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§ 1 Prozessökonomie in der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung heute

I. Gegenwärtige Fragen – Antworten aus der Vergangenheit

Die liechtensteinische Zivilprozessordnung feierte ohne grosses Aufse-
hen am 1. Juni 2013 das Jubiläum ihres Inkrafttretens vor einhundert
Jahren. Das Jubiläum kann als Anlass genommen werden, auf ihre Ent-
stehung und ihre Geschichte zurückzublicken. In der nunmehr einhun-
dertjährigen Geschichte der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
gab es nebst den üblichen Änderungen zwecks Anpassung an das sich
wandelnde materielle Recht oder an eine geänderte Umwelt immer wie-
der Vorstösse und mitunter Novellierungen vor allem unter einem
erklärten Ziel: der Prozessökonomie. Gerade in den letzten Jahren tre-
ten aktuelle politische und parlamentarische Debatten, welche generell
Ökonomisierungen, Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen
gelten, vermehrt auf und betreffen namentlich die liechtensteinische
Zivilprozessordnung in Hinsicht ihrer Prozessökonomie. Ein illustrati-
ves Beispiel aus dem liechtensteinischen Landtag mag dies veranschauli-
chen: das Postulat betreffend die Vereinheitlichung von Rechtsmittel-
fristen.

1. Ein aktuelles Beispiel: Verlängerung der Rechtsmittelfristen

Am 24. August 2011 wurde von einigen Abgeordneten des liechtenstei-
nischen Landtags das Postulat betreffend die Vereinheitlichung von
Rechtsmittelfristen1 eingebracht: Die Regierung solle unter anderem prü-
fen, ob in den Verfahrensordnungen eine gesetzgeberische Vereinheitli-
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chung, das heisst Verlängerung sämtlicher Rechtsmittelfristen auf die
Dauer von vier Wochen möglich und zweckdienlich sei.2 Die Postulan-
ten bezogen sich hierbei auf die Fristen derjenigen Rechtsmittel, die
gegen instanzabschliessende Endentscheide gerichtet waren, demnach
nicht gegen Zwischenentscheide.3 Namentlich war zu prüfen,4 ob in der
Zivilprozessordnung die zweiwöchige Frist für den Rekurs (§ 489 Abs. 1
FL-ZPO5) auf vier Wochen ausgeweitet werden sollte.6 In der Landtags-
sitzung vom 21. September 2011 wurde mit einer Mehrheit von 22 (von
gesamt 25 möglichen) Stimmen der Antrag im Postulat angenommen
und dieses an die Regierung zwecks der vorgesehenen Abklärungen
überwiesen.7

Obwohl eine Vereinheitlichung und Verlängerung sämtlicher
Rechtsmittelfristen laut Postulatsbegründung entsprechend die Dauer
der jeweiligen Verfahren erhöhen würde, sei sie aus prozessökonomi-
schen Gründen sicherlich nicht abzulehnen, wenn nicht sogar zu emp-
fehlen. «Die Raschheit des Verfahrens», hiess es im Postulat wörtlich,

«könnte als Gegenargument dafür genommen werden, wieso die
Fristen möglichst kurz bleiben sollten. So wird nämlich der
gesamte Zeitaufwand für Gerichtsverfahren kürzer gehalten. Dies
stimmt nur dann, wenn gleichzeitig eine Beschleunigungsverpflich-
tung bei den Behörden oder Gerichten besteht. Dies ist aber im sel-
tensten Fall gegeben. Die Rechtsmittelfristen verzögern den Lauf
der Dinge nur geringfügig.»8

Demgegenüber sprächen gewichtigere Gründe dafür, eine solche allfäl-
lige geringfügige Verfahrensverlängerung in Kauf zu nehmen, nämlich
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§ 1 Prozessökonomie heute

2 Postulat Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 24. August 2011, S. 1.
3 Vgl. stellvertretend dafür das Votum der Abgeordneten Diana Hilti, Landtagspro-

tokoll Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung 21. März 2012, S. 119.
4 Vgl. GMG-Komm. FL-ZPO, §  390 N. 1 und N. 5 sowie §  484 N. 2; Ö-ZPO

Komm.-Kodek, §  515 N. 1–3.
5 Dieser Paragraph blieb seit der Fassung der liechtensteinischen Zivilprozessord-

nung von 1912, wie sie am 1. Juni 1913 in Kraft getreten war, bis heute unverändert.
6 Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 28. Februar 2012,

S.18 f.; fälschlicherweise wird dort §  488 FL-ZPO als Grundlage für die Rekursfrist
genannt.

7 Landtagsprotokoll Postulat Vereinheitlichung 21. September 2011, S. 1394.
8 Postulat Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 24. August 2011, S. 2.



unter anderem: die unmittelbare Betroffenheit der Rechtsunterworfenen
von den Rechtsmittelfristen und deren Folgen;9 der anwaltliche Wunsch,
mehr Zeit zum Verfassen von Eingaben zu erhalten;10 Sachverhalte wie
Abwesenheit oder Erfordernis detaillierter Abklärungen, bei denen
kurze Fristen kaum ausreichen, um alles Nötige vorzukehren;11 die Mög-
lichkeit der Behörden, mittels verschiedener vorsorglicher Massnahmen
bei Gefahr im Verzug oder im Falle von Missbrauch längerer Fristen ein-
zugreifen12. Ferner seien die entsprechenden Fristen in Verfahrensord-
nungen anderer Länder Europas durchwegs bedeutend länger als in den
liechtensteinischen, worin für den Kleinstaat Liechtenstein ein wichtiger
vergleichender Befund an Erfahrungen und Entwicklungen liege.13

Die Abklärungen und mithin die Postulatsbeantwortung14 der
Regierung vom 28. Februar 2012 fielen gegen die Vereinheitlichung der
Rechtsmittelfristen aus15 und die Regierung beantragte die Abschrei-
bung16 des Postulats. Was die Regierung spezifisch gegen die Verlänge-
rung der zivilprozessualen Rekursfrist gemäss § 489 Abs. 1 FL-ZPO von
zwei auf vier Wochen vorbrachte, war die Prozessökonomie:

«Somit wäre bei Einführung einer vierwöchigen Rechtsmittelfrist
mit einer deutlichen Verlängerung der Verfahrensdauer zu rechnen.

21

I. Fragen und Antworten

9 Postulat Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 24. August 2011, S. 1. So später auch
das Votum der Abgeordneten Diana Hilti (Landtagsprotokoll Postulatsbeantwor-
tung Vereinheitlichung 21. März 2012, S. 118 f.): Zwar seien die Fristen für die Tätig-
keiten der Rechtsanwälte wichtig, letztlich beträfen und beschwerten sie jedoch
deren Mandanten als Rechtsunterworfene.

10 Postulat Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 24. August 2011, S. 1 f. Ebenso das
Votum des Abgeordneten Christian Batliner (Landtagsprotokoll Postulat Verein-
heitlichung 21. September 2011, S. 1393, Hervorhebungen E. S.): «Die heutige Rege-
lung [der Rechtsmittelfristen, E. S.], auch wenn wir diese schon sehr lange kennen,
kann wirklich zu Härten führen. [. . .] Bei komplexen Fällen hat man 14-tägige
Rechtsmittelfristen, da werden Schriftsätze von 100 Seiten oder mehr zum Teil aus-
getauscht. Da gibt es aktenweise Ordner bei Gericht, die man durchwälzen muss,
und wenn man da nur 14 Tage Zeit hat, da kann man wirklich nicht mehr von einem
fairen Verfahren sprechen.»

11 Postulat Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 24. August 2011, S. 1 f.
12 Postulat Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 24. August 2011, S. 3, vgl. S. 2.
13 Postulat Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 24. August 2011, S. 3 m. N.
14 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis unter I./3./b).
15 Zusammenfassend siehe Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung Rechtsmittelfris-

ten 28. Februar 2012, S. 4 und S. 23 f.
16 Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 28. Februar 2012, S. 26.



Dies steht im Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Verfahrens-
konzentration und der Prozessökonomie, der im Zivilprozess
gilt.»17

Generell, so argumentierte die Regierung, sei
«das geltende System der Rechtsmittelfristen im liechtensteini-
schen Recht ein in sich ausgewogenes System [. . .], welches sich
über Jahrzehnte hinweg bewährt hat. Bei der Festlegung der Länge
von Fristen werden die teilweise divergierenden Interessen der
Beteiligten gewichtet und berücksichtigt.»18

Die Regierung hatte in der Postulatsbeantwortung entgegen der Inten-
tion der Postulanten sämtliche Rechtsmittelfristen, sowohl instanzerle-
digende End- als auch (selbständige und unselbständige) Zwischenent-
scheide berücksichtigt.19 Hätten allein die Fristen der Rechtsmittel gegen
Endentscheide infrage gestanden, erwiderten die Postulanten, wäre
deutlich geworden, dass deren Verlängerung sich nicht zulasten der Pro-
zessökonomie auswirken würde.20

In der Landtagssitzung vom 21. März 2012 wurde sodann die Pos-
tulatsbeantwortung behandelt.21 Dem Antrag der Regierung folgend,
wurde unter den anwesenden Abgeordneten einhellig mit 19 Stimmen
zugunsten der Abschreibung des Postulates entschieden.22

Die aktuelle Problematik der Verlängerung der Rechtsmittelfristen
hat folglich eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die für die prozessöko-
nomische Analyse der liechtensteinischen Zivilprozessordnung grundle-
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17 Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 28. Februar 2012,
S. 18 f. m. N., Hervorhebungen E. S.

18 Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen 28. Februar 2012,
S. 23, Hervorhebung E. S. In diesem Sinne fiel auch der Tenor der Stellungnahmen
seitens der Ämter und Behörden aus, so Regierungsrätin Aurelia Frick, Landtags-
protokoll Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung 21. März 2012, S. 123 f.

19 So Regierungsrätin Aurelia Frick, Landtagsprotokoll Postulatsbeantwortung Ver-
einheitlichung 21. März 2012, S. 123.

20 Vgl. prägnant L. Va. vom 22. März 2012, S. 6; siehe das ausführliche Votum des
Abgeordneten Christian Batliner, Landtagsprotokoll Postulatsbeantwortung Ver-
einheitlichung 21. März 2012, S. 121 f.

21 Zusammenfassend L. Va. vom 22. März 2012, S. 6.
22 Landtagsprotokoll Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung 21. März 2012, S. 124.



gend, aber bislang ungeklärt sind: Wie kann jeweils eine Form von Pro-
zessökonomie sowohl für als auch wider eine Verlängerung der Rechts-
mittelfristen angeführt werden? Falls es das behauptete austarierte pro-
zessökonomische System der verschiedenen Fristen gibt: Wie sieht es
aus, woraus begründet es sich und woher stammt es? Inwiefern spricht
die heute nahezu einhundertjährige Bewährung der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung hinsichtlich ihrer Prozessökonomie gegen Ein-
griffe zwecks Prozessökonomisierung?

Weitere aktuelle Beispiele lassen sich anführen, die letztlich auf
ebensolche Fragen zur Prozessökonomie der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung hinauslaufen. Die Abklärungen der Gemeinden zum
Beispiel, ob die Gemeindevermittlerämter abgeschafft werden sollen:
Nachdem seit fast hundert Jahren dem liechtensteinischen Zivilprozess
in der Regel ein Vermittlungsverfahren voranging, das das Landgericht
im Sinne der Prozessökonomie von vermittelbaren Streitigkeiten, also
insofern unnötigen Zivilprozessen entlasten sollte, steht dessen Wirk-
samkeit nunmehr infrage und es werden alternative Vermittlungsinstitu-
tionen erwogen.23 Angesichts der rechtspolitischen und rechtswirklichen
Entwicklungen in der Schweiz und Österreich liegt es als weiteres Bei-
spiel zurzeit auch in Liechtenstein nahe, die entlastende und prozess-
ökonomisierende Wirkung der Mediation für den Zivilprozess zu prü-
fen und sie in gewissen Bereichen gegebenenfalls gesetzlich als Ergän-
zung oder Alternative zum Zivilprozess zu statuieren.24 Der gemeinsame
Nenner und oft ein ausdrückliches Ziel aller solcher Überlegungen und
Bestrebungen ist die zivilprozessuale Prozessökonomie oder deren
Unterstützung.

2. Antworten (auch) aus rechtsgeschichtlicher Sicht

Eine einhundertjährige Zivilprozessordnung wirft die Frage auf, inwie-
fern sie noch zeitgemäss ist und den zeitgenössischen Erfordernissen zu
genügen vermag, womit sich insbesondere die Frage nach ihrer Prozess-
ökonomie stellt und Anlass genug zu deren Untersuchung bietet. Im
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23 Siehe L. Va. vom 2. September 2011, S. 3.
24 Siehe L. Va. vom 16. Juni 2010, S. 5.



Falle der liechtensteinischen Zivilprozessordnung treten darüber hinaus
zwei Besonderheiten mit weitreichenden Folgen hinzu. Zum einen war
sie ursprünglich eine weitgehende Rezeption des bezirksgerichtlichen
Verfahrens der vielgerühmten österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 nach Franz Klein. Zum anderen bedingten damals von Anfang an
der monarchische Kleinstaat Liechtenstein und seine Rechtsordnung
Anpassungen an die (sich seither indes grundlegend gewandelten) herr-
schenden Verhältnisse.

Die Frage nach der Prozessökonomie ist stets eine Frage nach pro-
zessökonomischen Missständen und Mängeln. Denn Prozessökonomie
zeigt sich als negatives Phänomen: Sie wird immer dann zum Thema,
wenn sie (angeblich) fehlt, und sie wird immer dort gefordert, wo sie
(scheinbar) nicht oder zu wenig eingreift.25 Mit anderen Worten: Von der
Prozessökonomie wird gesprochen, wenn prozessökonomische Miss-
stände, Mängel und daraus wiederum Folgeschäden auftreten26 und
gegen diese werden alsdann prozessökonomische Vorkehrungen zwecks
Beseitigung ergriffen.

Dieses Wechselspiel von prozessökonomischen Missständen und
Gegenmitteln setzt bei der Ausarbeitung einer neuen Zivilprozessord-
nung ein, die namentlich die prozessökonomischen Mängel ihrer Vor-
gängerin beheben soll, und zieht sich sodann in Form von Novellierun-
gen und Änderungen durch das Bestehen einer Zivilprozessordnung.
Dieser Umstand macht es für die Erforschung, das Verständnis und die
Beurteilung der Prozessökonomie in der heutigen liechtensteinischen
Zivilprozessordnung erforderlich, deren geschichtliches Werden, das
heisst ihre rechtsgeschichtliche Entstehung und Entwicklung des Nähe-
ren zu betrachten. In den Worten Franz Kleins dient hierbei die
«Rechtsgeschichte als Geschichte der Ansichten, Wünsche und unzurei-
chenden Erfüllung[.]»27 Weil es um Mängel und deren Beseitigung geht,
kann die Rechtsgeschichte als Spielfeld der Erfahrungen28 dienen und die
Gestalt der Prozessökonomie in der heutigen liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung zu erklären helfen: Was hat man zwecks Prozessökono-
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25 Siehe prägnant Willmann, S. 23–26.
26 Siehe statt vieler Steger, S. 50–63.
27 Klein, Rechtsentwicklung, S. 415.
28 Vgl. Oberhammer, Speeding up, S. 232.



mie ursprünglich erwogen und unternommen? Welche Vorkehrungen
bewährten sich, welche nicht? Welche neuen Missstände traten ein, wel-
che neuen Gegenmittel wurden nötig?

Für die liechtensteinische Zivilprozessordnung gelten demnach
unvermindert die folgenden Worte Dr. Albert Schädlers (1848–1922)29,
der als Landtagspräsident auch bei der Entstehung der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung massgeblich beteiligt30 war:

«Den Werth und die Bedeutung unserer, seit der Gründung der
Verfassung[, der konstitutionellen Verfassung von 1862, E. S.] voll-
zogenen politischen Entwicklung und der hieraus entstandenen
neuen Gesetze und Organisationen können wir nur dann richtig
beurtheilen, wenn wir das alte und das neue Kleid kennen und ver-
gleichen lernen. [. . .] Wer die Gegenwart nicht kennt, hat auch
wenig Interesse an der Vergangenheit. Wer sich aber mit den gegen-
wärtigen Verhältnissen und Einrichtungen vertraut macht, der inte-
ressiert sich unwillkürlich für die Zustände alter vergangener Zei-
ten.»31

II. Zielsetzung der Untersuchung

Die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung soll im Folgenden
anhand der Fragestellung (1.), anhand des Vorgehens und der Methode
(2.) sowie anhand des Erkenntnisinteresses und -zwecks (3.) dargelegt
werden.

1. Fragestellung

Bei der Fragestellung wird, nachdem die leitenden Grundfragen [a)] auf-
geworfen worden sind, der Rahmen der vorliegenden Untersuchung
abgesteckt und es werden die nötigen Grundlagen für den weiteren
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29 Für biographische Informationen siehe Vogt, Brücken, S. 182; Rheinberger, S. 826 f.
30 Beispielsweise als Vorsitzender der ersten und zweiten Siebnerkommission, siehe

unten unter §  7/III./1./a) und §  8/V./1.
31 Schädler, 1862–1873, S. 83 f.



Gang der Untersuchung dargestellt. Als thematischer Rahmen [b)] wird
die zivilprozessuale Prozessökonomie festgelegt, welcher über einige
terminologische Betrachtungen nähergetreten werden soll. Der sachliche
Rahmen [c)] umspannt als Untersuchungsgegenstände unmittelbar nicht
nur die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912, sondern mit-
telbar auch die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 als deren
Rezeptionsvorlage; im Zusammenhang mit der österreichischen Zivil-
prozessordnung wird ferner das Schrifttum ihres Schöpfers, Franz
Kleins, einschlägig. Der doppelte Untersuchungsgegenstand der beiden
Zivilprozessordnungen, jeweils mit Berücksichtigung ihrer Entste-
hungsgeschichte, bedingt im zeitlichen Rahmen [d)] eine Überlappung:
Der liechtensteinische Zivilprozess wird insgesamt in der Zeit von 1812
bis 1924 beleuchtet; der österreichische Zivilprozess als Rezeptionsvor-
lage wird insgesamt zwischen 1781 und 1912 betrachtet.

a) Leitende Grundfragen
Die vorliegende Untersuchung widmet sich aus rechtsgeschichtlicher
Sicht der Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung von 1912. Sie ist bestrebt, die prozessökonomischen Vorkehrungen
in der sowie im Umfeld der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von 1912 zu ermitteln sowie Entstehung, Ausgestaltung, Zusammenwir-
ken und Entwicklung ebendieser Vorkehrungen nachzuvollziehen. Als
die leitenden Grundfragen dienen dabei:
1. Welche prozessökonomischen Missstände und Mängel traten in der

Geschichte des liechtensteinischen Zivilprozesses bis zur Zivilpro-
zessordnung von 1912 auf? Inwiefern wurde in der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung von 1912 auf diese prozessökonomi-
schen Missstände und Mängel reagiert?

2. Wo wurde damals die Ursache für mangelnde Prozessökonomie
verortet? Welchen Adressaten der Prozessökonomie, das heisst
Gesetzgeber, Parteien oder Anwälten, wurde damals die Verant-
wortlichkeit für mangelnde Prozessökonomie angelastet?

3. Mit welchen konkreten Vorkehrungen, seien es tatsächliche Mass-
nahmen oder spezifische prozessökonomische Vorschriften bzw.
Mechanismen in der Verfahrensordnung, wurde im Umfeld der
und in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 ver-
sucht, den prozessökonomischen Missständen vorzubeugen oder
entgegenzuwirken?
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4. Welche prozessökonomischen Besonderheiten wurden angesichts
des liechtensteinischen Staates, seiner Verhältnisse, seiner Rechts-
ordnung usw. dazumal in der liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung von 1912 berücksichtigt?

b) Thematischer Rahmen: Prozessökonomie
Um den thematischen Rahmen der Untersuchung abzustecken, muss
vorab im Groben geklärt werden, was die herrschende Lehre unter
«Prozessökonomie» versteht. Es muss sich gestützt hierauf für die
Untersuchung eine zuverlässige, offen genug gehaltene Arbeitshypo-
these des Phänomens der Prozessökonomie gewinnen lassen, da sich
unter «Prozessökonomie» Verschiedenes fassen und verstehen lässt und
vielerorts auch Verschiedenes darunter gefasst und verstanden wird.
Einen genauen Überblick über den Stand der Forschung zur zivilpro-
zessualen Prozessökonomie, welcher für den thematischen Rahmen der
vorliegenden Untersuchung ebenfalls hilfreich ist, bietet sodann unten
ein eigener Abschnitt.32

aa) Herrschende Terminologie – eine kurze Analyse
Als genereller Ausgangspunkt für die Überlegungen, was unter Prozess-
ökonomie zu verstehen ist, kann die folgende Passage aus der Politik des
Aristoteles herangezogen werden. Es geht dabei im Sinne der (antiken)
praktischen Philosophie ganz allgemein um das Verhältnis von Zweck
und Mitteln beim menschlichen Handeln,33 wobei kombinatorisch vier
Konstellationen denkbar sind: (1) richtiger Zweck, aber falsche Mittel;
(2) falscher Zweck, aber richtige Mittel; (3) falscher Zweck und falsche
Mittel; (4) richtiger Zweck und richtige Mittel.34 Aristoteles erblickt in
der letzten Konstellation für die praktische Betätigung den Schlüssel für
jeglichen Erfolg. Denn nur wo ein wohlerwogener Zweck besteht und
dieser mit angemessenen Mitteln verfolgt wird, kann das Handeln
erfolgreich sein. Mit anderen Worten bedarf es einer sinnvollen Über-
einstimmung zwischen dem vorgängig gewollten und beabsichtigten

27

II. Zielsetzung
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33 Siehe Bächli/Graeser, S. 233–236 (s. v. «Ziel»); Gigon, Grundprobleme, S. 154–161,

besonders S. 159 f.
34 Gigon, Anmerkungen, S. 379 m. w. N.



Zweck sowie den entsprechend überlegten, gewählten und alsdann ein-
gesetzten Mitteln:35

Eine konkretere Formulierung, die sich mutatis mutandis auf die Pro-
zessökonomie anwenden lässt und in deren Kern bereits alle weiteren
Aspekte einer Prozessökonomie angelegt sind, bietet sodann Max Weber
in seinem Werk «Wirtschaft und Gesellschaft», in erster Auflage aus dem
Jahre 1921. Wo er den Idealtypus der Zweckrationalität im sozialen
Handeln beschrieb, heisst es:36

«Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln
und Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die
Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch
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35 Vgl. Gigon, Anmerkungen, S. 379 m. w. N.
36 Auf Max Weber und seine Explikation der Zweckrationalität weist inklusive wört-

licher Textstellen Pflughaupt, S. 18 f., hin.

Aristoteles, Politik VII,13 (1331 b
25–39), ed. W. D. Ross
ἐπεὶ δὲ δύ᾽ ἐστὶν ἐν οἷς γίγνεται τὸ εὖ
πᾶσι, τούτοιν δ᾽ ἐστὶν ἓν μὲν ἐν τῷ τὸν
σκοπὸν κεῖσθαι καὶ τὸ τέλος τῶν
πράξεων ὀρθῶς, ἓν δὲ τὰς πρὸς τὸ
τέλος φερούσας πράξεις εὑρίσκειν.
(ἐνδέχεται γὰρ ταῦτα καὶ διαφωνεῖν
ἀλλήλοις καὶ συμφωνεῖν: ἐνίοτε γὰρ 
ὁ μὲν σκοπὸς ἔκκειται καλῶς, ἐν δὲ τῷ
πράττειν τοῦ τυχεῖν αὐτοῦ διαμαρτά -
νουσιν, ὁτὲ δὲ τῶν μὲν πρὸς τὸ τέλος
πάντων ἐπιτυγχάνουσιν, ἀλλὰ τὸ
τέλος ἔθεντο φαῦλον, ὁτὲ δὲ ἑκατέρου
διαμαρτάνουσιν [. . .]. δεῖ δ᾽ ἐν ταῖς
τέχναις καὶ ἐπιστήμαις ταῦτα ἀμφό -
τερα κρατεῖσθαι, τὸ τέλος καὶ τὰς εἰς
τὸ τέλος πράξεις.)

Es gibt zwei Dinge, auf denen über-
all das Gelingen beruht: das eine ist,
daß die Absicht und das Ziel des
Handelns richtig bestimmt werde,
das andere, die zu diesem Ziele füh-
renden Mittel zu finden. (Denn
diese zwei Punkte können mitei-
nander in Einklang stehen oder
nicht; zuweilen ist die Absicht rich-
tig, aber im Handeln verfehlt man
das Treffen; zuweilen sind alle Mit-
tel zum Zwecke richtig gewählt,
aber das Ziel selbst ist falsch, und
zuweilen endlich verfehlt man bei-
des [. . .]. Also muß man in den
Künsten und Wissenschaften beides
beherrschen, das Ziel und die Wege
zum Ziel.) (übersetzt von O. Gigon)



die verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational
abwägt[.] [. . .] [E]s kann der Handelnde die konkurrierenden und
kollidierenden Zwecke ohne wertrationale Orientierung an ‹Gebo-
ten› und ‹Forderungen› einfach als gegebene subjektive Bedürfnis-
regungen in eine Skala ihrer von ihm bewußt abgewogenen Dring-
lichkeit bringen und darnach sein Handeln so orientieren, daß sie
in dieser Reihenfolge nach Möglichkeit befriedigt werden (Prinzip
des ‹Grenznutzens›).»37

Aufbauend auf einer solchen Auffassung von Zweckrationalität, soll im
Folgenden repräsentativ und statt vieler für die herrschende «Definition»
der Prozessökonomie und ihr äquivalenter Ausdrücke auf zwei neuere
und umfangreiche Untersuchungen zurückgegriffen werden. Es handelt
sich dabei um die Untersuchungen von Christoph Bürki und Matthias
Pflughaupt; beide Arbeiten wurden im Jahr 2011 veröffentlicht.38

Bürki nennt als Kurzformel für das «Gebot»39 der Prozessökono-
mie: «Prozessziele mit möglichst wenig Aufwand bestmöglich zu errei-
chen.»40 Pflughaupt ergänzt, dass Prozessökonomie ein «gerichtliches
Verfahren»41 mit Akteuren voraussetzt und bezüglich dieses Verfahrens
«nicht nur eine einzige, gewissermaßen einzigrichtige Verfahrensweise
prozessökonomisch»42 ist, sondern es deren viele und verschiedene gibt.

Prozessökonomie umschreibt demnach in gänzlich abstrakten
Kategorien gefasst: (1) hinsichtlich eines Verfahrens und dessen Akteu-
ren (2) das Bestreben nach (3) Umsetzung und Verwirklichung einer
(4)optimalen Relation zwischen (5) Mitteln und (6) Zwecken (7) auf eine
von verschiedenen möglichen Weisen. In die einzelnen Elemente zerlegt,
ergibt sich bei der Bestimmung der Prozessökonomie Folgendes:

(1) Verfahren: Prozessökonomie ist eine (mehr oder minder vor-
handene) Eigenschaft eines Prozesses, das heisst eines chronologischen
Verfahrens und Ablaufs hin zu einem gewissen Ende, wobei bestimmte
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37 Weber, S. 13, Hervorhebungen im Original vorliegend weggelassen. Siehe Haber-
mas, S. 239–245 und S. 377–381, vgl. auch S. 384 f.; Hühn, Sp. 1511 f.; Rosa, S. 94;
siehe auch Pflughaupt, S. 18 f.

38 Siehe Literaturverzeichnis unter Bürki sowie Pflughaupt.
39 Bürki, S. 80.
40 Bürki, S. 80, vgl. S. 146.
41 Pflughaupt, S. 130.
42 Pflughaupt, S. 131.



Verfahrensgrundsätze beachtet, gewisse Ziele verfolgt und wodurch
schliesslich bestimmte Ergebnisse hervorgebracht werden. Das Verfah-
ren ist dabei ein System, das heisst, es ist nicht nur chronologisch, son-
dern auch in sich systematisch abgestimmt, so dass Änderungen eines
der Elemente des theoretischen Systems (Rechtsetzung) gewisse Ände-
rungen anderer Elemente bedingen oder ausschliessen. Zudem ist das
System ein praktisches (Rechtsanwendung) und wird von Akteuren
(Menschen) im einzelnen Prozess verwirklicht und hängt somit mass-
geblich von deren Handeln ab.

(2) Bestreben: Prozessökonomie ist ein erstrebenswertes Verhältnis
– kein selbständiger Zweck des Verfahrens43 – zwischen prozessualen
Mitteln und Zwecken, sowohl hinsichtlich der Gestaltung des Verfah-
rens als Institution an sich als auch hinsichtlich jedes einzelnen Verfah-
rens, das realiter stattfindet.44

(3) Umsetzung und Verwirklichung: Prozessökonomie bedarf
zunächst der Umsetzung, das bedeutet, sie muss dogmatisch in der Ver-
fahrensordnung gezielt angelegt und der Institution des Verfahrens sys-
tematisch zugrundegelegt werden. Sie richtet sich demnach besonders an
die Legislative bzw. die Rechtsetzung,45 aber auch an die Judikative und
Exekutive46 als Adressaten.47 Darüber hinaus und in massgeblicher Weise
hängt jegliche Prozessökonomie aber ebenso von ihrer Verwirklichung
ab, also deren Handhabung im einzelnen Verfahren. Hierbei richtet sie
sich an die prozessualen Akteure, vorwiegend an das Gericht, aber auch
an die Rechtsuchenden als Prozessparteien und deren (anwaltliche) Ver-
treter.48

(4) optimale Relation: Der Grundmechanismus der Prozessökono-
mie ist derjenige einer Abwägung gegeneinander von Mitteln (Aufwand)
auf der einen Seite gegenüber Zwecken (Ertrag) auf der anderen Seite.
Zumal ein ideales Verhältnis von keinerlei Aufwand unter höchstem
Ertrag nicht zu bewerkstelligen ist, sollte das Verhältnis zumindest inso-
fern optimal sein, als es bei möglichst wenig Aufwand einen möglichst
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43 Bürki, S. 74 f.
44 Bürki, S. 74–76 m. w. H.
45 Bürki, S. 138 f.
46 Bürki, S. 139 f.
47 Pflughaupt, S. 276 f.
48 Bürki, S. 74 m. w. N.; vgl. Pflughaupt, S. 278.



hohen Ertrag erzielt.49 Bestehen von vornherein fixierte Zwecke, Erträge
oder Ziele, die nicht unterschritten werden dürfen, so kann die prozess-
ökonomisch optimale Relation nurmehr dadurch erreicht werden, dass
unter gleichbleibendem Ertrag der Aufwand verringert wird.50

(5) Mittel: Auf der einen Seite der prozessökonomischen Bilanz
stehen die Mittel und ihr jeweils erforderlicher zeitlicher, finanzieller,
personeller und anderweitiger Aufwand.51 Die Mittel sind zahlreich und
verschieden, teils miteinander kombinierbar, teils schliessen sie sich
gegenseitig aus. Diejenigen Mittel oder Mittelkombinationen sind als
prozessökonomisch vorzuziehen, welche entweder bei gleichbleibender
Zielerreichung weniger Aufwand erfordern oder bei gleichbleibendem
Aufwand eine bessere Zielerreichung sicherstellen.52 Hierzu präzisiert
Pflughaupt:

«[. . .] wobei als Kosten nicht irgendwelche Zeit- und Geldeinheiten
pseudo-rational zu bilden, zu zählen und zu summieren sind, son-
dern die durch den Prozess bedingten Beeinträchtigungen verfas-
sungsrechtlich geschützter Güter und Werte mit einer durch Wer-
tung ermittelten Gewichtung dem ebenfalls wertungsmäßig
bestimmten Ausmaß der Prozesszweckerreichung gegenüber
gestellt und abgewogen werden.»53

(6) Zwecke: Auf der anderen Seite der prozessökonomischen
Bilanz stehen die Ziele und ihr jeweiliger Ertrag. Sie bilden den Prüfstein
für die Mittel, denn diejenigen Mittel, die nicht den Zielen dienen und
ihre Erreichung nicht fördern, entfallen in prozessökonomischer Hin-
sicht. Unter den übrigbleibenden, in diesem Sinne überhaupt effektiven
prozessökonomischen Mitteln sucht man anhand der Ziele abwägend
nach den effizienten und schliesslich den effizientesten, das heisst den
prozessökonomischsten. Die Abwägung der Effizienz oder Prozessöko-
nomie erfolgt dabei – spiegelbildlich zu dem bei den Mitteln Gesagten –
so, dass entweder diejenigen Mittel vorzuziehen sind, die bei gleichblei-
bender Zielerreichung weniger Aufwand erfordern, oder diejenigen Mit-
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49 Vgl. Bürki, S. 76–80 m. w. H.
50 Zum vorangehenden Absatz Bürki, S. 68–71 m. w. N.; Pflughaupt, S. 31–34, S. 71 f.

und zusammenfassend S. 130 f.; vgl. auch Leisner, S. 7.
51 Bürki, S. 72–74.
52 Bürki, S. 79 f.
53 Pflughaupt, S. 131. Vgl. Bürki, S. 140–142 und S. 147.



tel vorzuziehen sind, die mit gleichbleibendem Aufwand mehr Ziele
oder die vorgegebenen Ziele besser erreichen.54

(7) eine der möglichen Weisen55: Die prozessökonomische crux und
Komplexität liegt darin, dass in das Verfahrenssystem ein prozessöko-
nomisches Gefüge der Abwägung von Mitteln und Zwecken eingebettet
werden muss. Dieses Gefüge muss einerseits kohärent und konsistent
sein und eine funktionierende Kombination der verschiedenen Mittel
darstellen, zum anderen sich in der Verwirklichung und Anwendung
bewähren. Die Verwirklichung (Rechtsanwendung) erfolgt durch
menschliche Akteure des Verfahrens, ist daher menschlichen Anfällig-
keiten ausgesetzt und somit nur bedingt vorhersehbar. Die Verwirkli-
chung zeigt letztlich, ob und wie sich das prozessökonomische Gefüge
in praxi bewährt. Die Anwendung bietet im Laufe der Zeit rückkop-
pelnd durch prozessökonomischen Erfolg und Misserfolg Erfahrungen,
die in der Weiterentwicklung des Gefüges verwertet werden können, um
das Verfahrenssystem künftig prozessökonomischer zu gestalten, was
wiederum den Verbesserungen durch künftige Anwendung unterliegt
usw. Hier liegt das Einfallstor für psychologische, statistische, herme-
neutische, geschichtliche und dergleichen Erfahrungen für die Prozess-
ökonomie.56

Auf tiefergehende oder weitere theoretische und metatheoretische
Erörterungen zur Prozessökonomie sowie zu diesbezüglichen Abwei-
chungen57 der beiden referierten Begriffsbestimmungen von Bürki und
Pflughaupt kann vorliegend verzichtet werden. Die vorliegende Unter-
suchung bedarf als Arbeitshypothese der Prozessökonomie lediglich
eines groben thematischen Rahmens, der im Laufe der Untersuchung
mit rechtsgeschichtlichen Inhalten angefüllt und verfeinert werden kann.
Deshalb ist es sinnvoll, sich theoretisch möglichst unvoreingenommen
den entsprechenden rechtsgeschichtlichen Inhalten zu nähern, obschon
es sehr wohl eines theoretischen Unterbaus bedarf, wie er im Vorange-
gangenen dargestellt wurde. Einige Folgerungen, Präzisierungen und die
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54 Zum vorangehenden Absatz vgl. Bürki, S. 74–76 und S. 79 f.
55 Pflughaupt, S. 131 m. w. H.
56 Siehe unten unter §  2/I./3. zu den verschiedenen Zugangsweisen zur Prozessöko-

nomie.
57 Namentlich die Frage, ob die Prozessökonomie über Verfahren und Gerichte hin-

weg dieselbe (Pflughaupt, S. 130) oder unterschiedlich (Bürki, S. 80) ist.



Erweiterung der Begriffsbestimmung der Prozessökonomie zu solchem
Zweck sind im Folgenden noch erforderlich.

bb) Folgerungen, Präzisierungen und Offenhaltung
Prozessbeschleunigung, das heisst Verringerung der Dauer des Verfah-
rens und des Zivilprozesses, bildet lediglich einen, nämlich zeitlichen
und, weil sinnfällig, besonders gut messbaren Aspekt der Prozessöko-
nomie. Daneben erfüllt aber jegliche anderweitige Verringerung des
Aufwandes im Verfahren unter gleichbleibender Umsetzung des Verfah-
renszweckes die Ökonomisierung des Verfahrens. Hierzu zählt auch die
Vermeidung überflüssiger Prozesse überhaupt oder die Verringerung der
Anzahl der Prozesse durch alternative Verfahren, wird doch dadurch die
gerichtliche Arbeitslast gemindert, so dass die verbleibenden Verfahren
effizienter geführt werden können. Prozessökonomie umfasst folglich
die Prozessbeschleunigung, ist jedoch nicht mit ihr gleichzusetzen.

Der Prozessökonomie im Sinne der Effizienz geht stets die Effek-
tivität voraus.58 Erst eine an sich bereits bestehende, wirksame und
intakte Verfahrensordnung kann, hierauf fussend, verbessert und effi-
zienter ausgestaltet werden. Mit anderen Worten müssen Effizienzerwä-
gungen dort, wo es bereits an effektiven Mitteln mangelt, hintangestellt
und es muss zunächst nach derartigen überhaupt wirksamen Instrumen-
ten gesucht werden, ehe an ihre prozessökonomische Verbesserung
gedacht werden kann. Die Prozessökonomie als Effizienz in einem Ver-
fahren setzt folglich stets die Effektivität des Verfahrens voraus und
beruht auf ihr.

Die vorliegende Untersuchung weicht präzisierend von der vor-
herrschenden Terminologie ab: Anstatt (nur) vom «Begriff» der Pro-
zessökonomie und dessen «Definition» zu sprechen,59 empfiehlt es sich
in der vorliegenden Arbeit, allgemeiner von dessen Explikation
(Begriffsbestimmung) und (auch) von dessen Exemplifizierung zu spre-
chen. Denn «Prozessökonomie» ist kein (zumindest nicht nur ein)
Begriff im Sinne der aristotelischen Logik, welcher sich durch Angabe
der gemeinsam hinreichenden und notwendigen Merkmale von Gattung
und Spezies definieren und dessen Vorhandensein sich jeweils eindeutig
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58 Vgl. Pflughaupt, S. 65.
59 So beispielsweise Schumann, S. 272–280.



mit Ja oder Nein beantworten lässt. Vielmehr ist Prozessökonomie
(auch) ein Typus, der anhand seiner Merkmale exemplifiziert werden
kann, das heisst dessen Vorhandensein im Vergleich und dabei im Sinne
eines Mehr oder Weniger mit dem Verglichenen zutage tritt.60 So entgeht
man einer prozessökonomischen Aporie, nämlich dem «Problem der
vergleichslosen Qualität»61, welches besagt, «[w]o der Vergleich entfalle,
[. . .] entfalle der Maßstab»62 eines gegenüberstellenden Verhältnisses.
Wäre Prozessökonomie nur ein Begriff, stellte sich lediglich die Frage,
was prozessökonomisch ist und was nicht; das wäre vielfach nicht ein-
deutig zu bejahen oder zu verneinen. Erachtet man die Prozessökono-
mie darüber hinaus auch als Typus, so kann die Frage dahingehend ver-
feinert werden, was prozessökonomisch und was demgegenüber noch
prozessökonomischer ist. Strenggenommen ist es nämlich widersprüch-
lich, weil unvollständig, lediglich vom Begriff der Prozessökonomie zu
sprechen, sie alsdann jedoch im Sinne eines Typus, nämlich des Mehr
oder Minder, bei der Abwägung verschiedener Mittel zu behandeln.

Prozessökonomie ist inhaltlich ein zeitlich und räumlich bedingtes
Phänomen, das in jeder Rechtsordnung, und sei sie noch so stark von
Rezeptionen durchsetzt wie die liechtensteinische, ihr eigenes Gepräge
erhält. Man neigt fälschlicherweise dazu, Prozessökonomie als atempo-
rale und stets dasselbe bezeichnende Erscheinung aufzufassen, da sie seit
Jahrhunderten und Jahrtausenden63 in den Verfahrensordnungen gefor-
dert und angestrebt wird. Aber Prozessökonomie bedeutet (insbeson-
dere auf Seiten des Gesetzgebers) je nach zeitlichem und räumlichem
Kontext inhaltlich nicht dasselbe, sondern variiert je nach Epoche, Staat,
Rechtsordnung sowie sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen Umständen
usw.64 Davon zu unterscheiden ist die Frage nach den Vorkehrungen,
Massnahmen und Mechanismen der Prozessökonomie, wie solche in
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60 Vgl. Kaufmann, S. 127 f. m. w. H.; Haft, Waagschale, S. 46.
61 Mann, S. 153 [Kapitel XIII].
62 Mann, S. 153 [Kapitel XIII].
63 Ein frühes Beispiel aus Mesopotamien in der ersten Hälfte des zweiten vorchristli-

chen Jahrtausends nennt Schmökel, S. 135: «Abieschuch, Hammurabis Enkel, zitiert
auf die Beschwerde zweier Kläger, daß ihr Prozeß beim Handelsamt in Sippar schon
zwei Jahre verschleppt werde, den Beklagten und die Zeugen nach Babylon, damit
ihre Angelegenheit dort geprüft werde.»

64 Ortega y Gasset, Denken, S. 227, sowie überaus anschaulich im römischen Kontext
erörtert Ortega y Gasset, Imperium, S. 432–434.



verschiedenen Kontexten und Verfahren gleich oder ähnlich auftreten
können. Zwar ist der Einsatz solcher prozessökonomischer Mittel
inhaltlich jeweils von ihrem Kontext bestimmt, als Mittel sind sie jedoch
blosse und gleichbleibende Formen und somit an verschiedene Ausprä-
gungen der Prozessökonomie anpassungsfähig. Daher können prozess-
ökonomische Mittel, Massnahmen und Mechanismen an sich als solche
blosse Formen auch abgesehen vom jeweiligen inhaltlichen Kontext
untersucht und miteinander verglichen werden.

Aus dem Gesagten ergibt sich zusammenfassend, dass die Prozess-
ökonomie unterschiedliche Funktionen aufweist. Die Prozessökonomie ist:
1. als Typus im oben genannten Sinne ein Massstab (indes keine

exakte Masseinheit) zum Vergleich verschiedener Verfahren, Ver-
fahrensarten oder Verfahrensteile, wobei Mittel und Zwecke
gegeneinander abgewogen werden.

2. ein Gebot an den Gesetzgeber (im Sinne eines Gestaltungsprin-
zips), aber auch des Gesetzgebers an die Verfahrensbeteiligten wie
Gerichte, Parteien und allenfalls Dritte. Dieses Gebot ist unter
Umständen im Falle der Verletzung (beispielsweise bei Prozessver-
schleppung) justiziabel.

3. ein Argument, aus prozessökonomischen Gründen eine bestimmte
Lösung gegenüber anderen vorzuziehen. Hierauf können sich der
Gesetzgeber de lege ferenda oder das Gericht oder die Parteien bei
der Auslegung der Verfahrensordnungen stützen.

c) Sachlicher Rahmen: Untersuchungsgegenstände 

aa) Liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912
Den hauptsächlichen Untersuchungsgegenstand bildet die liechtenstei-
nische Zivilprozessordnung von 1912. Ihre Entstehung, ihre ursprüngli-
che Fassung bei Inkrafttreten sowie ihre frühe Entwicklung in den rund
zehn Jahren nach Inkrafttreten werden unter prozessökonomischen
Gesichtspunkten beleuchtet.

Bei der Entstehung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von 1912 muss zunächst das Vor- und Umfeld der liechtensteinischen
Justizreform insgesamt, die in den Jahren 1906 bis 1915 stattfand, ins
Blickfeld rücken. Im Zuge der Justizreform wurden teilweise ins
19. Jahrhundert zurückreichende Vorschläge und Anregungen wieder
aufgegriffen und verwirklicht, nicht zuletzt bei der Zivilprozessordnung
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von 1912. Einschlägige prozessökonomische Vorläufer im 19. Jahrhun-
dert mit Einfluss auf die liechtensteinische Zivilprozessordnung von
1912 gilt es daher darzulegen und insgesamt die Grundlagen und Ent-
wicklungen des liechtensteinischen Zivilprozesses im 19. Jahrhundert
auszuführen, da aus ihnen die liechtensteinische Zivilprozessordnung
von 1912 hervorging.

Sodann gilt es, die Ausarbeitung der liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung von 1912 auf prozessökonomische Erwägungen und Vor-
kehrungen hin zu untersuchen. Gustav Walker erstellte im Auftrag der
Regierung die Entwürfe zur liechtensteinischen Zivilprozessordnung,
Jurisdiktionsnorm sowie deren Einführungsgesetz samt zugehörigen
Erläuterungen, wobei er das österreichische Zivilverfahrensrecht als
Vorbild zugrundelegte und es den liechtensteinischen Gegebenheiten
anglich. Hinzu kommen Materialien aus Kommissionen und Parlament
sowie einige Gutachten, die im Hinblick auf die Entwürfe sowie die Jus-
tizreform eingeholt wurden und über prozessökonomische Überlegun-
gen Auskunft geben.

Die ursprüngliche Fassung der liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung von 1912, in der sie am 1. Juni 1913 in Kraft trat und bis heute das
Fundament des liechtensteinischen Zivilverfahrens bildet, widerspiegelt
einige grundsätzliche Entscheide für und wider bestimmte prozessöko-
nomische Vorkehrungen und Erwägungen. Die Urfassung der liechten-
steinischen Zivilprozessordnung von 1912 ist deshalb mit Blick auf der-
artige grundlegende prozessökonomische Für- und Widerentscheide
heranzuziehen.

Prozessökonomische Weiterentwicklungen und Ergänzungen
erfuhr die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912, als die Jus-
tizreform 1915 ihren Abschluss mit dem Erlass des Vermittlerämterge-
setzes fand. Später führten die staatspolitischen Umwälzungen im Fürs-
tentum Liechtenstein zu einer neuen Landesverfassung von 1921 und
gestützt hierauf zum Gerichts-Organisationsgesetz von 1922; im Jahre
1924 folgte ein bereinigendes Nachtragsgesetz zum liechtensteinischen
Zivilverfahren. Alle diese Erlasse wirkten sich namentlich auf die pro-
zessökonomischen Erscheinungen in der liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung von 1912 aus. In prozessökonomischer Hinsicht müssen
daher auch sie berücksichtigt und zum Verständnis der frühen prozess-
ökonomischen Entwicklung der liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung von 1912 beigezogen werden.
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bb) Rezeptionsvorlage

aaa) Österreichische Zivilprozessordnung von 1895
Die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912 stellte grundsätzlich
eine Rezeption des bezirksgerichtlichen Verfahrens der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895 dar. Letztere muss in der vorliegenden
Arbeit deshalb insofern herangezogen und untersucht werden, als sie im
Sinne eines Rezeptionshintergrundes dem Verständnis der Prozessökono-
mie in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 dient.

Das Vor- und Umfeld der Entstehung der österreichischen Zivil-
prozessordnung von 1895 ist nicht nur der unmittelbare Rahmen der
österreichischen Zivilprozessordnung, sondern mittelbar durch Rezep-
tion auch derjenige der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von
1912. In dieses Vorfeld fallen einerseits die gesetzgeberischen und ande-
rerseits die wissenschaftlichen Bestrebungen in Österreich, welche
bereits mit Erlass der österreichischen Allgemeinen Gerichtsordnung
von 1781 einer grundlegenden Reform des Zivilverfahrens galten und
damit auf die Entstehung der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 wirkten. Franz Klein, der später zum Schöpfer des neuen Zivilver-
fahrens werden sollte, beteiligte sich durch Veröffentlichungen an den
Reformdiskussionen. Sie alle zielten nicht zuletzt auf eine Beseitigung
prozessökonomischer Mängel des antiquierten Zivilverfahrens und inso-
fern sind sie als mittelbarer Hintergrund auch für die Prozessökonomie
in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung informativ.

Tiefergehende und für die liechtensteinische Zivilprozessordnung
einschlägige Auskunft über prozessökonomische Erwägungen gewährt
sodann die Entstehung der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895. Deren Ausarbeitung in den Regierungsvorlagen und Entwürfen
sowie den zugehörigen Erläuterungen und Motiven gilt es zu betrachten.
Sie allesamt besorgte Franz Klein im Sinne seiner Auffassung des opti-
malen Zivilprozesses und wurde somit zum Vater der österreichischen
Zivilprozessordnung. Ferner sind manche Änderungen in den Kommis-
sionen und im Parlament aufschlussreich. 

Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 in der ursprüng-
lichen Fassung, in welcher sie 1898 in Kraft trat, und somit auch die in
ihr enthaltene grundsätzliche Konzeption der Prozessökonomie wurde
im Fürstentum Liechtenstein weitgehend rezipiert. Die Rezeptionsvor-
lage ist für die vorliegende Arbeit zweifach aufschlussreich. Bei dem,
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was unverändert rezipiert wurde, gilt die österreichische zivilprozes-
suale Konzeption der Prozessökonomie mutatis mutandis auch für
Liechtenstein. Bei dem, was nicht rezipiert und stattdessen eigenständig
geschaffen wurde, treten häufig spezifische, mitunter prozessökonomi-
sche Zwecke zutage.

Es gilt darüber hinaus auch die ersten Jahre der Geltung der öster-
reichischen Zivilprozessordnung zu berücksichtigen. In dieser Zeit wur-
den etliche flankierende Massnahmen ergriffen, um das neue Verfahren
in der Praxis zu verwirklichen und die ersten Jahre der Bewährung,
namentlich in prozessökonomischer Hinsicht, zu bestehen. Das k. k.
Justizministerium und Franz Klein, dieser auch mit Schrifttum zum
neuen Zivilprozess, waren diesbezüglich tätig. Das alles ging der liech-
tensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 und ihrer Ausarbeitung
voran und wurde bei ihrer Entstehung berücksichtigt, weshalb es für die
vorliegende Untersuchung der Prozessökonomie bedeutsam und beach-
tenswert ist.

bbb) Bedeutung des Schrifttums Franz Kleins
Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 ist im Wesentlichen
die Schöpfung Franz Kleins.65 Klein selbst erklärte im Rückblick:

«Die Gesetzesentwürfe samt ihren erläuternden Bemerkungen
waren, was festzustellen seine guten Gründe hat, ein durchaus per-
sönliches Werk, nicht kollektive oder Greminalarbeit. [. . .] Es
wurde wenig und nichts Einschneidendes an den Entwürfen geän-
dert.»66

Diese historischen Umstände rechtfertigen es, in der vorliegenden
Untersuchung der Prozessökonomie einer Hierarchie zu folgen, welche
das Schrifttum und die Materialien zur Entstehung der österreichischen
Zivilprozessordnung betrifft. Um die Prozessökonomie im österrei-
chischen (und später liechtensteinischen) Zivilprozess darzustellen, wie
die vorliegende Untersuchung es sich zum Ziel gesetzt hat, stützt sie sich
in erster Linie auf Kleins Schriften. Zumal der parlamentarische Prozess
der Gesetzgebung das Wesentliche an Kleins Entwürfen unangetastet
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65 Siehe unten unter §  3/I./2./d).
66 Klein, Zivilprozeß, S. 47.



belassen hat, gilt dies auch für die prozessökonomischen Überlegungen
und Ausgestaltungen, wie Klein sie zugrundelegte. In erster Linie sind
daher Kleins Ausführungen heranzuziehen. Erst in zweiter Linie sind
die Materialien der Zivilverfahrensreform, sofern nicht von Klein selbst
verfasst, zu beachten und schliesslich erst in dritter Linie sowie hilfs-
weise, wo sinnvoll und angebracht, weitere Stimmen aus der damaligen
Wissenschaft anzuführen.67 Da vorliegend weder der exakte Verlauf der
Gesetzwerdung noch der diesbezügliche wissenschaftliche Diskurs auf-
gearbeitet und nachgezeichnet werden soll, sondern es vielmehr um die
Prozessökonomie im Sinne Kleins geht, rechtfertigt sich die genannte
Hierarchie im Beizug der Quellen und des Schrifttums.

Die Werke Kleins werden dabei im Folgenden als Gesamtheit auf-
gefasst. Manchmal muss zwar die Chronologie der Entstehungs- oder
Veröffentlichungszeit erwähnt werden. Es wird aber ansonsten nicht
weiter differenziert nach Form, Adressatenkreis oder dergleichen. Das
erübrigt sich deshalb, weil die vorliegende Untersuchung nach der Pro-
zessökonomie bei Franz Klein insgesamt forscht und so werden überall
dort, wo sich in seinen wie auch immer gearteten Werken Hinweise und
Aufschlüsse hierzu finden, diese gleichermassen herangezogen.

Der Fokus der vorliegenden Untersuchung liegt auf der Prozess-
ökonomie der Zivilprozessordnung und auf den zugehörigen Ausfüh-
rungen Kleins. Die Jurisdiktionsnorm und das Einführungsgesetz zur
Zivilprozessordnung sowie deren jeweilige Erläuterungen fallen vorlie-
gend ausser Betracht, weil sie stark von den staatlichen Gegebenheiten
der österreichischen Rechtsordnung abhingen und ihre Rezeption im
Fürstentum Liechtenstein daher nicht wie bei der Zivilprozessordnung
ausfiel.

Weil es vorliegend um Franz Klein und sein Schrifttum geht, wer-
den häufiger wörtliche Zitate aus seinen Werken, wovon etliche auch
grösseren Umfanges sind, eingeschaltet. Dies geschieht nicht nur in
kompilatorischer Absicht, sondern auch, weil eine Paraphrasierung
Kleins Ausführungen in ihrer Anschaulichkeit oft abträglich wäre. Wie
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67 Für einen Überblick der Materialien und zeitgenössischen wissenschaftlichen Lite-
ratur zur Entstehung und Urfassung der österreichischen Zivilprozessordnung und
dem österreichischen zivilgerichtlichen Verfahren insgesamt siehe Klein, Zivilpro-
zeß, S. 49–54 [inklusive der Zusätze Engel].



im Literatur- sowie im Quellen- und Materialienverzeichnis ausgewie-
sen, werden diejenigen Schriften Franz Kleins68 zum Zivilprozessrecht
herangezogen, welche ausdrückliche oder sinngemässe Ausführungen
zur Prozessökonomie enthalten. Namentlich vier Werke des Klein’schen
Œuvre, nebst einschlägigen Stellen auch in den übrigen Werken, bieten
sich in dieser Hinsicht an:

(1) In der Artikelserie «Pro futuro»69 in den Juristischen Blättern
legte Franz Klein in den Jahren 1890 und 1891 seine Vorstellungen und
Überlegungen zur Reform des Zivilverfahrensrechts de lege ferenda dar.
Die Ausführungen darin sind vorliegend und bezüglich Prozessökono-
mie insofern besonders aufschlussreich, als sie von Franz Klein zu einer
Zeit verfasst wurden, als er noch nicht in offizieller Funktion mit der
Prozessreform betraut war. Daher konnte er ungebunden und kühn
innovative Neuerungsvorschläge unterbreiten.

(2) Franz Klein verfasste70 bei den Materialien zur österreichischen
Zivilprozessreform unter anderem die «Erläuternden Bemerkungen»71

zum Entwurf der Zivilprozessordnung. Kleins Erläuterungen geben
Auskunft darüber, wie er welche Ziele, insbesondere die prozessökono-
mischen, in der Zivilprozessordnung systematisch und konkret
umsetzte.

(3) Mit seinen «Vorlesungen über die Praxis des Civilprocesses»72,
die er im Sommer 1899 an der Universität Wien hielt und sodann als
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68 Eine Liste aller Werke und Veröffentlichungen Franz Kleins, geordnet nach ihrer
Form, bietet Sprung, Lebensweg, S. 67–78 [«Anhang IV: Verzeichnis der Veröffent-
lichungen von Franz Klein»].

69 Siehe Literaturverzeichnis unter Klein, Pro futuro, JBl, sowie unten unter
§ 3/I./2/a). – Der Untertitel dieser Artikelserie lautet, wie er in den Juristischen Blät-
tern angeführt wird, «Betrachtungen über Probleme der Civilproceßreform» ohne
den Zusatz «in Oesterreich», welch letzterer fälschlicherweise von vielen immer
wieder hinzugefügt wird.

70 Obgleich Klein in den erläuternden Bemerkungen nicht als Autor ausgewiesen
wird, steht fest, dass sie von ihm stammen. Vgl. Sperl, S. 426, der anfügt: «In gewis-
sem Sinne kann man diese Erläuterungen als das Vollendetste bezeichnen, was Klein
geschrieben hat.» Allerdings war im Jahre 1926, als Sperl so urteilte, Kleins «Der
Zivilprozeß Oesterreichs» – eine perfektionierte und ergänzte Weiterentwicklung
der erläuternden Bemerkungen – noch nicht erschienen, was erst 1927 geschah; 
vgl. Sperl, S. 426 Fn. 13, wo auf das Werk, angeblich im Nachlasse Kleins und ohne
damals noch etwas Genaueres darüber zu wissen, hingewiesen wird.

71 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis unter II./1.
72 Siehe Literaturverzeichnis unter Klein, Praxis.



Buch veröffentlichte, wollte Klein zur «Beseitigung der Unsicherhei-
ten»73 beitragen, «die noch zuweilen die erfolgreiche Handhabung des
Gesetzes[, der Zivilprozessordnung, E. S.] beirren»74 sowie angemessene
«Lösungsversuche»75 vortragen. Die Vorlesungen lassen erkennen, wie
Klein nach fast zweijähriger Geltung der neuen Zivilprozessordnung
den Umgang der Praxis mit ihr beurteilte und wo er namentlich pro-
zessökonomische Verbesserungsmöglichkeiten sah.

(4) «Der Zivilprozeß Oesterreichs»76 wurde von Klein verfasst und
im Jahre 1914 vorläufig fertiggestellt,77 sodann aktualisiert und ergänzt
bis 1925 von Friedrich Engel78 und erschien schliesslich posthum 1927,
nachdem Klein im Jahr zuvor verstorben war. Dieses Werk ist besonders
interessant, weil es umfangreich, systematisch, rechtsvergleichend sowie
de lege ferenda angelegt ist. Man könnte es durchaus als die Summa von
Kleins theoretischem zivilprozessualen Schrifttum bezeichnen. Zudem
ist es für Franz Klein aussagekräftig und aufschlussreich, da die Anmer-
kungen, (kürzeren) Ergänzungen sowie (längeren) Zusätze von Fried-
rich Engel jeweils deutlich gekennzeichnet und von Kleins Text abge-
grenzt sind.79 Werden in der vorliegenden Untersuchung Passagen aus
Kleins Text verwendet, wird deshalb hierauf nicht besonders hingewie-
sen; Passagen aus den Ergänzungen oder Zusätzen Engels werden ent-
sprechend80 gekennzeichnet, um Missverständnisse zu vermeiden.

d) Zeitlicher Rahmen

aa) Liechtensteinischer Zivilprozess von 1812 bis 1924
Der zeitliche Rahmen der vorliegenden Arbeit setzt für den liechtenstei-
nischen Zivilprozess mit dem Jahre 1812 ein und endet mit dem Jahr 1924.

Im Jahr 1812 wurde im Fürstentum Liechtenstein unter anderem
die österreichische Allgemeine Gerichtsordnung von 1781 rezipiert. Das
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73 Vgl. Klein, Praxis, [unnumerierte] S. IV.
74 Vgl. Klein, Praxis, [unnumerierte] S. IV.
75 Vgl. Klein, Praxis, [unnumerierte] S. IV.
76 Siehe Literaturverzeichnis unter Klein, Zivilprozeß.
77 Klein, Zivilprozeß, S. 5 Fn. 1.
78 Klein, Zivilprozeß, [unnumerierte] S. V [«Vorwort»].
79 Vgl. Klein, Zivilprozeß, [unnumerierte] S. V [«Vorwort»].
80 Mit dem Hinweis «Ergänzung Engel» bzw. «Zusatz Engel».



Jahr 1812 markierte81 damit den Beginn einer starken und vielseitigen
Hinwendung des Fürstentums Liechtenstein zu Österreich, in deren
Verlauf verschiedene Formen der Rezeption österreichischen Rechts in
der liechtensteinischen Rechtsordnung stattfanden und die bis etwa zum
Ersten Weltkrieg andauerte.82 Gegen ihr Ende hin, «[z]wischen 1912 und
1915 [bei der liechtensteinischen Justizreform, E. S.] erfolgte die letzte
große Rezeptionswelle österreichischen Rechts»83, bei welcher auch die
österreichische Zivilprozessordnung rezipiert wurde. Für das liechten-
steinische Zivilprozessrecht war 1812 nebstdem auch insofern ein Mark-
stein, als mit Rezeption der Allgemeinen Gerichtsordnung eine mit
allem Vorangehenden brechende Rechtspflege etabliert wurde. Neue
Entwicklungen und darunter prominent mannigfaltige Bemühungen um
Prozessökonomie setzten ein, die über genau einhundert Jahre hinweg
schliesslich dazu führten, dass in Liechtenstein Franz Kleins österrei-
chische Zivilprozessordnung von 1895, nicht zuletzt ihrer Prozessöko-
nomie wegen, rezipiert wurde.84

Die vorliegende Untersuchung lässt ihren zeitlichen Rahmen der
Betrachtung des liechtensteinischen Zivilprozesses mit dem Jahr 1924
enden. Die Zivilprozessordnung von 1912 erfuhr zwischen ihrem
Inkrafttreten am 1. Juni 1913 und dem Jahr 1924 nämlich grundsätzlich
diejenige prozessökonomische Gestalt, in der sie auch heute noch vor-
liegt. Als Beispiele lassen sich der erst seit 1922 inländische Instanzenzug
oder der bis heute gültige, aber erst 1924 eingetretene Wegfall der
Novenbeschränkung im Berufungsverfahren nennen. Bis 1924 brachten
das Vermittlerämtergesetz von 1915, die neue Landesverfassung von
1921, das Gerichts-Organisationsgesetz von 1922 sowie das Nachtrags-
gesetz von 1924 derart tiefgreifende prozessökonomische Veränderung
des liechtensteinischen Zivilprozesses mit sich, dass sie schlichtweg
berücksichtigt werden müssen. Ansonsten würde ein Dunkelfeld ab

42

§ 1 Prozessökonomie heute

81 Aus Sicht der Rezeptionsgeschichte nennt Berger, Transfer, S. 6, spezifisch für das
liechtensteinische Verfahrensrecht das Jahr 1812 als Demarkation.

82 Vgl. Ospelt, Gerichtswesen, S. 234; Ospelt, Laienrichtertum, S. 51; Berger, Faktum,
S. 4 f. m. w. H.; Berger, Einfluss, S. 267; ausführlich Berger, Rezeption, S. 22–34
m.w.H.

83 Berger, Rezeption, S. 5 Fn. 22; vgl. Berger, ABGB, S. 13.
84 Vgl. Ospelt, Gerichtswesen, S. 240 f.; Berger, Rezeption, S. 33.



1913 bis dato entstehen; es wäre nicht verständlich, wie, wann und
warum die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912 grundsätz-
lich ihre Erscheinungsform erhielt, in der sie heute vorliegt. Demgegen-
über kam es seit 1924 zwar durchaus zu neuen oder ändernden prozess-
ökonomisch einschlägigen Erlassen sowie umfangreichen Novellierun-
gen der liechtensteinischen Zivilprozessordnung. Doch waren diese für
die Gestalt der Prozessökonomie im liechtensteinischen Zivilprozess
nicht mehr von so einschneidender Bedeutung. Das Dunkelfeld ab 1924
schadet daher dem Verständnis nicht mehr, weil damals im Wesentlichen
die liechtensteinische Zivilprozessordnung bereits die Ausgestaltung
erfahren hatte, in der sie auch heute noch besteht. Die Prozessökonomie
des liechtensteinischen Zivilprozesses macht daher einen zeitlichen Rah-
men bis und mit 1924 notwendig, um zu ihrer heute noch grundlegen-
den Gestalt vorzudringen. Hingegen sind spätere Veränderungen ver-
nachlässigbar, eben weil sie keine wesentlichen Veränderungen mehr mit
sich brachten.

bb) Österreichischer Zivilprozess von 1781 bis 1912
Den zeitlichen Rahmen für den Untersuchungsgegenstand der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 lässt die vorliegende Arbeit mit
der österreichischen Allgemeinen Gerichtsordnung von 1781 beginnen.
Der Rahmen endet mit dem Jahr 1912.

Die Allgemeine Gerichtsordnung von 1781 bzw. ihr Inkrafttreten
im darauffolgenden Jahr markiert den Beginn einer langen zivilprozess-
rechtlichen Entwicklungsgeschichte, die von immer konkreteren Bemü-
hungen um Reformen geprägt war und schliesslich in der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 gipfelte. Die Prozessökonomie
kristallisierte sich dabei nach und nach als zentrales rechtspolitisches
Anliegen heraus und erhielt alsdann durch Franz Klein in der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 ihre wesentliche Bedeutung.
Wer daher die Prozessökonomie in der österreichischen Zivilprozess-
ordnung von 1895 untersucht, muss sich in dieser Hinsicht punktuell
auch deren Vorgängerin, der österreichischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung von 1781, widmen und die prozessökonomischen Geschehnisse
und Entwicklungen in ihrem Zusammenhang erwähnen. Die vorlie-
gende Arbeit setzt daher den Beginn des zeitlichen Rahmens beim öster-
reichischen Zivilprozess mit der österreichischen Allgemeinen Gerichts-
ordnung von 1781 an.
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Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 trat am 1. Ja -
nuar 1898 in Kraft. Erste Bemühungen in Richtung einer Justizreform
zeigten sich im Fürstentum Liechtenstein im Jahre 1906; damals stand
die österreichische Zivilprozessordnung bereits acht Jahre in Geltung.
Den Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung erarbeitete
Gustav Walker zwischen 1909 und 1911; damals war die österreichische
Zivilprozessordnung schon elf bis dreizehn Jahre in Kraft. Die zwi-
schenzeitlichen, praktischen Erfahrungen mit der österreichischen Zivil-
prozessordnung und ihrer Prozessökonomie konnten somit bei der
Ausarbeitung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung einfliessen,
bis sie im Jahr 1912 fertiggestellt war. Der Blick auf prozessökonomische
Ergebnisse der österreichischen Zivilprozessordnung darf aus liechten-
steinischer Sicht daher erst 1912 enden. Deshalb spannt die vorliegende
Arbeit die Betrachtung des österreichischen Zivilprozesses vereinzelt bis
ins Jahr 1912.

Eines darf innerhalb dieses zeitlichen Rahmens nicht vergessen
werden: Die österreichische Zivilprozessordnung ist vorliegend nur
inso fern einschlägig, als sie die Rezeptionsvorlage für die liechtensteini-
sche Zivilprozessordnung und deren Prozessökonomie bildete. Die 
historischen Ausführungen innerhalb des zeitlichen Rahmens bei der
österreichischen Zivilprozessordnung fallen daher im Vergleich zu den
liechtensteinischen insgesamt knapper aus. Vielfach gilt es, die österrei-
chischen historischen Umstände sinnvollerweise zwar zu erwähnen,
doch nicht eingehend darzustellen. Das Augenmerk bleibt in erster Linie
auf liechtensteinische Belange gerichtet und geht von diesen aus.

cc) Tabellarische Gesamtübersicht
Zur Übersicht sind die (rechts-)historischen Entwicklungen, die im
Zusammenhang mit der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
bedeutsam sind, in der Tabelle auf den Seiten 45 und 46 aus der Sicht des
liechtensteinischen Staates dargestellt. Der weitere Verlauf der Untersu-
chung wird in chronologischer Hinsicht auf diese Übersicht gestützt.
Eine detaillierte Darlegung des rechtsgeschichtlichen Hintergrundes
wird im Folgenden den Ausführungen jeweils vorangestellt.

Die Trennlinien der nebenstehenden Chronologie grenzen die im
heutigen Rückblick jeweils zusammengehörenden Zeitabschnitte vonei-
nander ab. Es stellen sich fünf solcher Zeitabschnitte heraus, nämlich
eine lange hinführende, voraufgehende Entwicklungszeit hin zur liech-
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1782 [Österreich: Inkrafttreten der Allgemeinen Gerichtsordnung
von 1781]

1797 [Österreich: Inkrafttreten der Westgalizischen Gerichtsord-
nung von 1796]

1812 Rezeption der Allgemeinen Gerichtsordnung
1818 Landständische Verfassung und dreistufiger Instanzenzug

(Vaduz-Wien-Innsbruck)
1852 Zollvertrag mit Österreich
1862 Konstitutionelle Verfassung, Amtsinstruktion und Errich-

tung des Landgerichts Vaduz
1865 Schuldentriebgesetz
1871 Amtsinstruktion und fürstliches Appellationsgericht
1883 Rezeption des österreichischen Bagatellverfahrens
1884 Staatsvertrag mit Österreich zur Justizverwaltung
1887 Geschäftsüberlastung des Landgerichts
1893 [Österreich: Entwürfe einer Zivilprozessordnung, Jurisdikti-

onsnorm und Exekutionsordnung sowie Einführungsgesetze
(Franz Klein)]

1895 [Österreich: Parlamentarische Annahme und kaiserliche
Sanktionierung der (unwesentlich geänderten) Klein’schen
Entwürfe]

1898 [Österreich: Inkrafttreten (unter anderem) der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895]

1906 Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichts-
ordnung;
Erstes fürstliches Handbillett

1907 Erste Siebnerkommission; Gutachten Peer;
Resolution des Landtages und Immediateingabe an den Lan-
desfürsten

1908 Zweites fürstliches Handbillett

1911 Erstberatung fürstliches Appellationsgericht; Entwürfe einer
liechtensteinischen Zivilprozessordnung und Jurisdiktions-
norm sowie Einführungsgesetz (Gustav Walker);
Vorberatung in Kommission, Erstberatung im Landtag
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1912 Gutachten Hämmerle;
Zweitberatung fürstliches Appellationsgericht;
Zweite Siebnerkommission;
Annahme der (unwesentlich geänderten) Walker’schen Ent-
würfe im Landtag und fürstliche Sanktionierung

1913 Inkrafttreten der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
und Jurisdiktionsnorm von 1912

1915 Vermittlerämtergesetz

1921 Landesverfassung
1922 Gerichts-Organisationsgesetz
1924 Nachtragsgesetz

tensteinischen Justizreform, alsdann die eigentliche Justizreform mit
ihren drei Phasen sowie daraufhin nach deren Abschluss eine Zeit der
Weiterentwicklung. Im Detail:

(1) Von 1812 bis 1905 gingen der liechtensteinischen Justizreform
Vorläufer voraus, die ihre Ziele und Ausrichtung bestimmten sowie etli-
che ihrer Überlegungen bereits vorwegnahmen. Desgleichen zeigten sich
innert dieser langen Zeitspanne die zivilprozessualen Missstände, gegen
welche die Justizreform sich später richten sollte. Diese Zeitspanne
gehörte formell zwar nicht zur späteren Justizreform, doch übte sie
materiell (indirekt) so massgeblichen Einfluss darauf aus, dass die liech-
tensteinische Justizreform Anfang des 20. Jahrhunderts ohne ihre Vor-
läufer im 19. Jahrhundert nicht in Gänze verstanden werden kann.

(2) Die eigentliche liechtensteinische Justizreform zwischen 1906
und 1915 gliederte sich in drei Phasen. (2a) Die erste Phase von 1906 bis
1908 hob mit einer Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung an. In diesem Zusammenhang kam der Entschluss zu
einer weitergehenden sowie grundlegenden liechtensteinischen Justizre-
form zustande und es wurden daraufhin die Ziele, Vorgaben und Aus-
richtungen derselben von vornherein formell festgehalten. (2b) Während
der zweiten Phase von 1909 bis 1912 liess man die Entwürfe zu einem
neuen liechtensteinischen Zivilverfahren ausarbeiten, diese wurden
diversen Beratungen unterzogen und schliesslich vom Landtag im Jahre
1912 angenommen, so dass die liechtensteinische Zivilprozessordnung
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im Jahr darauf in Kraft treten konnte. (2c) Die dritte Phase von 1913 bis
1915 galt der Ausarbeitung eines Vermittlerämtergesetzes, welches das
neue Zivilverfahrensrecht ergänzte und mit seinem Inkrafttreten im
Jahre 1915 die liechtensteinische Justizreform abschloss.

(3) In der Zeit von 1916 bis 1924 kam es infolge politischer Umwäl-
zungen und daraus folgenden rechtlichen Änderungen unter anderem zu
einigen bedeutsamen Weiterentwicklungen im liechtensteinischen Zivil-
prozess, welche für dessen Zukunft wegweisend wirken sollten.

2. Vorgehen und Methode

Als Vorgehen und Methode der vorliegenden Untersuchung wird
zunächst im Überblick ihre Chronologie und ihr Aufbau [a)] beleuchtet.
Sodann bedarf es als Grundlage für die spätere prozessökonomische
Untersuchung einiger terminologischer Klarstellungen in Form von
Kategorisierungen [b)].

a) Chronologie und Aufbau
Aus dem Angeführten ergibt sich, dass die vorliegende Arbeit mit Fokus
auf die Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
rechtshistorisch und rechtsvergleichend ausgerichtet sein muss. Um ein
vollständiges Bild zu erhalten und die Wurzeln der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung und deren Prozessökonomie in den österrei-
chischen Rezeptionsvorlagen verfolgen zu können, empfiehlt sich ein
chronologischer Aufbau, auch wenn demgemäss die österreichische Zivil-
prozessordnung und die Werke Franz Kleins im Sinne des Rezeptions-
hintergrundes noch vor dem für die vorliegende Arbeit zentralen Gegen-
stand der liechtensteinischen Zivilprozessordnung untersucht werden.

Der erste Teil («Einleitung und Grundlagen») der vorliegenden
Arbeit weist auf die Bedeutung und Bereicherung einer rechtshistori-
schen Sicht auf aktuelle prozessökonomische Fragen der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung von 1912 hin. Es wird die leitende Fragestel-
lung aufgeworfen; ein thematischer, sachlicher sowie zeitlicher Rahmen
der Untersuchung wird abgesteckt; die angestrebten Erkenntnisse wer-
den festgelegt. Darüber hinaus werden überall dort, wo für den weiteren
Verlauf der Untersuchung erforderlich, im ersten Teil inhaltliche Grund-
lagen vermittelt. Der Stand der Forschung zur zivilprozessualen Pro-
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zessökonomie sowie zur liechtensteinischen Zivilprozessordnung run-
den als Ausgangslage den ersten Teil ab.

Der zweite Teil («Franz Kleins Prozessökonomie in der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 als Rezeptionsvorlage») behan-
delt die Rezeptionsvorlage der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von 1912, nämlich die österreichische Zivilprozessordnung von 1895.
Der zweite Teil beschäftigt sich daher mit Franz Kleins Auffassung des
Zivilprozesses, namentlich in prozessökonomischer Hinsicht, die er als
Schöpfer der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 in sie hat
einfliessen lassen. Die konkreten, dogmatischen Vorschriften bzw.
Mechanismen der Prozessökonomie in dieser Zivilprozessordnung wer-
den dargestellt und die damaligen zusätzlichen prozessökonomischen
Massnahmen erläutert. Auch Franz Kleins Ansicht zur zivilprozessualen
bzw. prozessökonomischen Rezeption, wie sie im Fürstentum Liechten-
stein geschehen sollte, wird betrachtet.

Der dritte Teil («Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung von 1912») wendet sich der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung von 1912 zu. Zunächst werden die zivilprozessualpro-
zessökonomischen Entwicklungen zwischen 1812 bis 1905 beleuchtet
und alsdann liegt der Fokus auf der Prozessökonomie bei der grossen
liechtensteinischen Justizreform am Anfang des 20. Jahrhunderts, aus
welcher unter anderem die liechtensteinische Zivilprozessordnung von
1912 hervorging. Deren Ausarbeitung und ganz besonders deren Urfas-
sung werden auf die Prozessökonomie hin eingehend untersucht und
jeweils in einen historischen Kontext gestellt. Einen Schwerpunkt bildet
dabei die Analyse, wie und inwiefern die liechtensteinische Zivilprozess-
ordnung die Prozessökonomie aus der österreichischen Vorlage aufgriff
und rezipierte.

Der vierte Teil («Prozessökonomische Weiterentwicklungen») wid-
met sich den Entwicklungen der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von ihrem Erlass 1912 bis zum Jahre 1924, welche der zivilprozessualen
Prozessökonomie ihre bis heute vorhandene Erscheinung verliehen. Auch
die Folgefrage wird erörtert, ob und bejahendenfalls wie heutigentags eine
Rückkehr zur ursprünglichen Prozessökonomie in der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung von 1912 lohnend und erfolgversprechend wäre.

Der abschliessende fünfte Teil («Ergebnisse») hält einerseits
zusammengefasst diejenigen Erkenntnisse fest, die in der vorliegenden
Arbeit Schritt für Schritt gewonnen wurden. Andererseits stellt er die
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Thesen zusammen, welche sich aufgrund dieser Erkenntnisse als
Schlussfolgerungen ziehen lassen.

b) Kategorisierungen
Um die jeweiligen Antworten auf die leitenden Grundfragen85 systema-
tisch miteinander vergleichen und einheitlich erfassen zu können, bieten
sich fünf Kategorisierungspaare an, die in den leitenden Fragen bereits
angelegt sind: [aa)] Ursachen versus Gründe; [bb)] bei Missständen:
Mängel versus Missbrauch; [cc)] Zwecke und Mittel; [dd)] Massnahmen
versus Mechanismen und deren Elemente; [ee)] Rechtsetzung und
Rechtsanwendung.

aa) Ursachen versus Gründe
Durch die Unterscheidung zwischen Ursachen und Gründen86 soll
bezüglich der Entstehung prozessökonomischer Missstände differen-
ziert werden können. Entweder können solche Missstände Folgen und
Wirkungen sein, die sich notwendigerweise und ohne Zutun oder Ver-
schulden etwaiger Beteiligter von selbst einstellen, weil gewisse Ursa-
chen dafür vorliegen. Oder prozessökonomische Missstände können
Gründe haben, das heisst, sie können im Sinne von Verantwortlichkeit
und Verschulden dem Handeln und den Absichten von Akteuren im
Zivilprozess zugeschrieben werden.

Mit anderen Worten ist der Unterschied zwischen Ursachen und
Gründen87 prozessökonomischer Missstände der folgende: Prozessöko-
nomische Missstände haben Ursachen (in Dingen gelegen), wenn sie
zwangsläufig und ohne Weiteres aus etwas Gegebenem als Wirkung fol-
gen im Sinne eines strengen Ursache-Wirkung- oder Aktion-Reaktion-
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86 So implizit und ausführlich auch Steger, S. 67–110 [Ursachen in der Verfahrensord-

nung] und S. 110–159 [Gründe bei den Verfahrensakteuren und -beteiligten], resü-
mierend S. 159–165.

87 Die Unterscheidung von Ursache und Grund ist folgende: «Verursachung und
Begründung (vgl. Grund) sind voneinander zu scheiden und nicht miteinander zu
verwechseln; Verursachung ist ein Verhältnis in der Wirklichkeit, Begründung ein
Verhältnis der menschlichen Gedanken» (Kirchner/Michaëlis, S. 668 [s. v. «Ursa-
che»], Hervorhebungen im Original vorliegend weggelassen). In der gegenwärtigen
Philosophie ist die Unterscheidung von Ursache und Grund allerdings umstritten
(Baumann, S. 186 m. w. H.).



Ablaufes. Es handelt sich dabei um eine Wenn- dann-Folge in einem
linearen System, so dass, immer wenn ein genau bestimmtes X eintritt,
genau ein gewisses Y daraus folgt. Hingegen bestehen Gründe für pro-
zessökonomische Missstände, wenn sie zwar nicht zwangsläufig, aber
eben doch eintreten, weil die zivilprozessualen Akteure (Menschen)
handeln, und zwar angesichts von gewissen Anreizen, Motivationen
oder (rechtlichen oder faktischen) Möglichkeiten jeweils mit Verschul-
den (von Unkenntnis über Fahrlässigkeit bis zu Absicht und Mutwillen).
Hierbei liegt ein komplexes System vor, da menschliches Verhalten nicht
zwangsläufig einem Wenn-dann-Schema unterliegt. Mithin lässt sich
nicht genau bestimmen, worin das X genau besteht, das auf den jeweili-
gen Akteur – dieser zudem quasi als Blackbox – wirkt und ebenso wenig
kann mit Gewissheit das Y festgesetzt werden, das sein Handeln als
Reaktion darauf sein wird. Dennoch können empirisch und statistisch
gewisse Tendenzen herausgestellt werden, welche Einflüsse welche Aus-
wirkungen auf das zivilprozessuale Verhalten der Akteure gemeinhin
haben. Darüber hinaus interagieren ja mehrere und verschiedene
Akteure im Zivilprozess, was Voraussehbarkeit und Steuerbarkeit des
Verhaltens zusätzlich erschwert.

Ein prozessökonomischer Missstand kann natürlich auch zugleich
von Ursachen und Gründen hervorgerufen sein, also durch eine Kombi-
nation beider.

bb) Mängel versus Missbrauch
Entsprechend der Unterscheidung zwischen Ursachen und Gründen
können auch die (in einem weiten Sinne verstandenen) prozessökono-
mischen Missstände unterteilt werden. Sie sind im engeren Sinne entwe-
der prozessökonomische Mängel, sozusagen sachlich bedingt, falls
Ursachen sie bewirken. Sie sind demgegenüber prozessökonomische
Missbräuche88, falls menschlich bedingt, weil sie Gründe im Handeln der
zivilprozessualen Akteure haben, namentlich wenn diese mutwillig der
Prozessökonomie zuwider handeln.89

Je nachdem, ob für mangelnde Prozessökonomie jeweils Ursachen
(Mängel) und/oder Gründe (Missbräuche) angeführt werden, ändern
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sich die jeweiligen Mittel, welche zwecks Prozessökonomie ergriffen
werden müssen oder können. Prozessökonomische Mängel im Sinne
von Wirkungen lassen sich dadurch beheben, dass ihre Ursachen besei-
tigt werden; dabei gilt es allerdings wirklich die Ursachen zu bekämpfen
und nicht allein ihre Wirkungen. Bei prozessökonomischen Missbräu-
chen hingegen muss nebstdem noch berücksichtigt werden, dass zwecks
ihrer Beseitigung die Akteure, also Menschen, beeinflusst werden müs-
sen und somit persönliche Ziele, Anreize, Motivationen und darauf
beruhendes menschliches Handeln miteinberechnet werden muss.

cc) Zwecke und Mittel
Wie oben90 ausgeführt, bedeutet Prozessökonomie im Grunde genom-
men jeweils eine Abwägung zwischen Zwecken und Mitteln. Bei pro-
zessökonomischen Vorkehrungen gilt es daher stets den rechtspolitischen
Hintergrund zu betrachten. Zunächst ist zu klären, welcher Stellenwert
der Prozessökonomie im Gefüge und Widerstreit der prinzipiellen Zwe-
cke des Zivilprozesses jeweils eingeräumt wird und welche Mittel ange-
sichts dieser Zwecke und ihrer Abwägung gegeneinander grundsätzlich
erwogen werden, um die Prozessökonomie im Grossen und Ganzen des
Zivilprozesses zu verwirklichen. Im Kleineren können die einzelnen
Mittel, beispielsweise in Form von einzelnen Normen, verschiedenen
unmittelbaren Zwecken dienen oder aus deren Abwägung gegeneinan-
der zugunsten des einen und zulasten des anderen hervorgehen. Deshalb
müssen auch im Detail diese kleineren, vordergründigen Zwecke, darun-
ter die Prozessökonomie, und ihr Verhältnis untereinander betrachtet
werden.

Prozessökonomische Zwecke bezeichnen stets zu erreichende Ziele
wie Raschheit oder Kostengünstigkeit des Zivilprozesses. Doch sie
geben allein das Ziel vor, lassen dabei aber die Mittel zu dessen Errei-
chung offen.

dd) Massnahmen versus Mechanismen und deren Elemente
Bei den Mitteln lässt sich präzisieren, ob entweder Vorkehrungen im
Sinne von generellen Massnahmen ausserhalb der Zivilprozessordnung
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infrage kommen und realisiert werden, die faktisch zugunsten der Pro-
zessökonomie wirken, oder ob die Mittel als spezifische dogmatische
Mechanismen der Prozessökonomie ausgestaltet und in die Zivilprozess-
ordnung eingebaut werden. Ein Mechanismus kann eine einzelne Vor-
schrift sein, aber auch im Zusammenwirken mehrerer Bestimmungen be-
stehen. Der Terminus «Mechanismus», abgeleitet vom altgriechischen
«μηχανή» (Vorrichtung, Werkzeug; Mittel, List, Art und Weise), soll da-
bei zweierlei verdeutlichen: erstens, dass er vom Gesetzgeber zum (über-
wiegenden) Zwecke der Prozessökonomie in die Verfahrensordnung ein-
gefügt wurde; zweitens, dass der Mechanismus allein nur ein Werkzeug
ist und nur dann wirken kann, wenn die zivilprozessualen Akteure ihn
wie vorgesehen im realen Zivilprozess anwenden. Eine besondere Art
von Mechanismen sind Rechtsbehelfe, welche die Parteien verwenden
können, um sich entweder gegen drohende prozessökonomische Ver-
stösse zu schützen oder um die Folgen von bereits eingetretenen Verlet-
zungen der Prozessökonomie wiedergutzumachen.91

Zerlegt man einen Mechanismus in seine einzelnen Bestandteile,
aus denen er sich zusammensetzt, gelangt man zu seinen Elementen. Das
können Tatbestandselemente, Rechtsfolgen, Bedingungen, Vorausset-
zungen, Formulierungen oder dergleichen mehr sein, die in ihrem
Zusammenspiel den Mechanismus bilden.

Es bieten sich vor allem zwei Arten an, die prozessökonomischen
Mechanismen zu gliedern; je nachdem welcher Blickwinkel vorherrscht,
ist die eine oder die andere Gliederung vorteilhafter. Entweder lassen
sich die prozessökonomischen Mechanismen chronologisch nach dem
Verfahrensablauf des Zivilprozesses aneinanderreihen, wobei aber eine
exakte Einreihung einzelner Mechanismen nicht immer möglich ist.
Vielfach beziehen sie sich auf eine Zeitspanne anstatt auf einen Zeit-
punkt, so dass eine Einordnung nicht eindeutig ist. Die chronologische
Gliederung empfiehlt sich vor allem, falls der Blick auf den gesamten
Zivilprozess gerichtet und alle seine möglichen Phasen auf eine Prozess-
ökonomie hin beleuchtet werden sollen. Namentlich um die Prozess-
ökonomie an der Umbruchstelle zwischen vorprozessualer Phase und
mündlicher Streitverhandlung oder derjenigen zwischen Erst- und

52

§ 1 Prozessökonomie heute

91 Siehe zum Beispiel als Übersicht Steger, S. 252–260 [Entschädigung] sowie
S. 261–288 und S. 300–302 [Prävention], zusammenfassend S. 303–305.



Rechtsmittelinstanzen zu betrachten, liegt eine chronologische Gliede-
rung nahe. Oder die prozessökonomischen Mechanismen können nach
ihren vorwiegenden Zielen innerhalb der Prozessökonomie, das heisst
nach Raschheit, Billigkeit oder Effizienz aufgeteilt und nebeneinander-
gestellt werden, wobei auch diesfalls Unschärfen bestehen, weil diese
Einzelziele ineinandergreifen und kombiniert auftreten. Dennoch kann
eine solche Gliederung nach überwiegenden Zielen ratsam sein, falls
innerhalb eines bestimmten Kreises an prozessökonomischen Mechanis-
men ermittelt werden soll, ob und inwiefern gewisse prozessökonomi-
sche Ziele in erster Linie verfolgt werden. Gerade für einen Vergleich des
ordentlichen Verfahrens mit besonderen (namentlich prozessökonomi-
schen) Verfahrensarten kann eine gegenüberstellende Übersicht der nach
vorherrschenden Zielen geordneten prozessökonomischen Mechanis-
men aufschlussreich sein.

ee) Rechtsetzung und Rechtsanwendung
Bei allen prozessökonomischen Betrachtungen muss die grundlegende
Dichotomie im Recht berücksichtigt werden, nämlich die Unterschei-
dung und Wechselwirkung zwischen Rechtsetzung und Rechtsanwen-
dung. Mit anderen Worten: Einerseits geht es um die Theorie und ande-
rerseits die Praxis der Prozessökonomie, welch letztere bei allen Mass-
nahmen und Mechanismen darüber entscheidet, inwiefern sie in praxi
verwirklicht werden und sich bei der Handhabung bewähren. Somit
handelt es sich bei der Prozessökonomie um ein praktisches Phänomen,
weil sie letztlich im einzelnen, realen Zivilprozess verwirklicht werden
soll, und so umfasst ihre Theorie immer auch bereits ganz besonders
praktische Erwägungen.92

Zur Trennung zwischen Rechtsetzung und Rechtsanwendung
gehört auch die grundlegende Unterscheidung der Adressaten der Pro-
zessökonomie. Sie richtet sich einerseits an den Gesetzgeber und dessen
Gestaltung der Verfahrensordnung. Andererseits richtet sie sich an die
rechtsanwendenden und übrigen Akteure im Zivilprozess, das heisst die
Gerichte, die Parteien und ihre Vertreter sowie allfällige weitere im
Zivilprozess involvierte Stellen und Personen.
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92 Siehe unten unter §  2/I./2.



ff) Zusammenfassung
Zusammengefasst ergibt sich aus der Kategorisierung insgesamt fol-
gende Ordnung: Prozessökonomische Missstände können Mängel sein,
die in der Verfahrensordnung begründet liegen. Sie können Missbrauch
sein, der von den zivilprozessualen Akteuren und deren Handeln her-
rührt. Sie können auch die Folge einer Kombination dieser beiden sein.
Ein prozessökonomischer Missstand hat eine Ursache, wenn der Miss-
stand notwendigerweise und kausal die Folge aus ebendieser Ursache ist;
vice versa besagt dies, dass die Beseitigung der Ursache notwendiger-
weise zum Entfallen der Folge, also des prozessökonomischen Missstan-
des führt. Ein prozessökonomischer Missstand hat demgegenüber
Gründe, wenn seine Entstehung intentionalem Handeln von Akteuren
zuzuschreiben und mithin nicht durch ein blosses Wenn-dann-Schema
zu steuern ist.

Prozessökonomie bedeutet letztlich stets eine Abwägung zwischen
Zwecken und Mitteln. Dabei bezeichnen prozessökonomische Zwecke
die Vorgaben der zu erreichenden Ziele wie Raschheit und Billigkeit des
Verfahrens, ohne den Weg zu deren Erreichen festzulegen. Unter den
Mitteln finden sich einerseits Massnahmen (ausserhalb der Zivilprozess-
ordnung), die faktisch, organisatorisch, praktisch und häufig bloss
unterstützend bei der Verwirklichung der Prozessökonomie in der Pra-
xis beitragen sollen. Andererseits gibt es unter den Mitteln die prozess-
ökonomischen Mechanismen (in der Zivilprozessordnung), die als ein-
zelne Vorschriften oder als Zusammenwirken von mehreren Vorschrif-
ten eine Prozessökonomie in der Verfahrensordnung umsetzen. Die
einzelnen Bestandteile dieser Mechanismen wie Tatbestandselemente,
Rechtsfolgen, Bedingungen, Formulierungen usw. stellen deren Ele-
mente dar.

Die Prozessökonomie umfasst demnach stets beides, sowohl theo-
retische Rechtsetzung als auch die praktische Rechtsanwendung. In der
Rechtsetzung geht es darum, die Prozessökonomie in der Verfahrens-
ordnung umzusetzen, wobei es hierzu bereits des Blickes auf die Rechts-
anwendung bedarf. In der Rechtsanwendung sodann gilt es, die Prozess-
ökonomie im einzelnen realen Zivilprozess und der Gesamtheit aller
Zivilprozesse so zu verwirklichen, wie die Verfahrensordnung es vor-
gibt.
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3. Erkenntnisinteresse

Ehe der Gesetzgeber infolge von prozessualen Missständen vorschnell
zu einer Novellierung greift, sollte sinnvollerweise geprüft werden, ob
die bestehende Zivilprozessordnung und die ihr zugrundeliegenden
Prinzipien auch gänzlich so verwirklicht werden, wie es vom histori-
schen Gesetzgeber beabsichtigt und ursprünglich konzipiert war. Dieser
Überlegung gilt es gerade bei prozessökonomischen Missständen zu fol-
gen. Die vorliegende Untersuchung bezweckt demzufolge, ein histori-
sches Verständnis der Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung von 1912 zu erarbeiten.

Im Falle der liechtensteinischen Zivilprozessordnung bedeutet das,
die rezipierte österreichische Zivilprozessordnung von 1895 und das
Schrifttum ihres Schöpfers, Franz Kleins, heranzuziehen, um diejenigen
prozessökonomischen Fundamente freizulegen, auf denen die liechten-
steinische Zivilprozessordnung ruht. Eine solche Freilegung der pro-
zessökonomischen Fundamente muss allen anderen Überlegungen zur
Prozessökonomie vorangehen. Denn andernfalls läuft man Gefahr, den
prozessökonomischen Blick allzu punktuell und ahistorisch einzuengen,
unbeabsichtigt von verschiedenen Prozessökonomien und somit anei-
nander vorbei zu sprechen oder als prozessökonomisierend einzufor-
dern, was bereits in der Zivilprozessordnung vorliegt oder aus Gründen
der Systemwidrigkeit absichtlich fehlt.

Die vorliegende Arbeit will daher, rechtshistorisch und kompilato-
risch vorgehend, aus dem Schrifttum Franz Kleins zum Zivilprozess und
den Materialien und Quellen der Entstehung der österreichischen Zivil-
prozessordnung von 1895 die prozessökonomische Konzeption des
Zivilprozesses herausarbeiten, welche in der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung von 1912 rezipiert wurde und ihr bis heute inhärent ist.
Der Wert dieses Vorgehens liegt nicht nur darin, dass eine übersichtliche
Kompilation der genannten, älteren und daher nicht überall mehr greif-
baren Schriften aus prozessökonomischem Blickwinkel erstellt wird.
Darüber hinaus bildet eine solche Rückbesinnung auf die rezipierten
prozessökonomischen Grundgedanken in der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung und die historische prozessökonomische Bestandesauf-
nahme den Ausgangspunkt für alle prozessökonomischen Überlegungen
de lege ferenda. Denn nur auf rechtshistorisch vergleichendem Weg
kann letztlich geprüft werden, ob prozessökonomische Mängel tatsäch-
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lich infolge der Konzeption der Zivilprozessordnung eintreten, weil sich
rechtliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche usw. Verhältnisse geändert
haben, oder ob vorschnell eine Novellierung angestrebt wird, anstatt das
bestehende Zivilprozessrecht in praxi prozessökonomisch zu verwirkli-
chen. Die vorliegende Untersuchung soll ermöglichen, künftige Ände-
rungsvorhaben vor dem Hintergrund der Vorläufer und der Entstehung
der Zivilprozessordnung von 1912 zu beurteilen. Vor allem soll erhellen,
welche prozessökonomischen Überlegungen wirkliche Neuerungen
darstellen würden und welche demgegenüber lediglich jungen Wein in
alte Schläuche füllen.

Insbesondere begegnet das beschriebene Vorgehen einem (meist
stillschweigenden) Vorwurf, der sich in aktuellen politischen Debatten
zur Prozessökonomie überheblicherweise einzustellen pflegt: Der histo-
rische Gesetzgeber habe die Prozessökonomie damals nicht oder zumin-
dest nicht in demjenigen Ausmass, wie es heutzutage geschieht, berück-
sichtigt. Das beabsichtigt die vorliegende Untersuchung zu widerlegen,
indem sie nicht nur aufzeigt, dass bei der Entstehung der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung die Prozessökonomie durchaus und einge-
hend bedacht wurde, sondern sie überdies bereits in der Rezeptionsvor-
lage Franz Kleins eine zentrale Stellung eingenommen hatte. Gerade mit
Blick auf gegenwärtige und künftige rechtspolitische Debatten zur Pro-
zessökonomie kann dies hilfreich sein, weil, wie Franz Klein bemerkte,

«uns nichts das geltende Recht so gut und vollständig kennen lehrt,
als seine Geschichte und daß außerdem die Rechtsgeschichte zum
mindesten als Sammlung gelungener oder mißlungener Experi-
mente für den Rechtspolitiker oder dessen Kritiker von Wert sein
kann.»93
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§ 2 Stand der Forschung

Der Stand der Forschung wird in zwei Teilen dargestellt. Einerseits wird
der Stand der Forschung für die umfangreiche und reichhaltige wissen-
schaftliche Literatur zur zivilprozessualen Prozessökonomie (I.)
betrachtet, welcher eine detaillierte und besonders übersichtliche Unter-
gliederung erfordert. Andererseits wird der Stand der Forschung zur
liechtensteinischen Zivilprozessordnung (II.) ausgeführt, welcher
gerade im Vergleich zur prozessökonomischen Literatur äusserst spär-
lich ausfällt.

I. Prozessökonomie

Die Darstellung des Forschungsstandes zur (namentlich zivilprozessua-
len) Prozessökonomie erfordert vorab, dass zwischen blossen prozess-
ökonomischen Überlegungen, dem Terminus der Prozessökonomie und
seinem Gebrauch sowie den spezifischen Theorien der Prozessökono-
mie unterschieden wird (1.). Zudem bedingt die Prozessökonomie eine
Abschwächung der Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis (2.),
da ihre Theorie stets deren praktische Umsetzung zugleich mitumfasst.
In der Forschung finden sich verschiedene Zugangsweisen zur Prozess-
ökonomie (3.), die es alle in einen einfachen, doch vollständigen Über-
blick zu bringen, jeweils zu erläutern und mit exemplarischen Nachwei-
sen in der Literatur zu belegen gilt (4.).
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1. Überlegungen, Terminus, spezifische Theorie

In der Sache dürften prozessökonomische Überlegungen so alt sein wie
das Zivilverfahren und seine Erscheinungsformen selbst, insbesondere
was den prozessualen Aspekt der Beschleunigung betrifft.1

Der Terminus2 der «Prozessökonomie» – heute schätzungsweise
die häufigste und allmählich sich durchsetzende Bezeichnung – hat zahl-
reiche (mitunter scheinbare3) Synonyme neben sich, beispielsweise «Ver-
fahrensökonomie», «Prozesswirtschaftlichkeit», «verfahrensrechtliche
Zweckmässigkeit», «prozessuale Effizienz», «Verfahrensrationalisie-
rung» oder dergleichen. Sie bezeichnen grundsätzlich alle zwar ähnliche
(negativ auftretende) Phänomene in einem Verfahren, sind jedoch nicht
immer deckungsgleich und können stark voneinander abweichen.4 Die-
ser Umstand erschwert die begriffsgeschichtliche Erfassung der Prozess-
ökonomie.5 Jedenfalls tauchte der Terminus «Prozessökonomie» bei
Franz Klein in seinen zivilprozessrechtlichen Werken aus den 1890er
Jahren bereits explizit auf.6

Von prozessökonomischen Überlegungen und dem Auftreten des
blossen Terminus der Prozessökonomie sind die Ansätze und Untersu-
chungen zu einer spezifisch prozessökonomischen Theorie, die auch
unter solch einer Bezeichnung auftritt und sich in erster Linie der Pro-
zessökonomie widmet und sie thematisiert, zu unterscheiden. Ein frühes
Zeugnis7 hierfür stammt aus Wilhelm Sauers Werk «Grundlagen des
Prozeßrechts» aus dem Jahre 1919 in erster Auflage, wo er unter der
Überschrift «überprozessuale Wertungen» ausführte:
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1 Vgl. Klein, Parteihandlung, S. 145; Oberhammer, Speeding up, S. 217. Siehe statt vie-
ler Hoeren, S. 121–136; siehe auch Willmann, S. 15. Für das deutsche Recht im Hin-
blick auf die Beschleunigung siehe vor allem Vollkommer, passim.

2 Zur Prozessökonomie als Begriff und Typus siehe oben unter §  1/II./1./ b)/bb).
3 Anderer Ansicht Schumann, S. 272 m. w. N.
4 Vgl. Bürki, S. 65 und S. 67, je m. w. H.
5 Siehe Schumann, S. 272–280; Hoeren, S. 118 f.; Pflughaupt, S. 3–5.
6 Siehe unten unter §  9/III./5. m. w. N.; vgl. dagegen Hoeren, S. 119, der den Termi-

nus «Prozessökonomie» in der deutschen Literatur erstmals 1913 lokalisiert; siehe
auch Schumann, S. 273 f.

7 Schumann, S. 274, nennt die Monographie von von Mettenheim (siehe Literaturver-
zeichnis unter «von Mettenheim») aus dem Jahre 1970 als erste profunde Untersu-
chung zur Prozessökonomie.



«Die Prozeßökonomie besagt: keine unnötige Zeit-, Kraft- und
Geldvergeudung! Die Prozesse sollen möglichst schnell zum Ziele
führen[.] [. . .] Jedenfalls muß zwischen beiden Zielen, der Schnel-
ligkeit und der Genauigkeit, je nach Wichtigkeit der Sache ein rich-
tiger Mittelweg ausgewählt werden. – Im Interesse der Schnelligkeit
sind verschiedene Bestimmungen zur Verhütung von Prozeßver-
schleppungen zu erlassen[.] [. . .] Dem Staat liegt ferner an Ersparung
von Arbeitskräften und von Geld. [. . .] Er verfährt aber so ökono-
misch, daß bei weniger wichtigen Sachen ein geringeres Maß von
Arbeitskraft aufgeboten wird. Und ähnlich geht er nicht nur in per-
sönlicher, sondern auch in sachlicher Hinsicht vor, indem er das
Verfahren in weniger bedeutsamen Sachen weniger kompliziert
gestaltet und weniger Garantie für die Durchführung des Prozeß-
zwecks bietet. [. . .] Diese Grundsätze, die den Gesetzgeber geleitet
haben, sollten also auch, wo das freie Ermessen der Behörde walten
darf, bei der Rechtsanwendung noch einmal befolgt werden.»8

2. Prozessökonomische Theorie und Praxis

Bei prozessökonomischen Untersuchungen sind, wie es die grundle-
gende Dichotomie im Recht insgesamt gebietet, die zwei Ebenen der
Rechtsetzung (Theorie) einerseits sowie der Rechtsanwendung (Praxis)
andererseits zwar zu unterscheiden, in ihrer Wechselwirkung jedoch
durchaus zu berücksichtigen. Denn, wie Arthur Schopenhauer zu beden-
ken gab, «was in der Theorie richtig ist, muß auch in der Praxis zutreffen;
trifft es nicht zu, so liegt ein Fehler in der Theorie, irgend etwas ist über-
sehn und nicht in Anschlag gebracht worden, folglich ist’s auch in der
Theorie falsch.»9 Gerade eine Theorie der Prozessökonomie umschliesst
jeweils auch deren Praxis und muss sich zwangsläufig auf sie stützen, weil
letztlich Prozessökonomie ein Phänomen der Rechtswirklichkeit ist und
sich im einzelnen, realen Zivilprozess bewähren muss. Dementsprechend
behandeln alle im Folgenden zwar als «(Meta-)Theorien» bezeichneten
Ansätze gleichwohl auch die Praxis der Prozessökonomie.
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8 Sauer, S. 604 f. [§  31/1/3/b)], Hervorhebungen E. S.
9 Schopenhauer, S. 77 [Kunstgriff 33], Hervorhebung im Original.



3. Zugangsweisen

Folgende rechtswissenschaftliche und interdisziplinäre Zugangsweisen
zur Prozessökonomie werden in der Forschung vertreten und sollen als
ordnender Überblick dienen:

(1) verstehend: hermeneutisch-analytisch
(a) dogmatisch

(i) de lege lata
(ii) rechtshistorisch
(iii) rechtskomparatistisch
(iv) de lege ferenda, auch legistisch

(b) rechtsphilosophisch: Theorien prozeduraler Gerechtigkeit
(c) das prozessökonomische Argument

(2) erklärend: empirisch-statistisch
(a) rechtssoziologisch: Rechtstatsachenforschung
(b) ökonomisch

(i) ökonomische Analyse des Verfahrensrechts
(ii) New Public Management

(3) metatheoretisch und interdisziplinär
(4) vergleichend zur Alternative Dispute Resolution, auch

(individual-)psychologisch

4. Auswahl an Untersuchungen

Die Untersuchungen zur Prozessökonomie sind Legion, so dass vorlie-
gend lediglich eine Auswahl davon angeführt werden kann. Diese
Bestandesaufnahme bietet dennoch insofern einen vollständigen Über-
blick, als sie jeweils repräsentative Untersuchungen berücksichtigt, so
dass das ganze Spektrum der Forschung zur zivilprozessualen Prozess-
ökonomie abgedeckt ist. Bei den in der Auswahl berücksichtigten Wer-
ken handelt es sich um solche kontinentaleuropäischer Forschung, vor-
wiegend zum deutschen, österreichischen und schweizerischen (Zivil-)
Prozessrecht.
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a) Hermeneutisch-analytisch orientiert
(1) Einen dem Grundsatz nach verstehenden, hermeneutisch-analyti-
schen Ansatz pflegt der Grossteil der Untersuchungen zur zivilprozes-
sualen Prozessökonomie einzunehmen. Darunter fallen zunächst die
(a) dogmatischen Untersuchungen. Sie begegnen der zivilprozessualen
Prozessökonomie je nach Zielsetzung überwiegend (i) de lege lata10,
(ii) rechtshistorisch11 und (iii) rechtskomparatistisch12. Auch (iv) Ansätze
de lege ferenda13 und teilweise legistischer Art treten hinzu, meist jedoch
nur ergänzend. Zu den hermeneutisch-analytischen Untersuchungen
zählen ferner die (b) rechtsphilosophischen Arbeiten wie die Theorien
prozeduraler Gerechtigkeit14. Eine weitere, stark vertretene Gruppe her-
meneutisch-analytischer Untersuchungen widmet sich im Besonderen
dem (c) prozessökonomischen Argument15 entweder bei der Auslegung
von Erlassen oder im gerichtlichen Urteil.

b) Empirisch-statistisch orientiert
Die (2) erklärenden, empirisch-statistischen Arbeiten zur zivilprozessua-
len Prozessökonomie bedienen sich zu deren Erfassung quantitativer und
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10 Bei den Monographien siehe vor allem Bauer [1925], passim; von Mettenheim
[1970], passim; Schmidt [1973], passim; Baudenbacher [1985], passim; Noske [1989],
passim; Sonntagbauer [1989], passim, besonders S. 17–48; Stern [1989], passim;
Hohl [1994], passim; Steger [2008], passim; Trezzini [2010], passim; Pflughaupt
[2011], passim. – Bei den Aufsätzen siehe vor allem Baur [1966], passim; Rede-
ker/Seeliger [1969], passim; Rudolph [1983], passim; Leipold [1988], passim;
Fasching [1995], Rechtsbehelfe, passim; Hoeren [1995], S. 138–159; Fasching [2003],
Weg, passim; Schöpflin [2003], passim; Jelinek [2004], passim.

11 Siehe zum Beispiel die Beiträge bei Van Rhee (Hrsg.), Delay, passim, besonders die-
jenigen zu Österreich von Oberhammer sowie von Rechberger/Klicka; weitere bei
Van Rhee (Hrsg.), Time, passim, vor allem der Beitrag zu Österreich von Ober-
hammer/Domej, Delay. Siehe ebenfalls Henke, passim; Hoeren, S. 121–136; (mit
umfangreichem statistischem Material) Köster, passim; Willmann, passim.

12 Siehe zum Beispiel die Sammlung von Beiträgen bei Van Rhee/Uzelac (Hrsg.), pas-
sim, zum europäischen Raum.

13 Siehe zum Beispiel Haug/Pfarr/Struck, passim; Stern, S. 162–167; Hohl, S. 393–438
[Rn. 1187–1322].

14 Siehe zum Beispiel die Hinweise bei Hoffmann, S. 65 f., S. 126 f., S. 131, S. 139,
S. 151 f., S. 154, S. 162 und S. 220. – Von solchen Theorien prozeduraler Gerechtig-
keit zu unterscheiden sind prozedurale Theorien der Gerechtigkeit (Tschentscher,
S. 132 Fn. 417).

15 Siehe zum Beispiel Schmidt, S. 46–117; Schumann, S. 283–287; Hütten, passim;
Vogel, S. 3–8; Schöpflin, S. 488 f.



zu deren Darstellung mathematischer Methoden. In (a) rechtssoziologi-
scher Manier betreiben sie teils Rechtstatsachenforschung16 und erfassen
Formen der Prozessökonomie in Erhebungen; teils widmen sie sich der
speziellen prozessökonomischen Soziologie17 des Verfahrensrechts.
Einige Arbeiten sind ausdrücklich (b) ökonomisch ausgerichtet. Aus der
(i) ökonomischen Analyse des Rechts18 hat sich eine spezifisch ökonomi-
sche Analyse des Verfahrensrechts19 entwickelt. Das (ii) New Public
Mana gement20 fokussiert in einem ökonomischen Sinn spezifisch die
staatliche, behördliche Seite und deren Einfluss auf die Prozessökonomie.

c) Metatheoretisch und interdisziplinär
Eine Gruppe von Untersuchungen verfolgt (3) metatheoretische
Erkenntnisse und pflegt ein interdisziplinäres Vorgehen. Metatheore-
tisch21 bedeutet hinsichtlich des Zieles einer prozessökonomischen
Arbeit, dass losgelöst von begrenzenden einzelnen Ansätzen (Theorien)
die Prozessökonomie untersucht wird. So sollen allgemeingültige
Erkenntnisse über die Prozessökonomie als Grundsatz und Prinzip
gewonnen werden, die über die Grenzen einzelner Ansätze hinweg gel-
ten. Interdisziplinär22 bezüglich der Methode besagt, dass verschiedene
der oben genannten Zugangsweisen in einer Untersuchung miteinander
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16 Siehe zum Beispiel Mes, passim; Baumgärtel, passim; Baumgärtel/Mes (Hrsg.), pas-
sim; Rottleuthner/Rottleuthner-Lutter, passim.

17 Siehe zum Beispiel Kininger, S. 102–125 und S. 131–133. Siehe auch die kritische
Würdigung der soziologischen Ansätze von Max Weber und Niklas Luhmann bei
Pflughaupt, S. 17–32.

18 Siehe statt vieler Eidenmüller, passim. Bürki, S. 83 f. m. w. H., spricht sich gegen die
ökonomische Analyse des Rechts als Zugangsweise zur Prozessökonomie aus.

19 Siehe zum Beispiel (äusserst informativ und vielfältig) die Beiträge bei Schmidt-
chen/Weth (Hrsg.), passim; siehe auch Adams, passim, besonders S. 43–56 zu Pro-
zesskosten oder S. 56–74 zur Prozessdauer. Siehe auch die kritische Würdigung bei
Pflughaupt, S. 24–29.

20 Siehe zum Beispiel den Sammelband von Kettiger (Hrsg.), passim, vor allem den
Beitrag von Kettiger, besonders S. 176–179, S. 189 f. und die Thesen auf S. 191–193.
Anderer Ansicht ist Bürki, S. 84 f. m. w. H., der die Prozessökonomie vom New
Public Management abgrenzt, aber auch gewisse Parallelen zugesteht.

21 Siehe zum Beispiel Leisner, S. 5–16; Hagen, S. 58–72 und S. 134–136; Schumann,
passim; Vogel, S. 8–16; Pflughaupt, passim; Bürki, S. 65–142.

22 Siehe zum Beispiel (rechtshistorisch, de lege lata und statistisch) Vollkommer, pas-
sim; (de lege lata, statistisch, de lege ferenda) Roth, passim; (dogmatisch, rechtshis-
torisch, rechtskomparatistisch spezifisch zur prozessökonomischen Präklusion)
von Stosch, passim.



kombiniert werden, um das Phänomen der Prozessökonomie aus ver-
schiedenen Blickwinkeln und dadurch umfangreicher zu erfassen.

d) Vergleichend zur Alternative Dispute Resolution
Eine vergleichende Herangehensweise an die zivilprozessuale Prozess-
ökonomie ermöglicht die Alternative Dispute Resolution23, das heisst
die alternativen Streitbeilegungsverfahren als prozessökonomische Kon-
trastfolie24 gegenüber dem ordentlichen Zivilprozess. Dazu zählen die
Schiedsgerichtsbarkeit, die Mediation25 und gemischte oder zusammen-
gesetzte Verfahren.26 Bislang nur als Hinweise, vorwiegend bei verglei-
chenden Arbeiten zur Alternative Dispute Resolution, begegnet man
(individual-)psychologischen27 Ansätzen, die auf die Bedeutung der
menschlichen Psyche und Individuen als zivilprozessuale Akteure für
die Prozessökonomie eingehen.

II. Liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912

Gewöhnlicherweise ist Literatur zum liechtensteinischen Recht nur sehr
begrenzt vorhanden, was auch auf den Forschungsstand zur liechten-
steinischen Prozessökonomie zutrifft. Zwar finden sich einige Untersu-
chungen, die sich mit der liechtensteinischen zivilprozessualen Rechts-
geschichte, mit der liechtensteinischen Rechtsrezeption und mit den
liechtensteinischen Gerichten befassen (1.). Spezifisch zur liechtensteini-
schen Prozessökonomie fehlt es jedoch fast gänzlich an Untersuchun-
gen, namentlich fehlt eine solche aus rechtshistorischer Sicht zur liech-
tensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 (2.).
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23 Siehe konzise Haft, Waagschale, S. 48–51.
24 Siehe zum Beispiel die generellen vergleichenden Hinweise bei Haft, Schreibschule,

S. 33 f., S. 71 f., S. 114–125 (besonders S. 117–121), S. 172, S. 184, S. 186–200 und
S. 220 f.

25 Siehe zum Beispiel Haft, Verhandlung, S. 120–122, S. 152 und S. 200 f.; hinsichtlich
der generellen ökonomischen Aspekte siehe Groß, passim; mit Blick auf die Ver-
fahrenskosten siehe Horst, passim.

26 Siehe Schütz, passim, besonders S. 2 f. [Einleitende Bemerkungen Rn. 4–10] und
S. 61–86 [§§  6 und 7]. Rechtsgeschichtlich eingehend zu den Rechtsschutzalternati-
ven in Österreich siehe Mayr, Rechtsschutzalternativen, passim.

27 Siehe zum Beispiel Haft, Verhandlung, S. 31 und S. 38 f.



1. Rechtsgeschichtliches, Rezeption, Gerichte

Die Literatur zur Geschichte des liechtensteinischen Zivilprozessrechts
und zu dessen zivilprozessualen Rezeptionen ist zwar von überschauba-
rem, für liechtensteinische Verhältnisse aber von durchaus beachtlichem
Umfang.

Franz Gschnitzer behandelte in seinem (für die spätere liechten-
steinische Rezeptionsforschung grundlegenden28) Aufsatz von 1963 mit
dem Titel «Lebensrecht und Rechtsleben des Kleinstaates» das Phäno-
men der liechtensteinischen Rechtsrezeptionen, wobei er auch die Zivil-
prozessordnung und die zivilprozessuale Praxis im Fürstentum Liech-
tenstein einbezog.29

1981 veröffentlichte Alois Ospelt sein ehemaliges Referat über
«Die geschichtliche Entwicklung des Gerichtswesens in Liechtenstein»,
einsetzend zur Zeitenwende im Gebiet des heutigen Liechtenstein. Zwar
reicht der zeitliche Rahmen des Referats nur knapp bis zur neuen Lan-
desverfassung 1921, dafür sind die Erlasse und Einrichtungen hin bis zur
Zivilprozessordnung von 1912 übersichtlich zusammengestellt und
erhellen als Vorläuferinnen deren Entstehung.30

Einen konzisen Überblick aus dem Jahr 1982 zur liechtensteini-
schen Rechtsgeschichte insgesamt sowie zur Zivilprozessrechtsge-
schichte bietet Werner Kundert.31

Arno Waschkuhn vermittelt in seinem Aufsatz «Die Justizrechts-
ordnung in Liechtenstein» von 199132 sowie einem Teil seines Werkes
«Politisches System Liechtensteins» von 199433 eine vollständige Über-
sicht über die liechtensteinischen Gerichte, Instanzen sowie die ihnen
zugrundeliegenden Erlasse, wobei er mitunter auch rechtshistorische
Zusammenhänge verdeutlicht.
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28 Siehe Waschkuhn, S. 45 mit Fn. 31; Reichert-Facilides, S. 997 mit Fn. 53; Wille, Neu-
kodifikation, S. 613 f.; Berger, Rezeption, S. 3–7.

29 Siehe Gschnitzer, S. 29 f., S. 33 f., S. 38, S. 41 f. und S. 47–51.
30 Siehe Ospelt, Gerichtswesen, besonders S. 233–242.
31 Siehe Kundert, S. 1827–1830; aktueller, jedoch sowohl rechtsgeschichtlich als auch

dogmatisch de lege lata siehe Reichert-Facilides, passim.
32 Siehe Waschkuhn, Justizrechtsordnung, passim.
33 Siehe Waschkuhn, System, S. 191–208.



Als Summe aus zahlreichen Einzeluntersuchungen34 hervorgegan-
gen, veröffentlichte Elisabeth Berger im Jahr 2008 und 2011 in zweiter
Auflage ein Werk zur «Rezeption im liechtensteinischen Privatrecht
unter besonderer Berücksichtigung des ABGB», das auf diesem Gebiet
das einschlägige Standardwerk darstellt. Nebst dem materiellen Recht
würdigt Berger auch die Rezeption des Zivilprozessrechts und deren
Bezug zur liechtensteinischen Gerichtsorganisation, so dass sich hierzu
etliche aufschlussreiche Hinweise und Quellenangaben finden.35

Mit seinem umfangreichen Aufsatz zur «Geschichte des Laienrich-
tertums in Liechtenstein» von 2010 ist Alois Ospelt eine breite und ein-
gehende Untersuchung der Geschichte des liechtensteinischen Zivilpro-
zessrechts gelungen. Darin hat er auch die Justizreform von 1906 bis
1915 sowie deren Vorläufer im 19. Jahrhundert aufgearbeitet und
beleuchtet die Entstehung der Zivilprozessordnung von 1912.36 Insge-
samt handelt es sich bei dieser Darstellung und 37 Untersuchung auf-
grund der Quellennähe und Breite um die fundierteste zur Geschichte
des liechtensteinischen Zivilprozessrechts, auch wenn sie aus der Per-
spektive des Laienrichtertums erstellt wurde. Zahlreiche weitere Ent-
wicklungen bis zur Verfassungsrevision 2003 und ein ausführliches Lite-
ratur- und Quellenverzeichnis zur Geschichte des liechtensteinischen
Zivilprozessrechts auf aktuellem Stand runden den Beitrag ab.

2. Spezifisch zur Prozessökonomie?

Spezifische Untersuchungen zur Prozessökonomie der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung fehlen nahezu gänzlich, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen.
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34 Siehe vor allem, jeweils passim, Berger, Transfer; Berger, Faktum; Berger, Arbeiten;
Berger, ABGB; Berger, Einfluss; Berger, Souveränität.

35 Siehe Berger, Rezeption, S. 22–35 und S. 217–221; eine Darstellung der liechtenstei-
nischen Justizreform zwischen 1906 und 1915 findet sich auf S. 32–34.

36 Siehe Ospelt, Laienrichtertum, vor allem S. 66–72.
37 Die blossen – unschätzbar kostbaren – Darstellungen von Schädler, 1862–1873,

1873–1889, 1890–1900, 1901–1911, jeweils passim, werden vorliegend als Quellen
gewertet und nicht zur Forschung gezählt. Ihre Abfassung lag zeitlich nahe an den
Geschehnissen und ihr Verfasser, Albert Schädler, hatte zum Teil persönlich als Poli-
tiker und Abgeordneter Anteil an den dokumentierten Ereignissen.



Ein ausserordentlich informativer und erhellender Aufsatz zur
liechtensteinischen Zivilprozessordnung und deren Prozessökonomie
stammt von Gert Delle-Karth aus dem Jahr 2000 und trägt den Titel:
«Die liechtensteinische ZPO im Wandel der Zeit; Reformbedarf für den
Gesetzgeber?» Delle-Karth geht von der Entstehung und Geschichte der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 aus und unterbreitet
Anregungen zu deren Weiterentwicklung, insbesondere zwecks Pro-
zessökonomie. Er zieht vergleichend die österreichische Zivilprozess-
ordnung und deren Novellierungen bei und vermag als erfahrener öster-
reichischer und liechtensteinischer Richter durchgehend einen Praxisbe-
zug seiner prozessökonomischen Ausführungen zu wahren, was seinen
Beitrag besonders wertvoll macht.38

Der bereits genannte Aufsatz Alois Ospelts zur Geschichte des
liechtensteinischen Laienrichtertums behandelt zwar die Prozessökono-
mie nicht im Besonderen. Im Zusammenhang mit der Entstehung der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 weist er aber etliche
prozessökonomische Implikationen auf.39 Auch die weiteren Entwick-
lungen, welche Auswirkungen auf die zivilprozessuale Prozessökono-
mie zeitigten, hat Ospelt ausführlich dargestellt, namentlich die Ausar-
beitung und den Erlass des Vermittleramtsgesetzes von 191540 sowie die
Änderungen in der liechtensteinischen Gerichtsorganisation infolge der
neuen Landesverfassung von 192141.

Mit dem prozessökonomischen Aspekt des Verbots der Rechtsver-
zögerung aus völker- und grundrechtlicher Sicht spezifisch für das Fürs-
tentum Liechtenstein hatte sich 1994 Wolfram Höfling42 und hat sich
2012 neuerdings Hugo Vogt 43 auseinandergesetzt.

Abgesehen von den genannten Werken fehlt eine Untersuchung,
die sich selbständig der spezifischen Prozessökonomie der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung von 1912 aus rechtsgeschichtlichem Blick-
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38 Siehe Delle-Karth, passim, beispielsweise S. 37–41 zum fehlenden Neuerungsverbot
in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung, S. 49 zur Erleichterung von Kosten-
verrechnungen sowie besonders der prozessökonomische Ausblick S. 52 f.

39 Siehe Ospelt, Laienrichtertum, S. 66–72.
40 Siehe Ospelt, Laienrichtertum, S. 72–75.
41 Siehe Ospelt, Laienrichtertum, S. 76–82.
42 Siehe Höfling, S. 244.
43 Siehe Vogt, Verbot, S. 605–611 [Rn. 17–31].



winkel widmet. Was die Prozessökonomie in der Urfassung der liech-
tensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 als Rezeption aus der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 nach Franz Klein
betrifft, beansprucht demnach einmal mehr das Diktum Gerard Batli-
ners Geltung:

«Das Feld der wissenschaftlichen Bearbeitung der liechtensteini-
schen Gesetzgebung liegt, soweit es sich um eigenständiges Recht
handelt, weithin brach. Es gilt, dieses zunächst in seiner Breite zu
beackern, ohne zu sehr auf die Tiefe der Furchung zu achten.»44

In diesem Sinne bezweckt die vorliegende Untersuchung eine Lücke zu
schliessen, indem sie spezifisch zur Prozessökonomie der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung von 1912 Quellen und Materialien sichtet,
zusammenträgt und darstellt. Darüber hinaus verknüpft die vorliegende
Arbeit diese Quellen und Materialien mit den vorangehenden und sinn-
gemäss zugrundeliegenden Werken Franz Kleins und seiner österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895.
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44 Batliner, [unnumerierte] S. 6; es handelt sich um die ersten beiden Sätze des Vor-
worts und mithin der Dissertation.
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§ 3 Der Zivilprozess Franz Kleins  
als Vorbedingung prozessökonomischer 
Zwecke

Wie in der Einleitung erläutert,1 erfordert die Untersuchung der Pro-
zessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912,
dass zuvor die Prozessökonomie in der Rezeptionsvorlage, nämlich der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895, untersucht wird. Dass
die Prozessökonomie in der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 diejenige Bedeutung erlangen konnte, die ihr darin beigemessen
wurde, war das Ergebnis einer Reihe von Entwicklungen und Vorbedin-
gungen.

Im Rückblick auf die historischen Entwicklungen (I.) hatte der
Weg hin zur österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 (1.) und
ihrer Prozessökonomie bereits mit Erlass ihrer Vorgängerin, der Allge-
meinen Gerichtsordnung von 1781, begonnen. Nachdem etliche
Reformbestrebungen und auch konkrete Reformentwürfe gescheitert
waren, wurde im Jahre 1891 Franz Klein (2.) offiziell mit der Ausarbei-
tung von Entwürfen eines neuen österreichischen Zivilverfahrensrechts
betraut [a)]. Daraus ging unter anderem die österreichische Zivilprozess-
ordnung von 1895 hervor [b), c)], deren Gestalt mangels wesentlicher
parlamentarischer Änderungen weitgehend diejenige blieb, die Klein ihr
verliehen hatte [d)].

Unter diesen Umständen floss Franz Kleins Auffassung des Zivil-
prozesses (II.) massgeblich in die österreichische Zivilprozessordnung
von 1895 ein, so dass der Zivilprozess infolge Kleins gesamtgesellschaft-
licher Sicht (1.) zu einer Wohlfahrtseinrichtung (2.) wurde. Die Prozess-
ökonomie reihte sich unter die besonderen Zwecke des Zivilprozesses
ein (III.) und zielte gesamthaft auf einen effizienten, raschen und billigen
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Zivilprozess ab (1.). So kam im Gefüge der zivilprozessualen Zwecke (2.)
gleich nach dem Endzweck eines überhaupt effektiven Rechtsschutzes
[a)] der Prozessökonomie im Kreis der besonderen Zwecke [b)] in der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 eine massgebliche und
prägende Bedeutung zu.

I. Historischer Hintergrund

1. Der Weg zur österreichischen Zivilprozessordnung von 1895

Der Weg zur österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 hatte mit
Erlass ihrer Vorgängerin, der österreichischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung von 1781, begonnen. Die Allgemeine Gerichtsordnung von 1781
war sozusagen vom Tage ihres Inkrafttretens an teils erfolgreichen, teils
erfolglosen Reformbestrebungen unterworfen gewesen [a)], die vielfach
von prozessökonomischen Missständen hergerührt hatten. Im Laufe des
19. Jahrhunderts hatten sich die fortschrittlichen Ziele und Grundsätze
eines angestrebten neuen österreichischen Zivilverfahrens, daraus her-
vorstechend die Prozessökonomie, zunehmend verdichtet und von den-
jenigen der Allgemeinen Gerichtsordnung abgesetzt [b)].

a) Allgemeine Gerichtsordnung von 1781 und Reform -
bestrebungen seit jeher

In der Geschichte des österreichischen Zivilverfahrensrechts2 haben die
Zivilverfahrens- bzw. Justizreform und damit die Zivilprozessordnung
von 1895 eine mittelbare und unmittelbare Entstehungsgeschichte, die
über einhundert Jahre zurückreicht und ihr Werden erklärt. Die formel-
len Vorgängerinnen der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895
waren folgende zwei Gerichtsordnungen: die Allgemeine Gerichtsord-
nung (Ö-AGO) und die Westgalizische Gerichtsordnung.3 Am 1. Mai
1782 war die Allgemeine Gerichtsordnung («Allgemeine Gerichtsord-
nung für Böheim, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob und unter der
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2 Einen Überblick über dessen Geschichte aus der Feder Kleins bis zur und mit der
Entstehung des neuen Zivilverfahrens von 1895 gibt Klein, Zivilprozeß, S. 26–49.

3 Zu den Gerichtsordnungen siehe Leonhard, S. 125–128.



Enns, Steyermark, Kärnten, Krain, Görz, Gradiska, Triest, Tyrol und die
Vorlanden» vom 1. Mai 1781) für die genannten österreichischen Erb -
länder in Kraft getreten.4 Bereits 1790 war das Volumen der Nachtrags-
verordnungen zur Allgemeinen Gerichtsordnung dermassen angewach-
sen, dass es sie bei weitem überwog.5 Mit der Westgalizischen Gerichts-
ordnung vom 19. Dezember 1796, in Kraft getreten am 1. Mai 1797,6 die
auf der Allgemeinen Gerichtsordnung beruhte und all die Nachträge in
sich aufnahm, wurde daher ein aktualisiertes Pendant7 geschaffen, so
dass die Allgemeine und die Westgalizische Gerichtsordnung gemein -
sam die Grundlage für das österreichische Zivilverfahren bildeten, bis sie
schliesslich am 1. Januar 1898 durch Inkrafttreten der Klein’schen Zivil-
verfahrensgesetze abgelöst wurden.8 Bis dahin standen die zwei
Gerichtsordnungen als die beiden Kern-Erlasse des österreichischen
Zivilverfahrens in Kraft, um die herum sich vielfältige Wandlungen voll-
zogen.

Trotz Erlasses der Westgalizischen Gerichtsordnung war nämlich
ein Ende der zivilverfahrensrechtlichen Reformbemühungen und 
-bestrebungen keineswegs erreicht, welche ja sozusagen schon am Tage
des Erlasses der Allgemeinen Gerichtsordnung eingesetzt hatten. «[D]er
Prozeß der Gerichtsordnungen in Oesterreich [wurde] niemals als ein
befriedigender Abschluß angesehen»9, urteilte Franz Klein.10 Reformab-
sichten wirkten sowohl bezüglich der Allgemeinen Gerichtsordnung 
als auch bezüglich der Westgalizischen Gerichtsordnung fort und 
mündeten in eine Reihe von Reformentwürfen, von denen es aber kei-
nem glückte, bis ins Stadium der Gesetzeskraft vorzudringen und eine
Reform zu verwirklichen.11 Derartige Reformentwürfe zum Zivilver -
fahrensrecht datieren aus den Jahren 1862, 1866/1867, 1870, 1876 und
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4 Dahlmanns, S. 2700–2702 m. w. H.
5 Sperl, S. 416; Böhm, Justizgesetze, S. 59; siehe Schoibl, Entwicklung, S. 38 f.
6 Schoibl, Entwicklung, S. 39.
7 Zum Parallelismus der beiden Gerichtsordnungen siehe Böhm, Justizgesetze, S. 59 f.

Zum örtlichen Geltungsbereich der Westgalizischen Gerichtsordnung siehe Schoibl,
Entwicklung, S. 39.

8 Dahlmanns, S. 2704 f. m. w. H.
9 Klein, Zivilprozeß, S. 34.
10 Klein, Zivilprozeß, S. 33 f. Ebenso: Sprung, Grundlagen, S. 387 f. m. w. H.; Sprung,

Zielsetzungen, S. 338.
11 Sprung, Zielsetzungen, S. 339; vgl. Leonhard, S. 131; Dahlmanns, S. 2704–2708.



1881,12 die zwar Entwürfe blieben, doch für Franz Klein und die Schaf-
fung des österreichischen Zivilverfahrens von 1895 den Weg ebneten13.

Zahlreiche Erlasse im Sinne einzelner ergänzender Verfahrensge-
setze14, die besondere Verfahrensarten regelten, traten im Gegensatz zu
den genannten Reformentwürfen, teilweise aus ihnen hervorgehend,15 in
Kraft: das Eheverfahren 1819, das Exekutivverfahren 1839, das Summar-
patent16 1845, das Besitzstörungsverfahren 1849, das Wechselverfahren
1850, das Mandatsverfahren 1855, das Bestandesverfahren 1858, das
Mahnverfahren 1873, das Bagatellverfahren17 1873.18 Sie alle wandten
sich mehr oder minder von den Grundsätzen der Allgemeinen und
Westgalizischen Gerichtsordnung ab und bezweckten demgegenüber
eine Umsetzung der Offizialmaxime, Verfahrensbeschleunigung,19 For-
malitätenreduktion sowie Rechtsmittelbeschränkungen.20 «So wurden
die in den Jahren 1819 bis 1873 erlassenen Gesetze über die besonderen
Verfahrensarten zum Schrittmacher der sich wandelnden Auffassung
von Zweck und Ziel des Zivilprozesses»21, indem sie sozusagen die
zugrundeliegenden Gerichtsordnungen immer weiter aushöhlten22. Spä-
testens mit dem letztgenannten Bagatellverfahren aus dem Jahre 1873
sowie der Zivilprozessnovelle von 1874 trat unzweifelhaft zutage, dass
die beiden grundlegenden Verfahrensordnungen der Allgemeinen und
Westgalizischen Gerichtsordnung hinsichtlich ihrer Grundsätze veraltet
waren und diesbezüglich Reformbedarf herrschte.23
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12 Dahlmanns, S. 2722–2729 m. w. H.; Schoibl, Entwicklung, S. 40 f. m. w. H.
13 Vgl. Dahlmanns, S. 2716.
14 Zusammengestellt und mit den Fundstellen in den damals offiziellen Publikations-

organen versehen bei Sachers, S. 214 f. Fn. 2.
15 Sprung, Grundlagen, S. 390; Schoibl, Entwicklung, S. 41.
16 Siehe Sprung, Grundlagen, S. 390.
17 Dessen besondere Bedeutung für Kleins Entwürfe betonen Oberhammer, Speeding

up, S. 222; Oberhammer/Domej, Delay, S. 256 und S. 274.
18 Dahlmanns, S. 2708–2714 m. w. H.; Klein, Zivilprozeß, S. 35–41 m. w. H. und Ein-

zelheiten.
19 Vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 256.
20 Sprung, Grundlagen, S. 390.
21 Schoibl, Entwicklung, S. 41.
22 Dahlmanns, S. 2699.
23 Dahlmanns, S. 2713–2715 m. w. H.



b) Allmähliche Weichenstellungen für künftige Reformen
Erstens die Reformbestrebungen seit jeher sowie deren konkrete Ent-
würfe seit 1862, zweitens die neu erlassenen, ergänzenden Einzelverfah-
rensgesetze betreffend besondere Verfahrensarten sowie drittens die
Zivilprozessnovelle von 1874 zeigten eines deutlich: Sie alle rückten in
ihren Grundsätzen von denjenigen der Allgemeinen und Westgalizi-
schen Gerichtsordnung ab, ja liefen ihnen sogar zuwider, um den zeitge-
nössischen Anforderungen an das Zivilverfahren zu genügen.24

Die beiden Gerichtsordnungen statuierten einen Zivilprozess fol-
genden Gepräges: Er lief in starren, aufeinanderfolgenden Stadien ab,
gekennzeichnet durch Präklusion und präkludierende Fiktionen; er war
beherrscht von Mittelbarkeit, Heimlichkeit, weitreichender Schriftlich-
keit, Anwaltszwang sowie formalisierter und gesetzlich gebundener
gerichtlicher Beweiswürdigung; ferner herrschten weitestgehende Dis-
positions- und Verhandlungsmaxime sowie Parteibetrieb mit kompen-
sierender rigider Eventualmaxime und ebenso rigiden Versäumnisfolgen,
jedoch ohne griffige gerichtliche Prozessleitung.25

Demgegenüber wiesen die Entwürfe, die besonderen Verfahren der
Einzelgesetze sowie die Zivilprozessnovelle von 1874 grundsätzlich in
die entgegengesetzte Richtung, was pars pro toto26 anhand der Zivilpro-
zessnovelle von 1874 belegt werden soll. Sie unterschied sich zwar inso-
fern von den Einzelgesetzen, als sie unmittelbar die Allgemeine bzw.
Westgalizische Gerichtsordnung, somit die grundlegenden Erlasse des
Zivilverfahrens, änderte und nicht wie jene lediglich ergänzend beson-
dere Verfahrensarten regelte; dennoch ändert dies nichts an ihrem Cha-
rakter, der auch für die Einzelgesetze repräsentativ ist.27 Die Zivilpro-
zessnovelle von 1874 bezweckte die Beschleunigung des Zivilprozesses
sowie die tatsächliche Aufdeckung des Sachverhaltes, der ihm jeweils
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24 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 42 f. Vgl. auch Oberhammer, Speeding up, S. 221; Ober-
hammer/Domej, Germany, S. 118.

25 Leonhard, S. 126–128 m. w. H.; (eingehend) Malaniuk, S. 181–184 m. w. H.; Sprung,
Zielsetzungen, S. 338 m. w. H.; Dahlmanns, S. 2702 f. m. w. H.; Schoibl, Entwick-
lung, S. 34–36 m. w. H.; ebenso schon Klein, Zivilprozeß, S. 30–33 m. w. H. Den
Verlauf des Verfahrens und dessen Stadien beschreibt Malaniuk, S. 182.

26 Eine ausführlichere Zusammenschau der Tendenzen bietet Sprung, Zielsetzungen,
S. 338.

27 Schoibl, Entwicklung, S. 43 m. w. H.



zugrundelag, im Sinne der Erforschung der materiellen Wahrheit. So
wurden namentlich unzweckmässige und verzögernde Anfechtungs-
möglichkeiten formeller, nichtmeritorischer Beschlüsse beseitigt. Es
wurden allzu häufige Vertagungen und Fristerstreckungen untersagt.
Eine unmittelbare Anhörung der Zeugen unter Zugegensein der Richter
und Parteien, denen ein Fragerecht zustand, wurde eingeführt.28

Solche und ähnliche Neuerungen zogen sich durch die Entwürfe,
Einzelverfahrensgesetze und eben die Zivilprozessnovelle. Sie ergaben
insgesamt eine Abkehr von den Grundsätzen der Allgemeinen und
Westgalizischen Gerichtsordnung und schliesslich eine Hinwendung zu
den vielfach konträren Grundsätzen des späteren Klein’schen Zivilpro-
zesses.29 Darin können im Bereich der Dogmatik und Prozessgestaltung
grundlegende Weichenstellungen erblickt werden, sowohl hinsichtlich
der zivilprozessualen Grundsätze bis hinab zu einzelnen Vorschriften,
nach denen Franz Klein seine Entwürfe später ausrichten und weiter-
führen konnte. Klein selbst fasste es dementsprechend auf: «Es ist orga-
nische Fortsetzung von lange her datierender Evolutionen, die der
Reform die Bahn vorzeichneten»30, wie er später bemerkte. Denn seit
1848 blieben die Rufe nach einer gesamthaften Zivilverfahrensreform,
nicht bloss einer Ergänzung oder Novellierung der beiden Gerichtsord-
nungen, unüberhörbar und verstummten nicht wieder; zudem schrien
sie alle zunehmend unisono nach den neuen Grundsätzen der Münd-
lichkeit, Öffentlichkeit und freien Beweiswürdigung.31

Ebensolche Weichenstellungen traten in Österreich ferner auch im
gesellschaftlich-politischen Bereich ein, die für Franz Klein und seine
Entwürfe wegweisend werden sollten. Seit etwa dem Jahre 1880 rückte
immer stärker und vollends mit den Wahlen 1891 auch im Parlament
gesellschaftlich und politisch die soziale Frage ins Zentrum:32 

«Die Grundgedanken dieser Epoche, die der Masse der Arbeiter-
schaft und der kleinen Gewerbetreibenden menschlichere Exis-
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28 Zum vorangehenden Absatz Dahlmanns, S. 2715; ebenso schon Klein, Zivilprozeß,
S. 41–43 m. w. H.; vgl. Sprung, Zielsetzungen, S. 339 m. w. H.

29 Vgl. Mayr, Vorwort, S. 3; Wesel, S. 496 m. w. H.
30 Klein, Zivilprozeß, S. 43.
31 Leonhard, S. 129; Sprung, Grundlagen, S. 390; Oberhammer, Speeding up, S. 222.

Zum Ganzen, übersichtlich und prägnant, Wesel, S. 496 f. m. w. H.
32 Vgl. Dahlmanns, S. 2730 f. m. w. H.; Wesel, S. 496 und S. 502 f. m. w. H.



tenzbedingungen und mehr Lebenssicherheit zu schaffen suchten,
wurden auf alle Tätigkeitsfelder des Staates angewandt, nicht
zuletzt auch auf die Ausgestaltung des Verfahrens vor Gericht.»33

Die Allgemeine bzw. Westgalizische Gerichtsordnung legte gerade bei
kleineren und mittleren Zivilprozessen ihre Schwächen namentlich
durch eine unverhältnismässig lange Dauer an den Tag.34 Dahingehend
galt es, dem aufkommenden sozialen Gedankengut zufolge, Abhilfe zu
schaffen. Unter den sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnissen – Bevölkerungsexplosion, Industrialisierung, Gewer-
befreiheit, Landflucht35 – würde nämlich der Anteil solcher Zivilpro-
zesse kleineren und mittleren Ausmasses weiterhin zunehmen und bald
den Grossteil aller Zivilprozesse ausmachen.36

2. Franz Klein als Schöpfer der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895

Franz Klein veröffentlichte als Wissenschaftler in den Jahren 1890 und
1891 unter dem Titel «Pro futuro» einige Artikel zum österreichischen
Zivilverfahren de lege ferenda, woraufhin er ins Justizministerium beru-
fen und als Beamter offiziell mit der Erarbeitung von Gesetzesentwür-
fen eines neuen Zivilverfahrens beauftragt wurde [a)]. Daraus gingen die
Klein’schen Entwürfe hervor [b)], die aufgrund eines besonderen Bera-
tungsgesetzes die parlamentarischen Beratungen mit Erfolg durchliefen
[c)], wobei kaum Änderungen an den Entwürfen eintraten und diese
somit weitgehend die Schöpfung Kleins in ursprünglicher Gestalt blie-
ben [d)]. So kam die österreichische Zivilprozessordnung von 1895, in
Kraft getreten am 1. Januar 1898, zustande und blieb nicht nur äusserlich
mit dem Namen Franz Kleins, sondern auch inhaltlich mit dessen
Gedanken engstens verknüpft.
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33 Dahlmanns, S. 2730.
34 Oberhammer/Domej, Delay, S. 255.
35 Dahlmanns, S. 2739.
36 Vgl. Oberhammer/Domej, Efficiency, S. 63.



a) Berufung und Person Franz Kleins
Nachdem Bemühungen zur zivilprozessualen Reform seit beinahe ein-
hundert Jahren, das heisst seit dem Erlass der Allgemeinen Gerichtsord-
nung, bestanden und diverse konkrete Reformvorhaben, -vorschläge
und -entwürfe im Parlament fehlgeschlagen37 waren, veröffentlichte der
37jährige Privatdozent Dr. Franz Klein in den Jahren 1890 und 1891 die
Artikelserie «Pro futuro» in den Juristischen Blättern. Er legte darin
ohne Auftrag, sondern als Wissenschaftler, Gelehrter und vor allem als
Privatmann seine Überlegungen und Vorschläge zur Reform des Zivil-
verfahrens und dessen Zukunft dar. Er postulierte namentlich einen
sowohl sozialen38 als auch zweckmässigen Zivilprozess,39 womit er
sowohl auf Gutheissung als auch auf Widerstand,40 jedenfalls aber auf
breites Interesse stiess. Kurzerhand wurde Klein am 17. Februar 1891 als
Ministerialsekretär ins Justizministerium berufen und mit der Ausarbei-
tung von entsprechenden Reformentwürfen des österreichischen Zivil-
verfahrensrechts offiziell betraut.41

Franz Klein42 (1854–1926), dessen «Genialität und Tatkraft»43 ein
neues österreichisches Zivilverfahrensrecht erschaffen sowie verwirkli-
chen sollte, war am 24. April 1854 in Wien geboren worden. Er besuchte
das Unter- und Obergymnasium in Wien, absolvierte die Matura im Jahr
1872 und studierte an der Universität Wien Rechtswissenschaften.
Darauf war er in den Jahren 1876 bis 1878 als Gerichtspraktikant und
Konzipient einer Kanzlei tätig. Es folgten die Richteramtsprüfung 1879
sowie die Advokatenprüfung 1883 und im selben Jahr wurde Klein mit
einer Arbeit über «Die schuldhafte Parteihandlung»44 an der Universität
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37 Sprung, Grundlagen, S. 391; Dahlmanns, S. 2733.
38 Siehe unten unter §  3/II./2.
39 Stampfer, S. 74; Dahlmanns, S. 2732; siehe zusammenfassend Sperl, S. 434–436.
40 Vgl. Dahlmanns, S. 2732 f.
41 Leonhard, S. 132 m. w. H.; Sprung, Zielsetzungen, S. 339; Mayr, Rechtsschutzalter-

nativen, S. 234 f.
42 Biographisches und Persönliches über Franz Klein findet sich bei Leonhard,

S. 136–139; Sprung, Lebensweg, passim. Spezifisch der Studien- und Praxiszeit
Kleins widmet sich Mayr, Praxiszeit, passim. Der berufliche Werdegang Kleins ist
konzise zusammengefasst bei Hofmeister/Neumair, S. 360. Siehe auch s. v. «Klein
Franz, Prof. Dr.», <www.koeblergerhard.de/juristen>.

43 Kübl, S. 111.
44 Siehe Literaturverzeichnis unter Klein, Parteihandlung.



Wien als Privatdozent für Zivilprozessrecht habilitiert45 (1891 folgte
auch die Venia Legendi für römisches Recht)46. Während dieser Jahre der
Praxis kam Klein – was durchaus als prägende Erfahrung auf ihn gewirkt
haben dürfte – in Berührung mit dem stark formalisierten, umständli-
chen und langwierigen Verfahren der Allgemeinen Gerichtsordnung.47

Im Jahre 1886 wurde Klein zum Kanzleidirektor der Universität Wien;
der Kanzleidirektor war der leitende universitäre Posten in Rechts- und
Verwaltungsfragen und erfüllte beratende Aufgaben gegenüber dem
Rektorat. Klein gab diesen Posten infolge der Berufung ins Justizminis-
terium 1891 auf und wurde zum Beamten.48

Mit seiner Berufung ins Justizministerium erhielt Klein den amtli-
chen Auftrag, ein neues Zivilverfahrensrecht auszuarbeiten.49 Innert nur
zwei Jahren stellte Klein im Wesentlichen alleine, «ohne Mitwirkung
anderer Beamter des Justizministeriums»50 und «sich selbst überlassen»51

die Entwürfe im Sinne des in «Pro futuro» Angeregten52 zusammen.
Dabei griff er vieles aus den vorangegangenen Reformversuchen im
Positiven oder Negativen auf; er gewährte der zivilprozessualen Sozial-
Rechtspolitik53 im erwähnten Sinne breiten Raum; und er arbeitete ins-
gesamt stark rechtshistorisch und rechtsvergleichend.54

Der weitere Berufsweg Franz Kleins war gekennzeichnet durch
einen ausserordentlich raschen Aufstieg in der Beamtenhierarchie. So
wurde er, im Justizministerium verbleibend, 1893 Sektionsrat, 1894
Ministerialrat, 1896 Sektionschef und 1897 Wirklicher Geheimer Rat
und erhielt nebenher zahlreiche Auszeichnungen, was sich alles im
Gleichschritt mit der Zivilverfahrens- bzw. Justizreform, von der Ein-
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45 Lewisch, Klein, S. 366.
46 Lewisch, Klein, S. 366; Hofmeister/Neumair, S. 360.
47 Mayr, Praxiszeit, S. 281 m. w. H.
48 Zum vorangehenden Absatz Leonhard, S. 136 m. w. H.; vgl. Mayr, Rechtsschutzal-

ternativen, S. 234.
49 Sperl, S. 408; Mayr, Rechtsschutzalternativen, S. 234.
50 Leonhard, S. 132; vgl. Mayr, Vorwort, S. 3.
51 So Klein, Zivilprozeß, S. 47.
52 Sperl, S. 435; Leonhard, S. 132.
53 Siehe unten unter §  3/II./1. und 2.
54 Zum vorangehenden Absatz Sperl, S. 408; Dahlmanns, S. 2731 f.; Stampfer, S. 70

Fn. 2 m. w. N.; Hofmeister/Neumair, S. 360. – Besonders interessant, weil aus der
Feder Kleins selbst stammend, ist die Geschichte seiner Berufung, wie sie sich in
Klein, Zivilprozeß, S. 47–49, findet.



bringung der Entwürfe ins Parlament bis hin zur kaiserlichen Sanktion
derselben, vollzog. Nicht zuletzt das Bestreben, Klein weiterhin an der
Seite seines Werkes und zugunsten des Gelingens der Reform tätig zu
wissen, spielte hierbei eine Rolle. Verlockungen, beispielsweise ein Ruf
Kleins an die Universität Tübingen, traten durchaus auf, realisierten sich
allerdings nicht, wobei mitunter höchste staatliche Stellen eingriffen.55

Seine zunehmend einflussreiche Stellung im Justizministerium ver-
wendete Klein einerseits, um aus der Zivilverfahrensreform eine umfas-
sende Justizreform zu machen, die auch eine Neuordnung der Gerichts-
organisation (verbesserte Richterausbildung, Erhöhung der Richterzahl,
verbesserter Gerichts- und Kanzleibetrieb) inklusive entsprechender
Erlasse herbeiführte, was massgeblich zum Erfolg der neuen Zivilpro-
zessordnung beitrug. Andererseits ergriff Klein im Justizministerium
faktische begleitende Massnahmen56, die für das Gelingen der Reform
bürgen sollten: Ein Gerichtsinspektorat sollte die zivilverfahrensrechtli-
che Praxis nach der Reform vorerst überwachen und begleiten; Weiter-
bildungen hinsichtlich des neuen Zivilverfahrens für die forensisch Täti-
gen fanden statt; eine offizielle Fragenbeantwortung seitens des Justiz-
ministeriums bei zivilverfahrensrechtlichen Zweifeln konnte in
Anspruch genommen werden; Muster, Beispielprotokolle und Formu-
lare im Sinne der neuen Verfahrensordnungen wurden veröffentlicht.57

Als die Justizreform durchgeführt worden war und das neue Zivil-
verfahren die ersten Jahre der Bewährung ausgezeichnet bestanden hatte,
wurde Klein am 1. Januar 1905 zum Leiter des Justizministeriums, im
selben Jahr zum Abgeordneten des Herrenhauses auf Lebenszeit und am
2. Juni 1906 zum k. k. Justizminister ernannt. Infolge des Gesamtrück-
tritts der Regierung schied auch Klein 1908 aus diesem Amte aus. 1916
bekleidete er es, glücklos, nochmals für einige Monate und verliess
sodann den öffentlichen Dienst. Rechtspolitisch betätigte er sich als
Abgeordneter im Herrenhaus noch auf diversen Gebieten, publizierte
weiterhin und wirkte auch im akademischen Betrieb mit. Franz Klein
verstarb am 6. April 1926.58
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55 Zum vorangehenden Absatz Leonhard, S. 137 m. w. H.; siehe Lewisch, Klein, S. 367.
56 Siehe unten unter §  4/IV.
57 Zum vorangehenden Absatz Schoibl, Entwicklung, S. 56–58 m. w. H.
58 Zum vorangehenden Absatz Leonhard, S. 137 f. m. w. H.



b) Die Klein’schen Entwürfe
Gegenüber den vorangegangenen Reformentwürfen, die sich stark an
deutsche Vorbilder gehalten hatten,59 entwarf Klein ein originelles und
eigenständiges zivilprozessuales Konzept, womit er einen spezifisch
österreichischen Zivilprozess – wenn auch natürlich nicht als «originäre
Schöpfung»60 aus dem Nichts – erschuf und zusammenstellte. Mitunter
boten sich einzelne Bausteine zur Übernahme an, falls und insofern sie
sich in das System übernehmen liessen:61

«Diese aus anderen Gesetzen herangezogenen Bestandteile ver-
band Klein in derart geistvoller und eigenartiger Weise, daß seine
Entwürfe, ohne ei[n] Mosaik aus übernommenen Rechtssätzen zu
sein, dennoch ein eigenes – sein eigenes – Geisteswerk geworden
sind und zu einem Prozesse geführt haben, der in seinen leitenden
Grundsätzen ganz anders ist als seine Vorläufer. Bewußtes und
gewolltes Abgehen von diesen zeigt sich Schritt für Schritt.»62

Es war mithin ein «einheitlicher, eigener Guß»63, den Klein aus- und
erarbeitete, wobei er auf zahlreiche geistige Wegbereiter und Vorgänger64

zurückgriff. Eklektische65 Übernahmen aus vorangehenden Entwürfen
und einzelnen Verfahrensgesetzen der besonderen Verfahrensarten ver-
mögen diese Eigenständigkeit nicht zu schmälern.66 Die Struktur und die
Praktikabilität,67 der «rechtspolitisch[e] Fortschritt [. . . betreffend] die
theoretischen Grundlagen, das Prozeßverständnis»68 stammten letztlich
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59 Sprung, Grundlagen, S. 390 f.; als Ausnahme hiervon nennt Sprung, Grundlagen,
S. 391 m. w. H., das österreichische Bagatellverfahren von 1873.

60 Leonhard, S. 133.
61 Vgl. Sprung, Grundlagen, S. 382; Sprung, Zielsetzungen, S. 338.
62 Sperl, S. 417. Vgl. Böhm, Justizgesetze, S. 61.
63 Esser, S. 35.
64 Siehe zusammenfassend Stampfer, S. 84–89. – Zu Anton Menger siehe Sprung, Ziel-

setzungen, S. 337 und vor allem S. 341 f.; Schoibl, Prozeß, S. 293; Schoibl, Entwick-
lung, S. 46 f. und S. 50; Stampfer, S. 73 f., 75 f. und S. 78; Mayr, Praxiszeit, S. 270 f.
und S. 282; Wesel, S. 496 f. – Zu Emil Steinbach siehe Sprung, Zielsetzungen,
S. 342 f.; Stampfer, S. 76 f. – Zu Franz Zeiller siehe Sprung, Grundlagen, S. 388–390;
Schoibl, Entwicklung, S. 52 f.; Stampfer, S. 78.

65 Schima, S. 251.
66 Vgl. Sperl, S. 416 f. m. w. H.; Böhm, Justizgesetze, S. 60 f. m. w. H. Siehe Fasching,

Weiterentwicklung, S. 101 f.
67 Leonhard, S. 133.
68 Böhm, Justizgesetze, S. 61.



alle von Klein, mögen die Entwürfe und besonderen Verfahren als Vor-
läufer ihm auch überaus nützliche Erfahrungen69 geliefert haben.

Die unmittelbaren Reaktionen auf die Klein’schen Entwürfe waren
geteilt. Klein erntete von Wissenschaftlern in Österreich und aus dem
Ausland für sie sowohl Lob und Bewunderung als auch Kritik und
Ablehnung.70

c) Beratungsgesetz und Parlament
Den Klein’schen Entwürfen zur Jurisdiktionsnorm, zur Zivilprozess-
ordnung und zur Exekutionsordnung widerfuhr in einer Kommission
eine Vorprüfung ohne grosse Änderungen und sie gelangten am 20. März
1893 mit den zugehörigen erläuternden Bemerkungen, ebenfalls von
Klein verfasst, ins Abgeordnetenhaus.71

Das damalige österreichische Parlament, der sogenannte Reichsrat,
setzte sich aus zwei Kammern bzw. Häusern zusammen, nämlich dem
Abgeordnetenhaus und dem Herrenhaus. Zumal bereits einige Reform-
entwürfe des Zivilverfahrens am parlamentarischen Widerstand geschei-
tert waren, beschloss man für die Klein’schen Entwürfe ein spezielles
Beratungsgesetz (vom 5. Dezember 1894) der beiden Kammern, um ein
allein politisch motiviertes Scheitern der Entwürfe diesmal zu vermei-
den. Für jede der beiden Kammern wurde ein besonderes Gremium
geschaffen, welches sich anstelle der gesamten Kammer mit den Ent-
würfen inhaltlich auseinandersetzen und sie beraten sollte: für das Her-
renhaus die Permanenzkommission, für das Abgeordnetenhaus der Per-
manenzausschuss. Aus ihnen bildete sich sodann eine gemeinsame Kon-
ferenz, die (ohne Einbezug der Kammern) gemeinsame Beschlüsse
fassen und schliesslich einen Gesamtbericht liefern sollte. Anträge auf
Änderungen und Zusätze betreffend die Entwürfe konnten von den
Abgeordneten nur solange eingebracht werden, wie die Permanenzgre-
mien tagten; nachgängig zu den gemeinsamen Beschlüssen und zur
Erstellung des gemeinsamen Abschlussberichts waren keine Anträge
mehr zulässig. In den Kammern erfolgte darauf über diese Beschlüsse
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69 Vgl. Sachers, S. 214 f.; Schoibl, Entwicklung, S. 53.
70 Vgl. Sperl, S. 413 f. m. w. H.
71 Leonhard, S. 134 m. w. H.; Dahlmanns, S. 2732; ebenso schon Klein, Zivilprozeß,

S. 47 f.



lediglich noch eine zweite und dritte Lesung jeweils mit Generaldebatte,
indes ohne Spezialdebatte sowie ohne Anträge, so dass die Entwürfe nur
insgesamt angenommen oder insgesamt abgelehnt werden konnten.72

Klein engagierte sich für seine Entwürfe, indem er persönlich für
das Beratungsgesetz am 14. November 1894 in der Generaldebatte des
Abgeordnetenhauses sprach73 sowie am 11. Juli 1895 den gemeinsamen
Bericht der Permanenzgremien74 verfocht.75 «Durch die hochgehenden
Wogen der Kritik wie durch die seichten Gewässer des Parlaments
lenkte Klein mit größtem Geschicke seine Entwürfe hindurch zu vollem
Erfolge.»76 Das gewöhnliche parlamentarische Prozedere wäre für ein
gesetzgeberisches Reformwerk vom Ausmasse des Klein’schen allzu
abträglich gewesen, weshalb Klein froh darüber war, diese Gefahr
gebannt zu wissen und sich nach der inhaltlich-gesetzgeberischen Arbeit
auch parlamentarisch wirksam engagieren zu können.77

Mittels des Beratungsgesetzes gelang es, ohne unnötige und allein
kontraproduktive Angriffe die Entwürfe – wenn auch nicht gänzlich
ohne Heftigkeiten – zu beraten, nachdem der gemeinsame Bericht der
Permanenzkommission und des Permanenzausschusses Mitte des Jahres
1895 vorlagen. «[O]bwohl [das] Schicksal [der Entwürfe] des öfteren auf
des Messers Schneide stand»78, gelangten die Entwürfe schliesslich in bei-
den Kammern zur Annahme: Das Herrenhaus beschloss die Annahme
der Entwürfe am 14. Juni 1895, das Abgeordnetenhaus ebenso, nach
zweiter und dritter Lesung (letztere am 18. Juli 1895).79 Schliesslich sank-
tionierte Kaiser Franz Joseph I. die Entwürfe am 1. August 1895.80 Ihr
Inkrafttreten erfolgte am 1. Januar 1898.
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72 Zum vorangehenden Absatz Leonhard, S. 134 f. m. w. H.; Dahlmanns, S. 2733 
m. w. H.; Stampfer, S. 70 Fn. 2 m. w. H.; ebenso schon Klein, Zivilprozeß, S. 48 f.
m. w. H. Zum Entwurf des Beratungsgesetzes siehe Vierhaus, Abgeordnetenhause,
S. 564.

73 Zur Rede siehe Literaturverzeichnis unter Klein, Beratungsgesetz.
74 Zur Rede siehe Literaturverzeichnis unter Klein, Bericht.
75 Schoibl, Entwicklung, S. 52 m. N.
76 Sperl, S. 422.
77 Klein, Zivilprozeß, S. 49.
78 Dahlmanns, S. 2733.
79 Dahlmanns, S. 2733 f. m. w. H.
80 Leonhard, S. 135 m. w. H.; Schoibl, Entwicklung, S. 52; Dahlmanns, S. 2734. Die

ihm vom jeweiligen Justizminister erstatteten Vorträge spezifisch zur Zivilprozess-



d) Die Schöpfung Franz Kleins
Die Entstehung und der unmittelbare Gesetzwerdungsprozess des
österreichischen Zivilverfahrens von 1895, namentlich der österrei-
chischen Zivilprozessordnung, zeichnen sich in Anbetracht des Gesag-
ten durch folgende Besonderheit aus: «Selten spiegelt noch ein modernes
Gesetzeswerk – höchstens das schweizerische [Zivilgesetzbuch {Eugen
Hubers, E. S.}] – Persönlichkeit und Kunst seines Autors so sprechend
wider, wie der Zivilprozeß Franz Kleins.»81 Hieraus ergeben sich hand-
feste Folgen für jeden, der sich mit der österreichischen Zivilprozess-
ordnung und ihrer Entstehung beschäftigt. Denn die Entwürfe sind ein
«persönliches Werk Kleins. Sie haben bei ihrer parlamentarischen
Behandlung gewisse Veränderungen erfahren, ohne aber dadurch ihr
Wesen irgendwie zu verändern. Klein ist daher als der Schöpfer des Zivil-
prozesses anzusprechen.»82 Von vielen anderen Erlassen, ja vom gewöhn-
lichen Fall der Gesetzesentstehung in der Moderne, heben sich die öster-
reichische Zivilverfahrensreform und für die vorliegende Untersuchung
insbesondere die Zivilprozessordnung von 1895 ab. Sie ist nämlich nicht
nur ein persönliches, dazumal überaus fortschrittliches und rückbli-
ckend äusserst erfolgreiches83 Gesetzeswerk eines Einzelnen. Sie ist
darüber hinaus auch von ihrem ursprünglichen Entwurf, wie ihn Klein
erstellte, bis hin zur endgültigen, in Kraft tretenden Urfassung vom par-
lamentarischen Prozess keineswegs umgeworfen oder entstellt worden,
sei es infolge des Beratungsgesetzes oder anderer mit ihm zusammen-
spielender Gründe. Zwar wurden Änderungen vorgenommen, doch 
nur leichte und unwesentliche.84 Das belegt auch der Vortrag des Justiz-
ministers von Krall an Kaiser Franz Joseph I., in welchem er diejenigen
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ordnung sind der Vortrag Schönborn 1893 sowie der Vortrag Krall 1895; zu beiden
siehe Quellen- und Materialienverzeichnis unter II./1.

81 Esser, S. 35. Ebenso: Schima, S. 258; Stampfer, S. 69 f.
82 Leonhard, S. 151, Hervorhebungen E. S. Derselben Meinung: Lewisch, Klein, S. 367;

Schoibl, Entwicklung, S. 53; Stampfer, S. 69–71 m. w. N.; Ballon, Verfahrensdauer,
S. 2. Grundsätzlich zustimmende, jedoch leicht einschränkende Meinungen: Walker,
Vergleich, S. 354, einschränkend auf S. 267; Vierhaus, Abgeordnetenhause, S. 553, in
Verbindung mit Vierhaus, Herrenhause, S. 361, hier einschränkend; Schoibl, Ent-
wicklung, S. 50; Oberhammer/Domej, Germany, S. 121.

83 Siehe beispielsweise Leonhard, S. 152–257; Kralik, S. 95; Rechberger/Klicka, S. 234.
84 Vgl. Sprung, Grundlagen, S. 381.



Änderungen zusammenfasste, die unter den unwesentlichen noch die
wesentlichsten darstellten.85

Es haben «daher naturgemäß dessen [Franz Kleins, E. S.] Grund-
positionen und Wertauffassungen in den von ihm verfaßten Entwürfen
einen starken Niederschlag»86 gefunden und sich – was entscheidend ist
– darin bis zur Urfassung der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 erhalten, «weil im Falle einer solchen Entwurfs-Erarbeitung die
Notwendigkeit des kommissionellen Kompromisses schon im Ent-
wurfsstadium nicht vorhanden»87 war. Wer demzufolge die österrei-
chische Zivilprozessordnung von 1895 in ihren Grundüberlegungen,
ihrer Systematik und ihren enthaltenen Konzepten verstehen will, muss
sich in erster Linie an Franz Klein halten und sich namentlich seinem
zivilprozessualen Schrifttum widmen.

II. Der Zivilprozess nach Auffassung Franz Kleins

Franz Klein mass dem Zivilprozess grosse gesellschaftliche Bedeutung
bei (1.). Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht [a)] wurde der Zivilprozess
für Klein zu einem Massenphänomen: Der Zivilprozess war wirtschaft-
lich nicht produktiv [b)], weil er kein Kapital schuf, sondern vielmehr
Kapital band und Kosten verursachte; dennoch war er für den Staat
nötig, um die sozial schädlichen Streitigkeiten [c)] zu kurieren. Deshalb
musste für Klein der Zivilprozess ein sozialer Zivilprozess im Sinne
einer staatlichen «Wohlfahrtseinrichtung» (2.) werden. Das bedeutete
für Klein: Der Zivilprozess musste sich seiner gesellschaftlich-prakti-
schen Auswirkungen bewusst werden und bemüht sein, seine diesbe-
züglichen Nachteile so weit als möglich zu beseitigen. Der Zivilprozess
musste namentlich den sozial niederen Schichten finanziell zugänglich
sein und auch für kleine Fälle sinnvollen staatlichen Rechtsschutz bieten,
wodurch er eben zum sozialen und wohlfahrtsfördernden Zivilprozess
wurde.
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85 Siehe Vortrag Krall 1895, passim. Siehe auch Vierhaus, Abgeordnetenhause,
S. 556–564; Vierhaus, Herrenhause, S. 362–365; Walker, Vergleich, passim.

86 Sprung, Zielsetzungen, S. 338.
87 Sprung, Zielsetzungen, S. 338; vgl. Vortrag Krall 1895, S. 242.



Klein sprach vom Zivilprozess häufig allegorisch als von einer
Maschinerie (3.): Die Zivilprozessordnung war in seinen Augen eine
Maschine, zusammengebaut aus Vorschriften als deren einzelne Mecha-
nismen, und musste vom Gericht und von den Parteien gesteuert wer-
den, um das Produkt eines Urteils und des Rechtsschutzes hervorzu-
bringen.

1. Gesellschaftliche Bedeutung

Die gesellschaftliche Bedeutung des Zivilprozesses ergab sich für Klein
aus einer gesamtgesellschaftliche Sicht [a)] auf die Gesamtheit aller Zivil-
prozesse. Die fehlende wirtschaftliche Produktivität des Zivilprozesses
[b)] sowie die soziale Schädlichkeit [c)] der Streitigkeiten, die auf dem
Wege des Zivilprozesses behoben werden sollten, zogen laut Klein eine
gesellschaftliche Verantwortlichkeit des Zivilprozesses nach sich.

a) Gesamtgesellschaftliche Sicht
Da der Zivilprozess «eine Staatsanstalt, ein Bestandteil der Rechtsord-
nung»88, ist, orientieren sich laut Klein seine Zwecke an der Auffassung
und Sichtweise, die der jeweilige Staat zur jeweiligen Zeit einnimmt und
pflegt. Franz Klein unterschied im Grundsatz drei solche mögliche
Sichtweisen, die sich auch in der Gestaltung des Zivilprozesses nieder-
schlagen: diejenige «der herrschenden Gewalt»89, diejenige «der einzel-
nen dem Staate angehörigen Personen»90 sowie diejenige «der Gesamt-
heit, der Gesellschaft»91. Den neuen österreichischen Zivilprozess
nannte Klein insofern ein «Kind seiner Zeit»92, als für ihn die drittge-
nannte, nämlich die gesellschaftliche Sicht massgebend wurde,

«für welche der Gedanke einer Einordnung der persönlichen Inte-
ressen in die Interessen des Gemeinwohls und die Erklärung der
individuellen Vorgänge aus dem gesellschaftlichen Untergrunde
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88 Klein, Zivilprozeß, S. 186, Hervorhebung E. S., vgl. S. 202.
89 Klein, Zivilprozeß, S. 187.
90 Klein, Zivilprozeß, S. 187.
91 Klein, Zivilprozeß, S. 187 mit Beispielen sowie m. w. H.
92 Klein, Zivilprozeß, S. 187.



kennzeichnend ist. [. . .] Sozialpolitik und Soziologie sind die Stich-
worte dafür.»93

Es überwog, wie es laut Klein dem damaligen Zeitgeist entsprach, bei
seiner Konzeption des österreichischen Zivilprozesses das gesamtgesell-
schaftliche Moment. Funktion, Auswirkungen und Zwecke des Zivil-
prozesses waren in erster Linie mit Blick auf die Gesellschaft insgesamt,
das (sozialpolitische) «Gemeinwohl»94, den Staat, dessen Gewalten,
Organisation und Verwaltung zu betrachten, erst in zweiter Linie kon-
kret auf den einzelnen Rechtsuchenden und die Gruppe der Rechtsu-
chenden insgesamt bezogen.95 Das bedeutete nicht, dass ihre Interessen
und Anliegen gänzlich zu vernachlässigen gewesen wären; vielmehr
waren es gerade sie, um derentwillen der Zivilprozess ja geschaffen
wurde und immer wieder verbessert werden sollte.96 Aber über die Inte-
ressen der Rechtsuchenden hinaus, und diese im Widerstreit letztlich
infolge ihrer Masse und Gesamtheit überwiegend, galt es Klein zufolge,
die gesellschaftlichen Interessen und Auswirkungen des Zivilprozesses
und seiner Gestalt zu bedenken, zu gewichten und abzuwägen. Die
Wahrnehmung des Zivilprozesses wurde dadurch zu derjenigen eines
Massenphänomens, so dass Klein konstatierte, es sei «nicht auf den ein-
zelnen Fall zu sehen, sondern die Massenwirkung entscheidet.»97 Aus
solch einer gesamtgesellschaftlichen Sicht auf die Institution des Zivil-
prozesses folgte Kleins Auffassung, «daß die Zivilrechtspflege Pflege
aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Lebens [. . .], eine der Aufrechter-
haltung der gegebenen sozialen und Wirtschaftsordnung dienende Ver-
waltungstätigkeit ist.»98
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93 Klein, Zivilprozeß, S. 187. Zu Kleins soziologischen Konsequenzen für den Zivil-
prozess siehe Esser, passim, zusammenfassend S. 41.

94 Klein, Zivilprozeß, S. 190.
95 Klein, Zivilprozeß, S. 187 f. m. w. H.; vgl. Klein, Parteienvertretung, S. 22; Klein,

Bemerkungen CPO, S. 188; Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 23. Siehe
Sprung, Grundlagen, S. 391 f. und S. 394.

96 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 189; Klein, Gesetzentwürfe, S. 25 m. N.
97 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 545, Hervorhebung im Original; vgl. Klein, Zivil-

prozeß, S. 256. Siehe Schima, S. 253 und S. 268; Sprung, Grundlagen, S. 391 f.
98 Klein, Anwendung, S. 88, Hervorhebung im Original; wortgleich (aber in älterer

Orthographie) Klein, Praxis, S. 9 f.; vgl. Klein, Zivilprozeß, 329. Vgl. Lewisch, Ana-
lyse, S. 159; siehe Fasching, Weiterentwicklung, S. 102–105.



Für die Konzeption des neuen Zivilverfahrens und damit auch für
dessen Prozessökonomie waren demnach zwei gesellschaftliche Bereiche
von besonderem Belang: die (Volks-)Wirtschaft sowie der Sozialgedanke
des Gemeinwohls und der Wohlfahrt namentlich der ärmeren Bevölke-
rungsschichten. Die praktischen Auswirkungen des Zivilprozessrechts
auf diese beiden Bereiche sollten besonders berücksichtigt werden.

b) Keine wirtschaftliche Produktivität
Darauf, dass der Zivilprozess aus (volks-)wirtschaftlicher Sicht unpro-
duktiv ist und lediglich konservierend99 wirkt, stützte sich Franz Klein
immer wieder:

«Der Prozeß übt auf die Güter- und Machtverteilung selbst keinen
Einfluß, seine Bestimmung ist einzig, die jeweils vorhandenen
Ergebnisse dieser Verteilung gegen rechtswidrige Angriffe zu
schützen und zu erhalten. Daher ist er durch eine Verletzung der
Rechtsordnung bedingt und wirkt ihr gegenüber ähnlich wie etwa
die ärztliche Heilkunst bei Gesundheitsstörungen: beide wollen
Wiederherstellung, nicht Neuschöpfung.»100

Infolgedessen wird gemäss Klein jeglicher Aufwand im und für den
Zivilprozess, sowohl auf Seiten des Gerichts als auch auf Seiten der Par-
teien, zu einem «Ausgabepost von unsicherer Produktivität[.]»101 Umso
wichtiger wird die Prozessökonomie als zivilprozessualer Zweck. Denn
sie gewährleistet, dass ein zwar nötiges, aber unproduktives Verfahren
seiner wirtschaftlichen Unproduktivität zumindest eingedenk bleibt und
Kosten, Zeit und Aufwand, wo immer möglich, einspart.

c) Soziale Schädlichkeit
Klein veranschaulichte anhand des physiologischen Gleichnisses der
Erkrankung des Gesellschaftsorganismus, inwiefern der Zivilprozess
zur Heilung sozialer Schäden beiträgt:

«Fast jeder Zwiespalt, der Anlaß zu einem Prozesse gibt, irritiert
die Arbeits- und Austauschverbindungen zwischen gesellschaftli-

94

§ 3 Zivilprozess Kleins

99 Klein, Bericht, S. 67.
100 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 3; siehe Lewisch, Analyse, S. 164.
101 Klein, Zivilprozeß, S. 280; siehe Sprung, Grundlagen, S. 392; Lewisch, Zivilprozeß,

S. 100 f.



chen Einheiten und verursacht, namentlich als Masse genommen,
Störungen im regelmäßigen Kreislaufe des Gesellschaftsorganis-
mus. Das Heilmittel dafür gibt das materielle Recht, dem Prozesse
fällt die Rolle des Arztes zu, dem es obliegt, die Krankheit richtig
zu erkennen, das richtige Mittel dagegen zu wählen, zu verhindern,
daß die Krankheit um sich greife usw. Jede solche Krankheitser-
scheinung im Rechtsleben ist neben den streitenden Personen auch
für engere oder weitere Gesellschaftsgruppen von Belang.»102

Klein zufolge findet im komplexen Gesellschaftssystem, vergleichbar
dem physischen Organismus, zwischen verschiedenen Einheiten wirt-
schaftlicher Austausch und Verkehr statt. Dass dieser Austausch mög-
lichst ungehindert vonstatten gehen kann, ist aus der Sicht des Gesamt-
organismus bzw. der Gesellschaft wünschenswert, denn Austausch
bedeutet Produktivität, Entwicklung und Wohlstand für die einzelnen
Einheiten – letztlich also Gemeinwohl im höchstmöglichen Masse.

Als Erkrankung sah Klein all das, was zur zivilprozessualen Ausei-
nandersetzung Anlass gibt, also Streitigkeiten, «Rechtskonflikt[e]»103.
Dass es immer Streitigkeiten geben wird und es realistischerweise nicht
das Ziel sein kann, sie in Gänze zu vermeiden, impliziert die Passage.
Nur Streitigkeiten, aus denen sich Zivilprozesse ergeben, – genauge-
nommen nach dem Wortlaut Kleins: fast alle solchen Streitigkeiten –
hindern den Austausch,104 da sie ein bestimmtes natürliches Mass alltäg-
licher Streitigkeiten überschritten haben oder gewisse wichtige Materien
betreffen, die für den Austausch entscheidend sind. Wohlverstanden:
Nicht die Zivilprozesse sind die Erkrankungen, sondern die zugrunde-
liegenden Streitigkeiten.105 Ein Zivilprozess deutet lediglich darauf hin,
dass die Streitigkeit eine aussergewöhnliche ist. Eine Hemmung an einer
Stelle des Organismus zeitigt nicht nur Auswirkungen auf die unmittel-
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102 Klein, Zivilprozeß, S. 190, Hervorhebungen E. S. Siehe Sprung, Grundlagen, S. 392 f.
103 Klein, Zivilprozeß, S. 195.
104 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 195.
105 Klein, Zivilprozeß, S. 280 zitierte Friedrich II., der die Prozesse als «Uebel der

Sozietät» bezeichnet hatte; bei Klein hingegen waren die Streitigkeiten die sozialen
Übel, welche es via Zivilprozess zu beseitigen galt. Siehe Lewisch, Zivilprozeß,
S. 99 f.



bar Betroffenen, sondern ebenso mittelbare Auswirkungen und Folge-
wirkungen, indem sie auch an anderen Stellen den Austausch verlang-
samt oder lähmt, worin die soziale Schädlichkeit liegt.

Das Mittel, welches Heilung von der Krankheit bzw. Streitigkeit
verschafft, also Klarheit, Sicherheit und Rechtsfrieden bewirkt, ist
gemäss Klein das materielle objektive Recht. Der Zivilprozess ist laut
Klein der Arzt, der die Erkrankung bzw. die Streitigkeit therapiert,
indem er sie erkennt (Zuständigkeit, Prozessvoraussetzungen, Rechts-
hängigkeit), Mittel ergreift (Beweiserhebung, materiellrechtliche Prü-
fung, gerichtliche Vorkehrungen) und dem Fortschreiten und -wirken
der Krankheit entgegenwirkt (abschliessend materielle Rechtsdurchset-
zung und formelles Urteil). Dadurch behebt der Zivilprozess die Krank-
heit bzw. Streitigkeit, der Austausch im Organismus kann wieder unge-
hindert stattfinden und so sind auch all die von der Krankheit mittelbar
betroffenen Stellen von den negativen Auswirkungen befreit. Es bedarf
für den spezifischen Krankheitsfall und seine Heilung einer geeigneten
und schnell wirksamen Therapie, mit anderen Worten einer Zivilpro-
zessordnung, die prozessökonomisch angelegt ist. Darüber hinaus sind
für den Arzt Instrumente zur raschen und wirksamen Behandlung nötig,
wie sie für den Richter in der Zivilprozessordnung in Form von pro-
zessökonomischen Mitteln zur Verfügung stehen müssen.

2. Der soziale Zivilprozess als «Wohlfahrtseinrichtung»

Betrachtet man den Zivilprozess ausschliesslich oder überwiegend von
seiner dogmatischen Seite her, läuft man Gefahr, seine praktischen Aus-
wirkungen zu übersehen und deren gesetzgeberische Steuerung, soweit
sie überhaupt möglich ist, zu vernachlässigen. Das war in der Geschichte
des Zivilprozessrechts über weite Strecken hinweg der Fall gewesen,
woran Franz Klein Kritik übte, vor allem weil sich in Gesellschaft und
Wirtschaft augenscheinlich Entwicklungen vollzogen hatten, denen ent-
sprechende Anpassungen gefolgt waren – nicht so jedoch im Zivilpro-
zessrecht.106 Daher stellte Klein der seinerzeit vorherrschenden dogma-
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106 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 14–19 m. w. H.



tischen Betrachtungsweise des Zivilprozesses die praktische Sicht aus-
drücklich zur Seite:107

«Prozesse werden nicht um Gesetzesparagraphen geführt, sondern
um Erwerb, Verdienst, Gewinn oder Schaden, um Ehe- oder Fami-
lienfrieden usw., und ihre Entscheidungen schwingen in Wirtschaft
und Gesellschaft nach.»108

Aus dieser gesellschaftlich-praktischen Bedeutung des Zivilprozesses
ergab sich für Franz Klein das Bestreben nach einem «soziale[n] Prozeß-
recht»109. Indem der Zivilprozess in der Verfahrensordnung so konzi-
piert und umgesetzt sowie in der Praxis alsdann so verwirklicht wird,
dass er möglichst wirksam und überdies110 prozessökonomisch die
gesellschaftlich nachteiligen Streitigkeiten behebt, trägt er zur gesell-
schaftlichen «Wohlfahrtsförderung»111 bei.112 Das heisst,

«daß die Einrichtungen des Verfahrens wenigstens nach großen
Klas sen sich sowohl der verschiedenen individuellen und gesell-
schaftlichen Erheblichkeit des Streitgegenstandes wie den Unter-
schieden in den Bevölkerungsschichten anzupassen haben und zu-
mal auch für diejenigen, die an den Prozeß nicht viel wagen können,
sowie für Rechtssachen von geringerem Werte einen vollkommenen
Rechtsschutz zu sichern haben. [. . .] Es muß deshalb insbesondere
darauf gesehen werden, daß der gesellschaftliche Nutzen des Pro-
zesses nicht durch die Gestalt des Verfahrens verkümmert werde.»113
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107 Vgl. Rechberger, Ziele, S. 60 m. N.
108 Klein, Zivilprozeß, S. 201.
109 Klein, Zivilprozeß, S. 204, Hervorhebung E. S., ebenso S. 202 f. Klein setzte das

«soziale Prozessrecht» jeweils in Anführungs- und Schlusszeichen, wohl um den
Schlagwortcharakter zu verdeutlichen. – Zur Verwendung des Begriffes «sozial» bei
Klein siehe Stampfer, S. 77 f.

110 Zur Unterscheidung der Effektivität gegenüber der Effizienz bzw. Prozessökono-
mie des Zivilprozesses bei Klein siehe unten unter §  3/III./2./a) und b).

111 Klein, Zivilprozeß, S. 191, Hervorhebung E. S.; Klein, Zeit- und Geistesströmun-
gen, S. 24–26. Siehe Esser, S. 43; Sprung, Grundlagen, S. 392 f.; Sprung, Zielsetzun-
gen, S. 341; Fasching, Weiterentwicklung, S. 102 f.

112 Zum Zivilprozess als Einrichtung der Wohlfahrtsförderung in der preussischen All-
gemeinen Gerichtsordnung von 1793, was Franz Klein hierbei als Vorbild diente,
siehe Gottwald, S. 181 m. w. N.

113 Klein, Zivilprozeß, S. 193 f., Hervorhebungen E. S.; vgl. Klein, Zeit- und Geistes-
strömungen, S. 21.



Ein sozialer Zivilprozess ist für Angehörige aller, namentlich der ärme-
ren Schichten der Bevölkerung gleichermassen zugänglich und zwecks
Rechtsschutzes verwendbar.114 Er ist das Gegenteil «eines langwierigen,
kostspieligen, formalistischen, den breiten Schichten der Bevölkerung
ganz unverständlichen Gerichtsverfahrens»115. Klein verfocht den

«Grundgedanken, zur social und wirthschaftlich zweckmäßigsten
Anwendung der Proceßinstitute anzuleiten, den Proceß nicht als
wissenschaftliches System, sondern sozusagen als eine Wohlfahrts-
einrichtung begreiflich zu machen und auszubilden[.]»116

Nur falls überhaupt und nur insofern wie ein Konzept eines zeitgemäs-
sen Zivilprozesses die praktischen Auswirkungen auf die Gesellschaft
und die Wirtschaft berücksichtigte, fand es bei Klein Gutheissung. Es
musste vom Bemühen getragen sein, ebendiese praktischen Auswirkun-
gen so zu steuern, dass sie sich nicht nur so wenig wie möglich zulasten
des Gemeinwohls auswirkten, sondern so viel wie möglich dazu beitru-
gen. «Rationell und der modernen Staatsauffassung gemäß wird der Pro-
zeß nur dann sein, wenn der Rechtsschutz nicht erst mit dem Urteile,
sondern schon vom ersten Schritte des Verfahrens an tatsächlich Gewäh-
rung staatlicher Hilfe ist.»117 Es genügte also nicht, lediglich die Zwecke
des Zivilprozesses umzusetzen, sondern es sollte vielmehr «der Haupt-
und Endzweck des Prozesses in sozial befriedigender Weise erreicht»118

werden, das heisst in der Rechtswirklichkeit eintreten.119 Denn, was ein
zeitgemässes und fortschrittliches Zivilprozessrecht anging, stand für
Franz Klein fest: «Erst durch die Beziehungen zum Wohl der Gesell-
schaft erhalten die Rechtsschutzeinrichtungen ihre Weihe.»120

98

§ 3 Zivilprozess Kleins

114 Klein, Zivilprozeß, S. 390. Vgl. Esser, S. 43.
115 So der Ausschuss des Abgeordnetenhauses zur Zivilverfahrensreform, zitiert nach

Walker, Vergleich, S. 356; ebenso zitiert bei Vierhaus, Abgeordnetenhause, S. 556.
116 Klein, Praxis, S. IV, Hervorhebung E. S.; vgl. Klein, Rechtsentwicklung, S. 413;

Klein, Zivilprozeß, S. 191 f. m. w. H.
117 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 28, Hervorhebung im Original.
118 Klein, Zivilprozeß, S. 201, Hervorhebung E. S.
119 Siehe Lewisch, Zivilprozeß, S. 98 f.
120 Klein, Zivilprozeß, S. 202, Hervorhebung E. S.; vgl. Klein, Rechtsannäherung,

S. 976.



3. Maschinerie des Zivilprozesses

Nach Franz Kleins Auffassung bildete der von ihm geschaffene Zivil-
prozess, wie er in der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895
statuiert wurde, einen Gesamtmechanismus. «Prozeß ist Mechanik»121,
wie er niederschrieb.122 Vielleicht knüpfte Klein hierbei an das berühmte
Gleichnis des Zivilprozesses als (beschädigtes, zum Weiterlaufen immer
wieder starkes Schütteln von aussen erforderndes) Uhrwerk an,123 wel-
ches sein Lehrer124, Förderer125 und Wegbereiter126 in rechtlich-sozialpo-
litischen Belangen Anton Menger127 (1841–1906) geprägt hatte.128 Das
Gleichnis des Gesamtmechanismus, sozusagen der Maschinerie des
Zivilprozesses, veranschaulicht mehrere Aspekte, die in Kleins Schriften
ständig aufscheinen:

Indem er die Institution des Zivilprozesses gesamthaft als Maschi-
nerie ansah, zeigte Klein, dass er den neuen österreichischen Zivilprozess
als ein System gebildet hatte. Dieses System war geprägt und seine
Gestaltung bestimmt von den «gleichen Grundgedanken»129, und dies
durchgehend bis in die einzelnen Zahnräder bzw. Regelungen hinein.130

Die Institution des Zivilprozesses, seine dogmatische Konstruktion,
setzte sich aus einem Räderwerk von verschiedenen Mechanismen (Vor-
schriften) zusammen, die letztlich alle gemeinsam einem Endzweck und
weiteren besonderen Zwecken131 dienten. Einige der Mechanismen dien-
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121 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 3.
122 Zur Metapher der Mechanismen siehe unten unter §  4/I./18./a).
123 Siehe Stampfer, S. 75 f. Fn. 29 m. N., der das Gleichnis im Wortlaut zitiert.
124 Dölemeyer, S. 435.
125 Franz Klein wurde auf Antrag Anton Mengers hin zum ausserordentlichen Profes-

sor an der Universität Wien berufen (Sperl, S. 408).
126 Während Anton Menger ideologisch und davon abgeleitet auch rechtlich eine radi-

kal sozialistische Position einnahm, war Franz Klein, wenngleich von Menger
beeinflusst, dagegen überaus gemässigt in den sozialen Zielen des neuen Zivilpro-
zesses und durchaus zu ideologischen Zugeständnissen an Recht und Dogmatik
bereit; vgl. Dahlmanns, S. 2738–2740 m. w. H.

127 Für Biographisches siehe Dölemeyer, S. 434–436; siehe auch Hofer, S. 134–141.
128 Zu den Lehrern, Vorbildern und geistigen Wegbereitern Franz Kleins, namentlich

zu Anton Menger, siehe oben unter §  3/I./2./b) m. w. N.
129 Klein, Zivilprozeß, S. 2.
130 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 2.
131 Zu den zivilprozessualen Zwecken gemäss Klein siehe sogleich unter §  3/III.



ten dem Endzweck lediglich mittelbar und verfolgten in erster Linie den
besonderen Zweck, dass die Maschinerie leistungsfähiger, schneller,
tauglicher, handlicher und sicherer (also insgesamt prozessökonomi-
scher) wurde.

Angesichts solch eines maschinellen bzw. zivilprozessualen Sys-
tems warnte Klein: «Man darf nicht ein einzelnes Prozeßinstitut aus dem
gesamten Gefüge des Prozesses herausreißen oder es dessen Geist ent-
fremden.»132 Ebenso waren Änderungen am Räderwerk und an den Me-
chanismen wohl zu überlegen, denn ansonsten konnte die zivilprozes-
suale Maschine dadurch ins Stocken geraten und es konnten sich ver-
schiedene Mechanismen gegenseitig hemmen, weil sie nicht aufeinander
abgestimmt waren. Vice versa konnte ein noch so nützlicher Mechanis-
mus in der einen zivilprozessualen Maschinerie, wurde er in eine andere
eingebaut, völlig nutzlos sein oder gar kontraproduktiv wirken, weil er
sich nicht in deren System einfügen liess. Klein stellte klar, dass ein derar-
tiger missglückter Mechanismus nicht deshalb entstand, weil er weniger
«organisch mit dem innersten Wesen des Prozesses verwachsen»133 war.
Vielmehr seien die einzelnen Mechanismen jeweils nahezu beliebig aus-
tauschbar, nur sei es «eine Kostenfrage»134. Das heisst systemfremde oder
-widrige Mechanismen beeinträchtigen die Prozessökonomie und verur-
sachen entweder dem Gericht oder den Parteien oder beiden mehr Ar-
beits-, Zeit- und Kostenaufwand, weil die Maschinerie des Zivilprozesses
nicht so reibungslos und effizient läuft, wie sie es eigentlich könnte.

Nebst dem maschinellen System entschied laut Klein über den
Nutzen eines Mechanismus aber auch der Umstand, dass es bei der
Maschinerie zusätzlich noch Menschen (Akteure im Zivilprozess)
brauchte, die sie benutzen und steuern, sie allerdings ebenso fehlleiten
oder missbrauchen konnten. Daraus wird deutlich, «daß das Prozeß-
recht nicht zu den Instrumenten oder Maschinen gehört, die ihre Kapa-
zität ausschließlich in sich tragen, vielmehr für letztere die Personen ent-
scheidend sind, welche die Maschinen bedienen oder sich des Instru-
mentes bedienen.»135 Nicht zuletzt die Einsatzweise und Handhabung
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132 Klein, Zivilprozeß, S. 255, Hervorhebung E. S.
133 Klein, Parteienvertretung, S. 45.
134 Klein, Parteienvertretung, S. 45.
135 Klein, Zivilprozeß, S. 422.



seitens der Akteure würde also darüber entscheiden, wie sich die zivil-
prozessuale Maschinerie in der Praxis bewähren sollte.136

III. Konsequenz: Besondere prozessökonomische 
Zwecke des Zivilprozesses

Damit aus dem Zivilprozess ein sozialer Zivilprozess im Sinne einer
staatlichen «Wohlfahrtseinrichtung» wurde, wie Klein es gefordert und
beschrieben hatte,137 musste die Prozessökonomie den Zivilprozess prä-
gen. Diese Schlussfolgerung Kleins war infolge seiner Auffassung des
Zivilprozesses138 unausweichlich. Der Zivilprozess musste laut Klein
drei besondere Ziele der Prozessökonomie verfolgen (1.): Effizienz bei
sämtlichem Arbeitsaufwand [a)], Raschheit in der Prozessdauer [b)], Bil-
ligkeit bei den Prozesskosten [c)]. So waren die prozessökonomischen
Ziele festgesetzt, die es zu erreichen galt; indes war damit noch nichts
über die Mittel ausgesagt, die dabei eingesetzt werden müssten.

Im System der zivilprozessualen Zwecke (2.) stand naturgemäss
und auch bei Klein zuoberst der allem anderen übergeordnete zivilpro-
zessuale «Endzweck» des Privatrechtsschutzes, das heisst die Vorausset-
zung der Effektivität des Zivilprozesses überhaupt [a)]. Sodann folgte
unter den besonderen Zwecken, welche jeweils das eigentümliche
Gepräge eines spezifischen Zivilprozesses ausmachen, bei Klein die Pro-
zessökonomie bzw. Effizienz, Raschheit und Billigkeit [b)]. Weitere
besondere Zwecke wie die Gründlichkeit galt es gegenüber der Prozess-
ökonomie abzuwägen [c)].

1. Trias prozessökonomischer Ziele

Klein fasste die Prozessökonomie als einen besonderen Zweck des Zi-
vilprozesses auf und strebte daher eine «Oekonomisierung»139 in dreifa-
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136 Zum vorangehenden Absatz siehe unten unter §  9/III./4./a) sowie zum Beispiel
Klein, Zivilprozeß, S. 183 f.; siehe auch prägnant zum Zivilprozess als Maschinerie
Leonhard, S. 139.

137 Siehe oben unter §  3/II./2.
138 Siehe oben unter §  3/II./1.
139 Klein, Zivilprozeß, S. 198.



cher Hinsicht an, nämlich bezüglich Aufwand, Zeit und Kosten.140 Folg-
lich lautete für Klein die prozessökonomische Trias: Effizienz [a)],
Raschheit [b)] und Billigkeit [c)].

a) Arbeitsaufwand: Effizienz – das Ziel der 
Prozessökonomie schlechthin

Der prozessökonomische Aspekt der Effizienz im Zivilprozess war für
Franz Klein insofern bedeutsam, als der neue Zivilprozess geleitet war
vom «Bestreben, eine richtige Proportion zwischen Zweck und Mittel
herzustellen[.]»141 Das heisst, die Zwecke des Zivilprozesses sollten mit
möglichst wenig Aufwand erreicht und verwirklicht werden. Hierin
liegt in nuce das Ziel der Klein’schen (wie jeglicher142) Prozessökonomie,
deren Grundschema in einem günstigen, angemessenen Verhältnis zwi-
schen Aufwand (Mittel) und Ertrag (Zweck) besteht.143 Dieses Grund-
schema der Effizienz erläuterte Franz Klein – an einer der Kardinalstel-
len zur Prozessökonomie in seinem Werk – folgendermassen:

«Die Geschichte der Arbeit ist die stetige Entwicklung des Gedan-
kens, mit derselben Kraft mehr zu leisten, oder was dasselbe ist, die
gleiche Leistung mit geringeren Kräften zu bewerkstelligen [. . .].
Der Prozeß als ein auf einen bestimmten Effekt abgestelltes geisti-
ges Zusammenarbeiten mehrerer Personen ist keine Ausnahme.
[. . .] [D]ie Arbeit wirft alle überflüssigen Zutaten ab und
beschränkt sich zunehmend auf das dem Zweck nach Wesentliche
[. . ., da] auch das Ausmerzen aller entbehrlichen Bestandteile des
Prozesses für die Gesellschaft von Vorteil und um ihrer Willen zu
betreiben ist. [. . .] Für den Prozeß ist es noch mehr als sonst Pflicht,
mit der Arbeitskraft der Beteiligten schonend umzugehen, weil der
Rechtsstreit keine unmittelbar produktive Tätigkeit ist. Er ist zu
den Betriebsunfällen zu zählen, die zu deren Behebung nötige
Kraft wird dem werktätigen Schaffen für die Gesellschaft entzogen
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140 Als Beispiel für unzählige Nennungen dieser Trias siehe Klein, Bemerkungen CPO,
S. 205. Siehe Esser, S. 44; Sachers, S. 249; Sprung, Grundlagen, S. 393 f.; Dahlmanns,
S. 2735; Schoibl, Entwicklung, S. 53 f.; Rechberger, Ziele, S. 57; Oberhammer, Spee-
ding up, S. 225; Oberhammer/Domej, Germany, S. 122.

141 Klein, Parteihandlung, S. 222.
142 Siehe oben unter §  1/II./1./b)/aa).
143 Vgl. Sprung, Grundlagen, S. 392.



und ist deshalb auf das kärgste zu bemessen. [. . .] Indem so mittels
der Prozesse Prozesse verhütet und vermieden werden, kann die
Rationalisierung der Prozeßeinrichtungen sehr zur Hebung der
Rechtssicherheit beitragen. Die Oekonomie des Arbeitsaufwandes
ist wie die Zeitökonomie auch geeignet, die Leistungsfähigkeit der
Gerichte zu erhöhen, woran Gesellschaft wie Staatsverwaltung und
Staatsfinanzen interessiert sind. Wo die Arbeit nicht genau ihrem
Zwecke nach angelegt ist, da vermehrt sich die Zahl der Arbeiter
und verlangsamt sich das Zeitmaß der Arbeit.»144

Die Effizienz beim gerichtlichen (und ebenso beim parteilichen)
Arbeitsaufwand verlangt Klein zufolge, sich strikt nach den zivilprozes-
sualen Zwecken auszurichten. Alles Tun ist zu unterlassen, das nicht die-
sen Zwecken oder ihrer Umsetzung und Verwirklichung dient, nicht nur
weil es überflüssig, sondern überdies noch nachteilig ist, zumal es
Arbeitskraft aufwendet und verschwendet, welche andernorts zweck-
dienlich eingesetzt werden könnte und müsste. Das Postulat der Effi-
zienz jeglichen Arbeitsaufwandes im Zivilprozess besagt demzufolge,
dass jede Tätigkeit der zivilprozessualen Akteure, namentlich diejenige
des Gerichtes, strikt eine den zivilprozessualen Zwecken entsprechende,
gemässe oder dienliche und mithin eine dafür nötige Tätigkeit sein soll.

Klein begründete die Notwendigkeit einer derartigen Effizienz
damit, dass sie, indem sie unnötige Tätigkeiten auf Seiten des Gerichts
sowie der Parteien vermeidet, letztlich entweder der Billigkeit oder der
Raschheit des Zivilprozesses zugute kommt. Die Begründungen jener
beiden Zwecke greifen demnach auch vorliegend bei der Effizienz.

b) Prozessdauer: Raschheit
Die Dauer des Zivilprozesses und mit ihr der zeitliche Aspekt der Pro-
zessökonomie fanden bei Franz Klein ganz besondere Beachtung,145 da
der neue Zivilprozess möglichst rasch ablaufen sollte.146 Weshalb die
Dauer des Zivilprozesses infolge einer entsprechenden prozessökonomi-
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144 Klein, Zivilprozeß, S. 198 f., Hervorhebungen E. S. Vgl. auch Klein, Beratungsgesetz,
S. 51.

145 Siehe statt vieler Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 579. Siehe auch Kralik, S. 94;
Rechberger, Ziele, S. 64 und S. 67.

146 Siehe beispielsweise Klein, Bemerkungen CPO, S. 192 und S. 218.



schen Konzeption so kurz wie möglich ausfallen sollte, erläuterte Klein
aus rechtspolitischer Sicht anhand der Summe der Zivilprozesse:

«Die Prozeßdauer [. . .] ist noch mehr für die Volkswirtschaft von
Belang. [. . . Denn es] ist ihr Einfluß auf die Wirtschaft ein lähmen-
der. Ueber den Vermögenswert, der den Gegenstand eines Rechts-
streites bildet, kann nicht mehr so frei wie früher verfügt werden.
[. . .] Weil der Prozeß erwartete und bereits in Rechnung gesetzte
Werte vorenthält oder werbendes Kapital zur Ruhe zwingt [. . .].
Von dieser vollständigen oder partiellen Lähmung und Unver-
wendbarkeit wird ein gewaltiges Kapital betroffen. [. . .] Noch
wichtiger ist, daß diese Bindungen und Hemmungen von Betriebs-
kapital, diese finanziellen Zirkulationsstörungen die kapitals-
schwachen Unternehmungen und Wirtschaften ungleich härter
treffen als Haushaltungen oder Betriebe mit reicherem Kapital usw.
Die Langsamkeit der Justiz ist deshalb ähnlich wie so manche
andere Erscheinungen des heutigen Lebens den kleineren und mitt-
leren Wirtschaften am nachteiligsten und deshalb auch sozialpoli-
tisch nicht zu billigen.»147

Somit ergab sich für Klein das Postulat nach Raschheit des Zivilprozes-
ses und danach, «daß im gerichtlichen Verfahren mit der Zeit vernünftig
hausgehalten werde.»148 Der Zivilprozess sollte laut Klein seine Zwecke
nicht bloss verwirklichen, sondern dies darüber hinaus innert der kür-
zestmöglichen Dauer tun, also so rasch wie möglich ablaufen und zu sei-
nem Ergebnis gelangen.149

Die Forderung nach Raschheit des Zivilprozesses begründete
Klein, wie aus dem angeführten Passus hervorgeht, einerseits volkswirt-
schaftlich, andererseits sozialpolitisch.150 Aus volkswirtschaftlicher Sicht
werden finanzielle Werte, die Gegenstand eines Zivilprozesses sind oder
mit einem solchen in Zusammenhang stehen, an freiem wirtschaftlichem
Umlauf gehindert. In der Summe aller Zivilprozesse betrifft das ein
volkswirtschaftlich bedeutsames Kapital, das dem wirtschaftlichen Aus-
tausch und der prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung entzogen
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147 Klein, Zivilprozeß, S. 196 f., Hervorhebungen E. S.
148 Klein, Zivilprozeß, S. 195.
149 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 192.
150 Vgl. Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 20 m. w. H.



wird. Erschwerend tritt hinzu, wie Klein aus sozialpolitischer Perspek-
tive ergänzte, dass gerade die finanziell schwachen wirtschaftlichen
Unternehmen und Privatpersonen dadurch stärker benachteiligt wer-
den. Denn sie können im Gegensatz zu finanzkräftigen Unternehmen
oder reichen Privatpersonen in ihrer Geschäftstätigkeit nicht ohne Wei-
teres auf die zivilprozessual betroffenen Werte verzichten und auf wei-
tere ihnen zur Verfügung stehende ausweichen.151

Zugunsten eines raschen Zivilprozesses sprechen gemäss Klein
ebenso die Grösse und die Kosten der Einrichtungen der staatlichen Jus-
tizpflege:

«Endlich ist die Verringerung des Zeitaufwandes aus Gründen der
staatlichen Verwaltung zu urgieren. Der Justizapparat muß entwe-
der groteske Dimensionen annehmen oder von einer Stockung in
die andere geraten, wenn infolge des zu langsamen Abstoßens der
älteren Sachen sich immer mehr Prozesse bei den einzelnen Gerich-
ten anhäufen und mit dem Wachsen der Rückstände zugleich die
Dauer aller Prozesse langsamer und langsamer wird.»152

Wenn der Zivilprozess an sich in der Verfahrensordnung nicht auf rasche
Erledigung abzielt und nicht demgemäss angelegt ist, steht er später in
der Rechtswirklichkeit ständig zwischen zwei Übeln, wobei der für
gewöhnlich als umfangreich bzw. stets steigend monierte Geschäftsanfall
vorausgesetzt wird. Entweder: Die Justizpflege wird erweitert und der
Staat trägt die daraus hervorgehenden Kosten. Allerdings lässt Klein in
der obigen Passage durchblicken, dass damit lediglich Symptome
anstelle der Ursachen bekämpft werden, indem auf institutionellem und
personellem Weg Abhilfe gegen Misskonzeptionen in der Verfahrens-
ordnung geschaffen wird. Zudem stösst der Ausbau der Justiz irgend-
einmal an Grenzen, die zu überschreiten aus finanziellen, organisatori-
schen und dergleichen Gründen keinen Sinn mehr hat. Oder: Die Dauer
der Zivilprozesse ist allzu lang und nimmt auf längerfristige Sicht hin
noch ständig zu. Da der Zivilprozess an sich nicht auf seine grösstmög-
liche Raschheit hin angelegt ist, dauern nicht nur die anstehenden Zivil-
prozesse zu lange, sondern verzögern überdies die Behandlung der nach-
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folgenden Fälle; diese wiederum werden alsdann allzu viel Zeit bean-
spruchen und die Behandlung der ihnen folgenden Fälle verzögern usw.
Wenn dabei auch die Anzahl der Zivilprozesse noch ansteigt, bewirkt
dieses Zusammenspiel eine Spirale der Verzögerung, aus der die Justiz
kaum mehr entrinnen kann. Die Lösung, zu welcher Klein riet, war, der
Entstehung dieses Dilemmas überhaupt vorzubeugen: Indem ein rascher
Zivilprozess in der Verfahrensordnung (inklusive weiterer begleitender
Massnahmen) geschaffen wird, entgeht der Staat von vornherein den bei-
den Übeln. Und besteht erst einmal eine prozessökonomische Verfah-
rensordnung, können gerichtsorganisatorisch und personell prozess-
ökonomisch wirkende Massnahmen gewinnbringender durchgeführt
werden, weil sie sich auf ein bereits prozessökonomisches Verfahren an
sich stützen können.

Ferner argumentierte Klein für die Schnelligkeit des Zivilprozesses,
weil damit «das Maß der getrübten gesellschaftlichen oder geschäftlichen
Beziehungen anstatt beständig anzuwachsen, mindestens innerhalb
bestimmter Grenzen bleiben»153 werde. Die persönliche Belastung, Groll
und der herrschende Unfriede, welche alle mit einer zivilprozessualen
Klage für gewöhnlich einhergehen, gebieten als ideelle nebst den
genannten materiellen Gründen, dass der Rechtsstreit so schnell wie
möglich zu einem Ergebnis und insofern zu einem Abschluss gelangt.

Schliesslich betonte Klein, dass nicht zuletzt das Vertrauen in die
materielle Rechtsordnung voraussetzt, dass das Prozessrecht dessen
rasche Verwirklichung in Sinne des Privatrechtsschutzes gewährleistet:
«Das Vertrauen in die Rechtsordnung wird nur dann erhalten bleiben,
wenn der Rechtsschutz durchgängig rascheste Hilfe gewährt.»154 Nicht
nur der Zivilprozess an sich muss demnach rasch sein; ebenso massgeb-
lich ist es, dass er durchgehend für alle Fälle rasch angelegt ist und durch-
geführt werden kann. Er muss, wie Klein es nannte, «unbedingt sichere
Gegenwartshilfe»155 bieten.

Für die Raschheit des Zivilprozesses sprachen folglich zahlreiche
Gründe. Sie diente nur teils den Parteien, um Rechtsschutz in Form
einer Urteils innert angemessener Dauer zu erlangen; teils diente sie
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darüber hinaus der Justiz, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt, um
unnötige Kosten zu vermeiden und Beeinträchtigungen infolge eines
Zivilprozesses möglichst gering zu halten. Aus dieser Ambivalenz folgte,
dass notfalls das Gericht die Raschheit des Zivilprozesses auch gegen
den Willen der Parteien zugunsten der Justiz, Wirtschaft und Gesell-
schaft durchsetzen sollte.156

c) Prozesskosten: Billigkeit
Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten sowie Parteikosten,
rückten bei Franz Klein als ein Aspekt der zivilprozessualen Prozess-
ökonomie ins Blickfeld,157 da der neue Zivilprozess bezweckte, so billig
und kostengünstig wie möglich zu sein. Klein beantwortete die Frage,
wofür die Kosten eines Zivilprozesses aufgewendet werden, mit folgen-
den Worten:

«Es muß aber oft geklagt werden, jeder hat sich in die traurige Not-
wendigkeit zu fügen. [. . .] [S]chlechthin unproduktiv sind die Kos-
ten für die Rechtsverfolgung doch nicht. Sie sind es so wenig, als die
Auslagen, die gemacht werden für die Reparatur eines Gebrauchs-
gegenstandes, als die Auslagen für Feuerlöschanstalten, die Ausla-
gen für Schloß und Schlüssel, sie sind eben Auslagen für die Erhal-
tung von Vermögenswerten, die sonst dem einzelnen entgehen
würden. [. . .] Aber indem wir zugeben, daß die Prozeßkosten nur
im konservierenden Sinne nützlich sind, ergibt sich von selbst die
Pflicht, mit der größten Sorgfalt sie zu verwenden.»158

Prozesskosten sind, wie Klein es in einer Litotes ausdrückte, nicht
«schlechthin unproduktiv», da auf dem Wege des dadurch ermöglichten
Zivilprozesses vom erfolgreichen Kläger (finanzielle) Werte gesichert
oder zurückerlangt werden. Insofern ist der Zivilprozess und insofern
sind damit die für ihn aufgewendeten Kosten also produktiv oder
genauer gesagt «konservierend», als der Zivilprozess zu einem Urteil
und Rechtsklarheit im Einzelfall sowie Rechtssicherheit insgesamt führt.
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156 Zum vorangehenden Absatz vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 257; Rechber-
ger/Klicka, S. 240.

157 Siehe beispielsweise Klein, Bemerkungen CPO, S. 316; Klein, Bericht, S. 76. Siehe
auch Rechberger, Ziele, S. 65 f.

158 Klein, Bericht, S. 66 f., Hervorhebungen E. S.



Aber finanziell produktiv sind die Prozesskosten nicht, da sie im Zivil-
prozess aufgebraucht werden und keine neuen finanziellen Werte gene-
rieren, zumal es lediglich um die verbindliche Zu- oder Aufteilung beste-
hender Werte geht.159 Deshalb sollte der Zivilprozess gewährleisten, «das
Kapital durch den Rechtsstreit tunlichst ungeschmälert zu empfan-
gen»160, das heisst, es sollten die Prozesskosten so niedrig wie möglich
gehalten werden. Dies bedingte für Klein das Postulat eines billigen,
kostengünstigen Zivilprozesses, was bedeutete, die Zwecke des Zivilpro-
zesses unter Aufwendung der geringstnötigen finanziellen Prozesskosten
und somit sparsamstmöglich zu erreichen.

Klein bezeichnete zwar nicht dieses Postulat, aber dessen argu-
mentatives Gewicht, das ihm in der Geschichte des Zivilprozessrechts
bis dahin beigelegt worden war, als «verhältnismäßig neu.»161 Dessen
ungeachtet legte er es dem neuen österreichischen Zivilprozess zu -
grunde, weil

«auch den Ärmeren und den Leuten mit knapp ausreichendem
Einkommen die Erlangung eines Richterspruches möglich sein
muß. Ein teurer Prozeß, der häufig einen namhaften Bruchteil des
Streitwertes aufzehrt, [. . .][. . .] kann wohl kaum als ein vollkomme-
nes Rechtsschutzmittel bezeichnet werden.»162

Übermässig hohe Prozesskosten erschweren Klein zufolge den Zivilpro-
zess nicht nur finanziell in unnötiger Weise, sondern sie gefährden ihn
unter Umständen insgesamt. Indem Kostenbefürchtungen verhindern,
dass jemand einen Zivilprozess anzustrengen wagt,163 halten sie von
vornherein den staatlichen Privatrechtsschutz davon ab, eingreifen zu
können. Somit sind hohe Prozesskosten in beiderlei Hinsicht nachteilig,
umso mehr jedoch, wenn sie aus Kostenerwägungen Zivilprozesse allein
gestützt auf finanzielle Merkmale vermeiden. Denn dadurch machen sie
den Endzweck des Zivilprozesses und das System der zivilprozessualen
Zwecke zunichte.
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159 Siehe oben unter §  3/II./1./b).
160 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 21.
161 Klein, Bericht, S. 74.
162 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 21, Hervorhebung E. S.; vgl. Klein, Zivil-

prozeß, S. 193 f. m. w. H.
163 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 194.



2. Verortung im System der zivilprozessualen Zwecke

Klein zufolge bestand der «Endzweck» des Zivilprozesses [a)] schon
immer im Privatrechtsschutz, was die Effektivität des Zivilprozesses
überhaupt voraussetzte. Die besonderen zivilprozessualen Zwecke hin-
gegen waren gemäss Klein je nach Zivilprozess andere und verliehen
dem Zivilprozess ein individuelles Gepräge. Klein selbst zählte die Pro-
zessökonomie zu den besonderen zivilprozessualen Zwecken [b)] und
wog sie im Falle der Kollision gegenüber anderen besonderen Zwecken
ab [c)].

a) Übergeordneter «Endzweck» als Effektivität überhaupt
Der «Endzweck»164 des Zivilprozesses hatte laut Franz Klein seit jeher
bestanden und bestand noch immer im «Privatrechtschutz»165, das heisst
im «Wahren der Rechtsordnung, Finden des Urteils und Vollstrecken»166

und in der «Entscheidung des Rechtskonfliktes»167. Dieser Endzweck
weist eine materielle Seite auf, nämlich die «Rechtsdurchsetzung»168, und
eine formelle, nämlich das «vollstreckbar[e] Urteil»169.

Aus dem zivilprozessualen Endzweck des Privatrechtsschutzes
folgt gemäss Klein als Erfordernis all das, was den Privatrechtsschutz
erst ermöglicht, namentlich Bestehen und Erreichbarkeit eines Gerichts,
dessen Zugänglichkeit für jedermann, die faktische Möglichkeit der Kla-
geerhebung usw.170 Anders ausgedrückt, geht es um die zugrundelie-
gende Effektivität des Rechtsschutzes auf dem Wege des Zivilprozesses,
also dass ein solcher überhaupt besteht und erforderlichenfalls eingreifen
kann.

b) Besondere Zwecke, darunter die Prozessökonomie
Der Endzweck des Privatrechtsschutzes erfährt Klein zufolge in den
verschiedenen Prozessordnungen eine Erweiterung durch «Gedan-
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164 Klein, Zivilprozeß, S. 186, Hervorhebung E. S.
165 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
166 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
167 Klein, Zivilprozeß, S. 193.
168 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
169 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
170 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 193 f.



ken»171, die entweder diesem Endzweck unmittelbar dienten oder beson-
dere, untergeordnete Zwecke verfolgten, die letztlich aber auch auf den
Endzweck hin ausgerichtet waren, nämlich die besonderen Zwecke:172

«Das sind die hauptsächlichsten Ziele der österreichischen Zivil-
prozeßordnung, die teils mittelbar oder unmittelbar Träger des
Endzweckes des Prozesses sind, teils neben ihm hergehen. In ihnen
kulminieren alle sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben des Zivil-
prozesses[.]»173

Während der Endzweck also das stets gleichbleibende Wohin des Zivil-
prozesses formuliert, erhält jede Zivilprozessordnung und deren Zivil-
prozess das Wie, also das konkrete und individuelle Gepräge von den
zusätzlichen besonderen Zwecken, die in Grundsätzen, Maximen, «Ein-
richtungen»174 und Einzelvorschriften umgesetzt und ausgestaltet wer-
den. Die besonderen Zwecke setzen folglich den Endzweck voraus. Nur
falls und insoweit wie der Endzweck des Privatrechtsschutzes in der
Zivilprozessordnung umgesetzt wird und in der Rechtswirklichkeit fak-
tische Realisierung findet (Effektivität), können sich darüber hinaus
besondere Zwecke dem Wie des Privatrechtsschutzes widmen. Die
besonderen Zwecke zeigen den «historisch und territorial»175, das heisst
zeitlich und national bedingten, spezifischen Zivilprozess und dessen
«Qualität»176. Deren «Wesen ist eine Verbesserung des Rechtsschutzes
für jedermann und ein Einschränken der Nachteile, die mit dem Phäno-
men des Rechtsstreites für die Gesellschaft, man könnte sagen, organisch
verbunden sind.»177

Namentlich die Prozessökonomie antwortet auf das Wie des Pri-
vatrechtsschutzes im Sinne der Effizienz. Wie oben178 dargelegt, zählte
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171 So formulierte es Klein, Zivilprozeß, S. 186, wohl absichtlich offen, um alle mögli-
chen und jeweils nach herrschender Terminologie wechselnden Grundsätze, Maxi-
men, Prinzipien, Ziele usw. zu erfassen.

172 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
173 Klein, Zivilprozeß, S. 202, Hervorhebungen E. S.
174 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
175 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
176 Klein, Zivilprozeß, S. 191.
177 Klein, Zivilprozeß, S. 203.
178 Siehe oben unter §  3/III./1.



Klein die Prozessökonomie und ihre Ziele der Effizienz, Raschheit und
Billigkeit zu den besonderen Zwecken des Zivilprozesses.179 Sie wurden
dadurch zu einem Charakteristikum der österreichischen Zivilprozess-
ordnung von 1895.

c) Weitere besondere Zwecke als Gegengewichte 
zur Prozessökonomie

Einige besondere Zwecke des Zivilprozesses können bei bestimmten
Fragen dem besonderen Zweck der Prozessökonomie zuwiderlaufen
und diesfalls wird gemäss Klein eine Abwägung zwischen den verschie-
denen Zwecken erforderlich. Zu derartigen besonderen zivilprozessua-
len Zwecken, welche typischerweise mit der Prozessökonomie in Kon-
flikt geraten, gehören namentlich die folgenden:

Die Gründlichkeit des Zivilprozesses als einer der besonderen
Zwecke folgt daraus, «daß nicht um eines richtigen Prozesses halber,
sondern um ein richtiges meritorisches Urteil Prozeß geführt»180 wird.
Der Zivilprozess soll sicherstellen, dass der tatsächliche Sachverhalt im
Sinne der materiellen Wahrheit ermittelt und ausfindig gemacht wird.
Die «Aufgabe des Richters ist es, nach Wahrheit zu forschen, Wahrheit
zu verkünden, denn ein wahres, richtiges Bild der Tatsachen ist die
Hauptbedingung eines gerechten Spruches.»181

Die Befriedung der Parteien und die Zufriedenstellung ihres
Gerechtigkeitssinnes, soweit es auf dem Wege des Zivilprozesses möglich
ist, stellt einen weiteren besonderen Zweck dar.182 Eine Streitigkeit und
der daraus erwachsende Rechtsstreit bewirken bei den Parteien
«Gereiztheit, Verstimmung, Feindschaft [. . .] und Entzweiung»183. Der
Zivilprozess bezweckt diesbezüglich, «die den Rechtskonflikt meistens
begleitenden persönlichen und (verallgemeinert) gesellschaftlichen Dis-
sonanzen bald wieder zu beseitigen und in Vergessenheit zu bringen.»184
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179 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 193–199 m. w. H.
180 Klein, Zivilprozeß, S. 426.
181 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 8.
182 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 202.
183 Klein, Zivilprozeß, S. 195.
184 Klein, Zivilprozeß, S. 201.



3. Ergebnis

Um den Zivilprozess zu einem «vollkommene[n] Rechtsschutzmittel»185

zu machen, sah Klein ein zweistufiges System an zivilprozessualen Zwe-
cken vor, das es in der Zivilprozessordnung umzusetzen und sodann in
der Rechtswirklichkeit zu realisieren gelten würde: 

Erstens muss der Zivilprozess seinen übergeordneten Endzweck
des Privatrechtsschutzes inklusive aller hiermit zusammenhängenden
Erfordernisse erfüllen. Er muss ein effektives, das heisst für jedermann
zugängliches und überhaupt wirksames Rechtsschutzmittel sein (Effek-
tivität bzw. Wirksamkeit). Das ist die notwendige (allein jedoch nicht
hinreichende) Grundlage für alle weiteren zivilprozessualen Zwecke.
Fehlt es bereits an ihr, beispielsweise infolge übermässiger Prozesskos-
ten, erübrigen sich alle weiteren besonderen Zwecke, da der zivilprozes-
suale Endzweck von vornherein unerreichbar ist.

Zweitens muss laut Klein der Zivilprozess über die (zwar vorausge-
setzte, aber blosse) Effektivität hinaus zahlreiche besondere Zwecke er-
füllen, die dem Endzweck zwar dienen, aber die Art und Weise festlegen,
wie er überhaupt und wie er am besten erreicht wird. Zu den besonderen
Zwecken zählt nebst anderen namentlich, dass der Zivilprozess ein effi-
zientes, das heisst Mittel und Zwecke sinnvoll abwägendes, prozessöko-
nomisches Rechtsschutzmittel sein soll (Effizienz bzw. Prozessökono-
mie), welches Aufwand, Zeit und Kosten möglichst einspart. Die Pro-
zessökonomie als Effizienz setzt offensichtlicher als andere besondere
Zwecke die Effektivität des Privatrechtsschutzes voraus. Neben den be-
sonderen zivilprozessualen Zweck der Prozessökonomie in den drei
Ausprägungen der Effizienz, Raschheit und Kostengünstigkeit treten
weitere besondere Zwecke, die ihnen zuweilen zuwiderlaufen oder ihnen
entgegenstehen; diesfalls bedarf es einer Abwägung und Entscheidung
zwischen den widerstreitenden besonderen Zwecken, wenn es um die
Setzung und Gestaltung einer Vorschrift in der Verfahrensordnung geht.

Das Begründungsmuster bei Franz Klein für die besonderen, pro-
zessökonomischen Zwecke hinsichtlich Kosten, Zeit und Aufwand war
jeweils gleichartig. Er stützte sich hauptsächlich auf eine gesamtheitliche
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185 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 21.



Perspektive, aus der er die Postulate der Billigkeit, Raschheit und Effi-
zienz ableitete. Er argumentierte gesamtgesellschaftlich, volkswirt-
schaftlich und sozialpolitisch sowie stets mit Blick auf die Verwaltung
und Justiz als Ganzes, da die Summe aller Zivilprozesse seines Erachtens
(was mit Fokus auf den einzelnen Zivilprozess gemeinhin übersehen
werde) eine gesellschaftliche Grösse darstellt. E contrario gab Klein zu
verstehen: Falls die Prozessökonomie im neuen Zivilprozess konsequent
Umsetzung und Verwirklichung findet, so wird es ihr gelingen, in
Reflexwirkung höchst vorteilhafte gesellschaftliche, wirtschaftliche und
soziale Wirkungen zu zeitigen.
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§ 4 Prozessökonomische Mechanismen
Franz Kleins in der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895

Oben wurden die rechtsgeschichtlichen Entwicklungen dargestellt, wel-
che der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 vorangingen
und zu ihrer Entstehung führten.1 Ebenfalls wurde gezeigt, weshalb mit
Franz Klein als deren Schöpfer und aufgrund Kleins fortschrittlicher
Auffassung des Zivilprozesses die Prozessökonomie damals neuerdings
als besonderer Zweck in den österreichischen Zivilprozess einging.2 Als
prozessökonomische Ziele hatte Klein die Effizienz, Raschheit und Bil-
ligkeit des Zivilprozesses festgelegt.

Vor diesem Hintergrund gilt es im vorliegenden § 4 zu untersuchen,
mit welchen Mitteln Klein die Prozessökonomie in und im Umfeld der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 verfolgte. Bei den Mit-
teln greift hier die oben3 einleitend eingeführte Unterscheidung zwischen
prozessökonomischen Mechanismen in der Zivilprozessordnung einer-
seits sowie faktischen, unterstützenden Massnahmen ausserhalb der Zi-
vilprozessordnung andererseits ein. Gerade der Terminus des prozess -
ökonomischen Mechanismus lag bei Klein nahe, sprach er doch häufig al-
legorisch von der Maschinerie des Zivilprozesses, wie oben4 ausgeführt.

In der Zivilprozessordnung setzte Klein die Prozessökonomie mit-
tels konkreter, einzelner Vorschriften bzw. Mechanismen der Prozess-
ökonomie um und gestaltete so dogmatisch einen prozessökonomischen
Zivilprozess. Die prozessökonomischen Mechanismen dienten nämlich
im Gegensatz zu anderen Regelungen vorwiegend den prozessökonomi-
schen Zielen der Effizienz, Raschheit sowie Billigkeit des Zivilprozesses
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und sollten das dogmatische Fundament für einen realen prozessökono-
mischen Zivilprozess legen. Ins Gerichtshofverfahren (I.), das als Stan-
dardverfahren allen anderen Verfahren der österreichischen Zivilpro-
zessordnung von 1895 zugrundelag, bettete Klein namentlich siebzehn
prozessökonomische Mechanismen ein. Das bezirksgerichtliche Verfah-
ren vor dem Einzelrichter (II.) übernahm grundsätzlich all diese pro-
zessökonomischen Mechanismen. Einige davon wurden aber noch pro-
zessökonomischer ausgebaut und es traten noch weitere prozessökono-
mische Mechanismen hinzu, so dass das bezirksgerichtliche Verfahren
sich schliesslich als besonders prozessökonomisch auszeichnete.

Anhand der prozessökonomischen Mechanismen lassen sich deren
oben5 ebenfalls eingeführten Elemente ermitteln, aus denen sie aufgebaut
sind. Zerlegt man eine repräsentative Auswahl all der prozessökonomi-
schen Mechanismen in ihre Bestandteile, deutet die begrenzte Anzahl
solcher damals verwendeter Elemente prozessökonomischer Mechanis-
men (III.) auf einen numerus clausus hin. Kaum mehr als eine Handvoll
typischer, wesentlicher Elemente scheinen in den prozessökonomischen
Mechanismen auf, jeweils zwar in unterschiedlichen Kombinationen
und teilweise in verschiedenen Ausmassen. Letztlich sind es jedoch stets
die gleichen Elemente.

Nebst der und zusätzlich zur Zivilprozessordnung und deren pro-
zessökonomischen Mechanismen ergriff Klein faktische sowie gerichts-
organisatorische Massnahmen zwecks Prozessökonomie (IV.), welche
unterstützend für die reibungslose Verwirklichung der dogmatischen
Mechanismen in der forensischen Praxis sorgen sollten und alle hierfür
nötigen Voraussetzungen schufen.

I. Einzelne Mechanismen im Gerichtshofverfahren

Im Gerichtshofverfahren der österreichischen Zivilprozessordnung 
von 1895 hatte Franz Klein namentlich siebzehn prozessökonomische
Mechanismen eingefügt, die den besonderen prozessökonomischen Zie-
len der Effizienz, Raschheit und Billigkeit dienten. Wie oben dargelegt,6
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bezeichnet ein prozessökonomischer Mechanismus eine Vorschrift oder
mehrere zusammenhängende Vorschriften in der Zivilprozessordnung,
die die Prozessökonomie in der Verfahrensordnung dogmatisch umsetz-
ten. Im Gerichtshofverfahren handelte es sich um die folgenden pro-
zessökonomischen Mechanismen: die Flexibilität der Klage (1.); die
jeweilige Möglichkeit der Beseitigung von behebbaren Mängeln (2.); die
Möglichkeit gerichtlicher Vergleichsversuche (3.); die erste Tagsatzung
und ihre Funktion (4.); die Eindämmung parteiseitiger Vorbehalte wie
Einreden, Anträge, Gesuche oder dergleichen (5.); häufig fehlende
Rekursmöglichkeit (6.); das Konstrukt des vorbereitenden Verfahrens
und dessen Verwendung (7.); die terminliche Straffung hinsichtlich Fris-
ten, Tagsatzungen, Ruhen des Verfahrens sowie zugehörige Kostenfol-
gen (8.); die konkrete, individuelle Präklusion anstelle einer gesamthaf-
ten Eventualmaxime (9.); die gerichtliche Prozessleitung bei der mündli-
chen Verhandlung, nicht nur anlässlich der Streitverhandlung und in
deren Umfeld, sondern auch mittels Verbindung und Trennung von Ver-
handlungen, bei Beweisaufnahmen sowie ganz besonders mittels
gerichtlicher Zurückweisungsbefugnisse prozessökonomisch schädli-
chen Vorbringens (10.); die Protokollierung und ihre Anwendung und
Ausführung (11.); die gerichtlichen Strafbefugnisse mit Ordnungs-
sowie Mutwillstrafen (12.); die Erklärung des Schlusses der Verhandlung
(13.); die sofortige Urteilsfällung (14.); die Prozesskostentragung und -
verteilung sowie allfälliger ausgleichender Kostenersatz zugunsten des
Geschädigten bei prozessökonomischen Verstössen (15.); die Beschrän-
kung der Anzahl besonderer Verfahren nebst dem ordentlichen Verfah-
ren (16.); die Einschränkung der ordentlichen Rechtsmittel der Berufung
und Revision zugunsten einer instanzenübergreifenden prozessökono-
mischen Gesamtbilanz (17.).

Diese prozessökonomischen Mechanismen des Gerichtshofverfah-
rens der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 werden im Fol-
genden möglichst chronologisch geordnet.7 Daran soll deutlich werden,
inwiefern im Verfahren die prozessökonomischen Mechanismen flä-
chendeckend eingesetzt wurden und aufeinander folgten. Eine Gliede-
rung nach jeweils vorherrschenden prozessökonomischen Zielen der
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Mechanismen, das heisst nach Raschheit, Billigkeit und Effizienz, emp-
fiehlt sich erst später im Nachgang und Überblick.8

1. Flexibilität der Klage

Die schriftliche Klage musste nebst dem Klagebegehren die tatsächlichen
Umstände, auf denen dieses beruhte, sowie die zugehörigen, einzelnen
Beweise «im einzelnen kurz und vollständig» darlegen (§ 226 Abs. 1 
Ö-CPO). Eine objektive Klagehäufung war ausdrücklich vorgesehen.
Ein Kläger durfte gegen einen Beklagten mehrere, zueinander nicht in
rechtlichem oder tatsächlichem Konnex stehende Ansprüche in der
Klage anbringen, sofern für sie alle die Zuständigkeit des angegangenen
Gerichts und dieselbe Verfahrensart vorgesehen war (§ 227 Ö-CPO).
Mittels objektiver Klagehäufung war es nicht möglich, den Streitwert zu
summieren und einen Beklagten so vom kostengünstigen bezirksge-
richtlichen Verfahren in das teurere Gerichtshofverfahren zu zwingen.9

Eine Klagsänderung war verhältnismässig lange zulässig. Selbst nach
Streithängigkeit konnte das Gericht eine Klagsänderung auch entgegen
der Einwendungen des Beklagten gestatten, «wenn aus der Änderung
eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der Verhandlung nicht
zu besorgen ist» (§ 235 Abs. 2 Ö-CPO). Ein Rückzug der Klage war bis
zur ersten Tagsatzung ohne Einverständnis des Beklagten zulässig;
erschien der Beklagte nicht zur ersten Tagsatzung, konnte sie auch noch
an dieser zurückgezogen werden (§ 237 Abs. 1 Ö-CPO). Daraus ging
jedenfalls als Kostenfolge hervor, dass der Kläger dem Beklagten die
Prozesskosten zu erstatten hatte (§ 237 Abs. 3 Ö-CPO).

Um den Zivilprozess zu beschleunigen, sah Klein die Möglichkeit
zu Anträgen bereits in der Klage vor, die zu prozessökonomisierenden
Vorkehrungen in der Zeit zwischen Klageerhebung und erster Tagsat-
zung (§ 229 Abs. 3 Ö-CPO) bzw. Tagsatzung zur Verhandlung führten,
welche in der Regel vierzehn Tage dauerte (§ 231 Abs. 1 Ö-CPO). Diese
unbenutzt verstreichende Zeitspanne des Zivilprozesses sollte dafür ver-
wendet werden, mittels Anträgen des Klägers möglichst alles Erforderli-
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9 Klein, Praxis, S. 191.



che für die Verhandlungstagsatzung vorzubereiten und sie damit vor
allzu schneller Unterbrechung durch solche Anträge zu schützen. Die
Klage konnte den Antrag enthalten, dass das Gericht den Beklagten
zugleich mit der Ladung anwies, dass er bestimmte, angeblich tatsächlich
erhebliche Urkunden in seinem Besitz zur Verhandlung mitbringe (§ 229
Abs. 1 Ziff. 1 Ö-CPO), oder das Gericht selbst für die Herbeischaffung
bestimmter, öffentlich verwahrter Urkunden sorge (§ 229 Abs. 1 Ziff. 2
und [einschränkend] Abs. 2 Ö-CPO) oder die in der Klage bezeichneten
Zeugen für die Verhandlung lade (§ 229 Abs. 1 Ziff. 3 Ö-CPO).10

2. Beseitigung von behebbaren Mängeln

Klein schuf einen prozessökonomischen Mechanismus für die Beseiti-
gung von behebbaren Mängeln, der in der österreichischen Zivilprozess-
ordnung sinngemäss in vielerlei Hinsicht angewendet wurde. Anstatt
behebbare Mängel gleich zu behandeln wie nicht behebbare Mängel und
bei beiden gleichermassen eine Zurückweisung, Nichtigkeit oder der-
gleichen auszusprechen, sollte bei behebbaren Mängeln den Parteien
eine fristgebundene Möglichkeit zur Beseitigung eingeräumt werden
und das Gericht unkundige Parteien bei der Beseitigung anleiten und
unterstützen. Dadurch entfielen in prozessökonomischem Sinne unnö-
tige Wiederholungen sowie «Aufwand von Zeit und Mühe»11 allein
infolge behebbarer Mängel, bei welchen von vornherein absehbar war,
dass sie behoben werden könnten und behoben werden würden. Das
ersparte es den Parteien und dem Gericht, nach Behebung des Mangels
nochmals all jene Schritte von neuem zu unternehmen, die bis zum Ein-
treten des behebbaren Mangels bereits durchlaufen gewesen waren.12 Als
Beispiele für diesen prozessökonomischen Mechanismus können die
Verbesserung mangelhafter Schriftsätze13 oder die Überprüfung der Pro-
zessfähigkeit mit der Möglichkeit der Beseitigung von diesbezüglichen
behebbaren Mängeln genannt werden. Anhand letzterer soll im Folgen-
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10 Klein, Bemerkungen CPO, S. 281; Klein, Gesetzentwürfe, S. 50 f.
11 Klein, Bemerkungen CPO, S. 227.
12 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 227 f.
13 Siehe Klein, Bemerkungen CPO, S. 227 f.



den exemplarisch die Funktionsweise dieses prozessökonomischen
Mechanismus erläutert werden.

Bei der Überprüfung der Prozessfähigkeit (§§ 1–10 Ö-CPO) soll-
ten laut Klein «doppelte Klagen und unnützer Mühe- und Kostenauf-
wand erspart werden»14, indem das Gericht gerade in der frühen Phase
des Zivilprozesses leitend und unterstützend aktiv wurde, ohne dadurch
jedoch die gerichtliche Unparteilichkeit zu verlieren oder zu verletzen.15

Anstatt eine Klage unmittelbar zurückzuweisen und folglich ihre wahr-
scheinlich erneute Erhebung abzuwarten, sollte das Gericht die Parteien
auf allfällige behebbare Mängel im Zusammenhang mit der Prozess -
fähigkeit hinweisen. Es sollte sie mittels Beschlüssen belehren und
anweisen, wie die Mängel zu beheben sind, und ihnen zwecks Beseiti-
gung ebenfalls eine angemessene Frist per Beschluss setzen (§ 6 Abs. 2
Ö-CPO).16 Nicht behebbare Mängel bezüglich der Prozessfähigkeit
beachtete das Gericht während des ganzen Prozesses und von Amtes
wegen und in einem solchen Falle sprach es die Nichtigkeit des Verfah-
rens aus (§ 6 Abs. 1 Ö-CPO).

Behebbare Mängel hingegen, namentlich im frühen Stadium der
erstmaligen Überprüfung der Prozessfähigkeit, sollten erst zu einem
Nichtigkeitsbeschluss führen, falls die Frist zu deren Beseitigung unge-
nutzt oder erfolglos verstrichen war (§ 7 Abs. 1 Ö-CPO). Zwar würde
es für das Gericht vorderhand entlastend wirken, auch Fälle mit besei-
tigbaren Mängeln der genannten Art unmittelbar zurückweisen zu kön-
nen. Allerdings wären sie damit nicht abgetan, sondern es müsste mit
erneuter Klageerhebung gerechnet werden. Das käme lediglich einer
scheinbaren Entlastung gleich, während tatsächlich auf Dauer gesehen
ein Mehraufwand daraus hervorginge. Anstatt daher solchenfalls noch-
mals die ganze Überprüfung der Prozessvoraussetzungen von Anfang an
durchzuführen und somit einen doppelten Aufwand auf Seiten des
Gerichts zu verursachen, entschied sich Klein für Folgendes: Gleich bei
der ersten Prüfung sollte die Beseitigung behebbarer Mängel ermöglicht
werden, und zwar in korrekter Weise, weil unter gerichtlicher Anleitung.
Die hierbei ergehenden gerichtlichen Beschlüsse sollten überdies nicht
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14 Klein, Bemerkungen CPO, S. 198; fast wortgleich Klein, Zivilprozeß, S. 134 f.
15 Klein, Bemerkungen CPO, S. 198.
16 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 198.



anfechtbar sein (§ 6 Abs. 3 Ö-CPO), um Verzögerungen, Verschleppun-
gen oder die Einnahme eines Zuviels an Raum solcher Mangelfragen zu
vermeiden.17 Gelang die Mangelbehebung, konnte der Prozess weiterge-
hen, ohne ganz von vorne wieder beginnen zu müssen, wie es später nach
einer Zurückweisung infolge (behebbaren) Mangels hätte geschehen
müssen. Gelang den Parteien die Mangelbehebung hingegen nicht, war es
kaum nachteilig für sie, weil der bisherige Prozessaufwand sich in dieser
frühen Phase noch in Grenzen hielt und durch solch einen frühen Aus-
spruch der Verfahrensnichtigkeit künftiger unnützer parteiseitiger Auf-
wand verhindert wurde.18 Die Fristsetzung schützte das Gericht dabei
vor Verschleppung, beliess ihm mit der Bestimmung ihrer Angemessen-
heit einen sinnvollen zeitlichen Spielraum und war strikterweise nur ver-
längerbar, falls die Parteien keinen Einfluss auf die Hindernisse hatten,
die der Behebung des Mangels entgegenstanden (§ 7 Abs. 3 Ö-CPO).

An die Stelle einer kurzfristig scheinbar prozessökonomischen
Zurückweisung infolge eines behebbaren Mangels, vorliegend für den
Fall der Prozessfähigkeit, setzte Klein somit einen tatsächlich und auf
Dauer prozessökonomisch wirkenden Mechanismus. Begünstigend trat
hinzu, dass auch Kleins Auffassung des sozialen Zivilprozesses19 gebot,
dass namentlich den unkundigen und unerfahrenen Parteien geholfen
und ermöglicht wurde, behebbare Mängel unter gerichtlichem Hinweis
und gerichtlicher Anleitung wirksam zu beseitigen.

3. Gerichtliche Vergleichsversuche

Während Klein dem obligatorischen gerichtlichen Vergleichsversuch
vorgängig zum Zivilprozess skeptisch gegenüberstand [a)], befürwortete
er gerichtliche Vergleichsversuche während des Verfahrens [b)], sofern
bei ihnen Aussicht auf Erfolg bestand.

a) Obligatorisch vorgängig?
Obwohl es in der Prozessgesetzgebung immer mehr zur Regel wurde,
einem Verfahren einen vorgängigen Vergleichsversuch zwischen den
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17 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 198.
18 Klein, Bemerkungen CPO, S. 198.
19 Siehe oben unter §  3/II./2.



Parteien als obligatorisch vorauszuschicken, kritisierte Klein dies. Zwar
sei es wünschenswert, einen unnötigen Zivilprozess von vornherein zu
vermeiden, das Gericht zu entlasten und zugleich einen Gläubiger unter
Mithilfe des Gerichts zu einem ähnlichen Ergebnis wie durch einen
Zivilprozess gelangen zu lassen.20 Aber ein solcher Vergleichsversuch sei
lediglich geeignet für kleinere, das heisst einfachere Streitsachen von
geringerem Wert.21 Zum einen seien bei umfangreicheren Streitsachen
vor Klageerhebung ohnehin üblicherweise Vergleichsversuche unter-
nommen worden und gescheitert, zum anderen verfüge das Gericht vor-
gängig zum Zivilprozess nicht über die nötigen Informationen, um wir-
kungsvoll mit den Parteien auf einen Vergleich hinarbeiten zu können.22

Die Pflicht zu einem vorgängigen Vergleichsversuch bei Gericht und
unter dessen Mithilfe «würde in das Verfahren eine zeitraubende, nutz-
lose Formalität einschieben»23, weshalb Klein sie ablehnte.24 Eine weitere
Gefahr sah Klein darin, dass grundlose und schikanöse Klagen erhoben
werden konnten, von denen sich dann anlässlich eines obligatorischen
gerichtlichen Vergleichsversuches der Betroffene via Vergleich quasi frei-
kaufen könnte, um gegenüber einem schikanösen Zivilprozess den
rascheren und einfacheren Weg zu wählen.25 Eine obligatorische oder
ausufernde gerichtliche Vergleichspraxis würde diesen Missbrauch her-
vorrufen oder fördern.26 Daher standen Klein und mit ihm die Zivilpro-
zessordnung einem obligatorischen vorgängigen Vergleichsversuch
ablehnend gegenüber.27 Die österreichische Zivilprozessordnung von
1895 nahm den vorgängigen gerichtlichen Vergleichsversuch infolgedes-
sen als Möglichkeit zwar trotzdem auf, aber nur für geringere Streit-
werte im Verfahren vor Bezirksgerichten.28
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20 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 470 f.
21 Klein, Zivilprozeß, S. 471.
22 Klein, Bemerkungen CPO, S. 269.
23 Klein, Bemerkungen CPO, S. 269.
24 Klein, Bemerkungen CPO, S. 269.
25 Klein, Praxis, S. 119 m. w. H.
26 Klein, Praxis, S. 119 m. w. H.
27 Mayr, Rechtsschutzalternativen, S. 236 f.
28 Mayr, Rechtsschutzalternativen, S. 239 m. w. H.; vgl. Oberhammer/Domej, Swit-

zerland, S. 221. Zum geringen Erfolg in der Praxis siehe Ballon, Entlastung, S. 25.
Siehe auch unten unter §  10/I./1. zu den liechtensteinischen Vermittlerämtern.



b) Während des Verfahrens
«Anders verhält sich die Sache in Bezug auf die im Laufe einer Verhand-
lung etwa auftauchenden Möglichkeiten vergleichsweiser Beilegung
eines Rechtsstreites»29, urteilte Klein. Diesfalls durfte das Gericht nach
der Zivilprozessordnung während des Verfahrens von Amtes wegen
oder auf Antrag Vergleichsversuche unternehmen, entweder den gesam-
ten Rechtsstreit oder einzelne Punkte desselben betreffend (§ 204 Abs. 1
Ö-CPO); vorausgesetzt war, so Klein, es bestand Aussicht auf Erfolg
und einvernehmliche Beilegung.30 Dem Gericht oblag eine inhaltliche
Mitwirkung und Kontrolle solcher Vergleiche, damit namentlich nicht
neue Streitigkeiten und Zivilprozesse daraus hervorgingen.31

Klein sprach sich explizit dagegen aus, dass gerichtliche Vergleiche
in der Praxis unverhältnismässig stark gefördert oder gar als Möglichkeit
der Prozessbeendigung forciert werden sollten, und riet zur Zurückhal-
tung.32 Das Gericht traf infolgedessen in der österreichischen Zivilpro-
zessordnung von 1895 keine Pflicht zu Vergleichsbemühungen. Eine sol-
che hätte womöglich bei einem grossen Geschäftsanfall dazu geführt,
dass gerichtliche Vergleiche zur raschen Beendigung vieler Zivilprozesse
angewendet und mithin zweckentfremdet worden wären.33 Das hätte
den Zielen des sozialen Zivilprozesses34 insofern widersprochen, als es
letztlich auf eine faktische Rechtsverweigerung hinausgelaufen wäre,
weil der zivilprozessuale Rechtsschutz in Form des Urteils dadurch
unterlaufen und den Rechtsunterworfenen versagt worden wäre.

4. Erste Tagsatzung

Die erste Tagsatzung war als prozessökonomischer Mechanismus
gedacht, der dem Gericht eingangs eines Zivilprozesses zur Abschätzung
als «grobes Sieb [. . .], ob meritorisch zu verhandeln sein dürfte oder
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29 Klein, Bemerkungen CPO, S. 269. Vgl. Mayr, Rechtsschutzalternativen, S. 237.
30 Klein, Bemerkungen CPO, S. 269 m. w. H.
31 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 269 f. m. w. H.
32 Vgl. Klein, Praxis, S. 116 und S. 118, je m. w. H. Vgl. Mayr, Rechtsschutzalternati-

ven, S. 244 f. m. w. H.
33 Vgl. Klein, Praxis, S. 118 m. w. H.
34 Siehe oben unter §  3/II./2.



nicht»35, dienen sollte. In den vier Stufen des Zivilprozesses, wo von
Stufe zu Stufe die Anzahl der Fälle stark abnimmt, nämlich von (1) Kla-
geneinbringungen über (2) meritorische Verhandlungen über (3) tatsäch-
lich ergehende erstinstanzliche Urteile hin zu (4) den Rechtsmittelin-
stanzen, war die erste Tagsatzung zwischen der Klageerhebung und der
meritorischen Verhandlung eingefügt.36 Jedes Verfahren, das die erste
Tagsatzung nicht passierte und nicht zu einer (womöglich sich im Nach-
hinein als unnötig erweisenden) Streitverhandlung vordrang – sei es
infolge Verzichts, Anerkenntnisses oder Versäumnisurteils – entlastete
das Gericht und erlaubte ihm, sich stattdessen den sich als nötig heraus-
stellenden Streitverhandlungen zu widmen.37 Rechtsschutz hiess für
Klein nicht, dass in jedem Fall ein kontradiktorisches Urteil ergehen
musste. Faktisch denselben Endzweck des Rechtsschutzes wie ein bis
zum rechtskräftigen Urteil durchgeführter Zivilprozess erfüllte im
Grossteil der Fälle die unmittelbar drohende Anhebung eines Zivilpro-
zesses, weil sie als deutliche Aufforderung zur Anerkennung oder Ein-
räumung eines subjektiven Rechts diente und diese auch bewirkte.38

Mit Hilfe der ersten Tagsatzung sollte vorab festgestellt werden, ob
es sich um eine solche Aufforderung handelte oder es tatsächlich einer
mündlichen, kontradiktorischen, meritorischen Verhandlung bedürfen
würde. Alle unnötigen, weil bloss als unmissverständliche Aufforderung
gedachten Fälle wurden dadurch zum Voraus ausgeschieden. Darüber
hinaus sollte die erste Tagsatzung bei all jenen Fällen, bei denen sich eine
Verhandlung aufgrund der ersten Tagsatzung als erforderlich erwies,
auch über die Belange Klarheit schaffen, die später die meritorische Ver-
handlung als Nebenpunkte und Nebensächliches unterbrechen, beein-
trächtigen oder verzögern würden.39 Sie alle galt es prozessökonomisch
in der ersten Tagsatzung vor die Klammer zu ziehen, so dass die spätere
Hauptverhandlung darauf aufbauen konnte und sich nicht mehr damit
beschäftigen musste. Die erste Tagsatzung, eingangs des Zivilprozesses
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35 Klein, Zivilprozeß, S. 261 m. w. H. Siehe Sprung, Zielsetzungen, S. 345 f.
36 Klein, Zivilprozeß, S. 261; vgl. Klein, Parteienvertretung, S. 18.
37 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 52; Klein, Zivilprozeß, S. 390.
38 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 390 und S. 394.
39 Klein, Bericht, S. 63.



angesiedelt, war ein prozessökonomischer Mechanismus der Entlastung
des Hauptverfahrens sowie der effizienten Aufklärung.40

In der ersten Tagsatzung waren vor dem Senatsvorsitzenden oder
einem einzelnen beauftragten Richter (§ 239 Abs. 4 Ö-CPO) folgende
Punkte, und ausschliesslich diese (§ 239 Abs. 4 Ö-CPO), abzuhandeln:
Vergleichsversuch;41 Einreden der Unzulässigkeit des Rechtswegs, der
Unzuständigkeit, der Streitanhängigkeit, der Rechtskraft; Entgegen-
nahme der Auktorsbenennung; Antrag auf Sicherheitsleistung für Pro-
zesskosten; Urteil infolge Anerkenntnisses, Verzichts, Versäumnisses;
Klagerückzug (bei Ausbleiben der beklagten Partei), Antrag auf Klags-
änderung (mit Zustimmung des Beklagten); Antrag auf Zurückweisung
der Klage wegen Prozessunfähigkeit einer der Parteien oder mangelnder
Berechtigung einer deren Vertreter vor Gericht (§ 239 Abs. 2 Ö-CPO).
Hierüber war grundsätzlich sogleich zu verhandeln und zu entscheiden
(§ 239 Abs. 3 Ö-CPO mit Ausnahmen e contrario).42

Der Richter hatte in klaren Fällen der Unzuständigkeit, aber auch
nur in solchen, «die Parteien vor jedem überflüssigen Zeit- und Arbeits-
aufwande zu bewahren»43, indem er direkt bei der ersten Tagsatzung die
Unzuständigkeit erklärte, so dass die Parteien später nicht nochmals
allein hierfür bei Gericht erscheinen mussten.44 Gelangte das Gericht im
Gerichtshofverfahren bei der ersten Tagsatzung zum Ergebnis, dass eine
meritorische Verhandlung vonnöten sein würde, ordnete es eine Streit-
verhandlung an. Zugleich konnte es bei der ersten Tagsatzung sofort
dem Beklagten per Beschluss auferlegen, auf die Klage hin innert einer
angemessenen Frist, die nicht länger als vier Wochen sein durfte, eine
Klageantwort zu erstellen (§ 243 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO).45 Dieser
Beschluss war zudem nicht anfechtbar (§ 243 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO). In
der schriftlichen Klagebeantwortung konnte sodann der Beklagte die
Anträge stellen, die der Kläger bereits in der Klage hatte anbringen kön-
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40 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 284–287 m. w. H.; Klein,
Zivilprozeß, S. 263 m. w. H.; vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 52 und S. 55. Vgl. Ober-
hammer/Domej, Efficiency, S. 65.

41 Siehe oben unter §  4/I./3.
42 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 262 f. m. w. H. zu Einzelheiten.
43 Klein, Gesetzentwürfe, S. 54.
44 Klein, Gesetzentwürfe, S. 53 f. m. w. H.
45 Klein, Zivilprozeß, S. 264.



nen, um möglichst prozessökonomisch bis zur Verhandlungstagsatzung
die bezeichneten Urkunden herbeizuschaffen und die benannten Zeugen
zu laden (§ 243 Abs. 3 i. V. m. § 229 Abs.1 Ö-CPO).46

Während im Gerichtshofverfahren die erste Tagsatzung nicht zur
Verhandlung in der Sache verwendet werden durfte, durfte dies im wei-
tergehend prozessökonomisierten bezirksgerichtlichen Verfahren sehr
wohl geschehen; die Anordnung der Streitverhandlung wurde hier zu
gerichtlichem Protokoll gegeben.47

In der forensischen Praxis zeitigte die erste Tagsatzung später nicht
die Wirkungen, die Klein beabsichtigt hatte. Die Gerichte pflegten sie
unsorgfältig durchzuführen sowie als blosse Formalität anzusehen: Sie
setzten etliche erste Tagsatzungen zur selben Zeit an und handelten
unter Anwesenheit aller Beteiligten routinemässig eine erste Tagsatzung
nach der anderen ab, was insbesondere Vergleichsverhandlungen verun-
möglichte.48

5. Eindämmung parteiseitiger Vorbehalte

Klein war darauf bedacht, parteiseitige Vorbehalte und deren prozess-
ökonomisch schädliche Folgen wie zum Beispiel daraus hervorgehende
Verzögerungen einzudämmen. In erster Linie richtete sich dies gegen die
prozesshindernden oder gerichtsablehnenden Einreden [a)], betraf
jedoch auch parteiseitige Anträge und Gesuche [b)] verschiedenster Art.

a) Einreden
Klein bekämpfte ganz besonders die prozesshindernden oder gerichts-
ablehnenden Einreden, gegen deren prozessverzögernde Wirkungen er
in der Zivilprozessordnung prozessökonomische Mechanismen auf-
stellte.49 Die Erfahrungen unter der Allgemeinen bzw. Westgalizischen
Gerichtsordnung hatten gelehrt, dass die gerichtsablehnende und «die
prozeßhindernde Inkompetenzeinrede eines der beliebtesten Verschlep-
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46 Siehe oben unter §  4/I./1.
47 Klein, Zivilprozeß, S. 261 und S. 264. Siehe unten unter §  4/I./11. und §  4/II./2./b).
48 Vgl. Oberhammer/Domej, Efficiency, S. 65; Oberhammer/Domej, Delay, S. 266

m.w.H.
49 Vgl. Klein, Praxis, S. 88. Vgl. Kralik, S. 90 m. w. H.



pungsmittel»50 darstellte, weil beispielsweise mittels Bestreitung der
Zuständigkeit der Zivilprozess über Monate und Jahre hinweg gehemmt
und durch alle Instanzen hindurch verzögert werden konnte, gleich -
gültig ob diese Einrede letztlich materiell begründet war oder nicht.51

Das war bedenklich, weil es im Ergebnis mangels rechtzeitigen Rechts-
schutzes darauf hinauslief, als ob ein materiellrechtlicher Anspruch
überhaupt nicht bestünde.52 Die prozesshindernden oder gerichtsableh-
nenden Einreden verursachten in missbräuchlicher Verwendung als «in
der Regel nur eine nebensächliche Vor- und Formfrage»53 eine Menge
«ganz ungerechtfertigten Aufwandes an Mühe, Zeit und Kosten, mit dem
für die Ordnung des Meritums in der Regel nicht das geringste gewon-
nen ist.»54

Daher hatte das Gericht künftig die sachliche und örtliche Zustän-
digkeit von Amtes wegen bei Anhebung des Zivilprozesses eingehend zu
prüfen. Ehe es eine erste Tagsatzung anberaumte, überprüfte es ex offi-
cio seine Zuständigkeit und die Prozessfähigkeit der Parteien und stellte
im Falle eines Mangels die Klage zurück (§ 230 Abs. 2 Ö-CPO). Pas-
sierte die Klage diese Vorprüfung, wurde eine erste Tagsatzung ange-
setzt, an welcher, der eigentlichen Streitverhandlung vorgezogen und
insgesamt konzentriert, alle weiteren hemmenden oder Nichtigkeit
bewirkenden Fragen behandelt wurden.55

«So unerhört das vom Standpunkte des alten Processes sein mag,
heute darf der Richter, wenn er den Proceß gut leiten will, solche
Calculationen [über die Begründetheit der Prozesseinrede, E. S.]
nicht ablehnen. Sie gehören zu seinen Pflichten, weil es nach dem
Gesetze seine Pflicht ist, für einen raschen, durchaus zweckentspre-
chenden und billigen Verlauf des Processes, für eine baldige Urt-
heilsschöpfung zu sorgen, weil die Verhandlung nicht durch Weit-
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50 Klein, Zivilprozeß, S. 120; vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 9; Klein, Praxis, S. 90.
51 Klein, Zivilprozeß, S. 120, vgl. S. 97; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 295; Klein,

Praxis, S. 89.
52 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 296.
53 Klein, Zivilprozeß, S. 131.
54 Klein, Zivilprozeß, S. 97, Hervorhebungen E. S., vgl. S. 116; vgl. auch Klein, Pro

futuro, JBl 19 (1890), S. 579 f.
55 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 121 und S. 123. Kralik, S. 90 

m. w.N.



läufigkeit und unerhebliche Nebenverhandlungen ausgedehnt wer-
den darf (§ 180, Abs. 3).»56

Dem Gericht sollte ermöglicht werden, eine Klage mangels Zuständig-
keit zurückzuweisen, noch ehe eine mündliche Verhandlung anberaumt
wurde, und diese Entscheidung sollte nötigenfalls rasch, weil ohne
vorangehende mündliche Verhandlung ergehen.57 Unnützer Aufwand
auf Seite des Gerichts sowie der Parteien für ein Verfahren, das von
vornherein nicht zu einem Ziel führen konnte, wurde hiermit vermie-
den, indem das Gericht unverzüglich und von Amtes wegen die einge-
brachte Klage zurückweisen konnte.58

Die Unzuständigkeit stellte sich unter Umständen ausnahmsweise
erst im Verlauf des Verfahrens heraus.59 In der Regel aber sollte das ver-
mieden und von vornherein sichergestellt werden, dass jeglicher partei-
seitiger und gerichtlicher Aufwand an und von einem zuständigen
Gericht erbracht wurde und nicht nachträglich plötzlich infolge einer
Unzuständigkeit unwiederbringlich verlorenging:60

«Mittels dieser Offizialprüfung wird ohne Weitläufigkeiten eine
Menge von Verstößen gegen die Zuständigkeitsvorschriften im
Keime erstickt, und es wird ihre Sanierung erzwungen, bevor sie
noch viel Schaden stiften können.»61

Auch das Rekursgericht prüfte ex officio seine Zuständigkeit (§ 471
Ziff. 1 Ö-CPO) und hilfsweise konnten die Parteien eine entsprechende
Einrede vorbringen (§ 487 Ö-CPO).62 Die parteiseitige Einrede der
Unzuständigkeit sollte generell weiterhin möglich und zulässig sein,
doch neben der gerichtlichen Ex-officio-Prüfung der Zuständigkeit
lediglich ergänzend als Ausnahmefall dienen sowie ihrer missbräuchli-
chen Wirkung der Prozessverschleppung beraubt sein:63
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56 Klein, Praxis, S. 89 f., Hervorhebungen E. S.
57 Klein, Zivilprozeß, S. 122.
58 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 280.
59 Klein, Zivilprozeß, S. 121 und S. 123.
60 Klein, Zivilprozeß, S. 124.
61 Klein, Zivilprozeß, S. 123.
62 Klein, Zivilprozeß, S. 123 mit Fn. 83.
63 Klein, Zivilprozeß, S. 124.



(1) Die Einrede der Unzuständigkeit unterlag der Präklusion.64 Die
Einrede der Unzuständigkeit des Gerichts musste bei der ersten Tagsat-
zung vorgebracht werden, ansonsten wurde sie im späteren Verfahren
grundsätzlich nicht mehr beachtet (§ 240 Abs. 1 und Abs. 2 Ö-CPO).
Dies galt für sie in allen Instanzen und unbedingt, das heisst ungeachtet,
ob die Einrede verschuldet oder unverschuldet oder aus welchem Grund
auch immer nicht vorgebracht worden war. Ab einem gewissen Zeit-
punkt konnte sie nicht mehr vorgebracht werden und eine Wiederein-
setzung in den vorigen Stand fand demzufolge nicht statt. Sogar die Ein-
rede bei unheilbaren Unzuständigkeiten unterlag der Präklusion und der
Zivilprozess war mithin nach dem endgültigen Präklusionszeitpunkt
gänzlich und unwiderruflich von sämtlichen Auseinandersetzungen mit
solchen Einreden und dem zugehörigen Zeit- und Arbeitsaufwand
befreit.65

(2) Der Einrede der Unzuständigkeit kam keine prozesshindernde
Wirkung mehr zu, so dass eine Partei nicht mehr die Verhandlung in der
Hauptsache verweigern durfte, falls sie die Einrede der Unzuständigkeit
erhoben hatte.66

(3) Den gerichtlichen Entscheidungen über die Zuständigkeit
wurde nur eine beschränkte Anfechtbarkeit zuteil. Unrichtige Entschei-
dungen über die Zuständigkeit, sollten sie vereinzelt ergehen und man-
gels Anfechtbarkeit bestehen bleiben, waren weniger nachteilig veran-
schlagt worden «als der Aufwand an Zeit, Arbeit und Kosten und die
Prozeßverzögerung, die entstehen müßten, wenn die Zuständigkeits-
frage jedesmal durch alle Instanzen mit suspensivem Effekte verfolgt
werden könnte.»67

Bei den anderen Einreden nebst der Unzuständigkeit war ebenfalls
ein Grossteil ihrer prozessverzögernden Folgen beseitigt worden, wenn-
gleich nicht in gleichem Ausmass wie bei der Unzuständigkeit:68 Die
Einreden der Unzulässigkeit des Rechtswegs, der Streitanhängigkeit
oder der Rechtskraft waren vom Gericht jederzeit und von Amtes
wegen zu beachten (§ 240 Abs. 3 Ö-CPO). Falls der Beklagte hemmende
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64 Klein, Zivilprozeß, S. 267.
65 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 124 f.
66 Klein, Praxis, S. 88; Klein, Zivilprozeß, S. 125 mit Fn. 84. Kralik, S. 91 m. w. N.
67 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 128 f. Kralik, S. 90 f. m. w. N.
68 Vgl. Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 616.



oder hindernde Prozesseinreden zur Unzulässigkeit des Rechtswegs,
Unzuständigkeit, Streitanhängigkeit oder res iudicata bei der mündli-
chen Verhandlung geltend machte, musste hierüber mündlich verhandelt
werden (§ 261 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO) und das Gericht musste mittels
Beschlusses über diese Einreden entscheiden (§ 261 Abs. 1 Satz 2 erster
Teilsatz Ö-CPO)69. Es bestanden zwei Möglichkeiten: Entweder kam es
zu (1) einer gemeinsamen oder (2) einer zwar zeitlich parallelen, aber
separaten Verhandlung über Prozesseinreden und Hauptsache.70

Bei (1) gemeinsamer Verhandlung von Hauptsache und Prozess -
einreden war die abweisende Entscheidung über letztere nur gesamthaft
zusammen mit der Entscheidung in der Hauptsache auf dem ordentli-
chen Rechtsmittelweg anfechtbar (§ 261 Abs. 1 Satz 2 zweiter Teilsatz
und Abs. 3 Ö-CPO). Mit anderen Worten entfiel diesfalls eine eigen-
ständige Anfechtbarkeit des abweisenden Entscheides über die vorge-
brachten Prozesseinreden.71 Das war prozessökonomisch wünschens-
wert, weil es Verzögerungen oder absichtliche Verschleppung durch eine
solche Anfechtung verhinderte.

Bei (2) einer parallelen separaten Verhandlung von Prozesseinreden
und Hauptsache eröffnete sich zwar eine selbständige Anfechtbarkeit
des aus der Verhandlung über die Prozesseinreden ergehenden Beschlus-
ses, der die Prozesseinreden abwies. Aber das Gericht konnte (und sollte
in der Regel laut Klein72) nach diesem Beschluss von Amtes wegen oder
auf Antrag hin «anordnen, dass die Verhandlung zur Hauptsache
sogleich aufgenommen werde» (§ 261 Abs. 2 Satz 1 Ö-CPO). Diesfalls
ging der abweisende Beschluss gegen die Prozesseinreden in die spätere
Entscheidung über die Hauptsache ein (§ 261 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO),
womit er auch erst mit dem Urteil in der Hauptsache anfechtbar wurde
(§ 261 Abs. 3 Ö-CPO) und eine verzögernde eigenständige Anfechtung
desselben wegfiel. Folgerichtig musste auch eine Anfechtbarkeit desjeni-
gen Beschlusses dahinfallen, welcher nach § 261 Abs. 2 Satz 1 Ö-CPO
die sofortige Aufnahme der Verhandlung in der Hauptsache anordnete
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69 Vgl. Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 591.
70 Klein, Praxis, S. 93. Zum Fall der (3) vorgängig separaten Verhandlung über die Pro-

zesseinreden vor Verhandlung über die Hauptsache, der eigentlich einen Spezialfall
von (2) darstellte, siehe unten unter §  4/I./10./e).

71 Klein, Praxis, S. 93.
72 Klein, Praxis, S. 93 f.



(§ 261 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO); sonst wäre ersatzweise dieser als Mittel
einer verzögernden Anfechtung missbraucht worden.73 Die parallele
separate Verhandlung von Prozesseinreden ermöglichte in ihrer prozess-
ökonomischen Ausgestaltung also nicht nur, die Prozesseinreden vom
meritorischen Prozessstoff zu trennen, sondern darüber hinaus das
Hauptverfahren den schädlichen verzögernden Einflüssen von miss-
bräuchlichen Prozesseinreden und der Anfechtung entsprechend abwei-
sender Beschlüsse zu entziehen.74

Mittels der genannten prozessökonomischen (nebst ergänzenden75)
Mechanismen war laut Klein «[d]ie Waffe der Inkompetenzeinrede [. . .]
stumpf geworden.»76 Jedenfalls waren die verzögernden Wirkungen der
Einreden, wie Klein es postuliert hatte,77 stark eingedämmt worden.
Obwohl dadurch nach wie vor nicht gänzlich alles Missbrauchspotenzial
beseitigt werden konnte, war das dogmatisch Machbare umgesetzt und
Missbrauch auf ein Minimum verringert worden, nicht zuletzt auch
abgesichert und ergänzt von Seite der Vorschriften zur Prozesskosten-
tragung und -verteilung.78

b) Anträge und Gesuche
Um Verzögerungen des Hauptverfahrens durch Anträge und Gesuche
der Parteien zu unterbinden, statuierte die Zivilprozessordnung beson-
dere prozessökonomische Mechanismen: Überall dort, wo die Gefahr
der Hemmung des Hauptverfahrens durch Anträge und Gesuche
drohte, sollten verzögernde Auswirkungen möglichst verhindert wer-
den. Dass es bei den beiden folgenden Beispielen hierfür in der Sache um
Kosten ging, änderte nichts daran, dass es prozessökonomisch gesehen
vielmehr darum ging, Verzögerungen des Zivilprozesses durch parteisei-
tige Anträge und Gesuche einzudämmen.
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73 Klein, Praxis, S. 93.
74 Klein, Praxis, S. 94.
75 Siehe zur Zusammensetzung und Änderung des gerichtlichen Spruchkörpers Klein,

Zivilprozeß, S. 126 f., sowie auch Klein, Gesetzentwürfe, S. 13–16; zur Verbindlich-
keit von Entscheidungen über die Zuständigkeit für andere Gerichte Klein, Zivil-
prozeß, S. 129 f.; zur Überweisung der Klage an das zuständige Gericht Klein,
Gesetzentwürfe, S. 21 f.

76 Klein, Zivilprozeß, S. 125, vgl. S. 130.
77 Vgl. Klein, Praxis, S. 95.
78 Siehe Klein, Zivilprozeß, S. 131 f. Siehe unten unter §  4/I./15.



Beispielhaft veranschaulichte der Wortlaut des prozessökonomi-
schen Mechanismus zum Gesuch auf Gewährung des Armenrechts im
Zivilprozess, wie strikt die Zivilprozessordnung Verzögerungen im
Zusammenhang mit Anträgen und Gesuchen zu verhindern trachtete.
Dort hiess es:

«Das Anbringen eines Gesuches um Bewilligung des Armenrech-
tes, sowie die Stellung eines anderen nach den Bestimmungen die-
ses Titels zulässigen Antrages berechtigt keine der Parteien zur
Verweigerung der Einlassung in den Rechtsstreit oder der Fortset-
zung der Verhandlung oder zum Begehren um Erstreckung von
Fristen oder Verlegung von Tagsatzungen» (§ 73 Abs. 1 Ö-CPO).

Eine Verzögerung des Hauptverfahrens wurde demnach vermieden,
indem den genannten Gesuchen und Anträgen ihre hemmenden Wir-
kungen auf das Hauptverfahren entzogen und sie losgelöst davon behan-
delt wurden. Die betreffende Partei musste des Gesuches oder Antrages
ungeachtet sich deshalb auf den Rechtsstreit einlassen, die Verhandlung
fortführen sowie Fristen und Termine wie gewöhnlich einhalten, wäh-
rend ihr Gesuch oder Antrag nebenher geprüft und entschieden wurde.

Ein weiteres Beispiel bot die Sicherheitsleistung für Prozesskosten
(aktorische Kaution). Klein monierte, dass sie «– man könnte sagen in
den meisten Fällen – den Zwecken der Processverzögerung dienen
muss»79, und dies entgegen ihren Zwecken und zulasten der Prozess-
ökonomie.80 Die aktorische Kaution sollte im Zivilprozess dem inländi-
schen Beklagten eine finanzielle Sicherheit gegen einen ausländischen
Kläger bieten (§ 57 Abs. 1 Ö-CPO). Gegen einen ausländischen Kläger,
falls er unterlag und zur Tragung der Prozesskosten verurteilt wurde,
konnte eine internationale Kostendurchsetzung später nämlich pro-
blemreich und ungewiss sein, weshalb seinerseits durch Erlag einer
Sicherheitsleistung für die Prozesskosten diesem Missstand von Anfang
an abgeholfen werden sollte. Die aktorische Kaution wurde jedoch die-
sem ihrem eigentlichen Zwecke entfremdet. Sie wurde nicht nur aus-
nahmsweise, sondern gegen ausländische Kläger stets und ungeachtet
der Erfolgsaussichten auf Gutheissung ergriffen und vom Beklagten so

131

I. Gerichtshofverfahren

79 Klein, Bemerkungen CPO, S. 218.
80 Siehe diesbezüglich zur liechtensteinischen Zivilprozessordnung DelleKarth, S. 42 f.



zur Prozessverschleppung missbraucht. Hierzu eignete sich der Antrag
auf aktorische Kaution aus mehreren Gründen: Der Antrag des Beklag-
ten konnte bereits in einer frühen Phase des Zivilprozesses gestellt wer-
den und dadurch das gesamte weitere Verfahren vorerst stilllegen, so
dass es bis auf Weiteres beklagtenseits keinerlei Aufwandes mehr
bedurfte. Auf Seiten des Gerichts gestalteten sich die Abklärungen zur
Entscheidung über den Antrag aufwendig und zeitraubend. Entschied
das Gericht alsdann gegen den Antrag, konnte diese Entscheidung eigen-
ständig angefochten werden und die Fortführung des Hauptverfahrens
des Zivilprozesses musste solange ausgesetzt bleiben, bis wiederum über
die Anfechtung rechtskräftig entschieden worden war.

Um solchen Missbrauch künftig zu verhindern, sollte gemäss Klein
der Antrag auf aktorische Kaution grundsätzlich81 bei der ersten Tagsat-
zung und vor Einlassung in der Hauptsache gestellt werden, ansonsten
war er nicht mehr zulässig (§ 59 Abs. 1 Ö-CPO). Über den Antrag
wurde mittels gerichtlichen Beschlusses befunden. So verzögerte die
Entscheidung über die aktorische Kaution das Hauptverfahren nicht
unnötigerweise, weil ein abweisender Beschluss nicht erst in Rechtskraft
erwachsen musste, sondern das Hauptverfahren danach auf gerichtli
che Anordnung hin rasch fortgeführt werden konnte (§ 61 Abs. 2 Satz 1
Ö-CPO); der Rekurs gegen eine solche Anordnung zur Fortführung
war zudem ausgeschlossen (§ 61 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO). Dieser prozess-
ökonomische Mechanismus insgesamt gestattete dem Gericht, den Zivil-
prozess «namentlich bei offenbar unbegründeten Anträgen [auf aktori-
sche Kaution, E. S.] und bei hoher Wahrscheinlichkeit der Erfolglosig-
keit eines Rechtsmittels»82 vor schikanösen Verzögerungen zu bewahren
und den Zivilprozess voranzutreiben.83

6. Keine Rekursmöglichkeit

Die ratio legis der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 war
es, nur dort eine Rekursmöglichkeit gegen gerichtliche Beschlüsse zu
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81 Ausnahmen waren in §  58 Ö-CPO festgehalten.
82 Klein, Bemerkungen CPO, S. 220.
83 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 219 f.



eröffnen, wo eine Rekursmöglichkeit notwendig war.84 Wo sie hingegen
nicht notwendig war, war die Zivilprozessordnung bestrebt, Rekurse
strengstens zu verweigern.85 Die schlechten Erfahrungen unter der All-
gemeinen bzw. Westgalizischen Gerichtsordnung hatten gelehrt, dass
Rekurse über Monate hinweg das Hauptverfahren lahmlegten und es ad
absurdum führten, weil sie alles Interesse auf eine nebensächliche Frage
weg vom eigentlichen Streitgegenstand lenkten.86 Beim Rekurs unter-
schied Klein in der Zivilprozessordnung deshalb drei Arten von gericht-
lichen Beschlüssen:87

(1) Formelle Beschlüsse ohne jegliche unmittelbare oder mittelbare
Wirkung auf die zu beurteilende Sache waren schlechthin unanfechtbar
(§ 523 Ö-CPO).88

(2) Beschlüsse im Sinne von prozessleitenden Verfügungen zeitigten
zwar Auswirkungen auf die meritorische Beurteilung, doch erst zusam-
mengenommen mit einer noch folgenden Entscheidung. Solche gericht-
lichen Beschlüsse konnten zwecks Vermeidung unnötigen Rekurses des-
halb erst angefochten werden, nachdem diese Folgeentscheidung ergan-
gen war und sich zeigte, ob und inwiefern dadurch die Partei eine
Schädigung erlitten hatte (zum Beispiel bei der Berufung; § 462 Abs. 2
Ö-CPO). Eigenständig aber durch abgesondertes Rechtsmittel waren
solche Beschlüsse nicht anfechtbar (§ 515 Ö-CPO).89

(3) Beschlüsse von (namentlich in meritorischer Hinsicht) unmit-
telbar grosser Tragweite für das ganze weitere Verfahren konnten
sogleich auf dem Weg des Rekurses angefochten werden, weil alles wei-
tere Vorgehen auf ihnen fusste und sie daher in ihrer Rechtmässigkeit
künftig unzweifelhaft standhalten mussten.90
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84 Klein, Bemerkungen CPO, S. 364.
85 Klein, Bemerkungen CPO, S. 364.
86 Siehe Klein, Praxis, S. 284.
87 Zur Unterteilung in die folgenden drei Punkte Walker, Vergleich, S. 298; vgl. Klein,

Zivilprozeß, S. 183.
88 Walker, Vergleich, S. 298; Klein, Zivilprozeß, S. 452; vgl. Klein, Praxis, S. 276; siehe

zum Beispiel auch Klein, Bemerkungen CPO, S. 322.
89 Zum vorangehenden Absatz Walker, Vergleich, S. 298; vgl. Klein, Bemerkungen

CPO, S. 266 und S. 364; siehe Klein, Praxis, S. 278–284.
90 Walker, Vergleich, S. 298; siehe Klein, Praxis, S. 274–278.



Für eine solche Differenzierung führte Klein folgende Begründung an:
«Es ist nur ein weiterer Schritt auf dieser Bahn, wenn Anfechtbar-
keit und Anfechtung der Beschlüsse im österreichischen Rechte aus
Rücksichten für die Unter- und Nebenziele der Prozeßordnung in
ziemlich bunter Weise geregelt wurden. Wollte man mechanisch die
Beschlüsse darin den Urteilen gleich behandeln, so würde die Kon-
zentration des Verfahrens häufig unmöglich werden, es brächte
Verzögerung über Verzögerung mit sich; daß stets mehrere Instan-
zen dreinzureden hätten, würde das Verfahren überladen und ver-
wirren, die Kosten müßten wachsen und alles dies wegen bloß
vorübergehender Maßregeln, die möglicherweise für das Endurteil
völlig belanglos sind. Um dies nach Tunlichkeit zu verhüten, behält
die österreichische Zivilprozeßordnung die Anfechtung sehr vieler
Beschlüsse, die im Laufe des Verfahrens ergehen, der Beschwerde-
führung gegen spätere Akte vor, in der Hoffnung, daß dies so man-
che der vorbehaltenen Beschwerden überflüssig machen und kon-
sumieren werde.»91

Die fehlende Rekursmöglichkeit in Fällen bloss nebensächlicher oder
insgesamt wenig erheblicher Beschlüsse stellte die Gültigkeit und Wirk-
samkeit solcher gerichtlicher Beschlüsse vor allem in der ersten Instanz
sicher und sorgte damit für einen reibungslosen Ablauf der mündlichen
Verhandlung.92

Zudem wurde für diejenigen Fälle, in denen ein Rekurs zulässig
war, das Rekursverfahren gestrafft. Nur wenn das Rekursverfahren
rasch ablief, widerspiegelte es die im Zivilprozess lediglich dienende
Funktion der betreffenden angefochtenen Beschlüsse und vermied, dass
Nebensächliches ungebührlich viel Raum, Zeit und Aufwand bean-
spruchte.93 Ebenso verlor der Rekurs aufgrund eines speditiven Rekurs-
verfahrens an Attraktivität, als Schikane eingesetzt zu werden, um das
Hauptverfahren zu verzögern.94 Dem entsprach auch die Begrenzung auf
einen einmaligen Rekurs: Das angegangene Gericht hatte einen Rekurs
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91 Klein, Zivilprozeß, S. 451, Hervorhebungen E. S.; vgl. Klein, Praxis, S. 272 f.
92 Vgl. Klein, Praxis, S. 161.
93 Klein, Praxis, S. 284 f.; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 366. Vgl. Kralik, S. 90 f.
94 Klein, Praxis, S. 284 f.; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 366. Vgl. Kralik, S. 90 f.



ex officio zurückzuweisen, welcher gegen die Entscheidung der zweiten
Instanz gerichtet war, die als Rekursgericht einen Beschluss der ersten
Instanz bestätigt hatte (§ 528 Abs. 2 Ö-CPO). Wurde also ein Beschluss
im Rekursgericht bestätigt, konnte man ihn nicht nochmals weiterzie-
hen. Eine einmalige Bestätigung genügte, weil die Tragweite eines
Beschlusses kleiner war als diejenige eines Urteils.95

Obwohl die Einschränkungen der Rekursmöglichkeiten bisweilen
kritisiert wurden, war der Erfolg nicht von der Hand zu weisen, wie
Klein schrieb: «Jedenfalls hat dies zur Flinkheit des österreichischen
Prozesses sehr viel beigetragen.»96

7. Vorbereitendes Verfahren

Das vorbereitende Verfahren war insofern vorbereitend, als es zur Vor-
bereitung einer mündlichen Verhandlung diente [a)]. So konnte es ent-
weder als Einleitung vor dem Hauptverfahren [b)] stattfinden oder
jederzeit zur mittelbaren Beweisaufnahme auch noch während des
Hauptverfahrens [c)] eingesetzt werden.

a) Vorbereitung mündlicher Verhandlung
Ein Verfahren, das die mündliche Verhandlung vorbereitete, sollte als
prozessökonomischer Mechanismus «den wesentlichsten Teil des Ver-
handlungsmateriales geordnet, gesichtet und verhandlungsreif dem
erkennenden Gerichte liefer[n]»97, so dass dort die Verhandlung im Wei-
teren unterbruchslos durch- und zu Ende geführt werden konnte.98 Ein
solches vorbereitendes Verfahren konnte von Amtes wegen oder auf
Antrag hin angehoben werden. Es fand im Gerichtshofverfahren, wo der
Spruchkörper mehrere Richter umfasste, vor einem einzigen beauftrag-
ten Richter statt und ersparte so dem Richtergremium den Aufwand
eines gemeinsamen, koordinierten Vorgehens, indem es Aufgaben sowie
die für das vorbereitende Verfahren nötigen Befugnisse beim beauftrag-
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95 Walker, Vergleich, S. 299.
96 Klein, Zivilprozeß, S. 452.
97 Klein, Zivilprozeß, S. 265.
98 Klein, Zivilprozeß, S. 265; siehe Klein, Praxis, S. 98–105.



ten Einzelrichter konzentrierte (§ 249 Abs. 1 Ö-CPO).99 Prozessökono-
misch gesehen diente das vorbereitende Verfahren folglich der Entlas-
tung des Gerichts, der Effizienz im konkreten Zivilprozess sowie dessen
Beschleunigung.100

Das so verstandene vorbereitende Verfahren, nämlich als prozess-
ökonomische Vorbereitung einer späteren mündlichen Verhandlung,
konnte entweder als Einleitung vor dem Hauptverfahren und mithin
vorgängig zur mündlichen Verhandlung insgesamt stattfinden. Oder ein
vorbereitendes Verfahren konnte unter Umständen für einzelne Fragen
später auch noch nach Beginn und während der mündlichen Verhand-
lung zu deren Unterstützung während des Hauptverfahrens eingeleitet
werden. Diesfalls diente es der prozessökonomischen Vorbereitung
zwar nicht der gesamten, aber der später noch folgenden weiteren
mündlichen Verhandlung.

b) Als Einleitung vor dem Hauptverfahren
Ein vorbereitendes Verfahren als Einleitung vor dem Hauptverfahren
konnte nach der Zivilprozessordnung in drei Fällen101 angeordnet werden:

(1) wenn sich eine grosse Zahl von Ansprüchen und Gegenansprü-
chen gegenüberstanden (§ 245 Ziff. 1 Ö-CPO);

(2) «wenn das in den vorbereitenden Schriftsätzen enthaltene that-
sächliche Vorbringen von solchem Umfange oder von solcher Art ist,
dass sich die vorgängige Ordnung und Sichtung desselben behufs
Beschleunigung und Vereinfachung der mündlichen Streitverhandlung
als geboten darstellt» (§ 245 Ziff. 2 Ö-CPO);

(3) wenn Parteien zwecks Beweises erheblicher Tatsachen auf Be-
weismittel verweisen, die vor dem erkennenden Gericht während der
mündlichen Verhandlung nicht aufgenommen werden können «oder de-
ren Aufnahme die mündliche Streitverhandlung voraussichtlich erheb-
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99 Siehe Klein, Praxis, S. 106–114.
100 Zum vorangehenden Absatz Klein, Gesetzentwürfe, S. 55–58 m. w. H.; Klein, Zivil-

prozeß, S. 210 f. und S. 265. Zum Misserfolg des vorbereitenden Verfahrens in praxi
siehe Klang, S. 86; Leonhard, S. 155.

101 In den parlamentarischen Beratungen waren die Fälle des vorbereitenden Verfahrens
eingeschränkt worden, weil man befürchtet hatte, dass es ansonsten gegenüber der
eigentlichen mündlichen Verhandlung allzu sehr überhandnehme (Vortrag Krall
1895, S. 244; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 244).



lich erschweren oder unverhältnismäßig verzögern würde» (§ 245 Ziff. 3
Ö-CPO).102 Hierbei handelte es sich um ein vorbereitendes Verfahren
zwecks mittelbarer Beweisaufnahme vorgängig zum Hauptverfahren.103

Die Ergebnisse eines allfälligen vorbereitenden Verfahrens waren
grundsätzlich104 bei der Streitverhandlung auf der Grundlage der Proto-
kolle wiederzugeben (§ 262 Abs. 1 Ö-CPO). Das vorbereitende Verfah-
ren war der Unmittelbarkeit des Zivilprozesses abträglich und
schwächte sie ab, indem es die erkennenden Richter von den Parteien
trennte und den beauftragten Richter zwischenschaltete. Klein empfahl
dem Gericht deshalb, jeweils im Einzelfall sorgfältig abzuwägen, ob ein
vorbereitendes Verfahren im Lichte der zivilprozessualen Zwecke nötig
und angebracht war oder ob es nicht vielmehr zugunsten der Unmittel-
barkeit zu unterlassen sei.105

c) Jederzeit zur mittelbaren Beweisaufnahme 
während des Hauptverfahrens

Es konnte geschehen, dass sich Parteien angesichts strittiger Tatsachen
erst während der mündlichen Verhandlung auf Beweise beriefen, welche
aber im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden
Gericht nicht aufgenommen werden konnten «oder deren Aufnahme die
mündliche Streitverhandlung voraussichtlich erheblich erschweren oder
unverhältnismäßig verzögern würde» (§ 245 Ziff. 3 Ö-CPO). Diesfalls
konnte das Gericht die Parteien zunächst anhören; sodann, obgleich sich
ein solches Erfordernis erst während der mündlichen Verhandlung
herausgestellt hatte, «jederzeit» zwecks eines die weitere mündliche Ver-
handlung vorbereitenden Verfahrens einen, mehrere oder alle solchen
strittigen Punkte des Zivilprozesses an einen beauftragten Richter aus
dem Spruchkörper des erkennenden Gerichts überweisen.106 Es handelte
sich dabei also um ein jederzeit während des Hauptverfahrens zur
Unterstützung der mündlichen Verhandlung abhaltbares vorbereitendes
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102 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 210.
103 Klein, Praxis, S. 111.
104 Zur Ausnahme beim vorbereitenden Verfahren zwecks mittelbarer Beweisaufnahme

siehe Klein, Praxis, S. 114 f.
105 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 266; siehe Klein, Praxis, S. 101

sowie zur Abwägung S. 104 f. und S. 111 f. Siehe Walker, Vergleich, S. 285.
106 Klein, Zivilprozeß, S. 265; siehe Klein, Praxis, S. 103 f.



Verfahren zwecks mittelbarer Beweisaufnahme.107 Die Bezeichnung des-
selben in der österreichischen Zivilprozessordnung als «vorbereitendes
Verfahren» ist deshalb insofern irreführend, als es unter den genannten
Umständen strenggenommen ein «[bloss die weitere mündliche Ver-
handlung] vorbereitendes [Zwischen- bzw. Neben-]Verfahren» dar-
stellte. Ein derartiges vorbereitendes Verfahren durfte allerdings nur
durchgeführt werden, «falls diese Maßregel zur Erleichterung der Sach-
verhaltsfeststellung oder zur Beschleunigung der Processerledigung
geeignet erscheint und dadurch voraussichtlich auch der Kostenaufwand
keine Steigerung erfährt» (§ 246 Abs. 2 Ö-CPO).108 Damit der prozess-
ökonomisierende Zweck des vorbereitenden Verfahrens durch ebendie-
ses selbst nicht vereitelt wurde, forderte die Zivilprozessordnung aus-
drücklich zu dessen Raschheit auf:109 «Nach thunlich zu beschleunigen-
dem Abschlusse des vorbereitenden Verfahrens» (§ 256 Abs. 2
Ö-CPO)110 sollte die Hauptverhandlung manchen prozessökonomi-
schen Vorteil daraus ziehen können.

8. Terminliche Straffung

Bei Fristen und Tagsatzungen [a)] bemühte sich Klein um terminliche
Straffung des Zivilprozesses, weil sich eine solche als Einsparung an Zeit
und mithin als unmittelbarer prozessökonomischer Gewinn nieder-
schlug. Fristverlängerungen [b)] und Tagsatzungserstreckungen [c)] soll-
ten daher auf das geringstmögliche Mass beschränkt werden. Zudem
waren deren prozessökonomische Nachteile mittels Kostenfolgen [d)]
auszugleichen. Das parteiseitig vereinbarte Ruhen des Verfahrens [e)]
war gegen Missbrauch zu schützen.

a) Fristen und Tagsatzungen
In einem zivilprozessualen Verfahren, das dem Grundsatz der Unmittel-
barkeit und Mündlichkeit der Verhandlung folgte, erlaubten es die ein-
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107 Dagegen im Rahmen der gerichtlichen Prozessleitung zur Beweisaufnahme durch
einen beauftragten oder ersuchten Richter siehe unten unter §  4/I./10./g).

108 Klein, Gesetzentwürfe, S. 55 Fn. 33.
109 Siehe Klein, Praxis, S. 104 f.
110 Siehe Klein, Praxis, S. 109.



mal festgelegten Fristen, ihnen gemäss die Termine (Tagsatzungen) zu
planen und anzuberaumen. Kam es zu Fristverlängerungen, wirkte sich
dies nachteilig auf die ursprüngliche Anberaumungen der Tagsatzungen
aus und diese mussten vertagt (erstreckt) werden. «Das Verfahren wird
in jeder Beziehung umso besser sein, je seltener Tagsatzungsverlegungen
vorkommen»111, warnte Klein. Für die Verlängerung von Fristen und die
Erstreckung von Tagsatzungen forderte er daher dem Grundsatze nach
zweierlei. Zunächst: Jede Verlängerung oder Vertagung durfte und
konnte nur mit Kenntnis sowie unter Mitwirkung und Gutheissung des
Gerichts geschehen. Ferner: Verlängerungen oder Vertagungen waren
nur bei Dringlichkeit, aus wichtigen Gründen und insofern zulässig, als
mindestens gleichwertige Interessen sie rechtfertigten und die damit ein-
hergehenden Nachteile für die Prozessökonomie aufwogen.112

Damit das Gericht die ihm zur Verfügung stehende Zeit möglichst
ausschöpfen konnte, musste es laut Klein das Ziel sein, dass

«keine Rechtssache länger unverhandelt bleibt als absolut noth-
wendig ist, alle anhängigen Processe mit annähernd gleicher
Geschwindigkeit durchgeführt werden, und jeder von der einen
Rechtssache nicht beanspruchte Zeitraum für die Verhandlung der
anderen Verwendung finde[.]»113

Infolge einer solchen zeitlichen Wechselwirkung aller zugleich bei einem
Gericht bzw. einer Abteilung desselben hängigen Prozesse verlangsam-
ten Fristerstreckungen und Tagsatzungsverlegungen in einem Verfahren
nicht nur dieses selbst, sondern verzögerten auch die Verhandlung aller
übrigen.114 Daher legte Klein so viel Wert auf die Vermeidung unnötiger
Fristverlängerungen und Tagsatzungserstreckungen.

Radikal sämtliche Verlängerungen und Erstreckungen zwecks Pro-
zessökonomie zu untersagen, lehnte Klein indes ausdrücklich ab. Denn
es könnten durchaus Umstände eintreten, die eine Partei ihrerseits
unverschuldet und zudem unüberwindlich daran hinderten, innert einer
festgesetzten Frist nötige Prozesshandlungen vorzunehmen. Diesfalls
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111 Klein, Bemerkungen CPO, S. 243. Vgl. Kralik, S. 94 m. w. N.
112 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 243 und S. 246 f. Vgl.

Vortrag Krall 1895, S. 243.
113 Klein, Bemerkungen CPO, S. 243 f.
114 Klein, Bemerkungen CPO, S. 244.



keine Verlängerung oder Verlegung zu gewähren, beurteilte Klein als
ungerecht. Ausserdem würde deren radikale Verweigerung von vornhe-
rein letztlich dazu führen, dass mehr Verfahren um Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand geführt würden. Zumal diese im Vergleich zum Ver-
fahren auf Fristverlängerung für das Gericht sowie für die Parteien zeit-
lich und generell aufwendiger waren, würde sich solch ein radikaler pro-
zessökonomischer Mechanismus schliesslich zulasten der Prozessöko-
nomie auswirken, indem er zusätzliche Verfahren herbeiführte.115

b) Fristverlängerung
Die Verlängerung von Fristen bot gemäss Klein ein Regelungsfeld, das
sich unmittelbar auf die Dauer des Zivilprozesses und mithin dessen Pro-
zessökonomie auswirkte; es bedurfte deshalb diesbezüglich einiger
besonderer prozessökonomischer Mechanismen zwecks Beschleuni-
gung.116 Laut Klein wurden die Fristen in der Zivilprozessordnung auf
vier verschiedene Arten ausgestaltet, um möglichst zur Beschleunigung
des Zivilprozesses beizutragen und Prozesshandlungen zu konzentrieren:

(1) Insgesamt wurden die gesetzlichen, das heisst in der Zivilpro-
zessordnung fest vorgegebenen Fristen (§ 123 Ö-CPO) kurz gehalten.
Beispiele waren die achttägige Frist für die Abfassung des Urteils117

(§ 415 Satz 1 Ö-CPO); aber auch die jeweils vierzehntätige Frist für 
die Berufung (§ 464 Abs. 1 Ö-CPO), für die Revision (§ 505 Abs. 2
Ö-CPO) oder für den Rekurs (§ 521 Abs. 1 Ö-CPO) zählten dazu.

(2) Gewisse Fristen wurden zwar als gerichtliche Fristen vom
Gericht bestimmt, doch war bisweilen eine maximale Dauer gesetzlich
von vornherein festgelegt, die wiederum verhältnismässig kurz war. Das
erlaubte dem Gericht, in straffer Prozessleitung den Zivilprozess durch
Fristen möglichst zu beschleunigen, wobei in Anpassung derselben an
die Umstände des konkreten Zivilprozesses verhindert werden konnte,
dass er infolge zu kurzer Fristen der Gründlichkeit entbehrte (§ 123
Ö-CPO).118

(3) Einige Fristen konnten im Sinne von Notfristen (§ 128 Abs. 1
Satz 1 Ö-CPO) überhaupt nicht verlängert werden, zum Beispiel die
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115 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 244 f.
116 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 38.
117 Klein, Bemerkungen CPO, S. 337. Vgl. Kralik, S. 94 f.
118 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 281; Klein, Praxis, S. 58.



bereits erwähnte vierzehntätige Frist für die Berufung (§ 464 Abs. 1
Ö-CPO), für die Revision (§ 505 Abs. 2 Ö-CPO) oder für den Rekurs
(§ 521 Abs. 1 Ö-CPO).119

(4) Andere gesetzliche oder gerichtliche Fristen waren nur unter
Gutheissung des Gerichts auf Antrag einer oder beider Parteien verlän-
gerbar (§ 128 Abs. 1 Satz 2 e contrario und Abs. 2 Ö-CPO), sofern die
gesetzlich dafür statuierten Voraussetzungen erfüllt waren. Eine Verlän-
gerung von Fristen einzig auf Vereinbarung der Parteien hin ohne Billi-
gung des Gerichts war gänzlich ausgeschlossen.120

Was die Verlängerung von hierfür zugänglichen gesetzlichen und
gerichtlichen Fristen anging, erforderte es unausweichliche oder sehr er-
hebliche Gründe, die eine Partei daran hinderten, eine gewisse Prozess-
handlung innert der dafür vorgesehenen Frist vorzunehmen, so dass die
Partei deshalb mit Aussicht auf Erfolg vor deren Verstreichen um Verlän-
gerung ersuchen konnte (§ 128 Abs. 2 Ö-CPO). Namentlich die Gefahr,
dass mangels Fristverlängerung der Partei ein nicht wieder gutzumachen-
der Schaden erwachsen könnte, sprach für eine Gutheissung der Verlän-
gerung der Frist (§ 128 Abs. 2 Ö-CPO). Vor Gewährung derselben war
die Gegenpartei anzuhören, es sei denn, sie hatte ihr Einverständnis
schon zuvor kundgegeben. Ungeachtet eines Einverständnisses der Ge-
genpartei musste aber das Gericht die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Verlängerung genau prüfen und die beantragende Partei musste,
wenn das Gericht es forderte, die Sachlage und Umstände glaubhaft ma-
chen (§ 128 Abs. 4 Satz 1 Ö-CPO), die eine Verlängerung rechtfertigen
sollten. Misslang die Glaubhaftmachung und Begründung, entschied das
Gericht gegen den Verlängerungsantrag (§ 128 Abs. 4 Satz 2 Ö-CPO).121

Verkürzungen aller Fristen waren zulässig, wenn die Parteien dies
vereinbarten und für das Gericht urkundlich festhielten (§ 129 Abs. 1
Ö-CPO). Eine Partei allein konnte eine Abkürzung gesetzlicher oder
richterlicher Fristen beantragen und das Gericht dies nach Anhörung
der Gegenpartei bewilligen, falls «Umstände glaubhaft gemacht werden,
welche eine solche Abkürzung zu Anwendung drohender erheblicher
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119 Zum vorangehenden Absatz Klein, Gesetzentwürfe, S. 39.
120 Zum vorangehenden Absatz Klein, Gesetzentwürfe, S. 39.
121 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 246 m. w. H.; Klein, Gesetzent-

würfe, S. 39.



Nachtheile geboten erscheinen lassen und wenn zugleich der Partei, für
deren Handeln die Frist bestimmt ist, die Vornahme der bezüglichen
Processhandlung während der abgekürzten Frist ohne Schwierigkeit
möglich ist» (§ 129 Abs. 2 Ö-CPO). Klein begründete die Erlaubnis der
parteiseitigen einvernehmlichen Verkürzung im Gegensatz zur unzuläs-
sigen allein parteiseitigen Erstreckung damit, dass auf diese Weise nicht
nur dem prozessökonomischen Ziel der Beschleunigung gedient werde,
sondern auch das Interesse der Parteien an einem raschen Urteil im kon-
kreten Prozess zu Recht berücksichtigt und ihm entsprochen werde.122

Ein Rekurs stand gegen die erste Verlängerung einer Frist nicht zur
Verfügung, es sei denn, die Verlängerung überschritt die Dauer der
ursprünglichen Frist (§ 144 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO). Gegen die Verwei-
gerung einer Abkürzung einer Frist stand schlechthin kein Rekurs offen
(§ 144 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO).

Allfällige Kostenfolgen bei Fristverlängerungen entsprachen denje-
nigen bei Vertagungen.123

c) Tagsatzungserstreckung
Der prozessökonomische Zweck der Raschheit gebot bei den Tagsat-
zungen im Zivilprozess, deren Anzahl möglichst gering zu halten und an
den wenigen stattfindenden Terminen möglichst konzentriert und voll-
ständig alles Nötige abzuhandeln. Das Gericht sollte mittels Prozesslei-
tung dafür sorgen, prozessökonomisch nachteiliges Walten der Parteien
bezüglich der Termine zu verhindern. Vorbehaltlich spezifischer Rege-
lungen stellte die Zivilprozessordnung das Terminwesen grundsätzlich
dem Gericht auf Parteiantrag hin anheim (§ 130 Abs. 1 Ö-CPO). In
einem mündlich-unmittelbaren Verfahren nötigten Vertagungen die Par-
teien zu wiederholtem Erscheinen vor Gericht und verursachten ihnen
damit jedes Mal Mühe, Kosten und Zeitaufwand.124 Auch der Aufwand
der Vorbereitung auf Seiten des Gerichts wuchs damit ständig an.125

Sooft vertagt wurde, wuchsen die prozessökonomischen Nachteile
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122 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 245; Klein, Gesetzent-
würfe, S. 39; Klein, Zivilprozeß, S. 245.

123 Siehe unten unter §  4/I./8./d).
124 Klein, Praxis, S. 38 und S. 64.
125 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 16.



Stück für Stück immer weiter, so dass jede verhinderte Erstreckung
rückblickend einen Teil des Verlustes vermieden hätte und wünschens-
wert gewesen wäre.126

Zwei Regelungen zwecks Beschleunigung erachtete Klein in die-
sem Zusammenhang als unerlässlich. Erstens gab es gegen die gericht -
liche Anberaumung von Terminen und gegen die gerichtliche Ladung
kein gesondertes Rechtsmittel zu deren Anfechtung (§ 130 Abs. 2 
Ö-CPO). Das vermied die Möglichkeit der Verzögerung und übermäs-
sigen Aufwand allein infolge einer Streitigkeit um Formalitäten wie die
Terminbestimmung. Zweitens konnten die Parteien allein, sogar im Ein-
vernehmen, Tagsatzungen nicht verlegen oder erstrecken.127 Stets
bedurfte es zur Vertagung einer gerichtlichen Bewilligung und Mitwir-
kung (§ 134 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO), wobei die Zivilprozessordnung die
Gründe für eine Vertagung jeweils abschliessend aufzählte und damit
Willkür und völlig freies Ermessen des Gerichts zugunsten der Rasch-
heit unterband. Das Gericht war folglich für die Raschheit des Zivilpro-
zesses verantwortlich und zur Sicherung einer solchen aufgrund der
Zivilprozessordnung verpflichtet; es konnte Verschleppungen nicht
mehr ausschliesslich der Verantwortlichkeit der Parteien zuschreiben.128

Die Erstreckung einer Tagsatzung konnte das Gericht von Amtes
wegen oder auf Antrag hin bewilligen, wobei eine solche an folgende
Voraussetzungen gebunden war (§ 134 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO):

(1) Lag für eine der Parteien oder für beide ein für sie unüber-
windbares oder sehr erhebliches Hindernis vor, das ihrem rechtzeitigen
Erscheinen, der Aufnahme oder der Fortsetzung der Verhandlung ent-
gegenstand, war eine Vertagung zulässig (§ 134 Abs. 1 Ziff. 1 Ö-CPO).129

Namentlich trug zur Zulässigkeit bei, wenn mangels Vertagung einer
Partei ein nicht wieder gutzumachender Schaden erwachsen würde
(§ 134 Abs. 1 Ziff. 1 Ö-CPO).130 Im Tatbestand auf ein unüberwindba-
res oder sehr erhebliches Hindernis abzustellen, und zwar anstelle und
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126 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 293.
127 Klein, Praxis, S. 61 f.
128 Zum vorangehenden Absatz vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 39 f.; Klein, Zivilprozeß,

S. 247 und S. 249; siehe auch Klein, Praxis, S. 7.
129 Klein, Zivilprozeß, S. 247; so schon Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 5.
130 Klein, Zivilprozeß, S. 248 mit einem Beispiel.



unbesehen eines parteiseitigen Verschuldens, empfahl Klein, weil sich
dadurch für das Gericht der schwierige Verschuldensbeweis erübrigte.131

(2) Banden das Gericht amtliche Obliegenheiten oder wichtige
Geschäfte, die nicht verschoben werden konnten, und standen diese der
Aufnahme oder der Fortsetzung der Verhandlung entgegen, war eine
Vertagung zulässig (§ 134 Abs. 1 Ziff. 2 Ö-CPO).132 Allerdings sollten
derartige Fälle so weit als möglich vermieden werden und nur aus-
nahmsweise eintreten.133

(3) Falls eine für die weitere Verhandlung wesentliche Beweisauf-
nahme angeordnet wurde und nicht sogleich vor dem erkennenden
Gericht durchgeführt werden konnte oder die Herbeischaffung anderer
Beweismittel zur Fortführung der Verhandlung erforderlich waren, 
war eine Vertagung zulässig (§ 134 Abs. 1 Ziff. 3 Ö-CPO).134

(4) Konnte eine Verhandlung an der dafür angesetzten Tagsatzung
nicht beendet werden, war eine Vertagung zulässig (§ 134 Abs. 1 Ziff. 4
Ö-CPO). Ebenso war eine einmalige Vertagung im Zusammenhang mit
Problemen der Äusserungs- und Verständigungsfähigkeit einer Partei
oder ihres Bevollmächtigten vorgesehen, falls dadurch Probleme bei der
mündlichen Verhandlung auftraten (§ 185 Abs. 1 und Abs. 2 Ö-CPO).135

Trotz dieser Möglichkeiten waren Vertagungen wegen der prozessöko-
nomisch schädlichen Folgen auch in derartigen Fällen «aufs Aeußerste
einzuschränken.»136

«Daß außerhalb der gesetzlichen Tatbestände ein legitimes Bedürf-
nis nach Fristerstreckung oder Vertagung auftreten könne, ist nicht zu
besorgen»137, urteilte Klein, und daher riet er, die genannten Vorausset-
zungen strikte anzuwenden und nicht davon abzurücken, weil andern-
falls sich Missbrauch und Verschleppung einschleichen würden.138 Un -
geachtet eines allfälligen Einvernehmens der Parteien139 musste das
Gericht in all den genannten Fällen die Voraussetzungen für eine Ver -

144

§ 4 Prozessökonomische Mechanismen

131 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 15.
132 Klein, Zivilprozeß, S. 248.
133 Klein, Praxis, S. 62.
134 Klein, Zivilprozeß, S. 248.
135 Für Einzelheiten siehe Klein, Zivilprozeß, S. 248.
136 Klein, Praxis, S. 62.
137 Klein, Zivilprozeß, S. 251.
138 Vgl. Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 15; Klein, Zivilprozeß, S. 250 f.
139 Siehe bereits Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 28.



tagung gleichermassen und gründlich prüfen (§ 135 Abs. 1 Satz 1 
Ö-CPO). Zwar bedurften die Voraussetzungen nicht des Beweises, doch
konnte das Gericht zum Beispiel im Falle (1) von der betreffenden Par-
tei eine Bescheinigung, das heisst Glaubhaftmachung (§ 274 Ö-CPO)
verlangen (§ 135 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO). Der Antrag auf Erstreckung
musste abgelehnt werden, wenn dessen Begründung nicht ausreichte 
(§ 135 Abs. 2 Satz 1 Ö-CPO). Wenn die Voraussetzungen für eine
Erstreckung erfüllt und zweifelsfrei begründet waren und der Antrag bei
Gericht vor der Tagsatzung eingebracht wurde, konnte es ohne Anhö-
rung der Gegenpartei entscheiden, «um unnützen Aufwand an Zeit und
Kosten [. . . diesfalls] zu vermeiden»140 (§ 136 Abs. 1 und Abs. 3 i. V. m. 
§ 128 Abs. 3 Ö-CPO). Im Falle der Erstreckung einer Tagsatzung
musste das Gericht, falls möglich, den Parteien mündlich sogleich Tag
und Zeit deren Fortführung mitteilen (§ 137 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO). 
In jedem Falle sollte das Gericht grundsätzlich, wenn es begründeter-
weise zu einer Vertagung kam, «stets bestrebt sein, die nachtheiligen
Wirkungen des Vertagungsgrundes auf das unerläßliche Minimum ein-
zuengen.»141 Das Gericht sollte mit Blick auf den konkreten Zivilpro -
zess die prozessökonomischen Nachteile einer Vertagung weitestgehend
abwenden.142

Ein Rekurs gegen die erste Erstreckung der Tagsatzung war nicht
zulässig, es sei denn, sie dauerte mehr als vier Wochen (§ 144 Abs. 1 
Satz 1 Ö-CPO). Ein Rekurs war hingegen zulässig gegen jede weitere
Vertagung sowie gegen die Verweigerung einer Vertagung.143

d) Kostenfolgen
Sowohl bei Fristverlängerungen als auch bei Tagsatzungserstreckungen
konnte das Gericht auf Antrag der Gegenpartei beschliessen, dass dieje-
nige Partei, die eine Verlängerung oder Vertagung bewirkt hatte, die hie-
raus der Gegenpartei entstandenen Kosten an diese erstattete, wobei das
Gericht deren Umfang festsetzte (§ 142 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO). Selbst
wenn später die Gegenpartei in der Hauptsache unterlag und zum Ersatz
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140 Klein, Gesetzentwürfe, S. 40.
141 Klein, Praxis, S. 62.
142 Klein, Praxis, S. 62.
143 Zum vorangehenden Absatz vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 248 f. Zu den Entwicklungen

und späteren Missbräuchen in praxi siehe Klein, Zivilprozeß, S. 249 f.



der Gerichtskosten verurteilt werden würde, musste sie diesen Betrag 
als Kostenfolge der Verlängerung oder Vertagung nicht zurückerstatten
(§ 142 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO). Wurde der Antrag auf derartigen Kosten-
ersatz an einer Tagsatzung gestellt, sollte das Gericht nach Anhörung 
der anwesenden Gegenpartei sogleich darüber befinden (§ 142 Abs. 2 
Ö-CPO).144

e) Ruhen des Verfahrens
Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 unterschied zwischen
Ruhen des Verfahrens einerseits und Unterbrechung des Verfahrens
durch Vertagungen andererseits.145 Die Parteien konnten die Über -
einkunft treffen, dass das Verfahren ruhen sollte (§ 168 Abs. 1 Satz 1 
Ö-CPO), womit alle Wirkungen der Verfahrensunterbrechung eintra-
ten, aber die Notfristen weiterliefen (§ 168 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO). Wäh-
rend Klein im Entwurf vorgesehen hatte, dass im Zivilprozess insgesamt
maximal einmal ein Ruhen eintreten dürfe,146 entfiel diese Vorgabe in der
endgültigen Fassung und ein mehrfaches Ruhen des Verfahrens wurde
möglich.147 Stattdessen verlangte die Zivilprozessordnung, dass im Falle
des Ruhens des Verfahrens dieses nicht vor Ablauf dreier Monate ab 
dessen Beginn wiederaufgenommen werden konnte (§ 168 Abs. 1 Satz 3
Ö-CPO). Mittels der derart langen zwingenden Minimalzeitspanne des
Ruhens sollte der Missbrauch verhindert werden, dass die Parteien es (in
allein parteilicher Übereinkunft) anstelle der Vertagungen (aufgrund
gerichtlicher Anordnung) zu deren Zwecken einsetzten. Die dreimona-
tige Sperre machte das Ruhen hierzu zu lange, was bewirken sollte, dass
beide Konstrukte nur für die Zwecke angewendet wurden, für die sie
geschaffen worden waren: das parteiseitig vereinbarte Ruhen für grös-
sere Dauer; die gerichtlich angeordnete Unterbrechung durch Vertagung
hingegen für kürzere Dauer.148 Stellte eine Partei noch vor Ende der drei-
monatigen Sperrfrist einen Antrag, der für gewöhnlich zum Ende des
Ruhens führte, musste das Gericht diesen von Amtes wegen oder auf
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144 Zum vorangehenden Absatz vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 251.
145 Klein, Zivilprozeß, S. 257.
146 Klein, Bemerkungen CPO, S. 257.
147 Vortrag Krall 1895, S. 243 f.; Vierhaus, Herrenhause, S. 363 m. w. H.
148 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 257.



Antrag der Gegenpartei, ohne dass eine mündliche Verhandlung hierü-
ber abgehalten wurde, zurückweisen; ebenso musste das Gericht allen-
falls infolge des Antrags bereits ergangene Tagsatzungsanberaumungen
oder Fristsetzungen für unwirksam erklären (§ 169 Satz 2 Ö-CPO).149

9. Präklusion statt Eventualmaxime

Klein zog die Präklusion der Eventualmaxime vor. Die Eventualmaxime
war zwar schon immer als mustergültiger prozessökonomischer Mecha-
nismus angesehen worden und wies dementsprechend eine lange Tradi-
tion und vielfache Bewährung auf [a)]. Doch Klein grenzte die Eventu-
almaxime gegenüber der Präklusion und der gerichtlichen Zurückwei-
sungsbefugnis ab [b)] und bevorzugte die begrenzte gesetzliche
Präklusion kombiniert mit einer individuellen gerichtlichen Zurückwei-
sungsbefugnis mit Präklusionswirkung gegenüber einer radikalen,
undifferenzierten Eventualmaxime [c)]. Die Aufhebung und damit die
Möglichkeit zur Kompensation von Präklusionen bot die Wiedereinset-
zung [d)].

a) Die traditionsreiche Eventualmaxime
Die Eventualmaxime war schon zu Zeiten Kleins – und ist es bis heute
geblieben – der Inbegriff eines prozessökonomischen Mechanismus im
Zivilprozessrecht. Die Eventualmaxime hatte im Zivilprozessrecht eine
lange Tradition und richtete sich seit jeher gegen die Verschleppung des
Prozesses.150 Den Grundgedanken der Eventualmaxime umschrieb
Georg Wilhelm Wetzell 1878 folgendermassen:

«Um der durch das successive Vorbringen concurrirender
Angriffs- oder Vertheidigungsmittel ermöglichten Verschleppung
des Verfahrens vorzubeugen, soll der Richter das gleichzeitige Vor-
bringen, die Cumulation derselben vorschreiben, und dieserhalb
gleichfalls einen Termin oder eine Frist mit Androhung der Präclu-
sion anordnen dürfen.»151
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149 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 258 m. w. H.
150 Siehe statt vieler Wetzell, S. 964–979 [§  71].
151 Wetzell, S. 967 [§  71], im Kontext des kanonischen Rechts.



Die österreichische Allgemeine bzw. Westgalizische Gerichtsordnung
hatte das erstinstanzliche Verfahren in «streng präklusive Abschnitte»152

gegliedert, die aufeinander aufbauten und zum Teil mit Monate dauern-
den Fristen versehen waren; zwischen den einzelnen aufeinanderfolgen-
den Phasen herrschte eine «konsequent durchgeführte Eventualma-
xime.»153 Die Parteien konnten ihr Vorbringen nur in den jeweils dafür
vorgesehenen Phasen des Verfahrens und überdies nur gesamthaft ein-
reichen, andernfalls war es für das weitere Verfahren präkludiert.154

Hinzu kam, dass die Appellation gegen erstinstanzliche Urteile vor der
Rechtsmittelinstanz beschränkt war, denn es durften nach der österrei-
chischen Allgemeinen bzw. Westgalizischen Gerichtsordnung weder
neue Tatsachen oder Beweise vorgebracht werden, noch durfte eine
Klagsänderung vorgenommen werden.155

Im Ergebnis wirkte sich die rigide Eventualmaxime in Verbindung
mit festen Verfahrensabschnitten, deren langen Fristen sowie einer
beschränkten Appellation prozessökonomisch nachteilig aus. Denn der
Zivilprozess insgesamt wurde dadurch erheblich verzögert. Nicht
zuletzt geschah dies auch deswegen, weil äusserst weitläufige Schrift-
sätze entstanden, die wegen der strengen Eventualmaxime alle späteren
Möglichkeiten im Zivilprozess zu antizipieren und sämtliche Eventuali-
täten vorweg aufzunehmen bemüht waren.156 Angesichts dieser prakti-
schen Erfahrungen liess Klein Skepsis walten, was eine strenge Eventual-
maxime als prozessökonomisches Allheilmittel betraf. Wie sich heraus-
gestellt hatte, vermochte sie allein nämlich als prozessökonomischer
Mechanismus nur wenig auszurichten und konnte im Zusammenspiel
mit anderen Regelungen gar zu prozessökonomisch schädlichen Wir-
kungen führen.

b) Abgrenzung: Eventualmaxime, Präklusion, Zurückweisung
Die Terminologie zur Eventualmaxime war und ist nicht einheitlich, es
wurde und wird noch heute unter anderem auch vom «Konzentrations-
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152 Klein, Zivilprozeß, S. 30.
153 Klein, Zivilprozeß, S. 30. Sprung, Zielsetzungen, S. 338.
154 Von Stosch, S. 24, mit Nennung der §§  3, 4, 47, 53 und 54 Ö-AGO; vgl. Malaniuk,

S. 181–183 m. w. H.; Dahlmanns, S. 2702 f.
155 Von Stosch, S. 25, mit Nennung des §  257 Ö-AGO; Delle-Karth, S. 40.
156 Von Stosch, S. 24 f.



grundsatz» oder von der «Freiheit des Vorbringens» oder dergleichen
gesprochen und damit häufig Ähnliches, Gleiches und zuweilen Identi-
sches bezeichnet.157 Für die vorliegend infrage stehende Terminologie
und Auffassung Franz Kleins muss in dieser Hinsicht dreierlei unter-
schieden werden: (1) die Eventualmaxime; (2) die Rechtsfolge der Prä-
klusion; (3) die gerichtliche Zurückweisungsbefugnis mit Präklusions-
wirkung.

(1) Die Eventualmaxime fasste Klein in einem strengen und umfas-
senden Sinne auf. Demgemäss bedeutete sie, dass zwecks Konzentration
sämtliches parteiseitiges Vorbringen in und bis zum Ende einer bestimm-
ten Phase des Verfahrens bei Gericht auf einmal eingebracht werden
musste, ansonsten war es nicht mehr zulässig; dasselbe galt hinsichtlich
parteiseitiger Prozesshandlungen. Die Rechtsfolge betreffend unterblie-
benes Vorbringen oder unterlassenes Handeln war somit infolge der
Eventualmaxime dessen Präklusion, das heisst, es war im weiteren Ver-
fahrensverlauf qua Norm der Zivilprozessordnung ausgeschlossen. Eine
derartig strikte Eventualmaxime liess sich laut Klein in der Zivilprozess-
ordnung einfach in einer Vorschrift in globo anordnen und für die
gerichtliche Rechtsanwendung weitestgehend zweifelsfrei regeln, so dass
kaum gerichtliches Ermessen oder Handlungsspielraum benötigt wurde.
Einer Eventualmaxime kam damit grundsätzlich ein Höchstmass an
«säubernder und beschleunigender Kraft»158 zu, wie Klein urteilte. Sie
eignete sich namentlich für ein schriftliches Verfahren, bei dem alle Vor-
bringen in unabänderlichen Schriftsätzen zu einem eindeutigen Zeit-
punkt eingebracht werden mussten.

In einem Verfahren mit mündlich-unmittelbarer Verhandlung hin-
gegen hielt Klein eine «spröde Eventualmaxime»159 schlechterdings für
nicht anwendbar.160 Eine mündlich-unmittelbare Verhandlung erforderte
seines Erachtens teils differenziertere und teils anpassungsfähigere
Lösungen im Gegensatz zur pauschalen Eventualmaxime, welche gleich-
wohl die prozessökonomische Funktion der Eventualmaxime erfüllten.
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157 Siehe Oberhammer/Domej, Delay, S. 268; zur Konzentrationsmaxime siehe in die-
sem Zusammenhang auch Willmann, S. 26 f.

158 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 4.
159 Klein, Zivilprozeß, S. 267.
160 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 4; Klein, Bemerkungen CPO, S. 266; Klein, Zivil-

prozeß, S. 267. Oberhammer/Domej, Delay, S. 268 f.; vgl. von Stosch, S. 40 f.



«Ausschluß unmittelbar durch das Gesetz – Ausschluß durch den Rich-
ter als Organ des Gesetzes: in dieser Alternative erschöpfen sich alle
Möglichkeiten»161, so fasste Klein es zusammen. Er entschied sich für
folgende Lösung: Anstelle einer «spröde[n] Eventualmaxime»162 sollten
deren Aufgaben einerseits von prozessökonomischen Mechanismen163

sowie andererseits von der gerichtlichen Prozessleitung («Souveräne-
tät»164) erfüllt werden.165 Mit anderen Worten: An die Stelle einer rigiden,
alles gleichermassen präkludierenden Eventualmaxime sollten einzelne,
zweckmässige, differenzierende Präklusionsvorschriften treten, die im
unmittelbar-mündlichen Verfahren noch um eine allgemeine gerichtliche
Zurückweisungsbefugnis bei prozessökonomisch schädlichem Vorbrin-
gen oder Verhalten erweitert und ergänzt werden mussten.

(2) Der Rechtsfolge der Präklusion (kurz: «Präklusion»166) bediente
sich Klein in begrenzterer und spezifischerer Weise als bei der Eventual-
maxime. Mit Präklusionswirkung versah Klein spezifische Vorschriften,
welche für ein gewisses Vorbringen oder eine bestimmte Prozesshand-
lung einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne vorgaben, um sie zu erledi-
gen, andernfalls trat für diese Vorbringen oder Prozesshandlungen – und
wohlgemerkt nur für sie – Präklusion ein. Für parteiseitige Prozess-
handlungen konnte in der Zivilprozessordnung zusammenfassend und
ausdrücklich der Grundsatz festgehalten werden, dass als Folge der Ver-
säumung einer Prozesshandlung, nebst weiteren jeweils spezifisch statu-
ierten Säumniswirkungen, eine Präklusion eintrat und die Partei von der
Vornahme der betreffenden Prozesshandlung forthin im Verfahren aus-
geschlossen wurde (§ 144 Ö-CPO):

«Einer Androhung der gesetzlichen Folgen der Versäumung bedarf
es nur in den im Gesetze besonders bezeichneten Fällen. Diese Fol-
gen treten von selbst ein, sofern nicht durch die Bestimmungen die-
ses Gesetzes ihr Eintritt von einem auf Verwirklichung der Rechts-
nachtheile der Versäumung gerichteten Antrage abhängig gemacht
ist» (§ 145 Abs. 1 Ö-CPO).167
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161 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 4. Siehe hierzu generell Willmann, S. 149–154.
162 Klein, Zivilprozeß, S. 267.
163 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 4 f.
164 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 4.
165 Klein, Zivilprozeß, S. 267. Oberhammer/Domej, Delay, S. 268 f.
166 So zum Beispiel Klein, Zivilprozeß, S. 267.
167 Siehe Klein, Bemerkungen CPO, S. 250 f.



Diesem Grundsatz folgten weitere Vorschriften für spezifische Fälle. So
war zum Beispiel nach einem vorbereitenden Verfahren im später wieder
aufgenommenen Hauptverfahren grundsätzlich alles präkludiert, was im
vorbereitenden Verfahren bereits hätte eingebracht werden können und
müssen (§ 263 Ö-CPO). Ebenfalls ein Beispiel für eine spezifische Prä-
klusion war, dass die Rüge einer mangelhaften Prozesshandlung, wurde
sie nicht umgehend angebracht, im weiteren Verfahren ausgeschlossen
war (§ 196 Abs. 1 Ö-CPO).168 Um Präklusionen abzuwenden, mussten
die Parteien bzw. ihre Anwälte sich somit namentlich an die zeitlichen
Vorgaben in der Zivilprozessordnung halten; auf diese Weise trug die
Präklusion indirekt zur Prozessökonomie bei und förderte parteiseitiges
prozessökonomisches Verhalten.169 Die spezifischen Präklusionsbestim-
mungen bedurften insgesamt eines individuellen und aufeinander abge-
stimmten Systems, das in seiner Gesamtheit zwar funktionell ähnlich
wie eine Eventualmaxime wirkte,170 indessen im Einzelnen zweckmässi-
gere Regelungen aufstellen konnte. Dass die Schaffung der Vorschriften
eines solchen vielseitigen Präklusionssystems an den Gesetzgeber im
Gegensatz zu einer einfachen, aber radikalen Regelung der Eventualma-
xime in einer einzigen Vorschrift hohe Anforderungen stellte, gestand
Klein zu.171

(3) Nicht überall konnte der Gesetzgeber laut Klein eine zweck-
mässige Präklusionsbestimmung anordnen. Namentlich in einem Zivil-
prozess mit mündlich-unmittelbarer Verhandlung bedurfte es unter
Umständen zusätzlich, hilfs- und ersatzweise der allgemeinen gerichtli-
chen Zurückweisungsbefugnis mit Präklusionswirkung gegen parteisei -
tiges Vorbringen. Diesen prozessökonomischen Mechanismus zählte
Klein zur gerichtlichen Prozessleitung bei der mündlichen Verhand-
lung.172

c) Präferenz der Präklusion
Die Gliederung in Eventualmaxime, Präklusion und Zurückweisungsbe-
fugnis sowie die sich in dieser Reihenfolge allmählich verlagernde Präfe-
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168 Siehe Klein, Bemerkungen CPO, S. 267 f.; Klein, Praxis, S. 280–282.
169 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 251; Klein, Zivilprozeß, S. 251 f. und S. 267.
170 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 268.
171 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 250.
172 Zum vorangehenden Absatz siehe unten unter §  4/I./10./h).



renz Kleins belegt anschaulich die Terminologie in der Chronologie sei-
ner Werke. In seinen frühen Schriften hatte Klein den Terminus «Even-
tualmaxime» unbedenklich verwendet.173 Zunehmend rückte er später
davon ab und gebrauchte diesen Begriff meist nur noch dort, wo im
Zusammenhang mit so angelegten Prozessordnungen von der «Eventu-
almaxime» als Terminus technicus gesprochen werden musste.174 Für
seine Entwürfe und die österreichische Zivilprozessordnung von 1895
sah Klein weitestgehend vom Terminus «Eventualmaxime» ab und mied
ihn ebenso in der erläuternden Literatur.175 Stattdessen benutzte Klein
den Ausdruck der Versäumung und daraus folgender «Präklusion»176,
welche seiner Ansicht nach in der Sache dieselbe Funktion wie die
«spröde Eventualmaxime»177 erfüllten. Die «Präklusion» schien Klein
aber letztlich sachlich und terminologisch zu bevorzugen: Die «Präklu-
sion», ergänzt um die gerichtliche Zurückweisungsbefugnis, ermöglichte
gegenüber der Sprödigkeit, das heisst gegenüber der Starrheit und Unbe-
weglichkeit der Eventualmaxime differenziertere und anpassungsfähige
Vorschriften; zudem drückte dies der Begriff «Präklusion» im Gegensatz
zum traditionsreichen Schlagwort der Eventualmaxime sprachlich deut-
lich abgegrenzt aus.

Übrigens bezweifelte Klein stark, dass die Eventualmaxime gegen-
über einzelnen Präklusionsvorschriften in Verbindung mit einer gericht-
lichen Zurückweisungsbefugnis prozessökonomisch vorteilhafter war.
Unter der Herrschaft einer rigiden Eventualmaxime, wie sie bei der All-
gemeinen bzw. Westgalizischen Gerichtsordnung bestanden hatte, hat-
ten die dadurch kategorisch ausgeschlossenen verspäteten Vorbringen
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173 So in seiner Habilitation «Die schuldhafte Parteihandlung» (zum Beispiel Klein,
Parteihandlung, S. 145) und in «Pro futuro» (zum Beispiel Klein, Pro futuro, JBl 19
[1890], S. 616).

174 Siehe zum Beispiel Klein, Bemerkungen CPO, S. 267; ebenso (wenngleich ein spä-
tes Werk Kleins) Klein, Zivilprozeß, S. 30, S. 40, S. 124 und S. 267.

175 Siehe zum Beispiel Klein, Bemerkungen CPO, S. 250 f. ex tacendo; vgl. hiermit
Klein, Gesetzentwürfe, S. 40 f. Auch im Stichwortverzeichnis von «Der Zivilprozeß
Oesterreichs» fehlte der Terminus «Eventualmaxime» (Klein, Zivilprozeß, S. 587 ex
tacendo).

176 Zum Beispiel Klein, Bemerkungen CPO, S. 250 f.; Klein, Zivilprozeß, S. 251 oder
S. 267. Im Gegensatz zur «Eventualmaxime» wurde im Stichwortverzeichnis von
«Der Zivilprozeß Oesterreichs» die «Präklusion» dementsprechend angeführt
(Klein, Zivilprozeß, S. 590).

177 Klein, Zivilprozeß, S. 267.



häufig dazu geführt, dass dagegen Rechtsmittel eingelegt wurden. Es
wurde geltend gemacht, das Vorbringen sei ohne Verschulden verspätet
eingebracht worden und daher zuzulassen. Der Vorzug der gerichtlichen
Zurückweisungsbefugnis bestand laut Klein darin, dass dabei das Ver-
schulden der Parteien178 individuell und automatisch vom Gericht bei
Erklärung einer Zurückweisung geprüft und berücksichtigt wurde. Eine
Anfechtung allein deswegen war folglich nicht mehr möglich und darü-
ber hinaus schränkte Klein die Anfechtungsmöglichkeiten gegen
gerichtliche Beschlüsse ohnehin stark ein oder hob sie gar auf. Das
Argument Kleins galt deshalb weiterhin: Anstatt einer konsequenten,
starren Eventualmaxime mit vielen verzögernden Anfechtungsmöglich-
keiten würdigte das Gericht bei der gerichtlichen Zurückweisung von
vornherein die Umstände und wies allein wirklich verzögertes Vorbrin-
gen zurück, wogegen die Anfechtungsmöglichkeiten, da bereits eine
individuelle Prüfung erfolgt war, stark eingeschränkt und Verzögerun-
gen damit vermieden werden konnten.179

Kurzum: Klein sorgte in der österreichischen Zivilprozessordnung
von 1895 für den «Wegfall der Eventualmaxime»180, weil sie besonders
für eine unmittelbar-mündliche Verhandlung eine allzu starre und ein-
schneidende Regelung dargestellt hätte.181 Stattdessen bevorzugte Klein
spezifische Vorschriften mit Präklusionswirkungen sowie anderweitigen
Rechtsfolgen, die aufeinander abgestimmt um vieles angemessener und
zweckmässiger gestaltet werden konnten.182 Mit der gerichtlichen
Zurückweisungsbefugnis vervollständigte Klein zudem diese Präklusi-
onsvorschriften im Sinne eines Schrittes hin zur prozessökonomisch fle-
xiblen Würdigung des einzelnen Zivilprozesses durch das Gericht, ohne
aber diesbezügliche Willkür zu veranlassen, weil noch immer grundsätz-
liche Präklusionsvorschriften bestanden und das Gericht auf sie ver-
pflichteten.183 In seiner gewohnten Manier wählte Klein folglich den
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178 Das parteiseitige Verschulden entfiel später indessen in der österreichischen Zivil-
prozessordnung von 1895 als Voraussetzung bei der gerichtlichen Zurückweisung;
siehe unten unter §  4/I./10./h)/cc).

179 Zum vorangehenden Absatz Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 4.
180 Klein, Bemerkungen CPO, S. 252, Hervorhebung E. S., vgl. S. 266.
181 Vgl. Sachers, S. 229; von Stosch, S. 40.
182 Siehe als Übersicht von Stosch, S. 36–38 und S. 40 f.
183 Siehe unten unter §  4/I./10./h)/aa) und bb).



Mittelweg zwischen Eventualmaxime, Präklusion und Zurückweisung
und schuf zwischen Präklusion und Zurückweisung einen zweckmässi-
gen prozessökonomischen Ausgleich.

d) Kompensatorische Wiedereinsetzung
Das Korrektiv gegen ungerechtfertigte Präklusion von Prozesshandlun-
gen als Versäumungsfolge war die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand, die allerdings nur ausnahmsweise und unter strengen Bedingun-
gen gewährt werden sollte.184 Sie hob die Präklusion auf, indem sie das
Verfahren in die Lage vor der Versäumung zurückversetzte (§ 150 Abs.1
Satz 1 Ö-CPO). Sie konnte, vorbehaltlich spezifischer Vorschriften,
innerhalb der nicht verlängerbaren Frist von vierzehn Tagen auf Antrag
der Partei vom Gericht bewilligt werden (§ 148 Abs. 2 Ö-CPO). Voraus-
gesetzt war, dass die Partei aufgrund eines unvorhergesehenen und
unabwendbaren Ereignisses kausal vom rechtzeitigen Erscheinen an der
 Tagsat zung abgehalten oder an der rechtzeitigen Ausführung einer Pro-
zesshandlung gehindert worden war, so dass diesbezüglich ohne Ver-
schulden Versäumung und Präklusion eingetreten waren (§ 146 Abs. 1
Ö-CPO).185 «Sonst ist die Präklusion eine unheilbare»186, konstatierte
Klein.

Die prozessökonomische Stärke der Präklusion sah Klein nur ver-
bürgt, wenn sie auf der anderen Seite nicht durch eine häufige und leicht
erreichbare Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgehebelt und
zunichte gemacht würde.187 Ausserdem sollte der Wiedereinsetzungsan-
trag das Hauptverfahren nicht unnötig verzögern; so hemmte der Antrag
auf Wiedereinsetzung das Hauptverfahren grundsätzlich nicht (§ 152
Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO). Die Prüfung der Wiedereinsetzung sollte rasch
ablaufen und inzident, das heisst ohne eigenes Verfahren, sondern einge-
bettet im Hauptverfahren erfolgen, womit dem Verschleppungsmiss-
brauch ein Riegel vorgeschoben wurde.188 Eine Ausnahme zugunsten
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184 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 251; Klein, Gesetzentwürfe, S. 40 f.; Klein, Zivil-
prozeß, S. 254–256 m. w. H. und S. 278.

185 Klein, Zivilprozeß, S. 252 m. w. H.; Dahlmanns, S. 2735.
186 Klein, Zivilprozeß, S. 252.
187 Klein, Zivilprozeß, S. 254–256 m. w. H.; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 252. Vgl.

zur forensischen Praxis Schima, S. 253 f.
188 Klein, Zivilprozeß, S. 254–255 m. w. H.; vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 41.



einer Hemmung des Hauptverfahrens durch den Wiedereinsetzungsan-
trag, sofern es «unumgänglich notwendig erscheint»189, war vorgesehen:
Falls zum einen die Wiedereinsetzung nach aller Voraussicht erfolgreich
sein würde und es einer Hemmung des Hauptverfahrens bedurfte, um
auch nachher für die antragstellende Partei diesen Erfolg verwirklichen
zu können; sowie zum anderen falls dabei die Gegenpartei durch die
Unterbrechung des Hauptverfahrens keinerlei erhebliche Nachteile
erlitt (§ 152 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO).190

Stellte eine Partei Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand, löste das nach § 154 Ö-CPO für sie Kostenfolgen aus, unabhän-
gig davon, ob der Antrag durchdrang oder nicht. Die antragstellende
Partei musste bei Gutheissung ihres Antrags die Kosten des Verfahrens
tragen, welches durch die Wiedereinsetzung unwirksam wurde. Wurde
ihr Antrag abgelehnt, so haftete sie der Gegenpartei für alle Kosten, die
dieser durch Verzögerung des Hauptverfahrens infolge des Antrages
erwuchsen und die sich für sie durch die Verhandlung über den Antrag
auf Wiedereinsetzung eingestellt hatten.

10. Gerichtliche Prozessleitung bei der mündlichen Verhandlung

Die gerichtliche Prozessleitung bei der mündlichen Verhandlung nahm
bei Klein eine prozessökonomisch entscheidende Stelle ein und umfasste
zahlreiche verschiedene prozessökonomische Mechanismen. Ausgehend
vom Grundsatz der gerichtlichen Verhandlungsleitung im mündlich-
unmittelbaren Verfahren [a)] konnte sich das Gericht zwecks Prozess-
ökonomie konkreter Mechanismen bereits vorgängig zur Verhandlung
[b)] bedienen und ebenso standen dem Gericht solche prozessökonomi-
schen Mechanismen im Falle von Tagsatzungserstreckungen [c)] zur
Verfügung. Das Gericht konnte Verhandlungen verbinden [d)] oder Ver-
handlungen trennen [e)], Sachverständige auswählen [f)] und Beweisauf-
nahmen durch einen beauftragten oder ersuchten Richter veranlassen
[g)]. Dem Gericht kam eine Zurückweisungsbefugnis [h)] gegen ver-
schleppendes Vorbringen und im Rahmen der Beweisaufnahme zu,
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189 Klein, Zivilprozeß, S. 254.
190 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 254.



ungewisse Beweisaufnahmen konnte es ferner schon von vornherein
befristen; die Aufhebung einer ausgesprochenen gerichtlichen Zurück-
weisung ermöglichte das Wiederaufnahmeverfahren.

a) Grundsatz der gerichtlichen Verhandlungsleitung
Die unmittelbare, mündliche Verhandlung vor dem erkennenden
Gericht hielt Klein für eine wesentliche Errungenschaft des neuen Zivil-
prozesses. Vor dem erkennenden Gericht fand die Verhandlung der Par-
teien mündlich statt (§ 176 Satz 1 Ö-CPO) und es galt als Fiktion: «Die
Verhandlung ist bis zur Verkündung ihres Schlusses als ein Ganzes anzu-
sehen» (§ 193 Abs. 2 Ö-CPO). In mancher Hinsicht barg eine solche
mündliche Verhandlung die Gefahr, allzu sehr zulasten der Prozessöko-
nomie zu wirken oder Verstösse gegen sie zu fördern, was auch lebhaft
moniert wurde. Es bestanden zum Beispiel Bedenken, ob das Gericht
imstande sein würde, eine Verhandlung in grundsätzlich direktem
mündlichem Austausch mit allen Beteiligten trotz Vertagungen und
trotz umfangreichen Prozessstoffes straff zu organisieren, durchzufüh-
ren und zu verarbeiten.191 Man befürchtete beispielsweise angesichts der
fingierten Einheit der mündlichen Verhandlung, auch wenn sie über
mehrere Tagsatzungen hinweg stattfand, dass eine Partei Behauptungen
und Beweismittel nur schrittweise anbringen könnte, um die Verhand-
lung und den Prozess schikanös zu verschleppen.192 Ja noch am letzten
Verhandlungstermin könnte eine Partei mit bislang absichtlich zurück-
gehaltenem Vorbringen unvorhersehbarerweise allem Vorangegangenen
und dem sich abzeichnenden Ergebnis eine Kehrtwende geben, wodurch
aller bisher geleistete Aufwand vergeblich werden würde. Eine weitere
Besorgnis war zum Beispiel, dass die oktroyierte grundsätzliche Münd-
lichkeit, weil sie im gesprochenen Wort nichts Handfestes vermittelte, in
praxi gerade zu ihrem Gegenteil, nämlich zu einer teuren und langwieri-
gen Schriftlichkeit in Form von verurkundenden Schriftsätzen und Pro-
tokollen, ausarten würde.193 Gewisse Sicherungsmassnahmen zwecks
einer zugleich mündlichen sowie prozessökonomischen Verhandlung
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191 Vgl. beispielsweise Klein, Bemerkungen CPO, S. 261.
192 Vgl. beispielsweise Klein, Bemerkungen CPO, S. 260.
193 Vgl. beispielsweise Klein, Bemerkungen CPO, S. 258 f.; ausführlich zur Mündlich-

keit und den vorbereitenden Schriftsätzen siehe Klein, Praxis, S. 128–142.



und gegen solche und ähnliche Auswüchse und Missbräuche waren
daher unentbehrlich. «Rings um die mündliche Verhandlung ist so ein
Kreis von Anstalten gezogen», hielt Klein fest,

«durch welche die Parteien zwingende oder doch sehr kraftvolle
Impulse empfangen, mit ihren prozessualen Handlungen wie bei
einem guten Orchesterspiel zu rechter Zeit einzusetzen und in
jedem Augenblicke alles zu tun und zu erklären, was notwendig ist,
um die jeweilige prozessualische Situation zu erschöpfen und bis
auf das letzte dem Prozeßzwecke dienstbar zu machen. Diese
Anstalten sollen positiv dem Gerichte die Urteilsgrundlagen relativ
schnell und in ökonomischer Weise verschaffen und negativ alle
dem sich entgegenstellenden prozeßfremden Tendenzen paralysie-
ren oder niederschlagen. In verschiedener Weise sind sie während
des gesamten Verfahrens in Tätigkeit oder kommen an gewissen
Stellen von selbst in Gang, wenn die Verhältnisse sonst zum Nach-
teile der Zeit-, Arbeits- und Geldökonomie und des aus ihr gebore-
nen Konzentrationsgedankens sich entwickeln könnten.»194

Da die mündliche Verhandlung trotz Vertagungen oder dergleichen als
ein zusammenhängendes Ganzes galt (§ 193 Abs. 2 Ö-CPO), war den
Parteien erlaubt, bis zur Verkündung des Schlusses der Verhandlung
neue Tatsachen zu behaupten und neue Beweismittel vorzubringen 
(§ 179 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO), womit jegliche Möglichkeit einer starren
Präklusion im Sinne einer Eventualmaxime innerhalb der Verhandlung
entfiel.195 Das allein hätte den Parteien ermöglicht, den Zivilprozess 
mit willkürlichen Vorbringen «zu einem wüsten Durcheinander und
zum Spielball der Schikanen»196 werden zu lassen. Sicherung dagegen 
bot Klein zufolge weniger eine wie auch immer geartete Eventualma-
xime, weil sie das Verfahren verkomplizierte, zu Inzidenzstreitigkeiten
führte und sich an und für sich nicht für ein mündliches Verfahren eig-
nete.197 Vielmehr boten zum einen die grundlegende gerichtliche Pro-
zessleitung bei der mündlichen Verhandlung sowie zum anderen einige
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194 Klein, Zivilprozeß, S. 272 f., Hervorhebungen E. S.
195 Klein, Bemerkungen CPO, S. 266. Vgl. Oberhammer, Speeding up, S. 227.
196 Klein, Zivilprozeß, S. 266.
197 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 579 und S. 616.



dem entsprechende und zusätzliche prozessökonomische Mechanismen
Schutz.198

Das Gericht war in der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 folglich im Rahmen der gerichtlichen Prozessleitung insbesondere
verpflichtet, die mündliche Verhandlung zu leiten (§ 180 Abs. 1 und
Abs. 2 Ö-CPO).199 Im Gerichtshofverfahren vor einem Senat traf diese
Pflicht grundsätzlich den Vorsitzenden desselben,200 mitunter den
Gesamtsenat, im bezirksgerichtlichen Verfahren den Einzelrichter (§ 195
Ö-CPO); im vorbereitenden Verfahren traf sie den beauftragten Richter
(§ 249 Abs. 1 Ö-CPO). Dass sich unter solcher gerichtlicher Leitung
einerseits die Gründlichkeit201 und andererseits die Prozessökonomie die
Waage halten sollten, verlangte die österreichische Zivilprozessordnung
von 1895 ausdrücklich: «Der Vorsitzende hat dafür Sorge zu tragen, dass
die Sache erschöpfende Erörterung finde, die Verhandlung aber auch
nicht durch Weitläufigkeit und unerhebliche Nebenverhandlungen aus-
gedehnt und, soweit thunlich, ohne Unterbrechung zu Ende geführt
werde» (§ 180 Abs. 3 Ö-CPO). Der gerichtlichen Prozessleitung und
dem Gericht war mithin die Verantwortlichkeit übertragen, möglichst
um eine rasche, günstige und effiziente Verhandlung bemüht zu sein,
wozu ihm verschiedene Mittel der Prozessleitung zur Verfügung stan-
den.202 Allem voran konnte das Gericht die Parteien dazu auffordern, im
Sinne der Unmittelbarkeit bei der mündlichen Verhandlung persönlich
anwesend zu sein (§ 183 Abs. 1 Ziff. 1 Ö-CPO).203 Da das Erscheinen
vor Gericht die Parteien Zeit kostete sowie ihnen Aufwand und Kosten
verursachte, sollten sie allerdings nur dann persönlich erscheinen müs-
sen, wenn dies notwendig oder zumindest zweckdienlich war.204

Kurzum: Um prozessökonomische Nachteile zu vermeiden, die
sich aus einer unkritisch-konsequenten Umsetzung der Unmittelbarkeit,
der Mündlichkeit und der gründlichen Erforschung der materiellen
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198 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 266 f. Vgl. Oberhammer/Domej,
Efficiency, S. 66.

199 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 261.
200 Klein, Bemerkungen CPO, S. 265 f. m. w. H.
201 Siehe Klein, Bemerkungen CPO, S. 263 f.
202 Klein, Bemerkungen CPO, S. 264; siehe Klein, Praxis, S. 65–71.
203 So bereits Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 545.
204 Vgl. Klein, Praxis, S. 64; Klein, Zivilprozeß, S. 288.



Wahrheit sowie ihres Zusammenspiels ergeben hätten, setzte ihnen Klein
einige Schranken, ausdrücklich unter Berufung auf die «Oekonomie»205

und «Prozeßökonomie»206.207

b) Vorgängig zur Verhandlung
Um in der mündlichen Verhandlung die gerichtliche Pflicht zu gründli-
cher Erforschung des Sachverhaltes und der materiellen Wahrheit (§ 182
Abs. 1 Ö-CPO) nicht zu einer unverhältnismässig teuren Gründlichkeit
werden zu lassen, statuierte die Zivilprozessordnung als prozessökono-
mische Mechanismen einige – wohlgemerkt lediglich beispielhafte – Vor-
kehrungen, mittels derer das Gericht schon vorgängig zur Verhandlung
absehbare Kosten einsparen oder möglichst gering halten konnte. «Von
diesen Befugnissen», erklärte Klein, «kann kaum je zuviel Gebrauch ge-
macht werden.»208 So waren, noch ehe die mündliche Verhandlung be-
gann, generell prozessökonomische Vorkehrungen seitens des Gerichts
möglich, falls ansonsten relevante Tatsachenfeststellungen oder Bewei-
serbringungen verunmöglicht oder «doch nur unter erheblich schwere-
ren Bedingungen» durchgeführt würden könnten (§ 183 Abs. 3 Ö-CPO).
Urkunden, die eine Partei besass und auf die sie oder die Gegenpartei sich
bezogen hatte, sollten beim Gericht für gewisse Zeit zwecks einfacher
und rascher Einsichtnahme abgegeben werden (§ 183 Abs. 1 Ziff. 2 
Ö-CPO). Verwahrte Urkunden und dergleichen, auf die eine Partei ver-
wies, sollten sogleich herbeigeschafft werden können (§183 Abs. 1 Ziff. 3
Ö-CPO). Das Gericht konnte aus prozessökonomischen Gründen be-
schliessen, zusammen mit den Parteien einen Augenschein vorzuneh-
men, einen Sachverständigen eine Begutachtung durchführen lassen und
direkt jene Zeugen vorladen, die vermutlich zur Erhellung erheblicher
Tatsachen beitragen würden (§ 183 Abs. 1 Ziff. 4 Ö-CPO).

c) Bei Tagsatzungserstreckungen
Wurde an einer Tagsatzung die mündliche Streitverhandlung begonnen,
so sollte diese, falls möglich, noch an derselben Tagsatzung zu Ende
geführt werden, um die prozessökonomisch nachteiligen Folgen der Ver-

159

I. Gerichtshofverfahren

205 Klein, Zivilprozeß, S. 209; vgl. Klein, Mündlichkeitstypen, S. 6 m. w. H.
206 Klein, Zivilprozeß, S. 215, Hervorhebung E. S.
207 Klein, Zivilprozeß, S. 209.
208 Klein, Praxis, S. 68 m. w. H.



handlungsunterbrechung zu vermeiden. Zu diesen prozessökonomisch
nachteiligen Folgen zählten zum Beispiel nochmaliges Erscheinen der
Parteien unter Zeit- und Kostenaufwand, Verzögerung des Zivilprozes-
ses oder unvermeidliche inhaltliche Wiederholungen.209 Sie alle waren
prozessökonomische Nachteile der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit
des Verfahrens für den Fall einer Erstreckung und erforderten daher pro-
zessökonomische Mechanismen, die ihnen entgegenwirkten.210 Bedurfte
es einer Vertagung, sollte das Gericht prozessleitend alles unternehmen,
um bei der Fortführung der Verhandlung künftig alle weiteren Unter-
brechungen zu verhindern und die Verhandlung möglichst bei der nächs-
ten Tagsatzung zu beenden (§ 181 Abs. 1 und Abs. 2 Ö-CPO).211

Das Gericht musste bei Möglichkeit «sofort» den Termin jener
Tagsatzung zur Fortführung festlegen und zudem von Amtes wegen
«alle Verfügungen [. . .] treffen, welche erforderlich sind, um die Streitsa-
che bei der nächsten Tagsatzung erledigen zu können» (§ 181 Abs. 1 
Satz 1 Ö-CPO).212 Wurde eine Tagsatzung erstreckt, musste das Gericht
bei der Fortsetzung der Verhandlung mit Hilfe des bis dahin geführten
Verhandlungsprotokolls und der Akten mündlich die bisherigen Ergeb-
nisse zusammenfassen und hieran anschliessend die Verhandlung inhalt-
lich möglichst unterbruchlos wieder aufnehmen (§ 138 Ö-CPO). Das
Gericht sollte gegenüber den Parteien namentlich anordnen können,
dass als Beweismittel gedachte Urkunden zwecks einfacher und rascher
Einsichtnahme der Gegenpartei beim Gericht abgegeben und allfällige
Zeugen benannt werden, wofür das Gericht den Parteien zugleich eine
Frist ansetzte (§ 181 Abs. 2 Satz 1 Ö-CPO). Leistete eine Partei nicht
Folge, kam dem Gericht später eine Zurückweisungsbefugnis zu.213

In der Praxis schwand die Beschränkung der Streitverhandlung auf
eine einzige Tagsatzung, obwohl sie in den ersten Jahren nach Inkraft-
treten der Zivilprozessordnung noch erreicht worden war.214
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209 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 224; Klein, Zivilprozeß, S. 288. Vgl. Fasching,
Weiterentwicklung, S. 113.

210 Vgl. Fasching, Weiterentwicklung, S. 113.
211 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 264 und S. 280.
212 Klein, Zivilprozeß, S. 270.
213 Siehe unten unter §  4/I./10./h)/bb).
214 Vgl. Fasching, Weiterentwicklung, S. 108; Oberhammer/Domej, Efficiency, S. 66;

Oberhammer/Domej, Delay, S. 258 und S. 269; Oberhammer/Domej, Germany,
S. 122.



d) Verbindung zu einer gemeinsamen Verhandlung
In der Verbindung zu einer gemeinsamen Verhandlung lag für Klein ein
prozessökonomischer Mechanismus und eine – wie er sich sinngemäss
ausdrückte – zweckhafte Form215, mit welcher «jede sich darbietende
Gelegenheit zur Concentrirung der Sachverhaltserörterung oder des
Beweisverfahrens aufs Vollkommenste ausgenützt werden»216 konnte.
«[W]enn dadurch voraussichtlich deren Erledigung vereinfacht oder
beschleunigt oder der Aufwand für die Kosten der Processführung ver-
mindert werden wird» (§ 187 Abs. 1 Ö-CPO), konnte ein Gericht bei
mehreren bei ihm hängigen Prozessen deren Verbindung zu gemeinsa-
mer Verhandlung beschliessen. Vorausgesetzt war, dass in den Prozessen
dieselben Personen (wechselweise) als Kläger und Beklagter auftraten
oder dieselbe Person als Partei gegenüber verschiedenen Klägern oder
Beklagten betroffen war (§ 187 Abs. 1 Ö-CPO). Ein gemeinschaftliches
Urteil konnte indessen nur zwischen denselben Parteien ergehen (§ 187
Abs. 2 Ö-CPO).

Die Verbindung zu gemeinsamer Verhandlung war prozessökono-
misch sinnvoll, weil dadurch eine Prozesshandlung seitens der Parteien
oder seitens des Gerichts gleich für mehrere Verfahren gelten konnte,
anstatt dass sie in jedem einzelnen Verfahren einzeln vorgenommen und
damit unter unnötigem Zeit- und Arbeitsaufwand wiederholt werden
musste.217 So konnte zum Beispiel, insofern sich die Tatsachenbehaup-
tungen der Parteien verschiedener Verfahren deckten, insgesamt und
konzentriert nur eine Sachverhaltserforschung durchgeführt und nur
eine Beweisaufnahme abgehalten werden, die alsdann gleichermassen für
alle betroffenen Verfahren galten.218 Wohlverstanden handelte es sich
nicht um eine Verbindung von Verfahren oder von Prozessen, sondern
um eine Verbindung von deren Verhandlungen.219 Sie hatte «nur gemein-
same Behandlung zur Folge, d[as] h[eisst] nur factische Consequenzen,
keine juristischen.»220 Die Verbindung konnte deshalb «jederzeit ohne
besonderen Schaden aufgehoben werden, wenn die erhofften Vortheile
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215 Klein, Praxis, S. 87.
216 Klein, Praxis, S. 87.
217 Klein, Praxis, S. 80 f.
218 Klein, Praxis, S. 81, S. 83 f. und S. 86 f.
219 Klein, Praxis, S. 83.
220 Klein, Praxis, S. 85.



ausbleiben oder die Verbindung gar die Proceßerledigung verlangsamt
oder sonst Schwierigkeiten bereitet.»221 Erwies sich die Verbindung pro-
zessökonomisch nicht als vorteilhaft oder gar als schädlich, musste sie
laut Klein vom Gericht sogar aufgehoben werden, und dies unver -
züglich.222 

Vereinfachung, Konzentration, Abkürzung und Zweckmässigkeit
mittels der Verbindung zu gemeinsamer Verhandlung223 – diese prozess-
ökonomischen Ersparnisse veranlassten Klein zum Ausruf: «welcher
Zeit- und Kostengewinn!»224

e) Trennung der Verhandlungen
Das Gericht konnte bestimmen, über gewisse Ansprüche oder Gegenan-
sprüche (§ 188 Ö-CPO) oder gewisse Streitpunkte (§ 189 Abs. 1 Ö-CPO)
getrennt zu verhandeln, um eine effiziente Verhandlung sicherzustellen.

Auch bei Prozesseinreden der gerichtlichen Unzuständigkeit, der
Streithängigkeit oder der res iudicata konnte das Gericht sich zu einer
vorgängigen, separaten Verhandlung hierüber entschliessen (§ 189 Abs.2
Ö-CPO), ehe auf die Hauptsache eingegangen wurde. Doch sollte eine
vorgängige Verhandlung über derartige Einreden nur ausnahmsweise
und zweckmässigerweise nur dort erfolgen, wo Aussicht darauf bestand,
den Zivilprozess dadurch womöglich ohne Eintreten auf die Sache in
einer eigenen mündlichen Verhandlung zu beenden oder ihn dadurch
zumindest zu entlasten und abzukürzen.225 Von einer grundsätzlichen
vorgängigen Verhandlung über die Prozesseinreden war abzusehen,
denn sie wäre als Schikane und zur Prozessverschleppung missbraucht
worden, wie es unter der Allgemeinen bzw. Westgalizischen Gerichts-
ordnung der Fall gewesen war.226 Um darüber entscheiden zu können,
ob die betreffenden Einreden als Schikane oder berechtigterweise einge-
legt worden waren, bedurfte es gemäss Klein einer kurzen Besprechung
des Gerichts mit den Parteien über die Begründung der Einreden.227 Das
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221 Klein, Praxis, S. 83.
222 Vgl. Klein, Praxis, S. 84, vgl. S. 87.
223 Vgl. Klein, Praxis, S. 81–87.
224 Klein, Praxis, S. 81.
225 Klein, Praxis, S. 88 m. w. H.
226 Klein, Praxis, S. 89–96 m. w. H., besonders S. 89–91; siehe oben unter §  4/I./5./a).
227 Klein, Praxis, S. 90 f.



konnte beispielsweise anlässlich der ersten Tagsatzung geschehen und
protokollarisch festgehalten werden.228 Aufgrund der Besprechung hatte
das Gericht alsdann darüber zu befinden, ob ausnahmsweise über die
Prozesseinreden eine gesonderte vorgängige Verhandlung abzuhalten
war, und gegebenenfalls eine solche zu beschliessen.229

Zwei Kriterien sprachen laut Klein für eine gesonderte vorgängige
Verhandlung. Erstens: Falls die Einrede voraussichtlich und wahr-
scheinlich als begründet und berechtigt gutzuheissen war, war deren
gesonderte vorgängige Verhandlung prozessökonomisch ratsam, weil
diese eine spätere Hauptverhandlung voraussichtlich und wahrschein-
lich unnötig machte.230 Zweitens: Falls eine spätere gemeinsame 
Verhandlung zugleich über die Einrede sowie über die Hauptsache
weder für die eine noch für die andere die prozessökonomische «Wir-
kung hätte, die Erledigung des Processes zu vereinfachen oder zu
beschleunigen oder den Kostenaufwand zu mindern»231, so sprach dies
für eine gesonderte vorgängige Verhandlung über die Einrede (§ 187
Abs. 1 Ö-CPO analog).232

Prozessökonomisch relevant und gegen den Missbrauch der Ver-
schleppung zu wappnen war ferner «die Form, in der über die Einrede
entschieden»233 wurde.234 Von den beiden oben235 genannten Fällen (1) der
gemeinsamen oder (2) der zeitlich parallelen, aber separaten Verhand-
lung von Prozesseinreden und Hauptsache236 war in dieser Hinsicht der
hier infrage stehende Fall – bzw. Spezialfall von (2) – einer (3) vorgängig
separaten Verhandlung über die Prozesseinreden zu unterscheiden. Der
gerichtliche Entscheid aus einer gesonderten Verhandlung über die 
Prozesseinreden vorgängig zur eigentlichen Streitverhandlung war
eigenständig anfechtbar237, ohne dass das Gericht ihn der Anfechtbarkeit
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228 Klein, Praxis, S. 91 m. w. H.
229 Klein, Praxis, S. 91–93 m. w. H.
230 Klein, Praxis, S. 91.
231 Klein, Praxis, S. 91.
232 Klein, Praxis, S. 91.
233 Klein, Praxis, S. 93, Hervorhebung E. S.
234 Klein, Praxis, S. 93.
235 Siehe oben unter §  4/I./5./a).
236 Klein, Praxis, S. 93.
237 Klein, Praxis, S. 93.



entziehen konnte, und stand mithin zur Prozessverschleppung durch
Anfechtung offen. Zeichneten sich Verschleppungsbestrebungen in die-
ser Hinsicht ab, konnte das Gericht dem entgegentreten, indem es die
Trennung zur separaten Verhandlung der Prozesseinreden aufhob und
deren Verhandlung in die Verhandlung der Hauptsache aufnahm.238

Somit ging der Entscheid über die Prozesseinreden in der Entscheidung
über die Hauptsache auf und war nur in dieser Gesamtform mittels der
ordentlichen Rechtsmittel anfechtbar (§ 261 Abs. 3 Ö-CPO), nachdem
ein gesamthaftes Urteil ergangen war.239 So wurde faktisch eine eigen-
ständige Anfechtbarkeit des Entscheids über die Prozesseinreden auf -
geschoben und dessen missbräuchlicher Anfechtung zwecks Verschlep-
pung vorgebeugt.240 Das Gericht sollte sich jedoch immer nur angesichts
einer konkreten Zweckmässigkeit einer solchen faktischen Aufschie-
bung der Anfechtbarkeit im jeweiligen Zivilprozess bedienen, betonte
Klein.241

Unter ähnlichen wie den genannten Voraussetzungen war die Tren-
nung der Verhandlungen zwecks jeweiliger übersichtlicher und effizien-
ter mündlicher Verhandlung eines einzelnen Gegenstandes als prozess-
ökonomischer Mechanismus an manchen anderen Stellen der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 vorgesehen (zum Beispiel § 250
Abs. 1 Ö-CPO; § 260 Abs. 1 Ö-CPO).

f) Auswahl der Sachverständigen
Die Beweisaufnahme bei Sachverständigen konnte durch einen beauf-
tragten (aus dem Spruchkörper des erkennenden Gerichts stammenden)
oder ersuchten (an einem anderen Gericht amtierenden) Richter stattfin-
den (§ 352 Abs. 1 Ö-CPO). Diesfalls konnte ihm auch die Entscheidung
über Anzahl und Auswahl der Sachverständigen anheimgestellt werden.
Und «wenn dies zur Vermeidung von Verzögerungen oder eines un -
verhältnismäßigen Aufwandes dienlich erscheint» (§ 352 Abs. 2 Satz 1
Ö-CPO), durfte er die Auswahl an Sachverständigen ohne vorgängige
Einvernehmung der Parteien treffen.
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238 Klein, Praxis, S. 93.
239 Klein, Praxis, S. 93 f.
240 Vgl. Klein, Praxis, S. 94.
241 Vgl. Klein, Praxis, S. 94.



g) Beweisaufnahme durch beauftragten 
oder ersuchten Richter

Der Vorteil einer mittelbaren Beweisaufnahme durch einen beauftragten
(aus dem Spruchkörper des erkennenden Gerichts stammenden) oder
ersuchten (an einem anderen Gericht amtierenden) Richter war,242 dass
das Gericht dadurch prozessökonomische Nachteile wie Aufwand oder
Kosten vermeiden konnte, aber dennoch «den Proceß in seiner Hand»243

behielt. Das Gericht konnte nämlich bei dieser besonderen Form der
Beweisaufnahme, weil sie nichtsdestotrotz zur Verhandlung vor dem
erkennenden Gericht gehörte, letztlich immer noch selber über die Pro-
zessdauer wachen und sie massgeblich bestimmen.244 Um in einigen
besonderen Fällen die Beweisaufnahme bei Zeugen prozessökonomisch
erledigen zu können, war es daher sinnvoll, sie mittelbar von einem ein-
zigen beauftragten oder ersuchten Richter durchführen zu lassen. Dies
sollte nicht nur geschehen, falls eine Einvernahme des Zeugen vor Ort
die Erforschung der materiellen Wahrheit zu fördern schien (§ 328
Abs.1 Ziff. 1 Ö-CPO) oder direkt vor dem erkennenden Gericht er -
hebliche Schwierigkeiten entgegenstehen würden (§ 328 Abs. 1 Ziff. 2
Ö-CPO). Es sollte eine mittelbare Beweisaufnahme auch dann erfolgen, 

«wenn die Vernehmung des Zeugen vor dem erkennenden Gerichte
mit Rücksicht auf die dem Zeugen zu gewährende Entschädigung
für Zeitversäumnis und die ihm zu erstattenden Kosten der Reise
und des Aufenthaltes am Orte der Vernehmung einen unver -
hältnismäßig großen Aufwand verursachen würde» (§ 328 Abs. 1
Ziff. 3 Ö-CPO).245

War jedoch eine Partei erklärtermassen dazu bereit und stellte einen ent-
sprechenden Antrag, den überschüssigen Kostenaufwand gegenüber der
mittelbaren Beweisaufnahme via ersuchten Richter ersatzlos zu tragen,
musste das erkennende Gericht zwecks Einvernahme den Zeugen laden
(§ 328 Abs. 4 Ö-CPO).
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242 Zum vorbereitenden Verfahren zwecks mittelbarer Beweisaufnahme siehe oben
unter §  4/I./7./c).

243 Klein, Praxis, S. 106.
244 Klein, Praxis, S. 106.
245 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 216–218.



Die Ergebnisse einer mittelbaren Beweisaufnahme hatte das erken-
nende Gericht mit Hilfe deren Protokolle und Akten bei der Streitver-
handlung zu berichten (§ 287 Abs. 1 Ö-CPO). Beweisanbietungen, die
bei der mittelbaren Beweisaufnahme nicht vorgebracht worden waren,
konnten später unter Umständen vom erkennenden Gericht zurückge-
wiesen werden.246

h) Gerichtliche Zurückweisungsbefugnis
Wie oben247 dargelegt, entschied sich Klein anstelle einer Gesamtrege-
lung in Form einer starren Eventualmaxime dafür, dass jeweils einzelne,
sachangemessene Vorschriften bei Versäumung die Präklusion des
betreffenden Vorbringens oder der betreffenden Prozesshandlung zur
Folge hatten. Um diese in Einzelvorschriften angeordneten automati-
schen Präklusionen zu ergänzen, stellte Klein in der Zivilprozessord-
nung den prozessökonomischen Mechanismus einer allgemeinen
gerichtlichen Zurückweisungsbefugnis auf. Die Präklusionen wurden
dadurch noch anpassungsfähiger gestaltet und in die Hände des Gerichts
und dessen Prozessleitung gelegt, so dass das Gericht die Präklusion
gezielt gegen Verletzungen der Prozessökonomie einsetzen konnte: Das
Gericht konnte parteiseitige Vorbringen zurückweisen und aus der Ver-
handlung ausscheiden, sofern sie absichtlich oder grob fahrlässig gegen
die Prozessökonomie verstiessen.248 Die gerichtliche Zurückweisungsbe-
fugnis bedeutete dabei also eine individuell-konkret vom Gericht ausge-
sprochene Zurückweisung und damit die Präklusion parteiseitigen Vor-
bringens in der mündlich-unmittelbaren Verhandlung, das (absichtlich
oder fahrlässig) gegen die Konzentration des Verfahrens verstiess.249

aa) Bei verschleppendem Vorbringen
Das Gericht konnte Tatsachenbehauptungen und Beweisvorbringen im
Laufe der mündlichen Verhandlung ex officio oder auf Antrag zurück-
weisen, «wenn sie offenbar in der Absicht, den Prozeß zu verschleppen,
vorgebracht wurden und ihre Zulassung die Erledigung des Prozesses
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erheblich verzögern würde»250 (§ 179 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO). Im Gegen-
satz zu Kleins ursprünglicher Fassung war die Hürde für eine einschlä-
gige Verschleppung im Laufe der parlamentarischen Beratungen ange-
hoben worden, indem die Merkmale «offenbar» sowie «erheblich» im
Wortlaut der Vorschrift eingefügt worden waren.251 Zudem war die
Zurückweisung im Wortlaut zur Möglichkeit («können») abgeschwächt
worden, während Klein sie als gerichtliche Pflicht aufgestellt hatte.252 Die
Beschränkung der Zurückweisung auf derart unzweifelhafte Fälle führte
dazu, dass eine Zurückweisung nur äusserst selten erklärt wurde, weil
die hohen Anforderungen nicht erfüllt waren.253 Jedenfalls blieb sie,
rückblickend beurteilt, «papierenes Recht»254.

Im Gegensatz zur Kostenerstattung nachgängig zu einem Verstoss
gegen die Prozessökonomie, die den Verstoss an sich nicht ungeschehen,
sondern einzig dessen nachteilige Folgen ausgleichend verteilen konnte,
vermochte das Gericht mittels der Zurückweisung wirkungsvoll gegen
das Eintreten von prozessökonomischen Verstössen und damit gegen
diese an sich vorzugehen.255 Die Zurückweisung als sanktionierende
Rechtsfolge hatte demnach den Vorteil, dass sie das eigentliche, schika-
nöse Ziel, nämlich die Verzögerung des Zivilprozesses, abwehrte, indem
solches Vorbringen unbeachtlich blieb. Hätte solches Vorbringen ledig-
lich dazu geführt, die infolge seiner Berücksichtigung eintretenden Kos-
ten für die Tagsatzungserstreckung tragen zu müssen, wären dadurch
zwar finanziell nachteilige Folgen ausgeglichen worden, die Schikane
hätte jedoch unvermindert gewirkt. Eine begüterte Partei wäre imstande
gewesen, den Kostenersatz zu bezahlen, und hätte sich damit die Verzö-
gerung des Zivilprozesses erkauft, indem ihr Vorbringen trotzdem noch
beachtet worden wäre. Einen wirkungsvollen Schutz bot daher einzig
die Zurückweisung.256
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Zivilprozeß, S. 270.
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bb) Bei Beweisaufnahmen
Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 statuierte den pro-
zessökonomischen Mechanismus der gerichtlichen Zurückweisungsbe-
fugnis bei Beweisaufnahmen generell ausdrücklich mit den Worten:

«Die Aufnahme angebotener Beweise kann vom Gerichte auf
Antrag oder von amtswegen verweigert werden, wenn es die Über-
zeugung gewinnt, dass die Beweise nur in der Absicht, den Process
zu verschleppen, angeboten werden» (§ 275 Abs. 2 Ö-CPO).257

Ein Spezialfall lag vor, falls das Gericht, wie oben258 erwähnt, unter Frist -
ansetzung vorgängig zur mündlichen Verhandlung insgesamt den Par-
teien auferlegte, Urkunden herbeizuschaffen und Zeugen zu benennen
(§ 181 Abs. 2 Satz 1 Ö-CPO). Leistete eine Partei dem nicht Folge, son-
dern brachte die Beweismittel erst bei der Fortsetzung der Verhandlung
vor, konnte das Gericht sie auf Antrag oder von Amtes wegen für unzu-
lässig erklären. Dafür wurde zweierlei vorausgesetzt: Die Partei hatte
erstens bei dem verspäteten Vorbringen die «Absicht, den Process zu
verschleppen»; zweitens hätte das verspätete Vorbringen de facto im
Falle dessen Zulassung die weitere Verhandlung verzögert (§ 181 Abs. 2
Satz 2 Ö-CPO). Die Zurückweisung erfolgte diesfalls ungeachtet des-
sen, ob die auf diese Weise vorgebrachten tatsächlichen Behauptungen
oder angebotenen Beweise entscheiderheblich im Sinne der Erforschung
der materiellen Wahrheit waren. Im Urteilstatbestand war das zurückge-
wiesene Vorbringen indessen festzuhalten.259

Ein weiterer Sonderfall der gerichtlichen Zurückweisung, wie oben
erwähnt,260 trat zuweilen bei der mittelbaren Beweisaufnahme ein.
Nachdem ein beauftragter oder ersuchter Richter Beweise aufgenom-
men hatte und sodann die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht
wiederaufgenommen worden war, konnte das Gericht neue Tatsachen-
behauptungen oder Beweisvorbringen in dieser Verhandlung zurück-
weisen. Für eine solche gerichtliche Zurückweisung war dabei voraus -
gesetzt, dass die entsprechenden Tatsachenbehauptungen oder Be -
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257 Klein, Zivilprozeß, S. 270.
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weisvorbringen nicht durch die Ergebnisse des vorbereitenden Verfah-
rens ausgelöst und «offenbar in der Absicht, den Prozeß zu verschlep-
pen, nicht früher vorgebracht» worden waren (§ 278 Abs. 2 Satz 2 
Ö-CPO).261

Ein ergänzender prozessökonomischer Mechanismus zur gerichtli-
chen Zurückweisung gestattete dem Gericht, konkrete Beweisaufnah-
men zum Voraus zu befristen und unter sonstiger Präklusion so zu deren
Raschheit anzuhalten.262 Um Verschleppungen des Zivilprozesses durch
die Aufnahme von Beweisen zu unterbinden, wandte sich der Mechanis-
mus gegen zwei Fallkonstellationen:263

(1) In der ersten Fallkonstellation lag entweder ein Hindernis von
ungewisser Dauer vor, durch welches eine bestimmte Beweisaufnahme
verhindert wurde; oder es war unsicher, ob eine bestimmte Beweisauf-
nahme durchführbar war; oder es sollte eine Beweisaufnahme im Aus-
land durchgeführt werden. In diesen Fällen der ersten Fallkonstellation
setzte das Gericht auf Antrag eine Frist für die betreffende Beweisauf-
nahme im Beweisbeschluss fest (§ 279 Abs. 1 Ö-CPO). Verstrich die
Frist fruchtlos, wurde die Verhandlung, ungeachtet der noch ausstehen-
den Beweisaufnahme, auf Antrag hin fortgeführt (§ 279 Abs. 1 Ö-CPO).
Die allenfalls später doch noch aufgenommenen Beweise oder eintref-
fenden Beweisakten durften dabei nur dann verwendet werden, falls dies
keine Verzögerung des Verfahrens bewirkte (§ 279 Abs. 2 Ö-CPO).
Mutatis mutandis verhielt es sich, wenn eine zwecks Beweises erforder-
liche Urkunde, die sich mutmasslich im Besitz eines Dritten befand, auf
dem Klageweg herausverlangt und vorgelegt werden lassen musste
(§ 309 Abs. 1 Ö-CPO); ebenso, wenn eine Zeugeneinvernahme erfolglos
versucht worden war und der erneute Versuch wahrscheinlich wiederum
den Zivilprozess verzögern würde (§ 335 Abs. 1 Ö-CPO). Ausgleichend
gegenüber der materiellen Wahrheit wurden in derartigen Fällen zurück-
gewiesene Beweise zumindest im Urteilstatbestand festgehalten und
eröffneten die Möglichkeit einer Wiederaufnahmsklage.264
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Gerade die Editionsklage des früheren Zivilprozessrechts hatte
immense Verzögerungen hervorgerufen. Falls sich eine Urkunde bei
einer dritten Privatperson befand und sich eine Partei im Zivilprozess
darauf berief, musste mittels Editionsklage ein separater Prozess ange-
hoben werden, um deren Herausgabe als Beweismittel herbeizuführen.
Dieser Prozess und ebenso das allenfalls folgende Vollstreckungsverfah-
ren dauerten überaus lange und währenddessen war das ursprüngliche
Verfahren gehemmt. Jede ernst gemeinte Editionsklage und umso mehr
die aus reiner Schikane angestrengte Editionsklage legten den Zivilpro-
zess dadurch zwangsläufig lahm.265 

(2) Die zweite Fallkonstellation betraf voraussichtliche Kosten.
Falls bei der Beweisaufnahme Kosten entstehen würden, so zum Beispiel
für die Entlohnung von Zeugen und Sachverständigen, konnte das
Gericht unter einer Fristansetzung dem Beweisführer die Hinterlegung
eines Kostenvorschusses dafür auferlegen (zum Beispiel bei Zeugen 
§ 332 Abs. 1 Ö-CPO). Dieselben Rechtsfolgen wie in den zuvor unter
(1) genannten Fällen traten ein (zum Beispiel bei Zeugen § 332 Abs. 2 
Ö-CPO), in der zweiten Fallkonstellation allerdings nur, sofern das
Gericht das Unterbleiben des Kostenvorschusses in Würdigung aller
Umstände ausdrücklich als ungerechtfertigt oder mutwillig erachtete.
Zudem band der Antrag zur Fortführung des Hauptverfahrens das
Gericht diesfalls nicht.266

cc) Kompensatorisches Wiederaufnahmeverfahren
Klein beabsichtigte zugunsten der materiellen Wahrheit auf dem Wege
der Wiederaufnahmsklage (§ 530 Ö-CPO) und des zugehörigen, eigen-
ständigen Wiederaufnahmeverfahrens jenes Vorbringen der Parteien, das
ins erstinstanzliche Verfahren nicht eingegangen war, später doch noch
berücksichtigen zu können.267 Dies sollte möglich sein,

«wenn die Partei in Kenntnis von neuen Thatsachen gelangt oder
Beweismittel auffindet oder zu benützen in den Stand gesetzt wird,
deren Vorbringen und Benützung im früheren Verfahren eine ihr
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265 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 309, vgl. auch
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günstigere Entscheidung der Hauptsache herbeigeführt haben
würde» (§ 530 Abs. 1 Ziff. 7 Ö-CPO).

Wie oben268 dargelegt, richtete sich gegen die Versäumung von Prozess-
handlungen und folglich deren Präklusion die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand, die auf Antrag hin inzident im Hauptverfahren geprüft
wurde. Demgegenüber führte die Klage auf Wiederaufnahme als ausser-
ordentliches Rechtsmittel nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfah-
rens zu einem selbständigen Verfahren. In diesem wurde die erstinstanz-
liche Verhandlung vor dem entsprechenden Gericht zwecks Vervollstän-
digung und zwecks Nachtrags präkludierten Prozessinhalts unmittelbar
wiederaufgenommen, wodurch sich im prozessökonomisch besten Falle
ein Rechtsmittelverfahren deswegen erübrigte.269

In der österreichischen Zivilprozessordnung kam die Wiederauf-
nahmsklage in zwei Fällen in Betracht. Bei beiden gleichermassen
vorausgesetzt wurde, dass das zurückgewiesene Vorbringen die
genannte «ihr günstigere Entscheidung der Hauptsache herbeigeführt
haben würde», wenn es damals im erstinstanzlichen Verfahren einge-
bracht werden hätte können oder eingebracht worden wäre.

(1) Im ersten Fall betraf die Wiederaufnahme lediglich Beweismit-
tel, welche nach Verstreichen einer zu ihrer Aufnahme gerichtlich
gesetzten Frist zurückgewiesen worden waren (§ 531 i. V. m. § 279 
Ö-CPO). Die Wiederaufnahme war diesfalls zulässig ungeachtet dessen,
ob die Partei ein Verschulden am damaligen fruchtlosen Verstreichen der
Frist traf oder nicht. Nur bei den Verfahrenskosten war ein allfälliges
Verschulden zu berücksichtigen.270

(2) Im zweiten Fall zielte die Wiederaufnahme auf Beweismittel
sowie Tatsachenvorbringen, die infolge des Abschlusses des erstinstanz-
lichen Verfahrens ohne Verschulden der Parteien nicht aufgenommen
worden waren. Es handelte sich logischerweise um Vorbringen, bei
denen die Möglichkeit eines Verschuldens der Parteien überhaupt fehlte,
weil jene Tatsachen oder Beweise zur Zeit des erstinstanzlichen Verfah-
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rens überhaupt noch nicht existierten oder vorlagen und somit damals
überhaupt noch nicht hätten aufgenommen werden können. Das Wie-
deraufnahmeverfahren sollte mittels nachträglicher Aufnahme solchen
Vorbringens Ungerechtigkeiten abfedern. Denn in Fällen, wo Vorbrin-
gen unverschuldeterweise erst nach Abschluss des erstinstanzlichen Ver-
fahrens möglich wurden, wären sie aufgrund der bloss beschränkten
Berufung in zweiter Instanz271 nicht beachtet worden. In zweiter Instanz
war nämlich grundsätzlich das, was nicht bereits in erster Instanz einge-
bracht worden war, unbeachtlich. Die Wiederaufnahme sorgte deshalb
dafür, dass solches Vorbringen zugunsten der Erforschung der materiel-
len Wahrheit nachträglich in das erstinstanzliche Verfahren aufgenom-
men werden konnte.272

(3) In allen übrigen Fällen, wo im erstinstanzlichen Verfahren Vor-
bringen der Parteien infolge irgendwelchen Verschuldens vom Gericht
zurückgewiesen und dadurch präkludiert worden war, war eine Wieder-
aufnahmsklage versagt. Sie war vielmehr «nur dann zulässig, wenn die
Partei ohne ihr Verschulden außerstande [gewesen] war, [. . .] die neuen
Thatsachen oder Beweismittel vor Schluss der mündlichen Verhandlung,
auf welche das Urtheil erster Instanz erging, geltend zu machen» (§ 530
Abs. 2 Ö-CPO). Verschulden umfasste hierbei das ganze Spektrum von
mutwilliger Absicht der Prozessverschleppung bis hin zu blosser Fahr-
lässigkeit wie Nichtvorbringen aus Nachlässigkeit.273

Klein kritisierte zwar, dass mit dem Erfordernis fehlenden Ver-
schuldens für das Wiederaufnahmeverfahren das Augenmerk hauptsäch-
lich auf das parteiseitige Verschulden gerichtet wurde.274 Richtigerweise
und als einfacheres Tatbestandselement hätte seines Erachtens allein
massgeblich sein sollen, ob eine Berücksichtigung des zurückgewiesenen
Vorbringens in der Hauptsache für die Partei offenbar zu einem günsti-
geren Urteil geführt hätte, unbesehen eines allfälligen Verschuldens.275

Allerdings scheint die Kombination beider Voraussetzungen, das heisst
sowohl der Erheblichkeit im Hinblick auf eine Änderung des Urteils als
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auch des fehlenden Verschuldens, unumgänglich gewesen zu sein, um
andernfalls befürchteten prozessökonomischen Missbrauch abzuwen-
den. Das Wiederaufnahmeverfahren sollte nämlich namentlich nicht für
Vorbringen, ungeachtet deren Erheblichkeit und Relevanz, offenstehen,
die im erstinstanzlichen Verfahren vom Gericht zurückgewiesen worden
waren, weil sie in Verschleppungsabsicht angebracht worden waren.276

Wer in erster Instanz Vorbringen zwecks Prozessverschleppung zurück-
hielt, welches das Gericht entsprechend zurückwies und präkludierte,
würde vermutungsweise auch das Wiederaufnahmeverfahren als Schi-
kane und zur Verzögerung missbrauchen, falls es hierzu zur Verfügung
stände.277 Eine solche zusätzliche Verschleppungsmöglichkeit zu eröff-
nen, dagegen sprachen gewichtige prozessökonomische Gründe. Denn
ein als Schikane angestrengtes zusätzliches Wiederaufnahmeverfahren
hätte nicht nur eine massive Prozessverschleppung, sondern unter
Umständen inhaltlich vom Aufwand her auch eine faktische Prozessver-
doppelung zur Folge gehabt. Ein wie auch immer gearteter Kostenersatz
hätte das nur bedingt und ansatzweise nachträglich ausgleichen, nicht
jedoch ungeschehen machen können. Und als nachteiligste Folge hätte
eine unumschränkt zulässige Wiederaufnahmsklage dazu geführt, dass
das erstinstanzliche Gericht kaum mehr vom prozessökonomischen
Mechanismus der präkludierenden Zurückweisungsbefugnis Gebrauch
gemacht hätte. Später wäre nämlich dagegen, und zwar auch in Fällen
ohne Aussicht auf Erfolg, die Wiederaufnahmsklage zulässig gewesen,
welche als insgesamt neues Verfahren prozessökonomisch viel schädli-
cher und umständlicher gewesen wäre, als direkt im erstinstanzlichen
Verfahren ein verschleppendes Vorbringen zuzulassen und damit das
gesamthaft kleinere prozessökonomische Übel zu wählen.278

Als prozessökonomische Konsequenz aus all dem liess die öster-
reichische Zivilprozessordnung von 1895 folgerichtig bei einem Vor-
bringen, das in erster Instanz aufgrund eines parteiseitigen Verschuldens
seitens des Gerichts zurückgewiesen und präkludiert worden war, keine
Wiederaufnahmsklage zu. Indem das Wiederaufnahmeverfahren voraus-
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setzte, dass ein parteiseitiges Verschulden am präkludierten Vorbringen
fehlte, war es sämtlichen vom Gericht als verschuldet verspätet oder als
verschleppend zurückgewiesenen Vorbringen verschlossen. Sie alle wur-
den stattdessen auf das ordentliche Rechtsmittel der Berufung verwie-
sen, in deren Verfahren die Gründe für den gerichtlichen Zurückwei-
sungsbeschluss widerlegt und die Berücksichtigung des tatsächlichen
und beweislichen Vorbringens erwirkt werden konnten.279

Von prozessökonomischer Warte aus betrachtet, führte das Wie-
deraufnahmeverfahren zu folgendem Gesamtbild: Die Wiederauf -
nahmsklage diente unmittelbar der Erforschung der materiellen Wahr-
heit, indem sie ermöglichte, das erstinstanzliche Verfahren nochmals
aufzunehmen und im Nachhinein neue erhebliche, vormals unverschul-
det unterbliebene Vorbringen nachzureichen. Insofern wirkte die
 Wiederaufnahme korrigierend und kompensatorisch gegenüber der Pro-
zessökonomie und den prozessökonomischen Präklusionen im erstin-
stanzlichen Verfahren entgegen. In mittelbarer Weise trug die Wieder-
aufnahmsklage aber in Reflexwirkung sehr wohl auch zur Prozessöko-
nomie im erstinstanzlichen Verfahren bei. Sie veranlasste die Parteien
«zur gewissenhaften Vorbereitung der Verhandlung und zu sorgfältiger
und loyaler Prozeßführung»280 im erstinstanzlichen Verfahren, weil sie
im Wiederaufnahmeverfahren präkludierte, zurückgewiesene Vorbrin-
gen nur bei fehlendem Verschulden nachtragen konnten.281 In prozess-
ökonomischem Sinne galt es für die Parteien deshalb, ihr Vorbringen
bereits in erster Instanz möglichst rasch und vollständig beizusteuern
und jedwede diesbezügliche Nachlässigkeiten, welche bereits als Ver-
schulden galten und die Wiederaufnahme ausschlossen, zu vermeiden.

11. Protokollierung

Klein war überzeugt, dass es gelingen würde, das mündliche und unmit-
telbare Verfahren des Zivilprozesses darüber hinaus den prozessökono-
mischen Zielen der Raschheit, Billigkeit und Effizienz dienstbar machen
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zu können. Deshalb bedurfte die Mündlichkeit an ihren prozessökono-
mischen Schwachpunkten der Unterstützung einer gemässigten Schrift-
lichkeit, für welche nebst Schriftsätzen die (Verhandlungs-)Protokolle282

im Sinne des beurkundenden, «verlässlichen Spiegelbildes des Verhan-
delten»283 sorgen sollten.284 Der Protokollierung kam entsprechend eine
stützende Rolle bei jeder mündlichen Verhandlung (§ 207 Abs. 1
Ö-CPO) zu, gerade bei Vertagungen sollte sie den bisherigen Verhand-
lungsverlauf und dessen Ergebnisse dokumentieren (§ 209 Abs. 4
Ö-CPO) und für ihren Inhalt sprach die Vermutung der vollen Beweis-
kraft (§ 215 Abs. 1 Ö-CPO). Alles, was in die Protokolle eines Zivilpro-
zesses aufgenommen oder ihm angefügt worden war, war von Amtes
wegen zu beachten (§ 217 Abs. 1 Ö-CPO). Allerdings sollte die Proto-
kollierung so eingerichtet werden, dass sie nicht zur Schriftlichkeit des
Verfahrens führen würde, gerade wenn infolge umfangreichen Verhand-
lungsstoffes schon während der Verhandlung etappenweise protokolliert
werden müsste, was durchaus zulässig war (§ 211 Abs. 2 Ö-CPO).285

Zweierlei sollte die Protokollierung erreichen, nämlich dass zum einen
die Parteien bei der Wiedergabe ihrer Ausführungen und mithin die Ver-
handlung insgesamt entlastet würde; zum anderen sollte die Protokollie-
rung gewährleisten, dass das erkennende (und auch das höherinstanzli-
che) Gericht den Inhalt aller Verhandlungen vollständig kennen und
protokollarisch darauf zugreifen konnte286. Die österreichische Zivilpro-
zessordnung von 1895 hielt der Klarheit halber in mehreren Paragraphen
expressis verbis und detailliert fest, welche Informationen in das Ver-
handlungsprotokoll aufzunehmen oder ihm anzufügen waren
(§§ 208–210 Ö-CPO). Weitere Paragraphen schrieben ausführlich vor,
auf welche Art und Weise die Protokollierung vor sich zu gehen und
welchen Formerfordernissen sie zu genügen habe (§§ 211–213
Ö-CPO).287
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282 Siehe §  216 Ö-CPO zu den Protokollen, die ausserhalb der mündlichen Verhand-
lung aufgenommen werden.

283 Klein, Gesetzentwürfe, S. 46.
284 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 18. Siehe auch Vortrag Schönborn 1893, S. 223 f.
285 Zur damaligen Kritik an der Protokollierung als Schriftlichkeit siehe zusammenfas-

send Kralik, S. 93 f.; siehe auch Fasching, Weiterentwicklung, S. 111.
286 Vgl. Sperl, S. 419.
287 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 270 m. w. H.; vgl. Klein,

Zivilprozeß, S. 228 f. m. N. und S. 242.



Das Protokoll, gründlich, aber straff und ohne Beeinträchtigungen
der Mündlichkeit oder Unmittelbarkeit der Verhandlung geführt,288

erfüllte folglich eine «prozeßwirtschaftliche, [. . .] ökonomisierende Wir-
kung»289, denn es hielt den Verhandlungsinhalt der mündlich-unmittel-
baren Verhandlung fest, sicherte ihn gegen Vergessen und dokumentierte
ihn für alle späteren Phasen des Zivilprozesses in greifbarer Form.290 Die
Protokollierung kam der Raschheit des Zivilprozesses zugute, weil sie
unnötige Wiederholungen des Verhandlungsinhaltes nach Vertagungen
verhinderte und damit die Verfahrensdauer verkürzte; sie kam der Bil-
ligkeit des Zivilprozesses zugute, weil sie von Amtes wegen zu beachten
war und so auch die allfälligen Rechtsmittelverfahren automatisch mit
einer verlässlichen, übersichtlichen schriftlichen Grund- und Ausgangs-
lage versorgten, wodurch diese vereinfacht und so verbilligt wurden.291

Insbesondere ermöglichte die Protokollierung, im Berufungsver-
fahren von einer zwingenden, unmittelbaren Teilnahme der Parteien
abzusehen, prozessökonomisch eine Wiederholung der erstinstanzlichen
mündlich-unmittelbaren Verhandlung in der Berufung auszusparen
sowie die Berufung auf eine Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils
zu beschränken.292 Überdies gestattete die Protokollierung schliesslich
bei der Revision in dritter Instanz, grundsätzlich ohne mündliche Ver-
handlung allein aufgrund der Protokolle (und Akten) über das ange-
fochtene Berufungsurteil zu entscheiden.293 Obwohl bei der Protokol-
lierung ein grösserer Zeit- und Arbeitsaufwand entstand, indem die Par-
teien einbezogen wurden und direkt Ergänzungen oder Änderungen
vorbringen konnten (§ 212 Ö-CPO), zahlte sich solch ein Mehrauf -
wand in erster Instanz in den höheren Instanzen wiederum aus. Denn
dadurch traten alle Unstimmigkeiten zeitnah erstinstanzlich zutage 
und konnten festgehalten und sogleich ausgeräumt werden. Ansonsten
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288 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 46 f. m. w. H. Ein Beispiel anhand eines Falles erläu-
terte Klein, Mündlichkeitstypen, S. 71–74.

289 Klein, Zivilprozeß, S. 236, Hervorhebung E. S.; vgl. Klein, Mündlichkeitstypen, S. 6
m. w. H.

290 Klein, Zivilprozeß, S. 236.
291 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 42, vgl. S. 54; Klein, Bemerkungen CPO, S. 348;

Klein, Gesetzentwürfe, S. 29 f.; Klein, Zivilprozeß, S. 237; vgl. Klein, Mündlich-
keitstypen, S. 39.

292 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 42 und S. 54.
293 Klein, Gesetzentwürfe, S. 30.



wären sie erst in der Berufungsinstanz hervorgetreten und hätten allen-
falls mangels Kompetenz des Berufungsgerichts im schlechtesten Fall
zur Klärung wieder in die erste Instanz zurückverwiesen werden müs-
sen; zumindest hätte eine Vielzahl solcher Fälle die Berufungsinstanz
überlastet, weil sie im Gegensatz zur ersten Instanz nicht auf mündlich-
unmittelbare Verhandlung, Beweisaufnahmen und dergleichen ausgelegt
war.294 Die Bedeutung des Verfahrens vor der Erstinstanz wäre zu derje-
nigen eines Durchgangsverfahrens geschwunden und das zweitinstanz-
liche Verfahren zum massgeblichen Verfahren für den Zivilprozess
geworden, was der ratio legis des Instanzenzuges zuwidergelaufen
wäre.295 Die Anwaltspflicht in höheren Instanzen, die weitere Entfer-
nung zum Berufungsgericht und die im Rechtsmittelverfahren generell
höheren Prozesskosten gingen zulasten der Rechtsuchenden. Abgese-
hen davon wäre entgegen aller Prozessökonomie im Berufungsverfah-
ren wiederholt und verdoppelt worden, was das erstinstanzliche Verfah-
ren bereits geleistet hatte, womit dessen gesamter gerichtlicher und par-
teiseitiger Aufwand zu unnötigem Zusatzaufwand geworden wäre.296

Der zeitlich etwas grössere erstinstanzliche Aufwand, den eine zuverläs-
sige Protokollierung bereitete, fiel demzufolge aus prozessökonomi-
scher Sicht über den Instanzenzug hinweg betrachtet kaum ins Gewicht
und lohnte sich vollauf.297

Die Bedeutung, die Klein einer korrekten Protokollierung in der
forensischen Praxis298 beimass, ersieht man daraus, dass er als faktische
Massnahme der Prozessökonomie zusätzlich noch die Sammlung mit
«Beispiele[n] für Verhandlungsprotokolle, Urtheils- und Beschlussausfer-
tigungen»299 herausgeben liess.300 Sie sollte anhand von Beispielen und
Mustern kären, wie ein einwandfreies Protokoll aussah und prozessöko-
nomisch förderlich301 einzusetzen war. Eine methodisch korrekt ausge-
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294 Klein, Gesetzentwürfe, S. 48 Fn. 29 m. N.; Klein, Bemerkungen CPO, S. 276 und
S. 296.

295 So ausdrücklich schon Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 54.
296 Siehe unten unter §  4/I./17.
297 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 273 f. m. w. H.
298 Zur Entwicklungen der Protokollierung in praxi siehe Leonhard, S. 155 f.
299 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis II./2. unter K. k. Justizministerium, Bei-

spiele Verhandlungsprotokolle.
300 Siehe unten unter §  4/IV./1.
301 Siehe Vortrag Krall 1895, S. 244.



führte Protokollierung unter gerichtlicher Leitung würde das Verfahren
somit weder übermässig verlangsamen, noch zu allzu häufigen Unter-
brechungen führen.302

Im Verfahren vor Gerichtshöfen ersetzte das gerichtliche Protokoll
bereits in vielfacher Hinsicht den Schriftsatz für Anträge, Gesuche und
Beschwerden; so zum Beispiel beim Antrag auf prozessleitende Verfü-
gungen, bei Ablehnung von Sachverständigen, beim Antrag auf Ergän-
zung oder Verbesserung der Beweisaufnahme oder beim Gesuch um
Beweissicherung.303 Im bezirksgerichtlichen Verfahren kamen noch wei-
tere Möglichkeiten zum Einsatz des gerichtlichen Protokolls hinzu.304

Insofern trug die Protokollierung auch zur prozessökonomischen Ein-
dämmung von teuren und umfangreichen Schriftsätzen bei.

12. Gerichtliche Strafbefugnisse

Als gerichtliche Sanktionsbefugnisse im weiteren Sinne stellte die öster-
reichische Zivilprozessordnung von 1895 insgesamt vier prozessökono-
mische Mechanismen bereit, die dem Grundsatz nach kumulierbar305

waren:
1. Präklusion oder gerichtliche Zurückweisung;306

2. nachträglicher Kostenersatz, das heisst Schadenersatz und
 Haftung;307

3. Ordnungsstrafen [a)];
4. Mutwillstrafen [b)].

Gerichtliche Strafbefugnisse im engeren Sinne waren allein die beiden
letztgenannten Ordnungs- sowie Mutwillstrafen. Ein Beispiel veran-
schaulicht, wie alle diese prozessökonomischen Mechanismen zusam-
menwirkten: Wenn Zeugen (§ 326 Abs. 2 i. V. m. § 333 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 4 Ö-CPO) und Sachverständige (§ 354 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3
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302 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 274–276 m. w. H.
303 Klein, Zivilprozeß, S. 281.
304 Siehe unten unter §  4/II./2./b) und g).
305 Siehe Klein, Zivilprozeß, S. 272.
306 Siehe oben unter §  4/I./9./b) und c) sowie §  4/I./10./h)/aa) und bb).
307 Siehe unten unter §  4/I./15.



Ö-CPO), obwohl ordnungsgemäss geladen, bei der betreffenden Tagsat-
zung fernblieben oder die Aussage bzw. das Gutachten ungerechtfertig-
terweise verweigerten, mussten sie nicht nur einen Kostenersatz leisten,
sondern hafteten darüber hinaus den Parteien für sämtlichen Schaden,
der den Parteien aufgrund der Verhinderung oder Verzögerung der
Beweisführung erwuchs.308 In solchen Fällen hatte das Gericht gegebe-
nenfalls zudem die Möglichkeit, zwecks Verschleppung später vorge-
brachte tatsächliche Behauptungen und Beweise zurückzuweisen. Allen-
falls waren zusätzlich Ordnungsstrafen und/oder Mutwillstrafen zu ver-
hängen.309

a) Ordnungsstrafen
Die Ausübung der Sitzungspolizei (§§ 197–203 Ö-CPO) erlaubte dem
Gericht, Ordnungsstrafen bis zu 50 fl (§ 199 Abs. 1 und § 220 Abs. 1
Ö-CPO) und gegen Bevollmächtigte Geldstrafen bis zu 100 fl (§ 200
Abs. 1 und § 220 Abs. 1 Ö-CPO) auszusprechen.310 Ordnungsstrafen
konnten ergehen gegen Zeugen (§ 333 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO) und Sach-
verständige (§ 354 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO) infolge Fernbleibens oder
gegen Sachverständige (§ 354 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO) infolge Verweige-
rung des Gutachtens.311 Das Gericht konnte gegen den Anwalt eine Ord-
nungsstrafe verhängen, sofern ihn ein «grobes Verschulden» daran traf,
dass parteiseitiges Vorbringen in Verschleppungsabsicht eingebracht
worden war, welches das Gericht zurückgewiesen hatte (§ 179 Abs. 2
Ö-CPO).

b) Mutwillstrafen
Die Mutwillstrafen als besonderer prozessökonomischer Mechanismus
hatte Klein in «Pro futuro» bereits vehement gefordert: «Darum Waffen
für den Richter, schärfere Waffen, als das armselige Recht der Disciplini-
rung des Advocaten!»312 Mutwillstrafen konnten nach der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 bis zum Betrag von 300 fl erge-
hen (§ 220 Abs. 1 Ö-CPO). Sie konnten zwar gegen Anwälte verhängt
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308 Klein, Zivilprozeß, S. 356, S. 358 und S. 362, je m. w. H.
309 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 272.
310 Klein, Zivilprozeß, S. 308.
311 Klein, Zivilprozeß, S. 272, S. 356 m. w. H. und S. 362.
312 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 29.



werden, in der Praxis griff das Gericht kaum je zu einer Strafe gegenüber
den Anwälten. Anstatt dies aber als Nachlässigkeit des Gerichts aufzu-
fassen, wertete Klein es als wirkungsvolle Generalprävention: Eine ein-
zige verhängte Mutwillstrafe konnte in etlichen Fällen viele Anwälte zu
prozessökonomischem Vorgehen anhalten und vor Verstössen abschre-
cken. Mutwillstrafen waren ausserdem gegen Zeugen möglich, die die
Aussage verweigerten (§ 326 Abs. 3 Satz 1 Ö-CPO).313

Ergriff nach Ermessen des Revisionsgerichts eine Partei die Revi-
sion mutwillig oder einzig zwecks Verzögerung, musste es gegen den
Revisionswerber oder gegebenenfalls gegen dessen Anwalt eine Mut-
willstrafe aussprechen (§ 512 Ö-CPO).314 Ebenso hatte das Rekursge-
richt gegenüber dem Beschwerdeführer oder dessen Anwalt zu verfah-
ren, falls der Rekurs gegen einen Beschluss des zweitinstanzlichen
Gerichts mutwillig oder einzig zwecks Verzögerung angebracht worden
war (§ 528 Abs. 2 Ö-CPO).315

In der Praxis wurde die Mutwillstrafe selten angestrengt und noch
seltener war sie erfolgreich. Entgegen der Absicht Kleins und der ratio
legis der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 wurde nämlich
von den Gerichten die schwierige Beweislast bezüglich des Mutwillens
auf die Parteien abgeschoben und ein hohes Beweismass angesetzt, das
realistischerweise kaum je erbracht werden konnte.316

13. Schluss der Verhandlung

Die Verhandlung musste vom Gericht für geschlossen erklärt werden,
sobald es den Verhandlungsgegenstand für vollständig behandelt und,
beruhend auf den aufgenommenen Beweisen, für reif zur Entscheidung
befand (§ 193 Abs. 1 Ö-CPO). Das Gericht konnte die mündliche Ver-
handlung auch für geschlossen erklären, bevor alle zugelassenen Beweise
aufgenommen wurden, falls nämlich einzig noch einzelne angeordnete
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313 Zum vorangehenden Absatz Klein, Parteienvertretung, S. 36; Klein, Zivilprozeß,
S. 272 und S. 358.

314 Klein, Zivilprozeß, S. 431; vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 74.
315 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 74; Klein, Zivilprozeß, S. 456.
316 Zum vorangehenden Absatz Klein, Parteienvertretung, S. 39 f.; Klein, Zivilprozeß,

S. 377 f. m. w. H.



Beweisaufnahmen durch einen ersuchten Richter fehlten.317 Indem das
Gericht in den genannten beiden Fällen den Schluss der Verhandlung
erklärte, ersparte es den Parteien weitere Kosten und weiteren Aufwand,
welche unnötig und zwecklos gewesen wären, weil sie in der Sache nichts
mehr Wesentliches oder Neues beisteuern würden oder könnten.318

Auch die Parteien konnten unter Umständen auf den Schluss der
Verhandlung hinwirken und dadurch die Prozessökonomie fördern.
Äusserten beide Parteien nämlich einen Verzicht auf eine mündliche
Verhandlung der Ergebnisse einer noch ausstehenden mittelbaren
Beweisaufnahme vor einem ersuchten Richter, so entschied das Gericht
ohne weitere mündliche Verhandlung, sobald die Ergebnisse der Beweis-
aufnahmen durch den ersuchten Richter bei ihm eingegangen waren
(§193 Abs. 3 Ö-CPO).

14. Sofortige Urteilsfällung

Unabhängig von der Anwesenheit beider Parteien (§ 414 Abs. 1 Satz 3
Ö-CPO) sollte das Gericht das Urteil bei Möglichkeit «sogleich nach
Schluss» der mündlichen Verhandlung, aus der es hervorging, fällen und
es samt seiner Begründung bekanntgeben (§ 414 Abs. 1 Satz 1 und 2 
Ö-CPO). Andernfalls musste das Urteil innert einer Frist von acht
Tagen nach Schluss der Verhandlung oder nach Eintreffen noch ausste-
hender Beweisaufnahmeakte gefällt werden (§ 415 Satz 1 Ö-CPO),
wobei eine Urteilsverkündung entfiel (§ 415 Satz 1 Ö-CPO). Den Par-
teien sollte nicht abverlangt werden, nur vor Gericht zu erscheinen, um
das Urteil zu hören.319 In der Möglichkeit der sofortigen Urteilsfällung
sah Klein ein «unentbehrliches Korrelat der Unmittelbarkeit»320 und ver-
wehrte sich die Kritik, dadurch würden übereilte Urteile gefällt, weil
nämlich die Zivilprozessordnung die sofortige Urteilsfällung nur bei
Möglichkeit und nicht zwingend vorsah.321 Letztlich blieb es also dem
Gericht überlassen, sich in casu dafür oder dagegen zu entscheiden. In
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317 Siehe Klein, Praxis, S. 43.
318 Klein, Praxis, S. 42.
319 Klein, Gesetzentwürfe, S. 65.
320 Klein, Zivilprozeß, S. 220.
321 Klein, Bemerkungen CPO, S. 336 f. m. w. H.; siehe Klein, Zivilprozeß, S. 220.



jedem Falle bot die Möglichkeit der sofortigen Urteilsfällung dem
Gericht aber einen Mechanismus, der unter Umständen das prozessöko-
nomische Verfahren auch prozessökonomisch abzuschliessen erlaubte.

15. Prozesskosten und Kostenersatz

Die Frage nach den Prozesskosten trennte Klein von derjenigen des
Kostenersatzes. Trotz Kostenersatzes der unterliegenden an die obsie-
gende Partei, so Klein, «hört jedoch ein allzu teurer Prozeß nicht auf,
sozial schädlich zu sein.»322 Als Faustregel, um beurteilen zu können, ob
und inwiefern der konkrete Zivilprozess dem Gebot der Billigkeit ent-
spricht, nannte Klein den Vergleich zwischen Prozesskosten und konkre-
tem Streitwert. Es handelte sich dabei laut Klein um die Prozessökono-
mie «in Ansehung des Geldaufwandes, hier läßt es sich nachrechnen.
Eine je größere Quote des Streitwertes der regelmäßige Prozeßaufwand
(Kosten einzelner Prozeßakte, Anwaltsgebühren, staatliche Abgaben)
darstellt, desto unwirtschaftlicher ist der Prozeß und desto fragwürdiger
wirkt er als soziale Institution.»323 Jeweils vorausgesetzt, dass der Zivil-
prozess seine Zwecke allesamt erfüllte: Je geringer die Prozesskosten
gegenüber dem Streitwert ausfielen, desto prozessökonomischer, weil
billiger war der Zivilprozess. Je mehr sich die Prozesskosten dem Streit-
wert näherten oder ihn gar überstiegen, umso mehr fehlte es an Prozess-
ökonomie. Für die Erstattung von ordentlichen und ausserordentlichen
Prozesskosten sah Klein deswegen eine Reihe von Vorschriften vor, die
er mit den folgenden Worten charakterisierte:

«Alle diese Bestimmungen verkünden, daß man sich im Bereiche
eines Prozeßrechtes befinde, das [. . .] ein rascheres Verfahren und
das Vermeiden unnützer, unwirksamer Prozeduren ernstlich will
und erstrebt[.]»324

Grundsätzlich folgte die Pflicht zur Erstattung der ordentlichen, not-
wendigerweise entstehenden Prozesskosten (objektiv) dem Masse des

182

§ 4 Prozessökonomische Mechanismen

322 Klein, Zivilprozeß, S. 195. Vgl. Esser, S. 44.
323 Klein, Zivilprozeß, S. 194.
324 Klein, Zivilprozeß, S. 165. Vgl. Schima, S. 259.



Unterliegens bzw. Obsiegens im Zivilprozess (§ 41 Abs. 1 Satz 1 und
§ 43 Abs. 1 Ö-CPO).325 Das heisst, die unterliegende Partei trug die Pro-
zesskosten, die sich aus den gesamten Gerichtskosten des Prozesses
sowie sowohl den eigenen als auch den Anwaltskosten der Gegenpartei
zusammensetzten. Kosten wurden zu derartigen ordentlichen Prozess-
kosten, «soweit sie nach Ermessen des Gerichtes zur zweckentsprechen-
den Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren»326

(§ 41 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO).
Zwei Ausnahmen vom genannten Grundsatz und konkrete Kos-

tenumverteilungen konnten allerdings eintreten, welche Klein beide in
prozessökonomischer Weise mit einem (subjektiven) Verschuldensund
Verursacherprinzip begründete: Einerseits konnten ordentliche Prozess-
kosten in gewissem Umfang der obsiegenden Partei auferlegt werden,
falls sie sie verschuldet hervorgerufen hatte; andererseits musste jeweils
jene Partei, welche über die an sich erforderlichen Prozesskosten hinaus-
gehende ausserordentliche Kosten bewirkte, diese auch tragen327. Als
besondere Vorschriften, welche die ausnahmsweise Verteilung prozes-
sualer Kosten behandelten, nannte Klein unter anderem die §§ 44, 45, 48,
49, 51 sowie 154 Ö-CPO328.329

Die prozessökonomische Besonderheit lag in der Geltendmachung
des Kostenersatzanspruches, weil er inzident im Hauptverfahren geprüft
und entschieden wurde und daher keines separaten Verfahrens bedurfte.
Ein Antrag auf Kostenersatz musste, um nicht zu verfallen, entweder
vor Ende der mündlichen Verhandlung oder zugleich mit dem ohne
vorangehende mündliche Verhandlung zu entscheidenden Antrag auf
einen gerichtlichen Beschluss vorgebracht werden. Alle instanzerledi-
genden Urteile (ausgenommen Teilurteile) oder ebenso wirkende
Beschlüsse mussten auch über die Kostenersatzfolgen entscheiden.
Gegebenenfalls war dabei grundsätzlich auch der Betrag des Kostener-
satzes sogleich festzulegen, es sei denn dies wurde bis zur schriftlichen
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325 Klein, Bemerkungen CPO, S. 212.
326 Klein, Zivilprozeß, S. 160.
327 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 34; Klein, Zivilprozeß, S. 164. Kritisch zu Kleins

diesbezüglicher Fixierung auf die Arglist der Parteien und Anwälte siehe Oberham-
mer/Domej, Delay, S. 264 f.

328 So wohl recte statt §  155 Ö-CPO.
329 Klein, Bemerkungen CPO, S. 212 f.



Urteils- oder Beschlussausfertigung zurückgestellt. In Beschlüssen der
gerichtlichen Prozessleitung konnte ein Kostenersatz, sofern er vom
Ergebnis des Hauptverfahrens in der Sache losgelöst zu beurteilen war,
direkt selbst entschieden werden, so beispielsweise bei Erstreckungen
von Tagsatzungen.330

a) Ordentliche Prozesskosten bei verspäteten 
parteiseitigen Vorbringen

§ 44 Abs. 1 Ö-CPO betraf das parteiseitige Vorbringen von Tatsachenbe-
hauptungen und Beweismitteln. Erstens musste das Gericht in Würdi-
gung der Umstände solchen Vorbringens überzeugt sein, dass es bereits
früher hätte geschehen können, mit anderen Worten musste das Vorbrin-
gen verspätet sein. Verspätet war, was in der mündlichen Verhandlung
vorgebracht wurde, aber bereits in der Klage, der Klagebeantwortung, 
einem vorbereitenden Schriftsatz, während des vorbereitenden Verfah-
rens oder bei einer früheren Tagsatzung der Verhandlung hätte vorge-
bracht werden können, es indessen verschuldet nicht worden war, «wenn
auch nur aus schuldbarer Unwissenheit oder Mangel der gehörigen Auf-
merksamkeit oder des gehörigen Fleißes»331.332Zweitens musste überdies
eine tatsächliche Verzögerung des Zivilprozesses dadurch eingetreten
sein, dass das verspätete Vorbringen zugelassen wurde. In diesem Falle
konnte, das heisst in Würdigung der Umstände, von Amtes wegen oder
auf Antrag das Gericht unabhängig vom Prozessausgang folgendermas-
sen vorgehen: Es konnte derjenigen Partei, von der solches Vorbringen
stammte, den Ersatz der (ordentlichen) Prozesskosten an die Gegenseite
aufer legen, und zwar in gänzlichem oder teilweisem Umfang. § 44 Abs. 2 
Ö-CPO präzisierte dies ceteris paribus für den besonderen Fall, dass ein
bestimmtes Vorbringen bereits in die vorbereitenden Schriftsätze hätte
Eingang finden können. In beiden Fällen ging es nicht um zusätzliche
Kosten, sondern um ordentliche Prozesskosten; allein die zusätzlichen
Kosten, die die Verzögerung verursacht hatte, von den ordentlichen Kos-
ten zu trennen und zu bemessen, wäre nämlich kaum möglich.333
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330 Zum vorangehenden Absatz Klein, Gesetzentwürfe, S. 35 m. w. H.
331 Klein, Zivilprozeß, S. 272.
332 Klein, Zivilprozeß, S. 271 f.
333 Klein, Zivilprozeß, S. 164.



Von der prozessökonomischen Warte aus betrachtet, war § 44 
Ö-CPO ein Paradebeispiel eines prozessökonomischen Mechanismus,
weil darin ein Grossteil der möglichen prozessökonomischen Tatbe-
standselemente eingefügt war und miteinander kombiniert war.334 Ferner
betraf er ein klassisches Problemfeld der Prozessökonomie, nämlich die
Rechtzeitigkeit der parteiseitigen Vorbringen. Da weder dogmatisch
noch realiter ein rechtzeitiges Vorbringen sichergestellt werden konnte,
konnte ein prozessökonomischer Mechanismus einzig nachgängig den
Täter mittels (finanzieller) Sanktion bestrafen und/oder die (finanziel-
len) Folgen beheben und die Nachteile abschwächen, die Verstösse
gegen die Prozessökonomie hervorgerufen hatten.

Verspätetes Vorbringen wurde aus Gründen der Erforschung der
materiellen Wahrheit und Gründlichkeit zwar zugelassen. Übte es keine
prozessökonomisch nachteilige Wirkung auf den Zivilprozess aus, erüb-
rigte sich eine weitere Auseinandersetzung damit. Erwuchs daraus aber
– und nur diesfalls – eine tatsächliche, manifeste Verletzung der Prozess-
ökonomie, indem es höhere (gleichwohl ordentliche) Prozesskosten
bewirkte, wurde dieser Nachteil der verursachenden oder verschulden-
den Partei überbürdet. Im Sinne der gerichtlichen Prozessleitung lagen
die Handlungsmöglichkeiten schwergewichtig beim Gericht, doch blie-
ben letztlich blosse Möglichkeiten: Von Amtes wegen (oder auf Antrag)
konnte es, musste jedoch nicht zwingend, eine Kostenerstattung anord-
nen, wobei das ganze Spektrum des Kostenbetrages offenstand, von teil-
weiser bis gänzlicher Erstattung.

Insgesamt entsprach § 44 Ö-CPO einer Möglichkeit zur Behebung
der Folgen prozessökonomischer Verstösse der Parteien und somit
einem ex post wirkenden prozessökonomischen Mechanismus. Prozess-
ökonomie sollte in erster Linie faktisch herrschen und auf Anhieb im
Zivilprozess verwirklicht werden. Deshalb waren Verstösse gegen sie,
wie (verschuldetes) verspätetes Vorbringen, an sich irreparabel und
konnten im Nachhinein nicht ausgebessert, sondern allein geahndet und
möglichst ausgeglichen werden. In massiven, also gehäuften oder eine
beachtenswerte Verzögerung bewirkenden Fällen konnte das Gericht
qua § 44 Ö-CPO korrigierend und ausgleichend tätig werden. In leich-
ten Fällen hingegen konnte es prozessökonomischer sein, eine von vorn-
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herein nur in ihren Folgen wiedergutzumachende Verletzung der Pro-
zessökonomie zu unterlassen, weshalb gemäss § 44 Ö-CPO das Gericht
gegebenenfalls auch davon absehen konnte.

§ 44 Ö-CPO barg schliesslich den prozessökonomischen Vorteil,
dass kein separates Verfahren erforderlich war, um über die Verletzung
der Prozessökonomie im Sinne des § 44 Ö-CPO zu befinden. Die Frage
konnte inzident in demjenigen Zivilprozess von demjenigen Gericht
geprüft und beurteilt werden, wo solch ein Fall angeblich eingetreten
war. Das verhinderte nicht nur ein zusätzliches Verfahren, sondern
nutzte zugleich Kenntnisse und Wissen dort, wo diese ohnehin nahe-
und vorlagen.335

b) Ausserordentliche Prozesskosten
Eine Ausnahme vom Grundsatz der Kostentragung gemäss Prozessaus-
gang hat Klein in § 48 Abs. 1 Ö-CPO statuiert336 und für jene Fälle vor-
gesehen, wo eine Partei subjektiv ein Verschulden oder eine Nachlässig-
keit337 traf, die zusätzliche Prozesskosten bewirkte.338 Es handelte sich
dabei also um ausserordentliche Prozesskosten, die infolge parteiseitigen
Verschuldens oder Verursachens eingetreten waren und über die an sich
nötigen Prozesskosten hinausgingen. Diesfalls wurde der verschulden-
den bzw. verursachenden Partei ungeachtet des Prozessergebnisses (§ 48
Abs. 2 Ö-CPO) auferlegt, die daraus für die Gegenpartei resultierenden
Mehrkosten, die nicht notwendig gewesen wären, sich nun aber einge-
stellt hatten, an die betroffene Partei zu erstatten. Das konnte entweder
von Amtes wegen oder auf Antrag geschehen. Dieser prozessökonomi-
sche Mechanismus glich somit negative finanzielle Folgen von prozess-
ökonomischen Verstössen aus, indem er es dem Gericht ermöglichte, sie
auf die prozessökonomisch fehlbare Partei abzuwälzen. Im Rückblick
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335 Zum vorangehenden Absatz vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 212 f., zwar §  49 
Ö-CPO betreffend, aber mutatis mutandis auch für §  44 Ö-CPO zutreffend. Vgl.
Walker, Vergleich, S. 293 f. m. w. H.

336 Klein, Bemerkungen CPO, S. 212.
337 Der Wortlaut von §  48 Abs. 1 Ö-CPO nannte nebst «Verschulden» den der Gegen-

partei Kosten verursachenden «Zufall»; Klein, Bemerkungen CPO, S. 212, jedoch
sprach beim zweiten Element von «Nachlässigkeit», Klein, Zivilprozeß, S. 164, von
«schuldhaf[t]».

338 Klein, Bemerkungen CPO, S. 212.



zeigte sich jedoch, dass die Gerichte überaus selten von dieser Kostener-
stattung Gebrauch machten.339

c) Bei sofortiger beklagtenseitiger Anerkenntnis
§ 45 Ö-CPO regelte den Fall, dass der Kläger einen Zivilprozess anhob,
obwohl der nunmehrige Beklagte in seinem bisherigen Verhalten hierzu
keinen Anlass gegeben hatte und er den klägerischen Anspruch dem -
zufolge bei der ersten Tagsatzung auch sogleich anerkannte. Der Klä -
ger musste – wie das Fehlen des Modalverbs im Wortlaut der Vorschrift
zeigt – die Prozesskosten tragen. Sie umfassten nicht nur seine eigenen
Parteikosten und die Gerichtskosten, sondern gemäss § 45 Satz 2 
Ö-CPO auch die Parteikosten der Gegenpartei, welche ihr durch die
Anhebung des Zivilprozesses verursacht worden waren.

Prozessökonomie verlangte nicht nur, dass Zivilprozesse so effi-
zient, rasch und günstig wie möglich abliefen, sondern dem noch vorge-
lagert, dass überhaupt nur die nötigen Zivilprozesse durchgeführt wur-
den. Es galt, sämtliche unnötigen Zivilprozesse zu vermeiden, um so die
Ressourcen für die nötigen Zivilprozesse in vollem Umfang zur Verfü-
gung zu haben. § 45 Ö-CPO ging aus dieser Überlegung hervor und war
zugleich ein Eingeständnis, dass ein untrügliches Kriterium zur Abgren-
zung zwischen nötigen und unnötigen Zivilprozessen von vornherein
nicht existierte. Aufgrund des zivilprozessualen Endzwecks340 des Pri-
vatrechtsschutzes zugunsten der Rechtsuchenden war tendenziell vor-
zuziehen, einen unnötigen Zivilprozess anheben zu lassen und nachgän-
gig dessen negative Folgen mittels Kostenverteilung abzufedern, als das
Risiko einzugehen, einen nötigen Zivilprozess von vornherein zu ver-
weigern. Den prozessökonomischen Mechanismus, um eine nachgän-
gige Kostenverteilung eines unnötig eingeleiteten Zivilprozesses durch-
zuführen, bot § 45 Ö-CPO.341

d) Bei Bevollmächtigten
§ 49 Ö-CPO war «rasch eine der bekanntesten Stellen des Entwurfes
geworden»342, wie Klein schrieb. § 49 Abs. 1 Ö-CPO sah die Möglich-
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339 Sprung, Zielsetzungen, S. 344.
340 Siehe oben unter §  3/III./2./a).
341 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 213.
342 Klein, Parteienvertretung, S. 38. Siehe auch Kübl, S. 113.



keit einer Kostentragung bzw. eines Kostenersatzes von Bevollmächtig-
ten wie Anwälten und gesetzlichen Vertretern vor, falls sie durch gro-
bes343 Verschulden Kosten verursachten.344 Diesfalls konnte, musste
jedoch nicht, das Gericht auf Antrag oder von Amtes wegen dem Bevoll-
mächtigten solche grob verschuldeten Kosten überbürden, so dass er
unmittelbar dafür haftete345. § 49 Abs. 2 Ö-CPO nannte den besonderen
Fall, dass die Bevollmächtigten grob verschuldet (im Wortlaut:) «entwe-
der durch Aufnahme nicht zur Sache gehöriger Anführungen in die
Schriftsätze oder durch überflüssige Weitläufigkeiten in den Schriftsät-
zen» zusätzliche Kosten herbeigeführt hatten. § 49 Abs. 3 Satz 1 Ö-CPO
bestimmte die Form des Beschlusses für eine solche Anordnung zur Kos-
tentragung, sofern sie nicht ins Urteil in der Hauptsache Eingang fand.

Prozessökonomisch vorteilhaft zeigte sich, dass § 49 Ö-CPO «den
weitwendigen Umweg des Regressprocesses ersparen hilft und gleich im
Hauptprocesse die Ersatzpflicht eines Vertreters oder Bevollmächtigten
festzustellen gestattet.»346 Zudem ermöglichte er die Beurteilung der
Kosten- und Verschuldensfrage in demjenigen Zivilprozess und von
demjenigen Gericht, bei dem angeblich die Verletzung der Prozessöko-
nomie stattgefunden hatte, das heisst, es wurden Kenntnisse und Wissen
dort genutzt, wo sie bestanden.347

Wie es der gerichtlichen Prozessleitung entsprach, musste die
«Beurtheilung zur Tragung der Kosten, [. . .] auch von amteswegen statt-
finden können [. . . , weil] die Abhängigkeit von einer Antragstellung der
Partei die Lebensfähigkeit dieser Vorschrift in Frage stellen würde.»348

Zumal eine Partei gerade deshalb einen Anwalt beizog, weil sie sich im
Zivilverfahren nicht auskannte, dieser hingegen schon, konnte man nicht
systemwidrig davon ausgehen, anwaltliche prozessökonomische Ver-
stösse ausschliesslich auf parteiseitige Rüge hin zu beachten und zu 
ahnden. Das Gericht brauchte diesbezüglich Handlungsspielraum, um
gegebenenfalls aus eigenem Antrieb im Nachhinein mittels Verlagerung
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343 Das Erfordernis «grob» war erst durch die parlamentarischen Beratungen in den
Gesetzeswortlaut eingegangen (Vierhaus, Abgeordnetenhause, S. 559; vgl. Walker,
Vergleich, S. 275).

344 Siehe Klein, Zivilprozeß, S. 272.
345 Klein, Zivilprozeß, S. 164.
346 Klein, Bemerkungen CPO, S. 212 f.; vgl. Klein, Parteienvertretung, S. 40.
347 Zum vorangehenden Absatz vgl. Walker, Vergleich, S. 293 f. m. w. H.
348 Klein, Bemerkungen CPO, S. 213; vgl. Klein, Parteienvertretung, S. 40 f.



der Kostentragung ausgleichend dagegen vorgehen zu können und so
auch einen sozialen349 Zivilprozess im Sinne der Unterstützung unerfah-
rener Parteien gegenüber ihren Anwälten durchzusetzen.350

Mit § 49 Abs. 2 Ö-CPO wollte Klein nicht zuletzt auch dem
Schriftsatzunwesen, wie es unter der Allgemeinen bzw. Westgalizischen
Gerichtsordnung geherrscht hatte, explizit einen Riegel vorschieben und
die zivilprozessuale Mündlichkeit vor Überwuchern durch Schriftsätze
bewahren. Alles überflüssige Schriftliche galt es daher zu vermeiden und
stattdessen klar und prägnant allein das Wesentliche in die Schriftsätze
aufzunehmen. Umfangreiche Schriftstücke waren unter den alten
Gerichtsordnungen ein Grund für die Kostspieligkeit des Zivilprozesses
gewesen, weil deren Anfertigung aufwendig und daher für die Parteien
teuer gewesen war.351

Der prozessökonomische Mechanismus, den Bevollmächtigten bei
grobem Verschulden bezüglich schriftlicher Weitläufigkeit einen Kos-
tenersatz gegenüber ihren Parteien aufzuerlegen, sollte demnach auch
für kürzere und mithin kostengünstigere anwaltliche Schriftstücke sor-
gen. Diese Kostenerstattung von Seiten des Anwalts für solches grobes
Verschulden zum Beispiel bei Schriftsätzen konnte mit einer Ordnungs-
strafe verbunden werden.352 Nebst den nachgängigen finanziellen Aus-
gleich der nachteiligen Folgen von Verstössen gegen die Prozessökono-
mie trat somit die Möglichkeit einer zusätzlichen pönalen Sanktion, die
das Gericht aussprechen konnte.

e) Bei Nichtigkeit
Dem Grundsatz von § 51 Abs. 3 Ö-CPO zufolge wurden die Kosten
gegenseitig aufgehoben, wenn das Verfahren aufgehoben wurde oder
nichtig war. Ausnahmen von diesem Grundsatz traten für den Fall ein,
dass parteiseitiges Verschulden (Abs. 1) oder gerichtsseitig grobes Ver-
schulden (Abs. 2) zur Aufhebung oder Nichtigkeit des Verfahrens
geführt hatte.353
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349 Siehe oben unter §  3/II./2.
350 Siehe Klein, Bemerkungen CPO, S. 213 f.
351 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 213, vgl. S. 218 und

S. 225; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 238 f.
352 Klein, Zivilprozeß, S. 272. Siehe oben unter §  4/I./12.
353 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 239.



aa) Parteiseitig verschuldet
§ 51 Abs. 1 Ö-CPO behandelte den Fall, dass ein Verfahren (von Amtes
wegen oder durch ein Rechtsmittelverfahren) aufgehoben oder nichtig
erklärt wurde, wobei parteiseitiges Verschulden dafür verantwortlich
war: Entweder war es selbst der Aufhebungsgrund oder es bewirkte,
dass trotz bestehenden Aufhebungs- bzw. Nichtigkeitsgrundes ein Ver-
fahren angehoben oder weitergeführt wurde. Das Gericht konnte,
musste aber nicht, in einem solchen Fall der verschuldenden Partei die
Kosten des aufgehobenen bzw. nichtigen Verfahrens sowie des allfälligen
Rechtsmittelverfahrens überbürden. Das Gericht konnte von Amtes
wegen oder auf Antrag in diesem Sinne tätig werden.

Die ratio legis dahinter war prozessökonomischer Art. Jeglicher
unnötige Aufwand im Zivilprozess, umso mehr ein unnötiges Verfahren
oder unnötige Verfahrensschritte waren zu unterbinden. Fanden sie den-
noch statt, sollten gemäss dem Verursacher- bzw. Verschuldensprinzip
die unnötigen Kosten von derjenigen Partei ersetzt werden, die dafür
verantwortlich war. Hierin lag die Möglichkeit eines nachträglichen
finanziellen Korrektivs gegen die Folgen prozessökonomischer Ver-
stösse.354

bb) Gerichtsseitig grob verschuldet
Lag ein «offenbare[s] grobe[s] Verschulden des Gerichts» vor, indem es
entweder einen bestehenden Aufhebungs- oder Nichtigkeitsgrund des
Verfahrens nicht beachtet oder ihn sogar selbst offenbar grob verschul-
det herbeigeführt hatte, so konnte nach § 51 Abs. 2 Ö-CPO dem Gericht
die Kosten des aufgehobenen bzw. nichtigen Verfahrens sowie des allfäl-
ligen Rechtsmittelverfahrens überbürdet werden, dies von Amtes wegen
oder auf Antrag hin.

Dass auch das Gericht für ein unnötiges Verfahren verantwortlich
sein konnte und entsprechend dessen Kosten tragen sollte, war die spie-
gelbildliche prozessökonomische Überlegung zur Verantwortlichkeit
der Parteien. Der soziale Zivilprozess als staatliche Wohlfahrtseinrich-
tung355 und als Institution zwecks Hilfe für die Rechtsuchenden ver-
langte, dass überall dort, wo er ausnahmsweise und genau konträr zu
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354 Zum vorangehenden Absatz siehe Klein, Zivilprozeß, S. 165 f.
355 Siehe oben unter §  3/II./2.



diesem Zwecke und konträr zu den prozessökonomischen Zielen Wir-
kungen entfaltete, diese zumindest beseitigte. Bei gerichtsseitig verschul-
deter Verfahrensnichtigkeit sollten demnach die Prozesskosten das
Gericht bzw. den Staat und nicht eine Partei treffen. Das Verschuldens-
mass bei der gerichtsseitigen Verantwortlichkeit war gegenüber partei-
seitiger Verantwortlichkeit allerdings erhöht auf ein offenbar grobes Ver-
schulden.

16. Wenige besondere Verfahrensarten

Um den Zivilprozess möglichst zu einem einheitlichen Verfahren zu ver-
schmelzen, musste laut Klein die Anzahl der zusätzlichen besonderen
Verfahrensarten so gering wie möglich gehalten werden.356 Im Entwurf
der Zivilprozessordnung kam Klein jedoch nicht umhin, folgende
besonderen Verfahrensarten aufzunehmen: das Mandatsverfahren357; das
Verfahren in Wechselstreitigkeiten358; das Verfahren bei Streitigkeiten
aus dem Bestandvertrage359; das Verfahren in Ehestreitigkeiten360; das
schiedsrichterliche Verfahren361; schliesslich das Verfahren in Streitigkei-
ten wegen der von richterlichen Beamten zugefügten Rechtsverletzun-
gen362. Regelungen oder prozessökonomische Mechanismen, die aus
dem ordentlichen Zivilprozess hinaus in besondere Verfahrensarten ver-
wiesen, suchte man vergeblich. Denn Kleins Ansicht nach stellten solche
Vorschriften lediglich vermeintlich prozessökonomische Mechanismen
dar und wirkten in Tat und Wahrheit für den regulären Zivilprozess stets
prozessökonomisch kontraproduktiv:

«Sie [die deutsche und österreichische Gesetzgebung, E. S.] haben
die Notwendigkeit erkannt, das Verfahren überhaupt einfacher,
rascher, zielbewußter und dadurch besondere Prozeduren für
dringliche Sachen entbehrlich zu machen. [. . .] Die neuere Rechts-
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356 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 206. Vgl. Vortrag Schönborn 1893, S. 228.
357 Klein, Bemerkungen CPO, S. 376 f.
358 Klein, Bemerkungen CPO, S. 377.
359 Klein, Bemerkungen CPO, S. 377–380.
360 Klein, Bemerkungen CPO, S. 380–383.
361 Klein, Bemerkungen CPO, S. 383–385.
362 Klein, Bemerkungen CPO, S. 385.



entwicklung hat aller Orten mit den summarischen Prozessen auf-
geräumt, weil man zur Einsicht gelangte, daß die Beschleunigung,
die man sich von ihnen verspricht, durch die hemmenden Rück-
wirkungen dieser Sonderprozesse auf das Hauptverfahren in der
Regel mehr als wettgemacht werde. Der modernen Anschauung ist
überhaupt der Gedanke verschiedener Rhythmen im Prozesse
nicht sympathisch. Es soll nicht von Gesetzes wegen langsame und
schnelle Prozesse geben, sondern das gesamte gerichtliche Verfah-
ren muß, soferne es dem Verkehre wirklich dienen soll, immer so
schnell sein, als es die zur Zeit geläufigen Maßstäbe fordern. Dann
wird die Beschleunigung sich von selbst allen einzelnen inzidenten
Prozeduren mitteilen. [. . .] Die Schnelligkeit eines Prozesses hängt
von seinem Grundgefüge, von den Prinzipien ab, die zu dessen
Gesamtaufbau verwendet wurden, nicht von angeklebten Zutaten.
[. . .] Was man früher dem summarischen Prozesse zur Aufgabe
stellte, das muß nun der ordentliche Prozeß immer, regelmäßig,
unter allen Umständen leisten können. Vermag er es nicht, dann ist
es nicht der rechte Prozeß, dann leidet er an wesentlichen, tiefsit-
zenden Gebrechen, die durch das Sonderverfahren statt zu ver-
schwinden, nur noch greller werden.»363

Die besonderen Verfahrensarten, die als ausserordentliche Verfahren
neben den ordentlichen Zivilprozess traten, bezweckten per se dessen
Entlastung, indem sie ihn in gewissen Bereichen ersetzten.364 Klein
bezweifelte indessen, ob ihre modifizierte Umsetzung gegenüber dem
ordentlichen Zivilprozess jeweils auch tatsächlich für das Gericht entlas-
tend wirkte und ihm Aufwand, Zeit und Kosten ersparte.365 Denn wenn
ein besonderes Verfahren durchlaufen wurde und es nachher trotzdem
zusätzlich noch eines ordentlichen Zivilprozesses bedurfte, war dies ein
prozessökonomischer Nachteil. Falls das besondere Verfahren den Zivil-
prozess nicht ersetzen konnte und ein solcher folgte, bedeutete das den
unwiederbringlichen Verlust jeglichen Aufwandes, der zuvor im beson-
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363 Klein, Référé, S. 148 f., Hervorhebungen E. S.
364 Klein, Zivilprozeß, S. 470 m. w. H.
365 Klein, Zivilprozeß, S. 470 m. w. H., vgl. S. 477 f. zum Besitzstörungsverfahren, S. 479

zum Mandats- und Wechselprozess sowie zum Verfahren in Bestandstreitigkeiten;
vgl. auch Klein, Bemerkungen CPO, S. 344.



deren Verfahren geleistet worden war. Gab das besondere Verfahren den
Anlass für einen zusätzlichen Zivilprozess,366 führte es dadurch zu einer
Vermehrung des gerichtlichen Aufwandes, indem aus einem Verfahren
zwei entstanden. In jedem Fall waren derartige Erscheinungen aus pro-
zessökonomischen Gründen zu vermeiden. Nach Kleins Ansicht sollte
deshalb der ordentliche Zivilprozess wieder als Standardverfahren ver-
wendet und er als solches von Grund auf prozessökonomischer werden,
wodurch sich besondere prozessökonomische Verfahrensarten nebenher
oder an seiner statt weitgehend erübrigten.367 Der Eindruck sollte nicht
länger fortbestehen, neben den prozessökonomischen besonderen Ver-
fahrensarten gebe es (e contrario) nur einen aufwendigen, langsamen
sowie teuren ordentlichen Zivilprozess.368

17. Einschränkung der Rechtsmittel und instanzenübergreifende
prozessökonomische Gesamtbilanz

In der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 und ihrem Zivil-
prozess lag, wie Klein festhielt, das «Schwergewicht im Verfahren erster
Instanz»369: «Was in erster Instanz versäumt wurde, müßte dann oft
unter erschwerten Verhältnissen im Berufungsverfahren nachgeholt
werden[.]»370 Die Gesamtbilanz der Prozessökonomie umfasste demnach
laut Klein nicht nur die erste Instanz, sondern rechnete auch die Rechts-
mittelinstanzen und deren Verfahren mit ein, denn prozessökonomische
«Schlaffheit in der einen und Straffheit in der anderen Instanz wäre sinn-
los und würde sich gegenseitig verneinen. Es hieße mit der einen Hand
preisgeben, was man mit der anderen mühevoll errungen hat.»371 Gerade
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366 Klein, Zivilprozeß, S. 489.
367 Klein, Référé, S. 148 f. m. w. H. Vgl. Oberhammer, Speeding up, S. 223.
368 Klein, Référé, S. 148 f. m. w. H. Vgl. Oberhammer, Speeding up, S. 223. Siehe oben

unter §  3/III./1.
369 Klein, Zivilprozeß, S. 273, sinngemäss gleich S. 346. Malaniuk, S. 190; vgl. Dahl-

manns, S. 2735.
370 Klein, Praxis, S. 41, vgl. 226.
371 Klein, Zivilprozeß, S. 403, sinngleich und die Berufung betreffend S. 418, vgl. auch

S. 409; vgl. Klein, Parteienvertretung, S. 27–29 m. w. H. Vgl. Vortrag Schönborn
1893, S. 226 f. m. w. H.; Malaniuk, S. 188 f.; Fucik, S. 198; siehe Rechberger/Klicka,
S. 242 f.



die Beziehungen zwischen dem erstinstanzlichen und dem Berufungs-
verfahren erachtete Klein als massgeblich, inwiefern ein konsequent pro-
zessökonomischer Zivilprozess vom Vorfeld der Klageanhebung bis hin
zu schliesslich einem rechtskräftigen letztinstanzlichen Urteil geschaffen
worden war.372 Die Revision vor der dritten Instanz, die unbestrittener-
massen lediglich ein beschränktes Rechtsmittel sein konnte, war demge-
genüber nicht von grossem prozessökonomischem Gewicht.373

Für das erstinstanzliche mündliche Verfahren lehnte Klein eine
Eventualmaxime als undurchführbar, weil allzu starr und allzu generell
ab. Stattdessen entschied er sich für individuelle Vorschriften der Prä-
klusion, ergänzt durch gerichtliche Zurückweisungsbefugnisse mit Prä-
klusionswirkung. So erfüllte die österreichische Zivilprozessordnung
von 1895 im erstinstanzlichen mündlichen Verfahren die Funktion einer
Eventualmaxime, ohne deren prozessökonomischen Nachteile zu
bewirken.374 Im Gegensatz hierzu erachtete Klein es als notwendig, in
den Rechtsmittelverfahren neues Vorbringen kraft Eventualmaximen
strengstens zu untersagen, womit er einer schon vor der Zivilprozess-
ordnung von 1895 langen Tradition treu blieb,375 nicht zuletzt um der
instanzenübergreifenden prozessökonomischen Gesamtbilanz willen.376

a) Beschränkte Berufung
Klein gab zu bedenken, dass das Verfahren vor einer Rechtsmittelin-
stanz, die ja jeweils das Verfahren vor der vorangehenden Instanz über-
prüfte (§ 462 Abs. 1 Ö-CPO), im Gegensatz stand zum erstinstanzlichen
Verfahren, das auf die Wirklichkeit das Recht anwendete.377 Nur weil im
neuen Zivilprozess das erstinstanzliche Verfahren infolge der unmittel-
baren und mündlichen Verhandlung für das Gericht sowie für die Par-
teien aufwendiger geworden war, bedeutete das noch nicht, dass es sich
in der Berufungsinstanz ebenso verhalten müsste und dort ebenso künf-
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372 Siehe Rechberger/Klicka, S. 243 f.
373 Zum vorangehenden Absatz vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 273.
374 Siehe oben unter §  4/I./9.
375 Anderer Ansicht, nämlich das Neuerungsverbot sei Kleins Schöpfung, Kralik, S. 95.
376 Fasching, Weiterentwicklung, S. 109 f. m. w. N.; Böhm, Neuerungsverbot,

S. 239–241 m. w. H.; Ballon, Entlastung, S. 34; Oberhammer, Speeding up, S. 226
und S. 228; Oberhammer/Domej, Efficiency, S. 66; Oberhammer/Domej, Delay,
S. 271 m. w. H.; Oberhammer/Domej, Germany, S. 120.

377 Klein, Zivilprozeß, S. 403.



tig mehr Arbeit, Zeit und Kosten erforderlich sein würden.378 Vielmehr
sollte gerade das Gegenteil im Berufungsverfahren eintreten. Klein ent-
warf eine beschränkte Berufung.379 Als prozessökonomischen Mechanis-
mus am Umbruch zwischen erstinstanzlichem und Berufungsverfahren
sah Klein in der «beschränkte[n] Berufung den Schlußstein, die Krö-
nung, ohne die alle übrigen Mittel der Konzentration zweck- und ergeb-
nislos wären.»380 Was es gemäss Klein nämlich in jedem Fall zu vermei-
den galt, war eine «mehr oder minder vollständige Verdoppelung des
Prozesses»381, indem vor dem Berufungsgericht, wo hierzu ohnehin viel
ungünstigere Voraussetzungen bestanden als vor der Erstinstanz, alles
neu verhandelt werden müsste.382 Wenn das Berufungsverfahren lang-
wierig wäre, hohe Kosten verursachen würde, Möglichkeiten zur Pro-
zessschikane böte, würde dies alle prozessökonomischen Fortschritte in
der ersten Instanz letztlich zunichte machen.383 Und wenn das Beru-
fungsverfahren vor allem sozusagen eine Wiederholung des erstinstanz-
lichen Verfahrens darstellte, wäre sämtlicher in erster Instanz geleisteter
Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand sinn- und zwecklos investiert gewe-
sen.384 Deshalb erklärte Klein später im Rückblick auf die Ausarbeitung
der Zivilprozessordnung auch:

«Die Angst vor einem teuren und langwierigen Berufungsverfah-
ren blickt beinahe aus jeder Zeile der einschlägigen erläuternden
Bemerkungen des Zivilprozeßordnungs-Entwurfes hervor; die
Verfasser des Entwurfes in sparsamer Wirtschaftlichkeit [. . .] zu
übertrumpfen, wird kaum möglich sein.»385

Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 verwies die Erfor-
schung des Sachverhaltes und die zugehörigen Beweise fast gänzlich an
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378 Klein, Zivilprozeß, S. 274 m. N.; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 346.
379 Siehe von Stosch, S. 195–107.
380 Klein, Zivilprozeß, S. 277, Hervorhebung E. S. Vgl. Böhm, Neuerungsverbot,

S. 241 f.; siehe Sperl, S. 420–422.
381 Zitiert nach Klein, Zivilprozeß, S. 274 m. N.; sinngleich Klein, Beratungsgesetz,

S. 54.
382 Klein, Bemerkungen CPO, S. 346 f. m. w. H.; Klein, Zivilprozeß, S. 274 m. N.; vgl.

Klein, Gesetzentwürfe, S. 68 f. m. w. H.
383 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 347 und S. 356; Klein, Zivilprozeß, S. 275 m. N.
384 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 347 und S. 356; Klein, Zivilprozeß, S. 275 m. N.
385 Klein, Parteienvertretung, S. 27. Sachers, S. 243.



die erste Instanz, wodurch in zweiter Instanz kein neuer Prozessstoff
hinzukam; denn Tatsachenbehauptungen und Beweise die in den Akten
und im Urteilstatbestand der ersten Instanz nicht enthalten waren,
waren grundsätzlich auch in der Berufung ausgeschlossen (§ 482 Abs. 2
Ö-CPO).386 In der Berufung durften keine neuen Ansprüche und keine
neuen Einreden gegenüber denjenigen, die bereits in erster Instanz 
geltend gemacht worden waren, vorgebracht werden (§ 482 Abs. 1 
Ö-CPO). Eine Klagsänderung war nicht gestattet, auch nicht mit
Zustimmung der Gegenpartei (§ 483 Abs. 3 Ö-CPO). Im Zweifelsfall
war die Frage, ob ein bestimmter Beweis in erster Instanz zugelassen
und aufgenommen werden sollte, tendenziell zulasten der Prozessöko-
nomie eher zu bejahen, damit die Berufungsinstanz in den Akten über
Informationen zu möglichst allen, auch nur allenfalls erheblichen tat-
sächlichen Umständen verfügen und darüber urteilen konnte.387 Das
erübrigte im Falle einer Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils im
Berufungsverfahren eine Zurückverweisung der Sache zu neuer Ver-
handlung an die erste Instanz, was letztlich der Prozessökonomie in viel
grösserem Masse geschadet hätte als einige erstinstanzlich unnötiger-
weise zusätzlich aufgenommene Beweise.388

Eine mündliche und unmittelbare Verhandlung im Berufungsver-
fahren sollte nur stattfinden, falls dadurch dem Zweck der Berufung
gedient und das Verfahren weitergebracht wurde (§ 480 Abs. 1 Satz 1 
Ö-CPO).389 Andernfalls war der Aufwand einer Verhandlung für die
Parteien im Berufungsverfahren zu vermeiden, weil er nicht gerechtfer-
tigt war.390 Es war auch zu bedenken, dass das Erscheinen vor dem Beru-
fungsgericht den Parteien in der Regel die Mühe einer Reise dorthin auf-
erlegte.391 Die Entscheidung für oder wider eine mündliche Berufungs-
verhandlung sollte anlässlich einer nichtmeritorischen Vorprüfung
(§ 470 Ö-CPO)392 fallen, die nur in den von der Zivilprozessordnung
genannten Fällen zulässig war:393 Unter anderem bei offensichtlicher
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386 Klein, Zivilprozeß, S. 275 f. m. w. H., S. 278 und S. 413 f.
387 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 348 f.
388 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 348 f.
389 Klein, Zivilprozeß, S. 292; vgl. Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 54.
390 Klein, Zivilprozeß, S. 292; vgl. Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 54.
391 Klein, Bemerkungen CPO, S. 354.
392 Siehe Klein, Praxis, S. 234 f.; Klein, Zivilprozeß, S. 297 f.
393 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 297.



Unzulässigkeit, Verspätung, Formwidrigkeit der Berufung oder Unzu-
ständigkeit des Berufungsgerichts (§ 471 Ziff. 1 und 2 Ö-CPO) fasste der
Berufungssenat einen dies feststellenden gerichtlichen Beschluss (§ 473
Abs. 1 i. V. m. § 474 Abs. 1 und 2 Ö-CPO) und wies die Berufung zurück,
ohne dass eine Tagsatzung zu mündlicher Verhandlung anberaumt
wurde.394 Bei Begründetheit der Berufung wurden hingegen sogleich die
erforderlichen Verfügungen getroffen, um das Verfahren und eine allfäl-
lige mündliche Verhandlung in der Sache in die Wege zu leiten und vor-
zubereiten (§ 481 Ö-CPO); so konnten zum Beispiel  Zeugen und Sach-
verständige geladen und Beweismittel herbeigeschafft werden.395

Zur Berufungsentscheidung führten mehrere abgekürzte Wege.
Innerhalb der Notfrist von acht Tagen nach Empfang einer Entschei-
dung des Berufungsgerichts der (Teil-)Aufhebung des erstinstanzlichen
Urteils infolge Nichtigkeit konnten die Parteien, sofern sie sich darauf
verständigt hatten, beim Berufungsgericht beantragen, dass die Verhand-
lung vor ihm stattfinde und es selbst urteile (§ 478 Abs. 4 Ö-CPO). «Sie
ersparen dadurch eine Menge Arbeit, Zeit und Kosten und werden
rascher eine Entscheidung der zweiten Instanz erlangen.»396 Insbeson-
dere verhinderten sie damit jene Verfahrensverdoppelung, dass sie unter
Umständen nach erneutem erstinstanzlichem Verfahren wiederum an
das Berufungsgericht gelangen mussten.397

Es konnte sich im Berufungsverfahren auch herausstellen, dass es
dem erstinstanzlichen Verfahren in qualifiziertem Sinne an Vollständig-
keit oder Gründlichkeit gefehlt hatte (§ 496 Abs. 1 Ö-CPO). Entweder
wies das Berufungsgericht daher die Sache an das erstinstanzliche
Gericht zwecks neuerlicher Verhandlung und Beurteilung zurück,
wobei sich dies auf das bislang Unerledigte oder Mangelhafte beschrän-
ken musste (§ 496 Abs. 1 und 2 Ö-CPO). Oder das Berufungsgericht
konnte anstelle einer Zurückweisung an das erstinstanzliche Gericht
selbst ein Urteil fällen: Auf gemeinsamen Antrag der Parteien hin oder
wenn «dies nach Ermessen des Gerichtes geeignet erscheint, die Erledi-
gung zu beschleunigen oder einen erheblichen Kostenaufwand zu ver-
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394 Klein, Gesetzentwürfe, S. 28.
395 Klein, Gesetzentwürfe, S. 28.
396 Klein, Zivilprozeß, S. 296, so auch S. 349.
397 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 296; vgl. Klein, Praxis, S. 263 f.



meiden» (§ 496 Abs. 3 Ö-CPO),398 konnte es zunächst bei Bedarf durch
eigene mündliche Verhandlung diejenige vor der Erstinstanz ergänzen
und sodann selbst urteilen.399 Sooft in einer mündlichen Berufungsver-
handlung mit Hilfe von Beweisergänzungen und -wiederholungen eini-
germassen Aussicht auf erfolgreiche und gründliche Überprüfung des
erstinstanzlichen Urteils bestand, empfahl Klein, die Zurückweisung an
die Erstinstanz zu unterlassen und das Berufungsgericht gleich selbst
urteilen zu lassen.400

b) Beschränkte Revision
Wie das Berufungsverfahren aus prozessökonomischen Gründen nicht
das Verfahren vor der ersten Instanz verdoppelte, so sollte angesichts der
instanzenübergreifenden Gesamtbilanz der Prozessökonomie auch das
Revisionsverfahren nicht das Berufungsverfahren wiederholen. Für die
dritte Instanz setzte deshalb die österreichische Zivilprozessordnung
von 1895 den prozessökonomischen Mechanismus des Neuerungsver-
bots fort (§ 504 Abs. 2 Ö-CPO).401

Das Revisionsverfahren war grundsätzlich schriftlich, das heisst
nicht mündlich, sowie geheim, das heisst nicht öffentlich (§ 509 Abs. 1
Ö-CPO).402 Ausnahmsweise konnte auf Antrag oder von Amtes wegen,
falls dies notwendig schien, eine mündliche Revisionsverhandlung
beschlossen und durchgeführt werden, wofür die Bestimmungen der
mündlichen Berufungsverhandlung mutatis mutandis galten (§ 509
Abs. 2 Ö-CPO). Eine obligatorische mündliche Verhandlung hätte das
Revisionsverfahren unverhältnismässig stark verteuert und den Parteien,
da die Revisionen beim Obersten Gerichtshof zentralisiert wurden,
grossen Aufwand bereitet, wenn sie zwecks mündlicher Verhandlung
hätten anreisen und zugegensein müssen. Auf der anderen Seite durften
allein die Kosten nicht der Grund dafür sein, dass eine (womöglich
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398 Vortrag Krall 1895, S. 246 f.
399 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 71 f.
400 Klein, Praxis, S. 263, vgl. S. 262 f. m. w. H.
401 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 359 f.; Klein, Zivilprozeß, S. 277 und S. 426 

m. w. H.
402 Klein, Zivilprozeß, S. 302 und S. 304 m. w. H. zur Ausnahme einer mündlichen Ver-

handlung vor dem Revisionsgericht; vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 73 mit Fn. 41
m. N. in den Materialien.



gerechtfertigte) Revision unterlassen wurde oder entgegen dem sozia-
len403 Zivilprozess nur begüterte Personen sie anzustrengen wagten.
Auch der Zufall, dass eine Partei, die Revision einzulegen erwog, in der
Nähe des Revisionsgerichts wohnte, durfte nicht massgebend sein. Des-
halb wurde im Revisionsverfahren, das sich als Rechtsmittelverfahren in
erster Linie gegen eine unrichtige rechtliche Beurteilung richtete und
daher umso weniger einer mündlich-unmittelbaren Verhandlung
bedurfte, grundsätzlich aufgrund der erst- und zweitinstanzlichen
Akten, das heisst ohne mündliche Verhandlung entschieden. Ausnahms-
weise aber konnte eine mündliche Verhandlung stattfinden.404

18. Ergebnis und Zusammenfassung

Am Gerichtshofverfahren der österreichischen Zivilprozessordnung
von 1895 wurde deutlich, wie Klein dessen Vorschriften als Mechanis-
men in der zivilprozessualen Maschinerie auffasste [a)] und dass sich
darunter besondere prozessökonomische und noch prozessökonomi-
schere Mechanismen [b)] befanden. Die zentralen prozessökonomischen
Mechanismen der Raschheit, Billigkeit und Effizienz des Gerichtshof-
verfahrens waren bei Klein aus einer längeren Entwicklung [c)] hervor-
gegangen und hatten durchaus Wandlungen durchgemacht. Das ständige
Gegengewicht im Widerstreit mit der Prozessökonomie, wie es an den
prozessökonomischen Mechanismen häufig auftrat und deutlich erkenn-
bar war, bildete die Gründlichkeit [d)]. Schliesslich zeigten sich als nega-
tive Befunde, dass wider Erwarten gewisse gemeinhin typisch prozess-
ökonomische Themen bei Klein prozessökonomisch bloss beiläufig
behandelt wurden [e)].

a) Vorschriften als Mechanismen in der 
zivilprozessualen Maschinerie

Aus seiner Auffassung eines zeitgemässen und fortschrittlichen Zivil-
prozessrechts heraus hatte Franz Klein die Vorstellung eines sozialen
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403 Siehe oben unter §  3/II./2.
404 Zum vorangehenden Absatz Klein, Gesetzentwürfe, S. 72; Klein, Zivilprozeß, S. 302

und S. 424 f.



Zivilprozesses entwickelt.405 Diesen setzte er in der neuen Zivilprozess-
ordnung konsequent und durchgehend um, so dass «sämtliche Einzelre-
gelungen der ö[sterreichischen] Z[ivilprozessordnung] 1898 [. . .] insge-
samt auf die Verwirklichung gerade dieses Prozeßzwecks ausgerich-
tet»406 waren. Im Rahmen des sozialen Zivilprozesses hatte Klein dem
neuen Zivilprozess die drei besonderen prozessökonomischen Ziele der
Effizienz, Raschheit und Billigkeit gesetzt. «Seine große Leistung be -
steht aber darin, diesen Ideen verfahrensgesetzliche Gestalt verliehen zu
haben.»407 Das heisst, Klein setzte dem neuen Zivilprozess nicht nur
fortschrittliche Ziele, was allein wirkungslos geblieben wäre, sondern
setzte sie in der Zivilprozessordnung auch anhand entsprechender kon-
kreter Vorschriften als Mechanismen und deren Zusammenspiel in der
zivilprozessualen Maschinerie insgesamt um.408 In der Allegorie Franz
Kleins des Zivilprozesses als Maschinerie409 wurde das inhaltlich richtige
Urteil zum Endprodukt, aber der «Prozeß ist Mechanik, Form des
Rechtsschutzes.»410 Die Metapher des zivilprozessualen Mechanismus
für gewisse Vorschriften in der Zivilprozess ordnung trat in den Schrif-
ten Kleins vielfach wörtlich auf.411 Die Metapher des zivilprozessualen
Mechanismus verdeutlichte, wie eine Regelung an sich im zivilprozes-
sualen Gefüge, ungeachtet ihrer Handhabung in praxi, allein dogmatisch
wirken sollte und welchen Zielen sie diente. Deswegen betonte Franz
Klein auf der anderen Seite immer wieder, dass über Erfolg und Misser-
folg eines derartigen Mechanismus dessen praktische, forensische Hand-
habung entscheide.412 Dem entsprach Kleins Bemühen, dafür zu sorgen,
dass die Mechanismen alsdann auch in den realen Zivilprozessen ver-
wirklicht wurden und in der Rechtswirklichkeit durch richtige Handha-
bung die beabsichtigten Wirkungen entfalteten.
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405 Siehe oben unter §  3/II./1. und 2.
406 Sprung, Zielsetzungen, S. 343.
407 Fasching, 100 Jahre, S. 20.
408 Vgl. Lewisch, Analyse, S. 157 f.
409 Siehe oben unter §  3/II./3.
410 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 3, Hervorhebung E. S.; vgl. Klein, Bera-

tungsgesetz, S. 59 f.
411 Siehe beispielsweise Klein, Parteihandlung, S. 150; Klein, Zivilprozeß, S. 2; Klein,

Beratungsgesetz, S. 60; Klein, Référé, S. 143; Klein, Zeit- und Geistesströmungen,
S. 15; Klein, Praxis, S. 146 und S. 272; Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 521; Klein,
Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 4.

412 Siehe beispielsweise Klein, Zivilprozeß, S. 17; siehe auch unten unter §  9/III./4./a).



Die Vorschriften bzw. Mechanismen, die zusammen in der Zivil-
prozessordnung die Maschinerie des Zivilprozesses bildeten, dienten
zwar letztlich alle dem zivilprozessualen Endzweck des Privatrechts-
schutzes sowie den besonderen Zwecken des Zivilprozesses, wie Klein
sie aufgestellt hatte.413 Einige der Mechanismen aber zielten im Gegen-
satz zu anderen in erster Linie auf die drei besonderen prozessökonomi-
schen Ziele der Effizienz, Raschheit und Billigkeit und waren ganz vor-
nehmlich auf diese Ziele hin ausgerichtet. Solche Mechanismen stellten
somit spezifisch prozessökonomische Mechanismen dar.

b) Prozessökonomische und prozessökonomischere Mechanismen
Woran erkennt man spezifisch prozessökonomische Mechanismen und
wie rechtfertigt man, dass man bestimmte Mechanismen als prozessöko-
nomisch ansieht und andere demgegenüber nicht? – Zumal es darum
geht, Kleins prozessökonomische Überlegungen und deren konkrete
Umsetzung mittels Mechanismen in der Zivilprozessordnung zu unter-
suchen, lassen sich besondere prozessökonomische Mechanismen
anhand des folgenden Kriteriums erkennen: Dort, wo Klein in seinen
Schriften ausführlich auf die Prozessökonomie oder Reduktion von
Zeit, Kosten und Aufwand einging oder sie als Ziel einer spezifischen
Vorschrift als besonders wertvoll anführte, lag ein prozessökonomischer
Mechanismus vor. Indem auf diese Weise bei den prozessökonomischen
Mechanismen der argumentative Weg von den Werken und Überlegun-
gen Kleins auf die Zivilprozessordnung hinführt, zeigt sich, wie und wo
überall die umfangreiche ratio legis der Prozessökonomie als Mechanis-
mus in der Zivilprozessordnung umgesetzt wurde und darin eingeflos-
sen ist. Am Wortlaut in der Zivilprozessordnung allein war der prozess-
ökonomische Hintergrund häufig nicht mehr eindeutig und schon gar
nicht in seiner gesamten Tragweite ablesbar. Der umgekehrte Weg, aus-
gehend vom Wortlaut der Zivilprozessordnung, wäre deshalb unklarer
und verworren, da nicht jeder prozessökonomische Mechanismus, des-
sen Teile oder das Zusammenspiel mehrerer seiner Teile aus der Zivil-
prozessordnung augenfällig hervorging. Dieser umgekehrte Weg bietet
sich allerdings später dort an,414 wo es um die legistische Umsetzung
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413 Siehe oben unter §  3/III.
414 Siehe unten unter §  4/III./1.



innerhalb einzelner Mechanismen und Vorschriften mittels prozessöko-
nomischer (Tatbestands-)Elemente geht, da diese bei der Rechtsanwen-
dung allein anhand des Wortlauts in der Zivilprozessordnung auf den
ersten Blick unmissverständlich deutlich werden und eingreifen sollten.

Beim Weg über die Werke Kleins hin zu den Mechanismen liegt die
Schwierigkeit darin, dass die zivilprozessuale Prozessökonomie in ihren
Ausprägungen der Effizienz, Raschheit und Billigkeit insbesondere in
Kleins «Erläuternden Bemerkungen» zu seinem Entwurf der Zivilpro-
zessordnung allgegenwärtig war, wie es auch den neuen Zwecken seines
Zivilprozesses entsprach. Nahezu auf jeder Seite trifft man auf einen
Hinweis, inwiefern eine Vorschrift (zumindest auch) zur zivilprozessua-
len Schnelligkeit, Günstigkeit oder Effizienz beitrug. Indes genügen
blosse Hinweise oder Erwähnungen ohne tiefergehende prozessökono-
mische Überlegungen oder Zwecksetzungen nicht, um spezifisch pro-
zessökonomische Mechanismen darzustellen. Bei den behandelten
Mechanismen handelt es sich demgegenüber um prozessökonomische
Mechanismen im strengen Sinne, beruhend auf dem Gedanken: «Nicht
alle im Gesetz [der Zivilprozessordnung, E. S.] gegebenen Normen
haben für das Verfahren die gleiche Bedeutung. Eine große Zahl dersel-
ben ist nur Diener des Zweckes, für den die Normen aufgestellt sind
oder um Einzelheiten in denselben darzustellen.»415 Unter all den Vor-
schriften bzw. Mechanismen der österreichischen Zivilprozessordnung
von 1895 finden sich also viele prozessökonomisch relevante. Darunter
wiederum befinden sich einige prozessökonomischere im engeren Sinne
und diese bilden den engeren Kreis an prozessökonomischen Mechanis-
men, die vorliegend infrage stehen.

In den Werken Franz Kleins zum Zivilprozessrecht findet sich lei-
der an keiner Stelle eine vollständige Auflistung der Vorschriften, welche
er spezifisch als tragende prozessökonomische Mechanismen ansah.
Einzig im Kontext der materiellen Prozessleitung von Seiten des
Gerichts nannte er – ein wenig versteckt in den Fussnoten – einige
Bestimmungen, die seiner Ansicht nach spezifisch prozessökonomische
Zwecke erfüllten: Der Vereinfachung dienten die §§ 180, 187, und 193
Ö-CPO; die Prozessbeschleunigung bezweckten die §§ 180, 181, 187,
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193, 246, 352, 414, 440, 496, 512 und 528 Ö-CPO; die Kostengünstigkeit
des Prozesses gewährleisteten die §§ 183, 187, 246, 328, 352 und 496 
Ö-CPO.416 Als Gegengewichte zur Sicherstellung der Gründlichkeit des
Zivilprozesses führte Klein auf der anderen Seite diese Normen an:
§§ 180, 183, 193, 194, 264, 496 und 503 Ö-CPO.417 Wenn man sich
bewusst macht, dass all die genannten prozessökonomischen Vorschrif-
ten unter dem Vorzeichen der gerichtlichen Prozessleitung stehen, kann
man sie durchaus als Kernbestand prozessökonomischer Vorschriften
bzw. Mechanismen ansehen, stellt doch die gerichtliche Prozessleitung
eine ausdrückliche prozessökonomische Maxime Kleins, wenn nicht
sogar das wesentlichste Charakteristikum seiner Entwürfe insgesamt
dar.418 Ergänzend traten zu diesem Kernbestand weitere prozessökono-
mische Mechanismen hinzu, die Klein indessen nicht kompakt in einer
Übersicht zusammenfasste, sondern über seine Darlegungen hinweg
einzeln erwähnte.

Die Auswahl an grundlegenden Vorschriften zur Prozessökonomie
oder deren Aspekte fällt in der Literatur trotz einiger Übereinstimmun-
gen recht verschieden aus, verstärkt durch die jeweils unterschiedliche
Perspektive, und variiert besonders stark im Umfang. Bereits 1893 stellte
Justizminister Graf Schönborn in seinem Vortrag an den Kaiser die
wichtigsten Paragraphen zusammen, welche eine Konzentration der
Verhandlung bezweckten.419 In der modernen Literatur finden sich
Übersichten an Vorschriften, die sich der Umsetzung der Prozesszwecke
der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 insgesamt widmen
und darunter auch Vorschriften der Prozessökonomie aufzählen.420

Andere Übersichten betreffen den sozialen Zivilprozess und dessen
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416 Klein, Zivilprozeß, S. 329 Fn. 33–35.
417 Klein, Zivilprozeß, S. 329 Fn. 32.
418 Siehe unten unter §  9/III./2./b).
419 Vortrag Schönborn 1893, S. 223 f.: §§  78, 137, 139, 145–148, 196–208, 197, 240,

249–252, 253, 255 ff., 266, 267 und 501 Ö-CPO.
420 So zum Beispiel Sprung, Grundlagen, S. 383–385 bzw. Sprung, Zielsetzungen,

S. 343 f.: §§  87, 133 Abs. 2, 134, 144, 146 ff., 176 ff., 176 Abs. 1, 179 Abs. 1, 180 ff.,
180 Abs. 3, 182 (und 182 Abs. 1), 183 (und 183 Abs. 1 Ziff. 1), 190 Abs. 1, 193 Abs. 1,
193 Abs. 2, 207 ff., 226 Abs. 1, 235 Abs. 2, 239 (und 239 Abs. 1), 272, 275 ff., 371 ff.,
390, 411, 414 Abs. 1, 415, 440 Abs. 4, 464 Abs. 1, 467, 470 ff., 471, 482, 496 Abs. 1
Ziff. 2, 505 Abs. 2, 506, 509 Abs. 1, 509 Abs. 2, 521 Abs. 1 Ö-CPO.



Bestimmungen, wozu auch Vorschriften der Prozessökonomie zählen.421

Schliesslich gibt es Übersichten, die spezifisch die prozessökonomische
Gestaltung des Zivilprozesses angehen.422 Unterzieht man all diese
Zusammenstellungen einem eingehenden Vergleich, belegen sie wie-
derum, dass man sich bezüglich der prozessökonomischen Mechanis-
men mit Vorteil auf dem Weg zunächst über die Werke Kleins hin zur
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 bewegt. Ansonsten fällt
mangels Kriterien bereits die Beurteilung schwer, wo überhaupt ein pro-
zessökonomischer Mechanismus vorliegt; umso weniger lässt sich so zu
einer gesamthaften Würdigung der Umsetzung der Prozessökonomie in
der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 gelangen.

c) Überblicke und Entwicklungen
Die Gliederung der Themen von Kleins Artikelserie «Pro futuro» aus
den Jahren 1890 und 1891 und der Umfang, welcher den einzelnen The-
men darin jeweils zugestanden wurde, liessen bereits erkennen, wo Klein
die Schwerpunkte der Zivilprozessreform zu setzen gedachte. Nach den
einleitenden Bemerkungen (I.) folgten eingehende Ausführungen unter
«Richterliche Mitwirkung bei der Sachverhaltsfeststellung» (II.)423 sowie
unter «Die gegenseitige Unterstützung der Proceßparteien» (III.)424. Das
belegte, wie wichtig für Klein die Erforschung der materiellen Wahrheit
im Zivilprozess war und wie er zu diesem Ziel ein Zusammenarbeiten
aller Akteure desselben als notwendig erachtete. Die Erforschung der
materiellen Wahrheit stellte er allem anderen voran. Sodann widmete er
sich den prozessverschleppenden «gerichtsablehnenden Einreden»
(IV.)425 sowie explizit den «Mittel[n] der Prozeßbeschleunigung» (V.)426,
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421 So zum Beispiel Schoibl, Entwicklung, S. 55 f.: §§  44, 48, 49, 87, 128, 134, 144,
146–154, 178, 180 ff., 180 Abs. 3, 181 Abs. 2, 182 (und 182 Abs. 1), 183, 187 f., 193
Abs. 2, 275 Abs. 2, 278 Abs. 2, 279, 309, 332 Abs. 2, 368 Abs. 3, 432, 435, 482, 504
Abs. 2 Ö-CPO; kürzer Schoibl, Prozeß, S. 298: §§  87, 144, 146–154, 178, 180 ff., 180
Abs. 3, 182 (und 182 Abs. 1), 193 Abs. 2, 482 Ö-CPO.

422 So zum Beispiel Sonntagbauer, [Inhaltsverzeichnis] 3.2–3.8: §§  41, 44, 48, 132, 179,
180, 181, 187, 188, 189, 275, 278, 279, 309, 335 und 496 Ö-CPO. Siehe auch Ö-ZPO
Komm.-Fucik, Vor §  171 N. 10.

423 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), ab S. 519.
424 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), ab S. 555.
425 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), ab S. 579.
426 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), ab S. 616.



womit er nebst die materielle Wahrheit einen zweiten grossen Block
stellte: die Prozessökonomie. Die beiden Schwergewichte der Reform
waren damit benannt und einander gegenübergestellt. Daran schlossen
sich Erörterungen an zur «Mündlichkeit im Verfahren vor Einzelrich-
tern» (VI.)427, worunter sich der zuvor aufgenommene rote Faden der
Prozessökonomie aus der Perspektive der Mündlichkeit fortspann: Es
ging um die Mündlichkeit des Verfahrens und der Verhandlung und die
Protokollierung, die daraus hervorgehende Grundlage für die Berufung
in zweiter Instanz, allfällige Noven und verschuldet oder unverschuldet
verspätete Vorbringen der Parteien sowie das Verhältnis zwischen erster
und zweiter Instanz. Abschliessend behandelte Klein die Frage der
«Friedensgerichte» (VII.)428, die dazumal heftig diskutiert wurde, und
erörterte deren Aufgaben, Organisation und Verfahren, ihr Verhältnis
zum erstinstanzlichen Zivilgericht und bisherige Erfahrungen mit derar-
tigen Einrichtungen. Folglich handelte es dabei nicht zuletzt um eine
Frage der Entlastung der Zivilgerichte durch alternative oder vorselek-
tierende Verfahren zum Zivilprozess, also auch um eine Frage der Pro-
zessökonomie.

Die obige429 Gliederung der prozessökonomischen Mechanismen
im österreichischen Gerichtshofverfahren von 1895 folgte nach Mög-
lichkeit der Chronologie des zivilprozessualen Verfahrensverlaufs.
Wenn im Folgenden nun im Überblick die Entwicklungen der prozess-
ökonomischen Mechanismen im Werk und Schaffen Kleins betrachtet
werden, bietet sich hingegen eine thematische Gliederung der Mechanis-
men(gruppen) nach den vorherrschenden prozessökonomischen Zielen
an, nämlich nach Raschheit [aa)], Billigkeit [bb)] und genereller Effizienz
[cc)]. Als Begründung für diese Gliederung lässt sich anführen, dass
Klein damals ebenso verfuhr: Vom besonderen zivilprozessualen Zweck
der Prozessökonomie gelangte er zu den (abstrakten) prozessökonomi-
schen Zielen der Raschheit, Billigkeit und Effizienz, woraus er dann erst
nach und nach in mehreren Schritten konkrete prozessökonomische
Mechanismen und zusammenwirkende Mechanismengruppen entwi-
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427 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), ab S. 29.
428 Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), ab S. 66.
429 Siehe oben unter §  4/I./1.–17.



ckelte, sie wieder verwarf, revidierte, verbesserte, neu kombinierte usw.
Untersucht man also die Entwicklungsschritte der prozessökonomi-
schen Mechanismen bei Klein, muss man ebenso wie er bei den abstrak-
ten Zielen der Raschheit, Billigkeit und Effizienz ansetzen und unter
jeder der Rubriken insgesamt die allmähliche Herausbildung all der kon-
kreten einzelnen Mechanismen, die das jeweilige prozessökonomische
Ziel verfolgten, schrittweise nachvollziehen.

aa) Mechanismen der Raschheit
Vergleichsweise viele Vorschriften der österreichischen Zivilprozessord-
nung von 1895 waren in den Dienst der Raschheit des Verfahrens
gestellt. Die Beschleunigung des Zivilprozesses war ein rechtspolitisches
Ziel, das nicht nur auf Zustimmungen in der Wissenschaft, sondern auch
auf besonders positiven Widerhall in der Öffentlichkeit zählen konnte.
Sie wurde dementsprechend häufig thematisiert. Aus diesem Kontext
stammt folgende Bemerkung Kleins zu den Entwürfen des neuen Zivil-
prozessrechts:

«Der Entwurf ist bestrebt, die Beschleunigung des Verfahrens und
die Hintanhaltung von allzuhäufigen Tagsatzungserstreckungen,
wo immer er thunlich ist, durch concret hiezu taugliche Vorkeh-
rungen zu sichern und namentlich auch dem Kläger Mittel darzu-
bieten, allen voraussehbaren, seiner Rechtsverfolgung hinderlichen
Processverzögerungen vorzubeugen.»430

Die Entwicklungsschritte derartiger prozessbeschleunigender Vorkeh-
rungen sind in der Chronologie der Werke Kleins überaus deutlich
dokumentiert, da sie ein derart langlebiges, zentrales und anerkanntes
Anliegen bildeten. Klein bediente sich zweier Formen von prozessöko-
nomischen Mechanismen der Raschheit. Er setzte einerseits negativ sol-
che ein, die Verzögerungen, Verschleppungen und zeitliche Schikane
verhinderten oder dem Gericht oder der betroffenen Partei diese abzu-
wehren gestatteten. Andererseits waren positiv solche vorgesehen, die
eine Beschleunigung seitens des Gerichts bestimmten oder zumindest
dem Kläger oder den Parteien erlaubten, den Zivilprozess tätig voranzu-
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430 Klein, Bemerkungen CPO, S. 281, Hervorhebungen E. S.



treiben und mit Hilfe dieser Vorschriften zu beschleunigen, wenn sie
dies wollten.431

1885 hatte Klein in «Die schuldhafte Parteihandlung» darauf hin-
gewiesen, jede Prozessordnung müsse Handhaben gegen Prozessverzö-
gerungen bieten, andernfalls vermöge sie ihre Aufgabe nicht zu erfül-
len.432 Mit Möglichkeit der Abwandlung gäbe es, fuhr er fort, grundsätz-
lich drei Möglichkeiten hierzu, nämlich dass

«a) Parteihandlungen untersagt [werden], welche nach Intention
der Partei eine Verschleppung des Rechtsstreites bewirken sollten,
oder
b) es ist den Parteien eine gewisse Concentration ihrer processualen
Tätigkeit auferlegt, mag dies in Form der Eventualmaxime oder der
sog. gerichtlichen Souveränetät geschehen, oder es sind endlich
c) den Parteien für die einzelnen processualischen Acte behufs
Beschleunigung des Verfahrens bestimmte (peremtorische) Termine
und Fristen angewiesen.»433

Fünf Jahre später präzisierte und erweiterte Klein in «Pro futuro» unter
«V. Die Mittel der Prozeßbeschleunigung»434 diese Gliederung de lege
ferenda. Einen ausschlaggebenden Mechanismus der Beschleunigung
erblickte er im Zusammenwirken zwischen der Eventualmaxime435 und
der Mündlichkeit.436 In historischen Hinweisen deutete er die möglichen
prozessbeschleunigenden Mechanismen an, die zielführend und sinnvol-
lerweise vorgesehen werden könnten: Nebst der «Entstehung und Aus-
bildung der Eventualmaxime» sollte sich eine unmittelbare Zeiteinspa-
rung ergeben durch eine «Umwandlung der dilatorischen Fristen und
Termine in peremtorische» sowie dadurch, dass Vertagungen oder
Erstreckung von Fristen und Tagsatzungen strikt unterbunden wer-
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431 Zum vorangehenden Absatz vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 281. Siehe Fasching,
Weiterentwicklung, S. 108.

432 Klein, Parteihandlung, S. 145.
433 Klein, Parteihandlung, S. 145, Einrückungen und Hervorhebungen E. S.
434 Klein, Pro futuro, ab JBl 19 (1890), S. 616 bis JBl 20 (1891), S. 29.
435 Siehe oben unter §  4/I./9./a) sowie (dagegen) b) und c); siehe auch oben unter 

§  4/I./17.
436 Siehe Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 616.



den.437 Auf Seiten des Gerichts sollte die «Verleihung von mancherlei
Strafbefugnissen an den Richter» dafür sorgen, dass mittels richterlicher
«Souveränetät» gegen Parteivorbringen zwecks Prozessverschleppung
im Instruktionsstadium wirkungsvoll vorgegangen werden konnte.438 Im
Hinblick auf den Instanzenzug regte Klein an, eine «zeitliche Begren-
zung des Appellationsproceßes» und allenfalls insgesamt «Sicherstel-
lungsmaßregeln für die Dauer des Proceßes»439 aufzustellen.440

In seiner Rede vom 14. November 1894 zum Beratungsgesetz der
Zivilprozessordnung anlässlich der Generaldebatte im Abgeordneten-
haus verkündete Klein, in den Entwürfen habe man «alles getan, was
man tun kann, um den Prozeß zu beschleunigen.»441 Zusammenfassend
zählte er folgende Mechanismen der Beschleunigung auf, über die die
neue Zivilprozessordnung verfügen werde:

«Beschränkung in der Erstreckung von Fristen und Tagsatzungen,
die kurzen Fristen, [. . .] Einrichtungen zur Konzentration der Ver-
handlung, die Möglichkeit, daß der Richter eventuellen Verschlep-
pungstendenzen der Parteien handhaft entgegentreten kann, sie
müssen ja den Prozeß schneller machen.»442

Im Rückblick widerspiegeln die prozessökonomischen Mechanismen
der Raschheit, welch ein dringendes Anliegen die Beschleunigung des
Zivilprozesses für Klein, aber auch für die Gesetzgebung insgesamt
damals war. Ebenso belegen die von Klein eingesetzten Mechanismen,
wie aus der Chronologie innerhalb seiner Werke ersichtlich, dass sie
weder seine eigenen Erfindungen noch sonderlich innovativ waren, son-
dern vielmehr in einer Tradition seit langem vorgeschlagener Beschleu-
nigungsmechanismen standen.443 Die Besonderheiten der prozessökono-
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437 Siehe Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 616, und JBl 20 (1891), S. 5 f., S. 15 f. und
S. 28 f.

438 Siehe Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 616 f., und JBl 20 (1891), S. 4 und S. 29.
439 Wovon er später aber als realistischerweise unter den damaligen Umständen als

undurchführbar absah und dieselbe Funktion stattdessen den Beschränkungen von
Erstreckungen anheimstellte, siehe Klein, Beratungsgesetz, S. 53 f.

440 Siehe Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 616.
441 Klein, Beratungsgesetz, S. 53.
442 Klein, Beratungsgesetz, S. 53, Hervorhebungen E. S., vgl. auch S. 54.
443 Vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 256; siehe Rechberger, Jahrtausendwende, S. 59.



mischen Mechanismen der Raschheit bestanden bei Klein vielmehr in
deren Kombination miteinander sowie in der spezifischen Umsetzung in
der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895.

bb) Mechanismen der Billigkeit
Die Prozesskosten setzten sich gemäss Klein zusammen aus den Kosten,
die den Urteilsspruch durch das Gericht finanzierten, sowie denjenigen,
die das Prozessführen im engeren Sinne mit den Prozesshandlungen her-
vorrief. Erstere Kosten des Urteils, worunter namentlich die Gerichts-
gebühren fielen, betrafen keine Materie, die es in der Zivilprozessord-
nung zu regeln und dogmatisch auszugestalten galt. Die Prozessfüh-
rungskosten hingegen hingen entscheidend davon ab, wie die Gestaltung
gewisser Prozesshandlungen und deren Voraussetzungen in der Zivil-
prozessordnung ausfiel, so zum Beispiel: das Erscheinen der Parteien
vor den verschiedeninstanzlichen Gerichten, was Reisekosten und Zeit-
aufwand verursachte; die Bezahlung von Zeugen und Sachverständigen;
Urkundenherbeischaffungen und deren Kosten sowie etliche weitere
Kostenpunkte. Klein versicherte, bei diesen Punkten alles beseitigt zu
haben, was zu unnötigen Kosten führen könnte.444

Unter den prozessökonomischen Mechanismen der Billigkeit des
Zivilprozesses zählte Klein folgende auf: umfangreiche Satzschriften
entfielen und Tagsatzungserstreckungen wurden vermieden; die gericht-
liche Prozessleitung bemühte sich um möglichst konzentrierte und
rasche Durchführung des Zivilprozesses, womit dessen Kosten sanken;
einige Anträge und Formalitäten waren dem Gericht anheimgestellt, die
Parteien mussten sich nicht mehr um sie kümmern und ihre Kosten tra-
gen; Kosten infolge der Verhandlung über meritorisch Nebensächliches
wie Unzuständigkeiten oder Urkundenherausgabe wurden mit Straf-
fung oder Vermeidung der diesbezüglichen Verhandlung gesenkt oder
vermieden; Förderung der Verbindung von Prozessen, Prozesshandlun-
gen, Verhandlungen oder Parteien in verschiedenster Form erlaubten
Kostensenkungen durch Wegfall von doppelten oder überflüssigen
Schritten; die Vereinfachung des Beweisverfahrens und die weitgrei-
fende, tragende, aber nicht ausufernde Protokollierung sorgten für Kos-
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444 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bericht, S. 75 f.



tenminderungen, die Protokollierung indirekt und instanzenübergrei-
fend auch für das ohnehin schon gestraffte und verbilligte Berufungs-
verfahren als dessen schriftliche Grundlage.445

Die Prozesskosten bildeten nach Ansicht Kleins den «Prüfstein»446,
inwiefern die Umsetzung und Verwirklichung der Prozessökonomie
einer Zivilprozessordnung gelang. Zum Gelingen bedurfte es einer
«richtige[n] Gesamtkonstruktion»447 aus prozessökonomischen Mecha-
nismen448 wie den genannten und Klein betonte: «[A]n keiner einzigen
Stelle, sei sie noch so nebensächlich, darf die ökonomische Forderung
außer acht gelassen werden.»449

cc) Mechanismen der Effizienz
Natürlicherweise sind prozessökonomische Mechanismen, die aus-
schliesslich der Effizienz dienen, kaum vorstellbar, wägt doch die Effi-
zienz allein als abstraktes Verhältnis mögliche Mittel gegenüber vorge-
gebenen Zwecken ab. Umso mehr trifft man jedoch auf prozessökono-
mische Mechanismen, die zwar nebst anderem auch der Effizienz, aber
eben nicht nur ihr allein dienen. Klein unterschied keine ausdrücklich
separate Rubrik der «Effizienz» bei den prozessökonomischen Mecha-
nismen, sondern bediente sich stattdessen der ähnlichen Kategorie der
«Vereinfachung». Die wenigen, von ihm hierunter genannten Vorschrif-
ten (§§ 180, 187 und 193 Ö-CPO)450 zählte er ebenso noch zur «Rasch-
heit». Die prozessökonomischen Mechanismen der Effizienz bzw. (laut
Klein) der Vereinfachung traten in reiner Form kaum, in Verbindung mit
anderen prozessökonomischen Zwecken als Mechanismen mit gemisch-
ten prozessökonomischen Zwecken hingegen sogar am häufigsten auf.

Der vielseitige, allenthalben zentrale und jeweils subsidiär eingrei-
fende prozessökonomische Mechanismus der Effizienz war die gericht-
liche Prozessleitung in formeller sowie materieller Hinsicht.451 Die
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445 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bericht, S. 75.
446 Klein, Zivilprozeß, S. 158.
447 Klein, Zivilprozeß, S. 159.
448 Hierbei ausdrücklich von Mechanismus spricht Klein, Zivilprozeß, S. 163.
449 Klein, Zivilprozeß, S. 159.
450 Siehe oben unter §  4/I./18./b).
451 Vgl. Kralik, S. 92 m. w. H., der die materielle Prozessleitung seitens des Gerichts als

«Kernstück der Kleinschen Prozeßreform» bezeichnet.



gerichtliche Prozessleitung diente beidem, sowohl der Prozessökonomie
als auch der Gründlichkeit des Zivilprozesses.452 Für die mündliche Ver-
handlung war diese Ambivalenz der Prozessleitung sogar ausdrücklich
statuiert (§ 180 Abs. 3 Ö-CPO); die Wahrheitspflicht der Parteien bei
ihren tatsächlichen Angaben in der mündlichen Verhandlung (§ 178 
Ö-CPO) hätte allein die materielle Wahrheit nicht gewährleistet. Damit
war dem Gericht in Abgrenzung zu anderen Ausrichtungen in Zivilpro-
zessordnungen ermöglicht, nicht nur formell in den Verfahrensablauf
einzugreifen, sondern auch inhaltlich in der Sache des Streitgegenstandes
Einfluss zu nehmen; gemäss Klein war beides zu unterscheiden und
hatte mit der Dispositionsfreiheit, ob der Klageweg zwecks Rechts-
schutzes überhaupt beschritten wurde, nichts zu schaffen.453 Klein
bezeichnete die Vorschriften zur gerichtlichen Prozessleitung als «ein
System von Nützlichkeitsmaßregeln»454, welche sicherstellten, die zivil-
prozessualen Zwecke das ganze Verfahren hindurch niemals aus den
Augen zu verlieren.

aaa) Formelle Prozessleitung
Die formelle Prozessleitung bezweckte mittels Beschlüssen, Verfügun-
gen, Aufforderungen, Mitteilungen und Prozesshandlungen seitens des
Gerichts das äussere Verfahren des Zivilprozesses in eine einheitliche
und straffe prozessökonomische Form zu kleiden.455 Dazu zählten unter
anderem gerichtliche Zustellungen und Mitteilungen, die Leitung der
mündlichen Verhandlung, sitzungspolizeiliche Aufgaben, Fristsetzun-
gen und Terminanberaumungen sowie Verlängerungen und Erstreckun-
gen, Verfahrensunterbrechungen und -wiederaufnahmen, die Anleitung
zur Beseitigung formeller Mängel, Beweisverfügungen, die Führung des
Beweisverfahrens sowie Verkündungen gerichtlicher Entscheidungen.
Dies alles fiel in die Verantwortlichkeit des Gerichts und stellte einen rei-
bungslosen äusseren Ablauf des Zivilprozesses sicher.456
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452 Sprung, Zielsetzungen, S. 341; Oberhammer/Domej, Efficiency, S. 66.
453 Vgl. Dahlmanns, S. 2735; Oberhammer/Domej, Austria, S. 298 m. w. H.; siehe Kra-

lik, S. 91 f.
454 Klein, Praxis, S. 74.
455 Klein, Zivilprozeß, S. 307; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 261.
456 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 307 f. m. w. H.; vgl. Klein,

Gesetzentwürfe, S. 36–38 m. w. H.



bbb) Materielle Prozessleitung
Die Mittel der materiellen Prozessleitung ermöglichten es dem Gericht,
im Zivilprozess inhaltlich auf die Entscheidfindung Einfluss zu nehmen
und gewissen Erfordernissen wie Gründlichkeit oder Richtigkeit im
Sinne der materiellen Wahrheit Genüge zu tun.457 Oftmals war dabei
zwischen solchen Standards und der Prozessökonomie abzuwägen und
ein Mechanismus aufzustellen, der einen zweckmässigen und sinnvollen
Ausgleich bewerkstelligte. «Die materielle Proceßleitung ist Führen,
Anregen, Fragen, Helfen, sie ist eine starke motorische Kraft,»458 erklärte
Klein; zugleich gab er aber zu bedenken, dass die materielle Prozesslei-
tung auf der anderen Seite stets die Mitarbeit der Parteien erforderte, um
nicht bloss ausgeführt, sondern mit Gewinn für den Zivilprozess ver-
wirklicht werden zu können.459

Zur materiellen Prozessleitung gehörte die Leitung und Belehrung
rechtsunkundiger, anwaltsloser Parteien, die Unterstützung bei der Kor-
rektur und Vervollständigung der Klage, die Vermeidung nichtiger Ver-
fahren oder Verfahrensschritte, die Prüfung der Prozessvoraussetzun-
gen, der Vergleichsversuch zwischen den Parteien, das vorbereitende
Verfahren, die Fristsetzungen für Beweisaufnahmen und die Zurückwei-
sung derselben im Falle von Verschleppungsabsicht sowie die Anord-
nung von ausgleichenden Kostenfolgen.460 Desgleichen betraf die mate-
rielle Prozessleitung auch die inhaltliche Organisation zwecks Über-
sichtlichkeit, Raschheit und Billigkeit der Verhandlung, worunter
namentlich fiel: die Aufteilung des Verhandlungsstoffes, die Verbindung
zu gemeinsamer Verhandlung oder Trennung derselben in Haupt- und
Nebenverfahren, die Vermeidung von Unterbrechungen der Verhand-
lung, die Zurückweisung von schikanösem, verschleppendem oder eine
Verschleppung beabsichtigendem Vorbringen oder die Förderung des
Fortgangs und der Beendigung des Verfahrens mittels aller hierfür nöti-
gen Verfügungen.461 Ferner schloss die materielle Prozessleitung auch
zahlreiche Mittel zwecks Erforschung der materiellen Wahrheit ein, die
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457 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 261 f.; Klein, Beratungsgesetz, S. 51 m. w. H. auf
die einzelnen Mittel; Klein, Gesetzentwürfe, S. 43 m. N.

458 Klein, Praxis, S. 253.
459 Klein, Praxis, S. 253.
460 Klein, Zivilprozeß, S. 309 f. m. w. H.
461 Klein, Zivilprozeß, S. 311–314 m. w. H.; Klein, Gesetzentwürfe, S. 44–46 m. w. H.



die Gründlichkeit der Sachverhaltsermittlung zu gewährleisten be -
zweckten,462 aber dem Gericht soviel an Handlungsspielraum und
Beweglichkeit beliessen, wieviel es brauchte, um mit Erfolg «zahlreiche
Prozesse trotz Beweisaufnahme im ersten Verhandlungstermine zu Ende
zu führen.»463Hierzu zählte beispielsweise die Aufforderung an die Par-
teien zu persönlichem Erscheinen, die Herbeischaffung von Urkunden464

oder die Vernehmung von Amtes wegen von Personen als Zeugen.465

All die einzelnen Mechanismen zusammenfassend, urteilte Klein:
«Mit einem Worte, das Motto der Sachleitung muß sein: Nirgends plan-
lose Einzelacte, sondern durchdachte Combination, vorausblickende
Construction.»466 Sie waren die Voraussetzung dafür, dass «durch die
Rücksicht auf das concret Zweckmäßigste»467 im einzelnen Zivilprozess
prozessökonomisch vorgegangen werden konnte, ohne jedoch infolge
starrer prozessökonomischer Vorgaben diese zu einem Nachteil für das
Verfahren und dessen Ergebnis werden zu lassen.

d) Gründlichkeit als Gegengewicht in den 
prozessökonomischen Mechanismen

Gerade diejenigen Mechanismen, welche gemischten prozessökonomi-
schen Zwecken und unter anderem der Effizienz dienten, zählte Klein
auch unter der Rubrik der «Gründlichkeit» auf, so die §§ 180, 193 und
496 Ö-CPO. Zugleich der «Raschheit» und Gründlichkeit diente seiner
Ansicht nach § 183 Ö-CPO. Als eigenständige Bestimmungen zwecks
Gründlichkeit listete er die §§ 194, 264 und 503 Ö-CPO auf. Anhand
dieser tragenden Vorschriften zugleich zur Prozessökonomie einerseits
und dagegen abwägend zur Gründlichkeit andererseits widerspiegeln
repräsentativ, wie sie über die gesamte Zivilprozessordnung jeweils in
einen sinnvollen Ausgleich gesetzt werden sollten.

Die gerichtliche Prozessleitung bei der mündlichen Verhandlung
diente gleichermassen sowohl der «erschöpfende[n] Erörterung» in der
Sache als auch der Verhinderung von Weitläufigem, Unerheblichem und
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462 Klein, Zivilprozeß, S. 318–328 m. w. H.; siehe so bereits Klein, Pro futuro, JBl 19
(1890), S. 545.

463 Klein, Zivilprozeß, S. 324.
464 Siehe so bereits Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 569.
465 Klein, Gesetzentwürfe, S. 43 f.
466 Klein, Praxis, S. 66, Hervorhebung im Original vorliegend weggelassen.
467 Klein, Praxis, S. 74, Hervorhebung im Original.



Unterbrechungen (§ 180 Abs. 3 Ö-CPO). Demzufolge erwiesen sich
auch ihre Mittel als ambivalent. Zum Beispiel die Aufforderung an die
Parteien zu persönlichem Erscheinen vor Gericht oder zur Urkunden-
herausgabe, diese möglich anzuordnen auch vor Beginn der mündlichen
Verhandlung bei Gefahr des Verlusts der Urkunde (§ 183 Abs. 1 und 3
Ö-CPO), bezweckten sowohl Prozessökonomie als auch Gründlichkeit.
Deutlicher als es die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 vom
Gericht anlässlich der mündlichen Verhandlung forderte, lässt sich die
Pflicht zur Gründlichkeit nicht in Worte fassen:

«Der Vorsitzende hat bei der mündlichen Verhandlung durch Fra-
gestellung oder in anderer Weise darauf hinzuwirken, dass die für
die Entscheidung erheblichen thatsächlichen Angaben gemacht
oder ungenügende Angaben über die zur Begründung oder
Bekämpfung des Anspruches geltend gemachten Umstände ver-
vollständigt, die Beweismittel für diese Angaben bezeichnet oder
die angebotenen Beweise ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse
gegeben werden, welche zur wahrheitsmäßigen Feststellung des
Thatbestandes der von den Parteien behaupteten Rechte und
Ansprüche nothwendig erscheinen» (§ 182 Abs. 1 Ö-CPO).

Das Gericht erklärte die mündliche Verhandlung für geschlossen, sobald
die Sache vollständig erörtert worden war und aufgrund der Beweise für
die Entscheidung reif war (§ 193 Abs. 1 Ö-CPO), das heisst: prozess-
ökonomisch schnellstmöglich. Es erklärte sie aber auch nur dann für
geschlossen, wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt waren, also
zugleich dem Erfordernis der Gründlichkeit Genüge getan worden war.
Das Gericht konnte deshalb auch eine bereits für geschlossen erklärte
mündliche Verhandlung unter anderem wiedereröffnen, wenn es sich
erst nachträglich als erforderlich erwies, wenn frühere Vorbringen
geklärt oder ergänzt werden mussten oder wenn ein Beweis für eine Tat-
sache, die sich erst nach Verhandlungsschluss als beweisbedürftig
herausgestellt hatte, erörtert werden musste (§ 194 Ö-CPO).

Zugunsten der Gründlichkeit und materiellen Wahrheit mussten
Zeugen und Sachverständige, welche im prozessökonomisierenden vor-
bereitenden Verfahren schon einvernommen worden waren, anlässlich
der mündlichen Verhandlung nochmals einvernommen werden. Voraus-
gesetzt wurde dabei (§ 264 Ö-CPO): Entweder bewertete das Gericht
eine Erneuerung des Beweisaufnahme als nötig, um begründet anmu-
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tende Einwände bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit der erstmali-
gen Beweisaufnahme im vorbereitenden Verfahren zu prüfen; oder das
Gericht hielt eine Wiederholung der Einvernahme für erforderlich, um
im Sinne der materiellen Wahrheit den tatsächlichen Sachverhalt als
Grundlage der Entscheidung zu erforschen.

Die Rechtsmittel der Berufung in zweiter Instanz und der Revision
in dritter Instanz standen den Parteien als Korrektive zur Verfügung,
falls der Zivilprozess Mängel hinsichtlich seiner Gründlichkeit aufwies.
Die Berufung richtete sich gegen nicht vollständig erledigte Sachanträge,
gegen Mängel und Verhinderungen der «erschöpfende[n] Erörterung
und gründliche[n] Beurtheilung der Streitsache» sowie gegen gänzlich
fehlende Erörterung von aktenmässig erheblich scheinenden Tatsachen
im erstinstanzlichen Zivilprozess (§ 496 Abs. 1 Ziff. 1–3 Ö-CPO).
Grund für eine Revision war unter anderem ebenso, dass ein Mangel im
Berufungsverfahren die «erschöpfende Erörterung und gründliche Beur-
theilung der Streitsache zu hindern geeignet war» oder das Urteil des
Berufungsgerichts auf einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung beruhte
(§ 503 Ziff. 2 und 4 Ö-CPO).

Wenn es um die materielle Wahrheit, die Gründlichkeit oder die
Vollständigkeit ging, erlaubte oder verpflichtete die österreichische
Zivilprozessordnung von 1895 mitunter sogar zu Wiederholungen und
Verdoppelungen (zum Beispiel § 344 Abs. 1 Ö-CPO), obwohl sie sie
ansonsten zugunsten der Prozessökonomie überall zu vermeiden trach-
tete oder untersagte. Wo immer möglich, sicherte sie dabei aber derartige
Wiederholungen gegen allzu vergeuderisches Handeln und zumindest
gegen eine nochmalige Wiederholung der Wiederholung entsprechender
Handlungen (zum Beispiel § 344 Abs. 2 Ö-CPO).

Die Gründlichkeit stellte folglich ein ständiges Gegengewicht zur
Prozessökonomie dar, das überall zum Tragen kam, wo auch die Pro-
zessökonomie es tat. Die Gründlichkeit wurde teils innerhalb einer pro-
zessökonomischen Vorschrift berücksichtigt, teils als selbständige aus-
gleichende Bestimmung daneben aufgestellt. In der Praxis erfuhren
jedoch die Mechanismen der Gründlichkeit und namentlich der mate-
riellen Wahrheit nicht alle diejenige Verwirklichung, auf die Klein mit
ihnen abgezielt hatte.468
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468 Kralik, S. 93 m. w. H.



e) Negative Befunde: Prozessökonomisch 
beiläufige Themen bei Klein

Im Gegensatz zu heutigen Diskussionen um die zivilprozessuale Pro-
zessökonomie469 traten bei Klein einige heute prominente prozessöko-
nomische Themen in den Hintergrund als prozessökonomische Beiläu-
figkeiten. Das bedeutete nicht, dass sie damals prozessökonomisch völ-
lig unbedeutend waren, aber in der damaligen Diskussion nahmen sie
zumindest bei Klein und zumindest bezüglich der Prozessökonomie
nicht denjenigen Raum ein, der ihnen heute zukommt. Auf der anderen
Seite scheinen für Klein einige Felder der Prozessökonomie selbstver-
ständlich gewesen und daher nicht der besonderen Erörterung wert
gewesen zu sein, so dass er sich nicht eigens zu ihnen äusserte, obwohl
sie unbestrittenermassen massgeblich zur zivilprozessualen Prozessöko-
nomie beisteuerten. Der Vollständigkeit halber seien diese beiden Arten
von prozessökonomisch nebensächlichen Themen im Folgenden kurz
erwähnt.

Im Lichte der Prozessökonomie, hingegen sehr wohl in vielerlei
anderer Hinsicht, wurde bei Klein zunächst dem Anwaltszwang470 keine
besondere Würdigung zuteil. Abgesehen vom bezirksgerichtlichen Ver-
fahren sah er ihn für alle Verfahren vor471 und implizierte dadurch den
prozessökonomischen Vorteil, den professionelle Unterstützung durch
Anwälte für die Parteien und für das Verfahren hatte472. Vielmehr als
diese mittelbare Prozessökonomie aber stach bei Klein das Bemühen
hervor, die prozessökonomisch nachteilige Winkelschreiberei nichtpro-
fessioneller Parteivertreter zu unterbinden, welche unter der Schriftlich-
keit des Zivilprozesses gediehen war.473

Die einstweiligen Verfügungen oder vorsorglichen Massnahmen
blieben in Kleins prozessökonomischen Erörterungen aussen vor und er
räumte ihnen nicht die Bedeutung ein, die sie später in dieser Hinsicht
erlangten.474
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469 Als Überblick siehe zum Beispiel Ballon, Entlastung, passim.
470 Siehe Klein, Parteienvertretung, passim; Klein, Zivilprozeß, S. 142 f. und S. 202 f.
471 Klein, Gesetzentwürfe, S. 33 m. w. H.; vgl. Klein, Parteienvertretung, S. 23 f.
472 Vgl. Klein, Parteienvertretung, S. 13.
473 Siehe Kübl, S. 115–117.
474 Siehe zum Beispiel Klein, Praxis, S. 25 f.; Klein, Zivilprozeß, S. 579–582.



Im Gegensatz zu heutigen Erörterungen475 widmete Klein sich der
Justiziabilität der prozessökonomischen Verantwortlichkeit kaum. Er
beschäftigte sich nicht mit einer besonderen prozessökonomischen Ver-
antwortlichkeit des Gerichts in dem Sinne, dass bei nachlässiger formel-
ler Prozessleitung zulasten der Prozessökonomie den Parteien dagegen
eine eigenständige Klagemöglichkeit wie ein Fristsetzungsantrag oder
eine Untätigkeitsbeschwerde erwachsen wäre. Klein erwähnte zwar, 
dass den Parteien gegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung
infolge der «Unterlassung der pflichtmäßigen richterlichen Thätig-
keit»476 eine Beschwerdemöglichkeit an die Hand gegeben werden
musste. Allerdings handle es sich dabei nicht um einen «processualen
Rechtsbehel[f]»477 der Zivilprozessordnung, sondern um eine verwal-
tungsrechtliche Aufsichtsbeschwerde, womit Klein sie aus der Zivilpro-
zessordnung hinaus verwies und in deren Zusammenhang nicht näher
auf sie eintrat.478

Auf die Alternativen zum Zivilprozess verwendete Klein kein
besonderes prozessökonomisches Interesse, weil sein prozessökonomi-
scher Fokus nahezu ausschliesslich auf dem ordentlichen Zivilprozess
ruhte.479 Der Friedensgerichtsbarkeit, mit der er sich ausführlich im letz-
ten Abschnitt von «Pro futuro» beschäftigt hatte,480 begegnete Klein
nach Aussen mit scheinbarer Befürwortung, unterstützte sie indes, wenn
es legislativ darauf ankam, nur mässig.481 Mit den Gemeindevermittler-
ämtern hatte er im Laufe seines Wirkens wiederholt zu tun, betrachtete
sie jedoch wohl eher nur als vorläufige und versuchsweise Einrichtun-
gen.482 Die Schiedsgerichtsbarkeit lehnte er nicht rundweg ab, sah für sie
aber eher ein Nischendasein vor.483 Der staatliche Rechtsschutz, umso
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475 Siehe zum Beispiel Schoibl, Fristsetzungsantrag, passim; Kroppenberg, passim.
476 Klein, Bemerkungen CPO, S. 366.
477 Klein, Bemerkungen CPO, S. 366.
478 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 366 f.
479 Mayr, Friedensgerichtsbarkeit, [resümierend] S. 152, siehe auch passim; siehe Ober-

hammer, Speeding up, S. 223.
480 Siehe Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), ab S. 66. Siehe dazu zusammenfassend Mayr,

Rechtsschutzalternativen, S. 251–253.
481 Mayr, Friedensgerichtsbarkeit, S. 153 m. w. H.
482 Vgl. Mayr, Friedensgerichtsbarkeit, S. 153 m. w. H.; Mayr, Rechtsschutzalternati-

ven, S. 253 f. und S. 259, je m. w. H. Siehe auch Klein, Zivilprozeß, S. 473–475.
483 Klein, Zivilprozeß, S. 489; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 383. Vgl. Mayr, Frie-

densgerichtsbarkeit, S. 152 f.



mehr als sozialer, wohlfahrtsfördernder Zivilprozess verstanden und mit
entsprechenden Garantien ausgestaltet,484 war nach Kleins Auffassung
nicht ersetzbar durch (teil-)private Verfahren und das sollte künftig auch
nicht nötig sein, weil neuerdings ja der ordentliche Zivilprozess allen
praktischen Anforderungen in der Rechtswirklichkeit entsprach485. Des-
halb bedurfte es, wie Klein vertrat, beispielsweise des Rückschritts auf
eine «moderne Selbsthilfe»486 unter dem Euphemismus beispielsweise
der Schiedsgerichtsbarkeit nicht mehr.487

Als prozessökonomische Selbstverständlichkeiten, die er zwar zu -
grun delegte und von denen er ausging, welche er aber prozessökono-
misch nicht gesondert hervorhob, erwies sich bei Klein die Sitzungspo -
lizei488; ohne sie hätte keine Handhabe zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung in der Verhandlung in schwierigen Fällen bestanden, für den
Normalfall war sie indessen prozessökonomisch nicht einschlägig.
Ebenso überging Klein die Versäumnisfolgen als selbstverständliche pro-
zessökonomische Basis; erst die besonderen Ausgestaltungen der Prä-
klusion und ihr Wechselspiel mit der gerichtlichen Zurückweisung
fokussierte er in den prozessökonomischen Erörterungen. Den verschie-
denen Arten des Urteils stand er kritisch gegenüber, was ihre prozess-
ökonomischen Wirkungen anging489; solche Wirkungen gestand er den
unterschiedlichen Urteilsarten wie Teil- oder Zwischenurteilen an sich
nicht zu, sondern nur ihrer umsichtigen Verwendung in den Händen des
Gerichts im konkreten Zivilprozess490.

II. Mechanismen in besonderer Kombination: 
Das bezirksgerichtliche Verfahren

Im Vorangehenden wurden für das Gerichtshofverfahren vor einem
Richtergremium als Standardverfahren der österreichischen Zivilpro-

218

§ 4 Prozessökonomische Mechanismen

484 Siehe oben unter §  3/II./1. und 2.
485 So zum Beispiel bezüglich der Gemeindevermittlerämter Klein, Praxis, S. 15.
486 Klein, Beratungsgesetz, S. 60.
487 Klein, Beratungsgesetz, S. 60.
488 Siehe Klein, Zivilprozeß, S. 308.
489 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 329 m. w. H.
490 Klein, Praxis, S. 204; Klein, Zivilprozeß, S. 388 f. m. w. H.



zessordnung von 1895 siebzehn prozessökonomische Mechanismen dar-
gelegt und mit den jeweils zugehörigen prozessökonomischen Überle-
gungen Franz Kleins versehen. Dem Grundsatz nach galten diese pro-
zessökonomischen Mechanismen auch für das bezirksgerichtliche Ver-
fahren (1.). Zumal es aber auf tiefere Streitwerte und kleinere Fälle
ausgelegt war und als Verfahren vor einem Einzelrichter stattfand, hatte
Klein für das bezirksgerichtliche Verfahren nicht nur die hierzu nötigen
Anpassungen vorgenommen, sondern auch zusätzliche prozessökono-
mische Mechanismen eingearbeitet: Es fehlte der Anwaltszwang [a)]; die
(vorbereitenden) Schriftsätze wurden weitgehend durch gerichtliche
Protokollierung ersetzt [b)]; ein vorbereitendes Verfahren entfiel [c)];
eine Ladung zum gerichtlichen Vergleichsversuch war vorgesehen [d)];
die erste Tagsatzung sollte möglichst die einzig nötige Tagsatzung sein
und daher sogleich zur Streitverhandlung verwendet werden [e)]; eine
Klageeinreichung und Verhandlung gleichentags war möglich [f)]; die
Protokollierung wurde noch effizienter gestaltet [g)]; die Säumnisfolgen
wurden verschärft [h)]. Als prozessökonomische Mechanismen gelten
bei allen folgenden Betrachtungen, wie oben festgelegt,491 einzelne oder
zusammenwirkende Regelungen, die in der Zivilprozessordnung dog-
matisch die Prozessökonomie umsetzten und den prozessökonomischen
Zielen der Effizienz, Raschheit und Billigkeit dienten.

Die Gliederung der prozessökonomischen Mechanismen des
bezirksgerichtlichen Verfahrens der österreichischen Zivilprozessord-
nung von 1895 folgt der oben492 verwendeten Gliederung beim Gerichts-
hofverfahren, welche chronologisch ausfiel. Es sind dabei nur dort Aus-
führungen nötig, wo die bezirksgerichtlichen prozessökonomischen
Mechanismen sich von denjenigen des Gerichtshofverfahrens erheblich
unterscheiden.

1. Grundsätzlich dieselben prozessökonomischen Mechanismen

Während das zivilprozessuale Gerichtshofverfahren, das Klein in der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 als Standardverfahren
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491 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/dd).
492 Siehe oben unter §  4/I./1.–17.



zugrundelegte,493 auf ein Gremium von Richtern hin angelegt war, war
das «Verfahren vor den Bezirksgerichten» (§§ 431–460 Ö-CPO) auf
einen Einzelrichter ausgelegt und infolgedessen per se kostengünstiger494

und effizienter495. Grundsätzlich galten für das Verfahren vor Bezirksge-
richten die Vorschriften des erstinstanzlichen Verfahrens vor Gerichts-
höfen, allerdings nur insofern, als in der Zivilprozessordnung keine
besonderen Bestimmungen für die Bezirksgerichte getroffen worden
waren (§ 431 Abs. 1 Ö-CPO). Sachlich sollte das bezirksgerichtliche
Verfahren vor allem für Streitigkeiten unterhalb eines gewissen Streit-
werts496 und mithin für kleinere Zivilprozesse zuständig sein und zur
Anwendung kommen, welche jedoch den Grossteil497 der anfallenden
vermögensrechtlichen Zivilprozesse ausmachten.498 Mit der Streitwert-
grenze war für die Anwendbarkeit des bezirksgerichtlichen Verfahrens
ein Kriterium bestimmt, das gesetzgeberisch einfach geändert und ange-
passt werden konnte, wobei es nicht, wie bislang, blindlings und in der
Sache unterschiedslos die Rechtsstreite einzig aufgrund geographischer
Anknüpfungspunkte an die Gerichte wies, sondern eine sachliche Diffe-
renzierung vornahm.499 Klein betonte aber, dass ein niedriger Streitwert
allein nicht zwingend für die Einfachheit eines Rechtsstreits sprach; viel-
mehr erwies sich der Streitwert wenngleich als sachliches, so doch über-
wiegend als «justizadministrative[s]»500 Kriterium, das «von den geogra-
phischen, Bevölkerungs- und Verkehrsverhältnissen, von der Leistungs-
kraft der Justizverwaltung, vom Budget»501 abhängig war.502
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493 So zum Beispiel auch der Berufung (§  463 Abs. 1 Ö-CPO; vgl. Klein, Bemerkungen
CPO, S. 356. Vgl. Sachers, S. 232 f. und S. 240, je m. w. H.).

494 Klein, Gesetzentwürfe, S. 5.
495 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 265 f. m. w. H.
496 Die Streitwertgrenze für das bezirksgerichtliche Verfahren war von ursprünglich

1000 fl nach Kleins Entwurf durch die parlamentarischen Beratungen auf 500 fl
herabgesetzt worden (Vortrag Schönborn 1893, S. 229; Vortrag Krall 1895, S. 250 f.;
Vierhaus, Herrenhause, S. 361).

497 Klein, Gesetzentwürfe, S. 10.
498 Vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 274. Siehe zu Einzelheiten der bezirksgerichtli-

chen Zuständigkeiten Klein, Zivilprozeß, S. 101–104; Klein, Gesetzentwürfe, S. 7
und S. 11 f.

499 Klein, Gesetzentwürfe, S. 4 und S. 10 f., je m. w. H.
500 Klein, Gesetzentwürfe, S. 10.
501 Klein, Gesetzentwürfe, S. 11.
502 Klein, Gesetzentwürfe, S. 10 f. m. w. H.



Infolge der damals bescheidenen Verhältnisse am Vaduzer Landge-
richt als erster Instanz in Zivilsachen mit nur einem einzigen amtieren-
den Richter sollte sich später die Rezeption des Zivilprozessrechts im
Kleinstaat Fürstentum Liechtenstein von Anfang an ausschliesslich auf
den bezirksgerichtlichen Zivilprozess richten.503 Deshalb fragt sich,
inwiefern sich das bezirksgerichtliche Verfahren als Rezeptionsvorlage
nach Kleins Konstruktion vom Gerichtshofverfahren abhob, was die
Prozessökonomie betraf. Klein selbst erblickte im bezirksgerichtlichen
Zivilprozess, abgesehen von der Reduktion des Spruchkörpers auf einen
Einzelrichter und eines infolge des geringeren Streitwertes de facto
regelmässig geringeren Prozessstoffes, grundsätzlich keine prozessöko-
nomische Verschiedenheit gegenüber dem Gerichtshofverfahren und
hielt fest:

«Formalitäten, für das Processziel gleichgiltige [sic!, E. S.], sozusa-
gen taube Einrichtungen und Acte finden sich kaum in dem
Gerichtshofverfahren, wie es der Entwurf vorschlägt; alles was
behufs Erreichung des Processzieles gethan oder gestattet werden
muss, soll so einfach und mit so geringen Mitteln, als nur irgend
möglich, geschehen. Bei kärglicherem Processinhalte werden
selbstverständlich alle die Formen und Behelfe des Gerichtshofver-
fahrens an Umfang abnehmen, ihre Erledigung weniger Zeit bean-
spruchen, die Reihe der Processacte wird rascher ablaufen, als
wenn ein reicherer, mannigfaltigerer Processstoff in sie tritt. Aber
auch wenn es sich um geringfügigere Rechtssachen handelt, auch
im bezirksgerichtlichen Processe werden sie nicht erspart werden
können, weil dieser Process mit dem Gerichtshofverfahren das-
selbe Ziel gemeinsam hat, und jene Formen und Behelfe eben nur
die nothwendigen Mittel zu diesem Ziele sind, kaum irgendwo
über das Zweckmäßige, Zwecknothwendige hinausgegangen
wurde. [. . .] [D]as Gerichtshofverfahren ist so einfach, knapp, form-
los und gelenk, dass es sich auch zur Anwendung bei den Bezirks-
gerichten vollkommen eignet, vorausgesetzt nur, dass den geänder-
ten persönlichen Voraussetzungen durch entsprechende Modifica-
tionen Rechnung getragen wird.»504
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503 Siehe unten unter §  8/I./1./d).
504 Klein, Bemerkungen CPO, S. 340 f., Hervorhebungen E. S., vgl. S. 346.



Nichtsdestotrotz errichtete Klein einige besonders prozessökonomische
Mechanismen im Zivilprozess vor Bezirksgerichten, die rückblickend
dieses Verfahren «wesentlich vereinfacht, beschleunigt und verbilligt»505

haben.506 Klein selbst fasste es in einer Rede vor dem Abgeordnetenhaus
in die Worte: «Das bezirksgerichtliche Verfahren ist so sparsam gestaltet,
daß ich nicht weiß, was man da noch nachlassen könnte.»507

2. Zusätzliche prozessökonomische Mechanismen

Abweichend vom soeben ausgeführten Grundsatz, dass die prozessöko-
nomischen Mechanismen des Gerichtshofverfahrens auch für das
bezirksgerichtliche Verfahren galten, statuierte Klein für letzteres
namentlich acht zusätzliche bzw. stark geänderte prozessökonomische
Mechanismen. Diese zusätzlichen prozessökonomischen Mechanismen
im bezirksgerichtlichen Verfahren der österreichischen Zivilprozessord-
nung von 1895 werden im Folgenden dargelegt.

a) Kein Anwaltszwang
Im bezirksgerichtlichen Zivilprozess standen Gericht und Parteien
gegenüber dem Gerichtshofverfahren in einem anderen Verhältnis, weil
vor Bezirksgerichten grundsätzlich kein Anwaltszwang herrschte,
obwohl durchaus ein Anwalt beigezogen werden durfte. Der zulässige
Verzicht auf einen Anwalt ersparte den Parteien allerdings Anwaltskos-
ten508 und sollte die in höheren Instanzen vorgeschriebene Anwalts -
pflicht509 und deren Anwaltskosten erstinstanzlich, wo ja das Schwerge-
wicht des neuen Zivilprozesses lag,510 kompensieren511. Mangels
Anwaltszwanges würden die Parteien im bezirksgerichtlichen Zivilpro-
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505 Sachers, S. 240 m. w. H.
506 Vgl. zusammenfassend Klein, Gesetzentwürfe, S. 65 f., vgl. S. 7; Dahlmanns, S. 2737;

Oberhammer, Speeding up, S. 222.
507 Klein, Bericht, S. 76.
508 Sachers, S. 240 Fn. 74.
509 Im erstinstanzlichen Gerichtshofverfahren sowie den Verfahren vor höheren

Instanzen herrschte Anwaltszwang (Klein, Gesetzentwürfe, S. 33 m. w. H.; vgl.
Klein, Parteienvertretung, S. 23 f.).

510 Siehe oben unter §  4/I./17.
511 Klein, Parteienvertretung, S. 28.



zess für gewöhnlich persönlich vor Gericht zugegen sein, was sie «Zeit
und Mühe»512 kosten und dadurch in ihrem wirtschaftlichen Fortkom-
men mit allen entsprechenden Folgewirkungen hemmen würde.513 Umso
mehr galt es laut Klein, die Konzentration und Prozessökonomie des
Zivilprozesses vor Bezirksgerichten als zentrales Anliegen zu verwirkli-
chen.514 Als Ersatz für die anwaltliche Vertretung sollte das Gericht in
seiner Funktion der Prozessleitung im bezirksgerichtlichen Zivilprozess
verstärkt lenkenden, belehrenden und unterstützenden Einfluss auf die
Parteien nehmen und sie als Rechtsunkundige so vor «unverschuldeten
Rechtsnachtheilen»515, Versäumungen und unbeabsichtigten Rechtsfol-
gen bewahren (§ 432 Abs. 1 Ö-CPO).

Wenn der Kläger nicht anwaltlich vertreten war, verlangte die
österreichische Zivilprozessordnung von 1895 in einer Reihe von Fällen
ausdrücklich, dass das Gericht zu klägerischen Gunsten tätig wurde:
Wenn der Kläger eine schriftliche Klage eingebracht hatte, die nach
Ansicht des Gerichts punktuell ergänzt oder geklärt werden musste oder
wenn das Gericht gegen eine Verfahrenseinleitung Bedenken hatte,
musste es in beiden Fällen dem Kläger ermöglichen und ihn anleiten, die
schriftliche Klage zu vervollständigen und richtigzustellen (§ 435 Abs. 1
Ö-CPO).516 Wenn der Kläger seine Klage mündlich zu Protokoll gege-
ben hatte und es dem Gericht an einer Prozessvoraussetzung oder der
Zulässigkeit der Klage zu mangeln schien, musste es den Kläger münd-
lich und auf sein Verlangen hin schriftlich darüber belehren (§ 435 Abs. 2
Satz 1 Ö-CPO). Bei einer offenbar unbegründeten Klage musste es ihn
angemessen mündlich belehren (§ 435 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO). Im Beson-
deren musste das Gericht bei einer Entscheidung (Beschluss und Urteil)
die nicht anwaltlich vertretenen, rechtsunkundigen Parteien auf Rechts-
mittelfristen hinweisen (§ 432 Abs. 2 Ö-CPO).517 Schliesslich musste das
Bezirksgericht im erstinstanzlichen Urteil explizit festhalten, dass für
Anstrengung eines Rechtsmittels und das Rechtsmittelverfahren
Anwaltspflicht herrschte (§ 447 Abs. 1 Ö-CPO). All die genannten
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512 Klein, Bemerkungen CPO, S. 342.
513 Klein, Gesetzentwürfe, S. 66.
514 Klein, Bemerkungen CPO, S. 341 f. m. w. H.; Klein, Gesetzentwürfe, S. 66.
515 Klein, Bemerkungen CPO, S. 341.
516 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 227.
517 Klein, Zivilprozeß, S. 401.



Regelungen zielten als prozessökonomische Mechanismen darauf ab,
dass durch «rechtzeitige Anweisung des Richters vergebliche Process-
handlungen, Zeit und Kosten erspart»518 wurden.

b) Keine (vorbereitenden) anwaltlichen Schriftsätze, 
stattdessen Protokollierung

Im Gerichtshofverfahren galt, dass für Verhandlungen, bei denen
Anwaltspflicht herrschte, die mündliche Verhandlung durch Schriften-
wechsel vorbereitet wurde (§ 176 Satz 2 Ö-CPO). Im Übrigen waren
vorbereitende Schriftsätze nur in denjenigen Fällen erforderlich, in
denen es die Zivilprozessordnung ausdrücklich vorsah (§ 176 Satz 3 
Ö-CPO). Ein Unterschied des Zivilprozesses vor Bezirksgerichten
gegenüber dem Gerichtshofverfahren war, dass realistischer- und sinn-
vollerweise von der Möglichkeit einer «genügenden schriftlichen Vorbe-
reitung der Verhandlung»519 grundsätzlich520 abgesehen wurde (§ 440
Abs. 2 Ö-CPO), da sie aufwendig und wenig gewinnbringend gewesen
wäre und Winkelschreiberei gefördert hätte. Stattdessen wurde als pro-
zessökonomische Vereinfachung nicht nur dem anwaltslosen Kläger
erlaubt, seine Klage, sondern ebenso den anwaltslosen Parteien «alle
außerhalb der mündlichen Verhandlung vorzubringenden Gesuche,
Anträge und Mittheilungen» zu gerichtlichem Protokoll zu geben (§ 434
Ö-CPO).521 Zu Protokoll gegeben werden konnten sogar der Rekurs,
die Berufung sowie die Berufungsbeantwortung.522 Die gerichtliche Pro-
tokollierung trat somit im bezirksgerichtlichen Verfahren als prozess-
ökonomische Alternative weitestgehend an die Stelle der (vorbereiten-
den) Schriftsätze. Auch durften die Parteien selbstverfasste Schriftstücke
einreichen, was zur Billigkeit des Zivilprozesses beitrug, da keine teuren
anwaltlichen Schriftsätze mehr nötig waren.523
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518 Klein, Bemerkungen CPO, S. 227.
519 Klein, Bemerkungen CPO, S. 341, Hervorhebung E. S.
520 Eine Ausnahme bestand: Wenn die Parteien anwaltlich vertreten waren und sich in

der Sache namentlich eine Vielzahl an Ansprüchen und Gegenansprüchen gegen-
überstanden, konnte das Gericht anordnen, dass ein vorbereitender Schriftenwech-
sel erfolgte (§  440 Abs. 3 i. V. m. §  245 Ziff. 1 Ö-CPO).

521 Klein, Zivilprozeß, S. 281.
522 Klein, Zivilprozeß, S. 281.
523 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 341 m. w. H.; Sachers,

S. 240 Fn. 74 m. w. H.



c) Kein vorbereitendes Verfahren
Da vor Bezirksgericht sowieso nur ein Einzelrichter amtete, erübrigte
sich im Gegensatz zum Gerichtshofverfahren ein vorbereitendes Verfah-
ren (§ 440 Abs. 2 Ö-CPO), welches zwecks Prozessökonomie von
einem einzelnen beauftragten Richter die späteren Prozessphasen und
die mündliche Verhandlung vorbereitend durchgeführt worden wäre.524

Ersatzweise und nur für den Fall, dass die Parteien anwaltlich vertreten
und in der Sache namentlich sehr viele Ansprüche und Gegenansprüche
streitig waren, konnte das Gericht die Parteien vorab zu gerichtlichem
Protokoll einvernehmen, um die mündliche Verhandlung vorzubereiten
(§ 440 Abs. 3 i. V. m. § 245 Ziff. 1 Ö-CPO).

d) Ladung zum Vergleichsversuch
Der Gläubiger bzw. potentielle Kläger konnte vor Erhebung der Klage
am zuständigen Bezirksgericht (im Entwurf noch abhängig von einem
tieferen Streitwert525) beantragen, dass der potentielle Beklagte zu ei -
nem vorgängigen Vergleichsversuch geladen wurde (§ 433 Abs. 1 Satz 1 
Ö-CPO). Vorausgesetzt war, dass der potentielle Beklagte im betreffen-
den bezirksgerichtlichen Sprengel seinen Wohnsitz hatte (§ 433 Abs. 1
Satz 1 Ö-CPO).526 Das war der einzige Fall in der österreichischen Zivil-
prozessordnung von 1895, in dem eine solche persönliche Ladung
zwecks Vergleichsversuches möglich war.527 Einigte man sich anlässlich
dieses Vergleichsversuches, wurde das Ergebnis protokolliert und
dadurch entstand ein vollstreckbarer Titel. Auf diese Weise wurde im
Sinne der Prozessökonomie nicht nur ein unnötiger Zivilprozess und
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524 Klein, Bemerkungen CPO, S. 342 f.
525 Bei einer bezirksgerichtlichen Zuständigkeit für eine Streitwertgrenze bis 1000 fl

nach Klein, sodann parlamentarisch auf 500 fl reduziert, waren für den Vergleichs-
versuch anfangs 300 fl vorgesehen gewesen (Vierhaus, Abgeordnetenhause, S. 560;
Mayr, Rechtsschutzalternativen, S. 239 m. w. H.); daraus wurden schliesslich in der
in Kraft tretenden Fassung 500 fl (§  433 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO), womit es der Streit-
wertgrenze für das Bezirksgericht entsprach (Mayr, Rechtsschutzalternativen, S. 240
m. w. H.); später betrug die Grenze 1000 Kronen (Klein, Zivilprozeß, S. 471).

526 Der bezirksgerichtliche Vergleichsversuch war erst im Zuge der parlamentarischen
Beratungen aufgenommen worden (Vierhaus, Abgeordnetenhause, S. 560; Mayr,
Rechtsschutzalternativen, S. 239 m. w. H.).

527 Vgl. Klein, Praxis, S. 121 f.



dessen Arbeit und Kosten verhindert, sondern der Gläubiger erreichte
«mittels geringster Kosten und in der allerkürzesten Zeit»528 sein Ziel.529

Scheiterte der Vergleichsversuch, konnte mit Einverständnis der
Parteien sogleich, und das heisst prozessökonomisch, mit der Verhand-
lung der Streitsache begonnen werden, wozu ein separates Klagebegeh-
ren nicht nötig war, da die Klage zu gerichtlichem Protokoll erklärt wer-
den konnte (§ 439 Abs. 2 Ö-CPO analog). Waren die Parteien hierzu
nicht bereit, musste der potentielle Kläger auf ordentlichem Wege Klage
erheben.530

e) Erste und möglichst einzige Tagsatzung 
zur Verhandlung

Namentlich sollten Verlegungen von Tagsatzungen und überhaupt
zuviele Termine vermieden werden, wozu die im Gerichtshofverfahren
zwingende Trennung zwischen erster und weiterer zwecks Verhandlung
anberaumter Tagsatzungen im bezirksgerichtlichen Verfahren zur 
blossen Möglichkeit abgeschwächt wurde. Eine Trennung der beiden
sollte nur eintreten, falls sich ausnahmsweise zum Beispiel zeigte, dass
infolge des umfangreichen Prozessinhaltes ohnehin mehrere Tagsatzun-
gen würden abgehalten werden müssen und es insofern «ohne Nachtheil
der Parteien»531 bleiben würde, eine erste Tagsatzung ohne Verhandlung
zwecks anderer Prozesshandlungen abzuhalten (§ 440 Abs. 1 Satz 2
i.V.m. § 239 Ö-CPO). Im Regelfall, so das erklärte Ziel Kleins532 und der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 (§ 440 Abs. 1 Satz 1
Ö-CPO), sollte aber bei der ersten Tagsatzung (im Vergleich zum
Gerichtshofverfahren: bereits) die mündliche Verhandlung stattfinden
und sogar möglichst zu einem Ende gelangen (§ 440 Abs. 3 Ö-CPO).
Damit war als Regelfall der (nötigen) Zivilprozesse das prozessökono-
mische Optimum einer einzigen Tagsatzung angestrebt. Weil eine sepa-
rate erste Tagsatzung ohne mündliche Verhandlung üblicherweise ent-
fiele, sollten Einreden wie diejenige der Unzuständigkeit vor Einlassung
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528 Klein, Zivilprozeß, S. 471.
529 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 471 f. m. w. H.
530 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 471 m. w. H.
531 Klein, Bemerkungen CPO, S. 342.
532 Zum Beispiel Klein, Gesetzentwürfe, S. 66 und S. 224; vgl. Klein, Bemerkungen

CPO, S. 248; Klein, Zivilprozeß, S. 247.



in der Hauptsache angebracht werden, andernfalls waren sie präkludiert
(§ 441 Ö-CPO).533

f) Klageeinreichung und Verhandlung gleichentags
Um in dringenden Fällen den Zivilprozess zu beschleunigen, konnte das
Gericht die (erste) Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung bereits auf
denjenigen Tag festlegen, an dem die Klage eingebracht worden war
(§ 436 Ö-CPO).534

g) Effizientere Protokollierung
Die Protokollierung vor Bezirksgericht sollte normalerweise, abgestellt
auf den beabsichtigten Normalfall einer einzigen Tagsatzung mit been-
deter mündlicher Streitverhandlung, im Sinne eines prozessökonomi-
schen, weil kurzen und rasch abgefassten Resümee-Protokolles535 gesche-
hen. Nach geschlossener Verhandlung sollte der Richter sogleich deren
Ergebnisse gegenüber den Parteien mündlich festhalten und sie darauf
«in kürzester Fassung»536 zu Protokoll diktieren und dabei auf allfällige
Schriftstücke oder dergleichen verweisen (§ 443 i. V. m. § 211 Abs. 1
Ö-CPO). Aufgrund des Diktates würde das Resümee-Protokoll direkt
erstellt. Ausnahmsweise dürfte dies, falls «nothwendig oder zweckmä-
ßig», auch schon vor dem Ende der mündlichen Verhandlung geschehen,
wenn sie ausserordentlich lange oder über mehrere Tagsatzungen hin-
weg dauerte, ihr Gegenstand sehr umfangreich war oder gute Gründe
einem Zuwarten mit der Ergebnis-Protokollierung bis zum Schluss der
mündlichen Verhandlung entgegenstanden (§ 443 i. V. m. § 211 Abs. 1
Ö-CPO).

Weitere Erleichterungen der Protokollierung im Sinne der Prozess-
ökonomie, später in der Praxis auch tatsächlich angewendet,537 wurden
aufgestellt: Erstreckte sich eine mündliche Verhandlung auf mehrere
Tagsatzungen und bedurfte es eines Beweisbeschlusses, so konnte das
tatsächliche Vorbringen der Parteien ohne separate Protokollierung
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533 Zum vorangehenden Absatz Klein, Bemerkungen CPO, S. 342; Klein, Zivilprozeß-
ordnung, S. 267.

534 Sachers, S. 240 Fn. 74.
535 Siehe Klein, Zivilprozeß, S. 232 f.
536 Klein, Gesetzentwürfe, S. 47.
537 Sachers, S. 240 Fn. 74 bezüglich den §§  444 und 445 Ö-CPO.



unmittelbar in den ausgefertigten Beweisbeschluss aufgenommen wer-
den (§ 444 Abs. 1 Ö-CPO). Falls die mündliche Verhandlung innert
einer Tagsatzung beendet werden konnte, musste das tatsächliche Vor-
bringen der Parteien nicht eigens protokolliert werden und es konnte
stattdessen direkt in den Urteilstatbestand aufgenommen werden (§ 445
Abs. 1 Ö-CPO). Gegenüber denjenigen Parteien, die trotz fehlender
Anwaltspflicht bei der mündlichen Verhandlung anwaltlich vertreten
waren, konnte das Gericht anordnen, dass sie ihre Anträge und Er -
klärungen sogleich bei der Verhandlung schriftlich zu Protokoll fest-
stellten, sodass sie ihm beigelegt werden konnten (§ 440 Abs. 5 i. V. m. 
§ 265 Ö-CPO).538

In keinem Falle durfte aufgrund der Protokollierung die prozess-
ökonomische mündliche Verhandlung de facto beeinträchtigt oder ver-
zögert werden. Und in jedem Falle sollte sie in Gegenwart und unter
Mitwirkung der Parteien erfolgen, damit diese auf Fehler hinweisen und
Ergänzungen anbringen konnten, nicht zuletzt um künftige diesbezüg-
liche Streitigkeiten zu vermeiden und weil das Protokoll künftig als
Beweis dienen würde. Zu Korrekturen hatten die Parteien die Möglich-
keit, sobald der Richter die Ergebnisse der Verhandlung zusammen-
fasste, ehe er sie zu Protokoll gab; aber auch nachdem das schriftliche
Resümee-Protokoll erstellt worden war, musste es den Parteien im
Wortlaut vorgelesen und zwecks Überprüfung vorgewiesen werden,
wobei sie allfällige Fehler rügen und Ergänzungen anbringen konnten.539

h) Strengere Säumnisfolgen
Die Säumnisfolgen wurden verschärft. Gegen diejenige Partei, welche
die erste Tagsatzung, auch wenn diese zur mündlichen Verhandlung
angesetzt worden war, versäumt hatte, erging auf Antrag unmittelbar ein
Versäumnisurteil (§ 442 Abs. 1 i. V. m. § 396 Ö-CPO). Fehlte eine Par-
tei bei einer späteren Tagsatzung und brachte die anwesende Gegenpar-
tei neue Tatsachenbehauptungen vor, die früheren Tatsachenbehauptun-
gen widersprachen und der säumigen Partei nicht bekannt gegeben wor-
den waren, musste das Gericht auf Antrag der anwesenden Gegenpartei
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538 Zum vorangehenden Absatz Dahlmanns, S. 2736 m. w. H.
539 Zum vorangehenden Absatz Klein, Gesetzentwürfe, S. 47 f.; vgl. Klein, Bemerkun-

gen CPO, S. 343; Sachers, S. 240 Fn. 74.



diese Angaben protokollieren; nachdem die säumige Partei mittels Pro-
tokollabschrift informiert und neuerdings geladen worden war, bewirkte
ihre nochmalige Säumnis auch bei der erneuten Tagsatzung, dass die
genannten protokollierten Tatsachenbehauptungen ihrer Gegenpartei im
Urteil vollumfänglich berücksichtigt wurden (§ 442 Abs. 2 Ö-CPO).

3. Ergebnis

Für das bezirksgerichtliche Verfahren, das in Einzelrichterbesetzung für
geringere Streitwerte vorgesehen war, baute Klein in das ohnehin schon
prozessökonomisch orientierte, zugrundeliegende Standardverfahren
des Gerichtshofprozesses zahlreiche zusätzliche Mechanismen der Pro-
zessökonomie ein: Möglichkeit eines vorgängigen Vergleichsversuchs;
Verzicht auf Anwaltszwang sowie weitestgehend auf vorbereitende
Schriftsätze und auf das vorbereitende Verfahren; straffe gerichtliche
Prozessleitung mit Führung eines konzentrierten Zivilprozesses in mög-
lichst einer einzigen Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung, nötigen-
falls noch am Tage der Klageanbringung; Minimalisierung jeglichen
gerichtlichen Protokollierungsaufwandes sowie Verschärfung der Säum-
nisfolgen. Damit konnte die österreichische Zivilprozessordnung von
1895 für kleinere oder auch mittlere Streitwerte – künftig gesetzgebe-
risch anpassungsfähig anhand dieses Kriteriums – einen erstinstanzli-
chen Zivilprozess zur Verfügung stellen, der durch Prozessökonomisie-
rung aus einem ohnehin schon prozessökonomischen Verfahren hervor-
gegangen war. Im Fürstentum Liechtenstein würde später infolge seiner
einfachen Justizverhältnisse zwangsläufig dieser bezirksgerichtliche
Zivilprozess als Standardverfahren rezipiert und der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung zugrundegelegt werden – und mithin ein doppelt
prozessökonomischer Zivilprozess zum Muster genommen.

III. Elemente prozessökonomischer Mechanismen

Es hat sich oben gezeigt, dass in der österreichischen Zivilprozessord-
nung von 1895 das Gerichtshofverfahren namentlich siebzehn prozess-
ökonomische Mechanismen aufwies. Das bezirksgerichtliche Verfahren
hatte diese grundsätzlich aufgenommen, indes enthielt es namentlich
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acht zusätzliche bzw. stark veränderte prozessökonomische Mechanis-
men. Es stellt sich nun die Frage: Herrschte für die prozessökonomi-
schen Mechanismen ein bestimmtes Konstruktionsprinzip? Anders for-
muliert: Traten typische prozessökonomische Elemente in den prozess-
ökonomischen Mechanismen auf und, wenn ja, um welche Elemente
handelte es sich?

Der Klarheit halber muss nochmals auf die oben540 eingeführte Ter-
minologie hingewiesen werden. Unter dem besonderen zivilprozessua-
len Zweck der Prozessökonomie hatte Klein als prozessökonomische
Ziele die Effizienz, Raschheit und Billigkeit des Verfahrens festgelegt.541

Als Mittel zur Erreichung dieser Ziele hatte er sich im Gerichtshofver-
fahren wie im bezirksgerichtlichen Verfahren – um es in seiner Allegorie
des Zivilprozesses als Maschinerie auszudrücken542 – prozessökonomi-
scher Mechanismen, das heisst gewisser Vorschriften bedient, die dog-
matisch in der Zivilprozessordnung ein prozessökonomisches Verfahren
umsetzten. Die einzelnen Bestandteile dieser Mechanismen, aus denen
sie aufgebaut waren, also deren Elemente, stehen vorliegend infrage: Gab
es typische solche Elemente in den prozessökonomischen Mechanis-
men? Und bejahendenfalls: welche?

Eine Antwort auf die aufgeworfene Frage setzt zunächst voraus,
den Bestand an prozessökonomischen Mechanismen auf einige wenige,
dafür repräsentative prozessökonomische Mechanismen zu begrenzen
(1.), die sich in überschaubarem Rahmen analysieren lassen. Es sollen
aber nicht die oben herausgearbeiteten prozessökonomischen Mechanis-
men, die Klein besonders herausstellte und dadurch eine Voreingenom-
menheit des Betrachters veranlasst, als Grundstock für die Auswahl die-
nen. Vielmehr muss für die repräsentativen prozessökonomischen
Mechanismen die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 für sich
selbst und kommentarlos sprechen; demnach werden als prozessökono-
mische Mechanismen diejenigen ausgewählt, die bei unbefangener Lek-
türe der Zivilprozessordnung sich als prozessökonomisch besonders
auffällig und einschlägig zeigen. Die Auswahl geschieht unter der Prä-
misse, dass infolge ihrer Repräsentativität trotz der Begrenzung später
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540 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/dd).
541 Siehe oben unter §  3/III.
542 Siehe oben unter §  3/II./3.



induktiv Aussagen zu sämtlichen prozessökonomischen Mechanismen
möglich werden.

Die Überprüfung anhand der so ausgewählten prozessökonomi-
schen Mechanismen belegt, dass namentlich vier gleiche bzw. sogar die-
selben prozessökonomischen Elemente markant und gehäuft auftreten:
die Anhaltung zur Prozessökonomie im Sinne einer Aufforderung an
Gericht und Parteien [a)]; die Schaffung gerichtlicher Handlungsspiel-
räume [b)], vor allem kraft der Formulierung «auf Antrag oder von
Amtes wegen», aber auch als gerichtliches Ermessen und in Form der
Befugnis zu gerichtlichen Beschlüssen, die einer Anfechtung entzogen
sind; die spezifischen Sanktionen gegen prozessökonomische Verstösse
[c)], als welche faktische Verzögerungen oder blosse Verschleppungsab-
sicht gelten können und die mit der Folge der Haftung und/oder Bestra-
fung des fehlbaren zivilprozessualen Akteurs geahndet werden; schliess-
lich wider Erwarten erst an letzter Stelle die Fristen [d)] als das seltenste
der prozessökonomischen Elemente. Noch einige weitere prozessöko-
nomische Elemente [e)] sind erwähnenswert, obgleich sie nicht derart
gehäuft auftreten und typisch sind wie die zuvor genannten.

1. Auswahl repräsentativer prozessökonomischer Mechanismen 
und numerus clausus deren Elemente

Die Erstellung einer Liste prozessökonomischer Vorschriften und
Mechanismen der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 nach
Franz Klein birgt, wie oben543 dargelegt, eine gewisse Unschärfe. Bei den
einzelnen prozessökonomischen Elementen in den Tatbeständen solcher
Bestimmungen entschärft sich das Problem, weil anstelle von Vollstän-
digkeit auf Repräsentativität abgestellt werden kann. Eine Liste der pro-
zessökonomischen Elemente lässt sich am besten dadurch gewinnen,
dass man die Zivilprozessordnung unvoreingenommen sowie in Gänze
durchforstet und dabei all jene Normen heraussucht, bei denen zivilpro-
zessuale Effizienz, Raschheit und/oder Billigkeit auf den ersten Blick
auffallend zentral, ausführlich und evident aufscheinen. Die Liste kann
kaum vollständig und abschliessend sein, was alle in der Zivilprozess-
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ordnung vorhandenen prozessökonomischen Mechanismen angeht; sie
muss es aber auch nicht. Denn es genügt, dass sie möglichst repräsenta-
tiv ist und anhand der ausgewählten Vorschriften deutlich wird, aus wel-
chen Elementen bzw. Tatbestandselementen prozessökonomische
Mechanismen typischerweise zusammen- und umgesetzt werden.

Man mag über einen numerus clausus der möglichen prozessöko-
nomischen Mechanismen uneinig sein und ebenso über den noch kleine-
ren Kreis von sinnvollen prozessökonomischen Vorschriften. Zerlegt
man die typischen prozessökonomischen Mechanismen jedoch in ihre
Bestandteile und vergleicht sie miteinander, zeigt sich bald, dass die ein-
zelnen Elemente und Bausteine der Mechanismen sich auffallend häufig
wiederholen und wohl im Sinne eines numerus clausus begrenzt sind:

«Dem kundigen Gestalter des Prozessrechts sind naturgemäß alle
Regelungselemente und -techniken bekannt, mit denen die Verfah-
rensdauer verkürzt werden kann. Dass auf diesem Gebiet neue
Bauelemente des Verfahrensrechts erdacht werden können, ist
wenig wahrscheinlich. Vielmehr geht es darum, die an sich bekann-
ten Bauelemente so zu kombinieren, dass das Ziel der kürzeren
Verfahrensdauer mit einiger Wahrscheinlichkeit erreicht werden
kann.»544

An einigen wenigen, dafür jedoch auffallend und hauptsächlich prozess-
ökonomischen Vorschriften, eben prozessökonomischen Mechanismen
im strengen Sinne, treten diese Elemente bereits alle sichtbar hervor.
Hierin liegt der entscheidende Schritt zu deren Verständnis, von dem alle
weiteren ausgehen. Die weiteren möglichen Schritte sind unzählig viele
wie die verschiedenen Kombinationen der Elemente zu eigenen oder
neuen Mechanismen oder das Einfügen einzelner solcher Elemente
zwecks Prozessökonomisierung in bestehende Normen. Doch bleiben
sie alle den Elementen, aus denen sie hervorgehen, verhaftet und können
durch sie gewissermassen entschlüsselt werden.

Als Auswahl prozessökonomisch repräsentativer Vorschriften aus
der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 könnte – nur eine
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that the number of conceivable measures [to speed up litigation, E. S.] is limited».



Möglichkeit von mehreren545 – die folgende angeführt werden: §§ 44,
179, 181, 278 und 408 Ö-CPO. Anhand dieser fünf prozessökonomi-
schen Vorschriften sollen im Folgenden im Detail deren Tatbestandsele-
mente als kleinste Bauteile prozessökonomischer Mechanismen unter-
sucht werden.

2. Auflistung der Elemente

Um sich die Beschränkung der Untersuchungsgegenstände – ohne Ein-
busse der repräsentativen Aussagekraft – nochmals zu vergegenwärti-
gen, die zur vorliegenden Auflistung prozessökonomischer Tatbestands-
elemente geführt hat, seien kurz die Schritte wiederholt, die zu ihr
geführt haben: (1) Aus allen Normen der österreichischen Zivilprozess-
ordnung von 1895 wurden sozusagen diejenigen eliminiert, die keinen
selbstredenden, evidenten Bezug zur Prozessökonomie aufwiesen.
(2) Aus den verbleibenden Bestimmungen wurden jene ausgeschieden,
die nicht ausschliesslich der Prozessökonomie dienten. (3) Aus den übri-
gen Vorschriften wurde eine Handvoll ausgewählt, die verdichtet und
kombiniert prozessökonomische Elemente enthielten und insofern die
anderen Vorschriften repräsentativ mitumfassten. (4) Diese fünf repräsen-
tativen und besonders prozessökonomischen Vorschriften sollen im Fol-
genden auf ihre prozessökonomischen Elemente hin untersucht werden.

Die Vorschriften zeigen im Vergleich und durch ihre sinngemässen
Übereinstimmungen, dass einige prozessökonomische Elemente in
deren Tatbeständen und Rechtsfolgen wiederholt auftraten. Reiht man
diese Elemente im Groben nach ihrer Häufigkeit in den Vorschriften,
ergibt sich folgende Reihenfolge der Auflistung:
1. Anhaltung zur Prozessökonomie
2. Gerichtlicher Handlungsspielraum

a) Auf Antrag oder von Amtes wegen 
b) Gerichtliches Ermessen
c) Beschlüsse sowie Entzug der Anfechtungsmöglichkeit
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3. Spezifische Sanktionen
a) Tatbestand: faktische Verzögerung oder Verschleppungsabsicht
b) Rechtsfolge: Haftung und/oder Strafe

4. Fristen

a) Anhaltung zur Prozessökonomie
Das schätzungsweise häufigste, gewiss aber auffälligste Element in den
prozessökonomischen Mechanismen war die explizite Anhaltung zur
Prozessökonomie, meist direkt an das Gericht, manchmal aber auch
direkt (und nicht bloss indirekt über das Gericht) an die Parteien und
ihre Vertreter gerichtet. Dadurch kam die prozessökonomische ratio
legis an der betreffenden Stelle unmissverständlich zum Ausdruck und
sollte Mängeln bei der Prozessökonomie dort vorbeugen, wo sie typi-
scherweise und häufig auftraten.

Eine Anhaltung zur Prozessökonomie konnte positiv als Gebot
formuliert werden, indem zum Beispiel «die neue Tagsatzung sofort zu
bestimmen» war (§ 181 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO). Aber auch negativ,
genaugenommen negativ-hypothetisch, aus einem Verbot konnte sich
eine Anhaltung zu prozessökonomischem Vorgehen ergeben, indem
ansonsten eine Prozesshandlung beispielsweise für unzulässig erklärt
wurde, «falls durch [ein Vorbringen, E. S.] die Fortführung der Ver-
handlung verzögert würde» (§ 181 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO). Dasselbe Ziel
verfolgte die Ermahnung, dass durch Nebensächliches, beispielsweise
die Verhandlung über einen Antrag, «die Entscheidung in der Hauptsa-
che nicht aufgehalten werden» durfte (§ 408 Abs. 2 Ö-CPO) und sie
ohne Verzögerung, Erschwerung oder Behinderung fortgeführt werden
musste.546 Ebenfalls konnten die prozessualen Akteure aufgefordert wer-
den, keine Wiederholungen oder Rückschritte in den Phasen des Pro-
zesses herbeizuführen.547

b) Gerichtlicher Handlungsspielraum
Der gerichtlichen Prozessleitung548 entsprechend, fanden sich in den
prozessökonomischen Mechanismen vielfach drei Elemente, die dem
Gericht Handlungsspielräume offenhalten und ermöglichen sollten.

234

§ 4 Prozessökonomische Mechanismen

546 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 203 und S. 209.
547 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 209.
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aa) Auf Antrag oder von Amtes wegen
Ein häufiges prozessökonomisches Element, in dem sich die Arbeitstei-
lung zwischen Gericht und Parteien widerspiegelte, zugleich aber dem
Gericht stets eine Interventionsmöglichkeit bereitstellte, war die Wen-
dung «auf Antrag oder von Amtes wegen» (§ 44 Abs. 1; § 179 Abs. 1
Satz 2; § 181 Abs. 2 Satz 2; § 278 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO). Dem Gericht
erlaubte dieses Element im Einzelfall nach Ermessen und bei Bedarf ein-
zugreifen oder in einem bestimmten Sinne tätig zu werden. Zugleich
sicherte es für den Fall, dass das Gericht dies versäumte, den Parteien die
Möglichkeit, in ihrem Interesse tätig zu werden und das Gericht mittels
Antrages anzugehen. Klein selbst erachtete das häufige Element «auf
Antrag oder von Amtes wegen» als Mittelweg zwischen strikter gericht-
licher Prozessleitung und strengem Parteibetrieb, das ein Zusammenar-
beiten beider Seiten sicherstellen sollte, sowohl zugunsten der Gründ-
lichkeit als auch zugunsten der Prozessökonomie.549

bb) Gerichtliches Ermessen
Wie es die Anpassungsfähigkeit an den einzelnen Zivilprozess erfor-
derte,550 räumten die prozessökonomischen Mechanismen dem Gericht
oftmals ein Ermessen ein. Sei es, dass «das Gericht die Überzeugung
gewinnt» (§ 44 Abs. 1 Ö-CPO) oder fand (§ 408 Abs. 1 Ö-CPO), dass
etwas der Fall war. Oder sei es, dass etwas «offenbar» (§ 179 Abs. 1 Satz
2; § 278 Abs. 2 Satz 2; § 408 Abs. 1 Ö-CPO) war, etwas bereits «hätt[e]
[geschehen] sollen» (§ 44 Abs. 2 Ö-CPO) oder künftig (höchst-)wahr-
scheinlich eintreten «würde» (§ 179 Abs. 1 Satz 2; § 181 Abs. 2 Ö-CPO).
Auch die Aufforderung, alles Erforderliche oder Notwendige vorzu-
kehren (§ 181 Abs. 1 Satz 1; § 278 Abs. 1 Ö-CPO), wie es nötig oder
zweckmässig erschien (§ 181 Abs. 1 Satz 2; § 278 Abs. 1 Ö-CPO), gestat-
tete ein gerichtliches Ermessen. Nicht zuletzt versah als unscheinbares,
aber bedeutendes prozessökonomisches Element das Modalverb «kön-
nen» (§ 44 Abs. 1; § 179 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2; § 181 Abs. 2 Satz 1
und Satz 2; § 278 Abs. 2 Satz 2; § 408 Abs. 1 Ö-CPO) das Gericht mit
der Möglichkeit, im Einzelfall ein Ermessen auszuüben und demgemäss
tätig zu werden oder eben nicht.
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550 Siehe unten unter §  9/III./3./h).



cc) Beschlüsse und Entzug der Anfechtungsmöglichkeit
Die Häufigkeit des Beschlusses als prozessökonomisches Element war
nicht nur Ausfluss der gerichtlichen Prozessleitung. Vielmehr barg die
Form eines Beschlusses (§ 181 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO) prozessökonomi-
sche Vorteile: Er konnte rasch und formlos gefasst werden (beispiels-
weise § 278 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO) und es bedurfte hierzu
keines Parallelverfahrens, wobei aber durchaus Abklärungen in die Wege
geleitet werden konnten, auf denen später ein Beschluss gründete.551

Die prozessökonomischen Vorteile des Beschlusses wurden noch
gesteigert, indem er einer gesonderten Anfechtung entzogen wurde und
gegen ihn kein gesondertes Rechtsmittel ergriffen werden konnte. Ver-
zögerungen des Verfahrens durch dessen Anfechtung wurden dadurch
vermieden und letztlich eine kompakte und gesamthafte Beschwerde-
führung am Ende des Verfahrens sichergestellt (beispielsweise § 8 Abs. 1
Ö-CPO, § 18 Abs. 4 Ö-CPO, § 29 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO, § 30 Abs. 2
Satz 3 Ö-CPO, § 85 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO, § 38 Abs. 3 Ö-CPO).552

Klein fasste es mit Nachdruck in die Worte:
«Ein mündliches Verfahren, bei dem die Verhandlung in jedem
Augenblicke durch die Einlegung eines Rechtsmittels unterbro-
chen und auf Wochen oder gar Monate vertagt werden kann, wäre
ein Unding: es müsste dies binnen kurzem zur Erschütterung und
Auflösung der Rechtspflege führen.»553

Demzufolge bediente sich die österreichische Zivilprozessordnung von
1895 vielerorts des Entzuges eines gesonderten Rechtsmittels (zum Beispiel
§ 186 Abs. 2, § 214 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2, § 243 Abs. 1 Satz 2 Ö-CPO).

c) Spezifische Sanktionen
Das Bemühen um Prozessökonomie bezweckt in erster Linie, sie reali-
ter herzustellen, was soviel bedeutet wie, Verstösse gegen sie zu vermei-
den. Tritt ein solcher Verstoss gegen die Prozessökonomie dennoch ein,
können nurmehr dessen nachteilige Wirkungen und Folgen abge-
schwächt werden, indem diese zu tragen dem für sie Verantwortlichen
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551 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 203.
552 Vgl. zum Beispiel Klein, Bemerkungen CPO, S. 246 und S. 304 f.
553 Klein, Bemerkungen CPO, S. 319.



auferlegt wird. Hierzu bestand in der österreichischen Zivilprozessord-
nung von 1895 eine Reihe spezifischer Sanktionen, die verschiedene Ele-
mente in ihren Tatbeständen miteinander kombinierten.

aa) Tatbestand: Faktische Verzögerung oder Verschleppungsabsicht
Auf der einen Seite – als Erfolgsdelikt – wurde manchmal auf einen fak-
tischen Erfolg abgestellt und vorausgesetzt, dass de facto ein gewisses
Verhalten «die Erledigung des Rechtsstreites verzögert» (§ 44 Abs. 1
Ö-CPO) oder «eine Verzögerung der Verhandlung oder der Erledigung
des Rechtsstreites bewirkt hat» (§ 44 Abs. 2 Ö-CPO). Solch ein Erfolg
stellte einen Nachteil und Schaden dar und ihm musste adäquat kausal
ein Verhalten zugrundeliegen, das die Prozessökonomie verletzt hatte.
In der Regel bedurfte es nebst dem tatsächlichen Erfolg der Verzögerung
eines Verschuldens (§ 179 Abs. 2 Ö-CPO).554 Zu solchen Fällen gehörte
ebenfalls, wenn der Prozess insgesamt «offenbar muthwillig [. . .]
geführt» worden war (§ 408 Abs. 1 Ö-CPO).

Auf der anderen Seite – als Tätigkeitsdelikt – genügte bisweilen ein
Verhalten, das «die Erledigung des Processes erheblich verzögern
würde» (§ 179 Abs. 1 Satz 2; § 181 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO), also eine
absehbare, indes lediglich imminente und (noch) nicht realisierte Verzö-
gerung grossen Ausmasses. Zudem konnte auch eine (bisweilen aus-
schliessliche555) Verschleppungsabsicht ausreichend sein, nämlich dass
«offenbar» (§ 179 Abs. 1 Satz 2; § 278 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO) oder bloss
«in der Absicht, den Process zu verschleppen» (§ 181 Abs. 2 Satz 2
Ö-CPO), gehandelt wurde. In beiden Fällen konnte der Sanktionstatbe-
stand verwirklicht werden, ohne dass ein Erfolg bzw. Schaden eintrat.
Bereits das Tätigwerden im Sinne einer Verletzung der Prozessökono-
mie genügte, um sanktionswürdig zu sein.

bb) Rechtsfolge: Haftung und/oder Strafe
Als Sanktion kam zunächst eine Haftung für kausal entstandenen Scha-
den oder kausal hervorgerufene Nachteile in Betracht. Namentlich
wurde der «Ersatz der Processkosten ganz oder theilweise» (§ 44 Abs. 1
Ö-CPO), womit dem Gericht der angemessene Umfang der Haftung zu
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bestimmen überlassen wurde, oder ein «Entschädigungsbetra[g]» (§ 408
Abs. 1 Ö-CPO) vorgesehen.

Ferner konnte alternativ oder kumulativ eine Strafe, zum Beispiel
eine «Ordnungsstrafe» (§ 179 Abs. 2 Ö-CPO), vorgesehen werden, die
pönalen und nicht nur ausgleichenden Zwecken diente.

d) Fristen
Obwohl Fristen auf den ersten Blick ein prozessökonomisches Element
par excellence zu sein scheinen, fanden sie sich in den prozessökonomi-
schen Mechanismen der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895
eher selten. Die vorliegend getroffene Auswahl an prozessökonomi-
schen Vorschriften enthielt überhaupt keine festen Fristen, sondern
lediglich die Möglichkeit, dass das Gericht den Parteien «binnen einer
ihnen gleichzeitig zu bestimmenden Frist» (§ 181 Abs. 2 Satz 1 Ö-CPO)
eine gewisse Prozesshandlung zu erledigen anordnete. Das legt nahe,
dass fixe Fristen nicht als sonderlich geeignete prozessökonomische Ele-
mente angesehen wurden, weil sie sich nur auf eine formelle, zeitliche
Dauer beziehen, ohne anderweitige prozessökonomische Umstände zu
berücksichtigen; zudem engen sie eine gerichtliche Anpassung an den
konkreten Zivilprozess ein, falls es sich um feste gesetzliche Fristen han-
delt. Allein oder vorwiegend auf Fristen liess sich ein prozessökonomi-
scher Mechanismus folglich nicht gründen, weshalb sich die österrei-
chische Zivilprozessordnung von 1895 viel öfter aller anderen prozess-
ökonomischen Elemente und deren Kombinationen bediente.556

e) Weitere Elemente
Nebst den genannten Elementen stösst man ausserhalb der oben getrof-
fenen repräsentativen Auswahl an prozessökonomischen Vorschriften
auf weitere Elemente, in denen sich die Umsetzung der Prozessökono-
mie in der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 manifestierte.
Ohne eine abschliessende Auflistung anzustreben, seien davon folgende
prozessökonomische Elemente zusätzlich erwähnt:

Die Anordnung, dass ein Beschluss ohne vorgängige mündliche
Verhandlung (beispielsweise § 8 Abs. 1, § 128 Abs. 3 Satz 2, § 247 Abs.1
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m. N.



Satz 1 Ö-CPO), das heisst ohne Anhörung der Gegenpartei erfolgen
sollte, wollte verhindern, dass man sich im Prozess gewissen Fragen über
ihre eigentliche Bedeutung hinaus und zulasten der Prozessökonomie
widmete.557

Die fehlende Wirkung gewisser Anträge der Parteien, dass sie
weder das Hauptverfahren sistierten oder unterbrachen noch Fristen
verlängerten oder Tagsatzungen erstreckten (beispielsweise § 18 Abs. 2
Satz 2, § 21 Abs. 3 Ö-CPO), sollte sicherstellen, dass Prozessverschlep-
pung in Form der Einbringung der Anträge allein um solcher Wirkun-
gen willen unmöglich wurde.558

Das Abstellen auf die Dringlichkeit und die vorläufige Zulassung
bestimmter unvollständiger oder mangelhafter Prozesshandlungen der
Parteien, die nachgängig vervollständigt und verbessert werden konnten
(beispielsweise § 38 Abs. 1 Ö-CPO), verhinderte, dass Wiederholungen
allein infolge behebbarer und kleiner Mängel nötig wurden.559

Gewisse feste Fristen (Notfristen; § 128 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO)
konnten ausdrücklich nicht verlängert werden (beispielsweise § 85
Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO), so dass sich in jedem Falle nach dem Verstrei-
chen der Frist Rechtsfolgen ergaben, gleichgültig ob die betreffende Pro-
zesshandlung vorgenommen worden war oder nicht.

Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 statuierte an
vielen Stellen, das Gericht habe das Erforderliche sofort vorzukehren
oder die nötigen Verfügungen zu erlassen, womit sie gerichtliche Pro-
zessleitung ermöglichte, aber ihrer auch dringend bedurfte (zum Beispiel
§ 286 Abs. 2 Satz 2 Ö-CPO).

Elemente wie «ohne Aufschub» oder «ohne weitere Unterbre-
chung» (zum Beispiel § 136 Abs. 2 Satz 1 Ö-CPO) oder «sofort» (zum
Beispiel § 137 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO) wiesen das Gericht darauf hin, in
einem bestimmten Fall ganz besonders auf rasche Vorkehrungen bedacht
zu sein. Abgeschwächt wurde dies, und dem Gericht damit ein Ermes-
sen eingeräumt, indem ein Element wie «wenn thunlich» (zum Beispiel
§ 137 Abs. 1 Satz 1 Ö-CPO) hinzugesetzt wurde.
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Ebenfalls ein gerichtliches Ermessen ermöglichend, es dabei jedoch
an die Zwecke des Zivilprozesses bindend, bewerkstelligten Elemente
wie «[falls es das Gericht, E. S.] geboten oder zweckmäßig hält» (§ 244
Abs. 1 Ö-CPO).

3. Ergebnis

Ein fixes Konstruktionsmuster prozessökonomischer Mechanismen in
der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 ist nicht ersichtlich.
Teils bildeten sie eigene Paragraphen, teils Absätze, teils blosse Teilsätze
in einer Vorschrift. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner waren die pro-
zessökonomischen Elemente, die in verschiedenen Kombinationen in
grösserer oder kleinerer Häufung auftraten.

Insgesamt hoben sich bei den prozessökonomischen Elementen
drei Stufen voneinander ab: (1) An gewissen Stellen drückte die Zivil-
prozessordnung positiv und deutlich aus, dass die Prozessökonomie
vom Gericht beachtet und bei bestimmten Gegebenheiten besonders
strikt durchgesetzt werden musste. Prozessökonomie war am wertvolls-
ten – zugleich aber auch am unauffälligsten –, wenn sie sich unmittelbar
realisierte. (2) Die Zivilprozessordnung war bemüht, dem Gericht
Handlungsspielraum und zugleich alle notwendigen Mittel an die Hand
zu geben, um die Prozessökonomie im konkreten Einzelfall des Zivil-
prozesses zu verwirklichen, insbesondere Verstösse dagegen möglichst
verhindern und die Prozessökonomie realiter aufrechterhalten zu kön-
nen. (3) Falls es zu einem Verstoss gegen die Prozessökonomie kam –
womit sie als negatives Phänomen ins Blickfeld rückte –, ermöglichte die
Zivilprozessordnung dem Gericht, dessen schädliche Wirkungen zu
beseitigen oder dessen nachteilige Folgen auf die hierfür verantwortliche
Partei zu übertragen.

Dementsprechend richteten sich die prozessökonomischen Mecha-
nismen und deren Elemente fast ausschliesslich an das prozessleitende
Gericht als Adressaten, nicht an die Parteien oder deren Vertreter. An
letztere beiden wendete es sich nur selten und in Fällen, in denen es sie
infolge prozessökonomischer Verstösse bestrafte oder haften liess.

Den gerichtlichen Handlungsspielraum stellte die österreichische
Zivilprozessordnung von 1895 sicher, indem zunächst blosse Hand-
lungsmöglichkeiten anstatt -pflichten für das Gericht geschaffen wur-
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den, so dass es ihm überlassen blieb, ob es tätig wurde. Sodann wurde
gerichtliches Ermessen im Einzelfall eingeräumt, ein Spektrum an Mög-
lichkeiten vorgegeben oder schlicht einfach alles Nötige vorzukehren
dem Gericht zugestanden, womit ihm in Anpassung an den Einzelfall
überlassen blieb, wie es vorging; dies geschah erstaunlicherweise mitun-
ter sogar im Hinblick auf Festlegung der Dauer von Fristen. Um dabei
den Bezug zu den prozessökonomischen Zwecken zu wahren, nannte
die Zivilprozessordnung häufig ausdrücklich, dass Einsparung an Zeit,
Kosten oder Aufwand bezweckt wurde, worauf das Gericht zweckmäs-
sig, was auch immer es vorkehrte, Rücksicht zu nehmen hatte.

Damit, wenn auch hauptsächlich, zumindest nicht ausschliesslich das
Gericht die Prozessherrschaft über sämtliche prozessökonomischen Vor-
kehrungen innehatte, behalf sich die Zivilprozessordnung häufig mit der
Wendung «von Amtes wegen oder auf Antrag», womit parteiseitige Inter-
vention im eigenen Interesse zwecks Prozessökonomie ermöglicht wurde.

IV. Faktische und gerichtsorganisatorische 
Massnahmen zwecks Prozessökonomie

Die Rechtswirklichkeit der Zivilprozesse wird nebst der Zivilprozess-
ordnung ebenso oder vielleicht sogar noch stärker als von dieser von der
forensischen Praxis, den tatsächlichen Umständen und den menschli-
chen Akteuren beeinflusst und geprägt. Dem trug Franz Klein insofern
Rechnung, als er zunächst die Ziele der Effizienz, Raschheit und Billig-
keit des prozessökonomischen Zivilprozesses festlegte.560 Sodann setzte
er, um in der eingangs oben561 eingeführten Terminologie zu sprechen,
diese prozessökonomischen Ziele anhand prozessökonomischer Mecha-
nismen um. Klein selbst sprach allegorisch vom Zivilprozess als von
einer Maschinerie und so können unter den prozessökonomischen
Mechanismen die Bestimmungen in der Zivilprozessordnung verstanden
werden, die dogmatisch ein prozessökonomisches Verfahren statuieren,
indem sie die prozessökonomischen Ziele der Effizienz, Raschheit und
Billigkeit verfolgten und in der Verfahrensordnung einbanden.
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Darüber hinaus und davon abzugrenzen ergriff und veranlasste
Klein aber auch faktische flankierende Massnahmen ausserhalb der
Zivilprozessordnung, welche die Realisierung der in der Verfahrensord-
nung angelegten Prozessökonomie in der Rechtswirklichkeit erleichtern
und sicherstellen sollten. Diese Massnahmen sollten für die Verwirkli-
chung des prozessökonomischen Verfahrens in der Praxis sorgen. Zu
den Massnahmen Kleins gehörte das Erstellen von Formularen, Mustern
und Beispielsammlungen für zivilprozessuale Schriftsätze (1.) zuhanden
der Akteure im Zivilprozess; es wurden Ausbildungen im neuen Zivil-
verfahrensrecht (2.) durchgeführt; eine offizielle Fragenbeantwortungen
(3.) seitens des Justizministeriums unter Einbezug des Obersten
Gerichtshofs wurde ins Leben gerufen. Zu denselben Zwecken veran-
lasste Klein ebenfalls eine Umgestaltung der Gerichtsorganisation (4.),
die dem neuen Zivilverfahren zugute kommen würde: Namentlich wur-
den ein Gerichtsorganisationsgesetz und eine Geschäftsordnung erlassen
und es wurde ein Gerichts- sowie Kanzleiinspektorat geschaffen.562

Auch ein Prozessregister (5.) zwecks Erfassung und Überprüfung der
Dauer von Zivilprozessen wurde eingerichtet. Nicht zuletzt richtete
Klein den Appell (6.) zur tatkräftigen Mitarbeit an die die Richterschaft.

All diese Massnahmen wurden getroffen, da hinsichtlich der Pro-
zessökonomie wie der übrigen zivilprozessualen Zwecke und Prinzipien
für Klein galt,

«daß eine wenn auch noch so perfekte Verfahrensordnung alleine
nicht genügt, um den wesentlichen Prozeßgrundsätzen zum
Durchbruch zu verhelfen, sondern daß es einer Reihe von prakti-
schen, verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Umsetzung [das
heisst Verwirklichung, E. S.] bedarf.»563

Da begleitende faktische Massnahmen der Prozessökonomie den zeitli-
chen, örtlichen und anderweitigen forensischen Gegebenheiten ange-
passt sein müssen, lassen sie sich kaum zielführenderweise eins zu eins
auf andere Staaten und Rechtsordnungen übertragen. Bei der Rezeption
des österreichischen Zivilprozessrechts im Kleinstaat Liechtenstein kam
hinzu, dass die Gerichtsorganisation und die Grösse des Justizapparates

242

§ 4 Prozessökonomische Mechanismen

562 Einen Überblick bieten Klang, S. 84–86; Sperl, S. 423–425; Hochegger, S. 92; siehe
auch Dahlmanns, S. 2740 f.

563 Hochegger, S. 92.



kaum vergleichbar, weil erheblich kleiner waren. So wurde zum Beispiel
die erstinstanzliche Rechtsprechung in Zivil- und Strafsachen für ganz
Liechtenstein als einen Gerichtskreis von einem einzigen Landrichter
ausgeübt.564 Da Kleins begleitende Massnahmen dennoch den prozess-
ökonomischen Wert derartiger Vorkehrungen zusätzlich zu einer Zivil-
prozess- oder als Teil einer Justizreform verdeutlichen, sollen sie im Fol-
genden im Überblick kurz skizziert werden.

1. Vorlagen für Schriftsätze

Als eine faktische prozessökonomische Massnahme sorgte Franz Klein
dafür, dass noch vor Inkrafttreten der neuen österreichischen Zivilpro-
zessordnung am 1. Januar 1898 Formulare, Vorlagen und Muster von
zivilprozessualen Schriftsätzen an den Gerichten zur Verfügung stan-
den.565 Nachdem an die Gerichte Formulare zum Zivilverfahrensrecht
ausgegeben worden waren, wurde per Verordnung ein Formularienbuch
[a)] veröffentlicht, das zu deren richtiger Verwendung anleitete. Als
Nach  träge [b)] ergingen Regeln für die Form der Eingaben an das
Gericht sowie eine Sammlung von Beispielen für Verhandlungsproto-
kolle, Urteils- und Beschlussausfertigungen; schliesslich brachte die Pra-
xis ein ergänzendes inoffizielles Werk mit Mustern und Vorlagen her  vor.
Mit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens sollte die neue Zivilprozessord-
nung naht- und reibungslos Rechtswirklichkeit werden und, so Klein,
«[d]er Tag, an dem man anfangen mußte, nach den neuen Gesetzen vor-
zugehen, sollte schon in der Hauptsache geklärte Ansichten antreffen.»566

a) Formulare und Formularienbuch
Auf einer Verordnung des k. k. Justizministeriums567 beruhte das «For-
mularienbuch zur Civilprocessordnung und Executionsordnung»568 von
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564 Siehe unten unter §  6/I./11.
565 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 20.
566 Klein, Zivilprozeß, S. 18, vgl. S. 17 f.
567 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 315–317 (inklusive eines

Verzeichnisses der wichtigsten Formularien, S. 318–331); die Verordnung ist auch
abgedruckt in K. k. Justizministerium, Formularienbuch, S. III–V.

568 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis II./2. unter K. k. Justizministerium, For-
mularienbuch.



1898, das zusätzlich und erläuternd zu entsprechenden vorgedruckten
Formularen für das Zivil- und Exekutionsverfahren herausgegeben
wurde.569 Das Formularienbuch enthielt über hundert ausgeführte For-
mulare, Muster und Beispiele an Schriftstücken, Protokollen, Beschlüs-
sen und Urteilen570 für den Zivilprozess unter Bezugnahme auf die ihnen
zugrundeliegenden Vorschriften571 und mit einleitenden Bemerkungen572

sowie mit jeweiligen Anmerkungen versehen. Die Formulare sollten eine
Standardisierung häufiger gerichtlicher Schriftstücke bieten, mit deren
Hilfe solche künftig rasch, einfach und somit prozessökonomisch vom
Gericht angefertigt, das heisst ausgefüllt werden konnten. Das erläu-
ternde Formularienbuch sollte dabei die Einheitlichkeit der Ausferti-
gung im Sinne der prozessökonomischen Prägnanz veranschaulichen
und gewährleisten.573

Falls ein Formular für einen bestimmten gerichtlichen Akt exis-
tierte, bedeutete das, dass es grundsätzlich dafür verwendet werden
musste. Umgekehrt bedeutete das Fehlen eines Formulars, dass für den
betreffenden Akt keine Standardisierung vorgesehen war und eine
Abfertigung mittels Formulares untersagt war.574 Was den vorgefertigten
Text der Formulare anging, sollte er grundsätzlich so bestehen bleiben,
wie ihn das Formular vorgab und ihn das Justizministerium formuliert
hatte.575 Streichungen bei Varianten im Formular waren zulässig,576 not-
wendige Änderungen und Einfügungen am Vordruck per Handschrift
zwecks Anpassung an den spezifischen Einzelfall waren ebenso
erlaubt577. Erst wenn die handschriftlichen Änderungen oder Einfügun-
gen das Vorgedruckte im Formular überwogen hätten oder umfangreich
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569 Siehe Leonhard, S. 147 f.
570 Vgl. K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. VIII. Voll-

ständiges Verzeichnis aller Formulare zur Zivilprozess- und Exekutionsordnung in
K. k. Justizministerium, Formularienbuch, S. II–XXXI.

571 Siehe K. k. Justizministerium, Formularienbuch, S. VI.
572 Siehe K. k. Justizministerium, Formularienbuch, S. VI–X.
573 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. VIII.
574 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 315 Ziff. I und S. 316

Ziff. IV.
575 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. V.
576 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. V; K. k. Justiz-

ministerium, Formularienbuch, S. VI.
577 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. VI.



und an vielen Stellen hätten geschehen müssen, war das Formular laut
der Verordnung beiseite zu legen und stattdessen – auch dies letztlich
wiederum prozessökonomisch – auf gänzlich handschriftliche Ausferti-
gung zurückzugreifen.578

Wie vielfältig, gleichwohl anschaulich und prägnant die Ausformu-
lierungen und Beispiele im Formularienbuch ausfielen, zeigen die
Bezeichnungen und der Umfang des jeweiligen Textes in drei Fällen:
(1) Das beispielhafte «Protokoll über die erste Tagsatzung mit Verkün-
dung des Beschlusses auf Klagebeantwortung (§ 243 C.P.O.)»579 bean-
spruchte lediglich knapp eine Seite Platz. (2) Die «Anordnung der Tag-
satzung zur Verhandlung über die Klage im bezirksgerichtlichen Verfah-
ren, wenn auf einer Seite Streitgenossen stehen, die eine einheitliche
Streitpartei bilden (§§ 437, 438, 14 und 97 C.P.O.)»580 nahm unter
Berücksichtigung von Varianten kaum mehr als eine Seite ein. (3) Die
«Anzeige an die Rechtsmittel-Instanz, dass infolge eingebrachter Wie-
deraufnahmsklage Unterbrechung des Rechtsmittelverfahrens angeord-
net wurde (§§ 544, 545 C.P.O.)»581 umfasste, abgesehen von den Förm-
lichkeiten, lediglich zwei Sätze.

Die Herausgabe der Formulare und des Formularienbuches war
vom Bemühen um Prozessökonomie im Bereich massenhafter Ausferti-
gung gerichtlicher Schriftstücke getragen.582 Sie lag «[i]m Interesse der
möglichst weitgehenden Verminderung des Schreibgeschäftes»583 und
sollte bei Gericht «weniger Arbeit mach[en]»584. Es sollte Aufwand dort
eingespart werden, wo er allein einer automatischen, dokumentarischen
und schreiberischen Tätigkeit galt, um ihn andernorts bei geistig
anspruchsvolleren, Urteilskraft erfordernden Tätigkeiten einsetzen zu
können.

Die Ausführungen und Beispiele im Formularienbuch waren alle-
samt vom Justizministerium so angefertigt worden, dass sie zwar voll-
ständig und genau alle erforderlichen Angaben erfassten bzw. mit dem

245

IV. Massnahmen

578 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. VI.
579 K. k. Justizministerium, Formularienbuch, S. 39 [Formular Nr. 46].
580 K. k. Justizministerium, Formularienbuch, S. 72 f. [Formular Nr. 84].
581 K. k. Justizministerium, Formularienbuch, S. 83 [Formular Nr. 96].
582 Vgl. K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 316 Ziff. IV.
583 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. V.
584 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317 Ziff. VII.



Formular erfassen liessen, dennoch waren sie so kurz und gedrängt wie
möglich gehalten.585 Idealerweise sollte seitens des Gerichts für die
betreffenden Akte und Schriftstücke einfach auf ein Formular zurückge-
griffen und dieses schnell ausgefüllt werden, höchstens unter geringfügi-
gen Streichungen und Einfügungen, wodurch Schreib- und Zeitaufwand
sowie damit verbundene Kosten auf ein Minimum reduziert würden.
Später würden die prägnanten Schriftstücke den ganzen Zivilprozess
hindurch alles Nötige, aber eben nur dies, dokumentieren und in der
Folge auch dadurch wiederum zusätzlich Aufwand, Zeit und somit Kos-
ten reduzieren.

Dass die Verwendung der Formulare ein vorläufiger Versuch war,
brachte die Verordnung deutlich zum Ausdruck. Um später eindeutige
(empirische) positive oder negative Ergebnisse zu erhalten, verpflichtete
sie zur Verwendung der Formulare, und dies grundsätzlich in ihrer vor-
gegebenen Form. Sollte der Versuch glücken und sollten sich die For-
mulare als «nothwendig oder zweckmäßig»586 im Sinne der faktischen
Prozessökonomie erweisen, würden vielleicht weitere Formulare
herausgegeben; «bis auf weiteres»587 waren daher gemäss der Verordnung
die herausgegebenen Formulare, aber auch nur diese, zu verwenden.

b) Nachträge und nicht offizielle Mustersammlung
Als «Nachtrag»588 zum Formularienbuch ergingen speziell an die
Anwaltschaft und die Notariate in «Vorbereitung der Civilprocessre-
form»589 Regeln über die «[a]eussere Form der Eingaben an die
Gerichte»590. Sie bezweckten einen reibungslosen Übergang zum neuen
Verfahrensrecht und sollten möglichst eine Einheitlichkeit der Eingaben
mittels Formularen vorbereiten sowie durch Literaturhinweise die Aus-
einandersetzung mit den neuen Verfahrensordnungen fördern.591 Im
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585 Leonhard, S. 148; vgl. K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 317
Ziff. VIII.

586 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 316 Ziff. IV.
587 K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien 1897, S. 315 Ziff. I und ebenso

S. 316 Ziff. IV.
588 Klein, Zivilprozeß, S. 20 und S. 53; Leonhard, S. 148.
589 K. k. Justizministerium, Mittheilung Eingaben 1897, S. 394.
590 K. k. Justizministerium, Mittheilung Eingaben 1897, S. 394.
591 K. k. Justizministerium, Mittheilung Eingaben 1897, passim; Nachweis des Erlasses

auf S. 394; besonders S. 396 [Ziff. 7] zur Beschleunigung.



Jahre 1898 kam noch eine Sammlung von «Beispiele[n] für Verhand-
lungsprotokolle, Urtheils- und Beschlussausfertigungen»592 hinzu, die
beim Verfassen derartiger Schriftstücke als Muster dienen konnten.593

Während die Formulare, das Formularienbuch, die Regeln zu den
Eingaben bei Gericht sowie die zuletzt genannte Sammlung an Beispie-
len offiziell vom Justizministerium herausgegeben wurden, entstand,
dadurch angeregt,594 auch von Seiten der Praxis ein Werk nicht offizieller
Natur595 mit Mustern und Vorlagen für zivilprozessuale Schriftsätze.
«Durch diese Vorkehrungen wurde erreicht, daß die Rechtsquellen
weder sich ein falsches Bett gruben, noch ergebnislos versickerten, son-
dern gleich den ihnen im voraus bestimmten Lauf nahmen und einhiel-
ten»596, wie Franz Klein später resümierte.

2. Ausbildungen im neuen Zivilverfahren

Aus- und Weiterbildungen im Hinblick auf das neue Zivilverfahrens-
recht fanden statt, sowohl für Richter als auch für das übrige gerichtli-
che Personal, aber auch für die Advokatur.597 Franz Klein hielt im Som-
mersemester 1899 an der Universität Wien seine im folgenden Jahr als
Buch herausgegebenen «Vorlesungen über die Praxis des Civilproces-
ses»598. Er antizipierte darin Unsicherheiten im Umgang mit dem neuen
Zivilverfahren, stellte sie richtig und leitete zu dessen richtiger Verwirk-
lichung an.599 Klein begründete das folgendermassen: «Denn dessen [des
Zivilverfahrens, E. S.] genaue und loyale Anwendung allein kann uns vor
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592 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis II./2. unter K. k. Justizministerium, Bei-
spiele Verhandlungsprotokolle.

593 K. k. Justizministerium, Kundmachung Verhandlungsprotokolle 1898, S. 227; siehe
K. k. Justizministerium, Beispiele Verhandlungsprotokolle, passim.

594 Leonhard, S. 148.
595 Das Werk von von Neumann-Ettenreich/Bloch, passim.
596 Klein, Zivilprozeß, S. 20.
597 Leonhard, S. 144 f.; Klang, S. 84; Schoibl, Entwicklung, S. 57 m. w. N. in Fn. 46;

Hochegger, S. 92. Vgl. K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897,
S. 391 f.; K. k. Justizministerium, Kundmachung Verhandlungsprotokolle 1898,
S. 227; Klein, Zivilprozeß, S. 18.

598 Siehe Literaturverzeichnis unter Klein, Praxis.
599 Sperl, S. 425; Leonhard, S. 146.



den Nachtheilen einer unsicheren, ziellos schwankenden und zerklüfte-
ten Praxis schützen.»600 Die Ausbildungen bezweckten folglich nicht
zuletzt, auch die Praxis auf den neuerdings besonders prozessökonomi-
schen Zivilprozess vorzubereiten und einzustimmen.

3. Fragenbeantwortung

Die «Beantwortung der Fragen, welche dem Justizministerium über
Bestimmungen der neuen Processgesetze vorgelegt wurden»601, war eine
vom Justizministerium herausgegebene Sammlung von Antworten auf
Fragen, die sich im Laufe von Schulungen und Kursen zur Zivilprozess-
ordnung noch vor deren Inkrafttreten herausgestellt hatten.602

a) Vom k. k. Justizministerium
Ein Grossteil der Fragen, nämlich diejenigen im Sinne blosser Missver-
ständnisse und Zweifel bei Auslegung und Anwendung der Vorschriften
der neuen Verfahrensordnungen, wurden vom Justizministerium beant-
wortet.603 Die vorwegnehmende Beantwortung derartiger Fragen ver-
folgte unter anderem die

«grossen Vortheile, die es für den Civilrechtsschutz hätte, wenn
dies [nämlich eine dem Wortlaut und dem Willen des Gesetzgebers
entsprechende Judikatur sicherzustellen, E. S.] gelingen möchte
und dadurch das Uebermass von Verhandlungen und Rechtsmit-
teln wegen rein processualer Fragen eingedämmt würde[.]»604
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600 Klein, Praxis, S. 4. Vgl. Fasching, 100 Jahre, S. 30 f.
601 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis II./3. unter K. k. Justizministerium,

Beantwortung der Fragen.
602 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 392. Als Überblick zur

Fragenbeantwortung siehe statt vieler Leonhard, S. 145 f. Zur Geschichte derartiger
Fragenbeantwortungen in der österreichischen Justiz siehe Sperl, S. 424 f.

603 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 392; vgl. Klein, Zivil-
prozeß, S. 18 f.

604 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 392, Hervorhebungen
E. S.



Mit anderen Worten sollten möglichst viele Ungewissheiten, namentlich
formeller Art, noch vor Inkrafttreten des neuen Zivilverfahrens beseitigt
werden, damit einerseits die erstinstanzlichen Gerichte in ihrer Recht-
sprechung davon entlastet würden und andererseits die höheren Instan-
zen nicht in einer Vielzahl von Fällen allein infolge formeller Zweifel
angegangen würden. Da aus prozessökonomischer Sicht allein formelle,
abstrakte Fragen den Zivilprozess meritorisch nicht nur nicht weiter-
bringen, sondern diesbezüglich vielmehr verzögern und damit schaden,
empfahl es sich, solche Fragen vorwegnehmend zu klären. «Nach Akti-
vierung der Gesetze», wie Klein später erklärte, «hätte der Rechtsmittel-
zug oder die allmähliche Festigung der Praxis die Lösung gebracht, auf
Kosten des Verkehrs und mit Aufwand von viel Mühe und Arbeit.»605

Seiner Schätzung zufolge hätte dies zwei, drei Jahre beansprucht und
dadurch die zivilprozessualen Akteure gegenüber dem neuen Verfahren
entmutigt oder gar verbittert – ein irreparabler Schaden zulasten der
Reform.606 Infolge der Fragenbeantwortung vermochte die «Tätigkeit
der Rechtsmittelinstanz [. . .] gleich auf viel höherer Stufe ein[zu]set-
zen[.]»607 Die Fragenbeantwortung, wie alle anderen faktischen prozess-
ökonomischen Massnahmen, waren für Klein deshalb ein Gebot. Sie tru-
gen massgeblich zum praktischen Erfolg der neuen Zivilprozessordnung
bei und wären sie unterblieben, wäre es zum Nachteil ebendieses prak-
tischen Erfolgs geschehen.608

Die Beantwortung schränkte die «Selbständigkeit der Gerichte in
Sachen der Rechtsanwendung und ihrem Rechte zu unabhängiger Prü-
fung und Entscheidung der ihnen vorliegenden Rechtsfälle»609 nicht ein.
Das heisst, aus triftigen und wohlerwogenen Gründen war ein Abwei-
chen von den Beantwortungen später durchaus zulässig oder sogar
geboten. So war die Fragenbeantwortung eine faktische, keine zwin-
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605 Klein, Zivilprozeß, S. 18, Hervorhebungen E. S.
606 Klein, Zivilprozeß, S. 18.
607 Klein, Zivilprozeß, S. 20.
608 Klein, Zivilprozeß, S. 20.
609 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 392. Eine Replik von

Seiten Kleins auf kritische Stimmen zur Fragenbeantwortung siehe Klein, Zivilpro-
zeß, S. 19 f.; siehe auch Klang, S. 84.



gende oder bindende Massnahme der Prozessökonomie, die allein auf-
grund ihres Bestehens Häufigkeit und Vielzahl formeller Streitigkeiten
verhindern sollte. «Um alle diese Dissense und Fehlentscheidungen
wurde die künftige Praxis vorweg entlastet»610, indem die Fragenbeant-
wortung faktische Klärungen611 lieferte.

b) Vom k. k. Obersten Gerichtshof mittels Gutachten
Einen kleineren Teil an Fragen, «welche für die Gestaltung und Durch-
führung des neuen Verfahrens und für die Verwirklichung der Absichten
der Gesetzgebung von massgebenster Bedeutung»612 waren, unterbrei-
tete das Justizministerium dem k. k. Obersten Gerichtshof.613 Er beant-
wortete sie in Gutachten, die nicht als bindend, doch durchaus als «auto-
ritative Aeusserung[en]»614 galten und deren Tenor das Justizministerium
sodann in die gedruckte Ausgabe der Fragenbeantwortung aufnahm.615

Der Blick in die Auflistung616 jener grundlegenden Fragen und der
jeweils infrage stehenden Vorschriften der österreichischen Zivilprozess-
ordnung von 1895 belegt, dass keine explizit prozessökonomischen
Bestimmungen617 betroffen waren. Die Absichten des Gesetzgebers bei
den besonderen prozessökonomischen Zielen und ihre Umsetzung in
den Vorschriften der Zivilprozessordnung scheinen demnach von
Anfang an klar und deutlich abgefasst und gegen Zweifel gefeit gewesen
zu sein.
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610 Klein, Zivilprozeß, S. 19, Hervorhebung E. S.
611 So äusserte sich Leonhard, S. 145, Hervorhebungen E. S.: «Diese Wirkung hat die

Fragenbeantwortung auch tatsächlich gehabt.» Dies wird ebenfalls angedeutet von
Klang, S. 84.

612 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 393, Hervorhebung 
E. S.; insgesamt ausführlicher, in diesem Nebensatz aber wortgleich Klein, Zivilpro-
zeß, S. 18 f.

613 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 393; Klein, Zivilprozeß,
S. 19.

614 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 393; Klein, Zivilprozeß,
S. 20; vgl. Schoibl, Entwicklung, S. 57 f.

615 K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897, S. 393.
616 Siehe Überblick beim K. k. Justizministerium, Verordnung Beantwortung 1897,

S. 393.
617 Siehe oben unter §  4/I./18./b) und §  4/III./1.



4. Anpassungen der Gerichtsorganisation

Klein baute die blosse Zivilprozessreform zu einer Justizreform aus,618

wobei ihm seine hohe Stellung im Justizministerium619 hilfreich war. 
Er erneuerte nämlich nicht nur die zivilprozessualen Verfahrensordnun-
gen, sondern gestaltete auch die Gerichtsorganisation gesetzlich und 
faktisch neu, so dass beide künftig aufeinander abgestimmt und gemein-
sam in dieselbe Richtung, unter anderem auf den sozialen620 Zivilprozess
und die Prozessökonomie hin, wirken konnten.621 Friedrich Engel beur-
teilte im Nachhinein Kleins Eingriffe in die Gerichtsorganisation als
erforderlich,

«weil die Aenderungen des Verfahrens ihren Zweck verfehlt hätten,
wenn ihre erstrebten und erhofften günstigen Ergebnisse durch
Unzulänglichkeiten des sonstigen gerichtlichen Mechanismus auf-
gewogen oder vermindert worden wären. [. . .] Aus diesen Gründen
durften sich etwaige Tendenzen des Vereinfachens, Beschleunigens
oder Rationalisierens nicht auf den eigentlichen Rechtsgang
beschränken, sondern mußten auch in den nicht richterlichen
Geschäften des gerichtlichen Verfahrens nach allen Seiten durchge-
führt werden.»622

So wäre ein neuerdings mündlicher, unmittelbarer und prozessökono-
mischer Zivilprozess gegenüber dem schriftlichen, mittelbaren und lang-
wierigen Verfahren der Allgemeinen bzw. Westgalizischen Gerichtsord-
nung kaum möglich gewesen, hätten nicht dementsprechende Anpas-
sungen der Gerichtsorganisation stattgefunden.623 Solche Anpassungen
waren namentlich:

(1) Die Abgrenzung zwischen Richtern und richterlichen Hilfsbe-
amten hinsichtlich ihrer Funktionen und Kompetenzen wurde neu gere-
gelt. Letztere Beamten erlangten im Sinne vermehrter Arbeitsteilung
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618 Leonhard, S. 140; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 14 f. m. w. H. [Ergänzung Engel].
619 Siehe oben unter §  3/I./2./a).
620 Siehe oben unter §  3/II./2.
621 Schoibl, Entwicklung, S. 56 f. Vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 262.
622 Klein, Zivilprozeß, S. 14 f. [Ergänzung Engel], Hervorhebung E. S.
623 Vgl. Leonhard, S. 140.



eine stärkere Stellung und mehr Verantwortlichkeiten, was die Richter
entlastete.624

(2) Mit dem Gerichtsorganisationsgesetz von 1896 wurde nicht nur
die Zahl der Richter aufgestockt625 sowie deren Ausbildung ausgebaut,
sondern auch der Gerichtsbetrieb und administrativ-technische Abläufe
vereinfacht und verbessert.626 Insbesondere die anspruchsvollere Ausbil-
dung der Richter und ein richterlicher Vorbereitungsdienst, der tat sächlich
das Erlernen der Qualifikationen für das Richteramt verbürgte, sollten
dem neuen, prozessökonomischen Zivilverfahren zugute kommen.627

(3) Es erhielt «der innere Dienst der Gerichte eine zeitgemäße, auf
ein rasches und zweckmäßiges Verfahren abgestellte Einrichtung»628

durch den Erlass einer Geschäftsordnung für die erst- und zweitinstanz-
lichen Gerichte, was sich zugunsten von Raschheit und Einfachheit tech-
nischer und administrativer Vorgänge auswirkte.629

(4) Aufgrund des neuen Gerichtsorganisationsgesetzes war der Jus-
tizminister befugt, die Gerichte zu untersuchen oder untersuchen zu las-
sen.630 Hierzu wurde ein Gerichtsinspektorat geschaffen, bestehend aus
Richtern vor Ort an den Gerichten, jedoch dem Justizministerium zuge-
ordnet, die hierfür eine besondere Weiterbildung absolviert hatten. Sie
sollten den praktischen Umgang mit den neuen zivilprozessualen Ver-
fahrensordnungen sowie den Geschäftsgang beaufsichtigen und das Jus-
tizministerium darüber informieren, um nachteilige Entwicklungen früh
zu erkennen, so dass das Justizministerium dagegen vorgehen konnte.
«Die Gerichtsinspektoren hatten weder Weisungen zu erteilen, noch
Richter zu qualifizieren, auf anhängige Rechtssachen durften sie keinen
Einfluß üben.»631 Bei Bedarf konnte ein Gerichtsinspektor jedoch gegen-
über den Richtern durchaus belehrend und kritisierend eingreifen. Die
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624 Siehe Leonhard, S. 140–143; Dahlmanns, S. 2740 f. Siehe auch Oberhammer/Domej,
Delay, S. 263 f.

625 Siehe Vierhaus, Herrenhause, S. 365; Leonhard, S. 146 f.
626 Schoibl, Entwicklung, S. 57 m. w. N.; vgl. Pitreich, S. 240 f. m. w. H.; siehe Vierhaus,

Abgeordnetenhause, S. 563; Leonhard, S. 140–142.
627 Siehe Leonhard, S. 143 f.
628 Leonhard, S. 142, Hervorhebung E. S.
629 Pitreich, S. 240 f. m. w. H.; siehe Vierhaus, Abgeordnetenhause, S. 563; Leonhard,

S. 142 f.
630 Leonhard, S. 148 m. N.
631 Leonhard, S. 149.



Gerichtsinspektoren wurden damit zum Bindeglied zwischen den
Gerichten und dem Justizministerium,632 welches einen gegenseitigen
Austausch gewährleistete: Unerwünschte Tendenzen bei der Rechtspre-
chung und an den Gerichten gelangten über sie rasch an das Justizminis-
terium; vice versa vermochte das Justizministerium durch das Gerichts-
inspektorat direkt und schnell instruierend auf die Gerichte einzuwir-
ken, um beispielsweise sich einstellende Usanzen zulasten der
Prozessökonomie zu beheben.633

Daneben wurden Richter mit ebenfalls einer besonderen Weiterbil-
dung als Kanzleiinspektoren eingesetzt, die analog zu den Gerichtsin-
spektoren die «Anleitung in Richtung der Technik der Geschäftsfüh-
rung»634 der Gerichte vor Ort erteilten.635

5. Prozessregister

Um das prozessökonomische Ziel der Schnelligkeit des neuen Zivilpro-
zesses empirisch erfassen und überprüfen zu können, wurden Prozessre-
gister angelegt, aus denen die Dauer der Zivilprozesse in den jeweiligen
Instanzen abgelesen werden konnte. Das Justizministerium konnte
anhand dieser Register die neuen Zivilprozesse im Grossen und Ganzen
bezüglich deren Raschheit überwachen. Stiess ein Gerichtshofpräsident
oder ein Gerichtsinspektor bei Durchsicht der Register konkret auf
einen übermässig lange dauernden Zivilprozess, konnte er eingreifen
und Abklärungen treffen.636

6. Appell an die Richterschaft

Kurz vor Inkrafttreten des neuen Zivilverfahrens gab das Justizministe-
rium einen Erlass an die Gerichte heraus, in dem es eindringlich und ein-
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632 Dahlmanns, S. 2741.
633 Zum vorangehenden Absatz Sperl, S. 423 und S. 425; Klang, S. 85 f.; (detailliert)

Leonhard, S. 149 f., zur Kritik am Gerichtsinspektorat S. 157; Schoibl, Entwicklung,
S. 57 m. w. N.; Hochegger, S. 92.

634 Sperl, S. 423.
635 Sperl, S. 423.
636 Zum vorangehenden Absatz Klang, S. 85.



schwörend an den guten Willen und das Engagement von deren Seite
appellierte, um die Justizreform gelingen zu lassen. Ein Erfolg habe «das
Walten eines den Änderungen entsprechenden Geistes bei Gericht zur
Voraussetzung»637, hiess es im Appell. Mit anderen Worten konnte ein
Erfolg allein von den neuen Verfahrensordnungen nicht erwartet wer-
den, sondern die Richterschaft musste hierzu im Sinne der Zwecke des
neuen Zivilverfahrens tätig werden und ebenso für deren Verwirkli-
chung sorgen.638

7. Ergebnis

Es gelang Franz Klein in Österreich, mit faktischen prozessökonomi-
schen Massnahmen sowie einer der Prozessökonomie dienlichen Umge-
staltung der Gerichtsorganisation die «Schaffung der gerichtsorganisato-
rischen, personellen und justizverwaltungsmäßigen Voraussetzungen für
die Umsetzung [das heisst Verwirklichung, E. S.] der neuen Verfahrens-
gesetze in die Praxis»639. All dies trug massgeblich zum praktischen
Erfolg des neuen Zivilverfahrens bei, welchen die Verfahrensgesetze
allein und ohne derartige flankierende Vorkehrungen höchstwahrschein-
lich nicht zu bewerkstelligen vermocht hätten. Namentlich konnte in
prozessökonomischer Hinsicht infolge der Massnahmen die Umstellung
auf das neue Zivilverfahren unter so gering wie möglich gehaltenem
Zusatzaufwand erfolgen, was letztlich den Rechtsuchenden zugute kam.
Ferner bestätigte die Raschheit der Zivilprozesse, wie sie sich unter den
neuen Verfahrensordnungen einstellte,640 den prozessökonomischen
Nutzen der flankierenden faktischen Massnahmen.
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637 Zitiert nach Leonhard, S. 150.
638 Zum vorangehenden Absatz siehe Leonhard, S. 150 f. mit Abdruck des Wortlauts

des Appells; vgl. Fasching, 100 Jahre, S. 30 f.; Lewisch, Klein, S. 373.
639 Fasching, Weiterentwicklung, S. 97, Hervorhebung im Original; vgl. fast wortgleich

mit Nachweis auf diese Stelle Hochegger, S. 92.
640 Siehe beispielsweise Leonhard, S. 152–157, auch mit statistischen Angaben; vorwie-

gend mit statistischen Daten siehe Madlé, passim.



§ 5 Franz Kleins Ansicht zur prozess-
ökonomischen Rezeptionsvorlage

«Jedes Land kann sein Recht nach fremdem Muster bilden[.]»1 Im Hin-
blick auf die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 interessiert
diese Aussage Franz Kleins deswegen besonders, weil diese Verfahrens-
ordnung und ihre «ideengeschichtliche wie theoretisch-praktische Fun-
dierung [. . .] Österreichs ureigenster Beitrag zur kontinentaleuropäi-
schen Prozeßrechtsentwicklung»2 darstellte. Das zeigte sich an den vie-
len Rezeptionen, die sie als Vorlage und Muster heranzogen. Inwiefern
die zivilprozessuale Prozessökonomie rezipierbar war, die Franz Klein
zugrundegelegt und in prozessökonomischen Mechanismen umgesetzt
hatte, bedarf näherer Betrachtung, gerade für den Fall der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung von 1912: War die Prozessökonomie gänzlich
und unverändert, teilweise und unter Anpassungen, autonom und nach-
gebildet oder so gut wie gar nicht rezipierbar? – Eine Antwort auf diese
Frage gaben die generellen Empfehlungen und Warnungen Kleins zur
zivilprozessrechtlichen Rezeption, die auf die Prozessökonomie und die
liechtensteinische Zivilprozessordnung übertragen werden konnten:
Nebst einer grundsätzlichen Entscheidung zur Rezeption (I.) erforderte
eine Rezeption der Prozessökonomie darüber hinaus sehr wohl auto-
nome Nachbildungen und besondere Anpassungen (II.), umso mehr,
wenn die Zielrechtsordnung der Rezeption die Besonderheiten eines
monarchischen Kleinstaates aufwies wie im Falle des Fürstentums
Liechtenstein.
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2 Dahlmanns, S. 2700.



I. Entscheidung zur Rezeption

Aus rechtsvergleichendem Blickwinkel de lege ferenda hielt Franz Klein
eingangs seines Werkes «Der Zivilprozeß Oesterreichs»3 fest, er erläutere
darin zum neuen österreichischen Zivilprozessrecht «die leitenden Ideen
und die Anstalten, mittels deren man sie hauptsächlich ins Leben zu
übersetzen versucht hat[.]»4 Wie gesehen, bedeutete das für die Prozess-
ökonomie, sie ausdrücklich in den Rang der besonderen zivilprozessua-
len Zwecke zu erheben. Diese galt es sodann mittels prozessökonomi-
scher Massnahmen und Mechanismen nicht nur in der Zivilprozessord-
nung umzusetzen, sondern damit auch dessen Verwirklichung in der
forensischen Praxis sicherzustellen.

Eben solche besonderen Zwecke (wie die Prozessökonomie) und
deren Ausgestaltung in (prozessökonomischen) Mechanismen sind es
laut Klein, welche, jeweils historisch und national («territorial»5)
bedingt, einer Zivilprozessordnung und dem Zivilprozess sein Gepräge
verleihen, und «sie sind dafür entscheidend, inwiefern es [das Prozess-
recht, E. S.] auch in anderen Ländern verwendbar ist.»6 Fehlt es bereits
bezüglich der besonderen Zwecke des Zivilprozesses an Übereinstim-
mung, fällt eine Rezeption dahin. Sie kommt erst in Betracht, wenn und
insofern wie die besonderen Zwecke der «leitenden Ideen und Anstal-
ten» der zivilprozessrechtlichen Rezeptionsvorlage grundsätzlich gut -
geheissen werden. Die Rezeption der Prozessökonomie aus der öster -
reichischen Zivilprozessordnung – wie sie in der liechtensteinischen
Rechtsordnung stattfinden sollte – setzte somit zunächst voraus, dass die
prozessökonomischen Ziele nach Franz Klein gebilligt und ebenso ver-
folgt wurden. Herrschte erst einmal bei der «Grundsatzentscheidung für
die Rezeption»7 Übereinstimmung bezüglich der prozessökonomischen
Ziele der Billigkeit, Raschheit und Effizienz kam eine Rezeption infrage.
Denn die bei der Rezeptionsvorlage «zugrunde liegenden Wertvorstel-
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3 Das Werk erschien als dritter Band der Reihe «Das Zivilprozeßrecht der Kultur-
staaten. Eine Vorarbeit zur deutschen Prozeßreform»; siehe Literaturverzeichnis
unter Klein, Zivilprozeß, sowie Klein, Zivilprozeß, S. 1.

4 Klein, Zivilprozeß, S. 1.
5 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
6 Klein, Zivilprozeß, S. 186.
7 Berger, Souveränität, S. 45, konkret in leicht anderem Zusammenhang.



lungen, Werturteile, Rechtstraditionen [. . . und] Rechtstheorien»8 sind es
in erster Linie, die rezipiert werden und mit denen nach vollzogener
Rezeption wird umgegangen werden müssen.

Eine solche grundsätzliche, mehr inhaltliche als formelle Entschei-
dung zur Rezeption vorausgesetzt, kann laut Franz Klein bei den Ein-
zelheiten der konkreten Umsetzung in Vorschriften oder Mechanismen
der Zivilprozessordnung sodann «sehr viel Detail für die Rechtsverglei-
chung ganz außer Betracht bleiben [. . .], weil es entweder nicht rezipier-
bar ist oder ohne Schaden für die Sache auch anders gemacht werden
kann.»9 Zum einen waren bei der Ausgestaltung der Mechanismen in der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 Finessen entstanden, die
nicht rezipierbar waren, weil sie sich als massgeschneidert und stimmig
in den österreichischen Zivilprozess, dessen (historische) Praxis sowie
die österreichische Rechtsordnung insgesamt einfügten und ausschliess-
lich auf sie passten. Dazu zählten beispielsweise die Gerichtsorganisa-
tion oder Zuständigkeitsvorschriften, welche auf Liechtenstein nicht
direkt angewendet werden konnten, weil das ganze Fürstentum Liech-
tenstein insgesamt einen einheitlichen Gerichtskreis mit dazumal nur
einer Instanz vor Ort darstellte und diese Instanz zudem lediglich von
einem einzigen Landrichter besetzt war.10 Jeder Staat muss solche Rege-
lungen eigenständig für seine eigenen Gegebenheiten schaffen, eine
Rezeption eins zu eins wäre verfehlt und nicht zielführend. Zum ande-
ren legte Klein ohnehin mehr Wert auf die Rezeption der Mechanismen
an sich als auf deren Einzelheiten. Damit meinte er, dass es zwecks
Umsetzung der Ziele eines bestimmten prozessökonomischen Mecha-
nismus bei der Rezeption eher darauf ankommt, dass ein solcher Mecha-
nismus überhaupt in die Zivilprozessordnung aufgenommen wird; wie
dabei die Details seiner Ausgestaltung aussehen, fällt demgegenüber
nicht entscheidend ins Gewicht, wenn der Mechanismus an sich erst ein-
mal geschaffen wurde.

Kurzum: Für die Rezeption der in der österreichischen Zivilpro-
zessordnung von 1895 gestalteten Prozessökonomie im Fürstentum
Liechtenstein war Franz Klein zufolge in erster Linie die Rezeption der
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8 Berger, Rezeption, S. 8 f.; ähnlich Berger, Souveränität, S. 45.
9 Klein, Zivilprozeß, S. 1, Hervorhebungen E. S.
10 Vgl. Berger, Transfer, S. 9 f.; Berger, Faktum, S. 9; Berger, Rezeption, S. 33.



prozessökonomischen Ziele massgeblich.11 Je mehr prozessökonomische
Mechanismen wörtlich übernommen werden konnten, umso eher würde
natürlich die Rezeption der prozessökonomischen Vorlage unter den
Gesichtspunkten der Systematik, Konsistenz und Kohärenz gelingen.
Umgekehrt war die Rezeption sämtlicher Vorschriften im exakten Wort-
laut aber nicht unabdingbare Voraussetzung, um die Prozessökonomie
rezeptiv aufzugreifen. Vielmehr galt es, sie eben gerade nicht als sakro-
sankte, unabänderbare Vorlage aufzufassen, sondern sie ihren Zielen
nach umzusetzen, «im übrigen aber es der Landesgesetzgebung anzu-
vertrauen, die einzelnen Vorschriften entsprechend den örtlichen Ein-
richtungen und Zuständen angemessen abzufassen.»12 Genau diese Form
der «autonomen Rezeption», das heisst unter Anpassung an die staatli-
chen Gegebenheiten des rezipierenden Staates, herrschte im Fürstentum
Liechtenstein zwischen 1843 und 1920 und – wie Klein empfahl – die
Rezeption der österreichischen Zivilprozessordnung wurde einer ihrer
Paradefälle.13

II. Erfordernis autonomer Nachbildung 
und besonderer Anpassungen

Ausgehend von prozessökonomischen Zielen, die es zu rezipieren gilt,
verfällt der Gesetzgeber gemäss Klein nicht dem «vorsoziologischen»14

«Aberglaube[n]»15, er müsse Vorschrift für Vorschrift sämtlich und
deren Wortlaut exakt übernehmen.16 Vielmehr muss er sich entscheiden,
«welche konkreten Rechtsnormen als Rezeptionsgrundlage in Betracht
kommen»17. So anerkennt er dadurch von vornherein das Erfordernis
teilweiser autonomer Nachbildung eigener Regelungen. Solche autonom
nachgebildeten Regelungen weichen zwar vom Wortlaut und den
ursprünglichen zu rezipierenden Vorschriften ab, werden jedoch von
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11 Siehe Fasching, Weiterentwicklung, S. 97 f. m. w. N. und S. 114–116.
12 Klein, Rechtsannäherung, S. 977, Hervorhebung E. S.
13 Berger, Souveränität, S. 42 f.; Berger, Rezeption, S. 5 m. w. H.
14 Klein, Rechtsannäherung, S. 977.
15 Klein, Rechtsannäherung, S. 977.
16 Vgl. Klein, Rechtsannäherung, S. 977.
17 Berger, Souveränität, S. 45; ausführlicher Berger, Rezeption, S. 8 f.



deren Zwecken und Grundgedanken getragen und können mithin ohne
Verlust neu gebildet werden, weil massgeblicher ist, dass sie überhaupt
gebildet werden. Denn ebenso schädlich, wie die ersatzlose Streichung
eines prozessualen Mechanismus für eine systematische, auf gewisse
besondere Zwecke hin angelegte Zivilprozessordnung ist,18 ebenso wirkt
es sich auf sie aus, wenn Mechanismen rezipiert werden, welche sich
nicht in die nationale Rechtsordnung und staatlichen Gegebenheiten
einfügen. Bestenfalls bleiben sie wirkungsund nutzlos, schlechtestenfalls
entfalten sie Wirkungen, die den besonderen zivilprozessualen Zwecken
zuwiderlaufen.

Nur zivilprozessuale Mechanismen, die in die jeweilige Zielrechts-
ordnung der Rezeption passen, kann und soll man direkt übernehmen;
ansonsten müssen sie ersetzt werden durch andere, angemessene und
autonom-ersatzweise geschaffene, die letztlich denselben Zwecken die-
nen und aus denselben Leitgedanken erwachsen, sich allerdings besser in
die jeweilige Rechtstradition, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Umstände, Usanzen der Rechtspflege usw. einfügen.19 Es sind «[d]ie
Normen», wie es Elisabeth Berger rückblickend auf die liechtensteini-
sche Rezeptionsgeschichte und sinngemäss deckungsgleich mit Franz
Klein formulierte, «auf ihre Brauchbarkeit hin zu überprüfen und, falls
notwendig, mittels Adaption den eigenen Bedürfnissen und Wertvor-
stellungen anzupassen und, falls erforderlich, durch eigene Rechtsschöp-
fungen zu ergänzen.»20 Denn gerade «der territoriale Charakter im Zivil-
prozesse [ist] durchschnittlich stärker ausgeprägt, als in anderen Teilen
der Rechtsordnung»21 und ihm muss Rechnung getragen werden, um
eine zivilprozessuale lex imperfecta, eine von vornherein wirkungslose
zivilprozessuale Vorschrift, zu verhindern.

Die Entscheidung für eine Rezeption fremden Rechts entbindet die
Gesetzgebung folglich nicht von ihrer Verantwortlichkeit und der Pflicht
zur Anpassung aller nicht oder nur bedingt rezipierbaren Vorschriften.
Auch diesfalls bleibt Klein zufolge eingehend zu «erwägen, was die
Gegenwart braucht und wie ihr dies in Übereinstimmung mit den poli-
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18 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 255.
19 Vgl. Parker/Lewisch, S. 209 f.
20 Berger, Souveränität, S. 45; wortgleich Berger, Rezeption, S. 9.
21 Klein, Référé, S. 140. Vgl. anderer Meinung, obwohl mit den gleichen Argumenten

Schima, S. 256.



tischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anschauungen der
Bevölkerung und mit dem Charakter der übrigen territorialen Rechts-
einrichtungen am Besten geboten werden kann.»22 Die autonome Nach-
bildung zivilprozessualer Regelungen, die solch sorgfältige Überle -
gungen voraussetzt, erfordert Kenntnis der nationalen Gegebenheiten
einerseits in sachlicher, andererseits aber auch in personeller, organisato-
rischer Hinsicht.23 Letzteres betonte Franz Klein wie allenthalben so
auch bezüglich der Rezeption, nämlich dass nicht ausschliesslich auf die
Verfahrensordnung zu achten und sich allein auf sie zu verlassen sei,
sondern stets auch die sie anwendenden zivilprozessualen Akteure sowie
die Justizpflege im rezipierenden Staat zu berücksichtigen seien.24 Im
Falle Liechtensteins zu damaliger Zeit sollte es zum Beispiel die Rezep-
tion im Zivilverfahrensrecht massgeblich bestimmen, dass das Landge-
richt aus nur einem einzigen Landrichter bestand und alle im Fürsten-
tum Liechtenstein forensisch tätigen Anwälte aus Österreich stammten
und üblicherweise dort tätig waren.25

Eine gelingende Rezeption setzt nach Klein folglich zuweilen –
und für den Fall des Kleinstaates Liechtenstein zwangsläufig – voraus,
dass den Usanzen Zugeständnisse gemacht werden, um eine zivilprozes-
suale Vorschrift und die Zivilprozessordnung insgesamt lebensfähig zu
machen. Mag sie andernorts unter anderen Umständen noch so erfolg-
reich sein, darin liegt keine Garantie, dass sie es ebenso auch als unver-
änderte Rezeption sein würde.26 Vorkehrungen zwecks Anpassung der
Rezeptionsvorlage an die nationalen Verhältnisse und somit zwecks
deren «gesellschaftlich-praktischen Güte»27 sind daher unabdingbar.
Denn, wie Klein mahnte: «Man kann nicht darauf warten, bis sich Men-
schen und Dinge dem Prozeßrechte zuliebe völlig verwandeln, darum
muß beim Zuschnitte mancher Institute den territorialen Verhältnissen
etwas nachgegeben werden.»28
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22 Klein, Référé, S. 147.
23 Vgl. Klein, Référé, S. 139; Klein, Zivilprozeß, S. 3.
24 Vgl. Klein, Rechtsannäherung, S. 979; siehe auch unten unter §  9/III./4./a).
25 Siehe unten unter §  6/I./11. und §  8/I./3./b).
26 Vgl. Klein, Bericht, S. 71; Klein, Rechtsannäherung, S. 977; Klein, Zivilprozeß,

S. 136.
27 Klein, Zivilprozeß, S. 3.
28 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 5.
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§ 6 Prozessökonomische Vorläufer
von 1812 bis 1905

Im Vorangehenden wurde die Prozessökonomie in der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895, wie Franz Klein sie entworfen und
umgesetzt hatte, behandelt. Die Untersuchung bewegte sich im Voran-
gehenden zeitlich dementsprechend zwischen der österreichischen All-
gemeinen Gerichtsordnung von 1781 sowie der österreichischen Zivil-
prozessordnung von 1895 und ihrem Inkrafttreten im Jahre 1898 und
den ersten Jahren ihres Inkraftstehens. Räumlich bezog sich die Unter-
suchung im Vorangehenden auf Österreich bzw. Österreich-Ungarn.

Indem die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 zur
Rezeptionsvorlage der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von
1912 wurde, muss im Folgenden der Fokus der Untersuchung auf den
liechtensteinischen Zivilprozess verlagert und der räumliche und zeitli-
che Rahmen neu gesetzt werden. Räumlich steht im Folgenden das Fürs-
tentum Liechtenstein im Blick. Zeitlich muss der Rahmen, wie oben1 im
Überblick vorausgeschickt wurde, vom Jahre 1812 an gespannt werden,
weil damals die österreichische Allgemeine Gerichtsordnung im Fürs-
tentum Liechtenstein rezipiert wurde. Damit war ein erster Schritt
getan, zu dem später noch viele weitere hinzukommen sollten, die alle-
samt im liechtensteinischen Zivilprozessrecht zur Hinwendung zum,
zur Ausrichtung am und zur Rezeption des österreichischen Zivilpro-
zessrechts führten. Ihren Zenit erreichten diese Entwicklungen, als aus
der Rezeptionsvorlage der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 schliesslich die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912
hervorging.2
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Wie oben3 die einleitende Übersicht festhält, gliedert sich der zeit-
liche Rahmen der vorliegenden Untersuchung im Hinblick auf das liech-
tensteinische Zivilprozessrecht und dessen Prozessökonomie folgender-
massen: (1) In den Jahren 1812 bis 1905 fanden prozessökonomische
Entwicklungen statt, die es als Vorläufer der späteren Justizreform anzu-
sehen und zu würdigen gilt. Die (2) eigentliche Justizreform erstreckte
sich von 1906 bis 1915 in drei Phasen, deren erste (2a; 1906 bis 1908) die
Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
brachte, deren zweite (2b; 1908 bis 1912) zum Erlass der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung und Jurisdiktionsnorm führte und deren
dritte (2c; 1913 bis 1915) als Abschluss das Vermittlerämtergesetz her-
vorbrachte. Darauf folgten alsdann (3) zwischen 1916 und 1924 Weiter-
entwicklungen, die sich im liechtensteinischen Zivilprozess mit prozess-
ökonomischen Auswirkungen niederschlugen.

Der vorliegende § 6 widmet sich gemäss dieser Gliederung dem
Punkt (1), das heisst den prozessökonomischen Entwicklungen in der
Zeit zwischen 1812 und 1905.

I. Prozessökonomische Entwicklungen

Die liechtensteinische Justizreform von 1906 bis 1915 beruhte auf denje-
nigen Grundlagen und derjenigen Gestalt, die im 19. Jahrhundert der
liechtensteinischen Justiz verfahrensrechtlich und organisatorisch verlie-
hen worden waren. Zudem griff sie teils ausdrücklich und gezielt, teils
stillschweigend und als selbstverständlich bestimmte prozessökonomi-
sche Entwicklungen auf, die sich im 19. Jahrhundert eingestellt hatten.4

Da die grundlegende Gestalt sowie die prozessökonomischen Tenden-
zen der Justizreform folglich eine Grundausrichtung vorgaben und als
ihre Vorläufer anzusehen sind, sollen sie beide nachfolgend im Über-
blick dargestellt werden.
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1873–1889, S. 49 Fn. 1 (bis zum Jahr 1881) sowie S. 62–64, S. 65 f. und S. 68–70;
Schädler, 1890–1900, S. 24. Konzise und mit Nachweisen der Erlasse siehe Lindt,
Gerichtsverfassung, S. 167 f.



Im Folgenden werden deshalb jene Entwicklungen in der Chrono-
logie zwischen 1812 und 1905 punktuell herausgegriffen und kurz dar-
gelegt, welche in gerichtsorganisatorischer oder zivilprozessrechtlicher
Hinsicht für die spätere Justizreform, die daraus hervorgehende liech-
tensteinische Zivilprozessordnung und die darin umgesetzte Prozess-
ökonomie bedeutsam waren. Gemäss der Fragestellung der vorliegenden
Untersuchung nach der zivilprozessualen Prozessökonomie interessie-
ren in erster Linie die Entwicklungen auf dem und im Zusammenhang
mit dem liechtensteinischen Zivilprozessrecht. An manchen Stellen bie-
ten sich aber auch die parallelen Entwicklungen des Strafprozessrechts
dafür an, vergleichsweise herangezogen und betrachtet zu werden. Straf-
prozessuale Entwicklungen werden daher ausnahmsweise berücksich-
tigt, insofern sie für die zivilprozessuale Prozessökonomie aufschluss-
reich oder massgeblich sind, das heisst, insofern sie prozessökonomische
Tendenzen verdeutlichen, prozessökonomische Standards festlegen oder
prozessökonomische Fortschritte vorwegnehmen.

1. 1812: Rezeption der Allgemeinen Gerichtsordnung

Mit fürstlicher Verordnung vom 18. Februar 18125 wurden das österrei-
chische Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das österreichische Strafge-
setz sowie die österreichische Allgemeine Gerichtsordnung (Ö-AGO)
vom 1. Mai 1781 im Fürstentum Liechtenstein rezipiert.6 Die fürstliche
Verordnung besagte:

«[Wir] [. . .] haben beschlossen, das oesterreichische allgemeine bür-
gerliche Gesezbuch nebst der österreichisch allgemeinen bürgerli-
chen Gerichtsordnung und das oesterreichische Gesezbuch über
Verbrechen und schwere Polizey-Uibertrettungen in dem souve-
rainen Fürstenthum Liechtenstein einzuführen und befehlen hie-
mit gnädigst, dass diese Gesezbücher vom Tage der Kundmachung
gegenwärtiger Verordnung in Anwendung kommen sollen. [. . .]
Auch behalten Wir Uns vor, jene Modifikationen mit der Zeit zu
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gestatten, welche Lokalverhältnisse in einem oder dem anderen
Falle nötig machen könnten.»7

Wie sich rechtshistorisch zurückblickend zeigt, begannen mit dieser Ver-
ordnung in der liechtensteinischen Rechtsordnung zwei Besonderheiten,
die sich als liechtensteinische Traditionen das 19. Jahrhundert hindurch
bis zur Justizreform weiterziehen sollten. Zum einen wurde immer kla-
rer und unumstrittener, dass sich der Kleinstaat Liechtenstein der
Rezeption fremden Rechts bedienen musste, um seine Rechtsordnung
aus- und weiterzubilden und auf zeitgenössischem Niveau halten zu
können. Dabei auf das österreichische Recht zurückzugreifen, war aus
verschiedenen Gründen – wie sich im Folgenden noch deutlich zeigen
wird – naheliegend. Die Verordnung von 1812 markiert somit den
Beginn einer systematischen8 Rezeption österreichischen Rechts9 im Fürs-
tentum Liechtenstein.

Zum anderen wurde am Ende der Verordnung ausdrücklich der
Vorbehalt angebracht, später nötigenfalls Änderungen und Anpassungen
an die Gegebenheiten und Verhältnisse im Fürstentum Liechtenstein
vorzunehmen.10 Daraus sollte sich im 19. Jahrhundert das vielfach spezi-
fisch prozessökonomische Motiv der notwendigen Anpassung aller
Rechtsrezeptionen an die liechtensteinischen Landesverhältnisse entwi-
ckeln. Dieses Motiv belegten die Tätigkeit des Landtages und seine Ziel-
setzungen bei diversen Erlassen. So verhielt es sich zum Beispiel – nur
ein Beispiel unter zahlreichen11 – beim erfolgreichen12 Alpgesetz von
1867: Es wurde zwar nach schweizerischen Vorbildern abgefasst, «aber
auch mit genauer Berücksichtigung der hierländigen Verhältnisse ausge-
arbeitet.»13 Solche Anpassungen dienten aus liechtensteinischer Sicht
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7 Fürstliche Verordnung vom 18. Februar 1812, Hervorhebungen E. S.
8 Ospelt, Gerichtswesen, S. 234; Vogt, Verwaltungsstruktur, S. 94.
9 Vgl. statt vieler Geiger, Geschichte, S. 24–26; Berger, Faktum, S. 4 f.
10 Vgl. Vogt, Verwaltungsstruktur, S. 95.
11 Weitere Beispiele sind: die Einführung des deutschen Handelsgesetzbuches 1865

(siehe Schädler, 1862–1873, S. 119); das Gesetz zum Schutz gewerblicher Marken
1867 nach österreichischem Vorbild (siehe Schädler, 1862–1873, S. 141); besonders
deutlich die Strafprozessnovelle 1881 nach österreichischer Vorlage (siehe Schädler,
1873–1889, S. 48, S. 49 [auch Fn. 1] und S. 51); die Einführung des Bagatellverfah-
rens 1883 nach österreichischem Muster (siehe Schädler, 1873–1889, S. 63).

12 Siehe Goop, S. 237.
13 Schädler, 1862–1873, S. 147, Hervorhebung E. S.



immer auch der besseren praktischen Handhabung der Erlasse, der Ver-
meidung von überflüssigem Beiwerk und Aufwand für einen Kleinstaat
sowie der Reduktion von zu erwartenden Kosten – und verfolgten somit
jeweils die Ziele der Prozessökonomie.

2. 1818: Landständische Verfassung und dreistufiger Instanzenzug

Nachdem das Fürstentum Liechtenstein in den Deutschen Bund aufge-
nommen worden war, wurde die dabei bedingte landständische Verfas-
sung von 181814 erlassen. Deren § 1 hielt einleitend fest, dass nun, nach-
dem bereits die österreichischen Prozessordnungen in Liechtenstein in
Kraft getreten waren, sich ebenso «bey Konstituirung einer dritten und
obersten Gerichtsstelle an die diesfällige österreichische Gesetzgebung
auch für die Zukunft angeschlossen» werden sollte. Denn eine weitere
Bedingung der Bundesakte war gewesen, dass nebst dem Vaduzer Ober-
amt 15 als Regierungs- und erstinstanzlicher Gerichtsbehörde sowie der
fürstlichen Hofkanzlei 16 in Wien in der Funktion (aber nicht der
Bezeichnung) als Appellationsgericht – beide somit im Prinzip die glei-
chen Organe17 – eine dritte Instanz geschaffen würde.18 In der Funktion
als dritte Instanz für Zivil- und Strafsachen trat mit kaiserlicher Zustim-
mung19 1818 das in Innsbruck gelegene k. k. Oberlandesgericht für Tirol
und Vorarlberg20 ein.21
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14 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis I./1. Siehe Quaderer, Geschichte,
S. 16–30; Raton, S. 27–29; Beattie, S. 23 f.; Berger, Rezeption, S. 26 f.; Vogt, Brücken,
S. 128 f.; Wille, Verfassung, S. 1002; kritisch Goop, S. 214.

15 Siehe Vogt, Oberamt, S. 661 f.
16 Siehe Kindle, S. 365 f.
17 Geiger, Geschichte, S. 26; vgl. Kindle, S. 366.
18 Vgl. Schamberger-Rogl, S. 290.
19 Siehe Quaderer, Geschichte, S. 174 m. N.
20 Diese Bezeichnung galt erst ab 1849; bis dahin hatte sie «Appellationsgericht Inns-

bruck» gelautet (Berger, Arbeiten, S. 2; ebenso Berger, Einfluss, S. 266; Berger,
Rezeption, S. 26).

21 Zum vorangehenden Absatz Schädler, Entwicklung, S. 19; Quaderer, Geschichte,
S. 172–174 m. w. H.; Goop, S. 211; Berger, Transfer, S. 6 m. w. H.; Berger, Arbeiten,
S. 2 m. w. H.; Berger, Einfluss, S. 266 m. w. H.; Berger, Souveränität, S. 38; Berger,
Rezeption, S. 5 f., S. 16 f. m. w. H., S. 25 f. m. w. H. und S. 217 f. m. w. H.; Ospelt,
Laienrichtertum, S. 51 m. w. H.; Burmeister, Rechtswesen, S. 742.



Der dreistufige liechtensteinische Instanzenzug in (Straf- sowie)
Zivil sachen gestaltete sich aus prozessökonomischer Sicht seit 1818
somit folgendermassen: Nur die erste Instanz lag mit dem Vaduzer
Oberamt, das zugleich die Regierungsbehörde darstellte, im Fürstentum
Liechtenstein selbst. Die zweite Instanz der fürstlichen Hofkanzlei (in
der Funkion eines Appellationsgerichts) sowie die dritte Instanz des
Innsbrucker Oberlandesgerichts lagen im – wohlgemerkt – weit entfern-
ten Ausland. Sie auferlegten den liechtensteinischen Rechtsuchenden,
sofern diese vor die Rechtsmittelinstanzen zu gelangen gedachten, die
Bürde grossen Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwandes. Die infolge der
geographischen Entfernung der Rechtsmittelgerichte daher fast zwangs-
läufig als heimlich und schriftlich (anstatt öffentlich und mündlich) aus-
gestalteten Rechtsmittelverfahren vermochten diese prozessökonomi-
schen Nachteile nicht abzuschwächen. Vielmehr verstärkten sie zusätz-
lich die prozessökonomischen Nachteile noch um all jene, die
gewöhnlicherweise mit schriftlich-geheimen Verfahren einhergehen:
weitläufige Schriftsätze, höhere Prozesskosten, Langwierigkeit des Ver-
fahrens, Unvorhersehbarkeit der Entscheidung, fehlendes Verständnis
der Rechtsunterworfenen für das Urteil und gesamthaft mangelnde pro-
zessuale Rechtssicherheit.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beliefen sich für das Fürs-
tentum Liechtenstein die Kosten für liechtensteinische Rechtsprechung
am (damals noch nicht als Oberlandesgericht bezeichneten) Appellati-
onsgericht in Innsbruck jeweils etwa auf 300 fl pro Jahr.22 Im liechten-
steinischen Staatshaushalt machte das lediglich einen geringfügigen Pos-
ten aus.23 Was die damalige prozessökonomische Rechtswirklichkeit der
Rechtsprechung an der dritten Instanz in Innsbruck betrifft, muss fest-
gehalten werden:

«Die Arbeitsbelastung der Revisionsinstanz [das heisst des Innsbru-
cker Oberlandesgerichts in dritter Instanz, E. S.] hielt sich allerdings
in überschaubaren Grenzen, vor allem deshalb, weil sich der Rechts-
zug beschwerlich und zeitaufwendig gestaltete und die Parteien sich
Verfahren über mehrere Instanzen kaum leisten konnten.»24
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22 Schädler, Entwicklung, S. 20.
23 Vgl. Ospelt, Anhang, S. 234 f. [Anhang Nr. 76: b) Ausgaben, Spalten 1) und 3)].
24 Berger, Rezeption, S. 25 f., Hervorhebungen E. S., wortgleich S. 218; ebenfalls wort-

gleich Berger, Einfluss, S. 266.



Diese Erfahrung, über Jahrzehnte hinweg gefestigt, sollte bei den späte-
ren Reformbestrebungen im Sinne der Prozessökonomie kritisiert und
zu beseitigen versucht werden.

3. 1862: Konstitutionelle Verfassung, Amtsinstruktion 
und Landgericht Vaduz

Zur konstitutionellen Verfassung von 186225 erging zugleich die Amtsin-
struktion von 186226, welche grundsätzlich den Instanzenzug seit 1818
bestätigte.27 Allerdings wurde das entfallene Oberamt als erste Instanz
durch das Landgericht (§ 1, § 7 lit. b und § 30) in Vaduz ersetzt, das mit
einer einzigen Stelle als ausgebildeter, beamteter Landrichter eingerich-
tet wurde (§ 2 und § 6).28

Der liechtensteinische Instanzenzug in Zivilsachen blieb somit auch
nach der konstitutionellen Verfassung dreistufig. Ab 1862 fungierte als
erste Instanz das Vaduzer Landgericht. Die Rechtsmittelinstanzen lagen
weiterhin allesamt weit entfernt im österreichischen Ausland, nämlich die
zweite Instanz der fürstlichen Hofkanzlei als Appellationsinstanz in
Wien sowie die dritte Instanz am k. k. Oberlandesgericht in Innsbruck.

4. 1865: Schuldentriebgesetz

Das Schuldentriebgesetz von 1865 «bezweckte in einfachen Forderungs-
sachen ein schleunigeres und minder kostspieliges Verfahren einzuführen.
Das bisherige Verfahren [. . .] war mit umständlichen processualem Bei-
werke verknüpft. Das neue Gesetz beseitigte das schwerfällige und mit
größeren Kosten verbundene Vorgehen.»29 Geändert werden mussten
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25 Siehe Geiger, Geschichte, S. 287–310, besonders S. 298–300; Beck, S. 193–203; siehe
auch Beattie, S. 27–29; Berger, Rezeption, S. 28 f.; Raton, S. 39–45; Vogt, Brücken,
S. 176–179; Goop, S. 230; Wille, Verfassung, S. 1003.

26 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis I./1. Siehe Schädler, 1862–1873, S. 168 f.;
Geiger, Geschichte, S. 298; siehe auch Beck, S. 202. – Zur «Instruktion» als Erlass-
form siehe Vogt, Verwaltungsstruktur, S. 96.

27 Ospelt, Laienrichtertum, S. 55 m. w. H.; Goop, S. 230; Raton, S. 43.
28 Ospelt, Laienrichtertum, S. 56; siehe Raton, S. 42 f.
29 Schädler, 1862–1873, S. 116 f., Hervorhebungen E. S.



hierfür in erster Linie die liechtensteinische Allgemeine Gerichtsord-
nung – wie später im Vorfeld der Justizreform – und andererseits einige
Spezialerlasse.30

Das Schuldentriebgesetz war insofern eine Besonderheit, als es
nicht nach österreichischem, sondern schweizerischem Vorbild des Kan-
tons St. Gallen geschaffen worden war und zugleich ältere, spezifisch
liechtensteinische Erlasse und Rechtsusanzen aufgriff.31 Damit war mit
Erfolg ein Erlass geschaffen worden, der Elemente verschiedener, das
heisst der österreichischen und schweizerisch-kantonalen Rechtsord-
nungen rezipierte, sie gleichwohl mit liechtensteinischen Besonderheiten
und Anpassungen durchsetzte und insgesamt nichtsdestotrotz ein syste-
matisch stimmiges Ganzes ergab, das sich in der Praxis bewährte. Für
solcherart eklektisch massgeschneiderte Erlasse in der liechtensteini-
schen Rechts- bzw. Prozessrechtsordnung stellte das Schuldentriebge-
setz von 1865 ein äusserst frühes Beispiel dar, dem im Laufe der Zeit
noch weitere folgen sollten.

Darüber hinaus widerspiegelte das Schuldentriebgesetz inhaltlich
ein anwachsendes Bedürfnis nach verfahrensrechtlicher Prozessökono-
mie. Die zunehmende Häufigkeit kleinerer, gleichartiger Fälle verur-
sachte unverhältnismässig hohen Aufwand auf Seiten der Behörden und
allzu hohe Kosten auf Seiten der Rechtsuchenden. Indem es als beson-
derer Erlass die herrschende Verfahrensordnung in Zivilsachen mit dem
Ziel ergänzte, die betreffenden Fälle prozessökonomischer für Gericht
und Parteien abzuhandeln, bildete das Schuldentriebgesetz auch wegen
seines Inhalts ein frühes Beispiel für liechtensteinische Verfahrensgesetz-
gebung auf dem Gebiet der zivilprozessualen Prozessökonomie. Und
unter Prozessökonomie fasste das Schuldentriebgesetz dabei bereits all
die Anliegen, die auch späterhin der liechtensteinische Gesetzgeber
durch prozessrechtliches Legiferieren verfolgen sollte: Vereinfachung,
Entlastung, Beschleunigung, Entformalisierung – letztlich Einsparung
jeglichen unnötigen Kosten-, Zeit- und Arbeitsaufwandes, sowohl auf
Seiten des Gerichts als auch auf Seiten der Parteien bzw. Beteiligten.
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30 Zum vorangehenden Absatz Schädler, 1862–1873, S. 116–118 m. w. H.; Schädler,
Entwicklung, S. 65; siehe L. Lz. vom 5. Juni 1865, S. 57 f. mit etlichen prozessöko-
nomischen Hinweisen.

31 Schädler, Entwicklung, S. 65.



5. 1871: Amtsinstruktion und fürstliches Appellationsgericht

Zunehmende Bestrebungen nach einer bislang nicht konsequent durch-
geführten Trennung von Justiz und Administration32 führten 1871 zu
einer fürstlichen Verordnung mit einer Amtsinstruktion33. Sie setzte in
§ 42 Abs. 1 an die Stelle der fürstlichen Hofkanzlei34 mit über zehn dort
tätigen Personen und einem «umständlichen und zeitraubenden
Geschäftsgang»35 als zweite Instanz neuerdings das fürstliche Appellati-
onsgericht. Gemäss Abs. 2 war das fürstliche Appellationsgericht «aus
drei geprüften Richtern zusammengesetzt, welche vom Fürsten ernannt
werden», so dass sie nicht mehr wie zuvor «die Hofkanzleibeamten als
Diener des Fürsten von diesem beliebig ernannt und entlassen werden
konnten.»36 Die Amtsinstruktion beliess das Landgericht in Vaduz als
erste Instanz (§ 34 i. V. m. § 35 Abs. 1) und das k. k. Oberlandesgericht
Innsbruck als dritte Instanz (§ 34 i. V. m. § 46).

Der liechtensteinische Instanzenzug in Zivilsachen begann dem-
nach ab 1871 erstinstanzlich am Landgericht in Vaduz und mithin im
Inland. Darauf folgte ein ausländischer Rechtsmittelzug mit dem fürstli-
chen Appellationsgericht in Wien als zweiter Instanz sowie dem k. k.
Oberlandesgericht Innsbruck als dritter Instanz.

6. 1874: Mündlichkeit und Öffentlichkeit

1874 wurde im liechtensteinischen Landtag der Wunsch nach einem
öffentlichen und mündlichen Strafverfahren laut; der Antrag, die Regie-
rung solle einen Gesetzesentwurf zu dessen Einführung ausarbeiten,

277

I. Entwicklungen

32 Siehe Geiger, Geschichte, S. 299 f.; Goop, S. 232; Ospelt, Gerichtswesen, S. 239 f.;
Berger, Rezeption, S. 29; Ospelt, Laienrichtertum, S. 55 f.

33 Fürstliche Verordnung vom 30. Mai 1871 über die Trennung der Justizpflege von
der Administration [mit Amtsinstruktion für die Landesbehörden des Fürstentums
Liechtenstein], LGBl. 1871 Nr. 1; auch veröffentlicht als historische Rechtsquelle,
siehe Quellen- und Materialienverzeichnis I./1.

34 Zu Einzelheiten deren Zusammensetzung, Kompetenzen und Tätigkeiten siehe
Vogt, Verwaltungsstruktur, S. 42 und S. 43–46.

35 Vogt, Verwaltungsstruktur, S. 44.
36 Geiger, Geschichte, S. 299; wortgleich Ospelt, Laienrichtertum, S. 55.



wurde im Landtag einstimmig angenommen.37 Zwar betrafen die Forde-
rung der Mündlichkeit und Öffentlichkeit des Verfahrens direkt ledig-
lich den Strafprozess erster Instanz vor dem Landgericht in Vaduz. Sinn-
gemäss aber wurde damit jegliches inquisitorische und geheime Verfah-
ren als veraltet eingestuft, weshalb Mündlichkeit und Öffentlichkeit des
Verfahrens künftig indirekt auch für den Zivilprozess wegweisend und
erstrebenswert sein sollten. Denn auch im Zivilprozess herrschte ein
grundsätzlich heimliches, mittelbares und schriftliches Verfahren. Es
wurde allgemein an der liechtensteinischen Rechtspflege bemängelt, dass
«[d]ie Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens fehlte»38,
was nebst der Erstinstanz des Vaduzer Landgerichtes vor allem die
Rechtsmittelinstanzen anging. Diese lagen für den liechtensteinischen
Rechtsuchenden fernab ausser Landes und kaum erreichbar zweitins-
tanzlich in Wien am fürstlichen Appellationsgericht und drittinstanzlich
in Innsbruck am dortigen Oberlandesgericht. Insofern bedeutete ein
Verlangen nach einem fortschrittlichen, das heisst mündlichen und
öffentlichen Verfahren im Kern auch eine Kritik am liechtensteinischen
Instanzenzug vor ausländischen Gerichten, weil diese aufgrund der geo-
graphischen Entfernung fast zwangsläufig ein schriftliches und heimli-
ches Verfahren bedingt hatten.

Die Grundsätze der Öffentlichkeit und Mündlichkeit – sowie spä-
ter hinzutretend die freie Beweiswürdigung – galten folglich als fort-
schrittlich und zukunftsweisend auf dem Gebiet des Prozessrechts ins-
gesamt: sowohl straf- als auch zivilprozessual, sowohl vor der Erstin-
stanz als auch vor den Rechtsmittelinstanzen. Als konkrete Folge wurde,
zwar ausgehend von den konkreten Forderungen im Landtag von 1874
und dessen damaligem Beschluss, aber erst sieben Jahre später in einer
1881 beschlossenen Strafprozessnovelle die Öffentlichkeit und Münd-
lichkeit des Strafverfahrens vor dem Vaduzer Landgericht eingeführt.39

Für das Zivilprozessrecht und die Rechtsmittelverfahren war mithin
indirekt vorgezeichnet worden, dass auch sie sich, um zeitgemäss und
fortschrittlich zu sein, längerfristig hin zur Mündlichkeit und Öffent-
lichkeit würden entwickeln müssen.
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37 Schädler, 1873–1889, S. 15 m. w. H.
38 Ospelt, Laienrichtertum, S. 55 f.
39 Schädler, Entwicklung, S. 65. Siehe Lindt, Gerichtsverfassung, S. 167.



7. 1883: Rezeption Bagatellverfahren; kein zweiter Landrichter

Für Prozesse mit Streitwert unter 30 fl (gegenüber 50 fl in Österreich)
wurde mit dem Gesetz vom 27. April 1873 betreffend die Einführung
des Bagatellverfahrens in Rechtsstreitigkeiten40 ein besonderes, rasches
und einfaches Verfahren eingeführt.41 «Abgesehen von der Vereinfa-
chung und rascheren Abwicklung kleinerer Rechtsstreitigkeiten wurde
mit dem neuen Verfahren auch eine wünschenswerte Erleichterung der
Geschäfte bei dem Landgerichte erzielt.»42 Das Bagatellverfahren für
geringe Streitwerte wirkte einerseits insofern prozessökonomisch, als es
das Verfahren vereinfachte und entformalisierte sowie es dadurch
schneller machte. Damit beschritt man den herkömmlichen Weg hin zur
zivilprozessualen Prozessökonomie, nämlich über die Verbesserung und
Ergänzung der Verfahrensordnung und Änderung des Verfahrens an
sich. Andererseits sollte, so die ratio legis, das Bagatellverfahren als
besondere Verfahrensart dem Landgericht aber auch ermöglichen, den
steigenden Geschäftsanfall besser zu bewältigen. Nebst der Verfahrens-
ordnung rückte somit die Gerichtsorganisation als zusätzlicher, bislang
vernachlässigter Weg zur zivilprozessualen Prozessökonomie ins Blick-
feld. Gerade weil das Landgericht in Vaduz mit nur einem einzigen
Landrichter besetzt war, lag es nahe, die Möglichkeit einer gerichtsorga-
nisatorischen Erweiterung zwecks Prozessökonomisierung in Betracht
zu ziehen.

Das fürstliche Appellationsgericht in Wien, Disziplinar- und Auf-
sichtsbehörde43 des Landgerichts, hatte infolgedessen im Jahre 1883 bei
der Regierung angeregt, im Landtag einen Antrag auf Anstellung eines
zweiten Landrichters zu stellen. Der daraufhin erstattete Bericht der
vorberatenden Kommission lautete dahingehend, dass ein zweiter Land-
richterposten für das Land Liechtenstein allzu hohe Kosten verursachen
würde. In den vergangenen zwei Jahren seien aussergewöhnlich viele
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40 LGBl. 1883 Nr. 4. Dazu gehörte ausführend die Regierungsverordnung vom
20. No vember 1883 betreffend die im Bagatellverfahren zu entrichtenden Gerichts-
gebühren, LGBl. 1883 Nr. 6.

41 Schädler, 1873–1889, S. 62.
42 Schädler, 1873–1889, S. 62 f., Hervorhebungen E. S.
43 Siehe Amtsinstruktion 1871, §  42 Abs. 1 Satz 2.



Strafsachen zu behandeln gewesen, so viele wie in den vorangegangenen
fünfzehn Jahren zusammen nicht anhängig geworden waren, weshalb
sich die Erledigung aller Geschäfte des Landgerichts verzögert habe. In
der kommenden Zeit werde sich der Geschäftsanfall höchstwahrschein-
lich wieder normalisieren, das heisst, erheblich zurückgehen, weshalb
«[e]in dringendes Bedürfnis zur Kreierung der geplanten neuen Stelle
[. . .] nicht vorhanden [sei].»44 Zudem sei mit dem Bagatellverfahren nun
eine Handhabe für rasche und somit entlastende Erledigung von Pro-
zessen geringen Streitwertes geschaffen worden. «Es liege also auch nach
dieser Seite kein Grund vor, das Gutbewährte mit einer neuen kostspie-
ligen Veränderung zu vertauschen»45, weshalb von der Schaffung einer
zweiten Landrichterstelle abzusehen sei. Der Antrag der Regierung
wurde dementsprechend vom Landtag einstimmig abgelehnt.46

8. 1884: Staatsvertrag mit Österreich zur Justizverwaltung

Nachdem 1852 zwischen Österreich und Liechtenstein ein Zollvertrag
geschlossen worden war,47 nahm der liechtensteinische Landtag am
13. März 1884 den Staatsvertrag mit Österreich bezüglich der Justizver-
waltung im Fürstentum Liechtenstein48 an. Dieser Staatsvertrag «ver-
bürgte einerseits die Selbständigkeit des liechtenst[einischen] Justizwe-
sens»49, indem er überhaupt Liechtensteins Versorgung mit (damals dort
fehlenden) ausgebildeten Richterbeamten aus Österreich sicherstellte.50

Gemäss Art. II würde die k. k. österreichische Regierung zwecks Recht-
sprechung für das Fürstentum Liechtenstein künftig weiterhin 

«die ihr unterstehenden richterlichen Beamten, welche in den
Fürstlich Liechtensteinischen Justizdienst eintreten, oder welche
von ihren Vorgesetzten angewiesen werden, die Stelle eines Fürst-
lich Liechtensteinischen richterlichen Beamten vorübergehend zu
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44 Schädler, 1873–1889, S. 63.
45 Schädler, 1873–1889, S. 64.
46 Zum vorangehenden Absatz Schädler, 1873–1889, S. 63.
47 Siehe unten unter §  7/I./5.
48 LGBl. 1884 Nr. 8.
49 Schädler, 1873–1889, S. 66, Hervorhebung E. S.
50 Vgl. Berger, Arbeiten, S. 2; Ospelt, Gerichtswesen, S. 240.



versehen, oder aus Anlass der Bildung eines Fürstlich Liechtenstei-
nischen Spruchkollegiums, als Richter mitzuwirken, nach Mass-
gabe des Bedarfes für die Dauer der Dienstleistung im Fürstentum
Liechtenstein beurlauben.»

Der Staatsvertrag bestätigte zudem in Art. I, dass das k. k. Oberlandes-
gericht für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck weiterhin als dritte Instanz
für das Fürstentum Liechtenstein fungierte, wie es 1818 festgelegt51 wor-
den war. Der Instanzenzug blieb also unverändert und wurde staatsver-
traglich gewährleistet.

Andererseits bot Art. III Abs. 1 eine prozessökonomische Rege-
lung, indem Liechtenstein nur diejenigen «Kosten, welche durch die zu
ihren Gunsten erfolgte Anwendung der Bestimmungen dieses Vertrages
verursacht werden, ersetzen» musste. Anstelle der Kosten eines oder gar
mehrerer dauerhaft und fest angestellter Richter trat folglich eine zeit-
weilige Anstellung des- oder derselben je nach Bedarf der liechtensteini-
schen Rechtsprechung, womit die staatlichen Ausgaben für die Justiz auf
das Nötige beschränkt blieben. Bedurfte man (in einer Strafsache) eines
Richterkollegiums, konnte dennoch ad hoc das Richterpersonal kurz-
zeitig aufgestockt und sodann wieder abgebaut werden. Insgesamt
erlaubte der Staatsvertrag zur Justizverwaltung dem Fürstentum Liech-
tenstein eine grosse prozessökonomische Flexibilität hinsichtlich seines
Richterpersonals und somit der diesbezüglichen Kosten der Justiz.52

Mit Rücksicht auf das österreichische Richterpersonal, das gemäss
dem Staatsvertrag zur Justizverwaltung die liechtensteinische Rechtspre-
chung ausübte, war das österreichische Justizministerium daran interes-
siert und wies Liechtenstein auch darauf hin, dass sich die liechtensteini-
schen Verfahrensordnungen möglichst mit den österreichischen Pen-
dants deckten. Namentlich sollten österreichische Novellierungen und
Entwicklungen der Verfahrensordnungen möglichst rasch übernommen
oder nachvollzogen werden, um das liechtensteinische Verfahren aus
österreichischer Sicht nicht zu einem veralteten werden zu lassen.53
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51 Siehe oben unter §  6/I./2.
52 Zum vorangehenden Absatz vgl. Schädler, 1873–1889, S. 65 f.
53 Zum vorangehenden Absatz vgl. Schädler, 1873–1889, S. 67, in casu zur Strafpro-

zessordnung.



9. 1884: Taxgesetz und Gebühren für gerichtliche Verfahren

Das Taxgesetz vom 24. Juni 188454 bezweckte, die Taxen für gerichtliche
Verfahren «gerecht und billig mit besonderer Schonung niedriger
Beträge zu fixieren»55, wobei insgesamt die Gerichtstaxen gesenkt wur-
den.56 Man strebte demnach ein kostengünstigeres, also prozessökono-
misches Zivilverfahren an, indem die Gerichtskosten pauschal gesenkt
wurden. Auch den Angelegenheiten mit niedrigem Streitwert sollte
dadurch realistischerweise ein staatlicher Rechtsschutz zuteil werden,
indem nicht von vornherein absehbare übermässige Kosten im Verhält-
nis zum geringen Streitwert den Kläger von einer berechtigten Klage
abhielten. Zu demselben Zweck sollten Gebühren, die bislang noch
nicht als Tarife in entsprechenden Erlassen erfasst waren, von den
Gerichtsorganen des Landgerichts künftig konkret anhand des geleiste-
ten Aufwandes berechnet werden,57 was die Rechtsuchenden vor pau-
schalen und mitunter zu hohen Gebühren schützen sollte.

10. 1887: Petition an den Landesfürsten wegen 
Geschäftsüberlastung des Landgerichts

Infolge der offensichtlichen «Ueberbürdung des Landgerichts mit
Arbeiten»58 fasste der Landtag am 30. Juni 1887 einstimmig den
Beschluss, eine Petition an den Landesfürsten einzureichen. Darin sollte
eine Revision veralteter Gesetze und Bestimmungen sowie insgesamt
deren Vereinfachung angeregt werden. Zudem sollte die Petition auf die
Möglichkeit der Einführung von Vermittlerämtern hinweisen, weil Ver-
mittlerämter zur Entlastung des Landgerichts in geringfügigen Angele-
genheiten beitragen könnten und ihnen in Bagatellfällen anstelle des
Landgerichts sogar eine Entscheidungskompetenz zugestanden werden
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54 LGBl. 1884 Nr. 5.
55 Schädler, 1873–1889, S. 69.
56 Schädler, 1873–1889, S. 69.
57 Schädler, 1873–1889, S. 70 m. w. H.
58 Schädler, 1873–1889, S. 87; vgl. L. Vo. vom 29. Juli 1887, S. 1, wo von diesem

Umstand als von einem bereits «mehrbesprochenen [. . .] Uebelstande» geredet wird.



könnte.59 Falls der Vorschlag der Vermittlerämter vom Landesfürsten
nicht als sinnvoll erachtet würde,60 wäre eventualiter um die Anstellung
eines zweiten Landrichters – ein «Gegenstand, der den Landtag [künftig,
E. S.] wiederholt beschäftigte»61 – zu bitten.62

Der Abgeordnete Wanger, der den Antrag auf eine solche Petition
gestellt hatte, hatte ihn dadurch begründet, «daß unter der Bevölkerung
allgemein Stimmen nach einer Justizreform rege geworden sind, und daß
der Landtag [. . . diesbezüglich, E. S.] einzuschreiten habe.»63 Die zu -
grunde liegende Überlegung war, dass eine (auch infolge mangelnder
Prozessökonomie der Verfahrensordnungen) überlastete Justiz keinen
genügenden staatlichen Rechtsschutz zur Verfügung stellen könne, was
zulasten der rechtsuchenden Bevölkerung gehe und dem Vertrauen in
die Rechtsordnung schade.64

Am 16. Juli 1887 lag der im Sinne des Antrages formulierte Petiti-
onstext im Landtag vor und wurde wiederum einstimmig angenommen
und die Übermittlung an den Landesfürsten beschlossen.65 Demzufolge
wurde der Gedanke einer liechtensteinischen Justizreform, wie sie in den
Jahren 1906 bis 1915 stattfinden würde, erstmals ausdrücklich und mit
konkreten Mitteln und Zielen im Landtag 1887 dokumentiert. Auch der
konkrete66 Vorschlag, in Liechtenstein Vermittlerämter einzurichten,
stammte aus diesem Jahr und wurde also erstaunlicherweise von Anfang
an in einem Atemzug mit der Justizreform zusammen genannt. Die
massgebende Bedeutung der Prozessökonomie bei einer solchen Reform
zeichnete sich schon zu diesem Zeitpunkt bei allen vorgebrachten Anlie-
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59 Zur Rechtsgeschichte der Vermittlerämter in Liechtenstein siehe Ospelt, Laienrich-
tertum, S. 72 f.

60 Die Gegenargumente wurden zusammengefasst in L. Vo. vom 29. Juli 1887, S. 1.
61 Schädler, 1873–1889, S. 87 Fn. 1.
62 Zum vorangehenden Absatz Schädler, 1873–1889, S. 87; L. Vo. vom 15. Juli 1887,

S. 2; L. Vo. vom 29. Juli 1887, S. 1. Vgl. Lindt, Gerichtsverfassung, S. 168.
63 L. Vo. vom 15. Juli 1887, S. 2, Hervorhebung E. S.
64 Vgl. L. Vo. vom 29. Juli 1887, S. 1.
65 L. Vo. vom 29. Juli 1887, S. 1.
66 Die Bemerkungen im L. Vo. vom 29. Juli 1887, S. 1, lassen vermuten, dass die Ein-

führung von Vermittlerämtern in Liechtenstein schon früher – allerdings unver-
bindlich und hypothetisch – diskutiert worden war, so zum Beispiel 1884 im Land-
tag (Büchel, Vermittler, S. 1008). 1887 handelte es sich demgegenüber um eine kon-
krete und zweckbezogene, verschriftlichte, argumentierende Anregung.



gen, aber auch als Ziel ab: Beseitigung von veralteten, umständlichen
Vorschriften und mithin (prozessökonomische) Vereinfachung und Ver-
besserung der Verfahrensordnungen; (prozessökonomische) Entlastung
des Landgerichts durch Vermittlerämter oder Aufstockung des Richter-
personals; gesetzgeberisches Tätigwerden für einen Zivilprozess, der den
Rechtsuchenden (prozessökonomischen) Rechtsschutz und Rechtssi-
cherheit gewährt sowie ihr Rechtsvertrauen stärkt.

11. 1891: Zeitweiliger zweiter Landrichter

Die prekären prozessökonomischen Verhältnisse am Vaduzer Landge-
richt in den 1880er Jahren scheinen «besonders durch Arbeitsüberhäu-
fung infolge ungewöhnlich zahlreicher Zivilprozesse»67 in den folgenden
Jahren fortbestanden zu haben. Für die zumindest zeitweilige Anstellung
eines zweiten Landrichters wurde deshalb ab 1889 alles Nötige in die
Wege geleitet und dieser nahm 1891 seine Tätigkeit auf. Allerdings scheint
der neue zweite Landrichter68 durch Fehlverhalten seinerseits für nicht
näher bestimmte, «[v]erschiedene peinliche Vorkommnisse»69 gesorgt zu
haben, weshalb er schliesslich in einem Disziplinarverfahren vom fürstli-
chen Appellationsgericht am 2. Dezember 1893 entlassen wurde. Die
zweite Landrichterstelle wurde in der Folge nicht wieder besetzt.70 

Erst im Hinblick auf die Verwirklichung der Justizreform sollte
1910 im liechtensteinischen Staatsbudget erneut eine Stelle für – nur,
aber immerhin – eine juristisch gebildete Hilfskraft am Landgericht
bewilligt werden.71
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67 Schädler, 1890–1900, S. 26.
68 Schädler, 1890–1900, S. 26, nannte ihn – womöglich irrtümlich? – «Dr. Hämmerle».

Ob es sich beim entlassenen Landrichter um Martin Hämmerle, den späteren Gut-
achter zu den Walker’schen Entwürfen (siehe unten unter §  8/IV.), handelte, lässt
sich nicht zweifelsfrei sagen. Es wäre auch möglich, dass Hämmerle im Zuge der
Geschehnisse interimistisch als Landrichter einsprang. Denn es findet sich öfter die
Bemerkung, der Gutachter Hämmerle sei zuvor eine Zeit lang «substitutionsweise»
Landrichter am Landgericht gewesen (LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkom-
mission, S. 1; LI LA RE 1912/114, Schreiben In der Maur, 19. Juni 1912, S. 1).

69 Schädler, 1890–1900, S. 26.
70 Zum vorangehenden Absatz Schädler, 1890–1900, S. 25 f. m. w. H.
71 Schädler, 1901–1911, S. 63.



II. Ergebnis

Seit 1812 stellte sich für das Fürstentum Liechtenstein als Staat die
Rechtsrezeption zunehmend als unumgängliches Instrument zur Ausbil-
dung und Entwicklung einer eigenen Rechtsordnung heraus, wobei im
Zuge solcher Rechtsrezeption in der Regel jeweils Anpassungen an die
besonderen Gegebenheiten des monarchischen Kleinstaates nötig waren.
Die Rezeption orientierte sich am Nachbarland Österreich, nicht nur,
weil sich eine immer stärkere politische und wirtschaftliche Hinwen-
dung zu Österreich ergab; auch die liechtensteinische Rechtspflege –
staatsvertraglich sichergestellt – wurde erstinstanzlich am Vaduzer
Landgericht von österreichischem Gerichtspersonal und in den beiden
höheren Instanzen von Gerichten in Österreich ausgeübt.

Spezifische prozessökonomische Defizite stellten sich ein, gegen die
es in Zukunft Gegenmittel zu ergreifen gelten würde. Besonders das vor
ausländischen Gerichten fernab und daher gezwungenermassen schrift-
lich-heimlich stattfindende Verfahren im Instanzenzug im Ausland war
überaus teuer und aufwendig. Verfahren wie der Zivilprozess sollten
deshalb generell prozessökonomischer, das heisst schneller, günstiger
und einfacher werden. Das Landgericht in Vaduz, besetzt mit einem ein-
zigen Landrichter, sollte entlastet werden, beispielsweise durch Schaf-
fung einer zweiten Landrichterstelle; ebenso wurde bereits die Einrich-
tung von Vermittlerämtern zu demselben Entlastungszweck vorgeschla-
gen. Als fortschrittliche und zukunftsträchtige Prinzipien des Verfahrens
enthüllten sich rechtsvergleichend mehr und mehr und für alle Instanzen
postuliert die Mündlichkeit, Öffentlichkeit und eine freie Beweiswürdi-
gung, die alle den Prinzipien der geltenden liechtensteinischen Allgemei-
nen Gerichtsordnung diametral entgegengesetzt waren.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde im Fürstentum Liechtenstein der
Ruf nach einer Justizreform allmählich lauter. Die Vorläufer und Wur-
zeln seit 1812 hatten fast ein Jahrhundert lang die Richtung vorgespurt,
in welche eine solche Reform, die 1906 bis 1915 tatsächlich stattfinden
sollte, schreiten würde.
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§ 7 Prozessökonomie zu Beginn 
der Justizreform von 1906 bis 1908

Wie in der Einleitung oben1 als Übersicht vorausgeschickt, unterteilt sich
der zeitliche Rahmen der vorliegenden Untersuchung des liechten  stei -
nischen Zivilprozessrechts und dessen Prozessökonomie in folgende
Abschnitte: (1) Von 1812 bis 1905 traten prozessökonomische Entwick-
lungen ein, welche Vorläufer der späteren Justizreform Anfang des 
20. Jahrhunderts darstellten. Die (2) eigentliche Justizreform zwischen
1906 bis 1915 verlief in drei Phasen: in der (2a) ersten Phase von 1906 bis
1908 kam es zu einer Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung; in der (2b) zweiten Phase von 1909 bis 1912 wurden
die liechtensteinische Zivilprozessordnung und Jurisdiktionsnorm erlas-
sen; und in der (2c) dritten Phase von 1913 bis 1915 schliesslich folgte als
Abschluss der Erlass des Vermittlerämtergesetzes. In den Jahren zwi-
schen 1916 und 1924 folgten sodann (3) Weiterentwicklungen, die auch
das liechtensteinische Zivilprozessrecht in prozessökonomischer Hin-
sicht betrafen.

Im vorliegenden § 7 wird gemäss dieser Gliederung auf den Beginn
der Justizreform und deren (2a) erste Phase zwischen 1906 und 1908 ein-
gegangen.2 In dieser Zeit änderte der liechtensteinische Landtag die liech-
tensteinische Allgemeine Gerichtsordnung (I.), womit er formell den ers-
ten Schritt einer Justizreform unternahm und deren inhaltliche Ausrich-
tung auf die Prozessökonomie hin bereits zu erkennen gab. Der Landtag
liess ferner konkret klären, welche Ziele eine liechtensteinische Justizre-
form haben und welchen Vorgaben sie genügen müsste. Zu diesem Zwe-
cke berief er die erste Siebnerkommission. Diese holte zunächst bei Josef
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1 Siehe oben unter §  1/II./1./d)/cc).
2 Einen gleichermassen konzisen und vollständigen chronologischen Überblick über

die erste Phase der Justizreform bietet Ospelt, Laienrichtertum, S. 66–69.



Peer ein fachmännisches Gutachten (II.) im Hinblick auf solche Grund-
satzfragen einer liechtensteinischen Justizreform ein, auf das sie sich stüt-
zen konnte und das verschiedene prozessökonomische Ziele und Erfor-
dernisse aufstellte. Sodann erstatte die erste Siebnerkommission (III.) zu-
handen des Landtages ihren ausführlichen Bericht, welcher zu einer Re-
solution des Landtages mit den wesentlichen, stark prozessökonomisch
geprägten Eckpunkten einer allfälligen Justizreform führte. Aus dem
Landtag erging daraufhin auch eine dementsprechende Immediateingabe
an den Landesfürsten betreffend eine liechtensteinische Justizreform,
welche in einem fürstlichen Handbillett gutheissend beantwortet wurde.

I. 1906: Änderung der liechtensteinischen 
Allgemeinen Gerichtsordnung

Als historischer Hintergrund (1.) der Änderung der liechtensteinischen
Allgemeinen Gerichtsordnung im Jahre 1906 muss festgehalten werden,
dass damals der liechtensteinische Landtag zwei Justizgesetzentwürfe
[a)], das heisst Novellierungen im Prozessrecht, debattierte: einmal
betreffend Prozessökonomisierung des Zivilprozesses, einmal betref-
fend Einführung der freien Beweiswürdigung im Strafprozess. Beide
waren insofern konnex und aufeinander bezogen, als sie beide inhaltlich
gleichermassen ein fortschrittliches und prozessökonomisches Verfah-
ren verfolgten und sich gegen das herrschende Verfahren und dessen
antiquierte Grundsätze richteten. Doch während der Landtag die zivil-
prozessuale Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichts-
ordnung guthiess, kam die strafprozessuale Novellierung nicht
zustande. Der Landesfürst sandte daraufhin ein Handbillett [b)] an den
Landtag, in welchem er seiner Hoffnung auf baldige grundlegende
Reformen auf dem Gebiet des Prozessrechts Ausdruck verlieh.

Aus rechtspolitischer Sicht (2.) bezweckte die Änderung der liech-
tensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung, gewisse prozessökonomi-
sche Missstände des liechtensteinischen Zivilprozesses wie Formalismus,
Langwierigkeit und Umständlichkeit zu beseitigen. Als neue Bestim-
mungen (3.) wurden denn auch kürzere Erwiderungen, Beweiserleichte-
rungen durch neue Beweislastverteilung sowie die Befugnis des Gerichts
zur Verhängung von Ordnungsstrafen infolge prozessökonomischer
Verstösse vorgesehen.
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Die Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung im Jahre 1906 wurde allerseits als bloss vorläufige Lösung im Sinne
der Eindämmung der dringendsten prozessökonomischen Mängel ange-
sehen. Sie nahm zwar nur provisorisch, doch inhaltlich weitgehend die
prozessökonomischen Anliegen der späteren Justizreform vorweg und
stellte, historisch betrachtet, den ersten konkreten Zwischenschritt (5.)
hin zu einer grundlegenden Justizreform dar, welche sich anlässlich der
Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung somit
bereits abzeichnete.

1. Historischer Hintergrund

a) Zwei «Justizgesetzentwürfe» 1906
Der liechtensteinische Landtag behandelte in seiner Sitzung vom 11. De -
zember 1906 in erster Lesung (als erstes Traktandum der Tagesordnung)
zwei sog. «Justizgesetzentwürfe»3, bei denen es sich aber entgegen ihrer
Benennung lediglich um Novellierungen der bestehenden Prozessord-
nungen handelte. Beide Regierungsvorlagen bzw. Entwürfe inklusive
der Motivenberichte waren vom fürstlichen Appellationsgericht in Wien
erstellt worden4: zum einen betreffend Zusatzbestimmungen zur liech-
tensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung, zum anderen betreffend
Zusatzbestimmungen zur Strafprozessnovelle, welch letztere die freie
Beweiswürdigung im liechtensteinischen Strafprozess einzuführen
bezweckte.5

Zwei Tage nach der ersten Lesung, am 13. Dezember 1906, wurden
die Zusatzbestimmungen zur liechtensteinischen Allgemeinen Gerichts-
ordnung in zweiter Lesung ohne Debatte einstimmig angenommen6 
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3 LI LA RE 1906/0911, Zusatzbestimmungen, 11. Dezember 1906, S. 1; S. 3 ortho-
graphisch hingegen «Justizgesetz-Entwürfe».

4 LI LA RE 1906/0911, Z:7351, 12. Oktober 1906, S. 1–3 (während der separate Moti-
venbericht zur Strafprozessnovelle im betreffenden Faszikel enthalten ist, fehlt ein
solcher zur Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung);
L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 6.

5 LI LA RE 1906/0911, Zusatzbestimmungen, 11. Dezember 1906, S. 1–10; LI LA
LTP 1906, 11. Dezember 1906, S. 47 f. (S. 1 f.) und S. 51–54 (S. 5–8); L. Vo. vom
21. Dezember 1906, S. 5 f.

6 LI LA LTP 1906, 13. Dezember 1906, S. 66–69 (S. 1–4); LI LA RE 1906/0911,
Schreiben Schädler, 13. Dezember 1906.



und ihnen am 26. Dezember 1906 die fürstliche Sanktion erteilt. Mit
LGBl. 1907 Nr. 1 vom 14. Januar 1907 wurden die §§ 5, 6, 11 und 104
FL-AGO ausser Kraft gesetzt und durch fünf neue Bestimmungen
ersetzt. Die liechtensteinische Allgemeine Gerichtsordnung galt alsdann
in ihrer geänderten Fassung, bis sie von der Zivilprozessordnung von
1912 abgelöst wurde, die am 1. Juni 1913 in Kraft trat.

Im Gegensatz zur zivilprozessualen Novellierung vermochten die
Zusatzbestimmungen zur Strafprozessnovelle7 bereits in der vorberaten-
den Kommission des Landtages nur eine knappe Mehrheit von drei
befürwortenden zu zwei ablehnenden Stimmen zu gewinnen. Bei der
zweiten Lesung im Landtag setzten sich die Unstimmigkeiten inhaltli-
cher Art fort,8 wobei bereits der erste Artikel der Vorlage heillos
umstritten war und sogar Uneinigkeit darüber herrschte, in welcher
Form über die Vorlage abgestimmt werden sollte. Unter all den Widrig-
keiten, die bei Landesverweser bzw. Regierungschef9 Karl von In der
Maur (1852–1913)10 den Anschein der Reformunwilligkeit des Landta-
ges weckten, zog er schliesslich die Vorlage gänzlich zurück;11 «das Land
[Liechtenstein, E. S.] werde die Folgen zu tragen haben»12, gab er zu
Protokoll.13

Dass die beiden «Justizgesetzentwürfe» zugleich eingebracht und
der Strafprozessnovelle heftige14 Diskussionen zuteil wurden, deutet
nicht nur generell auf den damaligen Reformbedarf des Prozessrechts
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7 Siehe Ospelt, Laienrichtertum, S. 67 f.
8 Vgl. Schädler, 1901–1911, S. 7.
9 Der Landesverweser übte damals die Funktion des Regierungschefs («Regierungs-

kommissär») aus; vgl. Pappermann, S. 35 und S. 38; Burmeister, In der Maur, S. 387.
10 Für biographische Informationen siehe Burmeister, In der Maur, S. 386 f.; Vogt, Brü-

cken, S. 181.
11 L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 6.
12 LI LA LTP 1906, 13. Dezember 1906, S. 69 (S. 4). Vgl. Burmeister, In der Maur, S. 386.
13 Zum vorangehenden Absatz LI LA LTP 1906, 13. Dezember 1906, S. 66–69 (S. 1–4);

siehe L. Vo. vom 21. Dezember 1906, S. 5 f.; L. Vo. vom 28. Dezember 1906, S. 5;
Schädler, 1901–1911, S. 35 f.

14 Siehe LI LA LTP 1906, 11. Dezember 1906, S. 51–54 (S. 5–8), wo Landesverweser
Karl von In der Maur nachträglich umfangreiche Ergänzungen zum Protokoll der
ersten Lesung der strafprozessualen Novellierung im Landtag anbrachte; siehe auch
LI LA LTP 1906, 13. Dezember 1906, S. 66–69 (S. 1–4). Infolge der Meinungsver-
schiedenheiten mit dem Landtag hat In der Maur dem Landesfürsten seine Demission
angeboten, welche Letzterer indes ablehnte; siehe LI LA RE 1906/0911, Handbillett
vom 30. Dezember 1906, auch veröffentlicht im L. Vo. vom 11. Januar 1907, S. 1.



hin; beiden Entwürfen lagen darüber hinaus ähnliche Tendenzen zu-
grunde, nämlich antiquierte prozessuale Einrichtungen zu beseitigen und
dadurch in praxi entstandene Missstände zu beheben. Umso erstaunli-
cher und unglücklicher schien es wohl dazumal, dass die zivilprozessuale
Novellierung zustande kam, während die strafprozessuale scheiterte.

b) Fürstliches Handbillett 1906 zur Justizreform
Der Landesfürst Johann II. (1840–1929)15 reagierte auf die Geschehnisse
im Landtag bezüglich der «Justizgesetzentwürfe», insbesondere mit
Blick auf die fehlgeschlagene strafprozessuale Novellierung, mit einem
fürstlichen Handbillett16 an Landesverweser Karl von In der Maur.
Darin drückte der Landesfürst sein Bedauern darüber aus, dass die vor-
beratende Kommission, der Landtag und die Regierung hinsichtlich
Novellierung der Strafprozessordnung keine Einigung zu erzielen ver-
mocht hatten und daher die Novellierungsvorlage seitens der Regierung
zurückgezogen worden und die angestrebte Änderung nicht zustande
gekommen war. Weiter äusserte er seine Hoffnung, dass die erforderli-
chen Reformen dereinst doch noch unter tatkräftiger Mitwirkung des
Landtages würden vorgenommen werden können:

«[. . .] Ich hoffe zuversichtlich von der Einsicht Meines Landtages,
daß er, Meine unablässige Fürsorge für das Wohl Meines Fürsten-
tums würdigend, seine Hand zu einer solchen Reform, die sich
jedoch nur auf das unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse des
Landes Mögliche und Durchführbare erstrecken kann, weiterhin
nicht versagen werde.»17

Diese Worte galten auch für das Zivilverfahren und dessen damals abseh-
bare, grundlegende Reform. Die Novellierung der liechtensteinischen
Allgemeinen Gerichtsordnung war lediglich ein erster Schritt mit dem
Ziel, vorerst gegen die dringendsten Missstände vorzugehen, um da -
|durch Zeit und Handlungsspielraum zu gewinnen sowie den Boden für
eine spätere umfassende Reform zu bereiten. Vielleicht lag in diesem
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15 Siehe Oberhammer, Johann II., S. 541–543, besonders S. 542.
16 LI LA RE 1906/0911, Handbillett vom 30. Dezember 1906; auch veröffentlicht im

L. Vo. vom 11. Januar 1907, S. 1.
17 LI LA RE 1906/0911, Handbillett vom 30. Dezember 1906, Hervorhebung E. S.



Bewusstsein der Grund dafür, dass der Landesfürst im Handbillett mit
keiner Silbe auf den Teilerfolg der Novellierung der liechtensteinischen
Allgemeinen Gerichtsordnung einging und dieser anscheinend gänzlich
vom Misserfolg der Strafprozessnovellierung überschattet wurde,
obschon er der Wegbereiter für die Zivilprozessordnung von 1912 war.

2. Rechtspolitisches Ziel und 
prozessökonomischer «Haupt-Übelstand»

Daraus, dass die §§ 5, 6, 11 und 104 FL-AGO18 im Jahre 1906, abgese-
hen von einigen Details in der Schreibweise, mit denjenigen der Allge-
meinen Gerichtsordnung von 1781 übereinstimmten, lässt sich schlies-
sen, dass an ihnen seit ihrer Rezeption im Jahre 1812 keinerlei Änderun-
gen vorgenommen worden waren. Das ergibt der Vergleich zwischen
den betreffenden Paragraphen der ursprünglich rezipierten Fassung der
liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung und denjenigen, die
im Kommissionsbericht19 an den liechtensteinischen Landtag anlässlich
der Vorberatung der Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung zugrundegelegt wurden. Zwischen dem Erlass der All-
gemeinen Gerichtsordnung im Jahre 1781 bzw. ihrer Rezeption im liech-
tensteinischen Recht anno 1812 lagen somit 125 bzw. 94 Jahre ohne
Änderung der infrage stehenden §§ 5, 6, 11 und 104 FL-AGO, bis sie
1906 zum Gegenstand heftiger Kritik wurden.

Am Ende der Regierungsvorlage zur Novellierung der liechtenstei-
nischen Allgemeinen Gerichtsordnung findet sich – vom Wortlaut der
vorgeschlagenen Bestimmungen durch einen Trennstrich abgesetzt und
sodann von Hand durchgestrichen – die Bemerkung, welchem rechtspo-
litischen Ziel die Novellierung diente; sie bezweckte,

«einen Haupt-Übelstand der bisherigen Prozessführung, nämlich
die eine aufgezwungene Formalität bildenden, ausdrücklichen
Widersprechungen der einzelnen Tatumstände und alle überflüssi-
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18 Sämtliche Normen der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung werden
im Folgenden zitiert nach LI LA RE 1906/0911, Zusatzbestimmungen, 11. Dezem-
ber 1906, S. 3; alle Hervorhebungen darin stammen von E. S.

19 Abgedruckt in LI LA RE 1906/0911, Zusatzbestimmungen, 11. Dezember 1906, S. 3.



gen Weitläufigkeiten in den Satzschriften und Prozess-Reden zu
beseitigen.»20

Wenn die Ausdrücke «Formalität» und «Haupt-Übelstand» hier als kol-
lektive Singulare gedeutet werden können, so sollte zum einen der
Grundsatz der Formalität abgeschwächt und sollten zum anderen einige
aus ihm herrührende Missstände beseitigt werden, die sich in der foren-
sischen Praxis eingestellt hatten. Erwähnt wurden weitläufige und über-
flüssige parteiseitige Vorbringen, insbesondere tatsächlicher Art;
Genaueres oder gar Statistisches lässt sich der Regierungsvorlage leider
nicht entnehmen.

Sicherlich bedingten auch die im Vorbehalt der fürstlichen Verord-
nung von 181221 erwähnten «Lokalverhältnisse» sowie gewandelte Ver-
hältnisse insgesamt eine Veränderung und Anpassung der liechtensteini-
schen Allgemeinen Gerichtsordnung. Hauptsächliche Triebfeder war
jedoch, wie das ausgesprochene rechtspolitische Ziel belegt, die Prozess-
ökonomie, was umso erstaunlicher ist, zumal nur einige Jahre später die
neue Zivilprozessordnung ausgearbeitet und ein vollständig neues Zivil-
verfahren geschaffen wurde. Prozessökonomische Mängel scheinen
möglichst rasches Handeln des Gesetzgebers geboten zu haben, und sei
es auch nur ein einstweiliges Eingreifen mittels neuer Vorschriften, die
bei der baldigen Zivilprozessreform gegenstandslos werden würden.

3. Neue prozessökonomische Bestimmungen

Die neuen Bestimmungen, wie sie bei der Änderung der liechtensteini-
schen Allgemeinen Gerichtsordnung mit dem Ziel der zivilprozessualen
Prozessökonomisierung erlassen wurden, lassen sich dreifach untertei-
len. Einmal war eine kürzere Klageerwiderung bezweckt [a)]. Einmal
wurde das Beweiserfordernis bei Tatsachenvorbringen so geändert, dass
weitläufige Erwiderungen nicht mehr nötig waren [b)]. Und schliesslich
wurde mit den Ordnungsstrafen für das Gericht ein Mittel geschaffen,
um gegen prozessökonomische Verstösse vorgehen zu können [c)].
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20 LI LA RE 1906/0911, Regierungsvorlage, S. 2, Hervorhebungen E. S.; vgl. L. Vo.
vom 21. Dezember 1906, S. 5. Siehe auch Lindt, Reform, S. 559.

21 Siehe oben §  6/I./1.



a) Kürzere Klageerwiderung

aa) Erwiderung: gesamthaft, aber kurz
Bezüglich der Erwiderungen seitens des Beklagten auf die tatsächlichen
Vorbringen in der Klage wurde bei der Änderung der liechtensteinischen
Allgemeinen Gerichtsordnung folgende Normersetzung vorgenommen:

Die Allgemeine Gerichtsordnung bzw. die liechtensteinische Allgemeine
Gerichtsordnung hatte in ihrem ersten Kapitel, §§ 1–16, unter der Über-
schrift «Von dem gerichtlichen Verfahren überhaupt» in § 5 festgelegt,
wie der Beklagte auf die tatsächlichen Vorbringen in der Klage gegen 
ihn zuerst schriftlich und, gestützt hierauf, alsdann mündlich22 bei 
der Verhandlung zu reagieren hatte. Mit anderen Worten ging es in § 5 
FL-AGO darum, wie sich der Beklagte gegenüber den Tatsachenvor-
bringen des Klägers verhalten musste, das heisst, ob und wie er sie
bestritt oder sie als zutreffend zugestand.

Der Beklagte musste sich zu sämtlichen in der Klage enthaltenen
Tatsachenbehauptungen äussern in ebender Reihenfolge, wie sie in der
Klage enthalten waren. Eine generelle Bestreitung war ausgeschlossen
und wirkungslos. Ferner verlangte die Bestimmung, dass der Beklagte all
dies «ohne Zweideutigkeit» auszuführen habe, es also klar sein musste,
ob er eine gegnerische Tatsachenbehauptung bestritt oder zugestand.
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22 Vgl. LI LA RE 1906/0911, Zusatzbestimmungen, 11. Dezember 1906, S. 3, Hervor-
hebung E. S.: «Satzschriften und Prozessreden».

§ 5 FL-AGO 
Der Beklagte hat in der Einrede alle
von dem Kläger vorgebrachten Um-
stände, und zwar jeden insbeson-
dere in eben jener Ordnung, in wel-
cher sie erzählt worden sind, ohne
Zweideutigkeit zu beantworten, da-
her soll die Beirückung einer allge-
meinen Verneinungsklausel verbo-
ten und ohne Wirkung sein.

LGBl. 1907 Nr. 1
1. Der Beklagte hat in der Einrede
die von dem Kläger angeführten tat-
sächlichen Behauptungen deutlich,
aber mit Vermeidung alles Überflüs-
sigen und in gedrängter Kürze zu
beantworten.



Eine umfangreiche Klageschrift generierte unter dieser Vorschrift
eine umfangreiche Erwiderung seitens des Beklagten, nicht nur infolge
der strengen generellen Präklusionsfolgen23 in den einzelnen Phasen des
Zivilprozesses. Hierzu noch beigetragen hat, dass dem Beklagten das
Vermeiden von Zweideutigkeiten auferlegt wurde, weil sie, falls vorhan-
den, zu seinen Lasten ausgelegt und gewirkt haben und daher durch aus-
führliche Erwiderungen zu vermeiden versucht wurden. Namentlich bei
teilweiser Bestreitung und teilweisem Zugeständnis einzelner Tatsachen-
behauptungen dürfte deshalb die Erwiderung umfangreich und detail-
liert ausgefallen sein.

In prozessökonomischer Hinsicht zeitigte § 5 FL-AGO dadurch
nachteilige Wirkungen, dass er die Schriftlichkeit des Verfahrens zu einer
obligaten umfangreichen Schriftlichkeit ausgestaltete.24 Das Verbot einer
generellen Bestreitung mochte daher rühren, dass eine generelle Bestrei-
tung mangels konkreter Hinweise darauf, was inwiefern zugestanden
oder bestritten wurde, nicht zur Sachaufklärung beitrug. Unter dem
Gesichtspunkt der Aufklärung der materiellen Wahrheit des Sachverhal-
tes konnte das Verbot der generellen Bestreitung daher gerechtfertigt
werden. Dass jedoch eine beklagtenseitige Erwiderung unter Zusam-
menziehung mehrerer Tatsachenbehauptungen des Klägers desgleichen
untersagt wurde, indem er jeden vom Kläger eingebrachten Umstand in
der vorgegebenen Reihenfolge – ausführlich – zu bestreiten hatte, dürfte
in prozessökonomischer Hinsicht zweifelhafter sein und nicht per se
zugunsten der Feststellung der materiellen Wahrheit beitragen. Ein que-
rulatorischer oder finanzkräftiger Kläger zum Beispiel, der seine Klage
mutwillig mit tatsächlichen Vorbringen aufblähte, konnte dadurch
unnötigerweise dem Beklagten Zeit- und weiteren Aufwand sowie Kos-
ten verursachen, da Letzterer von der Verfahrensordnung zum aus-
drücklichen einzelnen Widerspruch verpflichtet war. Prozesstaktische
Schikane in Form von Aufwanderzeugung bei der Gegenpartei und
damit einhergehenden Verzögerungen und Verteuerungen konnten
somit in den Zivilprozess eindringen.
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23 Schoibl, Entwicklung, S. 34 f. m. w. H.
24 Siehe zum umfangreichen Schriftenwechsel gemäss der Allgemeinen Gerichtsord-

nung Schoibl, Entwicklung, S. 35; Oberhammer, Speeding up, S. 226 f.



An die Stelle des § 5 FL-AGO trat im Zuge der Revision eine kür-
zere Vorschrift, die die Anforderungen an die Klageerwiderung weitge-
hend beibehielt, allerdings um einen wesentlichen Zusatz erweiterte.
Dem Beklagten wurde prägnant auferlegt, die gegnerischen Tatsachen-
behauptungen, und zwar grundsätzlich sämtliche, zu beantworten. Das
musste «deutlich» geschehen, worin das frühere Element «ohne Zwei-
deutigkeit» fortbestand und womit gemeint war, dass aus der Erwide-
rung klar hervorgehen musste, ob dem jeweiligen Tatsachenvorbringen
der Gegenseite widersprochen oder es zugestanden wurde. Neu und
offensichtlich prozessökonomisch motiviert war zusätzlich zur gefor-
derten Deutlichkeit das Erfordernis, der Beklagte habe sich bei der
Erwiderung kurz zu halten und alles Überflüssige zu vermeiden. Das
wirkte gerade im Hinblick darauf prozessökonomisch, dass man sich
zwar grundsätzlich zu allen Tatsachenbehauptungen der Gegenpartei
äussern musste, sich dabei aber alles Überflüssigen zu enthalten hatte.

Um die Pflicht zur Kürze und Vermeidung von Überflüssigem
nicht zur lex imperfecta verkommen zu lassen und dem Gericht gegen
Verstösse eine Handhabe zu bieten, eröffnete die Novellierung, und
damit über die bisherigen Normen der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung hinausgehend, dem Gericht die Möglichkeit, Ord-
nungsstrafen zu verhängen.25

bb) Gegendarstellung: auch beschränkt auf Unrichtiges zulässig

Während § 5 FL-AGO regelte, wie der Beklagte auf die Tatsachenvor-
bringen des Klägers zu reagieren und sie zu beantworten hatte, legte § 6
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25 Siehe sogleich unten §  7/I./3./c).

§ 6 FL-AGO
Nach dieser Beantwortung hat der
Beklagte in der Einrede das Factum
allenfalls zu ergänzen, und jene Um-
stände, die der Kläger verschwiegen,
oder anders als sie sich verhalten,
angebracht haben dürfte, in der ge-
hörigen Zeitordnung nachzutragen.

LGBl. 1907 Nr. 1
2. Er [der Beklagte, E. S.] kann der
Darstellung des Klägers eine zusam-
menhängende Darstellung entge-
gensetzen oder sich darauf be-
schränken, das nach seiner Ansicht
Unrichtige richtig zu stellen.



FL-AGO fest, wie der Beklagte daraufhin seine eigenen Tatsachenvor-
bringen gestalten musste. Er konnte seinerseits die vom Kläger vorge-
brachten, aber unvollständigen Tatsachenbehauptungen ergänzen, bis-
lang nicht erwähnte Tatsachen vortragen oder falsche Tatsachenbe -
hauptungen korrigieren, indem er sie in chronologischer Reihenfolge
richtigstellte.

Die Vorschrift der Novellierung brachte diesbezüglich keine Neue-
rung in der Sache. Weiterhin waren seitens des Beklagten Ergänzungen,
neues Vorbringen und korrigierende Widersprüche im Hinblick auf die
klägerseitigen Tatsachenbehauptungen zulässig, denn unter «Unrich-
tige[s]» fallen sowohl unvollständige als auch fehlende, aber entscheidre-
levante Tatsachen sowie unzutreffende Tatsachenbehauptungen. Doch
der Wortlaut der neuen Vorschrift war offener gehalten und wies aus-
drücklich auf eine prozessökonomische Möglichkeit hin: Sie gab dem
Beklagten die Wahl, entweder eine gesamthafte Gegendarstellung der
Tatsachen vorzubringen oder gegebenenfalls – prozessökonomischer,
weil kürzer und gezielter – einzig die unrichtigen Tatsachenbehauptun-
gen zu korrigieren und nur sie in einer widersprechenden Gegendarstel-
lung darzulegen.

b) Beweis bei Tatsachenvorbringen

aa) Gegenüberstellung der Bestimmungen
Im Zusammenhang mit dem Beweiserfordernis und der Beweispflicht
bei parteiseitigen Tatsachenvorbringen kam es bei folgenden zwei Nor-
men der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung zu einer
Änderung:
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§ 11 FL-AGO 
Würde ein Teil einige Umstände des
Factums, welche der Gegner für sich
angeführt hat, in der darauffolgen-
den Rede nicht ausdrücklich, und
zwar insbesondere widersprechen,
so wären solche bei Erledigung des
Prozesses für wahr zu halten.

LGBl. 1907 Nr. 1
3. Ausdrücklich oder stillschwei-
gend zugestandene Tatsachen be-
dürfen keines Beweises. Inwieweit
ohne ausdrückliches Zugeständnis
Tatsachen als zugestanden anzuse-
hen sind, hat das Gericht unter sorg-
fältiger Würdigung des gesamten
Vorbringens zu beurteilen.



Dass die beiden neuen Vorschriften von ihren zwei Vorgängerinnen
abwichen, lässt sich auf den ersten Blick sehen. Worin sie sich jedoch
genau unterschieden und noch vielmehr wie die Systematik und Kohä-
renz der zwei neuen Vorschriften gestaltet war, bedarf hingegen einiger
vernetzender Überlegungen, denn legistisch gesehen waren sie in Auf-
bau und Wortlaut etwas unglücklich, weil verwirrlich geraten. Löst man
die verschachtelten Sätze auf, wendet die (verneinten, expliziten) Aus-
nahmen in die (bejahten, impliziten) Grundsätze und ergänzt sie gegen-
seitig und bringt schliesslich all das in eine logische Reihenfolge, ergibt
sich insgesamt aber sehr wohl ein stimmiges System.

bb) Unerwiderte Tatsachenvorbringen 

aaa) Alte Regelung: Zugeständnis fingiert
Die §§ 11 und 104 FL-AGO hatten festgelegt, dass grundsätzlich aus
Tatsachenbehauptungen eine Beweispflicht folgt, demnach die Partei, die
Tatsachen behauptete, für diese beweispflichtig war («Wer ein Factum
angeführt hat, er sei Kläger oder Beklagter, der ist schuldig, es zu erwei-
sen»). Naturgemäss kann der Beklagte auf klägerseitige Tatsachenbe-
hauptungen in der Klage in dreifacher Weise reagieren: Er kann aktiv 

297

I. Änderung Allgemeine Gerichtsordnung 1906

§ 104 FL-AGO 
Wer ein Factum angeführt hat, er sei
Kläger oder Beklagter, der ist schul-
dig, es zu erweisen; widrigens ist bei
der Erledigung des Prozesses das-
selbe, insoweit es von dem Gegen-
teile widersprochen worden ist, für
wahr nicht zu halten.

LGBl. 1907 Nr. 1
4. Die von einer Prozesspartei be-
haupteten Tatsachen, welche von
dem Prozessgegner weder aus-
drücklich noch stillschweigend zu-
gestanden wurden, sind – abgesehen
von dem Falle der Offenkundigkeit
derselben bei dem Gericht – von
dem Behauptenden zu erweisen,
wenn sie als Grundlage der Ent-
scheidung dienen sollen. Eine aus-
drückliche und besondere Wider-
sprechung der einzelnen, von der
Gegenseite behaupteten Tatum-
stände ist zur Begründung der Be-
weispflicht nicht erforderlich und
daher als überflüssig zu vermeiden.



(1) ihnen ausdrücklich widersprechen oder (2) sie ausdrücklich zugeste-
hen oder passiv bleiben und (3) nichts auf sie erwidern.

(1) Bestritt eine Partei bzw. der Beklagte eine Tatsachenbehauptung
der Gegenpartei bzw. des Klägers ausdrücklich, so war infolge des
Widerspruchs keine der beiden Behauptungen von vornherein als wahr
zu erachten («widrigens ist bei der Erledigung des Prozesses dasselbe,
insoweit es von dem Gegenteile widersprochen worden ist, für wahr
nicht zu halten»). Diesfalls traf die Behauptenden die jeweilige Beweis-
last ihres tatsächlichen Vorbringens und dementsprechend je nach
erbrachtem, gelingendem oder ausbleibendem Beweis fiel die gerichtli-
che Beurteilung der jeweiligen Behauptung als wahr oder unwahr aus.

(2) Wurde eine Tatsachenbehauptung einer Partei von Seiten der
Gegenpartei ausdrücklich zugestanden, so war hierfür – als Ausnahme
von der grundsätzlichen Beweispflicht für behauptete Tatsachen – kein
Beweis erforderlich und das Gericht hatte sie ohne Weiteres für wahr zu
halten. Diese Ausnahme wurde in den §§ 11 und 104 FL-AGO nicht
festgehalten, ergab sich jedoch e contrario aus den Normwortlauten und
folgte auch aus der Logik der beiden Bestimmungen.

(3) Erwiderte die Gegenpartei nichts auf ein bestimmtes tatsächli-
ches Vorbringen der Partei, lag die schwierigste der drei möglichen Vari-
anten vor, da es an einer ausdrücklichen Willenserklärung fehlte. Eine
fehlende Erwiderung konnte ja entweder ein stillschweigendes Zuge-
ständnis oder einen (bloss) stillschweigenden Widerspruch bedeuten.
Obwohl § 5 FL-AGO vom Beklagten eine ausdrückliche Erwiderung
auf sämtliche Tatsachenvorbringen in der Klage forderte,26 konnten den-
noch mitunter Erwiderungen zu einzelnen Behauptungen fehlen,
wodurch sich Zweifel ergaben. Solchen Zweifeln begegnete die liechten-
steinische Allgemeine Gerichtsordnung, indem sie jedes Verhalten, das
nicht eine ausdrückliche Willenserklärung im Sinne von Widerspruch
oder Zugeständnis war, als keine rechtsrelevante und mithin als fehlende
Erwiderung qualifizierte. Und eine fehlende Erwiderung galt gemäss der
liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung als Zugeständnis
(«Würde ein Teil einige Umstände des Factums, welche der Gegner für
sich angeführt hat, in der darauffolgenden Rede nicht ausdrücklich, und
zwar insbesondere widersprechen, so wären solche bei Erledigung des
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26 Siehe oben unter §  7/I./3./a)/aa).



Prozesses für wahr zu halten.»). Im Ergebnis, was die Beweispflicht
anging, trat dieselbe Folge ein wie bei Variante (2): Es bedurfte keines
Beweises und – viel wichtiger und als gesetzliche Fiktion statuiert – das
Gericht hatte infolge fehlender Erwiderung die tatsächliche Behauptung
ohne Weiteres für wahr zu halten.

Dieses Regelungsgefüge der Beweispflicht bei Tatsachenbehaup-
tungen gemäss der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
vor der Novellierung lässt sich in prozessökonomischer Hinsicht folgen-
dermassen würdigen:

Prozessökonomisch wirkte, dass unbestrittene Tatsachen als wahr
galten, somit keiner weiteren Klärung mittels Beweises bedurften und
insofern keinen parteiseitigen oder gerichtlichen Aufwand im Sinne von
Beweisanbietung, -erhebung und -würdigung erforderten. Allerdings
konnte dies mitunter der Feststellung der materiellen Wahrheit, also des
sich tatsächlich ereigneten, zugrundeliegenden Sachverhalts schaden.
Dies umso mehr, da die gesetzliche Fiktion eines Zugeständnisses einen
späteren Widerspruch und somit eine entsprechende Beweismöglichkeit
ausschloss und das Gericht an die Fiktion band.

Prozessökonomisch kontraproduktiv wirkte, dass die Vorschriften
(§§ 11 und 104 i. V. m. § 5 FL-AGO) dazu führten, dass in Zweifelsfäl-
len sicherheitshalber allem widersprochen wurde, was die Gegenseite an
Tatsächlichem vorgetragen hatte. Und das geschah darüber hinaus auch
noch detailliert, denn § 11 FL-AGO verlangte, dass «insbesondere»
widersprochen wurde. Um sich vermöge derartiger Widersprechungen
den Sachverhalt vorerst offenzuhalten und später gegebenenfalls Beweis
anzutreten, brachte man zur Sicherheit alle möglichen tatsächlichen
Erwiderungen an. Gelang der Beweis später nicht, war das nicht weiter
nachteilig; fehlte jedoch eine Widersprechung, blieb eine Beweismög-
lichkeit, -zugänglichkeit und -zulässigkeit von vornherein infolge der
gesetzlichen Fiktion verschlossen und das war ein schwerer Nachteil.
Deshalb erweiterten und vergrösserten sich die antwortenden und rück-
antwortenden Schriftsätze aufgrund zahlreicher – zwecks Offenhaltung
allfälliger späterer Beweismöglichkeit angebrachter – Widersprechun-
gen, wodurch der Aufwand auf Seiten der Parteien, aber auch auf Seiten
des Gerichts anschwoll. Prozessunökonomisch war dies insofern, als die
Schriften mit weniger Ausführungen nichts an rechtlich relevanter Sub-
stanz verloren hätten und gezielter und beschränkter gefasst ebenso voll-
ständig hätten sein können. Aber auch die Bindung des Gerichts an die
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gesetzliche Zugeständnis-Fiktion, womit ihm verunmöglicht wurde,
spätere Widersprüche und zugehörige Beweise zu berücksichtigen, und
womit es einen Handlungsspielraum im Einzelfall einbüsste, führte im
Reflex zu prozessunökonomischumfangreichen Schriftsätzen.

Die Vorschriften zur Beweispflicht in der liechtensteinischen All-
gemeinen Gerichtsordnung legten ein System fest, das die Ursache für
übermässig grosse und detaillierte Schriftsätze wurde, da sie solche gera-
dezu verlangten. Abhilfe im Sinne der Prozessökonomie gegen solche
gesetzesbedingte Auswüchse musste demnach mittels Änderung der
Bestimmungen erfolgen und hier setzte die Novellierung der liechten-
steinischen Allgemeinen Gerichtsordnung an.

bbb) Neue Regelung: Widerspruch vermutet
Die Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
behielt das Gerüst der drei Varianten bei und bemühte sich, das System
zu verfeinern, insbesondere bei Variante (3). Allerdings führte dies zu
einem überladenen und unklaren Wortlaut, aus dem das neue System
nicht prima vista ersichtlich ist.

Die neuen Vorschriften beschränkten sich ebenfalls auf parteisei-
tige Tatsachenbehauptungen im kontradiktorischen Verfahren («Die von
einer Prozesspartei behaupteten Tatsachen, welche von dem Prozessgeg-
ner»). Weiterhin, obgleich im Normwortlaut unausgesprochen, galt,
dass die Beweislast denjenigen traf, der eine Tatsache behauptete. Wie-
derum konnte eine Partei auf Tatsachenvorbringen der Gegenseite, ins-
besondere der Beklagte auf solche in der Klage, reagieren, indem er aktiv
(1) ihnen ausdrücklich widersprach oder (2) sie ausdrücklich zugestand
oder passiv (3) ihnen nichts entgegenhielt und nicht auf sie einging.

(1) Im Falle des ausdrücklichen Widerspruches seitens der Gegen-
partei musste der Behauptende die von ihm vorgebrachten Tatsachen
beweisen. Es traf ihn eine Beweispflicht («sind von dem Behauptenden
zu erweisen»). Dabei traf die neue Vorschrift zwei einschränkende
Voraussetzungen, eine positive und eine negative: Die Beweispflicht be -
stand nur, (a) wenn und insofern die betreffenden Tatsachen ent scheid -
 relevant waren («wenn sie als Grundlage der Entscheidung dienen sol-
len»); ferner nur, (b) wenn es sich nicht um gerichtsnotorische Tatsachen
handelte («abgesehen von dem Falle der Offenkundigkeit derselben bei
dem Gericht»).
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(2) Gestand die Gegenpartei eine Tatsachenbehauptung ausdrück-
lich zu, so entfiel ein Beweiserfordernis für sie bzw. es erübrigte sich
zumindest insofern, wie sie zugestanden wurden («Ausdrücklich [. . .]
zugestandene Tatsachen bedürfen keines Beweises.»).

(3) Falls auf eine Tatsachenbehauptung von Seiten der Gegenpartei
nichts erwidert wurde, das heisst, wenn sie sie weder ausdrücklich
bestritt noch ausdrücklich zugestand («weder ausdrücklich [. . .] zuge-
standen wurden»), verblieb ein Zweifel: Wurde der betreffenden
Behauptung damit allenfalls stillschweigend widersprochen oder wurde
sie im Gegenteil stillschweigend zugestanden? Die neuen Vorschriften
der Novellierung bestimmten für diese Variante einen Grundsatz und
eine Ausnahme.

(a) Grundsätzlich galten von Gesetzes wegen Tatsachenbehauptun-
gen, auf die nichts erwidert wurde, als stillschweigend widersprochen
und demgemäss traf die behauptende Partei eine Beweispflicht («Eine
ausdrückliche und besondere Widersprechung der einzelnen, von der
Gegenseite behaupteten Tatumstände ist zur Begründung der Beweis-
pflicht nicht erforderlich und daher als überflüssig zu vermeiden.»).27

Auch hier griffen die zwei einschränkenden Voraussetzungen der
Beweispflicht ein, das heisst, sie bestand nur, positiv (aa) wenn und inso-
fern die betreffenden Tatsachen entscheidrelevant waren und negativ
(bb) wenn es sich nicht um gerichtsnotorische Tatsachen handelte.

(b) Ausnahmsweise konnten Tatsachenbehauptungen, zu denen
sich die Gegenseite nicht äusserte, als stillschweigend zugestanden gelten
(«stillschweigend zugestanden wurden»); vorausgesetzt war, dass auf-
grund «sorgfältiger» gerichtlicher Würdigung entschieden wurde, ob und
inwiefern eine Tatsachenbehauptung als zugestanden zu gelten
hatte.(«Inwieweit ohne ausdrückliches Zugeständnis Tatsachen als zuge-
standen anzusehen sind, hat das Gericht unter sorgfältiger Würdigung
des gesamten Vorbringens zu beurteilen.»). Kam das Gericht zum
Schluss, dass eine Tatsachenbehauptung gänzlich (oder in gewissem
Umfang) als zugestanden zu erachten war, entfiel (insoweit) eine
Beweispflicht («stillschweigend zugestandene Tatsachen bedürfen keines
Beweises»).
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cc) Prozessökonomischer Vergleich
Im Vergleich zwischen dem ehemaligen System der liechtensteinischen
Allgemeinen Gerichtsordnung und demjenigen der Novellierung zeigt
sich, dass bei der Beweispflicht im Falle von Variante (3), bei unerwi -
derten Tatsachenbehauptungen, eine Umkehrung der gesetzlichen Fik-
tion und deren Abwandlung in eine (widerlegbare) Vermutung eintrat.
Während nach den Bestimmungen der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung Tatsachenbehauptungen, auf die nichts entgegnet
wurde, als zugestanden gegolten hatten und so behandelt wurden, galten
sie neuerdings demgegenüber als grundsätzlich widersprochen, was
indes der gerichtlichen Würdigung unterlag und umgestossen werden
konnte.

Die umfangreichen Erwiderungen entfielen, die sich infolge von
§§ 11 und 104 in Verbindung mit § 5 FL-AGO ergeben hatten, unter
anderem weil § 11 FL-AGO einen ausdrücklichen Widerspruch («und
zwar insbesondere widersprechen») erfordert hatte. Es war nach der
neuen Regelung nicht mehr nötig, sicherheitshalber möglichst überall
Widersprechungen anzubringen, um sich die Beweispflicht aufzu -
erlegen, das heisst, die Beweismöglichkeit zu eigenen Gunsten offenzu-
halten.28 Prozessökonomisch bemerkenswert war die ratio legis der
neuen Vorschrift, die im Wortlaut sogar ausdrücklich aufschien: Um
derartige überflüssige Widersprechungen künftig zu verhindern,
bedurfte es keines ausdrücklichen Widerspruches mehr («ist zur Begrün-
dung der Beweispflicht nicht erforderlich und daher als überflüssig zu
vermeiden.»).29

Die Erwiderungen wurden daher kürzer, da keine Gefahr mehr
bestand, dadurch eine spätere Beweismöglichkeit ungewollt preiszuge-
ben; insofern wirkten die neuen Vorschriften prozessökonomisierend.
Das Gericht konnte bei unerwiderten Tatsachenbehauptungen entschei-
den, ob sie als zugestanden oder widersprochen zu gelten hatten. Inso-
fern erhielt es einen – vordem infolge gesetzlicher Fiktion des Zuge-
ständnisses nicht vorhandenen – Handlungsspielraum, den es zwecks
Erforschung der materiellen Wahrheit ausüben konnte. Sowohl Prozess-
ökonomie als auch die Erforschung der materiellen Wahrheit vermöge
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28 Siehe oben unter §  7/I./3./b)/bb)/aaa).
29 Vgl. Schädler, 1901–1911, S. 35.



einer gerichtlichen Würdigung waren demnach in den neuen Normen
zur Beweispflicht bei Tatsachenbehauptungen umgesetzt und sinnvoll
gegeneinander austariert – und dadurch vor allem der Missstand über-
mässig langer, Überflüssiges enthaltender Erwiderungen behoben.

c) Ordnungsstrafen gegen prozessökonomische Verstösse
Aus Gründen der Prozessökonomie, und gegenüber den ersetzten Para-
graphen der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung Neuland
betretend, wurde schliesslich eine zusätzliche Bestimmung eingeführt,
die künftig dem Gericht Ordnungsstrafen nicht nur ermöglichte, son-
dern es auch dazu verpflichtete:

Ein gerichtlicher Handlungsspielraum wurde mittels Ordnungsstrafen
geschaffen, welche sowohl im Falle von absichtlich unwahren Tatsa-
chenvorbringen als auch von überflüssigem Vorbringen bei Erwiderun-
gen verhängt werden sollten, ungeachtet dessen, ob im Einzelfall hier-
durch der Zivilprozess und das Gericht oder die Gegenpartei konkret
einen Nachteil oder Schaden erlitten hatte. Fortan bestand die Pflicht des
Gerichts, gegen derartige prozessökonomische Missstände vorzugehen,
abgeschwächt durch einen Höchstbetrag und keinen Mindestwert der
Ordnungsstrafe. Indem nicht nur eine Möglichkeit von Ordnungsstra-
fen, sondern die Pflicht des Gerichts zu deren Verhängung («unterlie-
gen» statt beispielsweise lediglich «können [. . .] unterliegen») aufgestellt
wurde, zeigte sich, dass künftig prozessunökonomisches Verhalten
zulasten des Verfahrens und dessen Ordnung («Ordnungs»-«strafen»)
streng bestraft werden sollte.
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LGBl. 1907 Nr. 1
5. Wissentlich unrichtige Behaup-
tungen von Tatsachen sowie über-
flüssige Weitläufigkeit in der Beant-
wortung unterliegen Ordnungsstra-
fen bis zum Höchstbetrag von 200
Kro nen, welche nach Beschaffen-
heit der Umstände entweder gegen
die Partei oder gegen den Vertreter
oder gegen beide verhängt werden
können und dem landschaftlichen
Armenfonds zufliessen.



Dass die Verantwortlichkeit bei der Partei, jedoch auch bei deren
Rechtsvertreter oder bei beiden zugleich vorliegen konnte und dement-
sprechend das Gericht die Ordnungsstrafe gezielt gegen den jeweiligen
Verfehlenden richten konnte, entsprach dem Schutzgedanken einerseits
gegenüber der Partei, da ihr das Verhalten ihres Vertreters nicht unbese-
hen zugerechnet wurde, und andererseits vice versa.

Was das Verschuldensmass anbelangte, erforderte das Anführen
unwahrer Tatsachen Wissen und Willen, also Absicht. Fahrlässigkeit
scheint nicht genügt zu haben und zugunsten der Parteien und der Voll-
ständigkeit deren tatsächlichen Vorbringens ausgeschlossen gewesen zu
sein. Bei den überflüssigen Weitläufigkeiten in Erwiderungen hingegen
wurde kein Verschulden vorausgesetzt (gekennzeichnet durch ein in -
halt lich vom Tatbestandselement «wissentlich» trennendes «sowie»), so
dass allein der Umstand, dass nach Ermessen des Gerichts Weitläufig-
keiten vorlagen, wohl genügte, um eine Ordnungsstrafe auszusprechen.
Mit anderen Worten dürfte diese Tatbestandsvariante nicht nur bei 
Vorsatz, sondern auch bei Fahrlässigkeit und Unsorgfalt verwirklicht
gewesen sein. In einem solch niedrigen Verschuldensmass, das nicht auf
absichtliche Schikane, Verzögerung oder Aufwanderzeugung be -
schränkt war, äusserte sich, wie sehr der Gesetzgeber danach trachtete,
selbst fahrlässig herbeigeführten übermässigen und prozessunökonomi-
schen Aufwand zu bestrafen und vielleicht zu verhindern.

Dass die verhängten Ordnungsstrafen in den landschaftlichen
Armenfonds30 flossen, stellte in gewissem Sinne zwar einen sozialfür-
sorglichen Gedanken in nuce dar, der aber aus dem Zivilprozessrecht
hinausführte und nicht auf das oder im Zivilprozessrecht selbst wirkte.31

Jedenfalls war er von der Konzeption eines prozessualen Schadenersat-
zes an die Partei, welche durch prozessunökonomisches Verhalten der
Gegenseite Nachteile erfuhr, noch weit entfernt. Es ging vielmehr um die
Bestrafung des Verfehlenden und allenfalls nur sekundär um general -
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30 Der Armenfonds im Fürstentum Liechtenstein wurde 1845 gegründet und durch das
Armengesetz 1869 erweitert (Schädler, Entwicklung, S. 27 und S. 63 f., je m. w. H.).

31 Insofern entsprach es also nicht dem, was Franz Klein unter dem sozialen Zivilpro-
zess verstand (siehe oben unter §  3/II./2.). Die österreichische Zivilprozessordnung
von 1895 bestimmte in §  220 Abs. 2 Ö-CPO ebenfalls, dass zivilprozessuale Geld-
strafen dem Armenfonds des jeweiligen Wohnsitzortes des Bestraften zukommen
sollten.



präventive Abschreckung, nicht jedoch um finanzielle Wiedergutma-
chung erlittenen prozessualen Unrechts infolge der Verletzung der Pro-
zessökonomie.

4. Ergebnis

Angesichts des rechtspolitischen Zweckes und der neuen Vorschriften
lassen sich die Missstände im liechtensteinischen Zivilprozess, die in der
Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
angegangen wurden, im Groben als die folgenden rekonstruieren: (1) das
Erfordernis formalisierter, ausdrücklicher Erwiderungen gegen Tatsa-
chenvorbringen, vor allem in Verbindung mit der (2) gesetzlichen Fik-
tion, unerwiderte Tatsachenbehauptungen gälten als zugestanden und
damit als formell wahr. Daraus resultierte (3) allgemein die überflüssige
Weitläufigkeit in Wort und Schrift bei parteiseitigen Vorbringen sowie
(4) das Fehlen prozessualer Handhaben seitens des Gerichts gegen sol-
che Verstösse gegen die Prozessökonomie.

Was verursachte bzw. wer verschuldete, und vor allem wie, die pro-
zessökonomischen Missstände nach der Ansicht, die in der Novellierung
zum Ausdruck kam? Die Ursache wurde zum einen Teil den Bestim-
mungen der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung angelas-
tet, da sie derart umfangreiche parteiseitige Vorbringen geboten oder
zumindest erlaubten. Hieraus ergab sich implizit zum anderen Teil die
Verantwortlichkeit in erster Linie der Rechtsvertreter, in zweiter Linie
der Parteien: Die forensische Praxis, umfangreiche Schriftsätze mit über-
flüssigen Anbringungen eventualiter einzureichen, dürfte aus der Nach-
lässigkeit der Bestimmungen resultiert haben, die die Rechtsvertreter
ausnutzten. Das Gericht hingegen, zumal die Novellierung sich ihm
gegenüber nicht zu Schritten genötigt zeigte, scheint demnach aus dama-
liger Sicht an den Mängeln keine Schuld getragen zu haben. Im Gegen-
teil waren dessen Hände angesichts der Normen der liechtensteinischen
Allgemeinen Gerichtsordnung gebunden und mangels prozessualer
Handhabe gegen die Missstände war es diesbezüglich zum unbehagli-
chen Untätigbleiben verurteilt.

Die Vorkehrungen der Novellierung, die gegen die genannten
Missstände Abhilfe schaffen sollten, wurden im Sinne prozessökonomi-
scher Mechanismen ausgestaltet. Da die Verfahrensordnung als vorwie-
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gende Ursache für die prozessökonomischen Mängel angesehen wurde,
setzte man bei ihr an, um die Ursachen und damit die daraus folgenden
Mängel zu beseitigen. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild der
Mechanismen: (1) Die Parteien werden ausdrücklich zur Kürze und Ver-
meidung von Überflüssigem in ihrem Vorbringen verpflichtet. (2) Das
Gericht bestimmt bei unerwiderten tatsächlichen Vorbringen, ob sie
stillschweigend zugestanden oder bestritten wurden und somit deren
Beweisbedürftigkeit, das heisst, ob sie beweisbedürftig sind und, beja-
hendenfalls, wohl auch den Umfang und das Beweismass, wobei die
Beweislast stets die behauptende Partei trifft. (3) Gegen absichtlich
unwahre Tatsachenbehauptungen sowie gegen fahrlässig überflüssiges
Vorbringen bei Erwiderungen verhängt das Gericht zwangsläufig Ord-
nungsstrafen, je nach Umständen des Einzelfalles gegenüber dem
Rechtsvertreter, der Partei oder beiden.

Der Einbau der fünf neuen Bestimmungen, numeriert von 1. bis 5.,
mutet legistisch sonderbar an, wurden doch dadurch vier Paragraphen
ersetzt, die sich zum einen im ersten, zum anderen im elften Kapitel der
liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung befanden. Eine sol-
che, etwas unbeholfene Konstruktion ging zulasten der Einfachheit der
Verfahrensordnung, obwohl die neuen Bestimmungen das Verfahren an
sich vereinfachten32. Diese Konstruktion wird vielleicht erklärbar aus
den damals nur punktuell möglichen und angestrebten Änderungen,
wodurch die Systematik der Verfahrensordnung ansonsten unangetastet
bleiben sollte und weshalb sie ihr an-, und nicht eingefügt wurden.

Insgesamt traten Zweck und Ziel der neuen Bestimmungen jedoch
deutlich hervor. Zwei Tendenzen zeichneten sich im Kontrast zu den
ersetzten Paragraphen der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung ab: zum einen das Bestreben nach Prozessökonomisierung bei Par-
teivorbringen; zum anderen die Erweiterung des gerichtlichen Hand-
lungsspielraums, das heisst sowohl bezüglich der gerichtlichen Würdi-
gung von Parteivorbringen – deren Verwirklichung bei der Novellierung
der Strafprozessordnung misslang33 – als auch mittels Ordnungsstrafen.
Diese Tendenzen sollten später in der liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung von 1912 ausgebaut und weitergreifend umgesetzt werden.
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32 So die Beurteilung seitens Schädler, 1901–1911, S. 35.
33 Siehe oben §  7/I./1./a).



5. Ein Zwischenschritt zur Zivilprozessreform

Bei der Betrachtung der Novellierung der liechtensteinischen Allgemei-
nen Gerichtsordnung darf man nicht ausser Acht lassen, wann sie statt-
fand und von wem die Novellierungsvorlagen geschaffen wurden. Dies
deshalb, weil beides belegt, dass sich bereits erste Einflüsse der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 in der Novellierung nieder-
schlugen, noch ehe sie als Ganzes in der liechtensteinischen Rechtsord-
nung rezipiert wurde.

Die Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung fand im Jahre 1906 statt. Seit dem Inkrafttreten der neuen Zivil-
prozessordnung im Jahre 1898 im Nachbarstaat Österreich waren
bereits acht Jahre vergangen und die erste Zeit ihrer Bewährung war
damit bestanden und wichtige erste Erfahrungen waren gesammelt.
Bereits mit dem Zollvertrag im Jahre 1852 war Liechtenstein eine für
seine staatlichen Finanzen förderliche wirtschaftliche Anbindung an das
starke Nachbarland Österreich gelungen.34 Nebst dem ohnehin beste-
henden Näheverhältnis des liechtensteinischen Fürstenhauses zur öster-
reichisch-ungarischen Monarchie35 sorgte der Zollvertrag für eine
beständige politische Hinwendung des liechtensteinischen Staates zur
Donaumonarchie bis zu deren Zusammenbruch im Ersten Weltkrieg.36

Aufgrund der österreichisch-liechtensteinischen Zollunion kam es
namentlich in diesbezüglichen Bereichen in der liechtensteinischen
Rechtsordnung zu Rezeptionen.37 Aber auch in anderen Bereichen wie
bei der Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung wird ein steter Blick auf das neue österreichische Zivilverfahren
gerichtet gewesen sein.
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34 Schädler, Entwicklung, S. 37 und S. 42 f. Siehe besonders eingehend Geiger,
Geschichte, S. 186–214 und S. 336–344; Berger, Rezeption, S. 29–32; siehe auch
Raton, S. 34–37; Vogt, Brücken, S. 171 und S. 173; Beattie, S. 25 f.; Berger, ABGB,
S. 12 f.; Goop, S. 228; von Liechtenstein, S. 17; Büchel, Aussenwirtschaft, S. 42 f.

35 Von Liechtenstein, S. 12 f. m. w. H. und S. 83; siehe Steinacher, Haus Liechtenstein,
S. 687.

36 Delle-Karth, S. 35; vgl. Geiger, Geschichte, S. 26; Berger, Einfluss, S. 265; siehe als
Überblick Steinacher, Beziehungen, S. 688 f.; siehe auch Burmeister, Rechtswesen,
S. 742 f.

37 Berger, Rezeption, S. 31 f. m. w. H.; Berger, Arbeiten, S. 2 f. m. w. H.



Das fürstliche Appellationsgericht in Wien, das die Vorlagen zur
Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
erstellte, war zusammengesetzt aus drei38 österreichischen, in Wien auch
forensisch tätigen Anwälten, die demnach in praxi mit der Klein’schen
Zivilprozessordnung vertraut waren. Daher ist die österreichische Zivil-
prozessordnung in gewissem Masse bereits in die Novellierungsvorlage
der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung eingeflossen. Das
fürstliche Appellationsgericht in Wien hielt nämlich in seinem Schreiben
an die liechtensteinische Regierung, welchem die Novellierungsentwürfe
beilagen, ausdrücklich fest, dass sich die Novellierung vorläufig auf vier
Paragraphen der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
beschränke und dadurch

«die ärgsten Übelstände der dermaligen Prozessführung in ent-
sprechender Weise beseitigt werden und ein Übergang zu den 
Prinzipien der geltenden, österreichischen Zivilprozess-Ordnung
[von 1895, E. S.] angebahnt wird. Eine weitergehende Änderung
des Verfahrens in Zivilrechtsstreitigkeiten einzuführen, schien [. . .]
für dermalen untunlich [. . .] [, und dass erst] nach Vornahme der
erforderlichen Vorarbeiten an eine grundlegende Änderung des
Prozessverfahrens auch im Fürstentume wird geschritten werden
können.»39

Die Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
erwies sich somit nur als Episode in einem auf längere Zeit ausgerichte-
ten Reformvorhaben. Als sich die Bestrebungen nach einer Reform des
liechtensteinischen Zivilverfahrensrechts allmählich verdichteten, sich
zugleich aber auch abzeichnete, dass eine solche Reform viel Zeit bean-
spruchen würde, griff man zu einer zwischenzeitlichen Lösung: Diejeni-
gen Bestimmungen der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung, welche man als hauptursächlich für die prozessualen Missstände
erachtete, wurden 1906 im Sinne einer eingeschränkten Ursachenbe-
kämpfung in der Verfahrensordnung revidiert, bis die Justizreform pro-
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38 Schädler, 1873–1889, S. 66 Fn. 1.
39 LI LA RE 1906/0911, Z:7351, 12. Oktober 1906, S. 1 f., Hervorhebungen E. S.; vgl.

LI LA RE 1906/0911, Zusatzbestimmungen, 11. Dezember 1906, S. 3; Schädler,
1901–1911, S. 42 f.



funde Ursachenbekämpfung üben und die prozessökonomischen Miss-
stände grundsätzlich und insgesamt beseitigen sollte. Es sollten die
gröbsten Unzulänglichkeiten rasch behoben werden, um die Zeit bis zur
grundlegenden Justizreform zu überbrücken und für diese wohl die
nötige Ausarbeitungszeit zu gewinnen.

II. 1907/1908: Mündliches und schriftliches 
Gutachten Josef Peers

Josef Peer war der erste Gutachter, der im Hinblick auf eine Anfang des
20. Jahrhunderts ins Auge gefasste liechtensteinische Justizreform pro-
zessökonomische Vorschläge unterbreitete. Der historische Hintergrund
(1.) war folgender: Peer war bereits 1907 von der ersten Siebnerkommis-
sion, die es erst weiter unten40 zu behandeln gilt, angegangen und in der
Frage der grundsätzlichen Ausrichtung einer liechtensteinischen Justiz-
reform zu Rate gezogen worden, woraufhin er ein mündliches Gutach-
ten erstattet hatte. Die Siebnerkommission hatte sich in der Folge in
ihrem Bericht zuhanden des liechtensteinischen Landtags stark auf Peers
Ausführungen gestützt. Daher wurde Peer gebeten, sein Gutachten zu
verschriftlichen. Er tat dies und reichte es 1908 nach, als der Landtag die
nicht zuletzt inhaltlich stark auf Peers Ausführungen gestützte Resolu-
tion zur liechtensteinischen Justizreform41 bereits gefasst hatte.

In seinem Gutachten deutete Peer die im liechtensteinischen Zivil-
prozess dazumal herrschenden prozessökonomischen Missstände leider
nur an (2.). Trotzdem trug er einige für die spätere Justizreform wichtige
und leitende prozessökonomische Überlegungen vor (3.): die Schaffung
einer einheitlichen Kodifikation nach österreichischem Vorbild [a)]; das
Aufgreifen der Fortschrittlichkeit der österreichischen Zivilprozessord-
nung von 1895 [b)]; die Einrichtung eines neuen Instanzenzuges [c)]; die
Kostenvermeidung und Beibehaltung nur eines einzigen Landrichters
[d)]; schliesslich die Wahrung der Justizhoheit des Landesfürsten [e)].
Wenngleich die prozessökonomischen Anregungen Peers zur liechten-
steinischen Justizreform überwiegend lediglich grundsätzlicher Art
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41 Siehe unten unter §  7/III./1./c).



waren und noch nicht ausgereifte Lösungen darstellten, so warf er mit
ihnen doch diejenigen grundlegenden Fragen auf, die in allem Weiteren
für die Diskussionen um die liechtensteinische Justizreform bedeutsam,
bestimmend und wegleitend bleiben sollten.

1. Historischer Hintergrund

Josef Peer (1864–1925)42 hatte, wie er im Begleitbrief seines Gutachtens
anmerkte, seine Kindheit in Liechtenstein verbracht, war dort in die
Volksschule gegangen und unterhielt zu Liechtenstein zeitlebens «enge
persönliche und geschäftliche Beziehungen»43.44 Peer hatte in Innsbruck
Rechtswissenschaften studiert und im Jahre 1887 zum Dr. iur. promo-
viert; er führte seit 1894 eine Anwaltskanzlei in Feldkirch und war eben-
dort von 1901 bis 1909 Bürgermeister; zudem wirkte er von 1902 bis
1909 als Vorarlberger Landeshauptmannstellvertreter und war in dieser
Zeitspanne Parlamentarier des vorarlbergerischen Landtages.45 Peer
sollte im weiteren Verlauf der Geschichte des Fürstentums Liechtenstein
noch an prominente Stelle treten: Im Zuge der Ereignisse und politi-
schen Bestrebungen, die zu der liechtensteinischen Verfassung von 1921
führten, war Peer zwischen Ende 1920 und Anfang 1921 einstweiliger,
für sechs Monate bestellter Landesverweser und erarbeitete zu jener Zeit
eine Verfassungsvorlage für das Fürstentum Liechtenstein.46

Eingangs seines Schreibens bzw. Gutachtens erwähnte Josef Peer
die Besprechung mit Landtagspräsident Albert Schädler und dem Land-
tagsabgeordneten Friedrich Walser,47 die als Mitglieder der (ersten) Sieb-
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42 Siehe vor allem Quaderer, Peer, S. 696 f.
43 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 4.
44 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 4. Vgl. Quaderer, Peer,

S. 696.
45 S. v. «Peer, Josef», <www.e-archiv.li> m. w. H.; vgl. Quaderer, Peer, S. 696; siehe

auch LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 1.
46 S. v. «Peer, Josef», <www.e-archiv.li>; Beattie, S. 47 und S. 386; Quaderer, Peer,

S. 696 f.; vgl. Geiger, Krisenzeit, S. 63; siehe Berger, Rezeption, S. 42–44. Siehe zu
den historisch-politischen Ereignissen Beattie, S. 45–49; Goop, S. 259; Raton,
S. 117–121, der jedoch Peer nicht erwähnt.

47 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 1.



nerkommission48 von dieser beauftragt worden waren, die Fragen der
Justizreform mit dem rechts- und verwaltungskundigen Peer zu bespre-
chen49. Die Ergebnisse dieses mündlichen Austauschs lagen dem Antrag
der ersten Siebnerkommission am 14. Dezember 1907 bereits vor und
wurden darin sinngemäss wiedergegeben.50 Mit dem Kommissionsbe-
richt wurden Peers Vorschläge somit erstmals, obschon nur als Wieder-
gabe, an den Landtag herangetragen und mithin in die Debatte um die
Justizreform eingeführt. 

Daraufhin wurde Peer gebeten,51 seine Ausführungen noch zu ver-
schriftlichen und als Gutachten im Hinblick auf die Justizreform im
Fürstentum Liechtenstein zu erstatten, was er datiert mit dem 7. Februar
1908 tat.52 Das Gutachten setzte sich zusammen aus einem (in der
Schreibmaschinenabschrift) vierseitigen Schreiben an den Landtagsprä-
sidenten Albert Schädler und weiteren Ausführungen auf vier Seiten
unter dem Titel «Codificationen». Die gutachterlichen Vorschläge ver-
teilten sich gleichmässig über beide Dokumente und äusserten sich
sowohl zum liechtensteinischen Straf- als auch zum Zivilprozessrecht.
Sie deckten sich mit den im Kommissionsbericht referierten Ansichten
Peers, abgesehen vom geringfügig höheren Detailierungsgrad im Gut-
achten. Das Gutachten Peers fiel insgesamt eher kurz aus und die Vor-
schläge, die es enthielt, waren eher im Sinne von richtungsweisenden
Anregungen zu verstehen, da sie weitgehend ohne konkrete Umset-
zungsmöglichkeiten vorgetragen wurden. Peer schickte daher im Gut-
achten voraus:

«Bei der Kürze der mir zu Gebote gestandenen Zeit mußte ich
mich selbstverständlich darauf beschränken, die Reformideen nur
in Umrissen zu skizzieren. Ich bin mir der Verbesserungsfähigkeit
aller meiner Vorschläge vollkommen bewusst.»53

Trotz der vielfach bloss angedeuteten Vorschläge Peers in seinem Gut-
achten ist es ein wertvolles Dokument im Hinblick auf die Justizreform
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51 Siehe unten §  7/III./1./d).
52 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 1.
53 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 1, vgl. S. 4.



sowie die Entstehung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von
1912 und mithin deren Prozessökonomie. Das schriftliche Gutachten
wurde vom Landtag nachträglich zur Debatte des Siebnerkommissions-
berichtes offiziell in Auftrag gegeben. Es widerspiegelt ein frühes Sta-
dium der Justizreform, nämlich eine Zeit, in der es noch weniger um
konkrete prozessökonomische Mechanismen und deren Verwirklichung
als vielmehr um die Auslotung aller Möglichkeiten und die Erörterung
der grundlegenden Weichenstellungen, ganz besonders in prozessöko-
nomischer Hinsicht, ging.

2. Andeutung prozessökonomischer Missstände

Peer ging gemäss eigenen Angaben bei seinen Überlegungen gezielt von
der «Unhaltbarkeit bisheriger Einrichtungen und Zustände im Fürsten-
tum Liechtenstein»54, das heisst gezielt von den Missständen im liech-
tensteinischen Prozessrecht55 aus. Unglücklicherweise benannte Peer in
seinem Gutachten diese Mängel nicht und führte sie nicht aus, sondern
setzte sie stillschweigend als bekannt voraus und ging unmittelbar auf
Verbesserungsvorschläge ein.

3. Prozessökonomische Anregungen und Abwägungen

Das Gutachten Peers umfasste folgende Anregungen und Abwägungen
von prozessökonomischer Bedeutung: die Schaffung eines prozessöko-
nomischen Verfahrens mittels einer einheitlichen Kodifikation nach
österreichischem Vorbild [a)]; die Orientierung an der Fortschrittlich-
keit der österreichischen Zivilprozessordnung [b)]; die Einrichtung eines
neuen Instanzenzuges [c)]; die generelle Kostenvermeidung und weiter-
hin die Beschäftigung nur eines Landrichters [d)]; die Wahrung der Jus-
tizhoheit des Landesfürsten [e)].
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54 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 1, woran sofort die Bitte
Peers anschliesst, ihm dies «nicht übel zu nehmen».

55 Peer widmete sich in seinem Gutachten sowohl dem Straf- als auch dem Zivilver-
fahrensrecht; für die vorliegende Untersuchung fällt allerdings nur letzteres in
Betracht.



a) Einheitliche Kodifikation nach österreichischem Vorbild
Als grundlegende Weichenstellung hielt Peer fest, dass die Reform im
liechtensteinischen Zivilprozessrecht «im Wege einheitlicher Codifica-
tionen»56 verwirklicht werden müsse,

«da mit der Erlassung von Novellen unmöglich ein altes und auf
veralteten Prinzipien basierendes Verfahren in ein modernes und
auf modernen Grundsätzen ruhendes verwandelt werden kann.»57

Damit knüpfte Peer an die Novellierung der liechtensteinischen Allge-
meinen Gerichtsordnung von 1906 an, welche zwecks Beseitigung der
gröbsten prozessökonomischen Missstände im Zivilprozess vollzogen
worden und bei der man sich darüber im Klaren gewesen war, dass sie
nur vorderhand Abhilfe schaffen und es später einer grundlegenden
Reform bedürfen würde.58 Bei dieser nun anstehenden Reform, so emp-
fahl Peer, sollte sich das Fürstentum Liechtenstein an Österreich und
dessen Rechtsordnung orientieren. Als Gründe hierfür führte er an:
Liechtenstein und Österreich seien wirtschaftlich auf das Engste ver-
flochten und ständen in mannigfaltiger Hinsicht in gegenseitigem Aus-
tausch; die liechtensteinischen Verhältnisse erforderten, wie bislang, so
auch künftig die Rechtsprechung von Richtern aus Österreich verrichten
zu lassen; schliesslich sei die österreichische Zivilverfahrensordnung von
1895 äusserst fortschrittlich und rage unter den vielen möglichen Vorbil-
dern prominent hervor.59 Daher riet Peer,

«daß die Justizreform in Liechtenstein österreichische Einrichtun-
gen [. . .] und – mutatis mutandis – auch die bei uns [in Österreich,
E. S.] in Geltung stehenden Gesetze über das gerichtliche Verfah-
ren zum Muster nehme.»60

Somit regte Peer nicht nur eine Modernisierung des liechtensteinischen
Zivilverfahrensrechts («Gesetze») an, sondern damit Hand in Hand
gehend auch eine Modernisierung der liechtensteinischen Gerichtsorga-
nisation («Einrichtungen»). Er betonte mit dem Hinweis «mutatis
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56 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 2, Hervorhebung E. S.
57 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 2.
58 Siehe oben unter §  7/I./5.
59 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 2.
60 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 2, Hervorhebungen E. S.



mutandis», dass die österreichischen Vorbilder nicht unbesehen auf
Liechtenstein angewendet werden dürften, sondern dessen Gegebenhei-
ten angepasst werden müssten, da dies für den Erfolg der Reform mass-
gebend sein würde. Hiermit griff er ein Grundmotiv aus der liechten-
steinischen Rechtsrezeptionsgeschichte, nämlich die spezifische Anpas-
sung übernommener Erlasse an den monarchischen Kleinstaat
Liechtenstein und dessen Verhältnisse auf, welches zuvor61 bereits man-
cherorts postuliert wurde und auch späterhin62 ebenso vielfach gefordert
und praktiziert werden sollte. Wo Peer die kleinstaatlichen Verhältnisse
Liechtensteins sich im Zivilprozess vorwiegend niederschlagen sah, war
im Gerichtsbetrieb, genauer gesagt in der Gerichtsorganisation sowie
deren Kosten.

b) Aufnehmen der Fortschrittlichkeit der österreichischen
Zivilprozessordnung

Worin laut Peer die Fortschrittlichkeit der österreichischen, also der
Klein’schen Zivilprozessordnung bestand, welche er aus ebendiesem
Grunde als Rezeptionsvorbild vorschlug, kam im Kontrast zur liechten-
steinischen Allgemeinen Gerichtsordnung zum Ausdruck. Peer lobte
nämlich die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 als

«ein einheitliches, modernes, auf den Grundsätzen der Öffentlich-
keit, Mündlichkeit und freien Beweiswürdigung sowie dem Prin-
zipe der Erforschung der Wahrheit beruhendes Gesetz»63,

doch führte er nicht aus, wie die Umsetzung dieser Grundsätze in Liech-
tenstein konkret erfolgen sollte oder könnte. Eine detaillierte Ausarbei-
tung überliess er ausdrücklich hierzu berufenen Gremien64. Immerhin
gab Peer jedoch klar zu verstehen, dass die neue liechtensteinische Zivil-
prozessordnung sich nicht auf die antiquierten Grundsätze der (liech-
tensteinischen) Allgemeinen Gerichtsordnung, wie umfangreiche
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61 Siehe oben unter §  6/I./1. zur fürstlichen Verordnung von 1812 und oben unter
§ 7/I./1./b) zum fürstlichen Handbillett von 1906.

62 Siehe diesbezüglich zu Gustav Walkers Entwürfen eines liechtensteinischen Zivil-
verfahrens unten unter §  8/I./1./d).

63 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 5, Hervorhebungen 
E. S. Vgl. Lindt, Reform, S. 559.

64 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 4.



Schriftlichkeit, Formalisierungen, Parteibetrieb usw. würde stützen kön-
nen, sondern darin die zeitgemässen Prinzipien der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895 realisiert werden sollten – und somit
auch die Klein’sche Prozessökonomie.

c) Neuer Instanzenzug
De lege lata herrschte im Fürstentum Liechtenstein ein dreistufiger
Instanzenzug in Zivilsachen: Das fürstliche Landgericht in Vaduz fun-
gierte als erste Instanz, das fürstliche Appellationsgericht in Wien als
zweite Instanz und das Oberlandesgericht Innsbruck als dritte Instanz.65

Diese geographische Zerstreuung der Instanzen brachte es mit sich, dass
erstinstanzliche Urteile selten an die höheren Instanzen weitergezogen
wurden, da der daraus entstehende Aufwand an Zeit und Kosten von
den Parteien kaum erbracht werden konnte.66 Peer empfahl daher eine
prozessökonomische Veränderung des Instanzenzuges de lege ferenda.

Weiterhin sollte in Zivilsachen als erste Instanz das fürstliche Land-
gericht in Vaduz in Einzelrichterbesetzung entscheiden und urteilen.67

Ein progressiver Vorschlag Peers stellte die Errichtung der zweiten
Instanz im liechtensteinischen Inland selbst dar.68 Zwecks mündlicher
und öffentlicher Verhandlung, deren Verwirklichung im Zuge der
Reform er als «zwingende Notwendigkeit [. . . , auf die] unter keinen
Umständen verzichtet werden kann»69, ansah, regte er die Errichtung
«der Appellsenate im Zivilverfahren»70 in Liechtenstein an. Der zivil-
rechtliche Appellsenat sollte sich aus zwei österreichischen Richtern
sowie einem Laienrichter mit liechtensteinischer Staatsbürgerschaft
zusammensetzen; er sollte in Vaduz ordentlich vierteljährlich oder in
dringenden Fällen ausserordentlich tagen und mittels Berufungen gegen
Urteile und mittels Rekursen gegen Beschlüsse des Landgerichts ange-
gangen werden können, wobei die Berufungsverhandlungen schriftlich
sowie mündlich hätten stattfinden sollen.71 Um die zusätzlichen Kosten
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65 Siehe oben unter §  6/I./5. und 8.
66 Vgl. Berger, Rezeption, S. 25 f.
67 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 5.
68 Siehe zusammenfassend Lindt, Reform, S. 559 f.
69 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 3.
70 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 3.
71 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 5 f.



zu decken, die eine solche inländische zweite Instanz verursachen
würde, gab Peer zu bedenken, ob diese nicht den Parteien als Verfah-
renskosten überbürdet werden könnten: Zumal die Neuordnung des
Zivilverfahrensrechts ohnehin eine «bedeutende Verbilligung des Ver-
fahrens»72 bewirken würde, sei die Übertragung solcher zweitinstanzli-
cher Verfahrenskosten auf die Parteien mehr als gerechtfertigt.73

Als dritte Instanz im Sinne des Obersten Gerichtshofes sah Peer
das fürstliche Appellationsgericht in Wien vor, das die bisherige dritte
Instanz des Oberlandesgerichts in Innsbruck ersetzen würde. Mehrkos-
ten seien dadurch nicht zu gewärtigen, würde doch lediglich die derzeit
zweite Instanz zur dritten werden und die derzeit dritte Instanz, das
Oberlandesgericht Innsbruck, entfiele aus dem Instanzenzug.74 Die
dritte Instanz könne mittels Revisionen sowie Revisionsrekursen ange-
gangen werden, wobei das Verfahren nichtöffentlich sei und ohne münd-
liche Verhandlung stattfinde,75 was sich aus der Distanz zwischen Liech-
tenstein und dem Sitz des fürstlichen Appellationsgerichts in Wien
erkläre und rechtfertige, so Peer.

d) Kostenvermeidung und ein Landrichter
Einen wesentlichen Anteil an den Überlegungen Peers nahm die pro-
zessökonomische Frage nach den Kosten sowohl der Reform als auch
der später hiermit gestalteten Rechtspflege ein. Die Justizreform selbst
dürfe für das Fürstentum Liechtenstein lediglich unerhebliche Zusatz-
kosten verursachen, hielt Peer fest.76 In Anbetracht der Kleinheit des
liechtensteinischen Staates seien zudem aber auch die mit der Neugestal-
tung der Verfahrensordnung später erwachsenden Kosten besonders mit
Bedacht zu prüfen, damit nicht von vornherein und rundweg erforderli-
che Reformen an Kostenbefürchtungen scheiterten.77 Peer beschwich-
tigte solche Befürchtungen deshalb damit, dass nach der Justizreform
wie bislang nur ein einziger Landrichter zur Verrichtung der Rechtspre-
chung in erster Instanz nötig sein werde. Sollte dereinst infolge des
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72 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 3.
73 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 3.
74 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 4.
75 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 6.
76 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 2.
77 Vgl. LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 2 f.



anschwellenden Geschäftsanfalles ein zweiter Landrichter angestellt
werden müssen, werde dieser Umstand der wirtschaftlichen Entwick-
lung Liechtensteins zuzuschreiben und mithin ein begrüssenswerter sein
sowie das Verhältnis von Kosten und Nutzen einer zweiten Landrich-
terstelle alsdann anders, nämlich günstiger ausfallen.78

e) Wahrung der Justizhoheit des Landesfürsten
Als einen leitenden Gedanken seiner Überlegungen und Anregungen
bezeichnete Peer, dass die Justizhoheit des Landesfürsten bei der Reform
nachdrücklich gewahrt und aufrechterhalten bleiben müsse.79 In pro-
zessökonomischer Hinsicht scheint die landesfürstliche Justizhoheit auf
den ersten Blick unbedeutend. Berücksichtigt man jedoch, welche geo-
graphisch handfesten Auswirkungen sie zeitigen konnte, wird sie pro-
zessökonomisch höchst bedeutsam. Wenn man gemäss Peers Ansicht
eine obere oder die oberste Instanz nach Wien an das fürstliche Appel-
lationsgericht verlagerte, hätten sich zwischen den Instanzen geographi-
sche, zur damaligen Zeit nur mühsam zu bewältigende Weiten ergeben,
oder zumindest wären sie, nachdem der Instanzenzug Vaduz-Wien-
Innsbruck schon bestand, nicht verkürzt worden.

Daher stand man anlässlich der Reform vor der Entscheidung:
Wollte man den Parteien die Überwindung dieser Distanzen sowie damit
verbundenen Aufwand an Zeit und Kosten zumuten und so allenfalls in
Kauf nehmen, dass ein (berechtigtes) Rechtsmittel gegen das erstinstanz-
liche Urteil angesichts solchen Aufwandes unterblieb? Oder sollten die
Verfahren der oberen Instanzen in Anbetracht der geographischen Hin-
dernisse stattdessen schriftlich und nichtöffentlich gestaltet werden,
wobei die fortschrittliche Tendenz hin zu Mündlichkeit und Öffentlich-
keit dort preisgegeben würde? – Peer entschied sich in seinem Gutach-
ten für eine media sententia: Er trat für eine erste und zweite Instanz in
Liechtenstein mit (grundsätzlich) mündlichem und öffentlichem Verfah-
ren ein, während er die dritte Instanz mit schriftlichem und geheimem
Verfahren nach Wien zu verlegen befürwortete. Damit wäre letztlich die
fürstliche Justizhoheit gewahrt und ihr darüber hinaus bei der höchsten
gerichtlichen Instanz auch geographisch Ausdruck verliehen worden.
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78 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 3.
79 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 2.



Zugleich aber hätte der liechtensteinische Zivilprozess über die prozess-
ökonomischen Vorteile einer Erst- sowie Zweitinstanz im Inland mit
jeweils grundsätzlich mündlichem und öffentlichem Verfahren verfügt.

4. Ergebnis

Das Gutachten Peers bezeichnete die prozessökonomischen Missstände
nicht näher; Peer setzte als selbstverständlich voraus, dass der liechten-
steinische Zivilprozess sowohl hinsichtlich der Verfahrensordnung ver-
altet als auch hinsichtlich der Gerichtsorganisation (mittlerweile)
unzweckmässig eingerichtet war. Hinsichtlich der Verfahrensordnung
war ein solcher Schluss ja bereits durch die Novellierung der liechten-
steinischen Allgemeinen Gerichtsordnung zwei Jahre zuvor bestätigt
worden.80 Peer unterbreitete in seinem Gutachten einige Anregungen im
Sinne prozessökonomischer Verbesserungen, die sich zum einen auf eine
neue Verfahrensordnung richteten, zum anderen auf die Gerichtsorgani-
sation bzw. den Instanzenzug.

Was die Verfahrensordnung betraf, empfahl Peer in Anlehnung an
das fortschrittliche österreichische Zivilprozessrecht eine neue Zivilpro-
zessordnung zu schaffen, welche die Grundsätze der Öffentlichkeit,
Mündlichkeit, freien Beweiswürdigung und der Erforschung der Wahr-
heit81 verwirklichen sollte. Konkrete prozessökonomische Mechanismen
nannte er keine und behielt sie ausdrücklich der Ausarbeitung der neuen
Zivilprozessordnung vor. Er wies jedoch darauf hin, dass Liechtenstein
einer massgeschneiderten Zivilprozessordnung bedürfe und die Zivil-
prozessreform auf die Verhältnisse des Kleinstaates besonders Rücksicht
zu nehmen habe.

Für den Instanzenzug entwarf Peer die Möglichkeit, die ersten
zwei Instanzen in Liechtenstein selber anzusiedeln, wodurch ein münd-
liches und öffentliches (und mithin prozessökonomisches) Verfahren
gewährleistet würde. Für die Parteien entfielen diesfalls Aufwand, Zeit-
aufwand sowie Kosten und Rechtsmittel unterblieben nicht mehr allein
aus faktischen Gründen der Distanz zum Rechtsmittelgericht. Die dritte
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80 Siehe oben unter §  7/I.
81 LI LA RE 1908/0570, Gutachten Peer, 7. Februar 1908, S. 5.



Instanz situierte Peer beim fürstlichen Appellationsgerichtshof in Wien
und sah dementsprechend ein schriftliches und geheimes Verfahren
(zulasten der Prozessökonomie) vor. Rechtspolitisch motiviert war die-
ser Vorschlag dadurch, dass die Justizhoheit des Landesfürsten gewahrt
bleiben und ihr sinnfälliger Ausdruck verliehen werden sollte.

Im Hinblick auf die Gerichtsorganisation legte Peer Wert darauf,
(in der und) durch die Reform keine (übermässig hohen) zusätzlichen
Kosten zu verursachen. Der Geschäftsbetrieb des Landgerichts sollte
auch künftig bis auf Weiteres von einem einzigen Landrichter aufrecht-
erhalten werden und die in Betracht gezogene zweite Instanz im Inland
sollte sich durch Gerichts- und Verfahrenskosten der Parteien weitest-
gehend selbst finanzieren.

III. 1907: Erste Siebnerkommission und Resolution 
des Landtages zur Justizreform

Wie oben82 ausgeführt, hatte der Landtag im Jahre 1906 eine Änderung
der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung beschlossen, die
rasch und eingestandenermassen nur vorläufig Abhilfe gegen die vor-
dringlichsten prozessökonomischen Missstände im liechtensteinischen
Zivilprozess schaffen sollte. Das diesbezügliche fürstliche Handbillett
desselben Jahres hatte die blosse Vorläufigkeit bekräftigt und die Hoff-
nung auf eine grundlegende Justizreform geäussert. 

Der historische Hintergrund (1.) verlief im Weiteren wie folgt:
1907 griff der liechtensteinische Landtag den Gedanken einer Justizre-
form auf und wählte eine erste Siebnerkommission [a)], um grundle-
gende Überlegungen zu einer liechtensteinischen Justizreform auszuar-
beiten und Empfehlungen abzugeben. Diese ausserordentliche erste
Siebnerkommission holte bei Josef Peer ein mündliches, später ver-
schriftlichtes Gutachten ein [d)], erstattete dem Landtag eingehend
Bericht und regte eine von ihr vorformulierte Resolution zur Justizre-
form an, welche der Landtag nach einer heftigen Debatte mit einer Stim-
menmehrheit dann auch beschloss [b)]. Die Resolution des Landtages
[c)] sprach sich für eine grundlegende Justizreform anstelle von bloss
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partiellen Novellierungen aus, sie trat für die Rezeption des österrei-
chischen Zivilverfahrensrechts ein und setzte der Justizreform das Ziel
eines prozessökonomischen Zivilprozesses. Der Landtag unterbreitete
seine Vorschläge in der Resolution in Form einer Immediateingabe dem
Landesfürsten [e)]. Der Landesfürst antwortete im fürstlichen Handbil-
lett zur Justizreform aus dem Jahre 1908 [f)] zustimmend und stellte die
Erarbeitung von Gesetzesentwürfen für eine umfassende liechtensteini-
sche Justizreform in Aussicht.

Wie sich gesamthaft zeigte, war die rechtspolitische Zielsetzung (2.)
ambivalent. Einerseits wurden die grösstmögliche Wahrung der staatli-
chen Selbständigkeit der Justiz sowie die Gewährleistung der Justizho-
heit des Landesfürsten [a)] als unverrückbar und beide nahezu als bedeu-
tungsgleich angesehen. Andererseits herrschte innerhalb dieses vorgege-
benen Rahmens das dringende und ausdrückliche Bestreben nach
Prozessökonomie [b)].

Zu prozessökonomischen Überlegungen im Bericht der Siebner-
kommission und in der Landtagsdebatte (3.) kam es zunächst durch die
Auseinandersetzung mit den Vorschlägen des Gutachters Peer [a)], wo-
bei hauptsächlich die Öffentlichkeit, Mündlichkeit und freie Beweis-
würdigung sowie eine inländische Zweitinstanz infrage standen. Bezüg-
lich des Verfahrens wurde aufgrund der prozessökonomischen Fort-
schritte das österreichische Zivilverfahren als Vorbild [b)] hervorge -
hoben. Bezüglich der Gerichtsorganisation [c)] stellte sich die prozess-
ökonomische Frage eines zweiten Landrichters sowie einer inländischen
Zweitinstanz. Ihre Begründung und Rechtfertigung fanden all die pro-
zessökonomischen Überlegungen darin, dass nach herrschender Ansicht
die eingesparten Prozesskosten eine längerfristig höchst wünschens-
werte volkswirtschaftliche Reflexwirkung zeitigen würden [d)].

1. Historischer Hintergrund

a) Erste Siebnerkommission, Bericht und Antrag
Auf die Ereignisse des Vorjahres anlässlich der zwei «Justizgesetzent-
würfe» und das fürstliche Handbillett von 1906 reagierend83 und auf-
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83 So explizit L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 6; siehe oben unter §  7/I./1.



grund des Umstandes, dass trotz allem «die Notwendigkeit einer
Reform unseres [liechtensteinischen, E. S.] Justizwesens allgemein aner-
kannt»84 wurde, fasste der liechtensteinische Landtag am 16. November
1907 folgende Beschlüsse: Der Antrag des Landtagspräsidenten Albert
Schädler, die liechtensteinische Justizreform erneut zu beraten, wurde
angenommen; um fundiert beraten zu können, sollten zuvor jedoch die
Vorstellungen und Anliegen des Landtages zu einer Justizreform von
einer ausserordentlichen Siebnerkommission ausgearbeitet werden, die
zu diesem Zwecke ins Leben gerufen wurde.85 In die besondere Siebner-
kommission wurden gewählt: als Vorsitzender Albert Schädler sowie
Xaver Bargetze, Franz Schlegel, Karl Schädler, Jakob Kaiser, Friedrich
Walser und Lorenz Kind.86

Dass eine Justizreform an sich erforderlich war, war zu diesem
Zeitpunkt demnach kaum mehr umstritten. In welchem Ausmass und
welcher Form sie jedoch sinnvollerweise erfolgen und verwirklicht wer-
den sollte, darüber herrschte weder Klarheit noch Einigkeit. Die Sieb-
nerkommission sollte in dieser Hinsicht Empfehlungen und Einschät-
zungen liefern, um die «Grundzüge einer solchen Reform[,] ohne in das
Detail einzugehen, festzulegen»87 und um, bei mehrheitlichem Rückhalt
im Landtag, konkreteres Tätigwerden im Einvernehmen und mit Unter-
stützung des Landesfürsten88 zu ermöglichen.

Die Siebnerkommission erstattete dem Landtag an der Sitzung
vom 14. Dezember 1907 als erstes Traktandum der Tagesordnung einen
«ausführlichen Berichte»89 ihrer Beratungen zur Frage der Justizreform,
welcher sich in vier Teile gliederte.90 Zunächst führte der Bericht den
Auftrag an die Siebnerkommission, wie er vom Landtag beschlossen
worden war, nochmals im Wortlaut an. Im folgenden, zweiten Passus
referierte der Kommissionsbericht die Vorschläge Josef Peers zur liech-
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84 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 1; Schäd-
ler, 1901–1911, S. 41 f.

85 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 1.
86 Vgl. Schädler, 1901–1911, S. 42.
87 So das Votum des Landtagspräsidenten Albert Schädler, L. Vo. vom 3. Januar 1908,

S. 6.
88 Siehe unten unter §  7/III./1./e) und f).
89 Vgl. Schädler, 1901–1911, S. 42, Hervorhebung E. S.
90 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 1–4; auch

abgedruckt im L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 5 f.



tensteinischen Justizreform.91 Sodann widmete sich der dritte Teil des
Berichts den historischen und rechtshistorischen Entwicklungen auf
dem Gebiet der liechtensteinischen Justiz, namentlich im Hinblick auf
den Nachbarstaat Österreich. Schliesslich enthielt der Kommissionsbe-
richt den Antrag zu einem (vorformulierten) Beschluss («Resolution»92)
des Landtages zur Justizreform.93

b) Debatte und Abstimmung
Die erste Beratung des Kommissionsberichts fand am 14. Dezember
1907 statt, die weitere Debatte und Abstimmung wurde aber «wegen der
Wichtigkeit der Sache»94, das heisst auch infolge der herrschenden Unei-
nigkeit in der Sache, vertagt. Die zweite Beratung sowie die Abstim-
mung folgte am 16. Dezember 1907. Dem Kommissionsantrag wider-
fuhr sowohl in der ersten als auch in der zweiten Beratung eine
«Debatte, die mitunter recht erregt war, sich aber immer in parlamenta-
rischen Formen bewegte»95, wie der damalige Landtagspräsident und
Siebnerkommissionsvorsitzende Albert Schädler später festhielt. Nach
der Zweitberatung wurde der Kommissionsantrag angenommen und 
der vorgeschlagene Beschluss bzw. die Resolution96 gefasst mit zwölf
befürwortenden gegen drei ablehnende Stimmen von den insgesamt
fünfzehn97 Abgeordneten.98 

Die drei Gegner des Kommissionsantrages und der Resolution
monierten, eine umfassende Justizreform verursa che hohe zusätzliche
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91 Siehe oben unter §  7/II./3.
92 Schädler, 1901–1911, S. 42.
93 Zum vorangehenden Absatz siehe LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission,

14. Dezember 1907, S. 1–4.
94 So Landtags- sowie Kommissionspräsident Albert Schädler, L. Vo. vom 20. Dezem-

ber 1907, S. 6.
95 Schädler, 1901–1911, S. 42; vgl. Ospelt, Laienrichtertum, S. 68. Zu den einzelnen

Voten siehe L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 6; L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 5 f.
96 Der Text der Resolution findet sich entweder in LI LA LTA 1907 L1, Antrag Sieb-

nerkommission, 14. Dezember 1907, S. 3 f. (wird im Folgenden zitiert) oder (text-
gleich) in LI LA LTA 1907 S03, Z. 11/Landtag, 16. Dezember 1907, S. 1 f. oder (ver-
öffentlicht) im L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 5, sowie im L. Vo. vom 3. Januar
1908, S. 6.

97 Vgl. Schädler, Entwicklung, S. 40; Beck, S. 195; Goop, S. 230 m. w. H.
98 Schädler, 1901–1911, S. 42; L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 6.



Kosten, während entsprechende Novellierungen solche vermieden und
«unseren kleinen Verhältnissen am besten entsprochen hätte[n]»99.100

c) Resolution des Landtages zur Justizreform 
und deren prozessökonomische Quintessenz

Die Resolution, die der Landtag aufgrund des Berichtes der Siebner-
kommission beschloss, sollte für die Ausarbeitung der Gesetzesvorlage
einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung, aber auch für die Justiz-
reform insgesamt wegweisend sein, obgleich es sich lediglich um «Vor-
schläg[e]»101 und Anliegen des Landtages handelte. Durchaus bestand,
wie Landesverweser In der Maur es bereits anlässlich der ersten Bera-
tung des Kommissionsberichtes ausdrückte, das eine oder andere «in
manchen Punkten vielleicht anfechtbare Detail der Vorschläge»102.
Nichtsdestotrotz warf die Resolution zumindest die dringenden Fragen
und Themen auf und zeichnete im Groben Möglichkeiten und Lösungen
ab, mit denen es sich bei der Justizreform zu beschäftigen gelten würde.

Die Resolution erklärte, es solle eine «gründliche Reform»103 voll-
zogen werden, welche angesichts der Erwägungen und Empfehlungen
nicht nur im Bereich des Möglichen liege, sondern auch «ohne allzu
grossen Kostenaufwand»104 bewerkstelligt werden könne. Der Antrag
der Siebnerkommission, der im selben Wortlaut zur Resolution wurde,
hielt fest:

«[. . .] anstatt eines für die Dauer doch nicht haltbaren Stückwerkes
ganze Arbeit zu machen und sowohl im Zivil- als auch im Straf-
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99 Schädler, 1901–1911, S. 42.
100 Vgl. Schädler, 1901–1911, S. 42; L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 6: Voten der

Abgeordneten Landestierarzt Ludwig Marxer und Meinrad Ospelt während der
Erstberatung; L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 5: Verlesen einer Erklärung der Abge-
ordneten Oberlehrer Alfons Feger, Landestierarzt Ludwig Marxer und Meinrad
Ospelt eingangs der Zweitberatung. Diese drei Abgeordneten waren fürstliche
Abgeordnete – so ein entsprechend polemisches Votum des Landtagspräsidenten
Schädler, L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 6 –, das heisst direkt vom Landesfürsten
ernannt im Gegensatz zu den restlichen zwölf durch Wahlmänner vom Volk
gewählten Abgeordneten; vgl. Schädler, Entwicklung, S. 40; Beck, S. 195; siehe
Goop, S. 230; Vogt, Brücken, S. 178; Vogt, Landtag, S. 485.

101 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
102 L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 6.
103 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 3.
104 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 3.



verfahren die bewährte moderne Gesetzgebung des benachbarten
Oesterreich, mit dem wir in regen Beziehungen stehen, zu rezipie-
ren.»105

An ihrem Ende hielt die Resolution ausdrücklich fest, dass der Landtag
«auch sein Einverständnis mit den im Kommissionsberichte enthaltenen
Motiven und näheren Ausführungen»106 erkläre und diese mithin als Bei-
lage der Resolution zu gelten hätten.107 In diesem Sinne wurde die Regie-
rung ersucht, «von diesen die Justizreform berührenden Vorschlägen
Kenntnis zu nehmen und in nächster Bälde die entsprechenden Geset-
zesentwürfe vorzulegen.»108

Was anlässlich der Beratungen des Berichts der ersten Siebnerkom-
mission im liechtensteinischen Landtag zur Prozessökonomie debattiert
wurde, wies schliesslich die Resolution gewissermassen als prozessöko-
nomische Quintessenz aus:109 Endgültig sei die Abkehr vom Formalis-
mus des Beweisrechts hin zur freien Beweiswürdigung zu vollziehen110

und ein öffentliches und mündliches Verfahren zu schaffen, das prozess-
ökonomischer sei und mithin volkswirtschaftlich wünschenswert, weil
kostensparend. Implizit bedeutete das soviel, wie die entsprechenden
österreichischen Verfahrensordnungen zu rezipieren und damit einer
hundertjährigen Tradition zu folgen, für die mannigfache historische,
politische, wirtschaftliche, nicht zuletzt aber auch gerichtspersonelle
Gründe sprachen. Um die neuen (prozessökonomischen) Prinzipien
durchgehend, zumindest über die Erstinstanz hinaus umsetzen zu kön-
nen, sei eine zweite zivilgerichtliche Instanz in Liechtenstein zu errich-
ten, so dass künftig ein öffentliches und mündliches Verfahren auch
zweitinstanzlich möglich werde.111 Das fürstliche Appellationsgericht in
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105 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 3 f., Her-
vorhebungen E. S. Siehe zu den gleichen Überlegungen zugunsten einer Gesamt-
statt einer Teilreform Klein, Beratungsgesetz, S. 47 f.

106 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
107 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
108 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
109 Dies gilt, auch wenn die Resolution bereits vorformuliert im Kommissionsantrag

vorlag. Sie erwies sich letztlich im Landtag eben doch als zutreffend und mehrheit-
lich tragfähig.

110 Vgl. LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 3.
111 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.



Wien könne als dritte Instanz und «oberste[r] Gerichtsho[f]»112 vorgese-
hen werden und dadurch nach wie vor die «Disziplinarinstanz für die
richterlichen Beamten»113 bleiben. Alles in allem sei auf diese Weise
«[m]it der Annahme dieses Vorschlages [. . .] die Justizhoheit des Lan-
desfürsten in bester Weise gewahrt»114 und desgleichen die staatliche
Selbständigkeit Liechtensteins auf dem Gebiet der Justiz.

d) Gutachten Josef Peers
Die Kommissionsmitglieder Albert Schädler und Friedrich Walser führ-
ten im Auftrag der Siebnerkommission eine Unterredung mit Josef
Peer115, der österreichischer Advokat und Bürgermeister der Stadt Feld-
kirch war. Er sollte der Kommission als juristischer und administrativer
Fachmann grundsätzliche Fragen und Bedenkenswertes im Hinblick auf
eine Justizreform im Fürstentum Liechtenstein zur Kenntnis bringen.
Der Kommissionsbericht referierte daraufhin die Ansichten Peers und
stützte sich stark auf diese ab, denn alle seine Anregungen «fanden den
Beifall der Siebnerkommission.»116

In der zweiten Beratung des Kommissionsberichts im Landtag kam
es zu Unsicherheiten, die Peers Vorschläge betrafen: Landesverweser In
der Maur glaubte sich zu erinnern, Peer habe die Schaffung einer zwei-
ten Landrichterstelle angeregt, was der Abgeordnete Friedrich Walser –
zutreffenderweise – bestritt. In der Maur äusserte infolgedessen den
Wunsch, Peer möge seine Vorschläge nachträglich verschriftlichen.
Landtagspräsident und Kommissionsvorsitzender Albert Schädler
erklärte, er werde Peer diesbezüglich anfragen, woraus später das Gut-
achten Josef Peers, datiert vom 7. Februar 1908, hervorging.117

e) Immediateingabe an den Landesfürsten
Gemäss der konstitutionellen Verfassung von 1862 für das Fürstentum
Liechtenstein bedingte das Zustandekommen sowie Inkrafttreten eines
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112 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
113 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
114 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
115 Siehe oben unter §  7/II./1.
116 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 2; zum

vorangehenden Absatz vgl. LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission,
14. Dezember 1907, S. 1.

117 Zum vorangehenden Absatz L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 6.



Gesetzes, dass Landesfürst und Landtag «gleichberechtigt»118 zusam-
menarbeiteten und sich darüber einigten. Der Landtag wirkte bei der
Ausarbeitung der Gesetze mit, der Landesfürst sanktionierte sie und erst
und nur dann konnten sie in Kraft treten.119

Hieraus erklärt sich, weshalb der Landtag die Siebnerkommission
beauftragt hatte, die «Wünsche»120 im Sinne von Empfehlungen – nicht
Forderungen oder Vorgaben – bezüglich einer Justizreform zu konkre-
tisieren. Dementsprechend enthielt die Resolution des Landtags
schliesslich auch (lediglich) «Vorschläg[e]»121, von denen später durchaus
würde abgewichen werden dürfen, vor allem dann, wenn sie nicht die
Zustimmung des Landesfürsten finden sollten. Umso wichtiger war es,
den Bericht der Siebnerkommission (und damit mittelbar das spätere
schriftliche Gutachten Peers) sowie deren Motive ausdrücklich in der
Zielsetzung einer Justizreform zu verankern, wie es die Resolution auch
tat122. So würde ein späteres Abweichen von den Empfehlungen der
Kommission und des Landtages sich zumindest mit den Motiven, das
heisst den vorgebrachten und debattierten Argumenten, auseinanderset-
zen und eine Abweichung demgegenüber entsprechend begründet wer-
den müssen.

Insgesamt empfahl es sich, den Landesfürsten Johann II. möglichst
rasch und genau von den Beratungen zu informieren und somit das
nötige Einverständnis, welches jedes neue Gesetz und insbesondere eine
umfassende Justizreform bedingte, faktisch schon früh anzubahnen oder
gar herzustellen. Der Abgeordnete Karl Schädler stellte wohl daher in
der Zweitberatung – einer längeren Landtagstradition im Fürstentum
Liechtenstein folgend123 – Antrag124 auf eine Immediateingabe an den
Landesfürsten Johann II., in der ihm die Resolution und deren Anliegen
und Ziele hinsichtlich der Justizreform dargelegt werden sollten. Nach-
dem die Resolution des Landtages zur Justizreform angenommen wor-
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118 Vogt, Brücken, S. 177.
119 Zum vorangehenden Absatz Beck, S. 200; Vogt, Brücken, S. 177 f.; siehe Geiger,

Geschichte, S. 291–296.
120 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 1.
121 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
122 Siehe oben unter §  7/III./1./c).
123 So ausdrücklich in der Landtagsdebatte besprochen, vgl. L. Vo. vom 3. Januar 1908,

S. 6.
124 Wortlaut des Antrags im L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 6.



den war, fiel die Abstimmung über diesen Antrag wiederum mit zwölf
befürwortenden gegen drei ablehnende Stimmen zugunsten einer derar-
tigen Immediateingabe125 aus.126

f) Fürstliches Handbillett 1908 zur Justizreform
Der Landesfürst Johann II. beantwortete die Immediateingabe mit
einem Handbillett, datiert vom 9. Oktober 1908,127 unter anderem fol-
genden Inhalts:

«Ich habe die vom Landtage gemachten, auf die Justizreform
bezüglichen Vorschläge umsomehr mit großem Interesse entgegen-
genommen, als Ich selbst im Jahre 1906 die Anregung zu Reformen
der Zivilprozeßgesetze und der strafprozeßualen Vorschriften
gegeben habe.
Die Mir von dem Landtage unterbreiteten Vorschläge habe Ich
einer eingehenden Prüfung unterziehen lassen und bin hiernach
unter Anerkennung der loyalen Absichten des Landtages gerne
bereit, zu einer durchgreifenden Reform der einschlägigen Gesetze
unter der Voraussetzung die Hand zu bieten, daß sie eine gedeihli-
che, dem Lande förderliche Handhabung der Rechtspflege gewähr-
leisten und der verfassungsmäßig garantierten Justizhoheit des
Landes keinen Eintrag tun.
Die geplanten Reformen, welche eine Revision aller einschlägigen
Justizgesetze bedingen, erfordern jedoch umfassende Erhebungen,
Studien und Vorarbeiten.
Um in dieser Beziehung den Wünschen des Landtages entgegen zu
kommen, werde Ich für die Ausarbeitung der betreffenden Gesetz-
entwürfe theoretisch und praktisch bewährte Fachmänner berufen
und behalte Mir über das Ergebnis der bezüglichen Arbeiten die
weitere Schlußfassung vor.»128
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125 Der genaue Wortlaut der Immediateingabe scheint nirgends auf, dürfte aber im
Grossen und Ganzen der Resolution des Landtages entsprochen haben.

126 Zum vorangehenden Absatz Schädler, 1901–1911, S. 43; L. Vo. vom 3. Januar 1908,
S. 6.

127 Abgedruckt im L. Vo. vom 6. November 1908, S. 5; LI LA RE 1908/0570, Abschrift
Handbillett vom 8. Oktober 1908, S. 1; geringfügig fehlerhafte Wiedergabe bei
Schädler, 1901–1911, S. 43 f.

128 Zitiert nach L. Vo. vom 6. November 1908, S. 5, Hervorhebungen E. S.



Indem der Landesfürst mit seinem Handbillett sein grundsätzliches Ein-
verständnis mit der Landtagsresolution kundtat und sich somit vorbe-
haltlich gewisser Konkretisierungen auch mit den darin enthaltenen Vor-
schlägen einverstanden erklärte, war die Grundsatzfrage nun vom Land-
tag entschieden und vom Landesfürsten bestätigt: Eine «durchgreifende
Reform» sollte stattfinden. Um was für eine Reform es sich dabei han-
deln sollte, schien allerdings nicht vom Konsens gedeckt. Wie
erwähnt,129 wirkte gemäss der konstitutionellen Verfassung von 1862 der
Landtag bei der Gesetzgebung mit und mit dem Landesfürsten zusam-
men, aber die Justizhoheit wie auch alle andere Staatsgewalt standen dem
Landesfürsten zu.130 Es bedurfte folglich gerade im Hinblick auf eine all-
fällige Justizreform und den Erlass neuer Gesetze des Zusammenwir-
kens und Konsenses zwischen Landtag und Landesfürst, wobei gerichts-
organisatorische Änderungen und Richterernennungen ausschliesslich
der Landesfürst per fürstlicher Verordnung herbeiführen konnte.131

Der Landtag hatte sich in seiner Resolution zunächst grundsätzlich
für eine Justizreform ausgesprochen und sodann lediglich Wünsche und
Vorschläge festgehalten, die im Hinblick auf eine solche Justizreform zu
bedenken waren. Er hatte in der Resolution einerseits Änderungen der
Verfahrensordnung nahegelegt, und dies recht bestimmt und deutlich;
andererseits, und dies hingegen sehr vorsichtig, behutsam und offen,132

hatte der Landtag ebenfalls Änderungen der Gerichtsorganisation ange-
regt. Mit anderen Worten hatte der Landtag eine Justizreform im enge-
ren Sinne ins Auge gefasst, was – in Abgrenzung133 zu Novellierungen
oder punktuellen Neuregelungen lediglich in den Verfahrensordnungen
– eine grundlegende Neugestaltung sowohl der Verfahrensordnungen 
als auch der Gerichtsorganisation bedeutete. Letztere war für Liechten-
stein aber in besonderer Weise vom Landesfürsten, seiner Zustimmung
und formell von fürstlichen Verordnungen seinerseits abhängig, weshalb
die diesbezüglichen Vorschläge der Siebnerkommission und später des
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129 Siehe oben unter §  7/III./1./e).
130 Beck, S. 201 m. w. N.
131 Vgl. Beck, S. 194 und S. 200; Vogt, Brücken, S. 177 f.
132 Siehe unten unter §  7/III./3./c).
133 Eine Justizreform betrifft sowohl die Verfahrensordnungen als auch die Gerichtsor-

ganisation, während eine Prozessreform allein die Verfahrensordnungen betrifft; so
beispielsweise Leonhard, S. 139 f.



Landtages in seiner Resolution so vorsichtig ausgefallen sein dürften, da
sie ausserhalb der Zuständigkeit des Landtags und seiner Mitwirkungs-
erlaubnis lagen.134

Auffallenderweise sprach Johann II. in seinem Handbillett zwar
von «einer durchgreifenden Reform», aber bezog sich dabei ausschliess-
lich auf die «Gesetze», «Justizgesetze» und «Gesetzentwürfe». Mit kei-
nem Wort ging er auf die Gerichtsorganisation und deren vorgeschla-
gene Änderungen ein, die allein in seiner Kompetenz standen und in die
er den Landtag – auch mit Vor- und Ratschlägen – wohl nicht wollte ein-
greifen oder sich einmischen lassen. Der Landesfürst fasste die Resolu-
tion folglich als eine Reform einzig der (straf- und zivilprozessualen)
Verfahrensgesetze auf, während der Landtag vorschlagsweise eine Justiz-
reform betreffend Verfahrensordnung und Gerichtsorganisation ange-
regt hatte.

Da abgesehen hiervon bezüglich des Reformbedarfs an sich Land-
tag und Landesfürst grundsätzlich übereinstimmten, da die gerichtsor-
ganisatorischen Fragen vorläufig noch keiner Klärung bedurften und da
die Zuständigkeiten auch für den Fall eines künftig sich manifestieren-
den Dissenses eindeutig verteilt waren, legte sich Johann II. in seinem
Handbillett weder befürwortend noch ablehnend fest, was gerichtsorga-
nisatorische Veränderungen anbelangte. Um mit den konkreten Vorar-
beiten an der Reform unverzüglich zu beginnen, betraute er mit der
Ausarbeitung der Entwürfe eines neuen liechtensteinischen Zivilverfah-
rens Gustav Walker.

2. Rechtspolitische Ziele

Aus den Beratungen und dem Bericht der ersten Siebnerkommission
sowie aus der zugehörigen Debatte des liechtensteinischen Landtages
kristallisierte sich zusammengefasst als rechtspolitische Zielsetzung eine
Vorgabe und ein Ziel heraus.

Die Vorgabe lautete dahingehend, dass die staatliche Selbständig-
keit des Fürstentums Liechtenstein auf dem Gebiet der Justiz so weit als
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134 Siehe unten unter §  7/III./2./a).



möglich gewahrt werden sowie in diesem Sinne auch die Justizhoheit des
Landesfürsten über sein Fürstentum gewährleistet bleiben sollte [a)].
Beides war mit prozessökonomischen Erwägungen und Auswirkungen
eng verknüpft. Eine völlig selbständige liechtensteinische Justiz schien
nicht realisierbar, denn seit rund 90 Jahren bestand der Instanzenzug
Vaduz-Wien-Innsbruck135 und in der gesamten Rechtsprechung war man
in vielerlei Hinsicht auf österreichische Hilfe136 angewiesen. Die Justiz-
hoheit des Landesfürsten, manifest im fernen fürstlichen Appellations-
gericht in Wien als zweite zivilgerichtliche Instanz, sowie seine Hoheit
über die gesamte liechtensteinische Gerichtsorganisation qua Verord-
nungsbefugnis waren in der konstitutionellen Verfassung von 1862 fest
verankert.

Das Ziel war eine Prozessökonomisierung [b)] im liechtensteini-
schen Zivilprozess, wie sie die Novellierung der liechtensteinischen All-
gemeinen Gerichtsordnung137 im Jahre 1906 verfolgt hatte. Der rechts-
politische Fokus lag dabei auf dem Verfahren an sich sowie dessen Prin-
zipien, allerdings kündigte sich bereits der prozessökonomisch immer
mehr an Bedeutung gewinnende Blick auf die Gerichtsorganisation an.

a) Unter Wahrung der staatlichen Selbständigkeit 
sowie der Justizhoheit des Landesfürsten . . .

Die übergeordnete rechtspolitische Vorgabe einer liechtensteinischen
Justizreform, in welcher Form und Konkretisierung sie auch immer 
ausfallen sollte, war zweigeteilt. Die Reform sollte zwar, wie es später in
der Resolution des Landtages hiess, eine grundlegende, «gründliche»138

sein, dabei jedoch sowohl die «Justizhoheit unseres Fürsten»139 als auch
die «Aufrechterhaltung unserer staatlichen Selbständigkeit»140 gewähr-
leisten.

Die Wahrung der staatlichen Selbständigkeit hinsichtlich der Justiz
stand ausser Frage und wurde auch nur in der Resolution des Landtages,
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135 Siehe oben unter §  6/I./2.
136 Siehe oben unter §  6/I./8.
137 Siehe oben unter §  7/I.
138 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
139 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4, vgl. S. 3.
140 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.



wohl der Vollständigkeit und Ausdrücklichkeit halber, festgehalten. Im
Kommissionsbericht und der Debatte im Landtag war sie nicht Gegen-
stand von Äusserungen. Im Jahre 1881 war anlässlich einer Strafprozess-
novelle in einem Gutachten vorgeschlagen worden, «die Justizverwal-
tung, wenigstens zum größten Teile, an einen befreundeten, benachbar-
ten Staat zu übertragen. Es sei das – natürlich unter Wahrung der eigenen
Justizhoheit – das richtige Radikalmittel»141 angesichts der Kleinheit und
beschränkten Ressourcen des Fürstentums Liechtenstein.142 Eine gänzli-
che Verlagerung der Justiz ins Ausland war jedoch schon damals als
sinnfällige (geographische) Verletzung der Justizhoheit des liechtenstei-
nischen Staates angesehen worden, auch wenn unter prozessökonomi-
schen Gesichtspunkten ein solches «Radikalmittel» durchaus ratsam,
weil kostensparend schien. Aber «ein Land, mag es noch so klein sein,
wird zur Wahrung seiner Selbständigkeit stets dahin trachten, auch das
wichtige Gebiet der Justiz, so viel als nur immer möglich, wirklich selbst
zu verwalten»143, war die herrschende Meinung im Landtag gewesen.
Daran hatte sich bis 1907 nichts geändert, obgleich oder gerade weil im
zivilgerichtlichen Instanzenzug infolge der beschränkten liechtensteini-
schen Kapazitäten die zweite und dritte Instanz seit 1818, also seit
nahezu 90 Jahren144 nach Österreich ausgelagert worden waren. Um der
Deutlichkeit willen führte die Resolution die «Aufrechterhaltung unse-
rer staatlichen Selbständigkeit»145 an, zumal Änderungen im Instanzen-
zug erwogen wurden,146 wobei allerdings im gegenläufigen Sinne zu
einer Auslagerung die zweite zivilgerichtliche Instanz ins Inland zu ver-
legen beabsichtigt wurde. Es schien dennoch angebracht, die liechten-
steinische Selbständigkeit in der Justiz in der Resolution nochmals klar
zu bekräftigen.

Dass sich auf der anderen Seite aus der Justizhoheit des Landes-
fürsten handfeste prozessökonomische Konsequenzen ergaben, war
offensichtlich:
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141 Schädler, 1873–1889, S. 50.
142 Schädler, 1873–1889, S. 50 f. m. w. H.
143 Schädler, 1873–1889, S. 50. Vgl. von Liechtenstein, S. 105.
144 Siehe oben unter §  6/I./2.
145 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 4.
146 Siehe unten unter §  7/III./3./c)/bb).



Das fürstliche Appellationsgericht in Wien, damals zweite Instanz
in Zivilsachen, war augenfälliger Ausdruck der fürstlichen Justizhoheit.
Es sollte bei einer Änderung des Instanzenzuges darin in irgendeiner
Form eingebettet bleiben. Die geographische Entfernung des Landes
zum Wiener Appellationsgericht gefährdete oder verunmöglichte dort
allerdings ein mündliches Verfahren, konnte man liechtensteinischen
Parteien zur damaligen Zeit doch kaum oder gar nicht zumuten, den
weiten Weg dorthin, damit verbundene Kosten und daraus erwachsen-
den Aufwand auf sich zu nehmen. Oder man tat genau das und dadurch
wäre aus den genannten Gründen eine faktisch kaum angegangene
Instanz entstanden – was die Geschäftslast betrifft, zwar äusserst pro-
zessökonomisch, aber unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzan-
spruches der Staatsbürgerinnen und -bürger im absurden Sinn.

Der Landesfürst regelte ferner auf dem Verordnungsweg aufgrund
seines Verordnungsrechtes, das in Art. 28 der konstitutionellen Verfas-
sung von 1862 statuiert war, die Organisation der Verwaltung, der
Regierung sowie der Gerichte.147 Der Landtag konnte diesbezüglich
nicht unmittelbar eingreifen bzw. legiferieren.148 Sollten gerichtsorgani-
satorische Änderungen, namentlich die Schaffung einer zweiten Land-
richterstelle, im Zuge einer liechtensteinischen Justizreform verwirklicht
werden, setzte dies eine entsprechende (allein) fürstliche Verordnung
und somit das Einverständnis des Landesfürsten voraus. Darüber hinaus
ernannte gemäss der Verfassung von 1862 allein der Landesfürst alle
Richter der ersten und zweiten Instanz.149 Ein Konsens zwischen Land-
tag und Landesfürst in diesen prozessökonomisch höchst relevanten
Angelegenheiten war somit unabdingbar.

Die konstitutionelle Verfassung von 1862 und die darin festgehal-
tene Justizhoheit des Landesfürsten, welche bei der Justizreform unan-
tastbar ausser Frage stand, bildeten demnach einen Rahmen, der gewisse
prozessökonomische Innovationen de iure und de facto verunmöglichte
und es erforderlich machte, unter diesen Gegebenheiten nach optimalen
prozessökonomischen Lösungen zu suchen.
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147 Geiger, Geschichte, S. 292 f. m. w. H.; Wille, Verfassung, S. 1003.
148 Vogt, Brücken, S. 177 f.; siehe Geiger, Geschichte, S. 291–296.
149 Vogt, Brücken, S. 177 f.; Vogt, Landtag, S. 485.



b) . . . eine Prozessökonomisierung
Nach wie vor folgte die rechtspolitische Zielsetzung dem Weg, den sie
mit der Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung
im Jahre zuvor eingeschlagen hatte. Der Bericht der Siebnerkommission
brachte zunächst zum Ausdruck, weshalb eine Justizreform unumgäng-
lich sei:

«Wenn unser Land [Liechtenstein, E. S.] auch noch so klein ist und
infolge dessen die Einführung mancher kultureller Institutionen
wegen der Anpassung an unsere besonderen Verhältnisse mit
Schwierigkeiten verbunden ist, so haben wir doch nach unserer
ganzen Entwicklung den Rechtsanspruch und die Pflichten eines
Kulturstaates und können daher in einer so wichtigen Angelegen-
heit, wie die Justizpflege ist, nicht rückständig bleiben.»150

Dass das oder zumindest ein vorwiegendes rechtspolitisches Ziel einer
wie auch immer gearteten Justizreform die Prozessökonomie bildete,
belegten der Kommissionsbericht und dessen Ausführungen in den
darauffolgenden Stellen. Ein Passus resümierte all die rechtspolitischen
Überlegungen zur Prozessökonomie besonders anschaulich; es handelte
sich dabei zwar um die Wiedergabe der mündlichen Überlegungen des
(nachmaligen) Gutachters Josef Peer, doch dürfte sie nicht von ungefähr
quasi einleitend zum Hauptteil des Kommissionsberichts situiert wor-
den sein, wenn ihr nicht zentrale Bedeutung zugemessen worden wäre:

«Prozesse, die nach dem alten – bei uns [in Liechtenstein nach der
liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung, E. S.] noch
üblichen – Verfahren Jahre lang dauerten und große Kosten verur-
sachten, können dort [in Österreich, E. S.] jetzt in ganz kurzer Zeit
mit einem viel geringeren Kostenaufwand erledigt werden, [. . .]»151

Indem spezifisch auf das Ziel kürzerer und günstigerer Verfahren hinge-
wiesen wurde, blieb die rechtspolitische Ausrichtung auf die Prozess-
ökonomie dieselbe, wie sie schon bei der Änderung der liechtensteini-
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150 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 2, Hervor-
hebungen E. S.

151 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 1, Hervor-
hebungen E. S.



schen Allgemeinen Gerichtsordnung152 geherrscht hatte. Dass dieser
rechtspolitische Kurs nach Ansicht der Siebnerkommission unbedingt
beibehalten werden sollte, bestätigte auch die Begründung im kausalen
Nebensatz, der folgte:

«[. . .], weil eben der alte umständliche Formalismus mit der Ein-
führung der freien Beweiswürdigung und des mündlichen Verfah-
rens auch in der zweiten Instanz weichen m[u]ßte.»153

Nach wie vor blieben demnach auch die prozessökonomischen Ziele,
nämlich Beseitigung von unnötigem oder übermässigem Formalismus
mittels mündlichen Verfahrens und freier Beweiswürdigung, dieselben,
die schon die Änderung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichts-
ordnung im Jahr zuvor geprägt hatten. Neu und im vorliegenden Passus
nur unscheinbar, aber durchaus vorhanden, trat indessen nun eine pro-
zessökonomische Frage hinzu, die während aller Debatten zur liechten-
steinischen Justizreform fortan heftigst diskutiert und vielfach erwogen
werden sollte: die Frage nach der Errichtung einer zweiten zivilge -
richtlichen Instanz im liechtensteinischen Inland, wovon ein öffentliches
und mündliches – und mithin prozessökonomisches – Berufungsver -
fahren abhing. Im weiteren Verlauf der Justizreform sollte diese Frage
generell, aber auch gerade in prozessökonomischer Hinsicht bedeutsam
sein.

3. Prozessökonomische Überlegungen im Bericht 
und in der Landtagsdebatte

Teils traten die konkreten prozessökonomischen Überlegungen im
Zusammenhang mit der ersten Siebnerkommission in Auseinanderset-
zung mit den Vorschlägen im Gutachten Peers [a)] ein. So stimmte ihm
die Siebnerkommission hinsichtlich Öffentlichkeit, Mündlichkeit und
freier Beweiswürdigung des neuen liechtensteinischen Zivilprozesses zu
[aa)], befürwortete dies alles folgerichtig auch für die Rechtsmittelin-
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stanz und sprach sich daher ebenfalls für die Errichtung einer inländi-
schen Zweitinstanz aus [bb)]. Teils brachte die Siebnerkommission neue
prozessökonomische Argumente ein. So begründete sie einen neuen
liechtensteinischen Zivilprozess nach dem Vorbild des österreichischen
Zivilverfahrens [b)], hinausgehend über das fortschrittliche österrei-
chische Verfahren an sich, umfassend, nämlich mittels historischen, poli-
tischen, geographischen und wirtschaftlichen Erwägungen: Sowohl
bezüglich Verfahrensordnung als auch bezüglich Gerichtsorganisation
lägen die Vorteile, wenn nicht gar die Notwendigkeit einer (übrigens seit
langem bewährten) Anlehnung an Österreich offen zutage. Nicht zuletzt
sei eine Anlehnung dadurch gewissermassen bedingt, dass die liechten-
steinische Rechtsprechung sämtlicher Instanzen von österreichischem
Gerichtspersonal ausgeübt werde und das bis auf Weiteres künftig
voraussichtlich so bleiben werde.

Was die Gerichtsorganisation [c)] betraf, entschied sich die erste
Siebnerkommission in der Frage der Anstellung eines zweiten Landrich-
ters [aa)] bewusst und wohlbedacht nicht, um sich alle Möglichkeiten
offenzuhalten und den damit zusammenhängenden, noch schwierigeren
Folgefragen zu entgehen. Auch die Frage nach der Einrichtung einer
inländischen zweiten Instanz [bb)] blieb absichtlich offengelassen; sie
bewegte sich nämlich im Widerstreit zwischen der Prozessökonomie
(mündliches, öffentliches Verfahren mit freier Beweiswürdigung) einer-
seits und andererseits innerstaatlich-politischen (fürstliche Justizhoheit)
sowie zwischenstaatlichen (österreichisch-liechtensteinischer Justizver-
trag) Erwägungen.

Prozessökonomische Lösungen, so schwierig sie zu finden waren,
würden letztlich der Mühe wert und überaus gewinnbringend sein. Das
strich die Landtagsdebatte hervor und verwies auf die jährlichen Pro-
zesskosten der liechtensteinischen Rechtsuchenden. Denn die Einspa-
rung an Prozesskosten bei der Bevölkerung würde längerfristig für 
eine volkswirtschaftlich positive Reflexwirkung [d)] sorgen. Flächen -
deckende Rechtssicherheit würde gewährleistet, weil der Staat seinen
Rechtsschutzauftrag in Form eines kostengünstigen Zivilprozesses auch
für wenig begüterte soziale Schichten zugänglich machte. Raschere
Zivilprozesse würden prozessual gebundenes Kapital schneller wieder 
in den Wirtschaftskreislauf zurückfliessen lassen und dadurch die wirt-
schaftliche Prosperität sowie letztlich den staatlichen Wohlstand för-
dern.
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a) Auseinandersetzung mit den Vorschlägen Peers

aa) Öffentlichkeit, Mündlichkeit, freie Beweiswürdigung 
und inländische Zweitinstanz

Die aus dem Gespräch mit Josef Peer im Bericht der Siebnerkommission
referierten prozessökonomischen Anregungen waren lediglich grund-
sätzlicher Art. Die Ausgangs- und Hauptfrage, welche die delegierten
Kommissionsmitglieder Albert Schädler und Friedrich Walser an Peer
richteten, war diejenige nach der Möglichkeit und den Folgen der Ein-
richtung einer zweiten zivilgerichtlichen Instanz in Liechtenstein;
namentlich interessierte dies im Hinblick auf ein – künftig – öffentliches
und mündliches Berufungsverfahren in Zivilsachen.154 An die Stelle von
Novellierungen und «Flickwerk»155, so die Antwort Peers, solle eine
grundlegende und umfassende Reform treten und «die moderne Gesetz-
gebung, die sich in Oesterreich trefflich bewährt»156 hat, eingeführt wer-
den. Die Neuerungen des österreichischen Zivilverfahrens beständen –
wie oben157 bei den rechtspolitischen Zielen bereits zitiert – darin, dass
anstatt Formalismus eine freie Beweiswürdigung sowie ein öffentliches
und mündliches Verfahren, auch vor der zweiten zivilgerichtlichen
Instanz, herrschten. Dadurch fielen die Zivilprozesse im Vergleich zu
denjenigen unter der ehemaligen Verfahrensordnung zeitlich nicht nur
wesentlich kürzer aus, sondern seien hinsichtlich des Aufwandes zudem
bei weitem kostengünstiger. Damit sei «eine wirksame Reform nur
denkbar und möglich»158, falls eine zweite Instanz in Zivilsachen «im
Lande selbst»159 vorgesehen werde, so dass Öffentlichkeit, Mündlichkeit
und freie Beweiswürdigung auch im Berufungsverfahren und somit kon-
sequent verwirklicht werden könnten.160 Aufgrund des Justizvertrages
zwischen Liechtenstein und Österreich aus dem Jahre 1884161 sei die
Neugestaltung des Instanzenzuges, die damit einhergehe, bedenkenlos
durchführbar, denn der Vertrag enthalte im Wesentlichen die erforderli-
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chen «Garantien»162 von österreichischer Seite. An die Stelle der bisheri-
gen dritten Instanz, dem Oberlandesgericht Innsbruck, könne das fürst-
liche Appellationsgericht in Wien treten, wodurch die fürstliche Justiz-
hoheit gewährleistet sei.163

bb) Zustimmung der Kommission
Bei der Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung im Jahr zuvor, die unter dem Ziel der Prozessökonomisierung
gestanden hatte,164 hatte man unnötigen Formalismus im Zivilprozess zu
beheben gesucht und dabei als Heilmittel zur gerichtlichen freie(re)n
Beweiswürdigung gegriffen. Angesichts des neuen österreichischen
Zivilverfahrens waren bereits damals die Öffentlichkeit und Mündlich-
keit des Verfahrens als grosse (prozessökonomische) Fortschritte
bezeichnet und deren Umsetzung erwogen, aber auf einen späteren Zeit-
punkt ins Auge gefasst worden. Seither schien sich an diesen grundle-
genden Überlegungen nichts geändert zu haben. Die Ausführungen
Peers bekräftigten sie nochmals. Der Kommissionsbericht stellte sie bei-
pflichtend als unumstrittene Reminiszenzen aus der Novellierung der
liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung en bloc allen weiteren
Punkten sichtbar abgegrenzt – als Referat Peers165 – voran. Die Debatte
im Landtag stellte sie daraufhin auch in keinster Weise infrage. Selbst die
drei Abgeordneten, die sich infolge der zu gewärtigenden Kosten gegen
die Resolution bzw. eine Justizreform aussprachen, bezweifelten in ihren
Voten den Neuerungsbedarf an sich sowie die Ausrichtung auf Forma-
lismusreduktion, freie Beweiswürdigung, Verfahrensöffentlichkeit sowie
-mündlichkeit nicht; sie beurteilten lediglich den Weg über Novellierun-
gen als ratsamer, weil günstiger, gegenüber demjenigen über eine umfas-
sende Justizreform. Die zweite zivilgerichtliche Instanz ins Inland zu
verlagern, befürwortete die Kommission folgerichtig ebenfalls, da dies
die Voraussetzung dafür darstellte, die genannten neuen Prinzipien kon-
sequent auch im Berufungsverfahren umzusetzen.166

337

III. Erste Siebnerkommission und Resolution 1907

162 LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 2.
163 Zum vorangehenden Absatz LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission,

14. Dezember 1907, S. 1 f.
164 Siehe oben unter §  7/I./2.
165 Siehe LI LA LTA 1907 L1, Antrag Siebnerkommission, 14. Dezember 1907, S. 1 f.
166 Siehe unten unter §  7/III./3./c)/bb).



b) Neues Verfahren nach österreichischem Vorbild
In Österreich war am 1. Januar 1898 ein neues Zivilverfahrensrecht in
Kraft getreten. Im Fürstentum Liechtenstein galt 1907 nach wie vor die
liechtensteinische Allgemeine Gerichtsordnung, die immerhin im Jahr
zuvor prozessökonomisch novelliert worden war. Die erstinstanzliche
Rechtsprechung in Liechtenstein wurde von einem österreichischen
Richter als Landrichter ausgeübt, der zu diesem Zwecke beurlaubt
wurde, der jedoch in seiner sonstigen Richtertätigkeit in Österreich seit
rund zehn Jahren innerhalb des neuen Klein’schen Zivilverfahrens tätig
war. Die nicht zuletzt prozessökonomisch bedenkliche Folge war, dass
sich die liechtensteinische Rechtsprechung gemäss einem aus öster -
reichischer Sicht alten Verfahren vollzog und der Landrichter entspre-
chend bei seiner Tätigkeit in Liechtenstein zu jenem alten Verfahren
wechseln musste. Von einem Transfer der Praxis und des Wissens aus sei-
ner österreichischen Tätigkeit konnte damit nicht mehr die Rede sein.
Im Gegenteil dürfte der Wechsel von der gewohnten Klein’schen Ver-
fahrensordnung hin zu derjenigen der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung, das heisst im Grunde zu derjenigen Allgemeinen
Gerichtsordnung, von der sich Franz Kleins Konzeption explizit und
absichtlich abhob und deren Missstände zu beseitigen er sich vorgesetzt
hatte, ein Sprung über eine tiefe Kluft zurück zu einem antiquierten Ver-
fahren gewesen sein.

Der Bericht der Siebnerkommission argumentierte historisch und
liess die seit rund einhundert Jahren immer wieder vollzogenen Anglei-
chungen an die österreichische Rechtspflege anhand von Beispielen
Revue passieren. Unausgesprochen, aber für alle Adressaten des Berich-
tes bzw. die Landtagsabgeordneten selbstverständlich war, dass diese
Angleichungen stets unter Anpassung an die Gegebenheiten des Klein-
staates möglich und recht einfach, ebenso zielführend und in und für
Liechtenstein erfolgreich gewesen waren. E contrario: Um nun mit die-
sem historischen Kontinuum zu brechen, hätte es schwerwiegender
Gründe bedurft, die offensichtlich fehlten. Historisch argumentiert
wurde im Kommissionsbericht (implizit) auf zwei Ebenen, nämlich der
Anlehnung an Österreich hinsichtlich der Verfahrensordnungen sowie
der Gerichtsorganisation.167 Ferner wurden gegenwärtige (politische,
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geographische, wirtschaftliche) Argumente eingestreut und angedeutet.
Einleitend wurde festgehalten, dass «die Kenntnis dieser historischen
Entwicklung für die Beurteilung der vorliegenden Frage [der liechten-
steinischen Justizreform, E. S.] nicht unwichtig»168 sei.

Seit dem Jahre 1809 sei auf dem Gebiet des Verfahrensrechts eine
Hinwendung zu Österreich erfolgt, was namentlich die Rezeptionen
belegten: 1809 sei eine Konkursordnung rezipiert worden, 1812 die All-
gemeine Gerichtsordnung (zusammen mit dem österreichischen Allge-
meinen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1811), 1819 das österreichische
Ehestreitverfahren, 1857 das österreichische Summarverfahren von 1845,
1879 die österreichische Zivilprozessnovelle von 1874, 1883 das österrei-
chische Bagatellverfahren.169 Desgleichen seien auf dem Gebiet der
Gerichtsorganisation («Einrichtungen») seit 1809, als das Grundbuch
nach österreichischem Vorbild eingeführt worden war, wesentliche
Angleichungen geschehen: Namentlich seien Staatsverträge mit Öster-
reich abgeschlossen worden, derjenige 1817 zwecks Errichtung der drit-
ten Instanz beim (damals noch so bezeichneten) k. k. österreichischen
Appellationsgericht in Innsbruck und derjenige zur Justizverwaltung
aus dem Jahre 1884.170 All die rezipierten Erlasse, gerichtsorganisatori-
schen Angleichungen und Staatsverträge belegten, dass

«im Laufe von fast 100 Jahren [. . .] unsere bisherigen Justizgesetze
fast durchweg entweder einfach aus der österreichischen Gesetzge-
bung rezipiert wurden oder daß sie sich an österreichische Beispiele
anlehnen. Unsere geographische Lage, unsere regen Beziehungen
zu dem großen Nachbarstaate, die durch den Abschluss der Zoll-
und Handelsverträge und verschiedene andere Uebereinkommen
sich noch intensiver gestalteten, lassen es in mehr als einer Bezie-
hung als gerechtfertigt erscheinen, daß wir unser Justizwesen tun-
lichst mit den österreichischen Einrichtungen auf dem Gebiete der
Rechtspflege in Einklang zu bringen suchten.»171
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Von all den (rechts-)historischen, politischen, wirtschaftlichen und auch
faktischen Gründen wog allerdings einer besonders schwer, was der
Bericht mehrfach (sinngemäss) betonte172: der gerichtsorganisatorisch-
personelle. Denn in dieser Hinsicht war die liechtensteinische Rechts-
pflege unbedingt auf Österreich angewiesen, nämlich auf dessen
Gerichtspersonal in Form des hiesigen Landrichters – und inskünftig
allenfalls weiterer Landrichter.173 Der österreichisch-liechtensteinische
Staatsvertrag zur Justizverwaltung aus dem Jahre 1884 biete zwar, so
hielt der Bericht der Siebnerkommission fest,

«die Gewähr, daß uns die österreichische Regierung die für die
liechtenst[einische] Justizpflege nötigen richterlichen Beamten auf
dem Wege der Beurlaubung für die Dauer der hiesigen Dienstleis-
tungen überlässt. [. . .] [Es würde aber] bei einem Wechsel unseres
[einzigen, E. S.] Landrichterpostens sicherlich heute schon Schwie-
rigkeiten verursachen, einen Richter aus Oesterreich zu bekom-
men, der sich in das ihm nicht geläufige, anderswo obsolet gewor-
dene Verfahren [der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung, E. S.] einspannen ließe.»174

Um dem Landrichter effizientes, das heisst prozessökonomisches Arbei-
ten sowie den Transfer seiner Kenntnisse aus der gewohnten Verfah-
rensordnung zu ermöglichen, war es praktischerweise ratsam und lag
nahe, sich an das neue österreichische Zivilverfahren zu halten. Umso
mehr, da es nicht absehbar war, dass sich die Verhältnisse in den kom-
menden Jahren grundlegend ändern würden: Weiterhin würde Liechten-
stein mangels eines (ausgebildeten) eigenen des österreichischen Richter-
personals bedürfen, vielleicht ja schon demnächst in erweiterter Form
eines zweiten Landrichters.

Erschwerend mit Blick auf die Zukunft trat hinzu, was in der par-
lamentarischen Debatte der Abgeordnete Friedrich Walser ergänzte: Das
beschriebene Phänomen beschränkte sich nicht nur auf die erste Instanz
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und die Richter, sondern betraf alle Instanzen und die Advokaten glei-
chermassen; denn auch die Richter der zweiten und dritten zivilgericht-
lichen Instanz in Wien und Innsbruck sowie ferner alle in Liechtenstein
und vor den höheren Instanzen forensisch tätigen Advokaten waren
österreichische Juristen.175 Das bedeutete, auch sie arbeiteten in zivilge-
richtlichen Angelegenheiten tagtäglich, und das seit rund zehn Jahren,
sowie ausschiesslich mit dem (neuen) österreichischen Zivilverfahren.
Darin lag die Gefahr für die Zukunft, meinte Walser: Es sei wahrschein-
lich, dass sie alle in einigen Jahren mangels diesbezüglicher Praxis mit
dem (veralteten) liechtensteinischen Zivilverfahren nicht mehr vertraut
sein würden und auch der juristische Nachwuchs allein in den neuen
Verfahrensgesetzen geschult werde.176 Der Sprung über die Kluft zwi-
schen neuer hin zu der alten Verfahrensordnung würde diesfalls nicht
mehr gelingen und sich als gravierender Nachteil für die Rechtsprechung
und den Staat Liechtenstein insgesamt auswirken, namentlich aber zulas-
ten der liechtensteinischen Rechtsuchenden. Die Gefahr, die Walser
herausstellte, war eine imminente Gefahr für den Rechtsschutzanspruch
der Landesbürger, sollte dereinst den Richtern und Anwälten für den
Rechtsschutz und die Rechtsprechung die nötige Praxis fehlen. Denn sie
würden sie nicht erwerben können, wenn sie nur für die liechtensteini-
sche Rechtsprechung notgedrungen nach einer alten Verfahrensordnung
vorzugehen gezwungen wären. Nicht zuletzt aus prozessökonomischen
Gründen wäre solch ein Zustand verheerend, da zuviel Zeit und Auf-
wand auf Seiten des Gerichts, aber auch auf Seiten der Anwälte zulasten
der Parteien und der ihrerseits zu entrichtenden Honorare würde inves-
tiert werden müssen, um sich überhaupt in der alten Verfahrensordnung
zurechtzufinden. Der Rechtsstreit an sich würde dadurch materiell-
rechtlich keinen Schritt vorankommen und es wäre lediglich unnötiger-
weise mit rein prozessrechtlichen Fragen Zeit vertan.

Derartigen Gefahren durfte man nicht tatenlos zusehen, wenn
man, wie eingangs der Kommissionsbericht der Siebnerkommission es
tat, den «Rechtsanspruch und die Pflichten eines Kulturstaates [. . .] in
einer so wichtigen Angelegenheit, wie die Justizpflege ist»177, beschwor.
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Buchstäblich war die österreichische Zivilprozessordnung bzw. deren
Rezeption daher naheliegend, um weiterhin auf das österreichische
Gerichtspersonal sowie dessen ungehindertes, prozessökonomisches
Arbeiten zählen zu können.

c) Gerichtsorganisation 

aa) Zweiter Landrichter?
Ein prozessökonomisches Dilemma gerichtsorganisatorischer Art zeigte
sich im Kommissionsbericht und in den Beratungen des Landtags: Es
ging um die Frage, ob ein zweiter Landrichter am Vaduzer Landgericht
angestellt werden sollte.

Auf der einen Seite war das Landgericht, das heisst der einzige
Landrichter, der für sämtliche Rechtsgebiete zuständig war, überlastet
und in den kommenden Jahren würde der Geschäftsanfall am Landge-
richt sicherlich weiter ansteigen. Um prozessökonomisch die Geschäfts-
last bewältigen zu können, würde es eines zweiten Landrichters bedür-
fen. Landtagspräsident Albert Schädler äusserte sich diesbezüglich, «[es]
sei bei der derzeitigen Ueberlastung des Landgerichts ohnehin ein zwei-
ter Richter in Aussicht zu nehmen[,]»178 womit sich seiner Meinung nach
sämtliches Wenn und Aber erübrigte und man sich solcher Notwendig-
keit zu fügen und einen zweiten Landrichter anzustellen hatte.

Auf der anderen Seite gab es Gründe, die gegen einen zweiten
Landrichter sprachen. Eine gerichtsorganisatorische Aufstockung um
eine zweite Landrichterstelle hätte Kosten mit sich gebracht, die das Lan-
desbudget stark belastet hätten. (Dagegen argumentierten sodann Lan-
desverweser In der Maur und Landtagspräsident Schädler mit dem län-
gerfristigen volkswirtschaftlichen Ertrag eines prozessökonomischen
Verfahrens.179) Zudem stellte sich ein Zuständigkeits-Problem: Gerichts-
organisatorische Veränderungen sowie die Ernennung eines neuen Land-
richters bedingten das Einverständnis und rechtlich eine entsprechende
Verordnung des Landesfürsten, konnten mit anderen Worten also nicht
vom Landtag, sondern allein vom Landesfürsten veranlasst werden.180
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Die Resolution des Landtages vermied schliesslich, sich für eine
Seite des Dilemmas zu entscheiden. Sie befürwortete zwar die «Anstel-
lung eines weiteren juristisch vorgebildeten Beamten»181, damit aber
nicht eines (höheren) zum Richteramte befähigten Beamten, also eines
Landrichters. Zwar sollte dieser Beamte mit Hinblick auf die Reform des
Strafprozessrechts in erster Linie als Staatsanwalt dienen, aber ihm soll-
ten sodann «nach Maßgabe des Bedarfes auch anderweitige Verrichtun-
gen übertragen werden»182, worunter sich allenfalls auch zivilrechtliche
Angelegenheiten, beispielsweise Ausserstreitsachen, verstehen liessen.
Der Landtag erklärte sich in der Resolution schliesslich dazu bereit,
«gegebenen Falles die Bewilligung der diesbezüglichen nötigen Kosten
in Aussicht zu nehmen»183, womit die Entscheidung völlig offen blieb, ob
überhaupt eine derartige gerichtsorganisatorische Aufstockung vorge-
nommen werden sollte oder nicht, ganz zu schweigen von ihrer konkre-
ten Form. Die Resolution legte lediglich fest, dass sie sich bezüglich des
zweiten Landrichterpostens nicht festlegte. Ihr Wortlaut war dermassen
vorsichtig gewählt und bewusst offen gehalten, dass alle Lösungen mög-
lich blieben. Die Resolution hatte aber unmissverständlich das prozess-
ökonomische Dilemma hervorgehoben, welches es anlässlich der Justiz-
reform zu lösen gelten würde: die Anstellung eines zweiten Landrichters
infolge der anschwellenden Geschäftslast versus dessen Kosten und die
nötigen gerichtsorganisatorischen Veränderungen seitens des Landes-
fürsten.184

bb) Inländische zweite Instanz
Konsequenterweise sollte im neuen liechtensteinischen Zivilprozess ein
öffentliches und mündliches Verfahren mit freier Beweiswürdigung, das
die Grundlage für einen prozessökonomischen Privatrechtsschutz des
Bürgers bildete, sich nicht nur auf das Landgericht als erste Instanz
erstrecken, sondern auch in den höheren Instanzen soweit wie möglich
umgesetzt werden. Insbesondere ein öffentliches und mündliches Beru-
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fungsverfahren in zweiter Instanz schien wünschenswert, damit eben-
dieser prozessökonomische Privatrechtsschutz vor der ersten Instanz
nicht in zweiter Instanz sinn- und systemwidrigerweise geschmälert
oder zunichte gemacht würde. Allerdings sah man die Möglichkeit eines
derartigen Berufungsverfahrens an die Voraussetzung gebunden, die
Berufungsinstanz innerhalb Liechtensteins, und nicht andernorts, einzu-
richten. Dem standen (zumindest scheinbar) zwei Problemkomplexe
entgegen:

Zum einen, innerstaatlichen Problemkomplex gehörte die – bereits
erwähnte185 – Wahrung der Justizhoheit des Landesfürsten, die sinnfällig
und historisch bedingt mindestens eine Instanz in Wien am fürstlichen
Appellationsgerichtshof zu erfordern schien. Damit hing zusammen,
dass eine Veränderung im Instanzenzug nur auf dem Wege einer fürstli-
chen Verordnung geschehen konnte, mit anderen Worten der Landes-
fürst damit einverstanden sein und demgemäss legiferieren musste.
Hinzu kamen die befürchteten zusätzlichen Kosten einer inländischen
zweiten Instanz, welche die Anreise, der Aufenthalt und eine entspre-
chende Besoldung von Richtern verursachen würde. Die zweite Instanz
war bislang stets in Wien (wie auch die dritte Instanz in Innsbruck) aus-
gelagert gewesen. Deren Kosten hatten sich in handhabbarem Masse
gehalten, weil sie, wie vereinbart im österreichisch-liechtensteinischen
Staatsvertrag von 1884,186 konkret nach tatsächlich geleistetem Aufwand
berechnet wurden und die Arbeit der liechtensteinischen Rechtsmittel-
instanzen sehr gering ausfiel.

Zum anderen stellte sich im zwischenstaatlichen Kontext infolge
des österreichisch-liechtensteinischen Staatsvertrages zur Justizverwal-
tung aus dem Jahre 1884 ein Problem, das eine eigenmächtig-liechten-
steinische Änderung des Instanzenzuges heraufbeschworen hätte und
dessen Folgen nicht abschätzbar waren. Landesverweser In der Maur
erläuterte, dass die Änderung des zivilgerichtlichen Instanzenzuges es
erforderlich mache, einen neuen österreichisch-liechtensteinischen
Staatsvertrag zur Justizverwaltung abzuschliessen. Ob Österreich hierzu
bereit sein werde, könne zurzeit noch nicht beurteilt werden. Es sei
jedoch fraglich, zumal der vorgeschlagene Instanzenzug eine markante
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personelle Mehrbelastung für die betreffenden österreichischen Gerichte
bedeuten würde, welche als Instanzen in der liechtensteinischen Recht-
sprechung fungierten.187 Landtagspräsident Schädler und auch Peer in
seinem Gutachten188 waren anderer Ansicht. Schädler beschwichtigte,
von österreichischer Seite seien Liechtenstein, gerade auf dem Gebiet der
Justiz, beständige und entgegenkommende Handreichungen geboten
worden und die in Anbetracht des österreichischen Staates verschwin-
dend kleine Mehrbelastung durch die liechtensteinische Rechtsprechung
dürfte kaum Anlass zu Unstimmigkeiten geben.189

Die Frage blieb im Folgenden virulent: Sollte zugunsten der Pro-
zessökonomie und ihrer Verwirklichung der Instanzenzug geändert
werden, obgleich zwei grosse Problembereiche dem entgegenstanden –
zum einen die fürstliche Justizhoheit, die erforderliche fürstliche Ver-
ordnung und zusätzliche Kosten, zum anderen die nicht abschätzbaren
staatsvertraglichen Konsequenzen?

d) Einsparung an Prozesskosten und längerfristige
volkswirtschaftliche Reflexwirkung

Landesverweser In der Maur gab angesichts des prozessökonomischen
Dilemmas, das die Anstellung eines zweiten Landrichters aufwarf,190

Folgendes als Abwägung zu bedenken:
«[. . .] [es] sei immerhin in Anschlag zu nehmen, ob mit der Durch-
führung der geplanten Reform bei Einführung des mündlichen
Zivilprozeßverfahrens [. . .] mit der Zeit nicht auch die Anstellung
eines zweiten Richters nötig werde. Demgegenüber sei wieder zu
berücksichtigen, daß durch ein rascheres und billigeres Prozeßver-
fahren, wie die Erfahrung in Oesterreich lehre, den Parteien ganz
bedeutende Summen an Prozeßkosten erspart werden und daß
dadurch auch das Rechtsbewußtsein im Volke gestärkt werde.»191

In der Maur wollte den Blick darüber hinaus erweitern, dass die Justiz-
reform von vornherein die Schaffung einer zweiten Landrichterstelle
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erfordere. Dies war seiner Meinung nach nicht zwingend. Die zweite
Landrichterstelle konnte ihm zufolge losgelöst von der Justizreform in
den darauffolgenden Jahren sowie angesichts der Erfahrungen mit dem
neuen Verfahren erwogen werden. Was In der Maur hier (erstmals) vor-
brachte, könnte man als den längerfristigen volkswirtschaftlichen Faktor
in der komplexen prozessökonomischen Ex-ante-Rechung192 bezeichnen,
den Landtagspräsident Schädler später in der Debatte aufgriff und
anhand einer Geldsumme veranschaulichte: Das rasche und billige Ver-
fahren, welches an sich unbestrittenermassen das Ziel der Justizreform
darstellte und in Österreich bereits Rechtswirklichkeit geworden war,
bewirke durch seine Raschheit auf Seiten der Prozessparteien grosse
finanzielle Einsparungen hinsichtlich Prozess- und Gerichtskosten
sowie hinsichtlich der Kosten ihrer Advokaten. Der Schluss, der sich
hieraus ziehen liess, war derjenige, dass das prozessökonomische Ver-
fahren unbedingt umgesetzt werden sollte, nicht nur, weil eine zweite
Landrichterstelle nicht per se damit verbunden war; sondern auch, falls
eine solche geschaffen werden müsste, weil deren Kosten nur zweitran-
gig wären. Denn im Vergleich zu denjenigen finanziellen Mitteln, die das
neue Verfahren auch mit zwei zu bezahlenden Richtern als kürzeres und
günstigeres fortan freisetzen und nicht mehr binden würde, seien die
Kosten des zweiten Landrichters makroökonomisch unterzuordnen.

In der Maurs prozessökonomische Überlegungen trafen in doppel-
ter Hinsicht zu. Einerseits würde ein kürzeres Verfahren weniger Pro-
zess-, Gerichts- und Anwaltskosten verursachen, was wünschenswert
war, sofern das Ergebnis von der Kürze des Verfahrens materiell nicht
beeinträchtigt würde. Wie Franz Klein betonte,193 ist der Zivilprozess ein
Nullsummenspiel, bei dem keine neuen finanziellen Werte produziert,
sondern lediglich bestehende Werte vom Gericht verbindlich aufgeteilt
werden, wobei diese Aufteilung zusätzlich Kosten verursacht. Die Kos-
ten eines derart unproduktiven Verfahrens durch dessen Kürze niedrig
zu halten oder zu senken, ist makroökonomisch sinnvoll, da diesfalls das
nicht mehr für Verfahrenskosten aufzuwendende Geld anderweitig in
wirtschaftlich Produktives investiert werden kann, was dem Staate auf
Dauer zugute kommt. Ein rascher und somit günstiger Zivilprozess zei-
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tigt infolgedessen längerfristig eine volkswirtschaftlich vorteilhafte
Reflexwirkung. Andererseits, und dieser Gedanke lag ebenso Franz
Kleins sozialem Zivilprozess zugrunde194, werden vom Zivilprozess
betroffene finanzielle Werte für die Dauer des Verfahrens gebunden, da
sie je nach Urteil an die Gegenpartei übergeben werden müssen und des-
wegen von der Partei sicherheitshalber während des Prozesses zurück-
behalten werden. Ein kürzeres Verfahren empfiehlt sich daher aus
makroökonomischen Gründen, da die prozessual gebundenen Werte
nach Ende des Prozesses dadurch schneller wieder in den Lauf der
(Volks-)Wirtschaft einfliessen können, was Voraussetzung für eine flo-
rierende Wirtschaft und staatlichen Wohlstand ist. Bereits ein rascher
Zivilprozess an sich zeitigt folglich längerfristig eine volkswirtschaftlich
vorteilhafte Reflexwirkung.

Landtagspräsident Albert Schädler griff den längerfristigen volks-
wirtschaftlichen Faktor auf und veranschaulichte ihn anhand einer kon-
kreten Summe:

«[Es sei] eine bekannte Erfahrung, daß das moderne Verfahren
ungleich rascher und ganz bedeutend billiger gemacht werden
könne, wodurch unsern Landeskindern namhafte Kosten erspart
würden. Er wolle in dieser Hinsicht nur auf eine frühere Aeuße-
rung des Regierungs-Kommissärs [In der Maur, E. S.] verweisen,
wornach seinerzeit bei dem jetzt üblichen Verfahren [der liechten-
steinischen Allgemeinen Gerichtsordnung, E. S.] nach einer appro-
ximativen Berechnung gegen 10,000 fl in einem einzigen Jahre für
Prozeßkosten von Landeseinwohnern verausgabt worden seien.
[. . .] Uebrigens handle es sich heute darum, ob wir eine Reform
unserer Justizpflege wollen oder nicht, wenn ja, so müssen wir
eben auch die jedenfalls mäßigen Kosten übernehmen, welche aber
nicht nur durch die Vorteile des neuen Justizverfahrens, sondern
auch mehrfach durch Ersparnisse der Einwohner an Prozeßkosten
ausgeglichen würden.»195

Schädler pflichtete In der Maur demnach bei. Die Kosten der Reform,
wohl auch diejenigen eines allfälligen zweiten Landrichters, würden ein-
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gegangen, um ein modernes, also schnelles und günstiges zivilgerichtli-
ches Verfahren zu schaffen, das längerfristig und volkswirtschaftlich ren-
tabel sei. Seine Ausführungen untermauerte Schädler mit der konkreten
Summe von 10000 Gulden, die während eines Jahres von liechtensteini-
schen Bürgern für gerichtliche Verfahren ausgegeben würden bzw. aus-
gegeben worden seien. Dass er im Jahre 1907 eine Summe in Gulden-
Währung nannte, welche seit 1901 im Fürstentum Liechtenstein offiziell
durch die Kronen-Währung ersetzt worden war,196 könnte daher rühren,
dass die Erhebung dieser statistischen Zahl noch in die Zeit vor der Jahr-
hundertwende fiel. Jedenfalls durfte die Zahl nicht so verstanden wer-
den, dass sie durch das neue Verfahren gänzlich auf Null hätte reduziert
werden sollen oder können, da auch unter dem Regime einer neuen Ver-
fahrensordnung weiterhin Geld für Zivilprozesse würde aufgewendet
werden müssen; aber sie sollte zumindest reduziert werden.

Um das Ausmass der Summe, da sie für die Prozessökonomie und
dessen damalige volkswirtschaftliche Dimension bedeutsam ist, anhand
eines Vergleiches nachvollziehen zu können, müssen beide Auslegungs-
möglichkeiten der Summe berücksichtigt werden. Gemäss dem gesetzli-
chen Umrechnungsschlüssel197 hatte 1 fl in (alter) Reichwährung seit
1901 den Wert von 0,875 fl (neuer) österreichischer Währung oder (ent-
sprechend doppelt) von 1,75 Kronen. Die Summe der 10000 fl kann
demnach ein Zweifaches bedeuten: Entweder sie bezieht sich auf die seit
1901 aktuelle Währung und entspricht einem Gegenwert von 20000
Kronen; oder sie stammt aus dem Währungsregime vor 1901 und hätte
1907 einen rechnerischen Gegenwert von (8750 fl bzw.) 17 500 Kronen.
Also wurden zwischen 20000 und 17500 Kronen jährlich als volkswirt-
schaftliche Prozesskosten aufgewendet. Diese Grösse ist zwar in höchs-
tem Masse anfechtbar, da wir nicht wissen, für welches Jahr sie galt, ob
sie kontinuierlich gleich blieb, wie sie statistisch-methodisch erhoben
wurde, welchem Währungsregime sie unterstand, welche Schwankungen
die Umrechnung beherrschten und inwiefern die Inflation auf sie wirkte.
Dennoch ist sie die einzig prozessökonomisch brauchbare statistische
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Angabe aus jener Zeit und mangels anderer spezifisch prozessökonomi-
scher Daten soll sie hier (ausschliesslich) zwecks Veranschaulichung und
zwecks Vergleiches verwendet werden. Denn völlig willkürlich dürfte
sie trotz allem nicht gewesen sein, zumal sie in keinem Votum bezweifelt
oder ihre Überprüfung gefordert wurde. Abgesehen davon wurde sie in
der Landtagsdebatte vorgebracht und dürfte dementsprechend auch in
solch veranschaulichender Weise auf die Abgeordneten (angesichts der
Summen, mit denen sie es sonst zu tun hatten) gewirkt haben.

Zum Vergleich mit den (umgerechnet) 17500 bzw. 20000 Kronen
seien aus dem Landtag, das heisst aus der Landesrechnung und dem
Budget Liechtensteins, folgende Posten (mit dem Jahr der jeweiligen
Beschliessung) genannt: Der Gemeinde Triesen wurde zwecks Armen-
hausbaues ein Sparkassadarlehen auf fünfzehn Jahre zum Zins von 3 %
über 12000 Kronen gewährt (1904);198 sämtliche Kosten des neuen liech-
tensteinischen Regierungsgebäudes inklusive Erwerbs des Grundstü-
ckes, Baus, Einrichtung und Umgebungsgestaltung beliefen sich
schliesslich auf 377528 Kronen (1905);199 die Kosten einer grösseren
Lawinenverbauung der Gemeinde Eschen trug das Land hälftig im
Umfang von 1304 Kronen (1907)200. Weitere Vergleichsgrössen bieten
einige Posten der damaligen liechtensteinischen Staatsausgaben. Beson-
ders die Ausgaben für die politische und finanzielle Verwaltung, worun-
ter die Verwaltungs- und Gerichtskosten (sowie diejenigen der Zollver-
waltung) fielen.201 Sie waren ein bedeutender Ausgabeposten und die
«Auslagen für die politische und gerichtliche Verwaltung (Besoldung
und Kanzleikosten) stiegen im Verlauf des 19. Jahrhunderts langsam
aber stetig an.»202 Die Verwaltungskosten im liechtensteinischen Staats-
haushalt wurden nach der Jahrhundertwende folgendermassen regis-
triert, jeweils in Kronen-Währung: 59418 (1901); 60140 (1902); 55088
(1903); 60638 (1904); 58621 (1905); 65905 (1906); 65132 (1907).203 Hier-
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von machten die von Schädler genannten 17500 bzw. 20000 Kronen
jeweils etwa einen Drittel aus.

Diese Summe war damit weder exorbitant hoch noch verschwin-
dend gering, aber sie war durchaus beachtlich, umso mehr, da es sich um
einen alljährlich wiederkehrenden volkswirtschaftlichen Posten an
unproduktiven Ausgaben handelte. Jedwede Senkung dieses Posten mit-
tels einer Verfahrensordnung, die prozessökonomischer als die beste-
hende war, musste unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorteil-
haft und wünschenswert sein.

Man darf ferner nicht übersehen, in welcher Reihenfolge Schädler
argumentierte. Er setzte in der prozessökonomischen Ex-ante-Rech-
nung den Kosten der Justizreform einerseits nämlich andererseits zwei
Posten in folgender Reihenfolge gegenüber: «nicht nur [. . .] die Vorteile
des neuen Justizverfahrens, sondern auch mehrfach [. . . die] Ersparnisse
der Einwohner an Prozeßkosten.»204 Demnach machten die langfristigen
volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen nur einen Punkt aus, der
lediglich zu einem noch vorhergehenden, schwererwiegenden und meh-
rere positive Punkte umfassenden Block von Vorteilen hinzutrat. Wel-
ches diese (prozessökonomischen) Vorteile waren, die die Rechnung
letztlich eindeutig zugunsten der Justizreform und einem entsprechen-
den Antrag der Siebnerkommission ausgehen liessen, fasste die Resolu-
tion des Landtags – wie oben205 dargelegt – zusammen.

4. Ergebnis

Die Frage, zu deren Beantwortung die erste Siebnerkommission und ihr
Bericht alles Wissens- und Erwägenswerte zusammentragen sollte und
die der Landtag sodann gestützt hierauf mit seiner Resolution zur liech-
tensteinischen Justizreform beantwortete, lautete: «Entweder eine zeit-
gemäße gründliche Reform oder der alte Zustand mit allen seinen Uebel-
ständen»206? – Die Resolution fiel eindeutig zugunsten der Justizreform
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aus. Was der liechtensteinische Landtag in seiner Resolution zur Justiz-
reform vorschlug, steckte das thematische Feld der Justizreform ab,
wohlgemerkt ohne zwingend oder verbindlich zu sein:

Ein modernes, einheitlich-kohärentes und nicht zuletzt prozessöko-
nomisches Zivilverfahren für das Fürstentum Liechtenstein sollte
geschaffen werden. Unzweifelhaft war, dass ein solches Werk nur auf
dem Wege der Rezeption gewonnen werden konnte, wobei überwie-
gende historische, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und vor
allem gerichtspersonelle Gründe für eine Anlehnung an Österreich spra-
chen und sachlich dessen neues, erfolgreiches Zivilprozessrecht von 1895
sich geradezu als Vorlage anbot. Alternative Vorbilder nebst der öster-
reichischen Zivilprozessordnung wurden niemals eingebracht, weder
schweizerisch-kantonale noch deutsche oder gar entferntere. Ebenso
naheliegend wie selbstverständlich war es darum auch, Josef Peer, einen
österreichischen Advokaten und Vorsteher der Stadt Feldkirch, als ein-
zigen Fachmann beizuziehen.

Die zivilprozessualen Grundsätze der Öffentlichkeit, Mündlichkeit
und freien Beweiswürdigung, die der österreichischen Zivilprozessord-
nung zugrundegelegt worden waren, galten als zeitgemäss und fort-
schrittlich und insbesondere als förderlich für die Prozessökonomie. In
Abkehr von den antiquierten gegenteiligen Grundsätzen, wie sie noch in
der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung galten, sollten die
genannten neuen Grundsätze im Verfahrensrecht verwirklicht werden.

Um ein Zivilprozessrecht zu schaffen, das den Ansprüchen und
Gegebenheiten des monarchischen Kleinstaates Liechtenstein zur dama-
ligen Zeit entsprach und auch ein prozessökonomisches Zivilverfahren
für Liechtenstein verbürgte, mussten spezifische Änderungen und
Anpassungen der Rezeptionsvorlage vorgenommen werden, namentlich
hinsichtlich der liechtensteinischen Gerichtsorganisation. Die Gerichts-
organisation insgesamt rückte bei der Justizreform ins Blickfeld. In pro-
zessökonomischer Absicht war man bestrebt, Kosten und Aufwand der
Zivilprozesse möglichst gering zu halten, um eine übermässige Arbeits-
belastung der Gerichte und damit ihre organisatorische Erweiterung
nach Möglichkeit zu vermeiden.

Es stellte sich besonders auch die Frage nach der Neugestaltung des
gerichtlichen Instanzenzuges, hauptsächlich mit Blick auf die geogra-
phisch zerstreuten Sitze der Rechtsmittelgerichte im Instanzenzug
Vaduz-Wien-Innsbruck sowie rechtspolitisch mit Blick auf die Wahrung
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der Justizhoheit des Landesfürsten und der staatlichen Selbständigkeit.
Trotz Wahrung der beiden letztgenannten sollte insgesamt ein prozess-
ökonomisches Verfahren über die Instanzen hinweg gewährleistet sein,
in dem die Rechtsmittelinstanzen faktisch und rechtlich die ihnen zuge-
wiesene Funktion zu erfüllen vermochten.

Insgesamt betrachtet, erwiesen sich der Bericht der ersten Siebner-
kommission, die Landtagsdebatte sowie die Resolution des Landtages
zur Justizreform, was gerichtsorganisatorische Fragen anging, als
zurückhaltend, wohl auch deshalb, weil all diese Fragen in die aus-
schliessliche Zuständigkeit des Landesfürsten fielen207. Sie alle zeigten
die gerichtsorganisatorischen Probleme vielmehr auf, als fertige Lösun-
gen anzubieten, auch wenn sie solche andeutungsweise vorbrachten.
Demgegenüber wiesen sie in verfahrensrechtlicher Hinsicht, die Novel-
lierung der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung aus dem
Jahre 1906 aufgreifend, deutlicher und entschiedener aus verschiedenen
Gründen in Richtung der Rezeption der österreichischen Zivilverfah-
rensgesetze.
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§ 8 Prozessökonomie in der Ausarbeitung
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung 
von 1909 bis 1912

Der zeitliche Rahmen der vorliegenden Untersuchung des liechtenstei-
nischen Zivilprozessrechts und dessen Prozessökonomie gliedert sich,
wie oben1 in der Einleitung vorausgeschickt, in mehrere Abschnitte.
(1) Zwischen 1812 und 1905 vollzogen sich prozessökonomische Ent-
wicklungen, welche als Vorläufer der späteren Justizreform Anfang des
20. Jahrhunderts vorausgingen. (2) Die eigentliche Justizreform in den
Jahren 1906 bis 1915 wies drei Phasen auf: (2a) Von 1906 bis 1908 wurde
in der ersten Phase die liechtensteinische Allgemeine Gerichtsordnung
novelliert; (2b) von 1909 bis 1912 in der zweiten Phase wurden die liech-
tensteinische Zivilprozessordnung und Jurisdiktionsnorm erlassen;
(2c) von 1913 bis 1915 erging schliesslich als Abschluss das Vermittler-
ämtergesetz. (3) In den Jahren von 1916 bis 1924 kam es sodann zu eini-
gen prozessökonomischen Weiterentwicklungen, die sich wesentlich auf
das liechtensteinische Zivilprozessrecht auswirkten.

Der vorliegende § 8 betrifft in dieser Einteilung (2b) die zweite
Phase in den Jahren 1909 bis 1912 der eigentlichen Justizreform.2 Der
Lauf der historischen Ereignisse vollzog sich wie folgt: 

Während dieser Jahre erarbeitete Gustav Walker in offiziellem
Auftrag die Gesetzesentwürfe einer liechtensteinischen Justizreform (I.),
nämlich die Entwürfe der liechtensteinischen Zivilprozessordnung, der
Jurisdiktionsnorm und deren Einführungsgesetzes. Diese Entwürfe wur-
den 1911 in den liechtensteinischen Landtag eingebracht und bildeten
die Grundlage aller folgenden, auf sie bezüglichen (prozessökonomisch)
kritischen Auseinandersetzungen und Beratungen. Die Entwürfe über-
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standen die parlamentarischen sowie diverse andere noch folgende Bera-
tungen grösstenteils unverändert, wenngleich durchaus verschiedene
beachtenswerte Änderungen vorgenommen wurden; im Wesentlichen
wurden aber die Entwürfe später zur liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung von 1912. (Namentlich die Numerierung der Paragraphen in
den Walker’schen Entwürfen wurde durchgehend bis dahin beibehalten.
Wenn im Folgenden in § 8, der eigentlich erst die Entwürfe und deren
Änderungen behandelt, dennoch schon die einschlägigen späteren Para-
graphen der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 ange-
führt werden, geschieht dies mit dem Wissen, dass die Numerierung bei
Inkrafttreten der zivilprozessualen Urfassung 1912 unverändert beibe-
halten wurde.)

Das fürstliche Appellationsgericht in Wien hielt 1911, noch ehe die
Entwürfe offiziell dem liechtensteinischen Landtag übergeben worden
waren, eine Erstberatung (II.) über sie ab und beschloss einige Ände-
rungen. Auch eine prozessökonomisch relevante Änderung einer gesetz-
lichen Frist wurde vorgenommen und über die Prozessökonomie bei der
gerichtlichen Schreibarbeit diskutiert.

Kurz nach Fertigstellung und Einbringung der Entwürfe3 im Land-
tag erstellte der damalige Richter am Vaduzer Landgericht namens
Schöpf ein Kurzgutachten zu ihnen.4 Darin regte er einige wenige, klei-
nere Korrekturen im Entwurf zur Zivilprozessordnung und demjenigen
zur Jurisdiktionsnorm an. Prozessökonomisch einschlägige Änderungen
oder Mängel in den Entwürfen brachte Schöpf nicht vor, weshalb sein
Kurzgutachten vorliegend nicht weiter aufschlussreich und mithin aus-
ser Betracht zu lassen ist.

Die Entwürfe wurden 1911 in einer Kommission ordentlich vorbe-
raten und der liechtensteinische Landtag hielt alsdann seine Erstberatung
über sie ab (III.), woraus prozessökonomische Fragen hervorgingen, die
im Lauf der weiteren Beratungen vor den verschiedenen hierzu berufe-
nen Gremien geklärt werden mussten.
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3 Eine genaue Datierung fällt schwer. Jedenfalls dürfte Schöpfs Kurzgutachten bald
nach den Entwürfen Walkers gefolgt sein, da bereits am 14. Oktober 1911 darauf
Bezug genommen wurde (siehe LI LA RE 1911/1390, Auszug Schreiben von
Hampe).

4 Siehe LI LA RE 1911/1390, Bemerkungen Schöpf, passim.



1912 erstattete Martin Hämmerle ein ausführliches Gutachten zu
den Walker’schen Entwürfen (IV.), in dem er punktuell prozessökono-
mische Kritik übte und betreffende Änderungen anregte.

Eine Zweitberatung der Entwürfe am fürstlichen Appellationsge-
richt in Wien fand am 11. April 1912 statt; sie lag somit zeitlich einge-
schoben zwischen den Beratungen der zweiten ausserordentlichen Sieb-
nerkommission vom 23. bis 28. Februar sowie den späteren Sitzungen
dieser Siebnerkommission. An der Zweitberatung am Appellationsge-
richt waren die Gerichtsräte Dr. Pfeiffer und Dr. Jahoda, der Hofrat von
Hampe sowie Regierungschef In der Maur und Gustav Walker zugegen.5

Über die Ergebnisse dieser Sitzung am Appellationsgericht wurde ein
Protokoll6 erstellt. Der Grossteil der Vorschläge der Siebnerkommission,
die den Gegenstand der Beratungen bildeten, fand die Zustimmung der
Teilnehmer an dieser Besprechung und alle Änderungen wurden ein-
stimmig beschlossen.7 Spezifisch prozessökonomische Kritikpunkte
wurden keine vorgebracht, weshalb die Zweitberatung am fürstlichen
Appellationsgericht abgesehen vom Faktum ihres Stattfindens im Fol-
genden ausser Betracht bleiben kann.8

Der Bericht der zweiten Siebnerkommission (V.) an den liechten-
steinischen Landtag im Jahre 1912 beendete als Schlusspunkt die diver-
sen Beratungen der Walker’schen Entwürfe und somit auch die Ausar-
beitung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung. Der Bericht ent-
schied abschliessend die noch offenen prozessökonomischen Fragen und
betonte nochmals die besondere Prozessökonomie der neuen liechten-
steinischen Zivilprozessordnung.
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5 LI LA RE 1912/114, Protokoll Appellationsgericht, 11. April 1912, S. 1; LI LA RE
1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1.

6 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis I./3./a) unter LI LA RE 1912/114, Pro-
tokoll Appellationsgericht, 11. April 1912.

7 LI LA RE 1912/114, Protokoll Appellationsgericht, 11. April 1912, S. 1; vgl. LI LA
RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1.

8 Siehe LI LA RE 1912/114, Protokoll Appellationsgericht, 11. April 1912, S. 2–6.



I. 1911: Gesetzesentwürfe Gustav Walkers als Grundlage

Wie oben9 dargestellt, hatte der liechtensteinische Landtag auf den
Bericht der ersten Siebnerkommission hin im Jahre 1907 eine Resolution
zu einer Justizreform gefasst, die prozessökonomische Vorschläge ent-
hielt. Auf die Immediateingabe an den Landesfürsten, welche ihm die
Resolution des Landtags unterbreitete, antwortete dieser 1908 mit einem
fürstlichen Handbillett des Inhalts, eine umfassende Justizreform werde
in die Wege geleitet und deren Vorbereitung in die Hände erfahrener
Fachmänner gelegt.

Der weitere historische Hintergrund (1.) verlief wie folgt: Gustav
Walker erhielt und übernahm offiziell den Auftrag zur Ausarbeitung der
Gesetzesentwürfe einer liechtensteinischen Justizreform und ab Ende
des Jahres 1908 fand diesbezüglicher Austausch zwischen Walker und
verschiedenen liechtensteinischen Behörden statt [a)]. Zwei Wochen
bevor die fertigen Entwürfe im liechtensteinischen Landtag eingingen,
hielt das fürstliche Appellationsgericht in Wien mit Walker eine Erstbe-
ratung über sie ab und beschloss einige Änderungen.10 Die Entwürfe
einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung, Jurisdiktionsnorm sowie
eines zugehörigen Einführungsgesetzes wurden am 20. November 1911
offiziell an den liechtensteinischen Landtag übergeben [b)], wobei von
vornherein klar war, dass ihre Überprüfung ein besonderes Vorgehen
erfordern würde. Die drei Gesetzesentwürfe samt erläuternden Bemer-
kungen Walkers ergaben nämlich ein umfangreiches zivilverfahrens-
rechtliches Kompendium [c)], das durchgängig vom Widerstreit zwi-
schen Rezeption und Anpassung an die Gegebenheiten des monar-
chischen Kleinstaates Liechtenstein geprägt war [d)] und infolgedessen
einer sowohl kundigen als auch einer eingehenden Durchsicht bedurfte.

Die rechtspolitische Bedeutung der Prozessökonomie (2.) in Walkers
Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung war erheblich.
Walker griff die bisherigen prozessökonomischen Bestrebungen auf, die
weg von den Grundsätzen der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung hin zum fortschrittlichen österreichischen Zivilpro-
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9 Siehe oben unter §  7/III./1./c).
10 Siehe unten unter §  8/II.



zess von 1895 führten. Walker hielt sich vielfach nahezu wortgleich an
Franz Kleins Ausführungen zum prozessökonomischen Zivilprozess.

Für den liechtensteinischen Zivilprozess übernahm der Entwurf
einige prozessökonomische Mechanismen aus dem österreichischen
bezirksgerichtlichen Verfahren unverändert (3.): den (am Vaduzer Land-
gericht ohnehin üblichen) Einzelrichter [a)]; den fehlenden Anwalts-
zwang [b)]; die Protokollierung anstelle von Schriftsätzen [c)]; die erste
Tagsatzung bereits zur Streitverhandlung [d)]; eine verstärkte gerichtli-
che Prozessleitung [e)]. Als zusätzliche prozessökonomische Mechanis-
men im erstinstanzlichen Verfahren (4.) enthielt der Entwurf der liech-
tensteinischen Zivilprozessordnung eine Vorkehrung gegen Missbrauch
des Armenrechts [a)], den Wegfall einer Verständigung seitens des
Gerichts über ein Ruhen des Verfahrens [b)] sowie eine Klärung des vor-
gängigen Vergleichsversuchs [c)].

Die Prozessökonomie bei den Rechtsmitteln (5.), wie der Entwurf
sie vorsah, folgte dem Gedanken Franz Kleins einer prozessökonomi-
schen Gesamtbilanz im Instanzenzug. Die Rechtsmittel der Berufung
und Revision waren daher wie in der österreichischen Rezeptionsvorlage
durch ein Neuerungsverbot beschränkt [a)]. Der Instanzenzug Vaduz-
Wien-Innsbruck war in seiner bisherigen Gestalt aus angeblich prozess-
ökonomischen, eigentlich aber politischen Gründen beibehalten [b)].
Demnach musste als Grundsatz fast zwangsläufig von einer mündlichen
Verhandlung vor den Rechtsmittelgerichten abgesehen werden [c)]; ein
Anwaltszwang fehlte hingegen auch in den Rechtsmittelinstanzen [d)].

An spezifisch liechtensteinische Grenzen (6.) stiess die Prozess-
ökonomie insofern, als grundsätzlich bei der ersten Tagsatzung nicht
verhandelt werden sollte [a)] und bei Verletzung von Prozessvorschrif-
ten an die Stelle einer unverzüglichen Rüge der auch später noch mögli-
che Widerspruch [b)] trat.

Prozessökonomische Massnahmen (7.) faktischer Art, wie Franz
Klein sie unterstützend zur Einführung des neuen Zivilverfahrens ver-
anlasst hatte,11 zog Walker nicht in Betracht.
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11 Siehe oben unter §  4/IV.



1. Historischer Hintergrund

a) Beauftragung und Person Walkers
Im fürstlichen Handbillett vom 9. Oktober 190812 hatte der Landesfürst
Johann II. erklärt, er werde die Ausarbeitung der Entwürfe der Justizre-
form in die Hände von Fachmännern legen. Für die Zivilverfahrensord-
nung fiel die Wahl des Landesfürsten auf Gustav Walker, «einen nicht
nur theoretisch gebildeten, sondern auch praktisch bewährten hervorra-
genden Fachmann»13.

Gustav Walker (1868–1944), geboren in Wien, hatte in Wien, Göt-
tingen und Leipzig Rechtswissenschaften studiert und 1891 promoviert.
Im Jahr darauf war er in den österreichischen Justizdienst getreten und
ab 1895 war er im k. k. Justizministerium tätig. Es folgte die Habilitation
im Jahr 1898 an der Universität Wien, ab 1899 Richtertätigkeit und 1907
die Ernennung zum ausserordentlichen Professor an der Universität
Innsbruck. Als Walker mit der Ausarbeitung der Zivilverfahrensent-
würfe für das Fürstentum Liechtenstein beauftragt wurde, war er
anfangs noch gemäss eigenen Angaben «an der k. k. Universität in Inns-
bruck als Professor für das österreichische Verfahren tätig»14, später
dann Sektionsrat des k. k. Justizministeriums in Wien.15 Ab 1910 beklei-
dete Walker den Posten des Leiters der internationalen Abteilung im
Justizministerium.16

Ende November 1908 hatte in Wien eine Besprechung zwischen
Hofrat Hermann von Hampe (1837–1922)17 als Leiter der fürstlichen
Hofkanzlei und Gustav Walker stattgefunden.18 Bei dieser Unterredung
war Walker über die grundlegende Ausrichtung der Justizreform im
Fürstentum Liechtenstein informiert worden,19 wie sie sich infolge der
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12 Siehe oben unter §  7/III./1./f).
13 So später die die Entwürfe Walkers vorberatende Kommission des Landtages, 

LI LA RE 1911/1390, Gesetzentwürfe, 11. Dezember 1911, S. 5.
14 LI LA RE 1911/1390, Abschrift Schreiben Walker, 1. Dezember 1911, S. 1.
15 LI LA RE 1911/1390, Gesetzentwürfe, 11. Dezember 1911, S. 3; Schädler,

1901–1911, S. 70; Berger, Rezeption, S. 33.
16 Zum vorangehenden Absatz s. v. «Walker Gustav, Prof. Dr.», <www.koeblerger

hard.de/juristen> m. w. H.
17 Siehe Oberhammer, Hampe, S. 333; siehe auch Kindle, S. 365 f.
18 LI LA RE 1908 0570, Schreiben In der Maur vom 8. März 1909, S. 1.
19 LI LA RE 1908 0570, Schreiben In der Maur vom 8. März 1909, S. 2.



bisherigen Entwicklungen als nötig herausgestellt hatte. Am 8. März
1909 sandte Landesverweser Karl von In der Maur an Walker zwecks
Übersicht ein Verzeichnis der zivil- und strafprozessualen Gesetze20, die
de lege lata im Fürstentum Liechtenstein in Kraft standen und vom
Landgericht für Walkers Arbeit zusammengestellt worden waren.21 Das
Liechtensteiner Volksblatt meldete am 25. Juni 1909, dass Gustav Walker
einige Tage zuvor zur Augenscheinnahme vor Ort am Landgericht in
Vaduz gewesen war.22 Gemäss eigenen Angaben reiste Walker noch ein
weiteres Mal nach Vaduz, um sich vor Ort informieren zu lassen.23

b) Eingang im Landtag
Die Regierung erklärte in der Landtagssitzung vom 15. November 1909
auf Nachfrage hin, die Entwürfe für die Justizreform seien noch in
Arbeit und könnten voraussichtlich erst in der ersten Jahreshälfte 1910
behandelt werden. Der Landtag beschloss daraufhin ersatzweise ein-
stimmig die Annahme der Regierungsvorlage aus dem Jahre 1906 zur
Einführung der freien Beweiswürdigung im Strafprozessrecht,24 welche
damals gescheitert25 war; sie trat mit fürstlicher Sanktion mit LGBl. 1910
Nr. 1 am 28. Dezember 1909 in Kraft.26

Die Entwürfe zur Novellierung des Zivilprozesses der liechtenstei-
nischen Allgemeinen Gerichtsordnung sowie zur Novellierung der
Strafprozessordnung aus dem Jahre 1906 waren damals beide inhaltlich
in erster Linie vom Bestreben nach Prozessökonomie getragen gewe-
sen.27 Der Zivilprozess hatte durch kürzere Erwiderungen, geänderte
Beweiserfordernisse und Ordnungsstrafen an Weitläufigkeit und Lang-
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20 Siehe LI LA RE 1908 0570, Verzeichnis.
21 LI LA RE 1908 0570, Schreiben In der Maur vom 8. März 1909, S. 1; LI LA RE 1908

0570, Aktennotiz 2160, 8. März 1909. Siehe LI LA RE 1911/1390, Gesetzentwürfe,
11. Dezember 1911, S. 3 f., wo alle (historischen) liechtensteinischen Erlasse zum
Zivilprozessrecht aufgeführt sind, die später die vorberatende Kommission zusam-
menstellte.

22 L. Vo. vom 25. Juni 1909, S. 1.
23 Vgl. LI LA RE 1911/1390, Abschrift Schreiben Walker, 1. Dezember 1911, S. 3; vgl.

L. Vo. vom 24. November 1911, S. 7.
24 Siehe L. Vo. vom 24. Dezember 1909, S. 6 f.
25 Siehe oben unter §  7/I./1./a).
26 Zum vorangehenden Absatz L. Vo. vom 26. November 1909, S. 5; Schädler,

1901–1911, S. 59.
27 Siehe oben unter §  7/I./2.



wierigkeit einbüssen sollen; der Strafprozess hatte mittels Einführung
der freien Beweiswürdigung gestrafft und beschleunigt werden sollen.
Doch während die Novellierung der liechtensteinischen Allgemeinen
Gerichtsordnung zustande gekommen war, war trotz derselben prozess-
ökonomischen Ziele diejenige des Strafprozesses misslungen. Obwohl
somit im Jahre 1909 das Wiederaufgreifen der Novellierung allein die
Einführung der freien Beweiswürdigung im Strafprozess betraf, wider-
spiegelte es dennoch auch für den Zivilprozess das seit Beginn der Jus-
tizreform ungebrochene Bemühen um Prozessökonomie im Prozess-
recht insgesamt, das – wie oben28 gezeigt – noch auf viel frühere Vorläu-
fer zurückreichte. Der liechtensteinische Landtag wollte den prozess -
ökonomischen Bemühungen nochmals rasch und deutlich Ausdruck
verleihen. Zumal die neue liechtensteinische Zivilprozessordnung noch
in Ausarbeitung war und hierzu keine Möglichkeit bot, verlagerte sich
der Landtag kurzerhand auf den Strafprozess und bereinigte den Miss-
erfolg aus dem Jahre 1906. Dieses Vorgehen des Landtages liess den
hohen Stellenwert der Prozessökonomie im Prozessrecht insgesamt und
somit auch im liechtensteinischen Zivilprozess, der bald vollständig
erneuert werden würde, erkennen.

Die fürstliche Regierung übergab am 19. November 1911 die Ent-
würfe und erläuternden Bemerkungen Walkers sowie das Protokoll der
Beratungen hierüber am fürstlichen Appellationsgericht, die zuvor am
6. November 1911 stattgefunden hatten,29 an den Landtag.30 In der öffent-
lichen Landtagssitzung vom 20. November 1911 wurden die Entwürfe
erstmals den Abgeordneten kurz vorgestellt und dem versammelten
Landtag offiziell zur Kenntnis gebracht,31 so dass daraufhin ihre (ordent-
liche) Vorberatung in einer Kommission stattfinden konnte.

Walker hatte anscheinend angeregt, die Entwürfe über einhundert
Mal drucken und an etliche Personen an den Innsbrucker Gerichten und
am Gericht in Feldkirch sowie an Referenten des österreichischen Jus-
tizministeriums ausgeben zu lassen, so dass sie quasi in einer Vernehm-
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28 Siehe oben unter §  6/I., besonders 4., 6., 7., 9., 10. und 11.
29 LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht, 6. November 1911, S. 1.
30 LI LA RE 1911/1390, Z. 14/Landtag, 12. Dezember 1911, S. 1; vgl. L. Vo. vom

24. November 1911, S. 7.
31 LI LA LTP 1911, 20. November 1911, S. 14 f. (S. 1 f.).



lassung sich dazu hätten äussern können.32 Angesichts der Kosten und
Weitläufigkeit, aber auch angesichts einer faktischen Vernehmlassung vor
ausländischen Personen und Behörden für ein liechtensteinisches Gesetz
kam dies allerdings nicht in Betracht.33 Wie Landesverweser In der Maur
an Walker schrieb, sei es in solch einem Ausmass seiner Ansicht nach
nicht nur unnötig, sondern im liechtensteinischen Gesetzgebungspro-
zess bislang unbekannt und es wäre daher in negativem Sinne besonders
auffällig, so zu verfahren. Es würden nur Missverständnisse entstehen,
wenn die Entwürfe «gewissermassen offiziell an eine Reihe von Gerich-
ten zur Begutachtung und Ueberprüfung abgegeben»34 würden. Aus-
drücklich und um wohlverstanden zu werden, räumte In der Mauer – 
im Schreiben an Walker nachträglich eingefügt am oberen Seitenrand35 

– aber ein, Walker dürfe privat die Entwürfe gerne an Bekannte zwecks
privater Beurteilung weitergeben. Obgleich hinsichtlich des Kreises der
Gutachter somit unterschiedliche Meinungen herrschten, war es seitens
Walkers und der Regierung unbestritten, dass es solcher Gutachten zu
den Entwürfen bedürfen würde, um sie eingehend zu prüfen. Auf dem
ordentlichen Weg einer gänzlichen Beratung im Landtag waren sie näm-
lich zeitlich kaum und keinesfalls sorgfältig zu bewältigen.36

c) Die Gestalt der Entwürfe
Das Kompendium der Entwürfe umfasste schliesslich rund 250 Seiten
und erschien gedruckt und gebunden in einigen Exemplaren, die jedoch,
lediglich als vorläufige Arbeitsunterlagen gedacht, weder Gustav Walker
als Verfasser noch Jahr und Ort des Erscheinens auswiesen.37 Das Kom-

361

I. Gesetzesentwürfe Walker 1911

32 Vgl. LI LA RE 1911/1390, Schreiben In der Maur, 23. Juli 1911, S. 1.
33 LI LA RE 1911/1390, Schreiben In der Maur, 23. Juli 1911, S. 1 f.
34 LI LA RE 1911/1390, Schreiben In der Maur, 23. Juli 1911, S. 2, Hervorhebung im

Original.
35 LI LA RE 1911/1390, Schreiben In der Maur, 23. Juli 1911, S. 2.
36 Zum vorangehenden Absatz vgl. LI LA RE 1911/1390, Schreiben In der Maur,

23. Juli 1911, S. 1 f.
37 Beim vorliegend verwendeten LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,

handelt es sich um dasjenige Exemplar der Entwürfe, mit dem der Landtag damals
arbeitete. Es finden sich darin handschriftlich die Streichungen und Verbesserungen
am Gesetzeswortlaut und jeder der Entwürfe ist am Ende unterzeichnet vom Lan-
desfürsten Johann II. sowie dem Landesverweser In der Maur. Siehe auch LI LA RE
1912/114, No: 18434 Schreiben von Hampe, 10. Dezember 1912.



pendium setze sich zusammen aus den Gesetzesvorlagen zur liechten-
steinischen Zivilprozessordnung (I.; S. 1–163), zur liechtensteinischen
Jurisdiktionsnorm (II.; S. 164–178) sowie dem Einführungsgesetz dieser
beiden (III.; S. 179–185). Sodann folgten die erläuternden Bemerkungen
zur Zivilprozessordnung (IV.; 186–238) und zur Jurisdiktionsnorm 
(V.; S. 239–244). Schliesslich stellten die Vorlagen die Paragraphennume-
rierung der österreichischen Vorbilder denjenigen der liechtensteini-
schen in einer Konkordanztabelle gegenüber, einmal zur Zivilprozess-
ordnung (VI.; S. 245–253) und einmal zur Jurisdiktionsnorm (VII.; 
S. 254–255).

Die erläuternden Bemerkungen zum Entwurf der Zivilprozessord-
nung, die vorliegend von besonderem Interesse sind, bestanden aus
einem allgemeinen Teil (S. 186–196), der die Chronologie der bisherigen
Reformanstrengungen, die rechtsgeschichtlichen Aspekte des liechten-
steinischen Zivilprozesses und die rechtspolitischen Ziele der Zivilpro-
zessreform behandelte; der besondere Teil (S. 196–238) widmete sich
den einzelnen Vorschriften, namentlich dort, wo sie von den österrei-
chischen Vorlagen abwichen.

Wie Walker eingangs des besonderen Teils seiner Anmerkungen
zum Entwurf der Zivilprozessordnung festhielt, galten dem Grundsatz
nach für die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912 die Mate-
rialien der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895.38 Demzu-
folge brachte er Anmerkungen auch nur dort an, wo er in den Entwür-
fen ausnahmsweise und als liechtensteinische Besonderheit von der
österreichischen Vorlage abgewichen war.

Die Walker’schen Entwürfe und ihr Aufbau, namentlich die
Numerierung der Paragraphen, blieben in allem Wesentlichen im Verlauf
der weiteren Ausarbeitung des neuen liechtensteinischen Zivilverfahrens
unverändert bestehen. Die Entwürfe bildeten den Grundstock, auf dem
alle weitere Feinarbeit beruhte und der dann auch inhaltlich und formell
grösstenteils direkt in die liechtensteinische Zivilprozessordnung von
1912 einging. Deshalb wird im Folgenden, obwohl strenggenommen
noch von Walkers Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung und dessen weiterer Bearbeitung seitens diverser Gremien die
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38 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 196 m. N.



Rede ist, jeweils bereits die Paragraphennumerierung der später in Kraft
getretenen liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 angeführt
und vorweggenommen, weil sie nicht von derjenigen in den Entwürfen
abweicht.

d) Rezeption und Anpassungen
Das Fürstentum Liechtenstein als Kleinstaat39 und zudem als monar-
chischer Staat bedingte im Zuge der Rezeption massgeschneiderte
Anpassungen, was bereits von vornherein bei der Justizreform feststand.
Folgende Überlegung zum Kleinstaat – damals noch stärker als heute
gültig – lag dem zugrunde:

«Für einen K[leinstaat] in der Grössenordnung Lie[chtensteins]
stellen sich versch[iedene] Struktur- und Ressourcenprobleme,
bes[onders] bei der Erfüllung grundlegender staatl[icher] Aufgaben
mit beschränkten finanziellen, personellen oder infrastrukturellen
Mitteln. K[leinstaaten] entwickeln jedoch i[n] d[er] R[egel] flexible
Lösungsmechanismen.»40

Mit anderen Worten beeinflussten die liechtensteinische Gerichtsorgani-
sation und der kleine liechtensteinische Justizapparat als Gegebenheiten
die Gestaltung eines liechtensteinischen Zivilverfahrens massgeblich.
Darüber hinaus sollte oder musste das monarchische Prinzip in Form der
fürstlichen Justizhoheit, sich vor allem im Instanzenzug manifestierend,
ebenfalls berücksichtigt und gewahrt werden. Das Fürstentum Liechten-
stein als monarchischer Kleinstaat wies demzufolge Besonderheiten auf,
die sich durch Anpassungen bei der Rezeption niederschlagen mussten.
Inwiefern diese Besonderheiten sich jedoch als prozessökonomische
Nachteile und inwiefern sie sich als prozessökonomische Vorteile bei der
Rezeption des österreichischen Zivilverfahrens erweisen sollten, konnte
zum Voraus kaum abgeschätzt werden. Bei der Ausarbeitung der Geset-
zesentwürfe würde es einer konkreten Beurteilung in jedem der betref-
fenden Punkte bedürfen und erst sodann würde sich zeigen, welche spe-
zifisch liechtensteinische Gestalt eine Prozessökonomie im liechtenstei-
nischen Zivilprozess annehmen könnte, müsste und würde.
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39 Siehe statt vieler Breuss, S. 29–33.
40 Marxer, Kleinstaat, S. 444.



Im Rückblick beurteilte Walker in einem Schreiben an den Landes-
fürsten seine Entwürfe im Widerstreit von unveränderter Rezeption und
Anpassungen an die liechtensteinischen Verhältnisse folgendermassen:

«Diese Gesetzesentwürfe sind, wie schon der Augenschein zeigt,
keineswegs mit den österreichischen Gesetzen identisch. Da die
österreichischen Gesetze eine ganz andere Gerichtsorganisation,
ganz andere staatliche und wirtschaftliche Verhältnisse zur Voraus-
setzung haben, da die österreichischen Gesetze die Trennung des
Gerichtshofverfahrens und des einzelrichterlichen Verfahrens in
erster Instanz und innerhalb gewisser Grenzen den Anwaltszwang
enthalten, konnten die österreichischen Gesetze nicht einfach über-
nommen werden, sondern mussten fast vollständig umgearbeitet
werden, um für die liechtensteinische Rechtspflege anwendbar zu
sein. Diese Umarbeitung gestaltete sich bei der Masse des Stoffes
und dem Ineinandergreifen der gesetzlichen Bestimmungen ausser-
ordentlich schwierig und wie die Tabellen, die den Gesetzentwür-
fen angeschlossen sind, zeigen, konnten von den 602 Paragraphen
der österreichischen Zivilprozessordnung [. . .] nur ganz wenige
nach vorheriger genauester Ueberprüfung rücksichtlich ihrer Ein-
passung in den geänderten Rahmen der übrigen gesetzlichen Nor-
mierungen, unverändert übernommen werden. Alle Bestimmungen
der österreichischen Zivilprozessgesetze aber mussten auf ihre
Anwendbarkeit im Fürstentume untersucht»41 werden.

Widerspricht diese Aussage Walkers der vielerorts anzutreffenden
Ansicht, die Rezeption der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 im Fürstentum Liechtenstein habe sich besonders eng an die öster-
reichische Vorlage angelehnt42 und «dieselbe fast wörtlich übernom-
men»43? Überschätzte Walker als Verfasser der Entwürfe und somit
infolge seiner Befangenheit die Arbeit an den Entwürfen? – In Tat und
Wahrheit sind die beiden Behauptungen nur scheinbar widersprüchlich
und vermeintlich gegenläufig.
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41 LI LA RE 1911/1390, Abschrift Schreiben Walker, 1. Dezember 1911, S. 1 f., Her-
vorhebungen E. S. Vgl. Lindt, Reform, S. 560.

42 Zum Beispiel Marxer, Prozeßrecht, S. 5.
43 Kübl, S. 123.



Sehr wohl bereitete die legistische Feinarbeit, wie sie Walker in den
Entwürfen bei der Anpassung des Wortlautes und den entsprechenden
Abstimmungen der Vorschriften untereinander geleistet hatte, eine
immense Arbeit. In dieser Hinsicht konnte tatsächlich kaum eine Vor-
schrift unbesehen und in ihrem Wortlaut unverändert in die Entwürfe
aufgenommen werden, was die Entwürfe auch auswiesen.44 Walker sah
sich gezwungen, den Wortlaut des Grossteils aller rezipierten Vorschrif-
ten, wenngleich zuweilen auch nur geringfügig, so doch immerhin
durchgängig zu verändern und den besonderen Gegebenheiten im liech-
tensteinischen Zivilprozess anzugleichen. Im Übrigen verarbeitete er
auch automatisch die seit Inkrafttreten der österreichischen Zivilpro-
zessordnung im Jahre 1898 bis 1911 eingetretenen gesetzgeberischen
Änderungen und praktischen Erkenntnisse in seinen Entwürfen.45 Die
etlichen Anpassungen der Details im Normwortlaut dürften vermutlich
auch zu Walkers Ansinnen beigetragen haben, eine möglichst grosse
Vernehmlassung bei verschiedenen Gerichten und bei einem grossen
Kreis von Juristen und Praktikern durchzuführen, um bislang noch ver-
gessene Anpassungen herauszustellen und die vorgenommenen auf ihre
Stimmigkeit hin zu prüfen. Zu einer solch umfassenden Vernehmlassung
kam es indes nicht, zumindest nicht in dem von Walker ursprünglich
beabsichtigten Umfang.46

Auf der anderen Seite trifft es ebenso zu, dass Walker sich in sei-
nem Entwurf stark an das Vorbild der österreichischen Zivilprozessord-
nung gehalten hat. Denn die materiellen Änderungen hielten sich in
Grenzen: Das Konzept und die Struktur konnten beibehalten werden;
vielfach waren in der Sache einfach Streichungen ganzer Konstrukte (wie
des vorbereitenden Verfahrens) nötig; in keinem Fall bedurfte es einer
kompletten dogmatischen Neukonstruktion. So hat Gustav Walker für
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44 Siehe LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 196–244, zum Beispiel
S. 203, wo die zwar lediglich kleinen und sprachlichen, jedoch in einer Vielzahl nöti-
gen Änderungen anschaulich werden, die Walker akribisch vornahm. Siehe auch LI
LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 245–253, wo sich alle (auch nur
geringfügig im Wortlaut) geänderten und unverändert übernommenen Paragraphen
in einer Übersicht und in Konkordanz zu den Vorschriften der österreichischen
Zivilprozessordnung finden.

45 Vgl. Burmeister, Rechtswesen, S. 743.
46 Siehe oben unter §  8/I./1./b).



seinen Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung nicht nur
die Grundsätze der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895,47

sondern auch deren Verfahrensaufbau verwendet.48 Insofern konnte er
sich also eng an die österreichische Vorlage anlehnen und sie insofern
häufig fast wörtlich übernehmen, aber eben nicht durchgehend und
jeweils nur fast, das heisst nur grossteils wörtlich. Jedenfalls erforderte
nämlich jede einzelne Vorschrift, individuell und systematisch auf
unveränderte Übernahme, Streichung oder Übernahme unter Anpas-
sungen hin geprüft zu werden und je nachdem behandelt zu werden.
Gerade bei unveränderten oder nur geringfügig veränderten Übernah-
men war all diese vorangehende (gedankliche) Arbeit später mangels
manifester und grosser Veränderungen nicht oder kaum mehr sichtbar.
Das täuschte darüber hinweg, wie Walker vorgegangen war und was er
alles erwogen, berücksichtigt und getan hatte.

2. Rechtspolitische Bedeutung der Prozessökonomie

In den Entwürfen Walkers sollte zweierlei umgesetzt werden, was sich
aus den bisherigen Entwicklungen der Justizreform als Gebote heraus-
gestellt hatte: Zum einen sollten in der Zivilprozessordnung die Grund-
lagen für ein prozessökonomisches Verfahren geschaffen werden; zum
anderen sollten konkret die seit langem vielbeschworenen Anpassungen
an die Verhältnisse des Fürstentums Liechtenstein erfolgen, worunter
nicht zuletzt die Wahrung der staatlichen Selbständigkeit sowie der Jus-
tizhoheit des Landesfürsten fielen. Der allgemeine Teil49 der erläutern-
den Bemerkungen Walkers zum Entwurf der Zivilprozessordnung
zeichnete so aufschlussreich und vollständig wie kaum ein anderer Text
die rechtspolitisch-rechtshistorische Landschaft nach, aus der die Zivil-
prozessreform und die neue Zivilprozessordnung hervorgingen. Walker
baute diese Ausführungen sinngemäss folgendermassen auf:

(1) Ausgehend von der Bedeutung des Zivilprozesses für Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft erläuterte er, wie das Zivilprozessrecht nur

366

§ 8 Ausarbeitung 1909 bis 1912

47 Leonhard, S. 159.
48 Schoibl, Prozeß, S. 300; Schoibl, Entwicklung, S. 58 m. w. N. in Fn. 49.
49 Siehe LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 186–196.



im Zusammenwirken mit dem materiellen Recht seine Ziele zu erreichen
vermöge und daher nicht dahinter zurückbleiben dürfe, sondern ebenso
mit den aktuellen Entwicklungen Schritt halten und zeitgemäss sein
müsse.50

(2) In einer Bestandesaufnahme des liechtensteinischen Zivilpro-
zessrechts de lege lata gemäss der liechtensteinischen Allgemeinen Ge -
richtsordnung erwiesen sich, so Walker, deren Grundsätze wie Schrift-
lichkeit, Eventualmaxime, Mittelbarkeit, gesetzliche Beweisregeln und
vorwiegend die starke Verhandlungsmaxime als veraltet, «weltfremd und
steinern»51. «Der wirtschaftliche Erfolg des Urteils ist oft im Streite
selbst durch die lange Dauer des Prozesses vernichtet worden.»52 Gerade
gegen die Verhandlungsmaxime sprächen deshalb etliche Gründe, nicht
nur prozessual-dogmatische, sondern auch soziale (im Sinne von Kleins
sozialem Zivilprozess53), so dass sie zugunsten einer vermehrten gericht-
lichen Prozessleitung zum Beispiel bei der Sachverhaltsfeststellung
würde zurücktreten müssen. Im Übrigen seien die zeitgemässen Grund-
sätze der Mündlichkeit, Öffentlichkeit und freien Beweiswürdigung
umzusetzen.54

(3) Im geschichtlichen Rückblick auf die bisherigen Geschehnisse
unter dem Ziel einer Zivilverfahrensreform im Fürstentum Liechten-
stein beschrieb Walker die Änderungen der Allgemeinen Gerichtsord-
nung im Landtag 1906; das fürstliche Handbillett desselben Jahres; die
erste Siebnerkommission 1907; das Gutachten Peers; schliesslich die
Resolution des Landtags 1908. Sie alle waren seinen Entwürfen vorange-
gangen und hatten deren Ausrichtung konkret vorgespurt.55

(4) Dass das österreichische Zivilverfahren und seine Erlasse als
Vorbilder und Vorlagen für das Fürstentum Liechtenstein heranzuzie-
hen seien, war Walker zufolge die Konklusion aus vielerlei Gründen,
nämlich historischen, aktuell faktischen, rechtlichen und personellen.
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50 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 186 f.
51 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 190.
52 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 190.
53 Siehe oben unter §  3/II./2.
54 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 187–190.
55 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 190–192. Siehe auch den his-

torischen Rückblick der vorberatenden Kommission, LI LA RE 1911/1390, Gesetz-
entwürfe, 11. Dezember 1911, S. 4 f.



Historisch war die Anbindung des Fürstentums Liechtenstein an Öster-
reich eine Tatsache und alte Tradition, die sich um 1910 in faktischer
Hinsicht mannigfaltig manifestierte, beispielsweise in der Wirtschaft,
Politik, aber auch im Gesellschaftlich-Kulturellen. Aus rechtlicher Sicht
waren in der liechtensteinischen Rechtsordnung über einhundert Jahre
hinweg etliche Erlasse teils unverändert und unmittelbar rezipiert, teils
unter Anpassungen aufgegriffen und umgesetzt worden. Nicht zuletzt
wog das personelle Argument schwer, dass nicht nur die Rechtsmittel-
gerichte in Österreich lagen und von österreichischem Gerichtspersonal
besetzt wurden, sondern Österreich auch das Personal für das Vaduzer
Landgericht (vorläufig einen Einzelrichter) zur Verfügung stellte.56 

(5) Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895, wie sie
Franz Klein entworfen hatte, galt weithin und allgemein als vorbildlich,
womit sie sich laut Walker als Vorlage ganz besonders anbot. Der
Klein’sche Zivilprozess war einerseits fortschrittlich, weil er besonderen
sozialen57 Zwecken diente, andererseits war er zweckmässig und besei-
tigte all jene Missstände, welche sich unter der Allgemeinen bzw. West-
galizischen Gerichtsordnung eingestellt hatten.58

(6) Die Rezeption würde nichtsdestotrotz umsichtige Anpassungen
an die Verhältnisse im Fürstentum Liechtenstein erfordern, obgleich dies
Walker zufolge der «mühevollere Weg»59 gegenüber einer unveränderten
Rezeption darstellte. Nicht nur die staatlichen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umstände waren zu berücksichtigen. Auch die kleinere
Dimension der Justiz insgesamt verlangte gerichtsorganisatorische
Beachtung, die staatliche und fürstliche Justizhoheit sollte im Instanzen-
zug gewährleistet bleiben und im Übrigen bedurfte es einer durchgängi-
gen und stimmigen legistischen Umsetzung all dieser Besonderheiten in
der Zivilprozessordnung selbst.60

Als Quintessenz lässt sich folglich festhalten, dass die Entwürfe
Gustav Walkers sich in ihrer rechtspolitischen Ausrichtung gänzlich auf
der Linie Franz Kleins bewegten und sich an seinen Postulaten orien-
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56 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 192–194.
57 Siehe oben unter §  3/II./2.
58 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 194 f.
59 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 195.
60 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 195 f. Siehe auch LI LA RE

1911/1390, Gesetzentwürfe, 11. Dezember 1911, S. 5.



tierten. Walker hatte sich ja schon 1899 in einem ausführlichen Aufsatz
mit den Klein’schen Entwürfen und der später daraus hervorgehenden
Fassung der österreichischen Zivilprozessordnung befasst.61 Mitunter
belegen im Allgemeinen Teil der erläuternden Bemerkungen zum Ent-
wurf der liechtensteinischen Zivilprozessordnung rechtspolitische For-
mulierungen, die Walker nahezu wörtlich von Klein übernommen hat,
wie nahe sich seine Entwürfe an Klein und dessen Postulate hielten. Ein
Beispiel findet sich dort am Anfang von Walkers Ausführungen, das in
Gegenüberstellung die Parallelitäten zu Klein besonders augenfällig
zutage treten lässt:

Den prozessökonomischen Schwerpunkt setzte Walker gemäss eigenen
Angaben auf die Anpassung der österreichischen Gesetzesvorlagen an die
liechtensteinischen Verhältnisse und die Herstellung einer insgesamt
konsistenten und kohärenten Zivilprozessordnung, die keine Systemwid-

369

I. Gesetzesentwürfe Walker 1911

61 Siehe Walker, Vergleich, passim.

«Prozeß ist Mechanik, Form 
des Rechtsschutzes. 
Muß man [. . .] Prozeß führen, so er-
langt man dadurch bestenfalls nur
das, was man früher hatte, keinen
Mehrwert, kein neues wirtschaftli-
ches Gut. 
Was wir von allem Begehrenswerten
[. . .] für uns beanspruchen dürfen,
[. . .] das regeln andere Normen. 
Der Prozeß übt auf die Güter- und
Machtverteilung selbst keinen Ein-
fluß, seine Bestimmung ist einzig,
die jeweils vorhandenen Ergebnisse
dieser Verteilung gegen rechtswid-
rige Angriffe zu schützen und zu er-
halten.» (Klein, Zeit- und Geistes-
strömungen, S. 3)

«Der Prozeß ist die Form 
des Rechtsschutzes. 
Der Zivilprozess schafft keinen
Mehrwert, keine neuen wirtschaftli-
chen Güter. 

Was wir von den Gütern dieser Welt
verlangen und haben dürfen, be-
stimmen andere Normen.
Der Prozeß übt auf die Güter- und
Machtverteilung selbst keinen Ein-
fluß aus; seine Bestimmung ist es
vielmehr, die jeweils vorhandenen
Ergebnisse dieser Verteilung gegen
rechtswidrige Angriffe zu schüt-
zen.» (LI LA RE 1912/114, Walker,
Gesetzentwürfe, 1911, S. 186)



rigkeiten oder -brüche aufwies. Unter Prozessökonomie verstand Walker
dabei primär die Zweckmässigkeit,62 die er als Leitstern von Kleins, aber
auch seines eigenen zivilprozessualen Schaffens ansah. «Zweckmäßig-
keit», schrieb Walker in den Erläuterungen zusammenfassend,

«ist der Leitstern der österreichischen Zivilprozeßgesetze. Ihr Ziel
ist ein einfaches, sicheres, rasches, billiges Verfahren, das der Ent-
scheidung die feste, klare und wahrhafte Grundlage bietet, das
Saumsal und Schikane ausschließt, das dem Richter die Möglichkeit
gibt, an der Sachverhaltsfeststellung mitzuwirken und formalisti-
sche Konsequenzen vermeidet. Die österreichischen Zivilprozeß-
gesetze haben dieses Ziel erreicht und sich in der Praxis glänzend
bewährt. Dieses Urteil ist heute, da die Erfahrungen einer mehr als
zwölfjährigen Praxis vorliegen, zulässig und wird von allen Berufe-
nen geteilt.»63

3. Unverändert übernommene prozessökonomische Mechanismen
aus dem bezirksgerichtlichen Verfahren

Gemäss der oben64 aufgestellten Terminologie bezeichnet ein prozess-
ökonomischer Mechanismus in der Zivilprozessordnung eine Vorschrift
oder mehrere zusammenwirkende Vorschriften, die den prozessökono-
mischen Zielen der Effizienz, Raschheit und Billigkeit des Verfahrens
dienen und dadurch die Prozessökonomie in der Zivilprozessordnung
umsetzen.

In seinem Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung
rezipierte Walker folgende prozessökonomische Mechanismen aus dem
österreichischen bezirksgerichtlichen Verfahren von 1895, ohne Ände-
rungen vorzunehmen: den Einzelrichter (der am Landgericht jedoch seit
jeher üblich war) [a)]; das Fehlen eines Anwaltszwanges [b)]; den weit-
reichenden Einsatz der Protokollierung anstelle von Schriftsätzen [c)];
die erste Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung [d)]; die ver-
stärkte gerichtliche Prozessleitung [e)].
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62 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 195, vgl. S. 186.
63 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 195, Hervorhebungen E. S.
64 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/dd).



a) Einzelrichter am Landgericht
Nicht nur die Unterteilungen in der österreichischen Zivilprozessord-
nung bei der gerichtlichen Prozessleitung zwischen Senat und dessen
Vorsitzendem entfiel in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung, da
im erstinstanzlichen Verfahren vor dem Landgericht stets ein Einzel-
richter amtierte.65 Vielmehr erübrigte sich eine Unterscheidung zwi-
schen Gerichtshof- und bezirksgerichtlichem Verfahren überhaupt, da
allein letzteres bei nur einem einzelnen vorhandenen Richter durchführ-
bar war. Von vornherein bedingten die damals herrschenden Verhältnisse
im Fürstentum Liechtenstein demnach, dass die Rezeption der österrei-
chischen Zivilprozessordnung sich allein auf das bezirksgerichtliche Ver-
fahren richtete.66 Demzufolge fielen auch Konstrukte wie die Verwei-
sung der Parteien an einen beauftragten oder ersuchten Richter, zu wel-
chem Zwecke auch immer, oder ebenso ein vorbereitendes Verfahren da-
hin, und zwar aus der Logik des ohnehin vorliegenden Verfahrens vor
einem Einzelrichter.67

Die um so vieles einfachere und im Vergleich zu Österreich win-
zige liechtensteinische Gerichtsorganisation in erster Instanz am Land-
gericht brachte es mit sich, dass die liechtensteinische Zivilprozess -
ordnung wesentlich vereinfacht und von formellem Beiwerk entkleidet
werden konnte. In der Regel bringt der Einzelrichter in prozessökono-
mischer Hinsicht eine Verfahrensbeschleunigung mit sich, abgesehen
von den ohnehin tiefer liegenden Personalkosten im Gegensatz zu einem
mehrköpfigen Gremium; andererseits begünstigt ein Einzelrichter für
gewöhnlich stärker die Schriftlichkeit.68 Gerade der kleine Justizapparat,
der wesentliche Vereinfachungen mit sich brachte, war jedoch damals
auch ein prozessökonomischer Nachteil. Er bildete das Nadelöhr, das
durch seine Praxis über die Prozessökonomie im konkreten Zivilprozess
entscheiden würde. Ein steigender Geschäftsanfall oder Überlastung,
ebenso aber auch eine träge Arbeitsweise oder Nachlässigkeiten des ein-
zigen Landrichters konnten jegliche noch so solide Prozessökonomie in
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung in der Praxis und Rechts-
wirklichkeit zunichte machen.
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65 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 205.
66 Marxer, S. 5; vgl. Delle-Karth, S. 35.
67 Vgl. LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 207 und S. 212.
68 Vgl. Klang, S. 94; Fasching, 100 Jahre, S. 21.



b) Kein Anwaltszwang
Im Fürstentum Liechtenstein gab es dazumal keine liechtensteinischen
Anwälte. Es gab 1913 lediglich vier Rechtsagenten, die als forensische
Praktiker und nicht als ausgebildete Juristen zur Parteienvertretung vor
Gericht zugelassen waren.69 Alle forensisch tätigen Anwälte stammten
aus der näheren österreichischen Umgebung. Ein Anwaltszwang war
damit schlechthin undenkbar und entfiel in Walkers Entwürfen des
liechtensteinischen Zivilverfahrens und später in der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung von 1912 allenthalben, auch vor den Rechtsmittel-
instanzen.70 Alle mit der Anwaltspflicht zusammenhängenden Vorschrif-
ten erfuhren demgemäss Streichungen oder Anpassungen.71 Es wurde
davon ausgegangen, dass die Parteien selbst vor Gericht erschienen und
sich selbst vertraten, obgleich sie in der Regel rechtsunkundig waren.72

Aus prozessökonomischer Sicht ermöglichte die fehlende Anwalts -
pflicht den Rechtsuchenden, einen Zivilprozess so kostengünstig und so
wenig umständlich wie möglich zu führen, indem der Beizug und die
Entlohnung eines Anwalts wegfiel.

c) Protokollierung statt Schriftsätze
Der Kläger konnte die Klage entweder schriftlich einreichen oder sie
mündlich zu gerichtlichem Protokoll geben (später § 232 Abs. 1 oder
§ 236 FL-ZPO), falls er nicht anwaltlich vertreten war.73 Generell konn-
ten gemäss (dem Entwurf) der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
sämtliche Anträge zu gerichtlichem Protokoll gegeben werden.74 Die
Ersetzung von Schriftsätzen durch Protokollierung ging Hand in Hand
mit dem Fehlen eines Anwaltszwanges. Indem die Partei statt der Ein-
reichung eines Schriftsatzes auf die Protokollierung ausweichen konnte,
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69 Delle-Karth, S. 38.
70 Vgl. Delle-Karth, S. 37. Siehe beispielsweise LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetz-

entwürfe, 1911, S. 197.
71 Siehe beispielsweise LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 197 

(später §  26 FL-ZPO), S. 198 (später §  31 FL-ZPO) oder S. 199 (später §§  66 und 67
FL-ZPO).

72 Delle-Karth, S. 38.
73 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 208. GMG-Komm. FL-ZPO,

§  232 N. 1 und §  236 N. 2.
74 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 214, vgl. S. 220.



war die anwaltlich nicht vertretene Partei imstande, ihre Vorbringen auf
diese Weise zu tätigen, ohne einen Nachteil daraus zu erleiden, dass sie
eben keinen Anwalt beizog. Die Kosten eines Anwaltes und dessen
Bezahlung für die Erstellung von Schriftsätzen fielen somit nicht mehr
an, weil sie nicht mehr zwingend nötig waren. Dass hiermit zudem einer
Usanz der weitläufigen und umfangreichen Schriftsätze, wie sie unter
der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung geherrscht hatte,
entgegengewirkt wurde, war ein zusätzlicher prozessökonomischer
Gewinn auf Seiten des Gerichts, da der entsprechende Sichtungs- und
Bearbeitungsaufwand solcher Schriftsätze dahinfiel.

Mangels Anwaltszwanges musste die liechtensteinische Zivilpro-
zessordnung im Grundsatz «mit der Unmöglichkeit einer genügenden
schriftlichen Vorbereitung der Verhandlung rechnen.»75 Namentlich eine
Klagebeantwortung in Schriftform musste demnach entfallen. Daher
hatte das Landgericht, falls es an der ersten Tagsatzung mangels Ver-
zichts, Anerkenntnisses oder Klagerückzuges nicht zu einer Erledigung
kam, eine Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung anzusetzen
(später § 254 FL-ZPO), ohne dass der vorgängige Austausch von (wei-
teren) Schriftsätzen angeordnet wurde oder nötig war.76

d) Erste Tagsatzung für Verhandlung
Für Fälle mit Streitwert über 1000 Kronen musste eine erste Tagsatzung
abgehalten werden (später § 246 FL-ZPO), welche, wie von Franz Klein
beabsichtigt,77 den prozessökonomischen Zweck der Vorbereitung der
mündlichen Verhandlung verfolgte, sofern sich eine solche überhaupt
noch als nötig erwies. Bei Streitwerten unterhalb der Grenze von 1000
Kronen konnte das Gericht nach seinem Ermessen entweder eine erste
Tagsatzung oder unmittelbar die Tagsatzung zur mündlichen Verhand-
lung ansetzen. Das sorgte für Fälle von derart tieferen Streitwerten, bei
denen in der Regel und vermutungsweise weniger komplizierter und we-
niger umfangreicher Prozessstoff vorlag,78 möglichst für Konzentration
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75 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 211.
76 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,

S. 211 f. Siehe GMG-Komm. FL-ZPO, §  254 N. 1.
77 Siehe oben unter §  4/I./4.
78 Siehe kritisch zu diesem Schluss oben unter §  4/II./1.



und Raschheit des Verfahrens. Ebenso hielt es den Zeitaufwand der Par-
teien für das Erscheinen vor Gericht möglichst gering, indem es mehrma-
ligen Tagsatzungen entgegenwirkte, weil bestenfalls am ersten Termin so-
wohl sinngemäss die erste Tagsatzung als auch anschliessend die mündli-
che Streitverhandlung durchgeführt und beendet werden konnte.79

e) Verstärkte gerichtliche Prozessleitung
Die liechtensteinische Zivilprozessordnung verpflichtete das Gericht
ausdrücklich und grundsätzlich zur Rechtsbelehrung und Anleitung
gegenüber Parteien, die nicht anwaltlich vertreten und rechtsunkundig
waren (später § 226 FL-ZPO),80 wodurch die «sozial schädlichen Folgen
der Fiktion der allgemeinen Rechtskenntnis»81 ausgeräumt werden soll-
ten.82 Namentlich traf das Gericht eine besondere Pflicht zur Anleitung
und Belehrung gegenüber einem Kläger, der selbst rechtsunkundig war,
über keine anwaltliche Vertretung verfügte und seine (mangelhafte)
Klage schriftlich eingebracht hatte.83 Solche und ähnliche Ausgestaltun-
gen der formellen gerichtlichen Prozessleitung entsprachen einer pro-
zessökonomischen Maxime Kleins.84 Sie waren nichts anderes als deren
folgerichtige Ausweitung und Ergänzung in einem Zivilprozess, in dem
ein Anwaltszwang gänzlich fehlte und der daher anfälliger für prozess-
ökonomische Missstände aufgrund formeller Mängel war.

4. Zusätzliche prozessökonomische Mechanismen 
im erstinstanzlichen Verfahren

Wie oben85 festgelegt, meint der Terminus des prozessökonomischen
Mechanismus eine Vorschrift oder mehrere Vorschriften in der Zivilpro-
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79 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,
S. 209; siehe unten unter §  8/I./6./a).

80 Vgl. GMG-Komm. FL-ZPO, §  226 N. 3. Kritisch aus Sicht der Praxis Delle-Karth,
S. 38 f.

81 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 209.
82 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 209.
83 GMG-Komm. FL-ZPO, §  232 N. 20 m. w. H.
84 Siehe unten unter §  9/III./2./b).
85 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/dd).



zessordnung, welche die prozessökonomischen Ziele der Effizienz,
Raschheit und Billigkeit des Verfahrens verfolgen und sie in der Zivil-
prozessordnung umsetzen. Zusätzlich zu den oben86 genannten, unver-
ändert rezipierten prozessökonomischen Mechanismen aus dem öster-
reichischen bezirksgerichtlichen Verfahren sah Walker im Entwurf der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung folgende prozessökonomische
Mechanismen vor: eine Vorkehrung gegen den Missbrauch des Armen-
rechts [a)]; keine Verständigung seitens des Gerichts über das Ruhen des
Verfahrens [b)]; ein vorgängiger Vergleichsversuch [c)].

Da Walker grundsätzlich die Materialien der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895 als auf seine Entwürfe anwendbar er -
klärte,87 sah er sich in den erläuternden Bemerkungen nur dort zu (ein-
gehenden) Ausführungen veranlasst, wo er von den österreichischen
Vorbildern abwich oder liechtensteinische Besonderheiten vorlagen. Die
folgenden spezifischen Mechanismen der Prozessökonomie in der liech-
tensteinischen Zivilprozessordnung lassen sich somit anhand eigens pro-
zessökonomischer Anmerkungen Walkers in seinen erläuternden
Bemerkungen ermitteln.

a) Gegen Missbrauch des Armenrechts
Wer aufgrund eines Armutszeugnisses Anspruch auf Armenrecht, das
heisst staatliche Finanzierung seiner Kosten im Zivilprozess hatte, hätte
auf solche Weise bedenkenlos zahlreiche mutwillige Zivilprozesse
anstrengen können, da deren finanzielle Nachteile ihn nicht getroffen
hätten. Um derartigen querulatorischen Missbrauch des Armenrechts zu
verhindern, sah Walker vor, «daß das Gericht bei offenbar mutwillig
oder aussichtslos erscheinender Prozeßführung das Armenrecht ver-
sagt»88 (später § 66 Abs. 1 FL-ZPO). Der Beschluss war jedoch erst nach
Anhörung der betreffenden Partei zu fällen (später § 66 Abs. 2 FL-ZPO)
und diese konnte einen Rekurs dagegen mündlich zu Protokoll geben
(später § 67 FL-ZPO).89
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86 Siehe oben unter §  9/I./3.
87 Siehe oben unter §  9/I./1./c).
88 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 199.
89 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,

S. 199.



b) Keine Verständigung über Ruhen des Verfahrens
Die österreichische Praxis hatte gezeigt, dass Kleins Befürchtungen90

sich nicht realisiert hatten, die Parteien könnten das Ruhen des Verfah-
rens mittels einvernehmlichen Ausbleibens zweckentfremden und zu
Tagsatzungserstreckungen missbrauchen. Die gerichtliche Verständi-
gung der Parteien und ihrer Prozessbevollmächtigten vom Ruhen des
Verfahrens (§ 170 Abs. 2 Ö-CPO), welche als Kontrollmechanismus
gedacht war, wurde somit zu einer «die Kanzlei belastende[n] und
zwecklose[n] Formalität»91, weshalb Walker den genannten Absatz nicht
übernahm (später § 170 FL-ZPO ex tacendo).92

c) Vorgängiger Vergleichsversuch
Das vorgängige Vergleichsverfahren wurde in der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung ausführlicher geregelt, indem inzwischen aufgetre-
tene Unsicherheiten aus der österreichischen Praxis mittels eigener,
neuer Vorschriften beseitigt wurden.93 Dies geschah im Sinne der Grund-
regel, dass nichts so sehr zur zivilprozessualen Prozessökonomie bei-
trägt wie die Vermeidung unnötiger Zivilprozesse überhaupt, eben bei-
spielsweise durch ein vorgängiges, aber in sinnvollem Rahmen gehalte-
nes und klar geregeltes Vergleichsverfahren.

Das prozessökonomische vorgängige Vergleichsverfahren erfuhr
später insofern eine Abwertung, als das Vermittlerämtergesetz von 1915
es grundsätzlich durch das obligatorische vorgängige Vermittlungsver-
fahren ersetzte. Gleichwohl konnte weiterhin am Landgericht vor Ein-
reichung der Klage ein Vergleichsversuch beantragt und unternommen
und gegebenenfalls ein Vergleich geschlossen werden, womit diese pro-
zessökonomische Möglichkeit zur Verhinderung eines unnötigen Zivil-
prozesses nebst der Vermittlung zusätzlich offenstand.94
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90 Siehe oben unter §  4/I./8./e).
91 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 204.
92 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,

S. 204.
93 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 209.
94 Zum vorangehenden Absatz siehe unten unter §  10/I./2.



5. Prozessökonomie bei den Rechtsmitteln

Walkers Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung folgte
der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 und Franz Klein95,
indem von einer prozessökonomischen Gesamtbilanz im Instanzenzug
ausgegangen und infolgedessen beschränkte Rechtsmittel vorgesehen
wurden [a)]. Im Entwurf nahm Walker dabei die Beibehaltung der Orga-
nisation des liechtensteinischen Instanzenzuges an [b)]. Die Entwürfe
liessen grundsätzlich eine mündliche Verhandlung in den Rechtsmittel-
instanzen entfallen [c)] und stellten auch keinen Anwaltszwang vor den
Rechtsmittelgerichten auf [d)].

a) Prozessökonomische Gesamtbilanz im Instanzenzug und
beschränkte Rechtsmittel

Was aus rechtspolitischer Sicht die prozessökonomische Gesamtbilanz
hinweg über den Instanzenzug in Zivilsachen betraf, folgte Walker gänz-
lich der Auffassung Franz Kleins96 und konstatierte für die Berufung,
aber gültig für den gesamten Instanzenzug:

«Je reichhaltiger die Mittel sind, um eine richterliche Entscheidung
anzufechten und deren Überprüfung und Verbesserung zu erzielen,
desto länger wird die Dauer der Prozesse, desto reichere Nahrung
ist der Prozeßsucht und der Schikane gegeben. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse fordern eher Zurückhaltung und Einschränkung der
Rechtsmittel. Die baldige endgültige Austragung des Rechtsstreites
ist der Partei, der Recht und Prozeß doch nur Mittel zur Errei-
chung wirtschaftlicher Zwecke sind, das Wichtigste.»97

Demnach kam nur eine beschränkte Berufung infrage, vorausgesetzt das
erstinstanzliche Verfahren bürgte für Gründlichkeit in all jenen Belangen,
die von den Rechtsmittelgerichten nicht mehr oder nur schwerlich nach-
geholt werden konnten.98 Wie die österreichische Zivilprozessordnung
setzte der Entwurf Walkers somit den Schwerpunkt im Instanzenzug in
das erstinstanzliche Verfahren. Aufgabe des erstinstanzlichen Verfahrens
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95 Siehe oben unter §  4/I./17.
96 Siehe oben unter §  4/I./17.
97 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 223, Hervorhebungen E. S.
98 Vgl. LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 223.



war die Erforschung des Sachverhalts, die Erhebung der Beweise sowie
die Erörterung von allem diesbezüglich von den Parteien Vorgebrachten,
weil vor den Rechtsmittelinstanzen in Wien oder Innsbruck «[a]ll dies
[. . .] fern vom Wohnorte der Parteien nicht möglich»99 gewesen wäre. Die
gerichtliche Prozessleitung des Landgerichts sollte daher als formelle
Führung den Verfahrenverlauf bestimmen und als materielle Mitwirkung
zur Erforschung der materiellen Wahrheit beitragen. Unter diesen
Voraussetzungen konnte die Berufung gerechtfertigterweise zu einer
beschränkten Berufung werden, welche lediglich der «Nachprüfung und
Berichtigung»100 des erstinstanzlichen Verfahrens und Urteils diente,
nicht jedoch eine vollständige Wiederholung des Verfahrens erforderte.101

Während die Gründe für eine Berufung grundsätzlich offengehal-
ten waren und sowohl das erstinstanzliche Verfahren als auch dessen
Urteil betreffen konnten, waren demgegenüber Neuerungen, das heisst
Vorbringen, die erstinstanzlich nicht eingebracht worden waren, unzu-
lässig (später § 452 FL-ZPO).102 Es herrschte ein Neuerungsverbot:

«In der Verhandlung vor dem Appellationsgerichte darf mit Aus-
nahme des Anspruches auf Erstattung der Kosten des Berufungs-
verfahrens weder ein neuer Anspruch, noch eine neue Einrede erho-
ben werden.» (später § 452 Abs. 1 FL-ZPO)
«Tatumstände und Beweise, die nach Inhalt der erstrichterlichen
Prozessakten und des Urteilstatbestandes in erster Instanz nicht
vorgekommen sind, dürfen von den Parteien im Berufungsverfah-
ren nur zur Dartuung oder Widerlegung der geltend gemachten
Berufungsgründe vorgebracht werden,» vorausgesetzt sie waren
schon in der Berufungsschrift oder einem vorbereitenden Schrift-
satz angebracht worden. (später § 452 Abs. 2 FL-ZPO)

Somit hatte Walker im Entwurf der liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung kraft Neuerungsverbotes die beschränkte Berufung aus der öster-
reichischen Zivilprozessordnung von 1895 rezipiert.103
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99 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 224.
100 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 224.
101 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,

S. 224 f.
102 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 225.
103 Zustimmend und repräsentativ für die herrschende Meinung statt vieler Satter,

S. 314. Anderer Ansicht und in der Mindermeinung Sperl, S. 422 Fn. 8, der auf §  435



b) Beibehaltung der Organisation des Instanzenzuges
Der Entwurf Walkers sah die Beibehaltung des bisherigen Instanzenzu-
ges mit dem fürstlichen Appellationsgericht in Wien als zweiter und dem
Oberlandesgericht in Innsbruck als dritter Instanz vor.104 Gegen die Ein-
richtung einer zweiten Instanz im Inland sprachen gemäss Walker
gewichtige Gründe:105 Die hohe juristische Fachkompetenz der Richter
am fürstlichen Appellationsgericht, die im Übrigen auch über alle nöti-
gen Kenntnisse des Landes Liechtenstein und seiner Verhältnisse ver-
fügten, seien gerade in der Berufungsinstanz unverzichtbar. Für die
Beständigkeit und Konsistenz der Rechtsprechung habe bislang das
Appellationsgericht und dessen Besetzung mit erfahrenen juristischen
Fachmännern gebürgt. Eine inländische Zweitinstanz mit wechselnder
Besetzung des Spruchkörpers vermöchte dies nicht sicherzustellen und
niemals solch langjährige Erfahrungen anzusammeln. Ausserdem wirke
sich eine derartige wechselhafte Besetzung zulasten der «Souveränität
des Fürstentums»106 aus. (Damit bezeichnete Walker vorwiegend die Jus-
tizhoheit des Fürsten und erst in zweiter Linie eine Eigenständigkeit des
Staates. Die fürstliche Justizhoheit war allerdings von Beginn der Bestre-
bungen einer Justizreform an ausser Frage gestellt und als unverzichtbar
erachtet worden.107) Ein neuer Instanzenzug bedinge Veränderungen in
der Gerichtsorganisation des Landgerichts und wirke sich auf den Jus-
tizvertrag zwischen Österreich und Liechtenstein aus, der entsprechend
geändert und angepasst werden müsste, was wiederum eine Verzögerung
der Justizreform bewirken würde, da ihr Inkrafttreten davon abhänge.
Schliesslich würden Berufungsrichter an einer inländischen zweiten

379

I. Gesetzesentwürfe Walker 1911

Abs. 2 i. V. m. §  437 Ziff. 3 FL-ZPO verwies, «welche dem Richter vorschreib[en],
bei Aufnahme der Berufung zu Protokoll die berufende Partei ‹zur Angabe der für
die Berufungsgründe neu vorzubringenden Umstände und Beweise besonders auf-
zufordern› und zu belehren.» Eine solche überdehnte Auslegung, allein gestützt auf
zwei Worte im Wortlaut eines Paragraphen, trifft jedoch nicht zu, da sie den Mate-
rialien Walkers und der gesetzgeberischen Absicht insgesamt sowie Sinn, Zweck
und Wortlaut aller übrigen Vorschriften widerspricht.

104 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 223 und S. 239.
105 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 239.
106 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 240. Vgl. Marxer, Kleinstaat,

S. 444: «Die Erhaltung der Souveränität blieb für Lie[chtenstein] eine dauerhafte
Herausforderung».

107 Siehe oben unter §  7/II./3./e) und §  7/III./2./a).



Instanz durch ihre Entlöhnung höhere Kosten für den Staat verursachen
als die bislang ausgelagerten Spruchkörper, die je nach Einsatz und Auf-
wand bezahlt wurden.108 Aber auch die Prozesskosten für die rechtsu-
chenden Parteien würden «durch die Intervention von Advocaten beim
Berufungsgerichte wesentlich erhöht»109 und seien angesichts des günsti-
geren status quo nicht zu rechtfertigen.110

All diese Argumente gegen eine zweite Instanz im Inland waren
nicht von Walker selbst. Er hatte sie übernommen und ausführlich aus-
gestaltet. Walker hatte sich nämlich unter anderem mit Fragen zum
Instanzenzug und dessen Organisation im Juni 1911 an Landesverweser
Karl von In der Maur gewandt.111 Wie das Antwortschreiben In der
Maurs belegt, stützte sich Walker später auf alle von In der Maur darin
vorgebrachten Argumente gegen eine zweite Instanz im Inland, wobei er
sie jedoch genauer ausführte.112 In der Maur hatte einleitend dezidiert
erklärt: «Von der Schaffung einer zweiten Instanz im Lande selbst ist
meines Erachtens unbedingt abzusehen[.]»113 Daraufhin nannte In der
Maur als «Nachteile»114 einer inländischen Rechtsmittelinstanz: Es ent-
stünden «überflüssige Kosten»115, wenn österreichische Richter und
Anwälte im Inland beigezogen werden müssten; «Kontinuität und Sta-
bilität der Rechtsprechung»116 wären gefährdet; unvermeidbare häufige
Wechsel der zweitinstanzlichen Richter würden niemals die «jahrzehn-
telange Erfahrung»117 und Vertrautheit des fürstlichen Appellationsge-
richts mit dem Fürstentum Liechtenstein erreichen; «Prozeßsucht»118

würde gefördert; dauerhafter Beizug ausländischer Richter an einer
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108 Siehe oben unter §  6/I./8.
109 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 240.
110 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,

S. 239 f.
111 Siehe LI LA RE 1911/1390, Schreiben Walker, 21. Juni 1911, S. 2–6.
112 Siehe LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1 f.
113 LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1, Hervorhebungen

im Original vorliegend weggelassen.
114 LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1.
115 LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1.
116 LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1.
117 LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1.
118 LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1.



inländischen Rechtsmittelinstanz würde das Ansehen der staatlichen
Souveränität beeinträchtigen; schliesslich würde sehr wahrscheinlich die
Änderung des österreichisch-liechtensteinischen Justizvertrags nötig,
wodurch die Justizreform insgesamt verzögert würde.119

Walker stimmte allen Argumenten In der Maurs zu und tat dies
ihm gegenüber auch brieflich kund.120 Dementsprechend fiel Walkers
Konklusion schliesslich folgendermassen aus:

«Der neue mündliche Prozeß sorgt durch eine Reihe von Vor-
schriften dafür, daß der Rechtsstreit in erster Instanz mit voller
Gründlichkeit durchgeführt werde und die Sache in erster Instanz
erschöpfende Erörterung finde, die Gestaltung des Berufungsver-
fahrens im Entwurfe erheischt keineswegs eine Berufungsinstanz
im Lande selbst.»121

Walker hob besonders hervor, dass die «außerordentlich klare und ein-
fache Gestaltung der Gerichtsorganisation und die in der Höhe wie auch
in der Art des Streitgegenstandes unbegrenzte Zuständigkeit des Land-
gerichts in Vaduz»122 immense organisatorische sowie nicht zuletzt pro-
zessökonomische Vorteile darstellten, die als bereits bestehende, kosten-
günstige Lösungen nicht leichtfertig ausgetauscht werden sollten. Die
Anstellung eines Hilfsrichters am Landgericht erachtete Walker den-
noch als notwendig, zumal die neue Zivilprozessordnung dem Gericht
mit der Prozessleitung erheblich mehr Aufwand verursache und mehr
Verantwortung überbürde.123

c) Grundsätzlich keine mündliche Verhandlung 
in Rechtsmittelinstanzen

Eine mündliche Verhandlung in den Rechtsmittelinstanzen sollte nach
Walkers Entwurf die Ausnahme sein.124 Das Berufungs- bzw. Appellati-
onsgericht entschied in nichtöffentlicher Sitzung und ohne mündliche

381

I. Gesetzesentwürfe Walker 1911

119 LI LA RE 1911/1390, Abschrift In der Maur, 26. Juni 1911, S. 1 f. m. w. H.
120 Siehe LI LA RE 1911/1390, Schreiben Walker, 3. Juli 1911, S. 2 f.
121 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 240.
122 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 241.
123 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 239.
124 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 205, vgl. S. 227.



Verhandlung (später § 449 Abs. 1 FL-ZPO).125 Eine mündliche Beru-
fungsverhandlung erachtete Walker nur dann als sinnvoll, wenn eine
erneute Beweisaufnahme vor dem Rechtsmittelgericht würde geschehen
können. Da das fürstliche Appellationsgericht seinen Sitz in Wien hatte
und dies damit ausgeschlossen war, sollte das Urteil des Appellationsge-
richts grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung ergehen. Es hatte
daneben immer noch andere Möglichkeiten: Es konnte infolge mangel-
hafter Beweiswürdigung das erstinstanzliche Urteil aufheben und die
Sache an das Landgericht zwecks neuerlicher Verhandlung und Beur -
teilung zurückweisen (später § 465 Abs. 1 Ziff. 2 FL-ZPO); es konnte
ohne Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils eine Wiederholung oder
eine Ergänzung der Beweisaufnahme verlangen (später § 457 Abs. 1 
FL-ZPO); schliesslich konnte es – aber nur als ultima ratio – selbst nach-
träglich Beweise aufnehmen, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht
aufgenommen worden waren (später § 457 Abs. 1 FL-ZPO).126 

Auf diese Weise sah Walker in den Entwürfen einen sinnvollen und
zweckmässigen Mittelweg zwischen Gründlichkeit und Prozessökono-
mie im Berufungsverfahren umgesetzt:

«In der Gestaltung des Berufungsverfahrens kommen die sozialpo-
litisch gleichwertigen Forderungen nach Vereinfachung und Ver-
billigung der Rechtsverfolgung und die Anforderungen nach mög-
lichst tief eindringender Prüfung der Urteile erster Instanz gleich-
mäßig zur Geltung.»127

Um nebst der Prozessökonomie auch die Gründlichkeit genauso zu
berücksichtigen, waren explizit folgende Berufungsgründe vorgesehen
(später § 465 Abs. 1 FL-ZPO): eine fehlende oder mangelhafte materielle
Prozessleitung des Gerichts; eine fehlerhafte Beurteilung der materiellen
Wahrheit; eine ungenügende Erforschung des zugrundeliegenden Sach-
verhaltes.128
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125 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 227.
126 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 227 f.
127 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 227, Hervorhebungen E. S.;

siehe zum sozialen Zivilprozess Kleins, dessen Terminologie Walker hier übernahm,
oben unter §  3/II./2.

128 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 205, vgl. S. 229 m. N.



d) Auch kein Anwaltszwang in Rechtsmittelinstanzen
Wie im Verfahren in erster Instanz vor dem Vaduzer Landgericht sollte
im Berufungsverfahren kein Anwaltszwang herrschen.129 Ebenso wenig
sollte ein solcher im Revisionsverfahren bestehen.130 Übertriebene
Gründlichkeit im Sinne der Wiederholung des erstinstanzlichen Verfah-
rens vor den Rechtsmittelinstanzen war gemäss Walker aus prozessöko-
nomischen Rücksichten zu verhindern. Als prozessökonomisch ebenso
absurd hätte sich jedoch ein Rechtsmittelverfahren erwiesen, das «die
Parteien an die entgeltlichen Dienste Dritter weist und Auslagen und
Gebühren auf sie häuft»131, die im erstinstanzlichen Verfahren eingespart
worden waren. Konsequenterweise war somit auch in den Rechtsmittel-
verfahren von einem Anwaltszwang abzusehen.

6. Spezifisch liechtensteinische Grenzen der Prozessökonomie

In Walkers Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung
waren zwei spezifisch liechtensteinische Grenzen der Prozessökonomie
anerkannt: zum einen sollten keine Beweismittel an der ersten Tagsat-
zung zugelassen werden [a)]; zum anderen sollte ein weniger strenger
Widerspruch bei Verletzung von Prozessvorschriften die unverzügliche
und ansonsten präkludierte Rüge ersetzen [b)].

a) Keine Beweismittel an erster Tagsatzung
Im Gegensatz zur österreichischen Zivilprozessordnung (§§ 437 und 438
Ö-CPO) verlangte der Entwurf zur liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung nicht, dass die Parteien auf gerichtliche Aufforderung hin bereits
zur ersten Tagsatzung Augenscheingegenstände und Urkunden vor
Gericht brachten (später §§ 248 und 249 FL-ZPO ex tacendo). Die
gerichtliche Anordnung, solche Beweismittel mitzubringen, war laut
Walker ausnahmsweise nur in zwei Fällen sinnvoll: im Hinblick auf die
Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung oder falls die erste Tagsatzung
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129 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 225.
130 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 230.
131 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 227.



bereits zur mündlichen Streitverhandlung verwendet wurde, wie es für
Streitwerte unter 1000 Kronen zulässig war. Grundsätzlich hatte die
Anordnung, die genannten Beweismittel mitzubringen, folglich zu ent-
fallen. Denn grundsätzlich wurde anlässlich der ersten Tagsatzung nicht
mündlich verhandelt und eine solche Aufforderung im Gesetzeswortlaut
hätte lediglich den Anschein eines prozessökonomischen Mechanismus
erweckt, wäre aber systemwidrig gewesen.132

b) Widerspruch bei Verletzung von Prozessvorschriften
In der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 wurde verlangt,
dass bekannt gewordene Verstösse (sowie sogar solche, die bloss hätten
bekannt sein müssen) gegen Prozessvorschriften oder namentlich gegen
die Form von Prozesshandlungen von der betroffenen oder benach -
teiligten Partei unverzüglich als Mängel gerügt werden mussten (§ 196
Abs. 1 Ö-CPO).133 Andernfalls, wenn sich die Partei in der Sache auf die
Verhandlung eingelassen hatte, waren diesbezügliche Rügen präkludiert
(in der Funktion wie bei einer Eventualmaxime134) und konnten nicht
mehr vorgebracht werden. Mangels Anwaltszwanges in der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung und infolge der Rechtsunkundigkeit der
Parteien, die sich selbst vertraten, konnte indessen dieser Mechanismus
der Pflicht zu sofortiger Rüge solcher Verstösse nicht beibehalten wer-
den, obgleich es die Raschheit des Verfahrens gefördert hätte. Stattdes-
sen, das heisst ohne Gefahr der Präklusion bei nicht unverzüglicher
Rüge, konnte die betroffene Partei – auch terminologisch von der Rüge
abgegrenzt – Widerspruch dagegen erheben, und zwar «in der Verhand-
lung erster Instanz oder in der Berufung» (später § 196 FL-ZPO).135
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132 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,
S. 210; siehe oben unter §  8/I./3./d).

133 Siehe Klein, Bemerkungen CPO, S. 267 f.
134 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 205; ebenso schon Klein,

Bemerkungen CPO, S. 268.
135 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911,

S. 205 f. Siehe GMG-Komm. FL-ZPO, §  196 N. 1–4 und N. 6.



7. Keine prozessökonomischen Massnahmen

Franz Klein hatte verschiedene prozessökonomische Massnahmen ver-
anlasst, die dafür sorgen sollten, dass der neue, prozessökonomische
Zivilprozesses in Österreich auch in der forensischen Praxis verwirklicht
werden würde: Formulare und Mustervorlagen, offizielle Fragebeant-
wortungen, ein öffentlicher Appell an die Richterschaft und weitere
mehr.136 Von derartigen flankierenden faktischen Massnahmen der Pro-
zessökonomie sah Gustav Walker gänzlich ab. Es findet sich keinerlei
Beleg, dass er solche Massnahmen überhaupt erwogen hätte. Der liech-
tensteinische Justizapparat war zu klein, um prozessökonomische Mass-
nahmen zu erfordern. Am Vaduzer Landgericht amtierte nur ein einzi-
ger Landrichter, der überdies als aus Österreich stammender Richter mit
dem österreichischen Zivilverfahren (als wesentlicher Rezeptionsvorlage
des liechtensteinischen Zivilverfahrens) bereits seit längerem vertraut
war. Das galt noch viel mehr für die liechtensteinischen Rechtsmittelin-
stanzen an österreichischen Gerichten bzw. deren Richter, das heisst für
die Richter am fürstlichen Appellationsgericht in Wien und das Inns-
brucker Oberlandesgericht. Eigenständige liechtensteinische Massnah-
men der Prozessökonomie wurden jedoch weder von Walker erwogen
oder veranlasst, noch später in irgendeiner Form ergriffen.

8. Ergebnis

In seinem Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung griff
Gustav Walker all jene prozessökonomischen Vorgaben auf, die bezüg-
lich der liechtensteinischen Justizreform in den vorangehenden Jahren
ausgearbeitet und beschlossen worden waren. Im Übrigen hielt er sich in
rechtspolitischer und mithin in prozessökonomischer Hinsicht gänzlich
an den sozialen Zivilprozess Franz Kleins, so dass er dessen Ausführun-
gen vielfach nahezu wörtlich in den erläuternden Bemerkungen über-
nahm.
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Weil es im Fürstentum Liechtenstein nur ein Landgericht mit
einem einzigen Landrichter gab, rezipierte Walker aus der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 das bezirksgerichtliche Verfah-
ren, wobei er dessen Aufbau, dessen Grundgedanken und dessen
Mechanismen als quasi prozessökonomisiertes kleines Gerichtshofver-
fahren übernahm. So entfiel im Entwurf ein Anwaltszwang durchge-
hend, die Protokollierung ersetzte weitestgehend alle Schriftsätze,
bereits an der ersten Tagsatzung sollte bei geringen Streitwerten münd-
lich verhandelt werden und insgesamt sollte die gerichtliche Prozesslei-
tung verstärkt eingreifen. Darüber hinaus sah der Entwurf zusätzliche
prozessökonomische Mechanismen vor: eine Sicherung gegen den Miss-
brauch des Armenrechts, einen Wegfall der gerichtlichen Verständigung
des Ruhens des Verfahrens, eine gesetzliche Klärung des vorgängigen
Vergleichsversuchs. Walker hat damit ein bereits prozessökonomisch
gestrafftes Verfahren nochmals einer prozessökonomischen Straffung
unterzogen.

Entgegen früheren Postulaten einer Verlagerung des Instanzenzu-
ges ins Inland blieben die Entwürfe Walkers aus praktischen Gründen
gerichtsorganisatorisch beim bisherigen Instanzenzug Vaduz-Wien-
Innsbruck, nicht zuletzt um die fürstliche Justizhoheit zu wahren. Da
Walker sich nach Kleins instanzenübergreifender Bilanz der Prozess-
ökonomie richtete, gewährte der Entwurf beim Verfahren in den Rechts-
mittelinstanzen generell und konsequenterweise bloss beschränkte
Rechtsmittel mit einem Neuerungsverbot, statuierte keinerlei Anwalts-
zwang und sah grundsätzlich ein nichtöffentliches, schriftliches Verfah-
ren vor den fernliegenden Rechtsmittelgerichten vor.

In einigen wenigen Punkten griff Walker im Entwurf auch für
andere Ziele zulasten der Prozessökonomie ein. Die erste Tagsatzung war
zumindest im Grundsatz, das heisst bei höheren Streitwerten, von meri-
torischen und beweislichen Beschäftigungen freigehalten, um sich aus-
schliesslich ihrem selektierenden, verhandlungsvorbereitenden Zweck
widmen zu können. Anstatt einer unverzüglichen Rüge bei Verletzung
einer Prozessvorschrift genügte ein Widerspruch, was den rechtsunkun-
digen, sich selbst vertretenden Parteien zugute kommen sollte.

Auf faktische und unterstützende prozessökonomische Massnah-
men nach dem österreichischen Vorbild Kleins verzichtete Walker gänz-
lich.
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II. 1911: Erstberatung am fürstlichen Appellationsgericht

Als historischer Hintergrund (1.) kann festgehalten werden, dass am
fürstlichen Appellationsgericht in Wien zusammen mit Gustav Walker
eine Erstberatung über die Entwürfe zur liechtensteinischen Justizre-
form abgehalten wurde, die zwei Wochen vor offiziellem Eingang der
Entwürfe im liechtensteinischen Landtag stattfand. Von den beschlosse-
nen Änderungen betraf lediglich eine die Prozessökonomie (2.): Die
gesetzliche Frist zur Behebung von Formmängeln wurde verlängert [a)].
Verschiedene prozessökonomische Erleichterungen bei der gerichtlichen
Schreibarbeit [b)] wurden diskutiert, letztlich aber verworfen.

1. Historischer Hintergrund

Gustav Walker hatte, noch ehe die Entwürfe gänzlich fertiggestellt
waren, Kontakt zum fürstlichen Appellationsgericht und dort bereits im
Juni 1911 «die Grundzüge der Zivilprozeßreform für das Fürstentum»137

vorgestellt, wie er in einem Brief an Landesverweser Karl von In der
Maur schrieb.138 Nachdem auf dem Korrespondenzweg bereits auf erste
Verbesserungsmöglichkeiten der Entwürfe hingewiesen worden war,139

beriet das fürstliche Appellationsgericht in Wien am 6. November 1911
die Entwürfe Walkers und beschloss einige Änderungen.140 An der Be -
ratung nahmen nebst den Räten des fürstlichen Appellationsgerichts
Dr. Pfeiffer und Dr. Jahoda auch Hofrat von Hampe, der Regierungs-
chef In der Maur sowie Gustav Walker teil.141 Die Beratung ergab, wie In
der Maur in seinem Bericht an den Landesfürsten festhielt, «dass die
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137 LI LA RE 1911/1390, Schreiben Walker, 21. Juni 1911, S. 1.
138 Siehe LI LA RE 1911/1390, Schreiben Walker, 21. Juni 1911, S. 1 und passim.
139 Siehe LI LA RE 1911/1390, No. 12264 Schreiben von Hampe, 21. September 1911,

passim.
140 LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht, 6. November 1911, S. 1; LI LA

RE 1911/1390, 2560/Reg. Bericht, 11. November 1911, S. 1; LI LA RE 1911/1390,
Gesetzentwürfe, 11. Dezember 1911, S. 3; LI LA RE 1911/1390, Z. 14/Landtag,
12. Dezember 1911, S. 1.

141 LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht, 6. November 1911, S. 1; LI LA
RE 1911/1390, 2560/Reg. Bericht, 11. November 1911, S. 1.



Entwürfe mit besonderer Sorgfalt ausgearbeitet sind und dass nur in
wenigen Punkten eine Abänderung wünschenswert erscheint.»142 Wo
aufgrund der Besprechung am Appellationsgericht dennoch Änderun-
gen vorgenommen wurden, geschah dies einstimmig143 und wurde in
einem Protokoll144 festgehalten, das in Druck gegeben wurde.145

2. Prozessökonomische Kritikpunkte

Das Protokoll der Erstberatung am fürstlichen Appellationsgericht wies
zwei prozessökonomisch relevante Punkte auf: die beschlossene Verlän-
gerung der gesetzlichen Frist zur Behebung von Formmängeln [a)]; die
Diskussion um diverse prozessökonomische Erleichterungen der
gerichtlichen Schreibarbeit [b)], woraus sich jedoch keine Beschlüsse
ergaben.

a) Frist zur Behebung von Formmängeln
Die Frist zur Behebung von Formmängeln in Schriftsätzen (später § 85
Abs. 1 Satz 4 FL-ZPO), bei welcher das Gericht die betreffende Partei
anleiten und unterstützen musste, war in den Beratungen von ursprüng-
lich drei Tagen auf acht Tage angehoben worden. Sie wäre sonst allzu
kurz gewesen, begründete man die Verlängerung.146 Die vordergründig
prozessökonomische kurze Frist musste einer längeren weichen, weil
durch eine kurze Frist einzig Schnelligkeit erreicht, daneben aber über-
wiegende prozessökonomische Nachteile bewirkt worden wären, wie
Franz Klein es schon dargelegt hatte.147 Gerade einer rechtsunkundigen
Partei musste trotz gerichtlicher Hilfe genügend Zeit zur Behebung des
Formmangels eingeräumt werden.
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142 LI LA RE 1911/1390, 2560/Reg. Bericht, 11. November 1911, S. 2.
143 LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht, 6. November 1911, S. 1.
144 Siehe Quellen- und Materialienverzeichnis I./3./a) unter LI LA RE 1911/1390, Pro-

tokoll Appellationsgericht, 6. November 1911.
145 LI LA RE 1911/1390, 2560/Reg. Bericht, 11. November 1911, S. 1 f.
146 LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht, 6. November 1911, S. 1. Siehe

GMG-Komm. FL-ZPO, §  85 N. 1.
147 Siehe oben unter §  4/I./2.



b) Erleichterungen bei gerichtlicher Schreibarbeit?
Verschiedene Erleichterungen bei der gerichtlichen Schreibarbeit waren
angeregt worden, um den Arbeitsaufwand des Gerichts dadurch zu ver-
ringern.

Es wurde vorgeschlagen, dass ein eigener Urteilstatbestand entfal-
len solle. An den Beratungen am Appellationsgericht fand dies jedoch
keine Zustimmung, da der Urteilstatbestand der Gründlichkeit und pro-
funden Auseinandersetzung des Gerichts mit dem Prozessstoff diene,
der ansonsten ungeordnet bliebe; gerade im Hinblick auf die Rechtsmit-
telinstanzen sei ein wohlgeordneter Prozessstoff aber unentbehrlich.
Stattdessen wurde dem Gericht erlaubt, sich im Urteilstatbestand auf die
Akten zu beziehen, wie es auch in der in Österreich bevorstehenden
Gerichtsentlastungsnovelle einzuführen beabsichtigt war.148

Die Anregung, von der Unterschrift der Parteien im Verhand-
lungsprotokoll abzusehen, wurde in den Beratungen am Appellations-
gericht verworfen. Die volle Beweiskraft der Protokolle, die für die
Rechtsmittelinstanzen vorausgesetzt werden müsse, erfordere die
Unterschriften der Parteien.149

Das Gericht in der Zivilprozessordnung generell dazu zu ermäch-
tigen, bei Bedarf dem Beklagten die Einreichung eines vorbereitenden
Schriftsatzes mit seinen Einwendungen gegen die Klage aufzuerlegen,
wurde verworfen. Wie in § 257 Abs. 4 FL-ZPO im Entwurf festgehalten
sei, sei dies nur im Falle, dass beide Parteien anwaltlich vertreten seien,
gerechtfertigt und sinnvoll. Insgesamt wurde im Protokoll der Beratun-
gen am Appellationsgericht festgestellt, dass der Walker’sche Entwurf
umsichtig und zweckmässig «den Wechsel vorbereitender Schriftsätze
nicht begünstigt. Derartige Schriftsätze fördern in aller Regel die Durch-
führung des Prozesses nicht.»150 Sie bewirkten vielmehr vor allem dessen
Verschleppung und Verteuerung. Dabei wurde als Beleg auf einen vor
kurzem ergangenen Erlass des österreichischen Justizministeriums
gegen Missbräuche im Zivilprozess verwiesen und daraus sogar eine Pas-
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148 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht,
6. November 1911, S. 2.

149 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht,
6. November 1911, S. 3.

150 LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht, 6. November 1911, S. 3.



sage wörtlich angeführt, in der vorbereitende Schriftsätze als ausseror-
dentliches prozessökonomisches Hemmnis dargelegt wurden.151

3. Ergebnis

Gustav Walker hatte bereits während der Ausarbeitung der Entwürfe
einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung Kontakt zum fürstlichen
Appellationsgericht gepflegt und es über deren Grundzüge informiert. In
der ersten Beratung der Entwürfe am Appellationsgericht – die wohlge-
merkt stattfand, noch bevor die Entwürfe in den liechtensteinischen
Landtag gelangten – stiessen die Walker’schen Entwürfe nahezu voll-
ständig auf Zustimmung. Das Appellationsgericht nahm nur eine Hand-
voll geringfügige Korrekturen vor. Diese dienten nicht augenscheinlich,
letztlich aber sehr wohl auch der Prozessökonomie, zugleich begünstig-
ten sie die Gründlichkeit des neuen liechtensteinischen Zivilprozesses:
Die Frist zur Behebung von Formmängeln wurde von drei auf acht Tage
verlängert; Erleichterungen bei der gerichtlichen Schreibarbeit, nämlich
das Entfallen eines Urteilstatbestandes und der Unterschrift der Parteien
im Verhandlungsprotokoll, wurden abgelehnt. Ferner wurde, und dies
ausdrücklich zwecks Prozessökonomie, die Möglichkeit einer Ermäch-
tigung des Gerichts verworfen, vom Beklagten einen klagebeantworten-
den vorbereitenden Schriftsatz einzufordern, weil ein solcher entgegen
der landläufigen Meinung das Verfahren verlangsame und verteuere.

III. 1911: Ordentliche Vorberatung in der Kommission 
und Erstberatung im Landtag

Wie oben152 ausgeführt, waren Gustav Walkers Entwürfe einer liechten-
steinischen Zivilprozessordnung, Jurisdiktionsnorm sowie eines Einfüh-
rungsgesetzes am 20. November 1911 dem Landtag offiziell überreicht

390

§ 8 Ausarbeitung 1909 bis 1912

151 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1911/1390, Protokoll Appellationsgericht,
6. November 1911, S. 3 f. m. N. Siehe GMG-Komm. FL-ZPO, §  257 N. 1, N. 3 und
N. 5.

152 Siehe oben unter §  8/I./1./b).



worden. Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass die umfangreichen Ent-
würfe zwecks eingehender Überprüfung ein besonderes Prozedere
erfordern würden.

Im weiteren historischen Verlauf (1.) wurden die Walker’schen
Entwürfe, wie im parlamentarischen Verfahren damals üblich, von einer
ordentlichen Kommission des liechtensteinischen Landtages vorberaten.
Der Bericht der ordentlichen Kommission wurde an der Erstberatung
des Landtags am 11. und 12. Dezember 1911 erstattet: Er beschränkte
sich inhaltlich auf generelle Aussagen, beantragte aber die Ernennung
einer ausserordentlichen zweiten Siebnerkommission, die die Entwürfe
gründlich prüfen sollte. Diesem Antrag stimmte der Landtag zu. Der
Bericht der ordentlichen vorberatenden Kommission warf drei leitende
prozessökonomische Fragen auf (2.), nämlich eine betreffend Schaffung
einer inländischen Berufungsinstanz, eine betreffend die Umsetzung der
Prozessökonomie in den Walker’schen Entwürfen sowie eine betreffend
die Einführung von Vermittlerämtern.

1. Historischer Hintergrund

Nachdem in der öffentlichen Landtagssitzung vom 20. November 1911
die Walker’schen Entwürfe offiziell dem Landtag zur Kenntnis gebracht
worden waren,153 hatte sich eine vorberatende Kommission mit ihnen
beschäftigt. Die Vorberatung in der Kommission umfasste zwei Sitzun-
gen und der Referent der vorberatenden Kommission, Albert Schädler,
legte ihre Ergebnisse154 anlässlich der Erstberatung der Entwürfe in der
ordentlichen Landtagssitzung vom 11. und 12. Dezember 1911 vor.155

Gleich zu Beginn stellte er fest, dass sein Referat aus der vorberatenden
Kommission sich notgedrungen «nur auf vorläufige Mitteilungen über
die Entwicklung der Reformfrage und über die Erläuterungen im Moti-
venberichte»156 erstrecke, das heisst nur generelle, grundsätzliche The-
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153 LI LA LTP 1911, 20. November 1911, S. 14 f. (S. 1 f.).
154 Das Referat Schädlers wurde später grösstenteils und wörtlich abgedruckt im L. Vo.

vom 15. Dezember 1911, S. 5 f.
155 LI LA RE 1911/1390, Gesetzentwürfe, 11. Dezember 1911, S. 3.
156 LI LA RE 1911/1390, Gesetzentwürfe, 11. Dezember 1911, S. 3, vgl. S. 6. Vgl. LI LA

LTP 1911, 11. Dezember 1911, S. 43 (S. 1).



men rechtshistorischer und rechtspolitischer Art betreffe. Die Kommis-
sion schlage dem Landtag nämlich vor, eine besondere zweite157 Siebner-
kommission damit zu beauftragen, die Entwürfe einer genauen Prüfung
zu unterziehen und nötigenfalls diesbezügliche Gutachten erstellen zu
lassen, um dem Landtag in allen Einzelheiten und fundiert berichten und
Anträge stellen zu können; überdies solle die zweite Siebnerkommission
die Einführung von Vermittlerämtern beraten.158 Die vorberatende
Kommission hielt weiter fest: Der Entwurf der Zivilprozessordnung sei
«in der Hauptsache wörtlich den Bestimmungen des neuen Zivilprozes-
ses in Oesterreich entnommen»159; er sei jedoch dort abgeändert worden,
«wo unsere besondere [liechtensteinische, E. S.] Gerichtsorganisation es
unumgänglich erforderte»160, weil das Landgericht in Vaduz lediglich aus
einem einzigen Landrichter bestand.161

Im Landtag wurde (nebst dem Mahnverfahren) vor allem der zivil-
prozessuale Instanzenzug mit zweiter Instanz am fürstlichen Appellati-
onsgericht in Wien und mit dritter Instanz des Oberlandesgerichts Inns-
bruck diskutiert.162 Ferner stellte sich heraus, dass dem Antrag der vor-
bereitenden Kommission gefolgt und ergänzend zum Inkrafttreten einer
neuen Zivilprozessordnung auch die Schaffung von Vermittlerämtern
nach schweizerischem Vorbild erwogen werden sollte.163 Der Landtag
wählte schliesslich eine Siebnerkommission164 und beauftragte sie mit
einer eingehenden Prüfung aller Entwürfe sowie der Ausarbeitung eines
Gesetzesentwurfes zur Einführung von Vermittlerämtern.165
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157 Eine erste Siebnerkommission zur liechtensteinischen Justizreform hatte bereits im
Jahre 1907 bestanden und Beratungen geführt; siehe oben unter §  7/III.

158 LI LA RE 1911/1390, Gesetzentwürfe, 11. Dezember 1911, S. 3, S. 5 und S. 7 (mit
Wortlaut des Antrages).

159 Schädler, 1901–1911, S. 70.
160 Schädler, 1901–1911, S. 70. Vgl. Berger, Arbeiten, S. 3; Berger, Faktum, S. 5 und S. 9;

Berger, Einfluss, S. 266.
161 Schädler, 1912–1919, S. 10 f.
162 Schädler, 1901–1911, S. 70 f. m. w. H.
163 Schädler, 1901–1911, S. 70 f. m. w. H.
164 Die Mitglieder der Kommission waren Albert Schädler, Xaver Bargetze, Emil Bat-

liner, Alfons Brunhart, Jakob Kaiser, Franz Josef Marxer und Friedrich Walser (LI
LA RE 1911/1390, Z. 14/Landtag, 12. Dezember 1911, S. 1 f.; vgl. Schädler,
1901–1911, S. 70 Fn. 2).

165 LI LA RE 1911/1390, Z. 14/Landtag, 12. Dezember 1911, S. 1; Schädler, 1901–1911,
S. 70 f. m. w. H.; vgl. L. Vo. vom 24. November 1911, S. 7.



2. Prozessökonomische Kritikpunkte

Die vorberatende Kommission hatte ihre Beratungen auf grundsätzliche
Themen rechtshistorischer und rechtspolitischer Natur beschränkt,
wobei sie in prozessökonomischer Hinsicht drei Fragen aufwarf, welche
die zweite Siebnerkommission später gründlich prüfen, erwägen und
klären sollte:

(1) War eine Berufungsinstanz in Zivilsachen im Inland vorzuse-
hen? Von den seinerzeitigen Vorschlägen Peers, eine Berufungsinstanz
im Fürstentum Liechtenstein einzurichten,166 war Walker abgerückt und
war unverändert vom bisherigen Instanzenzug ausgegangen. Er hatte
eine Reihe von schwerwiegenden Nachteilen ausgeführt, die eine zweite
inländische Instanz hervorrufen würde und welche die Kommission
dem Landtag in ihrem Bericht zusammengefasst wiedergab. Hierin lag
nach Ansicht der vorberatenden Kommission eine entscheidende, nicht
zuletzt prozessökonomische Frage, der sich die zweite Siebnerkommis-
sion würde widmen müssen.167

(2) Inwiefern wurden im Entwurf der Zivilprozessordnung und in
deren einzelnen Vorschriften die prozessökonomischen Ziele wirkungs-
voll und angemessen umgesetzt? Als Bekräftigung wiederholte der
Bericht der Kommission nochmals die seit Beginn der ersten Bestrebun-
gen einer Justizreform im Fürstentum Liechtenstein klargestellten pro-
zessökonomischen Ziele: «daß mit dem neuen Gesetze an Stelle des ver-
alteten, formalistischen und langwierigen Verfahrens ein rasch wirken-
des, billigeres und darum auch dem Schwachbemittelten erreichbares
Rechtsmittel geboten wird.»168

(3) Sollten Vermittlerämter eingeführt werden? Namentlich sollte
geprüft werden, in welchem Ausmass «dies[e] neu[e] Institution, die
übrigens in früherer Zeit in einer den damaligen Verhältnissen angepaß-
ten Form bei uns [im Fürstentum Liechtenstein, E. S.] schon vorhanden
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war, [. . .] unserer Bevölkerung viele Prozesse, viele Kosten und auch
wohl manchen Unfrieden ersparen würde[.]»169

Weshalb solche prozessökonomischen Fragen und Erwägungen
umso dringlicher waren, wurde an einer Äusserung des Landesverwesers
In der Maur deutlich, die er im Landtag tätigte: Es stehe fest,

«daß zweifellos mit der Einführung des neuen Zivilprozesses die
Arbeiten bei dem Landgerichte ganz erheblich vermehrt werden.
Nach dem bisherigen Verfahren haben die Parteien bez[iehungs-
weise] ihre Vertreter die Prozeßleitung in Händen gehabt, während
nach dem neuen Verfahren der Richter denselben zu leiten habe.»170

Falls künftig auch die Berufungsinstanz im Fürstentum Liechtenstein
selbst angesiedelt würde, so gab Landtagspräsident Albert Schädler
zudem zu bedenken, würden daraus neue und hohe Kosten auf den
Staatshaushalt zukommen.171 Überall wo der unvermeidbaren Arbeits-
und damit einhergehenden Kostensteigerung der Justiz entgegengewirkt
werden konnte, waren daher dringendst prozessökonomische Vorkeh-
rungen zu treffen.

3. Ergebnis

Die ordentliche Erstberatung der Kommission betreffend die Wal-
ker’schen Entwürfe und das daraus hervorgehende Referat im Landtag
beschränkte sich auf eine generelle Sichtung. In prozessökonomischer
Hinsicht wurden drei Fragen aufgeworfen, die eine besondere, zweite
Siebnerkommission später genau klären sollte: (1) War aus prozessöko-
nomisch-praktischen Gründen der bisherige Instanzenzug Vaduz-Wien-
Innsbruck beizubehalten und einer Schaffung eines inländischen Instan-
zenzuges vorzuziehen? (2) Wurden die prozessökonomischen Ziele, so
wie sie zu Beginn der Justizreform festgehalten worden waren, in der
neuen Zivilprozessordnung umgesetzt und wo bedurfte es allenfalls
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noch prozessökonomischer Verbesserungen? (3) Sollten als prozessöko-
nomische Ergänzung des neuen liechtensteinischen Zivilprozesses Ver-
mittlerämter eingeführt werden? Der neue liechtensteinische Zivilpro-
zess mit der Maxime der gerichtlichen Prozessleitung würde für das
Vaduzer Landgericht jedenfalls eine Arbeitssteigerung mit sich bringen.
Ein inländischer Instanzenzug, sollte er denn verwirklicht werden,
würde dem Fürstentum Liechtenstein neuerdings äusserst hohe Justiz-
kosten verursachen. Umso mehr galt es, jede Möglichkeit einer prozess-
ökonomischen Erleichterung in der Zivilprozessordnung, bei der
Gerichtsorganisation sowie in beider Umfeld zu prüfen und bei Aus-
sicht auf Erfolg aufzugreifen.

IV. 1912: Gutachten Martin Hämmerle

Die zweite Siebnerkommission war im Dezember 1911, wie oben172

beschrieben, vom liechtensteinischen Landtag als ausserordentliche
Kommission mit der ausführlichen Überprüfung der Gesetzesentwürfe
Gustav Walkers beauftragt worden. Zu diesem Zwecke holte die Sieb-
nerkommission bei Martin Hämmerle ein Gutachten ein, das dieser im
Mai 1912 erstattete (1.). In seinem Gutachten monierte Hämmerle zwei
prozessökonomische Punkte (2.). Zum einen kritisierte Hämmerle den
in den Entwürfen vorgesehenen Instanzenzug, dem er einen eigenen
Vorschlag entgegenstellte [a)]. Zum anderen monierte Hämmerle, dass
der Entwurf der Zivilprozessordnung – wie sich später herausstellte aber
nicht ganz so apodiktisch – bei höheren Streitwerten keine Einwendun-
gen an der ersten Tagsatzung gestatte [b)], und unterbreitete einen dies
behebenden Formulierungsvorschlag.

1. Historischer Hintergrund

Die zweite Siebnerkommission hatte bei Landesgerichtsrat Dr. Martin
Hämmerle, «welcher früher längere Zeit substitutionsweise als Land-
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richter in Vaduz amtier[t]»173 hatte,174 ein Gutachten in Auftrag gege-
ben.175 Hämmerle erstattete dasselbe im Umfang von achtzehn Schreib-
maschinenseiten,176 datiert vom 24. Mai 1912, und die Siebnerkommis-
sion beurteilte es als ein «umfangreiche[s] und gründliche[s] Gutach-
ten»177. Am 24. Juli 1912 setzte sich die Siebnerkommission mit den
Anregungen Hämmerles auseinander und bewertete mehrere davon als
gerechtfertigt und sinnvoll und griff sie für den Kommissionsbericht auf;
auch Gustav Walker pflichtete mehreren Vorschlägen Hämmerles bei.178

2. Prozessökonomische Kritikpunkte

Hämmerle schloss sein Gutachten mit den Worten:
«Im Übrigen stimme auch ich dem Urteil der Allgemeinheit bei
und halte den Entwurf [Gustav Walkers, E. S.] für eine ausgezeich-
nete Arbeit, die mit vielem Geschick und mit wissenschaftlicher
Gründlichkeit die Bedürfnisse eines modernen Prozesses mit den
Verhältnissen im Fürstentum in Einklang bringt. Zu den schönen
Ausführungen der erläuternden Bemerkungen [Gustav Walkers,
E. S.] noch mehr zu sagen, hiesse Eulen nach Athen tragen.»179

Nichtsdestotrotz monierte Hämmerle aus prozessökonomischer Sicht
zweierlei an den Entwürfen Walkers: den Instanzenzug [a)] und die erste
Tagsatzung [b)].

a) Anderer Instanzenzug
Hämmerles Gutachten bereicherte das Spektrum an Lösungen bezüglich
des liechtensteinischen Instanzenzuges in Zivilsachen um eine weitere
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Möglichkeit. De lege lata fungierte das fürstliche Appellationsgericht in
Wien als zweite Instanz und das Innsbrucker Oberlandesgericht als
dritte Instanz; dieser Instanzenzug war teils umstritten, teils wurde er
gutgeheissen. In seinem Gutachten von 1907/1908 hatte sich Josef Peer
für eine im Turnus oder ausserordentlich tagende zweite Instanz in
Vaduz und die dritte Instanz am fürstlichen Appellationsgericht in Wien
ausgesprochen.180 Der Landtag hatte demgemäss 1907 in seiner Resolu-
tion zur Justizreform die Einrichtung einer inländischen Berufungsin-
stanz befürwortet.181 Hämmerle schlug nun einen weiteren neuen
Rechtsmittelzug vor, der «im Interesse einer raschen und billigen
Rechtspflege gelegen»182 sei. Als zweite Instanz und neues Appellations-
gericht könne das Kreisgericht in Feldkirch dienen oder ein Gremium
von drei Juristen bzw. Anwälten aus Vorarlberg, die für das Richteramt
befähigt, indes nicht zwingend als Richter tätig wären183 und vom Lan-
desfürsten ernannt würden. Grundsätzlich hätte die Zweitinstanz ihren
Sitz in Feldkirch, ausnahmsweise würden die Richter jedoch zwecks
mündlicher Verhandlung in Vaduz tagen. Als dritte Instanz und neuer-
dings Obersten Gerichtshof schlug Hämmerle die fürstliche Hofkanzlei
in Wien vor, wo das fürstliche Appellationsgericht de lege lata die Zweit -
instanz bildete.184

Eventualiter, falls eine solche Änderung des Instanzenzuges infolge
des österreichisch-liechtensteinischen Justizvertrages unmöglich wäre,
regte Hämmerle an, sei zwar das Innsbrucker Oberlandesgericht als
Drittinstanz beizubehalten, aber trotzdem die Zweitinstanz in vorge-
schlagener Weise nach Feldkirch zu verlegen. Zumindest dürfte der
Staatsvertrag, so Hämmerle, ohne Probleme dahingehend ergänzt wer-
den können, dass die vom Fürsten als Appellationsgerichtsräte ernann-
ten österreichischen Richter diese Funktion übernehmen und wie bis-
lang dafür entsprechend freigestellt würden.185
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Zur Begründung der vorgeschlagenen Änderung des Instanzenzu-
ges führte Hämmerle folgende Erwägungen an:

Indem im vorgeschlagenen neuen Instanzenzug der Landesfürst
weiterhin die Richter der zweiten Instanz ernennen würde, bliebe seine
Justizhoheit gewahrt. Die staatliche «Souveränität des Fürstentums»186

bleibe nämlich gleichermassen sichergestellt, ob der Landesfürst nun die
Richter des fürstlichen Appellationsgerichts in Wien oder diejenigen
eines Appellationsgerichts in Feldkirch ernenne.187

Die Zweitinstanz mit Sitz in Feldkirch läge im nahen liechtenstei-
nischen Umland und liechtensteinische Parteien könnten ohne allzu
grosse Anstrengungen dorthin gelangen. Da der zu rezipierende öster-
reichische Zivilprozess auch im Berufungsverfahren eine mündliche
Streitverhandlung unter Anwesenheit der Parteien vorsehe, würde eine
fernab in Wien gelegene Zweitinstanz dies praktisch verunmöglichen.
Das sei bedenklich, weil den Parteien grundsätzlich ein Recht auf eine
mündliche Berufungsverhandlung, bei der sie zugegensein dürften,
zukomme. Trotzdem und im Gegensatz zu Gustav Walker forderte
Hämmerle in der Berufungs- und Revisionsinstanz, nicht jedoch erstin-
stanzlich, den Anwaltszwang, da es praktisch undurchführbar sei, dass
die Parteien stets selbst vor den Rechtsmittelinstanzen erschienen oder
dorthin reisten. Und jedenfalls sei eine mündliche Berufungsverhand-
lung mit Beizug von Anwälten in Vaduz wesentlich kostengünstiger, als
wenn sie in Wien stattfinde.188

Er wolle die langjährigen Erfahrungen und Fachkenntnisse der
Richter am Wiener fürstlichen Appellationsgericht nicht in Abrede stel-
len. Doch seien, bemerkte Hämmerle, die «besonderen wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse des Fürstentums»189 einem geographisch näher
gelegenen Gericht wohl besser bekannt, weil der «rege Verkehr zwi-
schen Richter und Parteien in dem kleinen Lande»190 anders als andern-
orts ablaufe und «Vorarlberger Juristen [. . .] gewiss nicht landfremder als
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die Wiener Juristen»191 seien. Erfahrungen vor Ort und in direktem Kon-
takt liessen sich unbestrittenermassen von Feldkirch aus einfacher sam-
meln als aus dem entfernten Wien. Eine Gefahr für die «Kontinuität der
Rechtssprechung»192 bestehe nicht, wie die Erfahrungen in Österreich
mit und seit der Justizreform lehrten.193

Hämmerles Vorschlag einer Neugestaltung des zivilgerichtlichen
Instanzenzuges, der mancherseits ohnehin skeptisch und der in dieser
besonderen Form noch umso skeptischer begegnet wurde, war von
Anfang an unüberwindlichen Hindernissen ausgesetzt, auch wenn sich
das zunächst noch nicht offen zeigte. Ein Schreiben des Regierungschefs
In der Maur – überaus persönlich-polemisch gehalten – an Hofrat von
Hampe bestätigt es. Darin schrieb In der Maur im Hinblick auf Häm-
merles Gutachten, es enthalte «in zwei Punkten Vorschläge, auf die abso-
lut nicht eingegangen werden kann»194. «Einer dieser Vorschläge», so In
der Maur weiter, «bezieht sich auf die Änderung des Instanzenzuges»195.

b) Einwendungen bereits an erster Tagsatzung?
Hämmerle empfahl, im § 249 FL-ZPO, wie ihn Walkers Entwurf zur
Zivilprozessordnung statuierte, folgenden Passus im Wortlaut der Vor-
schrift zusätzlich aufzunehmen:

«‹Wenn es das Gericht jedoch zur Vereinfachung der Verhandlung
dienlich findet, kann es dem Beklagten gestatten, dass er schon in
der ersten Tagsatzung auch andere Einwendungen und diesbezüg-
liche Beweismittel zu Protokoll gibt. Gegen die Verweigerung einer
solchen Gestattung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.›»196

Dazu gab Hämmerle – im Vergleich zu seinen sonstigen Ausführungen
eher umfangreich – folgende Begründung:

«In Rechtsstreitigkeiten über 1000 Kronen ist die erste Tagsat-
zung[,] wie sie der Entwurf vorsieht, aus prozessökonomischen
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Gründen sehr vorteilhaft. Der Landrichter könnte sich seine Zeit
schwer einteilen, wenn in den grössten Prozessen schon bei der ers-
ten Tagsatzung andere als prozesshindernde Einreden zugelassen
würden und er sogleich in das Meritum der Sache eintreten müsste.
Unter Umständen kann aber die Beweisfrage oder die Rechtsfrage
derart einfach sein, dass das ganze Parteivorbringen ohne erhebli-
chen Zeitaufwand sofort protokolliert und gleich ein Beweisbe-
schluss oder ein Urteil gefällt werden kann. In diesen Fällen wäre
es eine überflüssige Weiterung, meritale Einwendungen auf eine
neue Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung zu verwei-
sen.»197

Walker hatte sich in seinen Erläuterungen zum § 249 FL-ZPO des Ent-
wurfes dagegen ausgesprochen, dass das Gericht sich bereits an der ers-
ten Tagsatzung anhand von mitgebrachten Beweismitteln der Parteien
auf die Verhandlung in der Sache einlassen solle.198 Die Trennung zwi-
schen erster Tagsatzung und Tagsatzung zur mündlichen Streitverhand-
lung in allen Fällen, die einen Streitwert über 1000 Kronen hatten, sei
aufrechtzuerhalten; allerdings bestehe mit dem (vorgesehenen) § 257 
FL-ZPO diesfalls ein (prozessökonomischer) Behelf:199

Gemäss dieser Vorschrift konnten zwischen erster Tagsatzung und
Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung die Parteien «Anträge,
Angriffs- und Verteidigungsmittel, Behauptungen und Beweise, welche
sie in der Streitverhandlung geltend machen wollen, in der Zeit zwischen
Anberaumung und Beginn der Streitverhandlung durch besonderen 
vorbereitenden Schriftsatz dem Gerichte mitteilen» (später § 257 Abs. 1 
FL-ZPO). Ebenso konnte in dieser Zwischenzeit der Beklagte all jene
Anträge auf Beibringung von Beweismitteln auf die Tagsatzung zur
mündlichen Streitverhandlung hin stellen, die der Kläger bereits in 
der Klage hatte anbringen können (später § 257 Abs. 2 i. V. m. § 235 
FL-ZPO), wobei dies mittels Schriftsatzes erfolgen, aber auch zu
gerichtlichem Protokoll gegeben werden konnte (später § 257 Abs. 2
FL-ZPO). Das Gericht musste daraufhin, wie ausdrücklich statuiert war,
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«hierüber die ihm nötig scheinenden Anordnungen ohne Aufschub [. . .]
erlassen» (später § 257 Abs. 3 FL-ZPO). Das Gericht konnte unter
Umständen sowie im Falle anwaltlicher Vertretung der Parteien sogar
einen vorbereitenden Schriftenwechsel anordnen oder «zur Vorberei-
tung der mündlichen Streitverhandlung eine Einvernehmung der Par-
teien zu gerichtlichem Protokolle» (später § 257 Abs. 4 FL-ZPO)
beschliessen, wobei gegen diese Beschlüsse ein Rechtsmittel nicht zuläs-
sig war (später § 257 Abs. 5 FL-ZPO).

Trotz der zwischen erster Tagsatzung und Tagsatzung zur mündli-
chen Verhandlung verstreichenden Zeit von grundsätzlich mindestens
vierzehn Tagen (später § 255 Abs. 1 FL-ZPO), die infolge Dringlichkeit
aber auch verkürzt werden konnte (später § 255 Abs. 2 FL-ZPO), ent-
sprach dieser prozessökonomische Gesamtmechanismus sinngemäss
demjenigen, den Hämmerle angeregt hatte. Er ermöglichte dem Gericht
zumindest, all das zu tun, was Hämmerle vorgeschlagen hatte, wobei
aber die Trennung zwischen erster und Tagsatzung zur mündlichen Ver-
handlung und der damit verbundene, wohl aber als vernachlässigbar ein-
geschätzte Zeitverlust aufrechterhalten blieb. Die legistische Ausar -
beitung hatte bedingt, dass der Mechanismus über mehrere Vorschriften
verteilt werden musste und nicht kompakt in den (späteren) § 249 
FL-ZPO eingehen konnte. Der Klarheit halber war das Gericht im
Wortlaut noch ausdrücklich zu prozessökonomischem Vorgehen ange-
halten worden (später § 257 Abs. 3 FL-ZPO).

Der prozessökonomische Mechanismus in der Formulierung, wie
ihn Hämmerle vorgeschlagen hatte, wurde folglich nicht in die liechten-
steinische Zivilprozessordnung aufgenommen. Weder die Zweitberatung
am fürstlichen Appellationsgericht200 noch der Bericht der zweiten Sieb-
nerkommission201 scheinen einen solchen Mechanismus für nötig oder
zielführend befunden zu haben und hielten ihn nicht als Änderung an
den Walker’schen Entwürfen fest.

Noch im Jahre 1914 übten die Oberrheinischen Nachrichten in
einem polemischen Artikel Kritik an der liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung und stützten sich dabei hauptsächlich auf die ihrer Ansicht
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nach unzweckmässige Trennung zwischen erster Tagsatzung und Tag-
satzung zur Streitverhandlung:

«Im Vergleich mit anderen modernen Gesetzen ist sie [die Zivil-
prozessordnung, E. S.] für unser Land viel zu groß; sie paßt für
einen Großstaat wie Oesterreich, mit seinen tausend und abertau-
send Lebensmannigfaltigkeiten. Hätte man z[um] B[eispiel] nicht
das Zwischenverfahren mit der ersten Tagsatzung ganz weglassen
können? Ein namhafter Jurist frug uns neulich, ob denn die Liech-
tensteiner ihren Verstand in dieses Gesetz gegossen hätten. Auch
eine Ansicht.»202

3. Ergebnis

Das umfangreiche Gutachten Martin Hämmerles zuhanden der zweiten
Siebnerkommission beleuchtete die Walker’schen Entwürfe auch unter
prozessökonomischen Gesichtspunkten, deren Hämmerle zwei beson-
ders herausstrich.

Zum einen schlug Hämmerle im Hinblick auf das ohnehin umstrit-
tene – weil die fürstliche Justizhoheit berührende – Politikum der
Umbildung des Instanzenzuges vor, auf das erstinstanzliche Vaduzer
Landgericht eine Zweitinstanz in Feldkirch folgen zu lassen. Deren
Zusammensetzung und Verfahren arbeitete er in den relevanten Grund-
zügen mit den erforderlichen Abstimmungen in der Zivilprozessord-
nung, wie zum Beispiel dem Anwaltszwang vor den Rechtsmittelinstan-
zen, aus. Er kam zum Schluss, dass eine derartige Zweitinstanz prozess-
ökonomisch dem jetzigen Instanzenzug mindestens gleichwertig, wenn
nicht sogar prozessökonomischer sei. Die zeitgenössischen Quellen
legen nahe, dass zum Zeitpunkt von Hämmerles Vorschlag eine (zumin-
dest derartige) Änderung des Instanzenzuges aber aus politischen Grün-
den nicht mehr ernstlich zur Debatte stand.

Zum anderen regte Hämmerle im Gegensatz zum Walker’schen
Entwurf an, auch in Fällen mit Streitwert über 1000 Kronen bereits an
der ersten Tagsatzung dem Beklagten auf gerichtliche Erlaubnis hin

402

§ 8 Ausarbeitung 1909 bis 1912

202 O. Na. vom 13. Juni 1914, S. 1.



meritorische Einwendungen zu ermöglichen, falls es prozessökonomisch
förderlich war. Hierzu unterbreitete Hämmerle sogar eine konkrete
Neuformulierung für § 249 FL-ZPO des Entwurfes. Der Vergleich mit
den erläuternden Bemerkungen Walkers zeigt, dass Walker diesen pro-
zessökonomischen Einwand antizipiert hatte. Ein bisschen weniger
kompakt formuliert, hatte Walker mit dem (späteren) § 257 FL-ZPO im
Grunde dem Gericht ebendas ermöglicht, was Hämmerle prozessöko-
nomisch für nötig befand. Walker musste dabei jedoch die seines Erach-
tens zweckmässige und ansonsten vielfach prozessökonomischere Tren-
nung zwischen erster Tagsatzung und Tagsatzung zur mündlichen
Streitverhandlung, wie Franz Klein sie in der österreichischen Zivilpro-
zessordnung von 1895 vorgenommen hatte, nicht aufgeben.

V. 1912: Bericht zweite Siebnerkommission

Im historischen Hintergrund (1.) der Ereignisse bei der Ausarbeitung
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung stellte der Bericht der zwei-
ten Siebnerkommission zuhanden des Landtages am 14. November 1912
den Schlusspunkt dar und wies die Gesamtergebnisse aus. Der Bericht
vereinte und würdigte abschliessend die Beschlüsse und Resultate, die,
ausgehend von den Entwürfen Gustav Walkers,203 die frühe Erstberatung
am fürstlichen Appellationsgericht,204 das Kurzgutachten Schöpf,205 die
ordentliche Vorberatung in der Kommission,206 die Erstberatung im
Landtag,207 das Gutachten Hämmerle,208 die Zweitberatung am fürstli-
chen Appellationsgericht209 sowie die eigenen Beratungen in der Sieb-
nerkommission hervorgebracht hatten. Die Siebnerkommission bean-
tragte einstimmig die Annahme ihrer Änderungen. Der liechtensteini-
sche Landtag folgte diesem Antrag am 16. November 1912 ebenfalls
einstimmig. Damit wurden – vorbehaltlich der fürstlichen Sanktion – die
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204 Siehe oben unter §  8/II.
205 Siehe oben unter §  8 im Überblickstext eingangs.
206 Siehe oben unter §  8/III.
207 Siehe oben unter §  8/III.
208 Siehe oben unter §  8/IV.
209 Siehe oben unter §  8 im Überblickstext eingangs.



Walker’schen Entwürfe mit den betreffenden Änderungen zur liechten-
steinischen Zivilprozessordnung, Jurisdiktionsnorm und deren Einfüh-
rungsgesetz.

In prozessökonomischer Hinsicht (2.) wies der Bericht der zweiten
Siebnerkommission eine Änderung des Instanzenzuges endgültig ab 
[a)] und ermöglichte einen Vergleichsversuch unabhängig vom Streit-
wert [b)]. Nicht zuletzt hob der Bericht die Bedeutung der Prozess -
ökonomie in der neuen liechtensteinischen Zivilprozessordnung anhand
der prozessökonomischen Mechanismen nochmals ausdrücklich her -
vor [c)].

1. Historischer Hintergrund

In der öffentlichen Landtagssitzung vom 14. November 1912 erstattete
die zweite Siebnerkommission bzw. wiederum Albert Schädler als deren
Präsident dem Landtag ihren detaillierten Bericht210 betreffend die Ent-
würfe Walkers.211 Im Gegensatz zur vorberatenden Kommission, die
lediglich grundsätzliche rechtshistorische und rechtspolitische Aussagen
gemacht und die noch klärungsbedürftigen Fragen aufgeworfen hatte,212

unterbreitete die Siebnerkommission dem Landtag auftragsgemäss kon-
krete Anträge im Sinne von Änderungsvorschlägen der Entwürfe.213 All
die Vorschläge hatten bereits mehrere Sitzungen und Gremien durchlau-
fen. Sie waren die Ergebnisse214, wie sie sich aus den verschiedenen
vorangehenden Beratungen herausgebildet hatten: Die Sitzungen der
Siebnerkommission hatten am 23., 24., 26., 27. und 28. Februar 1912
stattgefunden.215 Deren Vorschläge waren daraufhin am 11. April 1912
am fürstlichen Appellationsgericht in Wien in einer Zweitberatung unter
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210 Später grösstenteils wörtlich veröffentlicht im L. Vo. vom 29. November 1912, S. 6.
211 Vgl. LI LA LTP 1912, 14. November 1912, S. 21 (S. 6), das leider äusserst kurz aus-

gefallen ist.
212 Siehe oben unter §  8/III./2.
213 Vgl. LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1.
214 Zu allen einzelnen Änderungen mit Angabe, ob sie vom Appellationsgericht, von

der Siebnerkommission oder vom Gutachten Hämmerle ausgingen, siehe LI LA RE
1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 3–5.

215 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1.



Zugegensein von Regierungschef In der Maur sowie Gustav Walker
besprochen sowie grösstenteils gutgeheissen worden.216 Die Siebner-
kommission hatte überdies ein Gutachten bei Landesgerichtsrat Martin
Hämmerle in Auftrag gegeben,217 welches bei der Ausarbeitung der
Anträge der Siebnerkommission berücksichtigt wurde.218

Im Landtag kam es nicht zur artikelweisen Lesung der gesamten
Walker’schen Entwürfe, sondern es wurde einzig noch über die spezifi-
schen Änderungsanträge der Siebnerkommission debattiert und
beschlossen.219 «Die Debatte im Landtage bewegte sich fast ausschließ-
lich im Rahmen des Referates»220 der Siebnerkommission, wie das Liech-
tensteiner Volksblatt später meldete. In der Sitzung vom 14. November
1912 beschloss der Landtag denn auch gemäss Antrag der Siebnerkom-
mission, den bisherigen Instanzenzug beizubehalten.221 Der einstimmige
Antrag der Siebnerkommission an den Landtag, alle Änderungen gemäss
ihrem Bericht anzunehmen, wurde vom Landtag in der öffentlichen
Landtagssitzung vom 16. November 1912 einstimmig gutgeheissen.222

Mit dieser Annahme der leicht abgeänderten Entwürfe Walkers zur Jus-
tizreform sei, wie Landesverweser In der Maur daraufhin dem Landtag
mitteilte, «ein grosses und bedeutsames Werk zum Abschlusse
gebracht.»223

2. Prozessökonomische Kritikpunkte

Die Bewertung der Entwürfe aus prozessökonomischer Sicht fiel in der
Siebnerkommission äusserst positiv aus: «Der neue Zivilprozeß ist als
ein erfreulicher Fortschritt zu bezeichnen, er beseitigt das bisherige lang-
wierige, so umständliche und unvolkstümliche schriftliche Verfahren
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216 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1; siehe oben unter § 8 im Über-
blickstext eingangs.

217 Siehe oben unter §  8/IV.
218 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1.
219 L. Vo. vom 29. November 1912, S. 6.
220 L. Vo. vom 29. November 1912, S. 6.
221 LI LA LTP 1912, 14. November 1912, S. 21 (S. 6).
222 LI LA LTP 1912, 16. November 1912, S. 42 (S. 6).
223 LI LA LTP 1912, 16. November 1912, S. 42 (S. 6).



und verhindert die Prozeßverschleppung.»224 Trotzdem regte die zweite
Siebnerkommission in ihrem Bericht einige prozessökonomische Ver-
besserungen an, nämlich keine Änderung des Instanzenzuges vorzuneh-
men [a)] und Vergleichsversuche unabhängig vom Streitwert zuzulassen
[b)]. Im Bericht wurden auch die unverändert rezipierten spezifischen
Mechanismen der Prozessökonomie nochmals hervorgehoben [c)].

a) Keine Änderung des Instanzenzuges
Die zweite Siebnerkommission sprach sich dafür aus, den bisherigen
Instanzenzug in Zivilsachen beizubehalten,225 so dass auf das erstin-
stanzliche Vaduzer Landgericht weiterhin in zweiter Instanz das fürstli-
che Appellationsgericht in Wien und schliesslich als dritte Instanz das
Innsbrucker Oberlandesgericht folgen sollte. Die Siebnerkommission
erachtete dies «im Interesse der möglichsten Wahrung unserer Selbstän-
digkeit»226 – die sie durchgehend immer wieder als unverzichtbar her-
vorhob227 – als die beste Lösung. Der Landtag habe 1907 zwar mehrheit-
lich für eine Verlegung der zweiten Instanz ins Fürstentum Liechtenstein
votiert, doch ein Vorschlag wie derjenige Hämmerles in seinem Gutach-
ten, nämlich die Zweitinstanz in Feldkirch anzusiedeln, wäre auch
damals sicherlich verworfen worden, erklärte die Siebnerkommission.228

Als Begründung wies sie kurz vor allem auf all jene Argumente hin, die
Gustav Walker in den Erläuterungen zu den Entwürfen eingehend dar-
gelegt hatte. Walker wiederum hatte die Argumente in dieser Zusam-
menstellung auf Nachfrage hin von Regierungschef In der Maur schrift-
lich zusammengefasst erhalten und von ihm übernommen:229 erforderli-
che Änderung des österreichisch-liechtensteinischen Justizvertrages und
daraus hervorgehende Verzögerungen der Justizreform; allzu häufiger
Wechsel im richterlichen Spruchkörper zulasten der Beständigkeit der
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224 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2. So auch Berger, Rezeption,
S. 33.

225 Vgl. LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2.
226 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1.
227 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 3: «ein ziemliches Stück unse-

rer Selbständigkeit», «möglichste Wahrung unserer Selbständigkeit», «im Interesse
der Wahrung unserer Selbständigkeit»; vgl. Schädler, 1912–1919, S. 11.

228 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 1 f.
229 Siehe oben unter §  8/I./5./b).



Rechtsprechung; kaum Notwendigkeit einer (wiederholten) mündlichen
Verhandlung vor den Rechtsmittelinstanzen, wofür ohnehin Ausnah-
men230 geschaffen worden seien.231

Obgleich damit infolge der geographischen Entfernung des
Gerichts von Liechtenstein in der zweiten Instanz dem Ideal der Öffent-
lichkeit und Mündlichkeit nicht restlos Genüge getan werde, so erklärte
die Siebnerkommission im Bericht, sei es zurzeit die beste Lösung, das
fürstliche Appellationsgericht in Wien als Zweitinstanz beizubehalten,
anstatt eine eigene inländische Berufungsinstanz in irgendeiner Form zu
schaffen. In der Regel würden nämlich die Anwälte, die vor dem Land-
gericht Parteien vertraten, aus Feldkirch stammen.232 Im Fürstentum
Liechtenstein fehle es an einer eigenen Anwalt- und Richterschaft. Erst
sobald sich eine solche gebildet haben werde, was im Laufe der Zeit der-
einst geschehe, und das Land selbständig «möglichst mit eigenen Kräf-
ten»233 vor einem inländischen Berufungsgericht gerichtsorganisatorisch
und personell für eine öffentliche und mündliche Verhandlung zu sorgen
vermöge, sollten beide durchgängig umgesetzt werden.234 Die Wahl
allein zwischen einem «direkte[n] oder indirekte[n] Anschluß an das
Kreisgericht in Feldkirch»235, wie es Martin Hämmerle vorgeschlagen
hatte und nun debattiert wurde, sei demgegenüber insgesamt als von
vornherein unbefriedigende Lösung zurückzustellen.236 Denn im Laufe
der Zeit würde sich aufgrund der Entwicklungen und des Fortschritts
die dritte und beste Möglichkeit einer inländischen Berufungsinstanz
mit öffentlichem und mündlichem Verfahren sowie liechtensteinischem
Gerichtspersonal früher oder später ergeben, die es dann zu gegebener
Zeit selbständig zu verwirklichen gelte.237 So beschloss der Landtag in
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230 Siehe oben unter §  8/I./5./c).
231 Vgl. LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2 m. w. H.; Schädler,

1912–1919, S. 11.
232 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2.
233 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2; vgl. Schädler, 1912–1919,

S. 11.
234 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2.
235 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2.
236 Vgl. LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2.
237 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2; Schädler, 1912–1919, S. 11.

Vgl. von Liechtenstein, S. 105.



der öffentlichen Sitzung vom 14. November 1912, den bisherigen
Instanzenzug beizubehalten.238

Dass dieser Beschluss nicht allseits gebilligt wurde und die Rufe
nach inländischen Rechtsmittelgerichten damit keineswegs aus der poli-
tischen Debatte entfernt waren, sondern immer wieder Anlass zur Kri-
tik gaben, zeigt beispielhaft ein Passus aus dem bereits genannten pole-
mischen Artikel in den Oberrheinischen Nachrichten von 1914: Es
werde gewünscht, 

«daß die 2. und 3. Instanz sich im Lande und nicht im Ausland
befinde. Wie soll man sich den [sic!, E. S.] eine mündliche Berufs-
verhandlung [sic!, E. S.] nach der Zivilprozeßordnung vorstellen[?]
Man denke: Der Liechtensteiner muß nach Wien reisen! [A]uch die
Zeugen sollten dort einvernommen werden. [. . .] Lägen die höheren
Instanzen im Lande, so könnte dies alles vermieden werden. Wün-
schenswert wäre zugleich auch die Heranziehung mehr einheimi-
scher Kräfte zur Rechtssprechung.»239

Das Schlagwort «Los von Wien!»240 und gänzliche staatliche Selbstän-
digkeit, was die Justiz betraf, wurde vor allem im Vorfeld der Ereignisse
und Wirren wieder aufgegriffen, die schliesslich zur neuen Landesver-
fassung von 1921 führten.

b) Vergleichsversuch unabhängig vom Streitwert
Walkers Entwurf der liechtensteinischen Zivilprozessordnung hatte
ursprünglich vorgesehen, dass die klägerische Berechtigung zu einem
Antrag auf einen vorgängigen Vergleichsversuch (§ 227 Abs. 1 FL-ZPO
des Entwurfes) nur bei Streitwerten unter 1000 Kronen zulässig sein
sollte.241 Dieses Erfordernis entfiel jedoch auf Vorschlag der zweiten
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238 LI LA LTP 1912, 14. November 1912, S. 21 (S. 6).
239 O. Na. vom 13. Juni 1914, S. 1.
240 So der Titel eines Artikels in den O. Na. vom 12. April 1919, S. 1, der im einleiten-

den Satz «die Verlegung der Gerichtsinstanzen ins Land» forderte; die Fortsetzung
des äusserst kritischen Artikels in den O. Na. vom 16. April 1919, S. 1, setzte detail-
liert die Nachteile des ausländischen Rechtsmittelinstanzenzuges auseinander und
argumentierte sogar unter Bezugnahme auf das Gutachten Peers aus dem Jahr 1907
(siehe oben unter §  7/II.).

241 LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe, 1911, S. 60.



Siebnerkommission hin, so dass auch bei höheren Streitwerten ein vor-
gängiger Vergleichsversuch beantragt werden konnte.242 Da in der liech-
tensteinischen Zivilprozessordnung ohnehin eine Trennung zwischen
Gerichtshofverfahren und bezirksgerichtlichem Verfahren aufgrund des
Streitwertes hinfällig war, konnte eine Streitwertgrenze auch beim Ver-
gleichsversuch unterbleiben. Jeder Vergleich, der einen unnötigen Zivil-
prozess vermied, war ein prozessökonomischer Gewinn. Dieses Argu-
ment wog, ohne dass dies jedoch ausdrücklich diskutiert worden wäre,
nach Ansicht der Siebnerkommission wohl allfällige Nachteile auf, wie
sie Klein herausgestellt hatte243. In der Tat dürften die kleinräumigen
Verhältnisse im Fürstentum Liechtenstein die hauptsächlichen Gegenar-
gumente Kleins ausgehebelt haben und somit ein vorgängiger Ver-
gleichsversuch im liechtensteinischen Zivilprozess auch für höhere
Streitwerte prozessökonomisch sinnvoll und zweckmässig gewesen sein.

c) Spezifische prozessökonomische Mechanismen
Nebst den Anpassungen der österreichischen Rezeptionsvorlage an die
Gegebenheiten des liechtensteinischen Zivilprozesses, worunter
namentlich der ausschliessliche Einzelrichter am Landgericht, der feh-
lende Anwaltszwang und der besondere Instanzenzug fielen, wies die
zweite Siebnerkommission in ihrem Bericht auf eine Reihe unverändert
rezipierter prozessökonomischer Mechanismen hin. Unter dem zeitli-
chen Aspekt der Prozessökonomie wurde zunächst genannt, dass die
Parteien Termine nur noch bei Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen,
nicht mehr allein aufgrund gegenseitigen Einverständnisses verlegen
konnten. Sodann wurde angeführt, dass, wenn das Verfahren einmal
ruhte, es nicht vor Ablauf dreier Monate wieder aufgenommen werden
könne, womit wohl nur aus triftigen Gründen ein Ruhen eintreten
werde. Ferner sei das gesamte Verfahren so ausgelegt, dass es möglichst
an einem Termin oder zumindest in wenigen Terminen ablaufe. Was den
prozessökonomischen Aspekt des gerichtlichen Arbeitsaufwandes über
die Instanzen hinweg anging, wurde angeführt, dass «das Tatsachenma-
terial schon in erster Instanz endgültig abgegrenzt wird und neue
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242 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 3.
243 Siehe oben unter §  4/I./3./a).



Ansprüche und Einreden»244 im Berufungsverfahren somit grundsätz-
lich entfielen.245

3. Ergebnis

Die zweite Siebnerkommission würdigte die Entwürfe Gustav Walkers
als prozessökonomisch fortschrittlich, weil sie die prozessökonomi-
schen Missstände de lege lata beseitigen würden und mit ihnen stattdes-
sen ein neuerdings rascher, billiger und effizienter liechtensteinischer
Zivilprozess eingerichtet würde.

Was die Änderung des Instanzenzuges (auch) aus prozessökono-
mischen Gründen anging, sprach sich die Siebnerkommission für die
Beibehaltung desselben in seiner bisherigen Gestalt Vaduz-Wien-Inns-
bruck aus, was der Landtag so beschloss. Die Siebnerkommission stützte
sich dabei nebst den bereits von Walker dargelegten Gründen vorwie-
gend auf die andernfalls beeinträchtigte staatliche Selbständigkeit und
Souveränität, womit die Justizhoheit des Fürsten gemeint war, deren
Wahrung ausser Debatte stand und (rechts-)politisch jegliche prozess-
ökonomische Erwägung überwog. Ein inländischer Instanzenzug mit all
seinen prozessökonomischen Vorteilen wurde aber in näherer oder fer-
nerer Zukunft in Aussicht gestellt, sobald die liechtensteinischen Ver-
hältnisse ihn ermöglichten.

Die Siebnerkommission erwirkte auch, dass ein vorgängiger Ver-
gleichsversuch aus prozessökonomischen Gründen unabhängig vom
Streitwert, also auch in Fällen mit Streitwert über 1000 Kronen, unter-
nommen werden konnte. Nicht zuletzt hob sie in ihrem Bericht noch-
mals einige der prozessökonomischen Mechanismen hervor, die aus der
österreichischen Zivilprozessordnung unverändert rezipiert worden
waren und die künftig für einen prozessökonomischen liechtensteini-
schen Zivilprozess sorgen würden: seltene Terminverlegungen, kein
missbräuchliches Ruhen des Verfahrens, wenige und idealerweise nur
eine einzige Tagsatzung, Konzentration auf das erstinstanzliche Verfah-
ren mit später infolge Neuerungsverbotes nur beschränkter Berufung.
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244 LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2, Hervorhebung E. S.
245 Zum vorangehenden Absatz LI LA RE 1912/114, Bericht Siebnerkommission, S. 2;

nahezu wortgleich Schädler, 1912–1919, S. 11.



§ 9 Prozessökonomie in der 
liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von 1912

Der liechtensteinische Landtag nahm am 16. November 1912 die Ent-
würfe Gustav Walkers mit den Änderungen der zweiten Siebnerkommis-
sion an. Der Landesfürst erteilte seine Sanktion am 10. Dezember 1912.
So konnten die liechtensteinische Zivilprozessordnung und Jurisdiktions-
norm und deren Einführungsgesetz am 1. Juni 1913 in Kraft treten (I.).

In der Urfassung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung ver-
einten sich sämtliche im Vorangehenden besprochenen prozessökono-
mischen Mechanismen zu einer dreistufigen Gestalt der Prozessökono-
mie (II.): Die prozessökonomischen Mechanismen des österreichischen
Gerichtshofverfahrens1 waren mittelbar rezipiert worden (1.), indem
diejenigen des österreichischen bezirksgerichtlichen Verfahrens2 in den
Walker’schen Entwürfen3 unmittelbar rezipiert worden waren (2.); die
Beratungen der Entwürfe in den diversen Gremien4 und die zweite Sieb-
nerkommission5 hatten darüber hinaus spezifisch liechtensteinische
Anpassungen der prozessökonomischen Gestalt vorgenommen (3.), das
heisst manche prozessökonomische Mechanismen beseitigt, verändert
oder neu geschaffen.

Dieser (äusserlichen) prozessökonomischen Gestalt lagen (inner-
lich) prozessökonomische Leitgedanken zugrunde, die letztlich von Franz
Klein als Schöpfer der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895
stammten (III.). Während die prozessökonomische Gestalt und ihre
Mechanismen über die drei genannten Stufen hinweg markante Ände-
rungen erfuhren, blieben die prozessökonomischen Leitgedanken, eben
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2 Siehe oben unter §  4/II.
3 Siehe oben unter §  8/I.
4 Siehe oben unter §  8/II.–IV.
5 Siehe oben unter §  8/V.



weil sie bloss flexible, leitende Grundgedanken waren, unverändert
erhalten und galten mithin unvermindert für die liechtensteinische Zivil-
prozessordnung von 1912. Bei den prozessökonomischen Leitgedanken
hatte Klein allem voran die neutralen Verfahrensgrundsätze ausgeklam-
mert (1.) und als explizite prozessökonomische Maximen (2.) die Kon-
zentration des Verfahrens und die gerichtliche Prozessleitung aufgestellt.
Sodann hatte Klein zwischen der Umsetzung der Prozessökonomie in
der Zivilprozessordnung mittels prozessökonomischer Mechanismen
(3.) einerseits sowie andererseits der Verwirklichung der Prozessökono-
mie in der Praxis (4.) unterschieden, wobei er auf beide grossen Wert
legte. All die prozessökonomischen Leitgedanken ergaben in ihrem
Zusammenwirken und in ihrer Gesamtheit schliesslich ein prozessökono-
misches Konzept Franz Kleins (5.), das er der österreichischen Zivilpro-
zessordnung von 1895 zugrundegelegt hatte, das aber infolge der Rezep-
tion und trotz der Änderungen in der prozessökonomischen Gestalt glei-
chermassen für die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912 galt.

I. Historischer Hintergrund

In der Sitzung vom 16. November 19126 nahm der liechtensteinische
Landtag die Walker’schen Gesetzesentwürfe im Wesentlichen so, wie sie
eingebracht worden waren, aber mit den von der zweiten Siebnerkom-
mission beantragten Änderungen einstimmig – das hob das Schreiben
des Landtagspräsidiums an die Regierung zweifach hervor – an.7 Die
neue liechtensteinische Zivilprozessordnung8 und die Jurisdiktions-
norm9 traten mit fürstlicher Sanktion in ihren Stammfassungen auf den
1. Juni 191310 hin in Kraft (Art. I Abs. 1 FL-EGZPO).
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6 Falsch daher Ospelt, Laienrichtertum, S. 71, der die Annahme im Landtag auf den
10. Dezember 1912 datiert. Der 10. Dezember war jedoch das Datum der fürstlichen
Sanktion der im Landtag am 16. November 1912 angenommenen Entwürfe Wal-
kers.

7 LI LA RE 1912/114, Z. 7/Landtag, 16. November 1912; Schädler, 1912–1919, S. 10.
8 Siehe Abkürzungsverzeichnis II. s. v. «FL-ZPO».
9 Siehe Abkürzungsverzeichnis II. s. v. «FL-JN».
10 LI LA RE 1912/114, Z. 7/Landtag, 16. November 1912. Ursprünglich war der

5. Oktober 1912 geplant gewesen (LI LA RE 1912/114, Walker, Gesetzentwürfe,
1911, S. 179).



Wie Hämmerle in seinem Gutachten festgestellt hatte, waren mit
Stichtag 24. Mai 1912 am Landgericht in Vaduz (wie er es beurteilte:
lediglich) sieben Zivilprozesse hängig,11 die vom alten Zivilverfahren
nach der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung in das neue
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung überführt werden mussten.
Im liechtensteinischen Staatshaushalt stiegen die Verwaltungs- und Jus-
tizkosten, worunter unter anderem die vom Landgericht und die vom
fürstlichen Appellationsgericht verursachten Kosten fielen, zwischen
1908 und 1918 im Durchschnitt stetig an; eine signifikant hohe
Zunahme, beispielsweise nach Inkrafttreten Justizreform 1913, stellte
sich nicht ein.12

II. Dreistufige Gestalt der Prozessökonomie

In der oben13 eingeführten Terminologie, welche Kleins Allegorie des
Zivilprozesses als Maschinerie aufgreift, bestimmt sich die prozessöko-
nomische Gestalt einer Zivilprozessordnung anhand ihrer prozessöko-
nomischen Mechanismen. Als prozessökonomischer Mechanismus gilt
dabei eine Vorschrift oder ein Bündel an zusammenwirkenden Vor-
schriften in der Zivilprozessordnung, wo die prozessökonomischen
Ziele der Effizienz, Raschheit und Billigkeit des Verfahrens angestrebt
und in der Verfahrensordnung umgesetzt werden.

Die Gestalt der Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung von 1912 setzte sich schliesslich infolge Rezeption und
Anpassungen folgendermassen zusammen: Indirekt wurden prozess-
ökonomische Mechanismen aus dem Gerichtshofverfahren (1.) rezipiert,
das Klein der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 als Stan-
dardverfahren zugrundegelegt hatte. Direkt wurden prozessökonomi-
sche Mechanismen aus dem bezirksgerichtlichen Verfahren (2.) der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 rezipiert, das Klein
gegenüber dem Gerichtshofverfahren prozessökonomischer ausgestaltet
hatte. Darüber hinaus wurden im Entwurf Gustav Walkers zur liechten-
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11 LI LA RE 1912/114, Gutachten Hämmerle, 24. Mai 1912, S. 17.
12 Vgl. Ospelt, Anhang, S. 237 [Anhang Nr. 76: b) Ausgaben, Spalte 7)].
13 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/dd).



steinischen Zivilprozessordnung, in deren diversen Beratungen bis hin
zum Bericht der zweiten Siebnerkommission und dessen Gutheissung
im Landtag weitere prozessökonomische Anpassungen (3.) spezifisch an
die Verhältnisse des Fürstentums Liechtenstein vorgenommen. Insge-
samt ergaben sich aus diesem Dreischritt sechsundzwanzig prozessöko-
nomische Mechanismen in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von 1912, die im Folgenden durchnumeriert werden. Die Rezeption
oder Beibehaltung eines prozessökonomischen Mechanismus unter 
dessen Anpassung oder Änderung wird dabei mit einem Asterisk (*)
gekennzeichnet.

1. Vom österreichischen Gerichtshofverfahren

Das Gerichtshofverfahren bildete gemäss Franz Klein das Standardver-
fahren, auf dem die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 fusste
und aus dem die anderen, besonderen Verfahren abgeleitet wurden. Die
prozessökonomischen Mechanismen des Gerichtshofverfahrens gingen
demnach grundsätzlich auch in das Verfahren vor Bezirksgerichten ein,
das als Verfahren vor dem Einzelrichter aus dem Gerichtshofverfahren
hervorging. Das bezirksgerichtliche Verfahren wiederum wurde in der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 rezipiert. Indirekt
wurden damit die prozessökonomischen Mechanismen des Gerichtshof-
verfahrens rezipiert, zu denen Klein namentlich die folgenden zählte:
1. Flexibilität der Klage14;
2. jeweils die Möglichkeit der Beseitigung von behebbaren Mängeln,

beispielsweise bezüglich der Prozessfähigkeit15;
3. gerichtliche Vergleichsversuche vorgängig zum Verfahren oder

während des Verfahrens16;
4. erste Tagsatzung und ihre Funktion17;
5. Eindämmung parteiseitiger Vorbehalte wie Einreden, Anträge,

Gesuche oder dergleichen18;
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14 Siehe oben unter §  4/I./1.
15 Siehe oben unter §  4/I./2.
16 Siehe oben unter §  4/I./3.
17 Siehe oben unter §  4/I./4.
18 Siehe oben unter §  4/I./5.



6. häufig fehlende Rekursmöglichkeit19;
7. vorbereitendes Verfahren einleitend zum Hauptverfahren oder

während des Hauptverfahrens20;
8. terminliche Straffung bezüglich Fristverlängerungen, Tagsatzungs-

erstreckungen, Ruhen des Verfahrens sowie ausgleichende Kosten-
folgen21;

9. konkrete, individuelle Präklusion anstelle einer gesamthaften
Eventualmaxime22;

10. die gerichtliche Prozessleitung bei der mündlichen Verhandlung,
nicht nur anlässlich der Streitverhandlung und in deren Umfeld,
sondern auch mittels Verbindung und Trennung von Verhandlun-
gen, bei Beweisaufnahmen sowie ganz besonders mittels gerichtli-
cher Zurückweisungsbefugnisse prozessökonomisch schädlichen
Vorbringens23;

11. Protokollierung und ihre Anwendung und Ausführung24;
12. gerichtliche Strafbefugnisse mit Ordnungs- und Mutwillstrafen25;
13. Erklärung des Schlusses der Verhandlung26;
14. sofortige Urteilsfällung27;
15. Kostenverteilung und Kostenersatz bei ordentlichen sowie ausser-

ordentlichen Prozesskosten28;
16. Beschränkung der Anzahl besonderer Verfahren nebst dem ordent-

lichen Verfahren29;
17. Einschränkung der ordentlichen Rechtsmittel der Berufung und

Revision zugunsten einer instanzenübergreifenden prozessökono-
mischen Gesamtbilanz30.
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19 Siehe oben unter §  4/I./6.
20 Siehe oben unter §  4/I./7.
21 Siehe oben unter §  4/I./8.
22 Siehe oben unter §  4/I./9.
23 Siehe oben unter §  4/I./10.
24 Siehe oben unter §  4/I./11.
25 Siehe oben unter §  4/I./12.
26 Siehe oben unter §  4/I./13.
27 Siehe oben unter §  4/I./14.
28 Siehe oben unter §  4/I./15.
29 Siehe oben unter §  4/I./16.
30 Siehe oben unter §  4/I./17.



2. Zum österreichischen Bezirksgerichtsverfahren

Prozessökonomisierend griff Klein im bezirksgerichtlichen Verfahren
gegenüber dem Gerichtshofverfahren namentlich in zwei Punkten ein:
9.* strengere Säumnisfolgen31;
11.* effizientere Protokollierung32.

Überdies wies das Verfahren vor den Bezirksgerichten folgende zusätz-
liche prozessökonomische Mechanismen auf, die auf ein Verfahren vor
einem Einzelrichter zugeschnitten waren:
18. kein Anwaltszwang33;
19. weitgehend keine (vorbereitenden) anwaltlichen Schriftsätze, statt-

dessen Protokollierung34;
20. kein vorbereitendes Verfahren35;
21. Ladung zum vorgängigen gerichtlichen Vergleichsversuch36;
22. Führung eines konzentrierten Verfahrens in möglichst einer einzi-

gen Tagsatzung gleich zur mündlichen Verhandlung37;
23. unter Umständen Klageeinreichung und Verhandlung gleichen-

tags38.

3. Mit liechtensteinischen Anpassungen

Da das erstinstanzliche Verfahren am Vaduzer Landgericht ausschliess-
lich von einem Einzelrichter durchgeführt wurde, richtete sich die
Rezeption in den Entwürfen Walkers einer liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung in erster Linie auf das bezirksgerichtliche Verfahren und
dessen prozessökonomische Mechanismen. Indirekt rezipierte es
dadurch aber auch diejenigen prozessökonomischen Mechanismen des
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31 Siehe oben unter §  4/II./2./h).
32 Siehe oben unter §  4/II./2./g).
33 Siehe oben unter §  4/II./2./a).
34 Siehe oben unter §  4/II./2./b).
35 Siehe oben unter §  4/II./2./c).
36 Siehe oben unter §  4/II./2./d).
37 Siehe oben unter §  4/II./2./e).
38 Siehe oben unter §  4/II./2./f).



Gerichtshofverfahrens. Die zweite Siebnerkommission versäumte nicht,
auf die prozessökonomisch günstigen Mechanismen hinzuweisen, die
allein schon durch die (direkte sowie indirekte) Rezeption zustande
kamen. Sie nannte die terminliche Straffung (8.), insbesondere das
voraussichtlich seltene Ruhen des Verfahrens. Zudem erwähnte sie, dass
das Verfahren möglichst an einer einzigen Tagsatzung (22.) oder zumin-
dest an insgesamt wenigen Terminen durchgeführt und beendet werden
sollte.

Verbessernde Anpassungen an den rezipierten prozessökonomi-
schen Mechanismen wies die liechtensteinische Zivilprozessordnung
von 1912 nach allen Beratungen letztlich folgende auf (mit jeweiligem
Urheber):
10.* noch verstärkte gerichtliche Prozessleitung (Walker)39;
17.* weitere Einschränkung der Rechtsmittel durch grundsätzlich keine

mündliche Verhandlung und keinen Anwaltszwang vor Rechtsmit-
telinstanzen (Walker; zweite Siebnerkommission)40;

19.* weitestgehend Protokollierung statt Schriftsätze (Walker)41;
21.* vorgängiger Vergleichsversuch (Walker), und zwar unabhängig

vom Streitwert (zweite Siebnerkommission)42;
22.* erste Tagsatzung bei niedrigen Streitwerten bereits für Verhand-

lung (Walker)43.

Die letztere prozessökonomische Frage nach der Zweckmässigkeit des
Obligatoriums einer ersten Tagsatzung ohne Streitverhandlung war
umstritten gewesen. Walker hatte im Entwurf (als Ausnahme) eine erste
Tagsatzung mit mündlicher Streitverhandlung zugelassen bei Streitwer-
ten unter 1000 Kronen; für höhere Streitwerte (als Grundsatz) war die
erste Tagsatzung von derjenigen zwecks Verhandlung zu trennen.44

Daher wurde dem Grundsatz nach an der ersten Tagsatzung nicht meri-
torisch verhandelt, wenngleich es mitunter prozessökonomisch ratsam
gewesen wäre. Hämmerle sprach sich folglich gegen eine solch schema-
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39 Siehe oben unter §  8/I./3./e).
40 Siehe oben unter §  8/I./5., besonders c) und d), sowie §  8/V./2./a).
41 Siehe oben unter §  8/I./3./c).
42 Siehe oben unter §  8/I./4./c) sowie §  8/V./2./b).
43 Siehe oben unter §  8/I./3./d).
44 Siehe oben unter §  8/I./3./d) und §  8/I./6./a).



tische Trennung und unter Umständen für eine meritorische Verhand-
lung anlässlich der ersten Tagsatzung zwecks Prozessökonomie aus.45 Er
schlug hierfür einen kompakten prozessökonomischen Mechanismus
vor, welchen der Walker’sche Entwurf aber in der Sache und über meh-
rere Vorschriften verteilt bereits ermöglichte, so dass die zweite Siebner-
kommission und mit ihr der Landtag Hämmerles Vorschlag am Ende
verwarf. Insgesamt gaben die unterschiedlichen Meinungen zu erken-
nen, dass der Gesetzgeber sich mit dem prozessökonomischen Kon-
strukt der ersten Tagsatzung dereinst nochmals würde auseinanderset-
zen müssen.46

Als zusätzliche, eigenständige prozessökonomische Mechanismen
wurden in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912
schliesslich statuiert:
24. eine Regelung gegen Missbrauch des Armenrechts (Walker)47;
25. keine Verständigung seitens des Gerichts über ein Ruhen des Ver-

fahrens (Walker)48;
26. eine längere Frist zur Behebung von Formmängeln (Erstberatung

Appellationsgericht)49.

Als negatives Ergebnis hinsichtlich der prozessökonomischen Mecha-
nismen gilt es zudem festzuhalten: Verschiedene Vorschläge zur pro-
zessökonomischen Erleichterungen der gerichtlichen Schreibarbeit 
(ad 11.*) wurden bei der Erstberatung am fürstlichen Appellationsge-
richt verworfen.50 Der Entwurf Walkers ermöglichte ferner den rechts-
unkundigen, sich selbst vertretenden Parteien einen Widerspruch gegen
Verletzungen von Prozessvorschriften statt einer sofortigen, prozess-
ökonomisch mithin günstigeren Rüge.51

Hinsichtlich des prozessökonomischen Punktes des Instanzenzu-
ges – und davon bedingt hinsichtlich der Organisation der Rechtsmittel-
gerichte sowie hinsichtlich der Ausgestaltung des Rechtsmittelverfah-
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45 Siehe oben unter §  8/IV./2./b).
46 Siehe unten unter §  11/II./1.
47 Siehe oben unter §  8/I./4./a).
48 Siehe oben unter §  8/I./4./b).
49 Siehe oben unter §  8/II./2./a).
50 Siehe oben unter §  8/II./2./b).
51 Siehe oben unter §  8/I./6./b).



rens – herrschte bei den verschiedenen Beratungen der Entwürfe Unei-
nigkeit und es wurde an schon seit längerem bestehende diesbezügliche
Meinungsverschiedenheiten angeknüpft.52 Gustav Walker war im Sinne
des damaligen Regierungschefs In der Maur für eine Beibehaltung des
Instanzenzuges Vaduz-Wien-Innsbruck eingetreten53 und hatte diesen
im Entwurf entsprechend umgesetzt. Martin Hämmerle hatte sich in sei-
nem Gutachten hingegen für eine Neuorganisation des Instanzenzuges
ausgesprochen.54 Die zweite Siebnerkommission hinwiederum empfahl
dessen Beibehaltung in bisheriger Form und dem folgte der liechtenstei-
nische Landtag und die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912
schliesslich.55 Aus all den – nicht zuletzt höchst politischen – Umständen
liess sich indessen ersehen, dass mit der liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung von 1912 über den Instanzenzug bloss vorläufig und nur bis auf
Weiteres entschieden war.56

Bereits die Entwürfe Walkers hatten gänzlich auf prozessökonomi-
sche Massnahmen faktischer Art verzichtet,57 wie Franz Klein sie viel -
fältig unterstützend eingesetzt hatte58. Die liechtensteinische Justiz 
war einerseits zu klein dafür, andererseits war sie dermassen eng mit 
der österreichischen Justiz verknüpft, dass keine eigenständigen Mass-
nahmen erforderlich waren. In keiner der etlichen Beratungen der Wal-
ker’schen Entwürfe vor den verschiedenen Gremien wurden daher 
prozessökonomische Massnahmen in Erwägung gezogen oder solche
gefordert.

Die prozessökonomische Frage nach der Einführung von Vermitt-
lerämtern59 war im Zuge der Beratungen angesichts anderweitiger Prio-
ritäten untergegangen, doch ebenfalls nur vorläufig; den Vermittleräm-
tern sollte sogleich nach Erlass der Zivilprozessordnung die gesetzgebe-
rische Aufmerksamkeit zuteil werden.60
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52 Siehe oben unter §  7/II./3./c) und §  7/III./3./c)/bb).
53 Siehe oben unter §  8/I./5./b).
54 Siehe oben unter §  8/IV./2./a).
55 Siehe oben unter §  8/V./2./a).
56 Siehe unten unter §  11/I./1.
57 Siehe oben unter §  8/I./7.
58 Siehe oben unter §  4/IV.
59 Siehe oben unter §  8/III.
60 Siehe unten unter §  10/I.



III. Prozessökonomische Leitgedanken 
zurückgehend auf Franz Klein

Wie oben ausgeführt,61 setzte sich die äussere Gestalt der Prozessökono-
mie in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 aus drei
Stufen zusammen. Insgesamt wies sie namentlich sechsundzwanzig pro-
zessökonomische Mechanismen auf: teils direkt rezipierte, teils indirekt
rezipierte, teils mit Änderungen rezipierte oder teils sogar neu geschaf-
fene prozessökonomische Mechanismen.

Die prozessökonomischen Mechanismen als äussere Gestalt der
Prozessökonomie rührten innerlich von prozessökonomischen Leitge-
danken her, die letztlich auf Franz Klein zurückgingen. Unter die pro-
zessökonomischen Leitgedanken62 Franz Kleins fielen all jene grund-
sätzlichen Überlegungen zu Wesen und Bedeutung der Prozessökono-
mie, die er anstellte, um die oben63 genannten prozessökonomischen
Ziele der Raschheit, Billigkeit und Effizienz in der Zivilprozessordnung
umzusetzen und im realen Zivilprozess zu verwirklichen. Leitende
Gedanken waren solche Überlegungen deshalb, weil sie bloss Grund-
sätzliches der Prozessökonomie wiedergaben. Bei der konkreten Umset-
zung der Prozessökonomie mittels Vorschriften in der Verfahrensord-
nung bzw. – nach Kleins Allegorie – mittels Mechanismen in der zivil-
prozessualen Maschinerie konnten somit durchaus Ausnahmen und
Abweichungen von den Leitgedanken auftreten, diesfalls jedoch mit ent-
sprechender Begründung. Der Wert solcher Leitgedanken lag eben
darin, dass sie richtungsweisend auf die Gestaltung der Prozessökono-
mie in der Verfahrensordnung wirkten und die Schaffung gewisser pro-
zessökonomischer Mechanismen nahelegten, allerdings die konkrete
Umsetzung offenhielten und flexibel beliessen. Dementsprechend konn-
ten die folgenden leitenden prozessökonomischen Gedanken über alle
drei Stufen der äusseren prozessökonomischen Gestalt in der liechten-
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61 Siehe oben unter §  9/II.
62 In der Literatur wird öfters von Franz Kleins «Leitgedanken», «Grundgedanken»,

«Leitideen» oder ähnlichem gesprochen, wobei es sich allerdings nicht um eine Ter-
minologie von Klein selbst handelt und worunter jeweils Verschiedenes aufgefasst
wird; siehe beispielsweise Dahlmanns, S. 2734–2737, zu den «Grundgedanken» der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895; Hochegger, S. 87, zu den «Leit-
ideen Franz Kleins und die Anwaltschaft».

63 Siehe oben unter §  3/III./1.



steinischen Zivilprozessordnung von 1912 hinweg gleichermassen Gel-
tung erlangen:

Zunächst hatte Klein die klassischen, polaren Verfahrensgrund-
sätze (Dispositions- und Offizialgrundsatz; Heimlichkeit und Öffent-
lichkeit; Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz; Mittelbarkeit
und Unmittelbarkeit; Schriftlichkeit und Mündlichkeit) in prozessöko-
nomischer Hinsicht ausgeklammert (1.). Diese Grundsätze waren pro-
zessökonomisch zwar von Belang, insofern sie zugunsten der Prozess-
ökonomie wohlüberlegt austariert werden mussten. Sie waren prozess-
ökonomisch aber neutral, weil sie alleine, das heisst ohne zusätzliche
Mechanismen laut Klein die Prozessökonomie nicht sicherzustellen ver-
mochten. Als ausdrückliche Maximen der Prozessökonomie (2.) setzte
Klein demgegenüber die Konzentration des Verfahrens [a)] sowie die
gerichtliche Prozessleitung [b)] fest, weil sie einen prozessökonomi-
schen Zivilprozess sicherstellten, wenn sie als stete Massstäbe herange-
zogen wurden.

Unter der Geltung dieser beiden richtungsweisenden prozessöko-
nomischen Maximen erforderte eine Prozessökonomie im Zivilprozess
zweierlei.

Einerseits bedurfte die Prozessökonomie einer Umsetzung de iure
in der Zivilprozessordnung (3.) mittels prozessökonomischer Mechanis-
men. Diese wurden bei ihrer Erstellung von prozessökonomischen Leit-
gedanken geprägt. Es war stillschweigend ein materielles Recht voraus-
gesetzt, das ein prozessökonomisches Prozessrecht nicht von vornherein
verhinderte [a)]. Unnötige Verfahren jedweder Art galt es weitestgehend
zu vermeiden [b)]. Der Prozessökonomie gegenüber wurden die Erfor-
schung der materiellen Wahrheit und die Gründlichkeit als gleichwertig
eingestuft [c)]. Ein prozessökonomischer Mechanismus zeichnete sich
aus durch durchgängig gewährleistete Zweckmässigkeit [d)], durch die
Relativität zwischen Bedeutung des Regelungsgegenstandes und für ihn
vorgesehenen Aufwand [e)] sowie weitestgehende Einfachheit des
Mechanismus an sich [f)]. Die verschiedenen Arbeiten im Zivilprozess
sollten zwischen den Akteuren sinnvoll aufgeteilt und im Zusammen-
wirken erledigt werden [g)]. Schliesslich sollten die prozessökonomi-
schen Mechanismen zwar systematisch aufeinander abgestimmt, den-
noch je nach Bedarf flexibel miteinander in einem Verfahren kombinier-
bar sein, wobei sie darüber hinaus noch genügend Anpassungsvermögen
für den konkreten Zivilprozess einräumen sollten [h)].
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Andererseits verlangte die Prozessökonomie eine Verwirklichung
de facto in der forensischen Praxis (4.). Als Leitgedanke wirkte dabei,
dass zunächst bei den prozessökonomischen Mechanismen deren Prak-
tikabilität, der voraussichtliche Umgang der Praxis mit ihnen und ihre
Folgen in der Rechtswirklichkeit eingeschätzt und überhaupt berück-
sichtigt wurden [a)]. Der praktische Missbrauch und die daraus fliessen-
den prozessökonomischen Missstände und Erfahrungen konnten den
Gesetzgeber zur prozessökonomischen Rechtsentwicklung anleiten [b)].
Deshalb diente auch der frühere Zivilprozess mit seinen prozessökono-
mischen Mängeln de lege ferenda als ständige Kontrastfolie in jener Hin-
sicht auf all das, was prozessökonomisch jedenfalls vermieden werden
sollte [c)]. Schliesslich musste, was die Wahrnehmung der Prozessöko-
nomie betraf, vor deren nur begrenzter Quantifizier- und Messbarkeit in
der Praxis gewarnt werden, um fehlende oder nur beschränkt gültige
empirische Daten nicht mit fehlender oder beschränkter Prozessökono-
mie gleichzusetzen [d)].

In ihrer Gesamtheit und ihrem Zusammenwirken ergaben die pro-
zessökonomischen Leitgedanken ein prozessökonomisches Konzept
gemäss Franz Klein (5.), auf dem die Prozessökonomie sowohl in der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 als auch in der liechten-
steinischen Zivilprozessordnung von 1912 beruhte. Mit anderen Worten:
Das flexible prozessökonomische Konzept Franz Kleins blieb hinter all
den konkret in den Entwürfen Gustav Walkers rezipierten, geänderten
und neu geschaffenen prozessökonomischen Mechanismen der liechten-
steinischen Zivilprozessordnung von 1912 (mit Walkers Absicht) unver-
mindert erhalten und gültig.

1. Ausklammerung der Verfahrensgrundsätze

Obgleich die herrschende Meinung im Zivilprozessrecht die Begriffe
Verfahrensmaximen und Verfahrensgrundsätze synonym verwendet,64

soll vorliegend terminologisch zwischen den beiden unterschieden wer-
den. Inhaltlich führt das zu keinen Abweichungen von der herrschenden
Meinung, erlaubt indes durch die terminologische Differenzierung die
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verschiedene Bedeutung und Beziehung zur Prozessökonomie im Kon-
zept nach Franz Klein zu verdeutlichen. Als Grundsätze gelten im Fol-
genden diejenigen zivilprozessualen Prinzipien, die prozessökonomisch
neutral sind, das heisst, denen an und für sich genommen weder eine
besondere prozessökonomische Bedeutung noch diesbezüglich eine
besonders fördernde oder hindernde Wirkung zukommt. Ebenso gehö-
ren zu diesen Grundsätzen diejenigen, welche direkt dem zivilprozes-
sualen Endzweck des Privatrechtsschutzes dienen, also im Sinne der
Effektivität überhaupt jeglicher prozessökonomischen Effizienz voran-
gehen und ihr vorausgesetzt werden müssen, sie ansonsten aber nicht
weiter betreffen.65 Als Maximen werden demgegenüber solche zivilpro-
zessualen Prinzipien bezeichnet, die als zivilprozessuale Gestaltungs-
sowie Handlungsanweisungen besonders die prozessökonomischen Ziele
umsetzen und im prozessökonomischen Konzept Kleins tragende Pfei-
ler bilden.

a) Neutrale Grundsätze und deren Austarierung
Aus prozessökonomischer Sicht waren für Franz Klein vier traditionelle
zivilprozessuale Prinzipien bzw. Verfahrensgrundsätze insofern neutral,
als sie von sich aus und alleine für sich genommen prozessökonomisch
weder sonderlich zuträglich noch sonderlich abträglich waren. Bei allen
diesen prozessökonomisch neutralen Verfahrensgrundsätzen handelte es
sich um solche, die jeweils in einem Spektrum zwischen zwei extremen,
entgegengesetzten Polen festgesetzt werden konnten:
1. Dispositionsgrundsatz versus Offizialgrundsatz;
2. Heimlichkeit versus Öffentlichkeit;
3. Verhandlungs- versus Untersuchungsgrundsatz;
4. Mittelbarkeit versus Unmittelbarkeit;
5. Schriftlichkeit versus Mündlichkeit.

Dass aus den Grundsätzen nichts über die Qualität des neuen Zivilpro-
zesses, namentlich nichts über dessen Qualität im Hinblick auf die
besonderen prozessökonomischen Ziele, abzuleiten war,66 betonte Klein
wiederholt: «Auch ein öffentliches mündliches Verfahren kann wieder
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gut oder schlecht sein.»67 Das schloss nicht aus, dass Grundsätze wie
Unmittelbarkeit und Mündlichkeit in ihrem Zusammenwirken und ihrer
Umsetzung in der Zivilprozessordnung die Prozessökonomie unter-
stützten oder benachteiligten. Klein warnte lediglich davor, dass Grund-
sätze allein die Qualität des Zivilprozesses und mithin auch seine Pro-
zessökonomie nicht zu begründen und verbürgen vermögen. Miteinan-
der kombiniert und in Verbindung mit spezifischen Leitgedanken
prozessökonomischer Art vermöchten sie dagegen sehr wohl solche zu
unterstützen und dadurch mittelbar zur Prozessökonomie beizutragen:
«Gerichtsbetrieb, Unmittelbarkeit, Mündlichkeit und Konzentration
bringen von selbst Vereinfachungen des Verfahrens mit sich. Daß sie es
imstande sind, macht sie auch für den begehrenswert, der die Prozeß-
prinzipien nur nach ihrer Nützlichkeit schätzt.»68

Gerade gegenüber den (später) als wichtigste Postulate der zivil-
prozessualen Neuerung bei der liechtensteinischen Justizreform auftre-
tenden Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und freien Beweiswürdigung69

blieb Klein daher zurückhaltend. Er warnte davor, «die zum mindesten
nicht allein seligmachende Trias: Mündlichkeit, Oeffentlichkeit, freie
Beweiswürdigung»70 als Lösung aller zivilprozessualen oder prozess-
ökonomischen Missstände schlechthin zu erachten und sich allein auf sie
zu verlassen.

Klein erachtete beim jeweiligen Spektrum der Grundsätze entge-
gen der damals herrschenden Ansicht die beiden Pole weniger als Dicho-
tomie, bei der man sich für ein Entweder-Oder entscheiden musste. Für
ihn bestand vielmehr zwischen den beiden Polen eine Ambivalenz und
Komplementarität, so dass durchaus Kombinationen möglich und unter
Umständen sogar sinnvoll und zielführend waren. Jedenfalls schloss die
grundsätzliche Entscheidung für einen Pol die Berücksichtigung seines
Gegenpols nicht schlechthin und unumstösslich aus. Klein entschied
sich folglich nicht für einen Grundsatz als Dogma, den es konsequent
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67 Klein, Bemerkungen CPO, S. 188; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 46. Vgl. auch Leon-
hard, S. 129; Sprung, Grundlagen, S. 393; Sprung, Zielsetzungen, S. 341.

68 Klein, Zivilprozeß, S. 280.
69 Siehe oben unter §  7/II./3./a) und b) sowie §  7/III./3./a)/aa).
70 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 508, Hervorhebung im Original. Siehe Sprung,

Grundlagen, S. 393. – Zur freien Beweiswürdigung siehe unten unter §  9/III./1./b).



und durchgehend unter Ausschluss jedweder Abweichung in der Zivil-
prozessordnung umzusetzen galt.71 Er nahm einen Grundsatz vielmehr
als ebensolchen hin, den es bei der Ausgestaltung indessen unter den
Gesichtspunkten der Zweckmässigkeit,72 Praktikabilität sowie der übri-
gen prozessökonomischen Leitgedanken umzusetzen galt;73 somit blie-
ben Grundsätze ausschliesslich grundsätzlich, so dass Klein von ihnen
gegebenenfalls sehr wohl abwich, falls und sofern gute Gründe dafür
sprachen.74 Auch vermied Klein eine eindeutige Entscheidung für jeweils
einen Pol der Spektren nicht, wie er beispielsweise die Mündlichkeit
befürwortete; er schloss dadurch einfach den Gegenpol nicht schlechthin
aus, so dass beispielsweise dort, wo reine Mündlichkeit unpraktikabel
und schädlich geworden wäre, die Schriftlichkeit komplementär zuliess.
Mithin bewerkstelligte Klein eine Austarierung der (von ihm als an sich
neutral angesehenen) Grundsätze zwischen den jeweils zwei möglichen
Polen unter Rücksicht auf die besonderen Zwecke des Zivilprozesses
(Zweckmässigkeit) wie der Prozessökonomie, aber auch der Praktikabi-
lität und Rechtswirklichkeit vor Gericht.75

Darüber hinaus achtete Klein darauf, die verschiedenen Grund-
sätze sinnvoll miteinander zu kombinieren. Ergaben sich durch ihr
Zusammenwirken prozessökonomische Vorteile, waren sie möglichst in
einer derart prozessökonomischen Kombination in der Zivilprozessord-
nung umzusetzen. Verursachten sie hingegen in ihrer Wechselwirkung
im Hinblick auf die Prozessökonomie Nachteile, waren diese zu beseiti-
gen; entweder wurde von der konsequenten Umsetzung eines Grund-
satzes abgelassen und eine Ausnahme statuiert oder es wurde mittels
besonderer prozessökonomischer Mechanismen etwaigen Nachteilen
entgegengewirkt:76

«Die Devise für den Bau des österreichischen Prozesses war, [. . .]
keines der verschiedenen Prozeßprinzipien auf die Spitze zu trei-
ben, sondern sie unter dem Gesichtspunkte der Verkehrs-Zweck-
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71 Vgl. Esser, S. 47 f.; Rechberger, Ziele, S. 61 m. N.; vgl. auch Fasching, 100 Jahre, S. 20.
72 Siehe unten unter §  9/III./3./d).
73 Sachers, S. 220 m. N.; vgl. Stampfer, S. 79.
74 Fasching, Weiterentwicklung, S. 101 f.
75 Vgl. Kübl, S. 112; Stampfer, S. 78.
76 Zum vorangehenden Absatz Fasching, Weiterentwicklung, S. 102.



mäßigkeit und der sozialen Bestimmung der Rechtspflege mitei-
nander zu verbinden und zu versöhnen. [. . .] Es wäre schwer ein-
zusehen, warum nicht auch das Prozeßrecht heterogene Elemente
vereinigen sollte.»77

Die Wahl, die Klein jeweils für einen Grundsatz traf, muss vor dem Hin-
tergrund der und im Kontrast zur österreichischen Allgemeinen bzw.
Westgalizischen Gerichtsordnung gesehen werden. Diese beiden der
Zivilprozessordnung von 1895 vorangehenden Verfahrensordnungen
waren geprägt von folgenden Polen der Grundsätze: (1) Dispositions-
grundsatz; (2) Heimlichkeit, (3) Verhandlungsgrundsatz, (4) Schriftlich-
keit, (5) Mittelbarkeit.78 Klein war bestrebt, deren Missstände und Miss-
bräuche zu beheben. Ohnehin tendiert aus Erfahrung das Pendel von
Grundsätzen naturgemäss in aufeinanderfolgenden Epochen und Strö-
mungen in deren Gegenteil auszuschlagen. So erfuhren in der öster -
reichischen Zivilprozessordnung von 1895 diese Grundsätze eine
Umkehrung ins Gegenteil oder zumindest ein schweres Gegengewicht
hin zu ihrem Gegenpol: (1) Dispositionsgrundsatz; (2) Öffentlichkeit,
(3) stärkere Gewichtung des Untersuchungsgrundsatzes, (4) Mündlich-
keit, (5) Unmittelbarkeit.79 Im Einzelnen folgte daraus:

Zwischen dem Dispositions- sowie dem Offizialgrundsatz waren
die Gerichtsordnungen dem Dispositionsgrundsatz gefolgt und, wie es
sich im Zivilprozess im Übrigen gemeinhin verhält, war auch Klein vom
Dispositionsgrundsatz ausgegangen. Die Parteien und nicht das Gericht
waren mithin für ihre Klage, deren Einbringung und die Disposition
über ihre subjektiven materiellen Rechte zuständig und verantwortlich.80

Im Gegensatz zur vormals herrschenden Heimlichkeit entschied
sich Klein grundsätzlich für die Öffentlichkeit des Zivilprozesses, unter-
liess aber auch hierbei nicht, deren Neutralität an und für sich heraus -
zustellen und bemerkte: «Mündlich und öffentlich sind, wie man heute

426

§ 9 Fassung 1912

77 Klein, Zivilprozeß, S. 218.
78 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 188; Klein, Zivilprozeß, S. 30–33 m. w. H. Siehe

statt vieler Sperl, S. 415 f.; (mit Nachweis der Paragraphen in der Allgemeinen
Gerichtsordnung) Malaniuk, S. 182–184; Dahlmanns, S. 2702–2705.

79 Vgl. Vortrag Schönborn 1893, S. 220 f. Siehe im Überblick statt vieler Malaniuk,
S. 184–191; Dahlmanns, S. 2734–2738; siehe auch Sperl, S. 416; Esser, S. 44.

80 Vgl. zusammenfassend Dahlmanns, S. 2735.



weiß, Schlagworte, die über die Qualität des Prozesses noch gar nichts
sagen.»81

Zwischen den beiden Polen des Verhandlungs- sowie Untersu-
chungsgrundsatzes nahm Klein aus Zweckmässigkeitserwägungen und
zugunsten eines neuerdings stärkeren Untersuchungsgrundsatzes aus-
drücklich eine «Mittelstellung»82 ein, was zu seiner Freude die Wissen-
schaft zunehmend befürwortete, indem sie bestätigte, «daß zu einem
guten Prozesse eine richtige Legierung beider Prinzipe gehöre.»83

Von der Mittelbarkeit des früheren Prozessrechts abrückend, grün-
dete Klein seinen Entwurf auf der Unmittelbarkeit. Er gab zu bedenken:
«Die Unmittelbarkeit um ihrer selbst willen rein durchzuführen, wäre
falscher Dogmatismus.»84 Unter der prozessökonomischen Maxime der
gerichtlichen Prozessleitung85 sah Klein aber beim an sich neutralen
Grundsatz der Unmittelbarkeit ein beträchtliches prozessökonomisches
Potenzial im Verfahren und namentlich bei der Streitverhandlung
voraus:

«Das Verfahren soll unmittelbar werden, das heißt, der Richter und
die Parteien sollen sich Aug’ in Aug’ gegenüberstehen, und diese
Unmittelbarkeit ist es, die uns auch den Prozeß billig machen muß.
Wodurch sind bisher die Prozeßkosten so hoch geworden? Die
großen Satzschriften mit ihren Hunderten von Behauptungen und
Anführungen haben ihn teuer gemacht, die ganz überflüssig waren
und doch vorgebracht wurden, weil der Richter nicht in der Lage
war, zu rechter Zeit den Parteien zu sagen: Das ist ganz und gar
nicht zur Sache gehörig [. . .]! Der Richter mußte den Prozeßstoff
anwachsen lassen bis zur Unendlichkeit, ohne durch ein Wort dem
Vorbringen und der Verhandlung den richtigen Weg zu weisen. Das
hat den Prozeß verteuert und das nun wird die Unmittelbarkeit
künftig verhindern. [. . . , indem sie] zwecklosen, kostspieligen Aus-
führungen vorbeugt. Darin also, in der Vereinfachung des Prozeß-
stoffes, im Abschneiden des Überflüssigen, im Hintanhalten
belangloser Nebenerörterungen, in diesen organischen Vorkehrun-
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81 Klein, Zivilprozeß, S. 46.
82 Klein, Zivilprozeß, S. 325. Vgl. Kralik, S. 91; Rechberger, Jahrtausendwende, S. 57 f.
83 Klein, Zivilprozeß, S. 325 m. N., siehe S. 326 f. mit Beispielen.
84 Klein, Zivilprozeß, S. 218.
85 Siehe unten unter §  9/III./2./b).



gen liegt die Verbilligung des Verfahrens, nicht in dem Tarife, denn
der kann nur Wirkungen, nur Folgen treffen.»86

Zur Sicherung einer derartigen Unmittelbarkeit stellte ihr Klein die
Mündlichkeit 87 zur Seite.88 Auch für sie unterstrich Klein immer wieder:
«Nutzen gewährt die Mündlichkeit nicht an und für sich[.]»89 Vielmehr
musste auch die Mündlichkeit, die im neuen Zivilprozess herrschen
sollte, «den praktischen Bedürfnissen»90 des Zivilprozesses angepasst
und dementsprechend ausgestaltet werden.91 Doch würde sie, so die
Überzeugung Kleins, in solch einer praktikablen Ausgestaltung und als
Grundsatz aufgefasst zur Lebendigkeit der Verhandlung, zur Wahrheits-
findung und schliesslich auch zur Einsparung von Zeit, Kosten und Auf-
wand mittels Konzentration beitragen,92 wobei die Unmittelbarkeit im
Sinne des Zugegenseins der Parteien an der mündlichen Verhandlung
sowie die gerichtliche Prozessleitung hinwiederum als die beiden
«natürlichen Schutzpatrone der Mündlichkeit»93 für ihre sinnvolle Ver-
wirklichung in der forensischen Praxis sorgen sollten.94

Kurzum: Klein entschied sich demnach für die beiden an sich pro-
zessökonomisch neutralen Grundsätze der Unmittelbarkeit und Münd-
lichkeit, die sich gegenseitig bedingten und stärkten. Was ihre Ausge-
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86 Klein, Beratungsgesetz, S. 53, erste Hervorhebung im Original, alle weiteren E. S.;
vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 208. Zu Kleins praktischen Erfahrungen mit dem Schrif-
tenunwesen unter den Gerichtsordnungen siehe Mayr, Praxiszeit, S. 281. Siehe
Fasching, Weiterentwicklung, S. 112.

87 Siehe Klein, Mündlichkeitstypen, passim; Klein, Praxis, S. 123–145; Klein, Zivilpro-
zeß, S. 220–224. Leonhard, S. 133.

88 Klein, Bemerkungen CPO, S. 258; Klein, Zivilprozeß, S. 220. Fasching, Weiterent-
wicklung, S. 112.

89 Klein, Bemerkungen CPO, S. 189 m. w. H.
90 Klein, Beratungsgesetz, S. 58; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 221. Siehe Rechberger,

Ziele, S. 60–63.
91 Klein, Gesetzentwürfe, S. 26 f. und S. 27 f. mit Beispielen. Vgl. Leonhard, S. 133;

Fasching, Weiterentwicklung, S. 111.
92 Klein, Zivilprozeß, S. 198 und S. 223 f. Dabei war sich Klein bewusst, dass er im

Hinblick auf die Mündlichkeit durchaus hatte Zugeständnisse machen müssen:
«[. . .] jetzt wird wohl das mündliche Verfahren des Entwurfes das Äußerste dessen
sein, was man vorschlagen kann», so Klein, Beratungsgesetz, S. 58. Vgl. Walker, Ver-
gleich, S. 355 f.

93 Klein, Zivilprozeß, S. 239.
94 Klein, Zivilprozeß, S. 239.



staltung in der Zivilprozessordnung anging, stellte er beide unter das
Erfordernis der Zweckmässigkeit und Praktikabilität. Darüber hinaus
erkannte er in der Verbindung von Unmittelbarkeit und Mündlichkeit
sehr wohl prozessökonomisches Potenzial, aber auch Gefahren im Falle
einer strengen und ausnahmslosen Umsetzung. Damit beide das Poten-
zial ihres Zusammenwirkens freisetzen und prozessökonomische Nach-
teile vermieden werden konnten, war vorausgesetzt, dass ein Katalysator
und Regulator hinzutrat: die gerichtliche Prozessleitung95.

b) Freie Beweiswürdigung
Klein zählte die freie Beweiswürdigung in prozessökonomischer Hin-
sicht zu den neutralen Grundsätzen.96 Ansonsten und besonders aus der
zivilprozessgeschichtlichen Erfahrung war sie für Klein jedoch «von
allen bisher verwendeten Maßstäben noch immer der beste [. . .], bis etwa
eine neue Evolution der menschlichen Geisteskraft auch für die Wahr-
heitserkenntnis im Prozesse neue Impulse schafft.»97 Eine formalisierte
Beweiswürdigung, wie sie unter dem Regime der österreichischen Allge-
meinen bzw. Westgalizischen Gerichtsordnung geherrscht hatte, kam für
ihn demzufolge nicht infrage und lehnte er strikt ab.98

c) Weitere Grundsätze?
In der heutigen Lehre werden weitere Grundsätze des Zivilprozesses
zusätzlich zu den bisher für Franz Klein genannten thematisiert. Zu sol-
chen zusätzlichen Grundsätzen gehören zum Beispiel der Grundsatz der
richterlichen Rechtsanwendung, des rechtlichen Gehörs, der Waffen-
gleichheit, der Fairness, Treu und Glauben und mitunter sogar der
Grundsatz der Prozessökonomie99 selbst.100

Nach der Auffassung Franz Kleins jedoch verhielt es sich anders.
Diese Prinzipien oder zumindest die ihnen innewohnenden Überlegun-
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95 Siehe unten unter §  9/III./2./b).
96 Siehe auch oben unter §  9/III./1./b).
97 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 13.
98 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 339.
99 Siehe ausführlich zur Frage, ob und bejahendenfalls inwiefern die Prozessökonomie

einen Verfahrensgrundsatz oder eine Verfahrensmaxime darstellt, Leipold, passim;
Schöpflin, passim.

100 So statt vieler Meier, S. 400 f. und (zusammenfassend) S. 403–405 m. w. H.; Ö-ZPO
Komm.-Fucik, Vor §  171 N. 1–12 m. w. H., besonders N. 10 zur Prozessökonomie.



gen setzte Klein (mit Ausnahme der Prozessökonomie) alle im Sinne der
Effektivität des Zivilprozesses voraus und fasste sie unter dem Bündel
besonderer Zwecke, die unmittelbar aus dem Endzweck des Privat-
rechtsschutzes fliessen,101 zusammen. Sie waren für ihn die notwendige,
aber alleine nicht hinreichende Grundlage im Sinne der Effektivität des
Zivilprozesses für die im Weiteren darauf basierende Effizienz und Pro-
zessökonomie desselben, welch letztere aber ebenso keinen eigenen for-
mellen zivilprozessualen Grundsatz bildeten. In den Werken Franz
Kleins wurden all diese heutigen zusätzlichen Grundsätze daher nicht in
den Rang von zivilprozessualen Grundsätzen erhoben.

d) Ergebnis
Zwischen den beiden jeweils komplementären Polen der zivilprozessua-
len Grundsätze (Heimlichkeit versus Öffentlichkeit; Verhandlungs- ver-
sus Untersuchungsgrundsatz; Mittelbarkeit versus Unmittelbarkeit;
Schriftlichkeit versus Mündlichkeit) gelang es Franz Klein, einen Mittel-
weg als Prinzip zu wählen und diesen namentlich aus Sicht der Zweck-
mässigkeit und Praktikabilität festzulegen. Zwar waren gemäss seiner
Auffassung alle diese Grundsätze in prozessökonomischer Hinsicht
neutral, doch bei weitem nicht prozessökonomisch irrelevant. Denn sie
bildeten die zwar neutrale, aber eben doch unverzichtbare Grundlage,
von der aus sich jegliche Prozessökonomie in der Zivilprozessordnung
entwickeln musste.

Während die österreichische Allgemeine bzw. Westgalizische
Gerichtsordnung bei den Grundsätzen insgesamt sehr stark auf der
einen Seite der jeweiligen Spektren angelegt gewesen war (beispielsweise
stark formalisierte Beweiswürdigung mit starker Schriftlichkeit kombi-
nierte) und insofern eine einseitige Verfahrensordnung darstellte, ver-
schob Franz Klein in seiner Konzeption des optimalen Zivilprozesses all
die Koordinaten in die entgegengesetzte Richtung. Er hütete sich aber
davor, sie allzu sehr und allzu extrem ins komplementäre Gegenteil zu
wenden, weil das wiederum zu einem allzu einseitigen, unausgewogenen
und mangelhaften Zivilprozess geführt hätte. Stattdessen verschob er die
Grundsätze wie die Schriftlichkeit in die entgegengesetzte Richtung
zugunsten der Mündlichkeit jeweils nur soweit, dass die Schriftlichkeit
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101 Siehe oben unter §  3/III./2./a) und b).



daneben noch immer ihren Platz hatte und komplementär und förder-
lich für die Mündlichkeit im Prozess dort punktuell eingreifen konnte,
wo es erforderlich war. Denn eine reine Mündlichkeit wäre ebenso zum
Scheitern verurteilt gewesen, wie es ihr striktes Gegenteil in Form der
übermässigen Schriftlichkeit in der Allgemeinen bzw. Westgalizischen
Gerichtsordnung gewesen war.

Darüber hinaus bewerkstelligte Klein, all die Grundsätze kombi-
niert aufeinander abzustimmen und miteinander in Einklang zu bringen,
und zwar so, dass sich daraus ein optimaler, sinnvoller, praxistauglicher
und nicht zuletzt prozessökonomischer Zivilprozess konstruieren liess.

2. Prozessökonomische Maximen

In den Rang von prozessökonomischen Maximen erhob Klein sowohl
die Konzentration des Verfahrens [a)] als auch die gerichtliche Prozess-
leitung [b)].

a) Konzentration des Verfahrens
In prozessökonomischer Hinsicht folgte Klein der ausdrücklichen
Maxime der Konzentration des Verfahrens und als solcher widmete ihr
Klein ein eigenes und besonders ausführliches Kapitel102 in seinem Werk
«Der Zivilprozeß Oesterreichs». Auf die Zivilprozesse insgesamt ange-
wendet, verlangte die Maxime der Konzentration: «[W]enn zwei Aufga-
ben gleichzeitig im selben Verfahren gelöst werden können, soll dies
geschehen, überflüssige Prozesse sollen vermieden werden[.]»103 Für den
einzelnen Zivilprozess und seine Teile folgte daraus, dass «die Handlun-
gen und Teilverfahren, die zu einem Prozesse jeweils gehören, nicht zu
sehr auseinanderfallen zu lassen, sondern sie innerhalb eines möglichst
kurzen Zeitraumes zusammenzudrängen, sie zu konzentrieren»104 sind,
um Arbeit, Kosten und Zeit zu sparen105.
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102 Siehe Klein, Zivilprozeß, S. 244–279 [Kapitel IX]. Siehe auch Vortrag Schönborn
1893, S. 222 f.

103 Klein, Parteienvertretung, S. 40, Hervorhebung im Original.
104 Klein, Zivilprozeß, S. 245, Hervorhebungen E. S.
105 Klein, Praxis, S. 213 und S. 265. Vgl. Malaniuk, S. 190.



b) Gerichtliche Prozessleitung
Neben die Konzentration trat bei Klein die gerichtliche Prozessleitung106

als Maxime, welche einen prozessökonomischen Zivilprozess sicherstel-
len sollte.107

«Das Processgesetz handhabt der Richter allein[.]»108 Er bzw. das
Gericht hat daher die «Amtspflicht»109 ex officio mit Sorgfalt dafür zu
sorgen, dass sowohl die staatlichen als auch die Interessen der Parteien,
die die Verfahrensordnung verfolgt, verwirklicht werden.110 In so deutli-
chen Worten hielt Klein die Ausgangslage für die gerichtliche Prozess-
leitung bereits 1885 in seiner Habilitation «Die schuldhafte Parteihand-
lung» fest. Auf die prozessökonomischen Ziele der Raschheit, Billigkeit
und Effizienz bezogen, bedeutete das, dass deren Verwirklichung haupt-
sächlich dem Gericht anheimgestellt werden, das Gericht für diese seine
Aufgabe aber auch gerüstet sein musste. Mit der gerichtlichen Prozess-
leitung wollte Klein dem Gericht über alle Stadien des Prozesses hinweg
und möglichst in allen Belangen einen «Hebel»111 zur Verfügung stellen,
damit es seine Amtspflicht mit dessen Hilfe erfüllen und notfalls auch
durchsetzen konnte. Immer wenn die Parteien fahrlässig oder absichtlich
den Zwecken des Zivilprozesses wie der Prozessökonomie zuwiderhan-
delten, sollte dieser Hebel dem Gericht ermöglichen, wirksam dagegen
vorzugehen.112

Wie oben113 dargelegt, unterteilte Klein die gerichtliche Prozesslei-
tung in formelle und materielle: Während die formelle Prozessleitung
Ort, Zeit und Folge der Prozesshandlungen in den Phasen des Zivilpro-
zesses umfasste, betraf die materielle Prozessleitung Inhalte desselben,
also Tatsachen, Beweise und Recht sowohl im Sinne von Haupt- als auch
von Nebenpunkten des Zivilprozesses.114 Anstatt alles bis ins Detail zu
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106 Siehe Klein, Praxis, S. 57–97; Klein, Zivilprozeß, S. 306–338.
107 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 323. Siehe Esser, S. 47; Malaniuk, S. 189; Sachers, S. 230 f.;

Stampfer, S. 79 Fn. 42.
108 Klein, Parteihandlung, S. 213, Hervorhebung im Original vorliegend weggelassen.
109 Klein, Parteihandlung, S. 213.
110 Klein, Parteihandlung, S. 212 f. m. w. N. Vgl. Kübl, S. 112.
111 Klein, Zivilprozeß, S. 310.
112 Klein, Bemerkungen CPO, S. 201; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 184. Vgl. Fasching,

Weiterentwicklung, S. 102.
113 Siehe oben unter §  4/I./18./c)/cc).
114 Klein, Zivilprozeß, S. 306 m. w. H.



regeln, liess die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 nach
Absicht Kleins dem Gericht vielfach Ermessens- und Handlungsspiel-
räume, die es im Einzelfall angesichts der Umstände und Besonderhei-
ten optimal ausnutzen konnte, um die Zwecke des neuen Zivilprozesses,
namentlich die Prozessökonomie, zu erfüllen.115 Es wurde «die Proceß-
leitung aufs Reichste ausgestattet [. . .], um jeder einzelnen Rechtssache
die zweckmäßigste Form geben und alle Vortheile, die sich darbieten,
zum Besten der Proceßvereinfachung ausnützen zu können[.]»116 Die
Verwirklichung all der besonderen prozessökonomischen Ziele des
Zivilprozesses hingen gemäss Kleins Ansicht demnach davon ab, inwie-
fern das Gericht zur Prozessleitung und durch sie zur Konzentration des
Verfahrens imstande sein würde: «Fast allein an ihr [der gerichtlichen
Prozessleitung, E. S.] liegt es, ob wir – wie es die Gesetzgebung anstrebte
– im Verfahren der Civilproceßordnung ein gutes, einfaches, volksthüm-
liches, rasches und billiges Verfahren besitzen.»117 Keineswegs wollte
Klein die gerichtliche Prozessleitung aber als freies gerichtliches Ermes-
sen und gerichtliches Belieben in jeglicher Hinsicht verstanden wissen.
Die gerichtliche Prozessleitung musste auf der Zivilprozessordnung
beruhen, in deren Vorschriften folglich gelenkt werden und dort jeweils
genau bezeichnet werden, wo und inwiefern ein Handlungsspielraum
oder Ermessen angebracht war und gegebenenfalls nach welchen Krite-
rien sie sich zu richten hatten.118

Wodurch sich die gerichtliche Prozessleitung als erfolgreich aus-
zeichnen und was sie alles umfassen sollte, hielt Klein später – an einer
der erhellendsten Passagen diesbezüglich – folgendermassen fest:

«Die Prozeßleitung als formelle und materielle, legt zwischen den
einzelnen Teilen und Akten des Verfahrens Drähte, die aus ihnen
ein einheitliches bewegliches System von Kausalitäten, Wechsel-
wirkungen und Teleologien machen [. . .] Der Zweck des Ganzen
wird damit die Richtschnur für das einzelne. [. . .] a) Die Sache soll
planmäßig spruchreif gemacht werden und gründliche, erschöp-
fende Erörterung finden. Der für die Prozeßentscheidung erhebli-
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115 Klein, Référé, S. 147; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 306. Vgl. Lewisch, Klein, S. 372 f.
116 Klein, Praxis, S. 190.
117 Klein, Praxis, S. 96 f., Hervorhebungen E. S. Vgl. Hochegger, S. 88.
118 Vgl. Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 6.



che Sachverhalt ist wahrheitsmäßig festzustellen. [. . .] b) Die Erle-
digung des Prozesses soll tunlichst vereinfacht werden. Weitläufig-
keit und Abirren auf unwesentliche und entbehrliche Verhandlun-
gen sind zu vermeiden. c) Die Durchführung und Erledigung des
Prozesses sowie alle Verhandlungen sind dem Prozeßzwecke ent-
sprechend zu beschleunigen. Die Verhandlung ist soweit tunlich
ohne Unterbrechung zu Ende zu führen; im bezirksgerichtlichen
Verfahren wenn möglich bei der ersten über die Klage bestimmten
Tagsatzung. Das Urteil ist tunlichst sogleich nach Schluß der
mündlichen Verhandlung zu fällen. d) Der Aufwand für Prozeß-
kosten soll vermindert, was die Kosten steigern müßte, soll tun-
lichst vermieden und wo eine Wahl möglich ist, dem minder kost-
spieligen Vorgange der Vorzug gegeben werden. Von diesen Ten-
denzen muß die Prozeßleitung beherrscht sein. Die Eigenschaften
des Verfahrens, auf die diese Tendenzen abzielen, soll vermöge der
Prozeßleitung der einzelne Rechtsstreit erhalten und besitzen.»119

Aus der von Klein so aufgefassten prozessökonomischen Maxime der
gerichtlichen Prozessleitung in Verbindung mit derjenigen der Konzen-
tration des Verfahrens folgte die eminente Stellung des Richters bzw. des
Gerichts in der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895, was
einen markanten Bruch mit den vorangehenden Verfahrensordnungen
bedeutete120. «Der Richter des neuen Processes», bemerkte Klein des-
halb, «kann kaum je zu sehr wißbegierig und thatkräftig sein, wenn er
den Anforderungen entsprechen will, die man an die Rechtsprechung
heute stellt und in Zukunft noch weit mehr stellen wird.»121 Die Pro-
zessleitung von Seiten des Gerichts, welches hierfür mit entsprechenden
Instrumenten und Kompetenzen ausgestattet wurde, sollte zum wesent-
lichsten Charakteristikum des österreichischen Zivilprozesses nach
Franz Klein werden.122 Der gerichtlichen Prozessleitung wurde im
Rückblick auch hauptsächlich der prozessökonomische Erfolg des
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119 Klein, Zivilprozeß, S. 328 f. m. w. H., Hervorhebungen E. S.
120 Vgl. Stampfer, S. 79 Fn. 42 m. w. H.
121 Klein, Praxis, S. 56. Vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 269.
122 Oberhammer/Domej, Germany, S. 121 f.; Oberhammer/Domej, Delay, S. 259;

Oberhammer/Domej, Efficiency, S. 65; vgl. Schoibl, Entwicklung, S. 49 f. Vgl.
Klein, Zivilprozeß, S. 307.



neuen Zivilprozesses zugeschrieben, während andere spezifische Mecha-
nismen der Prozessökonomie fehlschlugen.123

Der gerichtlichen Prozessleitung wurde dennoch auch Kritik
zuteil. Namentlich wurde, so Klein,

«der Einwand, daß sie [die Verteilung der Befugnisse zwischen
Gericht und Parteien, E. S.] dem Gerichte als Repräsentanten des
allgemeinen Wohles zuviel Macht einräume [. . .] viel öfter als
irgendein anderer Einwand gegen die von der österreichischen
Zivilprozeßordnung sanktionierten Ziele erhoben, darin konzen-
triert sich eigentlich der ganze Widerstand gegen das ‹soziale Pro-
zeßrecht›. Die Frage ist nicht allzuschwierig, sie darf nur nicht
juristisch angefaßt werden, da dies unvermeidlich zu einer petit[i]o
principii führt.»124

Ausformuliert lautet der Einwand, der einer petitio principii125 unter-
liegt, demzufolge: (1) Das Gericht hat zuviel prozessleitende Macht. (2)
Das Gericht ist Teil des Staatsapparates. (3) Das soziale Zivilprozess-
recht soll der Bevölkerung dienen, nicht dem Staat, und daher auch der
Bevölkerung bzw. den Parteien mehr prozessleitende Macht geben.
Ergo: (wie Prämisse 1) Das Gericht hat zuviel prozessleitende Macht.

Klein löste diesen logischen Denkfehler, indem er «nicht juristisch»
argumentierte: (1) Das Gericht ist «Repräsentant des allgemeinen Woh-
les».126 (2) Die Fürsorge um diese allgemeine Wohlfahrt definiert sich
nicht dadurch, auf welcher Seite zwischen Staat (Gericht) und Bevölke-
rung (Parteien) nach der Zivilprozessordnung theoretisch mehr prozess-
leitende Macht liegt, sondern dadurch, dass Tätigwerden und -sein
zugunsten des sozialen Zweckes erfolgt. (3) Im Zivilprozess vermag
allein der Staat bzw. das Gericht (eben als stets vorhandener Repräsen-
tant) ein über alle Verfahren hinweg konstantes, gleichmässiges und kon-
sequentes Tätigsein in diesem Sinne zu gewährleisten, nicht die jeweils
wechselnden und (zu Recht in erster Linie) private Interessen verfolgen-
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123 Oberhammer/Domej, Delay, S. 256 und S. 258 m. w. H.; Oberhammer/Domej, Effi-
ciency, S. 68.

124 Klein, Zivilprozeß, S. 204, Hervorhebungen E. S.
125 Zur petitio principii siehe statt vieler Rosenberg, S. 94–101; Schneider/Schnapp,

S. 242–251.
126 Vgl. Sprung, Zielsetzungen, S. 340.



den Parteien127. Ergo: Um einen sozialeren Zivilprozess zu erreichen,
muss das Gericht eine starke prozessleitende Funktion ausüben, aber –
und dies ist entscheidend – unter dem erklärten Zwecke des Sozialen und
hieran gebunden.128 So aufgefasst widerspricht die starke gerichtliche
Prozessleitung dem sozialen Zivilprozess nicht mehr, sondern stellt viel-
mehr dessen notwendige Voraussetzung dar.

3. Umsetzung der Prozessökonomie in der Zivilprozessordnung

In den prozessökonomischen Leitgedanken hatte Klein die Verfahrens-
grundsätze als prozessökonomisch neutral ausgeklammert129 und die
zwei prozessökonomischen Maximen der Verfahrenskonzentration
sowie der gerichtlichen Prozessleitung aufgestellt130. Bei der konkreten
Umsetzung der Prozessökonomie in der Zivilprozessordnung bediente
sich Klein prozessökonomischer Mechanismen. Das waren, wie oben131

dargelegt, einzelne oder mehrere Bestimmungen in der Zivilprozessord-
nung, welche dem prozessökonomischen Ziel eines effizienten, raschen
und billigen Verfahrens dienten und ein solches dogmatisch in der Ver-
fahrensordnung umsetzten.

Bei der Konstruktion und Zusammenstellung der prozessökono-
mischen Mechanismen liess sich Klein von folgenden prozessökonomi-
schen Gedanken leiten: Prozessökonomisches Prozessrecht setzte zu
seiner Wirksamkeit entsprechend prozessökonomisch günstiges mate-
rielles Recht voraus [a]. In jeglicher Hinsicht galt es unnötige Verfahren
zu vermeiden [b)]. Als gleichwertiges Gegengewicht zur Prozessökono-
mie musste die Erforschung der materiellen Wahrheit und die Gründ-
lichkeit des Zivilprozesses berücksichtigt werden [c)]. Prozessökonomi-
sche Mechanismen durften nirgends ihre Zweckmässigkeit verlieren [d)],
sie mussten stets eine günstige Relativität zwischen Aufwand und Ertrag
sicherstellen [e)] und sie mussten so einfach wie möglich sein [f)]. Im
Zivilprozess musste die anfallende Arbeit unter allen Akteuren sinnvoll
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127 Siehe Kübl, S. 112.
128 Vgl. Dahlmanns, S. 2732 und S. 2735.
129 Siehe oben unter §  9/III./1.
130 Siehe oben unter §  9/III./2.
131 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/dd).



verteilt werden [g)]. Die prozessökonomischen Mechanismen mussten
systematisch miteinander zusammenwirken und aufeinander abge-
stimmt sein, sie mussten im einzelnen Verfahren weitgehend miteinander
kombinierbar und daher flexibel sein und prozessökonomisch vorteil-
hafte Anpassungen an den konkreten Zivilprozess ermöglichen [h)].

a) Materielles Recht und Prozessrecht
Sowohl das Prozessrecht als auch das materielle Recht beeinflussten
nach Kleins Ansicht als die beiden Grössen an regelnden Erlassen die
Qualität des Zivilprozesses. Wie es der Privatrechtsschutz als Endzweck
des Zivilprozesses gebot,132 diente laut Klein der Zivilprozess an sich als
Mittel,133 nämlich allein als «Mittel zur Feststellung des materiellen
Rechtes und muß es bleiben. Die Kenntniß des materiellen Rechtes und
seine richtige Anwendung steht in erster Linie, sonst fehlt dem Processe
die sociale Rechtfertigung; er wird zur einer leergehenden klappernden
Mühle.»134 Klein schickte daher voraus, ehe er auch nur eine einzige pro-
zessökonomische Überlegung zur Verfahrensordnung anstellte: «Gutes
Recht und guter Prozeß gehören zusammen[.]»135 Ein noch so prozess-
ökonomischer Zivilprozess vermochte Defizite und Ungerechtigkeiten
des materiellen Rechts nicht auszugleichen. Das sollte über all die pro-
zessökonomischen Erörterungen hinweg nicht allzu leicht in Vergessen-
heit geraten.

b) Vermeidung von Verfahren
Wenngleich laut Klein ein prozessökonomischer Zivilprozess, der in
einem materiellrechtlich richtigen Urteil endete, zwar «ein Triumph des
Rechts» war, war «doch ein ohne Zwang und Reibung loyal erfülltes
Rechtsgeschäft unendlich mehr Gewinn als hundert tadellose Pro-
zesse.»136 Klein verfolgte demzufolge den prozessökonomischen Leitge-
danken, dass es in erster Linie und mehr als alles andere zur Prozess-
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132 Siehe oben unter §  3/III./2./a).
133 Vgl. Schima, S. 273.
134 Klein, Praxis, S. 11, Hervorhebung im Original; wortgleich Klein, Anwendung,

S. 89.
135 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 25; vgl. Klein, Prozeßrecht, S. 5. Derselben

Ansicht war Gustav Walker (Delle-Karth, S. 36 m. N.).
136 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 28, Hervorhebung im Original.



ökonomie beitrug, wenn Zivilprozesse und andere Verfahren überall
dort, wo sie unnötig waren, überhaupt vermieden wurden, wozu «die
Einrichtungen des Prozesses selbst manches beitragen können[.]»137 Zu
verhindern galt es nach Klein ganz besonders insgesamt nichtige Verfah-
ren, nichtige (Teil-)Entscheidungen sowie nichtige Urteile,138 denn sämt-
licher Aufwand, sämtliche Zeit und Kosten, die darin investiert worden
waren, gingen infolge der Nichtigkeit ertraglos und unwiderruflich ver-
loren.139 Ansonsten waren für Klein sowohl in horizontaler als auch in
vertikaler Richtung zusätzliche Verfahren zu unterbinden.

In horizontaler Hinsicht bedeutete das die Konzentration nicht
nur im, sondern auch von Verfahren: Die neue Zivilprozessordnung
sollte bei jedem nötigen Zivilprozess, anstatt aus ihm mehrere weitere
entstehen zu lassen, wie es die ihr vorangehenden Verfahrensgesetze
getan hatten,140 den umgekehrten Weg beschreiten und zusätzliche Ver-
fahren jeglicher Art vermeiden. Es sollten laut Klein «mittels der Pro-
zesse Prozesse verhütet und vermieden werden»141, was nicht nur bedeu-
tete, aus Zivilprozessen keine weiteren Zivilprozesse entstehen zu lassen,
sondern was auch besondere Verfahrensarten einschloss, aus denen keine
zusätzlichen ordentlichen Zivilprozesse hervorgehen sollten. Das wollte
Klein einerseits erreichen, indem die Zivilprozessordnung die Verbin-
dung von Zivilprozessen förderte, ohne aber dabei Verzögerungen zu
bewirken.142 Andererseits sollten bei einem Zivilprozess nebenher lau-
fende Separatverfahren zu einzelnen konnexen Fragen vermieden wer-
den, indem diese möglichst in den zugrundeliegenden Zivilprozess ein-
bezogen und, ohne ihn zu verzögern, inzident abgehandelt und ent-
schieden wurden.143 Ausserdem sollte ein prozessökonomischer
ordentlicher Zivilprozess dafür sorgen, dass alle besonderen, angeblich
prozessökonomischeren Verfahrensarten entbehrlich wurden.144
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137 Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 28; siehe zum Beispiel Klein, Bemerkungen
CPO, S. 283 f. Vgl. Lewisch, Analyse, S. 167.

138 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 210.
139 Klein, Bemerkungen CPO, S. 287.
140 Klein, Parteienvertretung, S. 40. Vgl. Schuster-Bonnott, S. 244.
141 Klein, Zivilprozeß, S. 199. Vgl. Fucik, S. 196 f.; siehe Lewisch, Zivilprozeß, S. 107.
142 Klein, Praxis, S. 80–87, besonders S. 81 und S. 84.
143 Siehe Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 555, am Beispiel eines zusätzlichen Editi-

onsprozesses verdeutlicht.
144 Siehe oben unter §  4/I./16.



In vertikaler Hinsicht meinte die Vermeidung von Verfahren: Über
den gesamten Instanzenzug hinweg sollte «den Gedanken der Proceß-
ökonomie», wie Klein forderte, Umsetzung zuteil werden, denn «es
fehlt der volle Nutzen, so lange der Gedanke nicht in allen Instanzen
gleichmäßig sich Eingang verschafft hat.»145 Letztlich belastete ein über-
mässiger Aufwand die rechtsuchende Partei nämlich unabhängig davon,
ob er sich im erst- oder zweitinstanzlichen Verfahren einstellte oder ob
ersteres oder letzteres nicht prozessökonomisch ausgestaltet war.146

Einen Wert hatte die Prozessökonomie nur, wenn sie durchgängig, sys-
tematisch und wohldosiert umgesetzt wurde. Sie irgendwo im Zivilpro-
zess zulasten anderer Zwecke allzu sehr zu forcieren und die dabei
erzielten Einsparungen an Aufwand, Zeit und Kosten später andernorts
wieder preiszugeben, zeugte von Mängeln der Konsistenz und Kohä-
renz eines zivilprozessualen prozessökonomischen Konzepts. Insofern
gingen Klein und die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 von
einer instanzenübergreifenden Gesamtbilanz der zivilprozessualen Pro-
zessökonomie aus.

c) Materielle Wahrheit und Gründlichkeit
Die Prozessökonomie und besonders ihr Aspekt der Raschheit einerseits
stand im Widerspruch zur Gründlichkeit und Erforschung der materiel-
len Wahrheit im Zivilprozess andererseits. Dennoch forderte Klein bei-
des zugleich und brachte einen Ausgleich zwischen ihnen zustande. Auf
der einen Seite war die Prozessökonomie und mit ihr die Beschleuni-
gung des Zivilprozesses ein erklärtes Ziel Kleins.147 Häufig sei, so führte
er an, in der Praxis aus Sicht der Parteien ein rasches rechtskräftiges
Urteil viel wertvoller als dessen Gründlichkeit und Detailliertheit.148

Zudem vergrössere sich mit zunehmender Dauer des Zivilprozesses
auch die zeitliche Entfernung zum Sachverhalt, der den Anlass für den
Zivilprozess bildet, was die Erforschung der materiellen Wahrheit und
damit die Richtigkeit des späteren Urteils zunehmend beeinträchtige.149

Auf der anderen Seite beurteilte Klein «als eine der wichtigsten Anfor-
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145 Klein, Praxis, S. 148.
146 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 195.
147 Siehe oben unter §  3/III./1./b).
148 Klein, Praxis, S. 260 f.; Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 22.
149 Klein, Zivilprozeß, S. 196.



derungen an einen neuen guten Proceß»150, dass das Gericht den partei-
seitig vorgebrachten Sachverhalt auf seine materielle Wahrheit hin über-
prüfen und seinem Urteil das zugrundelegen konnte, was sich tatsächlich
zugetragen hatte.151 Die Voraussetzungen, die dem Gericht erlaubten,
den Sachverhalt eingehend zu erforschen, sodann eine gründliche
Rechtsanwendung vorzunehmen sowie schliesslich zu einem richtigen
Urteil zu gelangen, sollten daher künftig in der Zivilprozessordnung
angelegt sein.152

Klein räumte ein, dass Raschheit und so verstandene Gründlichkeit
im Zivilprozess scheinbar unversöhnlich widerstreiten und daher «meint
man, entweder wird der Prozeß schneller sein, dann wird ihm die
Gründlichkeit fehlen, oder wenn gründlich, wieder nicht schnell sein.»153

Anstatt sich in diesem vermeintlichen Dilemma zugunsten des einen
oder anderen zu entscheiden, zeigte Klein, dass es auf falschen Prämis-
sen fusste, denn: «Zu große Schnelligkeit könnte nur dann ein Vorwurf
sein, wenn die Schnelligkeit ein blos äußerlich blendender Erfolg auf
Kosten der Gründlichkeit und Richtigkeit der Rechtsprechung wäre. So
lange das nicht der Fall ist, kann überhaupt der Proceß niemals zu
schnell sein.»154 Sollte es in diesem Sinne glücken, Schnelligkeit und
Gründlichkeit miteinander zu verbinden und in ein ausgewogenes Ver-
hältnis der Wechselwirkung zu setzen, würde der neue Zivilprozess bei-
des aufweisen und von beidem profitieren.155 Wie sich herausstellte,
gelang dies im neuen Zivilprozess.156

Während der frühere Zivilprozess unter der Allgemeinen bzw.
Westgalizischen Gerichtsordnung sich ganz auf die Seite der Gründlich-
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150 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 17.
151 Klein, Bemerkungen CPO, S. 260; Klein, Mündlichkeitstypen, S. 17. Siehe einge-

hend Parker/Lewisch, S. 204–207; siehe auch Lewisch, Zivilprozeß, S. 108.
152 Klein, Bemerkungen CPO, S. 260 und S. 263 f., je m. w. H.; Klein, Zivilprozeß,

S. 199 f. m. w. H.; Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 26 f. m. w. H. Vgl. Dahl-
manns, S. 2735.

153 Klein, Beratungsgesetz, S. 54; so sinngemäss auch Klein, Zeit- und Geistesströmun-
gen, S. 27.

154 Klein, Praxis, S. 10. Vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 260, mit Verweis auf diese
Passage.

155 Aufschlussreiche und eingehende Ausführungen hierzu aus der Feder Kleins siehe
Klein, Zivilprozeß, S. 436–438, vgl. S. 334–337. Vgl. Kralik, S. 94; Dahlmanns,
S. 2735; Lewisch, Analyse, S. 167.

156 Vgl. Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 26.



keit und Richtigkeit zulasten der Raschheit geschlagen hatte, legte dem-
gegenüber der neue Zivilprozess verstärkt Wert auf die Raschheit: «Die
rechtzeitige Erledigung des Prozesses hat den Vorrang vor der absolut
sicheren Erforschung der Wahrheit.»157 Allerdings tat er das nicht einsei-
tig, denn Klein war bewusst: «Es gibt höhere Interessen, denen sich das
Streben nach Minderung des Zeit- und Kostenaufwandes unterordnen
muß.»158 Daher stellte die neue Zivilprozessordnung dem Gericht all das
zur Verfügung, dessen es unter dem Regime eines prozessökonomischen
und namentlich raschen Zivilprozesses für eine zugleich materiell rich-
tige Entscheidung bedurfte:159

«Gründlich kann der künftige Prozeß sein, denn es sind [. . .] der
Sachverhaltsermittlung wenige Schranken gesetzt. Diese muß nun
keineswegs den Prozeß verzögern. [. . .] Eben deshalb vereinigt der
Prozeßentwurf [. . .] beides in der Hand desselben Richters: die
Sorge für die Fruchtbarkeit der Verhandlung und die Sorge für
deren raschen Fortgang. Seine prozeßleitenden Schritte werden
stets von beiden Tendenzen erfüllt sein müssen. Die Schnelligkeit
aber um den Preis, daß ihretwillen die Berücksichtigung von wich-
tigen Tatsachen ausgeschlossen sein soll, für die sich nicht gleich
und rasch Beweise dem Richter darreichen lassen, eine so verhäng-
nisvolle Raschheit will gewiß niemand.»160

Eine komplett fehlerfreie Justiz war utopisch. Infolge der Beschleuni-
gung des Zivilprozesses wie auch aus unzähligen anderen Gründen
würde es daher mitunter geschehen, dass ein Sachverhalt nicht genügend
erforscht oder seitens des Gerichts anderweitig nicht gründlich genug
vorgegangen würde, so dass insofern ein unrichtiges Urteil erginge. Für
all diese Fälle und gegen solche Fehler, sollten sie ausnahmsweise bei der
Sachverhaltsfeststellung oder der Rechtsanwendung unterlaufen, stan-
den den Rechtsuchenden stets die ordentlichen und ausserordentlichen
Rechtsmittel zwecks Korrektur zur Verfügung. Darin konnte man dem-
nach kein Argument speziell gegen die Raschheit des Zivilprozesses
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157 Klein, Zivilprozeß, S. 268, sinngemäss gleich S. 271.
158 Klein, Praxis, S. 279.
159 Klein, Praxis, S. 273.
160 Klein, Beratungsgesetz, S. 54 f.



erblicken. Nur falls sich herausstellen sollte, dass viele Zivilprozesse
typischerweise aufgrund der Raschheit und zwangsläufig zulasten der
Gründlichkeit zu unrichtigen Urteilen führten, hätte das in praxi den
Leitgedanken Kleins einer Kombination von Raschheit und Gründlich-
keit umgestossen – wozu es aber nicht kam. Vielmehr trat das bestäti-
gende Gegenteil ein.161

d) Zweckmässigkeit
«Zweckmässigkeit ist der Leitstern der österreichischen Prozessge-
setze.»162 So urteilte Gustav Walker – einige Jahre später sollte er deren
Rezeptionsentwürfe für das liechtensteinische Zivilverfahrensrecht aus-
arbeiten – über die Prozessgesetze Franz Kleins. Überaus deutlich zeigte
sich der prozessökonomische Leitgedanke der Zweckmässigkeit des
neuen Zivilprozesses und der Wert, den Klein darauf legte, in seinem
Werk zur Praxis des Zivilprozesses: Nahezu auf jeder Seite tauchen Wör-
ter wie «Zweck», «Ziel», «bezweckt», «zweckdienlich», «zwecklos»,
«zweckmässig», «zweckwidrig» und dergleichen auf. Wie dies bereits
nahelegt, war das «teleologische Moment»163 im Sinne der Zweckmässig-
keit und Zweckdienlichkeit für Klein und die Zivilprozessordnung von
grosser Bedeutung.164 Das bedingte zweierlei. Erstens: «Der Alles
beherrschende Zweckgedanke darf eben nie und nirgends vernachlässigt
werden,»165 und zwar stets mit Blick auf den gesamten Zivilprozess und
alle seine Phasen166. Und zweitens: «Alles was nicht durch den Zweck
des Processes selbst gefordert wird, soll vermieden [werden.]»167
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161 Zum vorangehenden Absatz Klein, Zivilprozeß, S. 447, vgl. S. 437 f.; Klein, Zeit-
und Geistesströmungen, S. 22. Leonhard, S. 154 f.

162 Walker, Vergleich, S. 267 (Leonhard, S. 134, schreibt den Ausspruch hingegen Adolf
Wach im Jahre 1895 zu). Siehe vor allem Vortrag Schönborn 1893, S. 226; siehe auch
Sperl, S. 436.

163 Klein, Zivilprozeß, S. 2.
164 Klein, Gesetzentwürfe, S. 25 m. N.; Klein, Mündlichkeitstypen, S. 10 f. Vgl. Sprung,

Grundlagen, S. 382 m. w. N. In der Festschrift zu Kleins sechzigstem Geburtstag
1914 fand sich bereits ein Beitrag mit dem Titel «Zweck und Mittel»; siehe Schrei-
ber, besonders S. 574–576.

165 Klein, Praxis, S. 112; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 262 Fn. 19 [am Ende]. Vgl. Schreiber,
S. 575.

166 Klein, Bemerkungen CPO, S. 273.
167 Klein, Bemerkungen CPO, S. 260; Klein, Zivilprozeß, S. 281. Vgl. Sperl, S. 436;

Dahlmanns, S. 2735.



Wenn und insofern die Zwecke des Zivilprozesses es geboten,
rückte Klein ohne Bedenken, weil eben dadurch gerechtfertigt, partiell
von Grundsätzen und deren konsequenter Durchführung ab.168 Die
Zweckmässigkeit der Ausgestaltung der Zivilprozessordnung, davon
war Klein überzeugt, würde sich nämlich letztlich in der Praxis und bei
der Rechtsanwendung auszahlen und den neuen Zivilprozess praxis-
tauglich und lebensfähig machen, während dogmatische Folgerichtigkeit
allein und striktes Beharren auf Prinzipien die Zivilprozessordnung an
vielen Stellen zur lex imperfecta werden liesse.169 Für Klein wog somit in
dieser Hinsicht die praktische Zweckmässigkeit schwerer als Stringenz
in der Dogmatik, was sich im neuen Zivilprozessrecht – erkenntlich un-,
aber nicht antidogmatisch – niederschlug.170

Welche Zwecke dabei anerkannt wurden und der Zivilprozess ver-
folgte, konnte nicht dem Gericht festzulegen überlassen werden, «son-
dern das Gesetz bestimmt, wie weit die Zweckmäßigkeit maßgebend
sein darf»171. Bezweckte demnach der Zivilprozess besondere prozess-
ökonomische Fortschritte, musste der Gesetzgeber sich nicht nur davon
leiten lassen, sondern sie ferner klar und deutlich in der Zivilprozess-
ordnung selbst zum Ausdruck bringen und das Gericht bei der Rechts-
anwendung darauf verpflichten.172

«Darin zeigt sich der große Nutzen der einheitlichen teleologi-
schen Auffassung des ganzen Processes, daß man in dem immer
leicht erkennbaren wirthschaftlichen oder socialen Endzwecke des
Processes für alle Zwischenfälle und Glieder des Verfahrens einen
verläßlichen Wegweiser und Warner neben sich hat. Diese Auffas-
sung erspart Grübeln und Irren, und für viele zweifelhafte Com-
plicationen gibt sich dann die Lösung sozusagen ungerufen.»173
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168 Klein, Zivilprozeß, S. 228; vgl. bereits Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 28. Sachers,
S. 220; Rechberger, Jahrtausendwende, S. 57 f. m. N.; Rechberger, Ziele, S. 61;
Stampfer, S. 78 f. m. w. H. und S. 90. Vgl. Fasching, Weiterentwicklung, S. 101 f.

169 Vgl. Dahlmanns, S. 2734.
170 Sachers, S. 220; Rechberger, Ziele, S. 55 f. und S. 61; vgl. Kralik, S. 89 m. w. H.;

Schoibl, Entwicklung, S. 48 f. m. N. Stampfer, S. 79; siehe Fasching, Weiterentwick-
lung, S. 100 f.

171 Klein, Praxis, S. 133.
172 Vgl. Klein, Référé, S. 147; Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 28.
173 Klein, Praxis, S. 63, Hervorhebung im Original; vgl. Klein, Bemerkungen CPO,

S. 316.



Der überzeitliche und übergeordnete Zweck des Zivilprozesses bestand
laut Klein seit jeher im Privatrechtsschutz der Rechtsuchenden.174 Der
Privatrechtsschutz, ausgestaltet und ergänzt durch weitere besondere,
letztlich aber ihm dienende Zwecke, markierte als der zivilprozessuale
Endzweck die Grenzen zwischen zweckgemässem und zweckdienli-
chem gegenüber zwecklosem sowie schliesslich gegenüber zweckwidri-
gem Verhalten der Akteure im Zivilprozess.175

Zweckgemässes Verhalten im Zivilprozess bedeutete, dass die
Akteure gemeinsam auf den Privatrechtsschutz hinarbeiten und dabei
sich demgemäss an die vom Gesetzgeber in der Zivilprozessordnung
hierfür vorgesehenen besonderen Zwecke in den Vorschriften, darin auf-
gestellte Pflichten usw. halten und sie im konkreten Verfahren verwirk-
lichen. Fehlte es an einer ausdrücklichen Vorschrift, der zufolge sie so
handeln mussten, so wurde von den Akteuren – und zwar von allen – im
übrigen zweckdienliches Verhalten erwartet; sie sollten im Zivilprozess
stets so handeln, wie die besonderen Zwecke und schliesslich der End-
zweck es erforderten, so dass diese erfüllt wurden.

Zweckwidrig war demgegenüber ein Verhalten, das «Processein-
richtungen zu verwerflichen, unstatthaften Zwecken und namentlich zur
Processverschleppung»176 missbrauchte, so dass der Endzweck des Pri-
vatrechtsschutzes und die weiteren dienenden Zwecke nicht nur nicht
erfüllt wurden, sondern ihnen sogar zuwider gehandelt wurde. Derarti-
ges absichtlich zweckwidriges Verhalten im Zivilprozess, gemessen am
End- und an den ihm untergeordneten Zwecken einer Zivilprozessord-
nung, bezeichnete Franz Klein als den «Mißbrauch der Prozeßeinrich-
tungen»177. Missbrauch ging dabei über Mängel und Missstände insofern
hinaus, als es sich bei ihm um gezielte und absichtliche Ausnützung oder
Fehlanwendung seitens der Parteien handelte, während sich blosse Män-
gel oder Missstände auch fahrlässig oder unverschuldet einstellen konn-
ten. Als Täter für derartigen Missbrauch kamen für Klein in erster Linie
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174 Siehe oben unter §  3/III./2./a).
175 Zum vorangehenden Absatz vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 186. Vgl. auch Schima,

S. 273.
176 Klein, Parteihandlung, S. 221.
177 Klein, Prozeßrecht, S. 6.



die Parteien und alle auf Seiten der Parteien im Zivilprozess auftretenden
Akteure wie deren Advokaten oder sonstige Vertreter infrage.178

Zweckloses Verhalten im Zivilprozess ergab sich denklogisch als
dritte Möglichkeit und betraf in erster Linie das Gericht im Zivilprozess.
Dass das Gericht sich zweckwidrig verhielt, war durchaus möglich und
stets zu unterbinden. Allerdings waren Zweckwidrigkeiten auf Seiten
des Gerichts viel seltener als bei den Parteien, da es hierzu keine Anreize
hatte. Denn das Gericht als staatliche Institution verfolgte staatliche
Ziele und hegte für die Folgen zweckwidrigen Verhaltens nicht dasselbe
starke und persönliche Interesse wie die Parteien. Demgegenüber war
das Gericht im Gegensatz zu den Parteien, denen es das Gesetz der Wirt-
schaftlichkeit als Privatpersonen verbot, anfälliger für zweckloses Ver-
halten. Dieses meinte ein gerichtliches Tätigwerden, das zwar nicht
zweckwidrig, allerdings ebenso nicht zweckgemäss oder zweckdienlich
war und dadurch unnötig und somit aus prozessökonomischer Sicht
wiederum zu vermeiden war. Denn dem Leitgedanken der Zweckmäs-
sigkeit zufolge mussten sämtlicher Arbeits- und Zeitaufwand, mussten
alle Kosten sowie Formalitäten, die nicht den anerkannten Zwecken des
Zivilprozesses dienten und durch sie gerechtfertigt waren, ersatzlos ent-
fallen.179

e) Relativität
Den prozessökonomischen Leitgedanken der Relativität berücksichtigte
Klein für alle prozessualen Einrichtungen, welche die Hürde der Zweck-
mässigkeit und Zweckdienlichkeit gemeistert hatten. Er legte der Zivil-
prozessordnung eine «Relativität der einzelnen Prozesseinrichtungen»180

zugrunde, so dass ein zu leistender Aufwand jeweils in einem angemes-
senen Verhältnis zu der Bedeutung stehen sollte, die eine Prozessein-
richtung mit Blick auf den gesamten Zivilprozess hatte.181 So sollten bei-
spielsweise Inzidenzpunkte und Zwischenfragen im Gegensatz zur
Hauptsache mit deutlich weniger Aufwand und schneller abgehandelt
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178 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 255; siehe hierzu unten unter §  9/III./4./b).
179 Vgl. Klein, Bericht, S. 75 f.
180 Klein, Bemerkungen CPO, S. 190.
181 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 190; Klein, Gesetzentwürfe, S. 31 m. N. Vgl. auch

Walker, Vergleich, S. 272.



werden182 und je nach ihrer Bedeutung für den Zivilprozess waren
gewisse gerichtliche Beschlüsse mit Besonderheiten ausgestaltet wor-
den183. In Kleins Allegorie des Zivilprozesses als Maschinerie184 hiess das:

«Die geschichtliche Entwicklung und die Doctrin hatten den Pro-
ceß wie eine Kette gestaltet, die aus lauter gleichen Gliedern besteht
und auch wie eine Kette die Rechtsverfolgung fesselte und lähmte.
Hier mußte die Gleichheit zerstört werden, denn es gibt keine leis-
tungsfähige Maschine, deren Räder sämmtlich [sic!, E. S.] densel-
ben Durchmesser, deren Stangen, Hebel und Kolben alle dieselben
Dimensionen haben, bei deren Aufbau mit einem Worte statt der
mechanischen und physikalischen Gesetze nur auf das Formprin-
cip der Symmetrie geachtet würde.»185

f) Einfachheit
Eine der jeweiligen Phase oder Frage, dem jeweiligen Thema oder
Gegenstand angemessene Einfachheit186 des Zivilprozesses war ein pro-
zessökonomischer Leitgedanke Kleins, «denn an sich kommt schon die
Einfachheit des Processes auch seiner Raschheit zugute.»187 Allein die
Vereinfachung, vorwiegend als Wegfall von Formalitäten, vermochte den
Zivilprozess jedoch nicht zu verbessern und an vielen Stellen waren For-
malitäten unentbehrlich und sinnvoll.188 Eine Vereinfachung hatte laut
Klein daher überall dort Sinn, wo es um Massenhaftes ging und künftig
prozessökonomisch unter gleichbleibender Zielerreichung der hierfür
erforderliche Aufwand verringert werden sollte.189 «Einfaches ist, wie es
der natürlichen Anschauung entspricht, einfach abzuthun[.]»190 Dem
Leitgedanken der Einfachheit zu folgen, bedeutete somit nicht, sie apo-
diktisch überall umzusetzen; das wäre auf blinde Simplifizierung hinaus-
gelaufen, die mancherorts komplizierten Fragen oder Gegenständen
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182 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 190 f. und S. 353; Klein, Zivilprozeß, S. 297 m. N.
183 Vgl. Klein, Praxis, S. 272.
184 Siehe oben unter §  3/II./3.
185 Klein, Praxis, S. 272.
186 Siehe Klein, Zivilprozeß, S. 280–305.
187 Klein, Bemerkungen CPO, S. 192. Vgl. Vortrag Schönborn 1893, S. 225 f. m. w. H.
188 Klein, Praxis, S. 190.
189 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 280.
190 Klein, Praxis, S. 65.



nicht gerecht geworden wäre. Vielmehr bemühte sich Klein, «[a]us der
Sache zur Form, von Proceßstoff und Proceßziel zum Ausdrucksmit-
tel»191 zu gelangen, das heisst die Vorschriften der Zivilprozessordnung
und namentlich diejenigen zwecks Prozessökonomie (formell) so ein-
fach wie möglich, aber (materiell) so kompliziert wie nötig abzufassen.192

So erachtete Klein
«die Vereinfachung neben Zweckmäßigkeit, Schnelligkeit usw. als
ein ebenbürtiges Ziel. Nur Formen, die in irgendeiner Beziehung
dem Prozeßzwecke dienen, sollen geduldet werden und auch die
hiernach berechtigten zweckerfüllten Formen müssen wieder tun-
lichst einfach, für die Parteien verständlich und leicht zu handha-
ben sein. Je weniger und je einfachere Formen, um so billiger kann
das Verfahren sein, wie anderseits die Einfachheit des Prozesses sei-
ner Raschheit zustatten kommt. Es arbeiten so die Prozeßziele
ineinander. Unmittelbarkeit, Konzentration usw. sollen das Ver-
fahren vereinfachen, und die Vereinfachung hat hinwieder den
Zweck, das Verfahren zu verbilligen, zu beschleunigen und der
Bevölkerung zugänglich zu machen.»193

g) Arbeitsteilung
Klein sah den Zivilprozess nicht als Kampf oder Krieg zweier Parteien
gegeneinander vor Gericht an,194 sondern fasste ihn vielmehr als Arbeits-
methode195 zwischen Gericht einerseits und Parteien inklusive deren
Anwälte196 andererseits auf, um zu einem Urteil mit all seinen positiven
Wirkungen für Recht und Gesellschaft zu gelangen. Demgemäss plä-
dierte er für eine sinnvolle «Arbeitstheilung»197 zwischen all diesen
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191 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 16, Hervorhebung des ganzen Satzes im Original vor-
liegend weggelassen.

192 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 16; vgl. Klein, Bericht, S. 79.
193 Klein, Zivilprozeß, S. 280 f. m. N., Hervorhebungen E. S.; vgl. Klein, Bemerkungen

CPO, S. 333.
194 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 556; Klein, Zeit- und Geistesströmungen, S. 27.

Vgl. Dahlmanns, S. 2738. Zur Relativierung dieser Ansicht bei Klein selbst siehe
Esser, S. 36 f.

195 Siehe Klein, Référé, S. 142 f. Vgl. Sprung, Zielsetzungen, S. 340.
196 Klein, Zivilprozeß, S. 255.
197 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 42, Hervorhebung E. S.; Klein, Zivilprozeß, S. 17.

Vgl. Esser, S. 41, S. 44–46 und S. 48; Hochegger, S. 86.



Akteuren auf ein gemeinsames Ziel hin, wobei aber jeder das verrichten
sollte, wozu er allein oder am besten imstande war:

«[E]ins im letzten Ziele, hat jedes jener Elemente guter Rechtspre-
chung seine eigene Aufgabe, sie können sich nicht wechselweise ver-
treten, denn keine thut das Nämliche, und darin ist es begründet,
daß, was am einen gemindert wird, nicht durch Verbesserung am
anderen hereingebracht, ausgeglichen werden kann, es entgeht dem
Producte, das, um zu genügen, der Vollleistung aller Factoren
bedarf.»198

Das Gericht konnte und sollte trotz aller Prozessleitung im Zivilprozess
nicht den Anwalt ersetzen oder ihn überflüssig machen.199 Partei- und
Gerichtsbetrieb sollten sich vielmehr gegenseitig ergänzen und in wich-
tigen Punkten beide gleichermassen möglich sein; der Parteibetrieb sollte
zumindest subsidiär dort eingreifen können, wo nicht von vornherein
feststand, dass das Gericht es mit Vorteil tat.200 Anstatt einseitig gänzlich
nur auf einen der beiden Akteure abzustellen, wurde dadurch ein «Zwei-
gespann von zuverlässiger Zugkraft»201 und ein ausgewogenes Verhältnis
des Zusammenwirkens geschaffen.202 In Anbetracht des Zivilprozesses,
wie er unter der Allgemeinen bzw. Westgalizischen Gerichtsordnung
geherrscht hatte, bedeutete das eine wesentliche Stärkung des Gerichts-
betriebes, den es dazumal kaum gegeben hatte: «Der Richter ist nicht
mehr der Hampelmann, den die Parteien nach Belieben ziehen und der
alle seine Glieder hängen läßt, wenn er von niemandem gezogen wird.»203

h) Systematische Flexibilität und Anpassungsvermögen
Für die prozessökonomische Qualität einer Zivilprozessordnung sprach
es laut Klein, wenn sie sich durch Flexibilität und Anpassungsvermögen
an den konkreten Zivilprozess auszeichnete:
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198 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 42, erste Hervorhebung E. S., letzte Hervorhebung
im Original.

199 Klein, Bericht, S. 67.
200 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 185.
201 Klein, Zivilprozeß, S. 182 m. w. H.
202 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 203.
203 Klein, Zivilprozeß, S. 182; vgl. Klein, Praxis, S. 65. Vgl. Sprung, Zielsetzungen,

S. 338.



«Man wird die Kulturhöhe einer bestimmten Prozeßordnung ge -
radezu messen können an der Beweglichkeit ihres Mechanismus,
an der Kombinierbarkeit ihrer Elemente, an ihrer Fähigkeit, sich
den wechselnden Anforderungen der einzelnen Fälle zu akkomo-
dieren.»204

In der Tat bewerkstelligte Klein dies in der neuen Zivilprozessordnung.
Er hat «ein bis zu einem gewissen Grad bewegliches Prozeßsystem ge-
schaffen»205, anstatt in der Zivilprozessordnung überall unverrückbare
Vorgaben und Kriterien aufzustellen, die den konkreten Zivilprozess
womöglich prozessökonomisch ungünstig beeinflusst und in allzu starre
Formen gezwängt hätten.206 Derartige systematische Flexibilität der Zi-
vilprozessordnung zugunsten der Anpassung an den Einzelfall bedingte
allerdings eine umsichtige und aktive gerichtliche Prozessleitung, die sie
überall dort sinnvoll einzusetzen und auszunutzen verstand, wo sie
zwecks Prozessökonomie vorgesehen war:207

«Das Gesetz muss sich genügen lassen, dem Gerichte die Mittel zu
geben, um die Verhandlung je nach Beschaffenheit des Einzelfalles
am zweckentsprechendsten einzurichten, den Processstoff so zu
gestalten, wie es das concrete Verhältnis gerade fordert und wie es
für den Zweck der Rechtssprechung am angemessensten erscheint.
Wann von dem einen, wann von dem anderen Mittel Gebrauch zu
machen und in welcher Weise, darüber muss aber das richterliche
Ermessen entscheiden; die zahllosen hier möglichen Verschieden-
heiten der Processlage können nicht einmal nach ihren Hauptkate-
gorien vorhergesehen und in feste Thatbestände gefasst werden.»208

Es verwundert daher nicht, dass Klein immer wieder besonderen Wert
auf die gerichtliche Prozessleitung («sie ist in der That Verstand und
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204 Klein, Référé, S. 142 f.
205 Rechberger, Ziele, S. 55, Hervorhebung E. S. Zum System siehe Klein, Zivilprozeß,

S. 448. Siehe auch Schäfer, S. 265; zur Kritik an der gerichtlichen Gestaltungsfreiheit
des konkreten Verfahrens Fasching, Weiterentwicklung, S. 103.

206 Klein, Référé, S. 142 f. m. w. H. Ein Beispiel bietet Klein, Bemerkungen CPO,
S. 317 f.

207 Klein, Référé, S. 147; Klein, Zivilprozeß, S. 302 und S. 306; vgl. Klein, Praxis, S. 57.
Vgl. auch Dahlmanns, S. 2735.

208 Klein, Bemerkungen CPO, S. 264.



Wille des einzelnen Processes, seine Seele»209) und die Praxis legte, weil
sie über den praktischen Erfolg der prozessökonomischen Leitgedan -
ken und des prozessökonomischen Konzepts insgesamt entscheiden
würden.210

4. Verwirklichung der Prozessökonomie in der Praxis

Anstatt die dogmatische Umsetzung eines prozessökonomischen Ver-
fahrens mittels entsprechender Mechanismen in der Zivilprozessord-
nung genügen zu lassen, ging Klein, um es auch in der forensischen Pra-
xis zu verwirklichen, zwei nötige Schritte weiter: Zum einen richtete
Klein sein Augenmerk darauf, wo das Verfahren zu Zugeständnissen an
die Gegebenheiten, Usanzen und menschlichen Akteure der Praxis
bereit sein musste und wo vice versa sinnvollerweise verlangt werden
konnte, dass sie sich zivilprozessualen Neuerungen fügten. Auf solche
Abwägungen legte Klein besonderen Wert, weil, wie er sagte: «[. . .] gar
leicht geräth die Speculation in’s Fabulieren, wenn die Ideen nicht unauf-
hörlich an der Wirklichkeit gemessen und corrigirt werden!»211 So glich
Klein die prozessökonomischen Mechanismen zuweilen der Praxis an.
Zum anderen bediente Klein sich nebst den Mechanismen auch einiger
unterstützender Massnahmen, die gemäss obiger212 Terminologie die
Verwirklichung der Prozessökonomie fördern und erleichtern sollten,
indem sie hierfür günstige faktische, organisatorische, personelle und
dergleichen mehr Voraussetzungen schufen. So gelang es Klein mitunter,
die Praxis an neue prozessökonomische Mechanismen anzupassen.

Bei beiden dieser Schritte folgte Klein einigen Leitgedanken im
Hinblick auf die praktische Verwirklichung der Prozessökonomie. So
berücksichtigte er bei den prozessökonomischen Mechanismen jeweils
deren Praktikabilität, er würdigte Erfahrungen und Einstellungen der
Praxis solchen Mechanismen gegenüber und er schätzte die Folgen eines
Mechanismus in der Rechtswirklichkeit ab [a)]. Missbrauch infolge man-
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209 Klein, Praxis, S. 68.
210 Siehe Ballon, Entlastung, S. 33 und S. 38.
211 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 32.
212 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/dd).



gelhafter zivilprozessualer Vorschriften griff Klein als prozessökonomi-
sche Leitlinien für deren Vermeidung in der künftigen Rechtsentwick-
lung auf [b)]. Demnach wurde aus dem früheren Zivilprozess und des-
sen Erfahrungen eine ständige Kontrastfolie an prozessökonomischen
Missständen, denen es de lege ferenda wirkungsvoll entgegenzutreten
galt [c)]. Schliesslich äusserte sich Klein skeptisch gegenüber der Quan-
tifizier- und Messbarkeit der Prozessökonomie und warnte davor, statis-
tischen Zahlen hinsichtlich der Prozessökonomie allzu viel Bedeutung
und Aussagekraft beizumessen [d)].

a) Praktikabilität, Praxis und Rechtswirklichkeit
Wie in Kleins Allegorie des Zivilprozesses als Maschinerie zum Aus-
druck kam,213 legte er besonderen Wert auf die Praktikabilität der zivil-
prozessualen Vorschriften, deren korrekte Anwendung durch die
Akteure der forensischen Praxis sowie die Verwirklichung der Zivilpro-
zessordnung im einzelnen, konkreten Zivilprozess.214 Anders gewendet:
«Der Prozeß hat es immer mit Menschen zu tun»215 und ist für alles
Menschliche anfällig, aber auch empfänglich.216 Gerade die Prozessöko-
nomie und die besonderen Ziele der Effizienz, Raschheit und Billigkeit
des neuen Zivilprozesses hingen massgeblich davon ab, wie die Praxis
bei der Rechtsanwendung mit ihnen umgehen würde. «Der in dieser Art
allersubjectivste Zweig der Rechtsordnung», so hatte Klein bereits in
«Pro futuro» festgehalten, 

«ist das Civilprozeßrecht. Das Gesetz gibt eine Menge Regeln und
Vorschriften, die für sich und in ihrer Composition, rein wissen-
schaftlich beurtheilt, den besten Proceß darstellen. Aber was aus
ihnen in Wirklichkeit wird, darüber entscheiden Jene, welche das
Gesetz anwenden: Richter und Anwälte. Von ihnen hängt es ab, ob
die gute Saat auch aufgeht. Des Geistes voll, der die Gesetzgebung
leitete, können sie deren letzte Intentionen zur vollen Entfaltung
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213 Siehe oben unter §  3/II./3.
214 Vgl. beispielsweise Klein, Pro futuro, JBl 20 (1891), S. 5; Klein, Mündlichkeitstypen,

S. 81; Klein, Beratungsgesetz, S. 48; Klein, Gesetzentwürfe, S. 25 m. N.; Klein, Zivil-
prozeß, S. 219 und S. 372. Vgl. auch Dahlmanns, S. 2738.

215 Schima, S. 257, Hervorhebung E. S.; vgl. Fasching, Weiterentwicklung, S. 101.
216 Siehe Esser, S. 37 m. N.



bringen, die Handhabung der neuen Regeln kann jedoch auch zur
Folge haben, daß alle Hoffnungen unerfüllt bleiben.»217

Demnach entband zwar die massgebliche Bedeutung der Praxis den
Gesetzgeber nicht davon, eine Zivilprozessordnung zu schaffen, die auf
einen prozessökonomischen Zivilprozess in praxi hinzielte und hierfür
die Grundlage bot. Es bedurfte durchaus einer derartigen «Erziehung
durch das Gesetz»218:

«Das bezieht sich auf die Prozeßleitung und Raschheit des Verfah-
rens ebenso wie auf Unmittelbarkeit, Mündlichkeit, Vereinfachung
und Konzentration. Ohne feste Stützen im Gesetze, an denen der
im Getriebe des Alltags leicht ermattende Wille sich anlehnen kann,
ohne solche Stützen wird jeder Prozeß früher oder später in sich
zusammenbrechen.»219

Allerdings täuschte sich der Gesetzgeber, falls er bei einer Reform die
Besserung aller Zustände und Beseitigung aller Missstände allein «von
der Aenderung des Processgesetzes erwartet [. . .], wenn sich ihr nicht
eine gründliche Regeneration auch des subjectiven Momentes in der
Rechtspflege bei Parteien, Parteivertretern und Gericht anschliesst.»220

Um Richter und Anwälte auf den neuen Zivilprozess vorzubereiten,
dessen Verständnis und Akzeptanz zu fördern und nicht zuletzt die
neuen Ziele der Prozessökonomie der Praxis nahezubringen, hatte Klein
bei der Reform deshalb flankierende faktische Massnahmen in die Wege
geleitet.221 Die blosse Prozessreform wurde daher zur Justizreform.222

Eine grundlegende Reform würde nämlich nur glücken, davon war
Klein überzeugt, wenn mittels solcher Massnahmen zusätzlich zur
neuen Verfahrensordnung und ihren fortschrittlichen Zielen ein geistiger

452

§ 9 Fassung 1912

217 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 508. Vgl. Sprung, Zielsetzungen, S. 340.
218 Klein, Zivilprozeß, S. 336. Vgl. Schima, S. 257; Ballon, Entlastung, S. 33; siehe

Sprung, Zielsetzungen, S. 344.
219 Klein, Zivilprozeß, S. 337. Vgl. Schima, S. 252.
220 So Klein bereits 1885 im Vorwort seiner Habilitation: Klein, Parteihandlung, [unnu-

merierte] S. VI [«Vorwort»], Hervorhebungen E. S.
221 Siehe oben unter §  4/IV.
222 Vgl. Pitreich, S. 237; Esser, S. 45; Leonhard, S. 139 f.



Wandel, «eine neue Atmosphäre»223 der forensischen Praxis und bei den
berufsmässig darin arbeitenden Personen hergestellt würde.224 Denn
ihnen würde auf Gedeih und Verderb «das Gesetz in die Hand gege-
ben»225 werden.226 Dabei der Praxis so weit wie möglich entgegenzu-
kommen und nicht den Fehler zu begehen, unrealistischerweise sozusa-
gen ihre kompromisslose Unterwerfung unter die neue Zivilprozessord-
nung zu verlangen,227 war Klein ein Anliegen.

Aus der Not eine Tugend machend, stellte Klein die Prozessöko-
nomie des neuen Zivilprozesses auch ausdrücklich der Praxis anheim,228

indem er namentlich die gerichtliche Prozessleitung im Sinne einer pro-
zessökonomischen Maxime stärkte, das Gericht auf die Prozessökono-
mie und deren Verwirklichung verpflichtete und ihm angemessene
Handlungsspielräume im Einzelfall bereitstellte. Klein war sich bewusst,
dass somit ein erfahrener, sachkundiger und tüchtiger Richter mit deren
Hilfe das höchstmögliche Mass an Prozessökonomie würde verwirkli-
chen können; vice versa würde es einem gleichgültigen oder nachlässigen
Richter nicht gelingen.229 In diesem Sinne richtete Klein auch offiziell
einen Appell an die Richterschaft.230 Angesichts vorgegebener, nicht
zuletzt prozessökonomischer Ziele des Zivilprozesses sollten die
Gerichte in der forensischen Praxis im Rahmen eines flexiblen, anpas-
sungsfähigen Zivilprozesses für deren Verwirklichung sorgen können,
dies wollen und es auch tatsächlich tun.231

b) Missbrauch bewirkt Rechtsentwicklung
Ein prozessökonomischer Leitgedanke Kleins war, dass der «Mißbrauch
als Motor der Rechtsentwicklung»232 wirkte. Namentlich auf dem Gebiet
des (Zivil-)Prozessrechts bildete Missbrauch seit jeher, so Klein, «eines
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223 Klein, Beratungsgesetz, S. 48.
224 Klein, Beratungsgesetz, S. 48; Klein, Bericht, S. 76.
225 Klein, Zivilprozeß, S. 242.
226 Siehe auch Schoibl, Prozeß, S. 304; Mayr, Praxiszeit, S. 282, mit Bezug auf Kleins

forensische Erfahrungen.
227 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 372.
228 Vgl. Klein, Praxis, S. 226.
229 Ballon, Entlastung, S. 33; Oberhammer/Domej, Delay, S. 269 m. w. H.
230 Siehe oben unter §  4/IV./6.
231 Vgl. Klein, Bericht, S. 81.
232 Klein, Prozeßrecht, S. 7, Hervorhebung E. S.



der wichtigsten und vielleicht das stetigste Entwicklungsprincip»233, des-
sen Wirkungsweise er folgendermassen beschrieb:

«Es ist eine leider alltägliche, sich immer und überall wiederho-
lende Erscheinung, daß sich die Parteien der bestehenden Prozeß-
einrichtungen und Formen oft nicht des Rechtsschutzes oder der
Rechtsverwirklichung wegen bedienen. Häufig benützen sie viel-
mehr die Prozeßeinrichtungen im vollen Bewußtsein, daß es an
einem legitimen Zwecke fehle, lediglich als Mittel zur Verwirkli-
chung unehrlicher, verwerflicher, schlimmer Absichten, als insbe-
sondere zur Verhinderung, Erschwerung oder Trübung der Ent-
scheidung, zur absichtlichen Verzögerung oder zur unnötigen
Komplizierung des Verfahrens, zur Verkürzung oder Gefährdung
der prozessualen Stellung des Gegners usw. Man kann dies kurz:
Mißbrauch der Prozeßeinrichtungen nennen. Wo nun solcher Miß-
brauch typisch zutage tritt, und wo zugleich die Normen des gel-
tenden Prozeßrechtes keine Handhabe gegen derartigen Miß-
brauch bieten, da entsteht notwendig im Kreise der Rechtsuchen-
den das Bedürfnis nach (totaler oder partieller) Fortbildung,
Reformierung des geltenden Prozeßrechtes [. . .]. Dieses Bedürfnis
bestimmt nun nicht bloß das ‹Ob› und ‹Wann›, sondern auch das
‹Wie› der hier einsetzenden Rechtsentwicklung. [. . .] [D]as aus dem
Mißbrauch entstandene Bedürfnis treibt die Prozeßreform natur-
gemäß zur Abstellung dieses wahrgenommenen bisnun unverboten
oder doch unfaßbar gewesenen Mißbrauches. [. . .] Da nun aber der
Egoismus der Parteien vor den neuen Normen nicht kapituliert
und allmählich auch die neuen Prozeßformen mißbräuchlich ver-
wenden lernt, [. . .] [s]o ist der Mißbrauch der Prozeßeinrichtungen
(namentlich behufs Prozeßverschleifs) zum guten, vielleicht zum
größten Teile das treibende Moment der Prozeßrechts-Entwick-
lung, die dauernd ist wie diese ihre Ursache, und mit ihrer Ursache
selbst notwendig gegeben ist.»234
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233 Klein, Parteihandlung, S. 221.
234 Klein, Prozeßrecht, S. 6 f., Hervorhebungen E. S.; grösstenteils wortgleich Klein,

Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 616. – Diese Passage wird oft zitiert, zum Beispiel bei
Rechberger, Jahrtausendwende, S. 55 f., und Rechberger, Ziele, S. 54 f.



Im Gegensatz zum (einwandfreien) zweckgemässen und zweckdienli-
chen, aber auch im Gegensatz zum zwecklosen Handeln235 wirkte somit
laut Klein das zweckwidrige Handeln, der Missbrauch, zugunsten der
Rechtsentwicklung. Sobald sich nämlich konkrete Typen des Miss-
brauchs herausgebildet hatten, die häufig auftraten und faktisch die
Zivilprozesse und deren Zwecke beeinträchtigten, war dies Grund und
Anlass für den Gesetzgeber, Abhilfe zu schaffen. Entweder wurden
bestehende Vorschriften verschärft, ergänzt, ihre Verwirklichung in
praxi auf anderem Wege sichergestellt oder es bedurfte neuer Vorschrif-
ten oder gar einer umfassenden Reform des Zivilprozesses, um dem
Missbrauch Einhalt zu gebieten. Während sehr wohl auch blosse Nach-
lässigkeit der Parteien zu bekämpfen war und dagegen Vorschriften vor-
zusehen waren, war die Bekämpfung von Missbrauch als gezielt zweck-
widrige Verwendung zivilprozessualer Einrichtungen aber viel dringli-
cher.236 Klein bemerkte zwar, dass auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts
das Missbrauchsphänomen «leider» allgegenwärtig ist und sich immer
wieder einstellt, er beurteilte es jedoch nicht (zumindest nicht aus-
schliesslich) als negativ, sondern als neutrales, zuweilen hilfreiches Fak-
tum. Denn der überhandnehmende Missbrauch zwang den Gesetzgeber
zwar zum Tätigwerden, half ihm aber zugleich insofern, als er ihm nicht
nur Grund und Anlass gab, einzugreifen, sondern anhand des zweck-
widrigen Verhaltens darüber hinaus anzeigte, wo und wie er ansetzen
musste, um derartigen Missbrauch künftig zu verhindern. Solche kon-
kreten Ansatzpunkte erleichterten dem Gesetzgeber sein Eingreifen.

Das Missbrauchsphänomen, welches laut Klein unauslöschbar im
«Egoismus der Parteien» wurzelte, stellte sich «überall wiederholen[d]»
ein. Ungeachtet dessen, wie präventiv, sorgfältig und gezielt der Gesetz-
geber in der Zivilprozessordnung Missbrauch zu verhindern beabsich-
tigte und sich bemühen mochte, würde parteiseitiger Missbrauch «natur-
gemäss» und «allmählich» auftreten, wodurch der Gesetzgeber erneut
gefordert sein würde, dagegen zu legiferieren. Die Bedingung für Miss-
brauch war somit keine konditionale (falls), sondern nur eine zeitlich
aufschiebende (sobald); je besser es dem Gesetzgeber aber gelang, aufge-
tretenen Missbrauch zu unterbinden, neuen Missbrauch zu antizipieren
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235 Siehe oben unter §  9/III./3./d).
236 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 254.



sowie angemessene Kontroll- und Beseitigungsmechanismen gegen
beide im Verfahren zu integrieren, umso länger würde seine Verfahrens-
ordnung missbrauchsresistent sein:

«Fast jedes Rechtsmittel, jede Einrichtung im Prozesse kann miß-
braucht werden, und sie muß eben deshalb von vornherein darauf
geprüft werden, ob sie den Mißbrauch nicht allzu leicht macht.
Wenn heute diese Prozeßordnung Gesetz wird, so wird man,
sobald man sich in die neuen Prozeßformen einigermaßen einge-
lebt hat, nach Wegen suchen, um den Gang des Prozesses zu ver-
zögern. Dem ist nach Tunlichkeit vorzubeugen.»237

Die Gefahr des Missbrauchs bestand demnach gemäss Klein an nahezu
allen Stellen der Zivilprozessordnung, weil ein solcher sich überall ein-
schleichen konnte und sich nirgends gänzlich ausräumen liess.238 Gerade
deshalb warnte Klein vor einer übermässigen, weil allzu hemmenden
Vorsicht: «Uebrigens sind Möglichkeit eines Mißbrauches und Bedürf-
niß zweierlei.»239 Die Gefahr eines Missbrauchs, das heisst die blosse
Möglichkeit, dass ein solcher eintreten könnte, ohne dass er bislang tat-
sächlich eingetreten war oder sich manifest abzeichnete, durfte nicht von
vornherein hemmen. Wenn es aus guten Gründen einer bestimmten
Regelung in der Zivilprozessordnung bedurfte, durfte die Gefahr oder
allein die Befürchtung eines Missbrauchs, die ja stets bestand, nicht diese
Regelung von vornherein verhindern. Vielmehr mussten, um zweckwid-
rige Verwendung zu verhindern, entsprechende Sicherungsmechanismen
eingebaut werden, worin die Kunst der prozessökonomischen Gesetz-
gebung mittels entsprechender Mechanismen lag.

Im beschriebenen Sinne war der parteiseitige Missbrauch als
Aktion einerseits und die gesetzgeberische Reaktion240 darauf anderer-
seits, welche sich abwechselnd und gegenseitig verursachend ad infini-
tum fortsetzen, der «Motor der [zivilprozessualen, E. S.] Rechtsent-
wicklung»241 nach der Auffassung Franz Kleins. Gezielt und systema-
tisch den aufgetretenen Missbräuchen und der aufkommenden
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237 Klein, Bericht, S. 64; vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 257.
238 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 49 Fortsetzung der Fn. 30 von S. 48.
239 Klein, Mündlichkeitstypen, S. 44.
240 Vgl. Klein, Prozeßrecht, S. 9.
241 Klein, Prozeßrecht, S. 7.



Prozessschikane Einhalt zu gebieten, leitete und prägte folglich Klein bei
der Erstellung prozessökonomischer Vorschriften und führte ihn zu sei-
nen Lösungen.242 Er hielt denn auch fest:

«[. . .] jede Prozeßordnung hat ihre Vergangenheit schon in dem
Augenblicke, in dem sie geboren wird. Prozeßgesetze müssen mehr
als sonst irgend ein Gesetz aus ihrer Vergangenheit und ihren Vor-
läufern erklärt werden, so werden sie recht verständlich. Denn es
gibt eine feindliche Macht im Prozesse, gegen die immer gekämpft
werden muß und die sich nie zur Ruhe begibt, die böse Fee des
Prozesses, die Schikane. Wer auf sie nicht achtet, wird so manche
Bestimmung der neuen Prozeßordnung nicht in ihrer wahren
Bedeutung würdigen können. Die Schikane, anfänglich ein indivi-
dueller Einfall, bildet sich auf dem Boden eines bestimmten Pro-
zeßgesetzes allmählich zu festen Formen und Typen aus; sind diese
fest genug geworden, daß die Gesetzgebung sie fassen kann, dann
tritt die Reaktion ein, es werden neue Normen erlassen, die eine
Fortsetzung dieser schikanösen Veranstaltungen verhindern sollen.
So umfasst jedes Prozeßgesetz Normen, die überhaupt nur als
Abwehrmittel gegen bis dahin häufige Arten der Prozeßschikane
verstanden werden können, darin ihren einzigen Zweck haben, und
dann Normen, bei deren Bildung die Besorgnis künftiger schika-
nöser Ausbeutung gewisser Prozeßinstitute wesentlichen Einfluß
übte.»243

Für die Prozessökonomie ergaben sich aus dem Phänomen der Ent-
wicklung aus Missbrauch folgende Konsequenzen:

Im dynamischen Wechselspiel zwischen Missbrauch, gezielter
Schikane und gegensteuernder Gesetzgebung bildete und entwickelte
sich eine Reihe explizit prozessökonomischer Vorschriften und Mecha-
nismen, die diese zu unterbinden bezweckten. In der Regel kamen sol-
che Mechanismen laut Klein aber nicht als stetige Entwicklungen, son-
dern als ruckhaft- und «sprunghaft[e] Rechts- Fortbildung»244 im Zuge
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242 Vgl. Leonhard, S. 133 m. w. H.; Schima, S. 274.
243 Klein, Bericht, S. 63, Hervorhebungen E. S.; vgl. auch Klein, Zeit- und Geistesströ-

mungen, S. 20. Siehe Schima, S. 252.
244 Klein, Prozeßrecht, S. 4 m. w. H. und S. 8.



von Reformen zustande, die in erster Linie gegen die sich in der forensi-
schen Praxis allmählich eingelebten Missbräuche gerichtet waren.

Wie auch immer der Gesetzgeber tätig wurde, ob mittels solcher
Mechanismen oder faktischer Massnahmen oder einer Kombinationen
hiervon: Einerseits musste er jeweils ex post die bereits eingetretenen
Missbräuche beseitigen und sie künftig unterbinden; andererseits musste
ihm daran liegen, ex ante und präventiv potentiellen Missbrauch mög-
lichst vorwegzunehmen und durch flexible, offengehaltene, anpassungs-
fähige Sicherungsmechanismen zu verhindern. Es lag daher nahe, wie
Klein es in der neuen Zivilprozessordnung tat, «Parteien und Gericht
mit allem auszurüsten, dessen es bedarf, um der chikanösen Prozesser-
schwerung und Verschleppung mit Erfolg Widerstand leisten zu kön-
nen.»245 Namentlich die gerichtliche Prozessleitung und deren Einsatz
zwecks Prozessökonomie sollte sich, wie von Klein beabsichtigt, «als
eine außerordentlich erfolgreiche Waffe gegen die Prozeßschikane bes-
tens bewähr[en].»246

c) Ständige Kontrastfolie des früheren Zivilprozesses
Aus dem Leitgedanken, dass Missbrauch die zivilprozessuale Rechtsent-
wicklung antrieb, folgte für die Prozessökonomie bei Franz Klein, dass
die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 prozessökonomisch
namentlich dort ansetzte und Abhilfe schaffen sollte, wo die vorange-
gangene Allgemeine bzw. Westgalizische Gerichtsordnung Missstände
aufwies und für Missbrauch anfällig gewesen war. Die österreichische
Zivilprozessordnung präsentierte sich mit anderen Worten als prozess-
ökonomischer Negativabdruck jener beiden vorausgehenden Gerichts-
ordnungen, die Klein – so sein berühmtes Diktum – als «Postkutsche in
Zeitalter der Eisenbahnen»247 bezeichnet hatte.

Die prozessökonomischen Missstände unter der Allgemeinen bzw.
Westgalizischen Gerichtsordnung fasste Klein als «Umständlichkeit,
Endlosigkeit, Kostspieligkeit»248 sowohl des ordentlichen Zivilprozesses
als auch der besonderen Verfahrensarten zusammen.249 Zivilprozesse
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245 Klein, Bemerkungen CPO, S. 192.
246 Klein, Anwendung, S. 90; wortgleich Klein, Praxis, S. 12.
247 Klein, Gesetzentwürfe, S. 2.
248 Klein, Zivilprozeß, S. 46; vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 188.
249 Klein, Zivilprozeß, S. 46.



hatten so lange gedauert, dass es nicht ungewöhnlich gewesen war, dass
die Parteien verstarben, ehe noch ein rechtskräftiges Urteil erging.250

Spiegelbildlich setzte Klein daher Effizienz, Raschheit und Billigkeit und
mithin die Prozessökonomie als besondere Ziele des neuen Zivilprozes-
ses fest. Hinzu kam, dass nicht zuletzt infolge fehlender Prozessökono-
mie der Zivilprozess unter dem Regime der Gerichtsordnungen für die
Rechtsuchenden unbegreiflich geworden war: «Man schiebt bei Gericht
eine Klage hinein, dann setzt sich ein großer Apparat von Unverständ-
lichkeiten, von mystischem Dunkel in Bewegung, und nach längerer Zeit
kommt ein Urteil heraus, wenn man beinahe schon daran vergessen hat,
daß man einen Prozeß anhängig hat.»251 Auch damit das Vertrauen der
rechtsuchenden Bevölkerung in die Rechtsordnung, Justiz und Rechts-
sicherheit gestärkt und es durch jeden Zivilprozess realiter bestätigt
würde,252 musste Klein zufolge der neue Zivilprozess prozessökono-
misch ausfallen.

Für die prozessökonomischen Vorkehrungen Kleins waren indes
die Missstände als Folgen weniger entscheidend als deren Wurzeln, denn
um wirksam Abhilfe zu schaffen, musste Ursachen- und nicht bloss
Symptombekämpfung253 geübt werden. Und dabei galt für Klein wohl-
verstanden: Korrelation heisst nicht Kausalität.254 Die wahren Ursachen
für prozessökonomische Mängel waren zu eruieren und zu bekämpfen.
Blosse Korrelationen im Sinne häufigen gemeinsamen Auftretens von
prozessökonomischen Missständen bei bestimmten zivilprozessualen
Einrichtungen zeugten noch nicht unumstösslich von deren Ungenügen;
die Ursachen konnten im Zusammenwirken und System liegen und
mussten solchenfalls auch dort behoben werden. Die prozessökonomi-
schen Missstände unter der Allgemeinen bzw. Westgalizischen Gerichts-
ordnung waren Klein zufolge nach der grundlegenden Dichotomie255

zwar beides: einerseits Mängel und andererseits dem Missbrauch zuzu-
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250 Ballon, Verfahrensdauer, S. 2. Siehe auch Baudenbacher, S. 22 m. N. bei Klein.
251 Klein, Beratungsgesetz, S. 50. Siehe Mayr, Praxiszeit, S. 281 m. w. H., wo diese

Erkenntnis Kleins seinen Erfahrungen während seiner forensischen Praxiszeit zuge-
schrieben wird.

252 Vgl. Esser, S. 44; Lewisch, Zivilprozeß, S. 106 m. w. H.
253 Vgl. Klein, Praxis, S. 242.
254 Vgl. Klein, Praxis, S. 130.
255 Siehe oben unter §  1/II./2./b)/bb).



schreiben. Allerdings waren sie in ersterem Sinne (zum Grossteil) Folgen
aus in der Zivilprozessordnung gelegenen Ursachen gewesen und ande-
rerseits waren (weniger stark, aber immerhin) menschliche Akteure des
Zivilprozesses und ihr Handeln für sie verantwortlich gewesen.256

Bezüglich der Ursachen für prozessökonomische Mängel befand
Klein: «Die wahren Ursachen, warum unser Civilprozess [. . .] so gar
nicht mehr befriedigen will, sind in dessen Grundgedanken gelegen»257,
nicht zuletzt weil sie veraltet waren258 und den zeitgemässen gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und anderweitigen Erfordernissen nicht
mehr zu genügen vermochten. Obgleich die Prozessgrundsätze einzeln
und an sich laut Klein prozessökonomisch neutral waren,259 konnten sie
in ihrem Wechsel- und Zusammenwirken und in ihrer konkreten Aus-
gestaltung durchaus förderlichen oder beeinträchtigenden Einfluss auf
die Prozessökonomie ausüben. Letzteres geschah aufgrund der Allge-
meinen bzw. Westgalizischen Gerichtsordnung und als prozessökono-
misch schädliche Prinzipien machte Klein vor allem namhaft: das forma-
listische und starre Verfahren; die Mittelbarkeit zwischen Gericht und
Parteiverhandlung; den allzu ausgeprägten Verhandlungsgrundsatz260

mit spiegelbildlich gesetzlich erzwungener Passivität des Gerichts;261 die
allzu hohen Beweiserfordernisse zusammen mit gesetzlich gebundener,
formaler Beweiswürdigung.262 Als prozessökonomische Folgeschäden
aus diesen Prinzipien im alten Zivilprozess kritisierte Klein unter ande-
rem die masslose Schriftlichkeit,263 übermässige Vertagungspraxis,264 die
den Parteien allzu häufig gewährte Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand265 sowie die in Verschleppungsabsicht eingebrachten gerichtsab-
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256 Vgl. Klein, Bemerkungen CPO, S. 187.
257 Klein, Bemerkungen CPO, S. 187. Diese Grundgedanken zusammenfassend siehe

zum Beispiel Sprung, Zielsetzungen, S. 338.
258 Vgl. Klein, Gesetzentwürfe, S. 1.
259 Siehe oben unter §  9/III./1.
260 Laut Rechberger, Ziele, S. 60 m. N., «für Klein nahezu die Wurzel allen Übels der

alten Prozeßordnungen».
261 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 533 und S. 544, je m. w. H. Siehe Schoibl, Ent-

wicklung, S. 34 f. und S. 49 m. w. N.
262 Klein, Bemerkungen CPO, S. 188; Klein, Gesetzentwürfe, S. 2.
263 Vgl. Klein, Mündlichkeitstypen, S. 17.
264 Zum Beispiel Klein, Zivilprozeß, S. 250 f. Siehe Schoibl, Entwicklung, S. 38.
265 Vgl. Klein, Zivilprozeß, S. 255.



lehnenden Einreden266. Ganz besonders monierte Klein die Ohnmacht
und die fehlenden Interventionsmöglichkeiten auf Seiten des Gerichts
infolge der Gerichtsordnungen: Die Gerichtsordnungen erachteten par-
teiseitige Prozesshandlungen ungeachtet des konkreten Zweckes, den
die Parteien durch deren Vornahme verfolgten, stets als zulässig, auch
wenn sie dadurch beispielsweise allein eine Verschleppung des Zivilpro-
zesses beabsichtigten.267 Indem die Gerichtsordnungen das Gericht man-
gels diesbezüglichen Ermessens und Handlungsspielraums also in Fes-
seln gelegt hatten, eröffneten sie dadurch den Parteien die Möglichkeit
zu Missbrauch und Schikane.268

Die Verantwortlichkeiten beurteilte Klein deshalb auch anders, als
sie die ratio legis der Gerichtsordnungen bei deren Entstehung beurteilt
hatte. Diese hatten vor allem die Richter und Advokaten für Missbräu-
che verantwortlich gemacht und demzufolge Mechanismen gegen Miss-
bräuche von deren Seite vorgesehen; über spezielle Vorkehrungen gegen
parteiseitigen Missbrauch hingegen war man hinweggegangen.269 Wie er
bereits 1885 im Titel seiner Habilitation «Die schuldhafte Parteihand-
lung»270 klargestellt hatte,271 erblickte Klein demgegenüber die Verant-
wortlichkeiten für mangelnde Prozessökonomie im Zivilprozess vor-
wiegend auf Seiten der Parteien,272 fussend auf den «nimmermüden
ablenkenden Kräfte[n] des Parteienegoismus»273.

d) Quantifizier- und Messbarkeit der Prozessökonomie?
Schliesslich durfte laut Klein nicht vergessen werden, dass sich nicht
alles, was den Zivilprozess als staatliche Wohlfahrtseinrichtung und des-
sen Prozessökonomie ausmachte, auch empirisch messen liess. «[D]enn
die angedeuteten Grundgedanken übertragen sich auf eine Unzahl ein-
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266 Klein, Pro futuro, JBl 19 (1890), S. 579; Klein, Praxis, S. 90. Siehe Rechberger, Ziele,
S. 58 f. m. w. H. und m. w. N. bei Klein.

267 Klein, Parteihandlung, S. 163 f.
268 Siehe Schoibl, Entwicklung, S. 37.
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zelner Vorkehrungen und äußern hier statistisch oft nicht erfaßbare Wir-
kungen»274, obgleich sie solche zweifellos und sinnvollerweise zeitigten.
Klein war demnach skeptisch, was die Quantifizier- und Messbarkeit
der Prozessökonomie betraf, ganz abgesehen vom Missstand, dass oft-
mals überhaupt verlässliche und repräsentative empirische Daten gar
nicht erhoben wurden275. Empirische Befunde konnten durchaus hilf-
reich sein und als objektivierte Bestätigungen dienen; Klein stützte sich
bei seinen Überlegungen zuweilen auch auf sie,276 zum Beispiel bezüg-
lich der Verfahrensdauer277, bezüglich der Häufigkeit des vorbereitenden
Verfahrens278 oder von Rekursen279. Allein alle Aspekte der Prozessöko-
nomie vermochten sie nicht zu dokumentieren. Die Prozessökonomie
auf sie zu reduzieren, namentlich auf die leicht messbare Dauer des
Zivilprozesses, dem hätte Franz Klein widersprochen; er tat das zum
Beispiel ausdrücklich bei den selteneren Prozessverzögerungen durch
parteiseitige Unzuständigkeitseinreden, die statistisch keinen Nieder-
schlag fanden und nicht empirisch ausweisbar waren280. Auf keinen Fall
durfte man bei Untersuchung der Prozessökonomie dem Irrglauben ver-
fallen, dass «man die Prozesse lediglich zählt und nicht wägt. [. . .] Die
Statistik eröffnet leider keine Möglichkeit, die Causen nach ihrer Bedeu-
tung zu sondern.»281 Und gerade – um Kleins Kritik weiterzuspinnen –
bei überschaubaren Zuständigkeitsbereichen, wie sie in Österreich bei
den Bezirksgerichten oder im Fürstentum Liechtenstein ausschliesslich
vorlagen, versagte die Statistik hinsichtlich der Erfassung der Prozess-
ökonomie: Weil die Statistik das gerichtliche prozessökonomische Han-
deln bloss anhand gewisser Merkmale wie Verfahrensdauer oder
bestimmter Prozesshandlungen registrierte, reduzierte sie es auf Teil -
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aspekte und widerspiegelte nicht die ganze zivilprozessuale Rechtswirk-
lichkeit des prozessökonomischen Handelns.282

5. Prozessökonomisches Konzept Kleins

Die beschriebenen prozessökonomischen Leitgedanken Franz Kleins,
die er der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 zugrundege-
legt hatte, bildeten gesamthaft und zusammengenommen ein prozess-
ökonomisches Konzept gemäss Franz Klein. Dieses Konzept der Pro-
zessökonomie setzte sich zusammen aus:
1. dem besonderen zivilprozessualen Zweck der Prozessökonomie

bzw. den daraus hervorgehenden prozessökonomischen Zielen der
Effizienz, Raschheit und Billigkeit des Zivilprozesses;

2. den prozessökonomischen Maximen der Verfahrenskonzentration
und gerichtlichen Prozessleitung, die als grundlegende und durch-
gängige Gebote der Prozessökonomie die Zivilprozessordnung
und deren Bestimmungen überall prägten;

3. den prozessökonomischen Leitgedanken, die einerseits für die
Umsetzung der Prozessökonomie in der Zivilprozessordnung und
andererseits für die Verwirklichung der Prozessökonomie in der
Praxis die wichtigsten spezifisch prozessökonomischen Leitsätze
festlegten, die an den entscheiden Stellen zu berücksichtigen waren.

In seinem Entwurf einer liechtensteinischen Zivilprozessordnung hatte
Gustav Walker nebst unverändert rezipierten prozessökonomischen
Mechanismen einige prozessökonomische Änderungen und Neuerun-
gen vorgenommen; dies alles betraf jedoch nur die Gestalt der Prozess-
ökonomie. Die prozessökonomischen Leitgedanken Kleins und mithin
Kleins prozessökonomisches Konzept hatte Walker ebenso aufgegriffen
und, eben weil es als flexibles Konzept mit Leitgedanken keiner konkre-
ten Änderungen bedurfte, auf die Entwürfe angewendet und sie danach
ausgerichtet. Während die folgenden Beratungen und Änderungen der
verschiedenen Gremien an der Gestalt der Prozessökonomie, wie sie in
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den Walker’schen Entwürfen bestand, teilweise (wenngleich nicht im
Wesentlichen entstellende) Änderungen vornahm und Kritik übte, so
beliessen sie alle indes das dahinter stehende, zugrundeliegende prozess-
ökonomische Konzept und dessen Ziele und Leitgedanken ausser Frage
und ohne Veränderung. Im Ergebnis war demzufolge das prozessöko-
nomische Konzept Kleins mit Walkers Absicht und unter konkludenter
Gutheissung aller folgenden Beratungen zugrundegelegt worden und
somit in die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912 eingegan-
gen, und zwar so vollumfänglich und unvermindert gültig, wie ein Kon-
zept eben nur in eine Verfahrensordnung eingehen kann. Die Antworten
auf die Fragen nach dem prozessökonomischen Konzept Franz Kleins
haben daher auch für die liechtensteinische Zivilprozessordnung von
1912 eine grundlegende Bedeutung:

Wie bedeutsam waren prozessökonomische Überlegungen für
Franz Klein in seinem zivilprozessualen Schaffen? – Wie sich herausge-
stellt hat,283 zogen sich mannigfaltige prozessökonomische Überlegun-
gen als roter Faden durch Kleins zivilprozessuales Schrifttum, und zwar
beginnend mit seiner Habilitation zur schuldhaften Parteihandlung über
«Pro futuro» und ganz besonders in den erläuternden Bemerkungen zu
seinem Entwurf der Zivilprozessordnung. Die drei prozessökonomi-
schen Faktoren Zeit, Kosten und Aufwand erwog und berücksichtigte
Klein an vielen Stellen und zog sie häufig als stützende Argumente284 bei.

Unter welchen Bezeichnungen trat in den Werken Kleins die Pro-
zessökonomie in Erscheinung? – Franz Klein verwendete mitunter den
Terminus «Prozeßökonomie»285, «Proceßökonomie»286 oder «ökono-
misch»287 und «proceßökonomisch»288. Bald sprach Klein sinngemäss
von Teilaspekten der Prozessökonomie oder in deren Kontext von
Zweckmässigkeit, Beschleunigung, Praktikabilität, Kosteneinsparung,
Konzentration, Vereinfachung oder dergleichen. Allein schon die Häu-
figkeit solcher Begriffe widerspiegelt deren Bedeutung: Namentlich in
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den erläuternden Bemerkungen zu seinem Entwurf einer österrei-
chischen Zivilprozessordnung tauchten sie praktisch auf jeder Seite auf,
doch auch in den übrigen Werken Kleins waren sie allgegenwärtig.

Inwiefern kann man von einem spezifisch prozessökonomischen
Konzept bei Franz Klein sprechen? – Es lässt sich von einem durchge-
henden prozessökonomischen Konzept sprechen, weil «sich der Ent-
wurf [der Civilprocessordnung, E. S.]», wie Klein erklärte, «allenthalben
bemüht, ein Gleichgewicht zwischen Zweck und Mittel herzustellen,
kein Institut isolirt, sondern jedes in seinen Beziehungen zu allen übri-
gen Processeinrichtungen zu betrachten und zu regeln[.]»289 Diesen
Befund bestätigt das Schrifttum Kleins insgesamt. Denn was er in ver-
schiedenen Schriften vorgeschlagen und angeregt hatte, gelang ihm im
Entwurf der Zivilprozessordnung systematisch, das heisst konsistent
und kohärent zugrundezulegen und umzusetzen. Es existierte somit
nicht nur ein «der österreichischen Verfahrensrechtskodifikation
1895/98 zugrundeliegende[s] vorlegislative[s] Konzep[t]»290, sondern ein
solches auch spezifisch in prozessökonomischer Hinsicht. Im Lichte der
Werke Kleins erhellt ebendieses prozessökonomische Konzept. Und
immer wieder kam dabei der Grundmechanismus der Prozessökonomie,
nämlich die Abwägung zwischen zivilprozessualen Zwecken und Mit-
teln, zum Tragen, und zwar vom Grossen, Ganzen und Grundlegenden
des Zivilprozesses bis hin zu dessen detaillierten Elementen einzelner
Normen:

«Leistung und Erfolg, Mittel und Zweck müssen im Prozesse in
einem richtigen Verhältnis stehen, individuell und sozial betrachtet.
[. . .] Jeder durch den Endzweck des Prozesses nicht gerechtfertigte
Aufwand an Arbeitskraft, Zeit oder Geld ist eine Debetpost. Sozial
angesehen, d. h. multipliziert mit der Zahl der angebrachten Klagen
und anhängigen Prozesse wächst der Verlust ins Riesige. Soweit er
nicht zufällig oder schuldhafterweise herbeigeführt wird, sondern
mit der Einrichtung des Verfahrens verbunden, durch sie verur-
sacht ist, würde sich Gesetzgebung und Rechtsordnung mit einem
schweren Vorwurf beladen, wenn sie es unterlassen wollten, dem
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entgegen zu treten und das Prozessieren so zu ordnen, daß dieser
Verlust vermieden oder auf ein Minimum herabgedrückt werden
könne.»291

Allerdings, obgleich latent als Konzept vorhanden, erhob Klein die Pro-
zessökonomie formell nicht in den Rang eines eigenständigen Prinzips
des Zivilprozesses. Demgegenüber widmete er beispielsweise der Kon-
zentration (als prozessökonomischer Maxime) oder der Vereinfachung
später im «Zivilprozeß Oesterreichs» eigene Kapitel.292 Die Prozessöko-
nomie, abgesehen von den besonderen prozessökonomischen Zielen des
neuen Zivilprozesses, blieb als Konzept zwar unbenannt und verstreut,
aber dennoch vorhanden und insgesamt stimmig. In der Sache kann man
folglich durchaus konstatieren: «Daher verfocht Klein den Grundsatz
der Prozeßökonomie, den er durch die ganzen Gesetze hindurch [. . .] zur
Geltung brachte.»293

IV. Ergebnis

Die Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von 1912 äusserte sich in zweifacher Weise. Einerseits trat sie in der Ver-
fahrensordnung konkret in der Gestalt von einzelnen prozessökonomi-
schen Mechanismen zutage; andererseits lag sie als ein umfassendes pro-
zessökonomisches Konzept der gesamten Verfahrensordnung zugrunde.

Die prozessökonomische Gestalt der liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung von 1912 setzte sich aus sechsundzwanzig prozessökonomi-
schen Mechanismen zusammen, welche aus einem dreifachen Schritt in
dieser Zusammenstellung zustandegekommen waren. Das bereits pro-
zessökonomisierte bezirksgerichtliche Verfahren der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895 und dessen prozessökonomische Mecha-
nismen wurden weitgehend direkt rezipiert. Damit wurden ebenfalls die
zahlreichen prozessökonomischen Mechanismen des österreichischen
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Gerichtshofverfahrens indirekt rezipiert, da es als grundlegendes Stan-
dardverfahren der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 und
so auch dem bezirksgerichtlichen Verfahren als Vorlage gedient hatte.
Schliesslich brachten die Entwürfe Gustav Walkers über die diversen
Beratungen bis hin zur Annahme der Vorschläge der zweiten Siebner-
kommission im Landtag ein paar prozessökonomische Anpassungen
und Änderungen; sie rundeten die prozessökonomische Gestalt der
Zivilprozessordnung von 1912 als eine spezifisch liechtensteinische ab.

Das prozessökonomische Konzept hinter all den genannten Mecha-
nismen stammte ursprünglich von Franz Klein. Es wurde von Gustav
Walker gutgeheissen und ohne jegliche Änderung in die Entwürfe eines
neuen liechtensteinischen Zivilverfahrens, namentlich in den Entwurf
der Zivilprozessordnung, übernommen. Dies belegen die zugehörigen
allgemeinen erläuternden Bemerkungen eindrücklich. Die Entwürfe
bewegten sich damit innerhalb der Vorgaben und insbesondere inner-
halb der prozessökonomischen Zielsetzungen, die sich seit Beginn der
liechtensteinischen Justizreform herausgestellt hatten. Indem die Wal-
ker’schen Entwürfe im Wesentlichen alle Beratungen ohne Änderungen
überstanden und später so in Kraft traten, wie Walker sie geschaffen
hatte, wurden auch hinsichtlich des prozessökonomischen Konzepts in
der Folge an den Entwürfen keine Änderungen vorgenommen, ja es
wurde diesbezüglich nicht einmal Kritik geübt. Das prozessökonomi-
sche Konzept Franz Kleins, bestehend aus dem besonderen zivilprozes-
sualen Zweck der Prozessökonomie bzw. den entsprechenden Zielen
(Raschheit, Billigkeit, Effizienz), bestehend aus den prozessökonomi-
schen Maximen (Verfahrenskonzentration, gerichtliche Prozessleitung)
sowie bestehend aus den prozessökonomischen Leitgedanken (zur dog-
matischen Umsetzung einerseits und zur forensisch-praktischen Ver-
wirklichung andererseits), beanspruchte folglich für die liechtensteini-
sche Zivilprozessordnung von 1912 im Sinne einer ratio legis unvermin-
dert Geltung: Gerade weil es ein Konzept und mithin flexibel und von
der Ausgestaltung mittels konkreter Mechanismen losgelöst war, konnte
es als solches darin eingehen und mit Blick auf die Prozessökonomie
richtungsweisend wirken.
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§ 10 Prozessökonomie beim Abschluss 
der Justizreform von 1913 bis 1915

Der zeitliche Rahmen der vorliegenden Untersuchung des liechtenstei-
nischen Zivilprozessrechts und dessen Prozessökonomie wird gemäss
der oben1 in der Einleitung dargelegten Gliederung unterteilt. (1) Zwi-
schen 1812 und 1905 waren der liechtensteinischen Justizreform Anfang
des 20. Jahrhunderts als Vorläufer einige prozessökonomische Entwick-
lungen vorangegangen. (2) Die eigentliche Justizreform zwischen 1906
und 1915 umfasste drei Phasen. (2a) In der ersten Phase von 1906 bis
1908 wurde die liechtensteinische Allgemeine Gerichtsordnung einer
Novellierung unterzogen. (2b) In der zweiten Phase von 1909 bis 1912
wurden die liechtensteinischen Zivilprozessordnung und Jurisdiktions-
norm ausgearbeitet und in Kraft gesetzt. (2c) In der dritten Phase von
1913 bis 1915 wurde das Vermittlerämtergesetz ausgearbeitet und erlas-
sen, womit die Justizreform abgeschlossen war. (3) Zwischen 1916 und
1924 führten staatliche Wandlungen auch zu Änderungen auf dem
Gebiet des liechtensteinischen Zivilprozessrechts, worunter sich insbe-
sondere einige prozessökonomische Weiterentwicklungen fanden.

Der vorliegende § 10 widmet sich (2c) der dritten Phase von 1913
bis 1915 der eigentlichen Justizreform.2 Diese Phase brachte im Fürsten-
tum Liechtenstein 1915 die Einführung von Vermittlerämtern durch ein
Vermittlerämtergesetz (I.) zusätzlich zu den neuen Zivilverfahrensgeset-
zen und markierte aus historischer Sicht den Abschluss der liechtenstei-
nischen Justizreform (1.). Konsequent setzte sich das Bemühen um zivil-
prozessuale Prozessökonomie, wie es die ganze Justizreform hindurch

473

1 Siehe oben unter §  1/II./1./d)/cc).
2 Auch hierzu gibt Ospelt, Laienrichtertum, S. 74, den besten chronologischen Über-

blick.



geherrscht hatte, auch in dieser dritten Phase und in ihrem Abschluss
fort, indem den Vermittlerämtern in erster Linie eine prozessökonomi-
sche Aufgabe (2.) im liechtensteinischen Zivilprozess zugeteilt wurde.

I. 1915: Vermittlerämtergesetz

1. Historischer Hintergrund

Franz Klein hatte mit Blick auf Rechtsrezeptionen einmal geschrieben:
«Fast jede Entlehnung, welche die einzelnen Staaten beieinander
machen, vermehrt statt des Gemeinsamen das Besondere, weil
Fremdes überall nur in der Verarbeitung übernommen wird, die
dem historisch-politischen und sozialen Wesen des rezipierenden
Staates kongenial ist.»3

In diesem Sinne erfuhr die «Zivilprozeßordnung [. . .] im Jahre 1915 eine
volkstümliche Ergänzung durch die Einführung der Vermittlungsäm-
ter»4, was eine Besonderheit im liechtensteinischen Zivilprozessrecht
schuf5. Der Kommissionsbericht zur Beratung des Gesetzesentwurfes
betreffend die Vermittlerämter mit dem Referenten Dr. Wilhelm Beck
(1885–1936)6 hielt einleitend eindrücklich fest, welche ratio legis verfolgt
wurde:

«‹Ein jeder Prozeß ist unter Umständen nach 3 Seiten hin ein
Uebel: die Ursachen eines jeden Prozesses sind ein Uebel, die Fol-
gen können u[nd] werden es in der Regel sein u[nd] unter gewissen
Voraussetzungen kann der gerichtliche Entscheid ein Uebel sein›
(Enderli, das Sühneverfahren im schweizer[ischen] Rechte. Zürich
1903. Einleitung) Die Ursachen eines jeden Prozesses sind entwe-
der eine schuldhafte oder schuldlose Rechtsverweigerung der Par-
tei oder dann die Unsicherheit des Rechts; das sind Uebel. Aber
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auch den Folgen nach kann ein Prozeß in der Regel ein Uebel sein.
Es können materielle Folgen sein (Verschwendung von Zeit und
Geld)[,] aber auch moralische (Prozeß- und Streitsucht, Rechthabe-
rei, dann Haß, Erbitterung und Rachegedanken). Endlich kann in
der Entscheidung des Prozesses ein Uebel liegen, wenn z[um]
B[eispiel] das Gericht infolge Nachlässigkeit oder Ungeschicklich-
keit einer Partei gezwungen ist, diese aus formellen Gründen u[nd]
entgegen ihrem klaren Recht zu verurteilen (Versäumnis!). Das
sind alles Erwägungen, die den Versuch der Verhinderung eines
Prozesses durch vorgängige gütliche Vermittlung sowohl im Inte-
resse des Einzelnen als des Gemeinwesens rätlich erscheinen lassen
müssen.»7

Die Einführung der Vermittlerämter bezweckte folglich eine Entlastung
des liechtensteinischen Zivilprozesses von all jenen Fällen, die anstatt in
einem gerichtlichen Verfahren bereits vorgängig in einem Vermittlungs-
verfahren gelöst werden konnten. Solche Prozessökonomie mittels eines
Vermittlungsverfahrens kam laut Beck dem liechtensteinischen Staat
zugute, indem sie unnötige Zivilprozesse gar nicht erst ans Landgericht
gelangen liess und damit gerichtlichen Aufwand und staatliche Kosten
einsparte. Ausserdem profitierten auch die einzelnen Rechtsuchenden
davon, nicht nur weil unter Umständen bereits ein Vermittlungsverfah-
ren anstelle eines längeren, teureren und aufwendigeren Zivilprozesses
sie zum beabsichtigten Ziel führte; vielmehr eignete sich die Vermittlung
auch besser dafür, sich der psychologischen Seite einer Streitigkeit zuzu-
wenden und, wie Beck es formulierte, «Streitsucht, Rechthaberei [. . .]
[und] Erbitterung» auszuräumen, wozu ein Zivilprozess nicht in diesem
Masse dienen konnte.

Die Vermittlung konnte im Fürstentum Liechtenstein bereits
damals auf eine gewisse Tradition zurückblicken,8 auf die man daher als
genuin liechtensteinisch umso williger zurückzugreifen bereit war.9 Ver-
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mittlerämter waren schon vielfach debattiert worden. Bereits im Jahre
1887 hatte der Landtag in einer Petition an den Landesfürsten gebeten,
die Einführung von Vermittlerämtern zu erwägen.10 Dieser Gedanke war
nie gänzlich verschwunden. Während der Beratungen zur Justizreform
und Zivilprozessordnung war denn auch immer wieder auf die Möglich-
keit hingewiesen worden, zusätzlich Vermittlerämter zwecks Entlastung
des Landgerichts einzuführen. Gerade im Zuge der Beschäftigung mit
den Gesetzesentwürfen Walkers waren derartige Überlegungen wie-
derum vermehrt angestrengt und vorgebracht worden. So erhielt die
zweite Siebnerkommission nicht nur den Auftrag, die Walker’schen Ent-
würfe zu prüfen, sondern sich auch über die Einführung von Vermitt-
lerämtern zu beraten und zu äussern.11 Stillschweigend war die Siebner-
kommission indes darüber hinweggegangen, bereiteten doch die Geset-
zesentwürfe Walkers wohl mehr als genügend Arbeit.

Erste konkrete Schritte zwecks Abklärungen waren in die Wege ge-
leitet worden,12weil Statistiken aus der Schweiz und aus Vorarlberg aus-
wiesen, dass die Vermittlerämter erheblich zur Entlastung der Gerichte
und Vermeidung von unnötigen Zivilprozessen beitrugen.13 In Vorarl-
berg waren Vermittlerämter im Jahre 1910 eingeführt worden und sie
hatten beachtliche Erfolge zu verzeichnen.14 Franz Klein mutmasste an-
gesichts der Misserfolge von Vermittlerämtern in österreichischen Städ-
ten, das hänge wohl damit zusammen, dass in ländlichen Gegenden mit
kleinräumigeren Verhältnissen – wozu auch das Fürstentum Liechten-
stein zählte – die Vermittlerämter günstigere Voraussetzungen anträfen.15

Am 8. November 1913 wurde vom Landtag sodann eine besondere
(dritte) Siebnerkommission gewählt,16 um über die Einführung von Ver-
mittlerämter zu beraten und dem Landtag hierüber zu berichten.17 Der
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10 Siehe oben unter §  6/I./10.
11 LI LA LTP 1911, 11. Dezember 1911, S. 44 f. (S. 2 f.); vgl. Schädler, 1912–1919, S. 25;

Lindt, Güteverfahren, S. 263; siehe Ospelt, Laienrichtertum, S. 74.
12 Vgl. LI LA LTA 1913/L01, Einführung von Vermittlerämtern, S. 5.
13 Lindt, Güteverfahren, S. 263; Ospelt, Laienrichtertum, S. 74; siehe LI LA DS

94/1915/2B, Kommissionsbericht, S. 4–6.
14 Klein, Zivilprozeß, S. 475.
15 Klein, Zivilprozeß, S. 475.
16 LI LA LTP 1913, 8. November 1913, S. 19 f. (S. 4 f.).
17 Siehe LI LA RE 1913/2471, Z. 3/Landtag.



Bericht18 folgte noch in derselben Session; darin wurde die Ausarbeitung
eines Vermittlerämtergesetzes beantragt und bereits dessen grundle-
gende Ausrichtung festgehalten.19

Den Auftrag zur Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs betreffend
die Einführung von Vermittlerämtern erhielt Wilhelm Beck und sein
Entwurf wurde daraufhin von Martin Hämmerle begutachtet und ver-
bessert; so entstand eine Mischung basierend auf dem liechtensteinischen
Prozessrecht mit sowohl schweizerischen als auch österreichischen Ein-
flüssen.20 Im Landtag zeigte sich, als der Entwurf 1913 debattiert wurde,
dass noch Änderungsbedarf bestand und so wurde die Regierung mit der
Erstellung eines Gesetzesentwurfs betraut.21 Zu diesem Gesetzesentwurf
über die Vermittlerämter wurde ein ausführlicher Kommissionsbericht
von Beck erstellt, der nicht nur rechtshistorische, rechtspolitische und
statistische Darlegungen enthielt, sondern auch die einzelnen Vorschrif-
ten des Entwurfs kommentierte und erläuterte.22 Der Bericht wurde in
der Landtagssitzung vom 25. November 1915 eingebracht, wo auch der
Gesetzesentwurf zu den Vermittlerämtern in allgemeiner Debatte und
erster Lesung behandelt wurde.23

Der Landtag nahm in der öffentlichen Sitzung vom 27. November
1915 den Entwurf eines Gesetzes über die Vermittlerämter an.24 «Die
grosse Justizreform war damit vorläufig abgeschlossen.»25 Das Gesetz
über die Vermittlerämter (VAG)26 trat, nachdem die fürstliche Sanktion
am 12. Dezember 1915 erteilt worden war, in seiner Stammfassung am
1. Mai 1916 in Kraft.
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18 Siehe LI LA LTA 1913/L01, Einführung von Vermittlerämtern, S. 5 f.
19 LI LA LTP 1913, 18. Dezember 1913, S. 99 f. (S. 6 f.); LI LA RE 1915/4173,

Zl. 24/Landtag, 18. Dezember 1913; vgl. Ospelt, Laienrichtertum, S. 74.
20 Ospelt, Laienrichtertum, S. 74; vgl. Mayr, Rechtsschutzalternativen, S. 181.
21 Ospelt, Laienrichtertum, S. 74.
22 Siehe LI LA DS 94/1915/2B, Kommissionsbericht, passim. Die erste Hälfte des

Berichts wurde abgedruckt in den O. Na. vom 4. Dezember 1915, S. 6, sowie O. Na.
vom 24. Dezember 1915, S. 6. Siehe auch Ospelt, Laienrichtertum, S. 74 f.

23 Das Protokoll der Landtagssitzung ist abgedruckt im L. Vo. vom 3. Dezember 1915,
S. 6 f.; vgl. O. Na. vom 4. Dezember 1915, S. 5.

24 LI LA RE 1915/4173, Z. 17/Landtag, 27. November 1915; das Protokoll der Land-
tagssitzung ist abgedruckt im L. Vo. vom 17. Dezember 1915, S. 5, erwähnt die
Annahme des Entwurfes aber nicht. Ospelt, Laienrichtertum, S. 75.

25 Ospelt, Laienrichtertum, S. 75.
26 Siehe Abkürzungsverzeichnis II. s. v. «VAG».



2. Prozessökonomische Wirkung der Vermittlerämter

a) Gesetzliche Aufgaben
In jeder liechtensteinischen Gemeinde als Vermittleramtskreis (§ 1 Abs.1
VAG) wurde von sämtlichen Wahlberechtigten ein Vermittler für die
Dauer von drei Jahren gewählt (§ 2 Abs. 2 VAG). Künftig hatte, «[w]er
einen Rechtsstreit anheben will, [. . .] sich an den zuständigen Vermittler
mündlich oder schriftlich zu wenden, ihm den Grund der Klage (z[um]
B[eispiel] wegen Forderung) und den Beklagten zu bezeichnen, [so -
wie] um Anordnung einer Vermittlungsverhandlung zu ersuchen» (§ 18
VAG). Eine vorgängige Vermittlungsverhandlung musste «in allen bür-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten (Klagen und Widerklagen) sowie als Süh-
neverhandlung in allen Ehrenbeleidigungssachen [nach dem liechtenstei-
nischen Strafgesetzbuch, E. S.]» (§ 8 Abs. 1 VAG) durchgeführt werden.
Es wurde mündlich und formlos verhandelt (§ 14 Abs. 2 VAG), darüber
ein Protokoll geführt (§ 23 VAG) und dem Vermittler kam keine Recht-
sprechungsgewalt zu (§ 14 Abs. 4 VAG). Die Vermittlung ersetzte den
vorgängigen Vergleichsversuch vor Gericht, wie ihn die liechtensteini-
sche Zivilprozessordnung statuierte (§§ 227–231 FL-ZPO), allerdings
blieb «es den Parteien unbenommen, auch vor Klagsanbringung beim
Landgericht einen Vergleich einzugehen» (§ 42 Abs. 1 Ziff. 3 VAG).27

Die Hauptaufgabe des Vermittlers war prozessökonomischer Art.
Sie bestand darin, unnötige Zivilprozesse zu verhindern und stattdessen
kurzerhand zu erledigen:28 «Der Vermittler soll das Vorbringen der Par-
teien gewissenhaft prüfen, gegen offenbar unbegründete Ansprüche oder
Bestreitung begründeter Rechtsbegehren geeignete Vorstellungen
machen und auf eine gütliche Erledigung des Rechtsstreites durch Ver-
gleich, Anerkennung oder Verzicht hinwirken» (§ 21 Abs. 1 VAG). Ein
vor dem Vermittler geschlossener Vergleich galt daher als gerichtlicher
Vergleich und eine vor dem Vermittler vereinbarte Anerkennung oder
ein Verzicht galt als rechtskräftiges Anerkennungs- oder Verzichtsurteil
(§ 27 Abs. 1 VAG).

Gelangte die Vermittlung nicht oder nur zum Teil zu einem solchen
Ergebnis, fungierte deren Protokoll inklusive der Verweisung der Strei-

478

§ 10 Abschluss Justizreform 1913 bis 1915

27 GMG-Komm. FL-ZPO, §  227 N. 2.
28 Vgl. Delle-Karth, S. 41.



tigkeit seitens des Vermittlers an das Landgericht als sogenannter Leit-
schein (§ 28 Abs. 1 VAG), den der Vermittler auf Antrag unverzüglich
auszustellen hatte (§ 28 Abs. 2 VAG). Eine zivilprozessuale Klage
konnte am Landgericht nur unter gleichzeitiger Einreichung eines sol-
chen Leitscheins angehoben werden (§ 39 Abs. 1 VAG), wobei das
Landgericht dessen Ausfertigung und Einreichung innert der vorge-
schriebenen Frist mit Möglichkeit zur Zurückweisung an den Vermittler
ex officio prüfte (§ 41 Abs. 1 VAG).29 Der Leitschein musste innerhalb
zweier Monate nach Scheitern der Vermittlung beantragt werden und
auch innert dieser Frist die Klage am Landgericht erhoben werden (§ 28
Abs. 3 und 4 VAG), andernfalls verfiel er und eine neuerliche Vermitt-
lung war zu dessen Erlangung und zur Klageerhebung am Landgericht
erforderlich (§ 28 Abs. 4 VAG). Nach zweimal gescheiterter Vermittlung
und zweimaligem Versäumen der Beantragung des Leitscheins und der
entsprechenden Klageerhebung beim Landgericht hatte der potentielle
Kläger «die Geltendmachung seines Rechtsanspruches für immer» ver-
wirkt (§ 28 Abs. 5 VAG).

b) Würdigung der Tätigkeit
Wie die Prozessökonomie als negatives Phänomen30 vor allem dann
erkennbar wird, wenn gegen sie verstossen wird und prozessökonomi-
sche Mängel auftreten, so ist die Sicht auf die Vermittlerämter und deren
Tätigkeit gleichermassen von vornherein eine negative. Allein die Strei-
tigkeiten, in denen eine Vermittlung scheiterte, gelangten ans Landge-
richt. Die erfolgreichen Vermittlungen hingegen, abgesehen von deren
Erfassung im jährlichen Geschäftsbericht bzw. in der Statistik zuhanden
des aufsichts- und weisungsberechtigten Landgerichts (§ 7 Abs. 1 VAG),
gingen ohne Aufsehen vor sich. Die Würdigung der prozessökonomi-
schen Wirkung der Vermittlungen darf deshalb nicht dem trügerischen
Anschein verfallen, den die als unvermittelte Streitigkeiten beim Land-
gericht eingebrachten Fälle ausüben, sondern muss auch die mit Erfolg
vermittelten Fälle berücksichtigen.31
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29 Wurde der Leitschein der Klage beizulegen vergessen, handelte es sich um ein
Formgebrechen nach §  84 Abs. 1 FL-ZPO (GMG-Komm. FL-ZPO, §  232 N. 6).

30 Siehe oben unter §  1/I./2.
31 Zum vorangehenden Absatz vgl. Delle-Karth, S. 42.



Wie sich gezeigt hat, bewirken die Vermittlerämter und ihre Tätig-
keit im Vorfeld des liechtensteinischen Zivilprozesses hauptsächlich eine
prozessökonomische Entlastung, wo es um Ehrbeleidigungen und
geringe Streitwerte unter Inländern geht. Demgegenüber wirken sie pro-
zessökonomisch gar kontraproduktiv, verzögernd, verteuernd und
eröffnen der Schikane neue Möglichkeiten, wo es um hohe Streitwerte
und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten geht. «Bei solchen Auseinan-
dersetzungen manifestiert sich das Vermittlungsverfahren als ein zeit-
und kostenaufwendiges ‹Vorgeplänkel›, aus dem immer wieder Streitig-
keiten entstehen, die alle Gerichtsinstanzen durchlaufen.»32 Nicht
zuletzt aufgrund etlicher, teilweise gesetzlich unklarer Bezüge und
Schnittstellen zwischen dem Vermittlerämtergesetz und der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung treten solche prozessökonomischen Miss-
stände ein oder bieten zumindest Raum für eine schikanöse33 Verwen-
dung.34
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32 Delle-Karth, S. 42.
33 Für ein Beispiel siehe Delle-Karth, S. 42.
34 Zum vorangehenden Absatz Schierscher, S. 11; Delle-Karth, S. 42 m. w. H.



§ 11 Prozessökonomische Weiterentwicklungen
von 1916 bis 1924

Die vorliegende Untersuchung der Prozessökonomie in der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung unterteilt ihren zeitlichen Rahmen in ein-
zelne Abschnitte, wie es oben1 einleitend als Übersicht vorausgeschickt
wurde:

Nachdem ihr (1) in den Jahren zwischen 1812 und 1905 einige pro-
zessökonomische Vorläufer vorangegangen werden, kam es (2) zwischen
1906 und 1915 zu einer liechtensteinischen Justizreform in drei Phasen.
Deren (2a) erste Phase von 1906 bis 1908 bestand in einer Novellierung
der liechtensteinischen Allgemeinen Gerichtsordnung. Deren (2b)
zweite Phase von 1909 bis 1912 umfasste die Ausarbeitung und den
Erlass der liechtensteinischen Zivilprozessordnung und Jurisdiktions-
norm. Deren (2c) dritte Phase von 1913 bis 1915 führte abschliessend
zum Erlass des Vermittlerämtergesetzes 1915. Daraufhin traten (3) in der
Zeit zwischen 1916 und 1924 noch einige prozessökonomische Weiter-
entwicklungen im liechtensteinischen Zivilprozessrecht ein, welche sich
aus politischen und staatlichen Neuerungen grundlegender Art ergaben.

Der vorliegende § 11 beschäftigt sich mit (3) der Zeit zwischen
1916 und 1924. Damals gipfelten politische Umwälzungen schliesslich
im Erlass der neuen liechtensteinischen Landesverfassung von 1921, aus
der im Jahr darauf das Gerichts-Organisationsgesetz von 1922 hervor-
ging (I.). Sie beide bewirkten zwei prozessökonomische Neuerungen:
einerseits einen erstmals vollständig inländischen Instanzenzug (1.), wie
er heute als Selbstverständlichkeit besteht; andererseits die verfassungs-
rechtliche Garantie eines durchgängig mündlichen, öffentlichen sowie
raschen Zivilprozesses (2.). Das Nachtragsgesetz aus dem Jahre 1924
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(II.) brachte ebenfalls zwei wesentliche prozessökonomische Neuerun-
gen: die Streitverhandlung bereits anlässlich der ersten Tagsatzung (1.)
sowie die volle Berufung (2.) in zweiter Instanz.

I. 1921/1922: Landesverfassung 
und Gerichts-Organisationsgesetz

Die Urfassung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung, wie sie 1912
zustande kam und 1913 in Kraft trat, deckte sich weitgehend, abgesehen
von Details und Anpassungen im Wortlaut, mit dem bezirksgerichtli-
chen Verfahren der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895. Sie
wich aber damals schon in einigen – oben bei der Ausarbeitung als
Änderungen erwähnten – Punkten von ihr ab. Seit den 1920er Jahren
wies sie infolge einiger weiterer, diesmal allerdings grundlegender Neue-
rungen und Änderungen gegenüber der österreichischen Zivilprozess-
ordnung von 1895 wesentliche Abweichungen auf.2

Nach längeren innenpolitischen Entwicklungen und Wirren3 

kam die Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5. Oktober
19214 zustande, die am 24. August 1921 vom Landtag einhellig ange-
nommen wurde, am 5. Oktober 1921 fürstlich sanktioniert wurde und
am 24. Oktober 1921 in Kraft trat.5 Sie zeitigte als neue Verfassungs-
grundlage wesentliche Änderungen in der Gerichtsorganisation und im
gerichtlichen Instanzenzug sowie in der Zivilprozessordnung, womit sie
auch die zivilprozessuale Prozessökonomie beeinflusste.

1. Inländischer Instanzenzug

Das Innsbrucker Oberlandesgericht war 1884 im österreichisch-liech-
tensteinischen Staatsvertrag zur Justizverwaltung6 als dritte Instanz
bestätigt worden und blieb dies, bis die Landesverfassung von 1921 in
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2 Zum vorangehenden Absatz Delle-Karth, S. 35.
3 Siehe Raton, S. 117–121; Goop, S. 259; Beattie, S. 45–49.
4 Siehe Raton, S. 121–136; Wille, Verfassung, S. 1004 f.
5 Wille, Verfassung, S. 1004.
6 Siehe oben unter §  6/I./8.



Art. 101 Abs. 1 LV und Art. 108 Satz 2 erster Teilsatz LV verlangte, alle
gerichtlichen Instanzen nach Liechtenstein zu verlagern.7 Das in der
Folge erlassene Gerichtsorganisationsgesetz vom 7. April 19228 errich-
tete nach § 1 (Abs. 1 für Zivilsachen) GOG einen neuen, nunmehr inlän-
dischen Instanzenzug: das fürstlich-liechtensteinische Landgericht als
erste, das fürstliche Obergericht als zweite und schliesslich der fürstliche
Oberste Gerichtshof als dritte Instanz, alle in Vaduz gelegen.9

2. Durchgängig mündlicher, öffentlicher 
sowie rascher Zivilprozess

Wie der Bericht zu den Gesetzesentwürfen betreffend die Gerichtsorga-
nisation sowie das Nachtragsgesetz zur Zivil- und Strafprozessordnung
von Wilhelm Beck festhielt, sollte künftig der «in unserer Prozeßord-
nung bereits niedergelegte Grundsatz der Mündlichkeit und Unmittel-
barkeit nicht papierene Wahrheit»10 bleiben und auch im Berufungsver-
fahren vor den neuerdings inländischen Instanzen verwirklicht wer-
den.11 Da der gesamte Instanzenzug in Zivilsachen nun im Fürstentum
Liechtenstein lag, konnte auch über alle Instanzen hinweg ein mündli-
ches, öffentliches sowie rasches Verfahren durchgeführt werden. Die
grundlegenden Gebote hierfür stellte die Verfassung von 1921 auf. So
hielt Art. 102 Abs. 1 Satz 1 LV fest: «Das Verfahren in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten ist nach den Grundsätzen der Mündlichkeit, Unmit-
telbarkeit und freien Beweiswürdigung zu regeln.» Im Berufungsverfah-
ren trug das massgeblich dazu bei, dass die beschränkte Berufung besei-
tigt und eine volle Berufung eingeführt wurde.12 Und im Sinne der Pro-
zessökonomie statuierte Art. 27 Abs. 1 LV sogar: «Der Staat sorgt für ein
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7 Vgl. Goop, S. 278.
8 LGBl. 1922 Nr. 16.
9 Zum vorangehenden Absatz Ospelt, Laienrichtertum, S. 78–81 m. w. H.; Kundert,

S. 1828; Berger, Arbeiten, S. 2 m. w. H.; Berger, Faktum, S. 4 Fn. 8 m. N.; Berger,
Rezeption, S. 6 Fn. 24, S. 26, S. 34 und S. 218 f. m. w. H.; vgl. Berger, Transfer, S. 13
Endnote xxvi; von Liechtenstein, S. 118 f.

10 Zitiert nach O. Na. vom 29. März 1922, S. 1. Vgl. Ospelt, Laienrichtertum, S. 76 f.
m. w. H.

11 O. Na. vom 29. März 1922, S. 1 m. w. H.
12 Delle-Karth, S. 37. Siehe sogleich unten unter §  11/II./2.



rasches, das materielle Recht schützendes Prozess- und Vollstreckungs-
verfahren, ebenso für eine den gleichen Grundsätzen angepasste Verwal-
tungsrechtspflege.»

II. 1924: Nachtragsgesetz

Das Nachtrags-Gesetz vom 26. Mai 1924 zur Jurisdiktionsnorm, Zivil-
prozessordnung und zu deren Einführungsgesetz13 stellte laut Gert
Delle-Karth «gewiss die wichtigste»14 Novellierung der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung im 20. Jahrhundert dar, von denen er seit
1922 insgesamt vierzehn nennenswerte zählte.15 Aufgrund der neuen
Landesverfassung von 1921 und dem Gerichtsorganisationsgesetz von
1922 mussten einige wesentliche Anpassungen und Änderungen der
Zivilprozessordnung vorgenommen werden. Franz Klein war der
Ansicht, dass auch bei vollständig deckungsgleichem Wortlaut eines rezi-
pierten Gesetzes dieses eine eigenständige, vom Vorlage-Gesetz unab-
hängige Entwicklung erfährt,16 so dass es zwangsläufig zu divergierenden
Auslegungen und Änderungen in der rezipierten Zivilprozessordnung
gekommen wäre. Mit der neuen Verfassung von 1921 bot sich allerdings
ein äusserst günstiger Anlass, alle durch die neue Verfassung bedingten
sowie alle inzwischen anderweitig nötig gewordenen Anpassungen in
der Zivilprozessordnung mittels Nachtragsgesetzen vorzunehmen.

Schon 1921 war rasch auf die neue Landesverfassung ein (erstes)
Nachtragsgesetz gefolgt, nämlich das Gesetz vom 17. Oktober 1921
betreffend Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über das gerichtli-
che Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten17, das die Zivilpro-
zessordnung in einigen Punkten novellierte. Sodann war 1922 zusam-
men mit dem Gerichtsorganisationsgesetz18 ein (zweites) Nachtragsge-
setz vom 7. April 1922 zur Zivilprozessordnung19 ergangen, das vor
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13 LGBl. 1924 Nr. 9. Siehe auch den Abdruck des Kommissionsberichts zuhanden des
Landtags in den O. Na. vom 9. April 1924, S. 1.

14 Delle-Karth, S. 44.
15 Delle-Karth, S. 44 m. w. H.
16 Klein, Rechtsannäherung, S. 977.
17 LGBl. 1921 Nr. 19.
18 LGBl. 1922 Nr. 16.
19 LGBl. 1922 Nr. 18.



allem die Berufung neu gestaltete. Das (dritte, zusammenfassende)
Nachtrags-Gesetz vom 26. Mai 192420 endlich übernahm wortwörtlich
und gesamthaft die Änderungen der genannten beiden novellierenden
Gesetze von 1921 und 1922, hob diese beiden auf und fügte weitere
Änderungen hinzu. Obwohl die Novellierungen von 1921 und 1922
zeitlich früher erfolgten und inhaltlich das Nachtrags-Gesetz von 1924
vorwegnahmen bzw. darin später schlichtweg unverändert übernommen
und erneut in Kraft gesetzt wurden, wird vorliegend allein auf das Nach-
trags-Gesetz von 1924 abgestellt. Denn dieses fungierte damals als
eigentliches, weil abschliessendes Nachtragsgesetz, indem es sämtliche in
den vorangehenden Erlassen überbrückungsweise vorgenommenen
Änderungen umfasste und künftighin systematisch wiedergab.

1. Verhandlung bereits an erster Tagsatzung

Die obligatorische Trennung zwischen erster Tagsatzung und Tagsat-
zung zur mündlichen Verhandlung, die für Streitwerte über 1000 Kro-
nen statuiert und beispielsweise von Hämmerle kritisiert21 worden war,
wurde aufgehoben:

So wurde die vormals grundsätzliche Trennung von erster Tagsatzung
und Tagsatzung zur Verhandlung zur ausnahmsweisen bzw. die ehemals
ausnahmsweise Verbindung im Falle eines Streitwerts unter 1000 Kro-
nen nun zum Grundsatz für alle Zivilprozesse. In der Praxis vermochte
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20 LGBl. 1924 Nr. 9.
21 Siehe oben unter §  8/IV./2./b).

§ 246 FL-ZPO 
(alte Fassung)
In Rechtssachen, in welchen der Be-
trag oder Wert des Streitgegenstan-
des eintausend Kronen übersteigt,
hat das Landgericht über die ord-
nungsmässige Klage die erste Tag-
satzung anzuberaumen.

§ 246 FL-ZPO 
(neue Fassung)
In der Regel ist in allen Rechtssa-
chen die erste Tagsatzung mit der
mündlichen Streitverhandlung zu
verbinden; das Gericht kann jedoch
eine abgesonderte erste Tagsatzung
anordnen.



diese Rochade allerdings nicht einzugreifen, weshalb es in praxi im
Grundsatz bei der ursprünglichen Trennung zwischen erster Tagsatzung
und Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung blieb.22

2. Volle Berufung

a) Ratio legis
In der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 war eine be -
schränkte Berufung aufgestellt, die Franz Klein aus bereits alter zivil-
prozessualer Tradition in Österreich übernommen hatte.23 Dennoch
widerfuhr der beschränkten Berufung immer wieder von neuem und
anhaltend Kritik.24 Der beschränkten Berufung war im Gegensatz zu
etlichen anderen Konstrukten der österreichischen Zivilprozessordnung,
die vielfach rezipiert wurden, nicht derselbe Erfolg und dieselbe Bestän-
digkeit beschieden. Denn wie in der liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung wurde die beschränkte Berufung überall, wenn sie überhaupt ent-
gegen allen Vorbehalten rezipiert wurde, später wieder beseitigt.25

Der Kommissionsbericht zu den Gesetzesentwürfen betreffend die
Gerichtsorganisation und das Nachtragsgesetz zur Zivil- und Strafpro-
zessordnung äusserte sich denn auch weitläufig zum Berufungsverfah-
ren: Die beschränkte Berufung de lege lata bewirke, dass sich die Stoff-
sammlung nahezu ausschliesslich vor dem Landgericht im erstinstanzli-
chen Verfahren vollziehe. Statt dass die Parteien in der Berufung neue
Vorbringen benützen könnten, seien sie auf einen neuen Zivilprozess in
Form des Wiederaufnahmeverfahrens verwiesen. Deshalb handle es sich
faktisch um einen «verkappte[n] Anwaltsprozeß»26, weil der juristische
Laie stets in die beschriebene Falle der beschränkten Berufung tappe.
Obgleich die österreichische Zivilprozessordnung vom Grundsatz eines
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22 GMG-Komm. FL-ZPO, §  246 N. 1 und §  255 N. 1.
23 Siehe beispielsweise Fasching, Weiterentwicklung, S. 109 f.; Rechberger, Ziele,

S. 64 f.
24 Siehe als Überblick aus dem Jahre 1948 Schima, S. 274 f. Siehe auch Klang, S. 87;

Leonhard, S. 156; Fasching, 100 Jahre, S. 25.
25 Sperl, S. 422 Fn. 8 m. w. H.; Fasching, Weiterentwicklung, S. 110 m. N. und S. 115;

Böhm, Neuerungsverbot, S. 242 f. m. w. N.
26 O. Na. vom 29. März 1922, S. 1.



mündlichen und öffentlichen Verfahrens ausgegangen war und deren
Rezeption im Fürstentum Liechtenstein dem angeblich treu geblieben
sei, hätte die liechtensteinische Zivilprozessordnung das genaue Gegen-
teil umgesetzt: Im Grundsatz sei die Berufungsverhandlung sowohl
theoretischer- als auch praktischerweise schriftlich und nichtöffentlich;
als Ausnahme sei sie zwar de iure mündlich und öffentlich vorgesehen,
was aber de facto kaum durchführbar sei. Angesichts des ausländischen
Rechtsmittelinstanzenzuges in Wien und Innsbruck sei von vornherein
zweifellos gewesen, dass die Rechtswirklichkeit hierauf hinauslaufe.27

Anders ausgedrückt, war ratio legis der vollen Berufung demzu-
folge: Bei Fehlen jeglichen Rechtsanwaltszwanges und der Selbstvertre-
tung der rechtsunkundigen Parteien vor Gericht konnte von ihnen kon-
sequenterweise nicht erwartet werden, dass sie alle einschlägigen Vor-
bringen bereits in der ersten Instanz tätigten oder sie andernfalls in den
Rechtsmittelinstanzen präkludiert waren.28 Die Berufung im liechten-
steinischen Zivilprozess hatte damals eine durchaus ansehnliche prakti-
sche Bedeutung, belief sich doch die Zahl der Berufungen zwischen den
Jahren 1914 bis 1920 jährlich etwa auf vierzig Fälle; jene der Revisionen
hingegen übrigens auf durchschnittlich lediglich einen Fall pro Jahr.29

b) Neuerungserlaubnis in der Berufung

aa) Im Rahmen der Berufungserklärung
Gustav Walker hatte in seinem Entwurf zur liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung die beschränkte Berufung der österreichischen Zivil-
prozessordnung übernommen und dies ausführlich begründet.30 Mit
dem Nachtragsgesetz von 1924 – mittelbar infolge der neuen Verfassung
von 1921, unmittelbar infolge des Gerichtsorganisationsgesetzes von
1922, jedoch nicht durch letzteres selbst31 – wurde die Berufung so
umgestaltet, «daß ‹neue Tatumstände und Beweise (sogar neue Angriffs-
und Verteidigungsmittel) zur Begründung oder Widerlegung der Beru-
fungsanträge unbeschränkt› vorgebracht werden dürfen, soferne sie nur
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27 Zum vorangehenden Absatz O. Na. vom 29. März 1922, S. 1; Delle-Karth, S. 37.
28 Delle-Karth, S. 40.
29 Delle-Karth, S. 38 m. N.
30 Siehe oben unter §  8/I./5./a).
31 Daher insofern unzutreffend sowohl Sperl, S. 422 Fn. 8, als auch Satter, S. 314.



zuvor dem Berufungsgegner durch Schriftsatz mitgeteilt»32 worden
waren (§ 452 Abs. 2 FL-ZPO in neuer Fassung).

Das Nachtragsgesetz gestaltete die Berufung zu einer (nur leicht
eingeschränkten) vollen Berufung in dem Sinne aus, dass inner- halb der
Berufungserklärung, das heisst mittels deren Anträgen und Gründen,
neue Vorbringen zulässig waren. Mit anderen Worten han- delte es sich
nicht um eine «unbeschränkte Neuerungserlaubnis»33: Neue Vorbringen
anlässlich der mündlichen Berufungsverhandlung waren grundsätzlich
nur im Rahmen der bereits erfolgten Berufungs- erklärung zulässig,
konnten also nicht völlig frei und unvorbereitet eingebracht werden.34
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32 Sperl, S. 422 Fn. 8, Hervorhebungen im Original.
33 Delle-Karth, S. 40. Daher trifft es nicht ganz zu, wenn Satter, S. 314, bemerkte, es

wären «auch neue Angriffs- und Verteidigungsmittel unbeschränkt zugelassen»
(Hervorhebung E. S.) worden.

34 Zum vorangehenden Absatz: (als historische Quelle) O. Na. vom 29. März 1922,
S. 1; (aus der Rechtswissenschaft) Delle-Karth, S. 40; GMG-Komm. FL-ZPO, §  452
N. 12 m. w. H.

§ 432 Abs. 1 FL-ZPO 
(alte Fassung)
Das Berufungsgericht überprüft die
Entscheidung des Gerichtes erster
Instanz innerhalb der Grenzen der
Berufungsanträge.

§ 432 Abs. 1 FL-ZPO 
(neue Fassung)
Vor dem Berufungsgericht wird der
Rechtsstreit innerhalb der Grenzen
der Berufungsanträge und Beru-
fungsgründe von neuem öffentlich
verhandelt und entschieden, soweit
er nicht schon in dem Vorverfahren
erledigt wird.

§ 423 Abs. 2 FL-ZPO 
(neu)
Die Parteien können im Rahmen
der Berufungsanträge und Beru-
fungsgründe neue Angriffs- und
Ver teidigungsmittel, welche in ers-
ter Instanz nicht vorgebracht wor-
den sind, insbesondere neue Tatsa-
chen und Beweise vorbringen.



bb) Ohne Verschleppungsabsicht
Mit dem neu geschaffenen § 452 Abs. 3 FL-ZPO wurde als prozessöko-
nomischer Mechanismus allerdings die «Grenze der zulässigen Neue-
rungen [. . .] durch die Verschleppungsabsicht gezogen»35, worauf schon
Wilhelm Beck im Bericht zum Nachtragsgesetz hingewiesen und diese
Neuerung in § 452 FL-ZPO besonders herausgestrichen hatte36.
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35 Marxer, Prozeßrecht, S. 7.
36 O. Na. vom 29. März 1922, S. 1; vgl. Delle-Karth, S. 37 f.

§ 452 Abs. 1 FL-ZPO 
(alte Fassung)
In der Verhandlung vor dem Appel-
lationsgerichte darf mit Ausnahme
des Anspruches auf Erstattung der
Kosten des Berufungsverfahrens
weder ein neuer Anspruch, noch
eine neue Einrede erhoben werden.

§ 452 Abs. 2 FL-ZPO 
(alte Fassung)
Tatumstände und Beweise, die nach
Inhalt der erstrichterlichen Prozess-
akten und des Urteilstatbestandes in
erster Instanz nicht vorgekommen
sind, dürfen von den Parteien im Be-
rufungsverfahren nur zur Dartuung
oder Widerlegung der geltend ge-
machten Berufungsgründe vorge-
bracht werden, auf solches neue
Vorbringen darf überdies nur dann
Rücksicht genommen werden, und
wenn es vorher im Wege der Beru-
fungsschrift oder mittels vorberei-
tenden Schriftsatzes (§ 438) dem Ge -
gner mitgeteilt wurde.

§ 452 Abs. 1 FL-ZPO 
(neue Fassung)
In der Verhandlung vor dem Beru-
fungsgerichte dürfen innerhalb der
Grenzen der Berufungsanträge und
Berufungsgründe neue Ansprüche
und Einreden erhoben werden.

§ 452 Abs. 2 FL-ZPO 
(neue Fassung)
Neue Angriffs- und Verteidigungs-
mittel und insbesondere neue Tat-
umstände und Beweise dürfen die
Parteien im Berufungsverfahren zur
Begründung der Berufungsanträge
oder zu deren Widerlegung dann
unbeschränkt vorbringen, wenn die-
ses Vorbringen vorher im Wege der
Berufungsschrift oder der Beru-
fungsmitteilung (§ 438) dem Gegner
mitgeteilt worden ist.



Der neue § 452 Abs. 3 FL-ZPO war das Paradebeispiel eines prozess-
ökonomischen Mechanismus, der sich nahtlos in die Zivilprozessord-
nung fügte, indem er auch sonst häufig auftretende prozessökonomische
Elemente in sich vereinigte. Parteiseitige Vorbringen konnten, mussten
indes nicht, vom Gericht in Ausübung der prozessökonomischen Pro-
zessleitung zurückgewiesen werden, wobei dem Gericht insofern Hand-
lungsspielraum zukam, als es ex officio oder erst auf Antrag hin tätig
werden konnte. Vorausgesetzt war eine Verschleppungsabsicht, die die
Partei mit ihrem Vorbringen verfolgte, womit dem Gericht eine freie
Würdigung der Umstände erlaubt wurde. Der Sanktionenkatalog war
offengehalten. Das betreffende Vorbringen konnte zurückgewiesen wer-
den, so dass nicht nur die faktische Prozessverzögerung und Verletzung
der Prozessökonomie unterblieb, sondern der materielle Nachteil die
verschuldende Partei selbst traf. Das Gericht konnte alternativ das Vor-
bringen zugunsten der Gründlichkeit und materiellen Wahrheit dennoch
berücksichtigen, allerdings die negativen Folgen des prozessökonomi-
schen Verstosses dadurch abmildern und auf die verschuldende Partei
abwälzen, indem es ihr die Prozesskosten auferlegte; wiederum verblieb
Handlungsspielraum im Ausmass von gänzlicher bis zu teilweiser Über-
bürdung der Prozesskosten. Zudem konnte das Gericht kumulativ zu
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§ 452 Abs. 3 FL-ZPO 
(neu)
Ein solches Vorbringen von neuen
Ansprüchen oder Einreden, neuen
Tatsachen und Beweisen kann je-
doch vom Gerichte auf Antrag oder
von amteswegen als unstatthaft er-
klärt werden, wenn es in der Ab-
sicht, den Prozess zu verschleppen,
nicht früher vorgebracht worden ist,
oder es können statt dessen vom Ge-
richte die Prozesskosten der betref-
fenden Partei ganz oder teilweise
auferlegt oder es kann eine Mutwil-
lensstrafe wegen Prozessverschlep-
pung verhängt werden (§§ 44 und
408).



einer der beiden genannten Sanktionen eine Mutwillstrafe aussprechen,
die nicht die Folgen der Verletzung der Prozessökonomie ausglich, son-
dern diese an sich bestrafte.

cc) Im mündlichen Berufungsverfahren
Aus der vollen Berufung unter fast uneingeschränkter Neuerungser-
laubnis musste bezüglich der Berufungsverhandlung auch eine Rochade
von Grundsatz und Ausnahme bei der Mündlichkeit erfolgen. Eine volle
Berufung hatte nur Sinn, wenn vor den nun inländischen Instanzen, wo
die Parteien ohne allzu grosse Mühen anwesend sein konnten, mündlich
verhandelt wurde. So wurde das Berufungsverfahren von vormals
grundsätzlich schriftlich und ausnahmsweise (indes kaum praktikabel)
mündlich umgekehrt. Gemäss Nachtragsgesetz war die Berufungsver-
handlung vice versa grundsätzlich mündlich und bloss ausnahmsweise
schriftlich:
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§ 449 Abs. 1 FL-ZPO 
(alte Fassung)
Das Appellationsgericht hat in der
Regel über die Berufung in nichtöf-
fentlicher Sitzung ohne vorherge-
hende mündliche Verhandlung zu
entscheiden.

§ 449 Abs. 2 FL-ZPO 
(alte Fassung)
Das Appellationsgericht kann je-
doch, wenn beide Teile durch Advo-
katen vertreten sind, beide Teile den
Antrag auf Anordnung einer münd-
lichen Berufungsverhandlung stellen
und es im einzelnen Falle dem Ap-
pellationsgerichte behufs Entschei-
dung über die Berufung erforderlich
erscheint, auch eine Tagsatzung zur
mündlichen Verhandlung anberau-
men.

§ 449 Abs. 1 FL-ZPO 
(neue Fassung)
Vor dem Berufungsgericht wird in
der Regel mündlich verhandelt.

§ 449 Abs. 2 FL-ZPO 
(neue Fassung)
Die Parteien können auf die Anord-
nung einer mündlichen Verhand-
lung über die Berufung verzichten.
Der Verzicht ist wirksam, wenn er
von beiden Parteien in der Beru-
fungsschrift oder durch einen dem
Landgerichte überreichten, vorbe-
reitenden Schriftsatz ausdrücklich
erklärt wurde.



Wie vorteilhaft und unumgänglich der liechtensteinische Gesetzgeber
eine mündliche Berufungsverhandlung angesichts einer vollen Berufung
beurteilte, zeigte der neu geschaffene § 449 Abs. 3 FL-ZPO. Letztlich
sollte nämlich das prozessleitende Gericht darüber entscheiden, ob in
casu wirklich von einer mündlichen Berufungsverhandlung abgegangen
würde:

c) Prozessökonomische Würdigung
Nachdem das erstinstanzliche Urteil zugestellt wurde, hatte die Partei
ganze vier Wochen Zeit dafür, sich für den Fall der Einlegung des Rechts-
mittels zu überlegen, welche weiteren Tatsachenbehauptungen oder ande-
ren Beweisvorbringen sie noch zu ihren Gunsten in der Berufungserklä-
rung anbringen könnte.37 Inwiefern ein derartiger Mechanismus allzu sehr
zulasten der Prozessökonomie, weil einseitig zugunsten der Gründlich-
keit wirkte, fasste Gert Delle-Karth folgendermassen zusammen:

«Mit dieser wenngleich eingeschränkten Neuerungserlaubnis im
Berufungsverfahren wurde freilich eine tragende Säule und das
augenfälligste Charakteristikum des Rechtsmittelverfahrens nach
der österreichischen Z[ivilprozessordnung] beseitigt. Dieses Cha-
rakteristikum liegt darin, dass im Berufungsverfahren nicht mehr
neuerlich der geltend gemachte Anspruch, sondern nur die Rich-
tigkeit der Entscheidung des L[andgerichts] und des ihr vorange-
gangenen Verfahrens überprüft wird. Dieser Grundsatz beruht auf
jahrhundertealter Prozesstradition und ist Ausfluss einer Grund-
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37 Delle-Karth, S. 40.

§ 449 Abs. 3 FL-ZPO 
(neu)
Die Entscheidung über die Berufung
erfolgt dann [bei gültigem Verzicht
der Parteien, E. S.] in nicht öffentli-
cher Sitzung, ohne vorhergehende
mündliche Verhandlung. Das Ge-
richt kann jedoch, wenn dies im ein-
zelnen Falle erforderlich erscheint,
trotzdem eine mündliche Verhand-
lung anordnen.



wertung des Zivilprozessgesetzgebers über den Zweck und den
Gegenstand von Rechtsmitteln. Aufgabe der ersten Instanz ist pri-
mär die Feststellung des zwischen den Parteien strittigen entschei-
dungswesentlichen Sachverhaltes, was einen meistens sehr bedeu-
tenden Aufwand an Zeit, Mühe und Sorgfalt erfordert. Eine abso-
lut richtige Feststellung des Sachverhaltes kann selbst bei grösstem
Aufwand wegen der Unzulänglichkeit der Beweismittel nicht
garantiert werden, schon gar nicht durch das Berufungsgericht, das
Zeugen und Parteien hört, wenn schon längere Zeit seit dem Aus-
sagefaktum bzw[.] der erstinstanzlichen Vernehmung verstrichen
ist. Es ist unrealistisch und eine Fiktion, wollte man in allen Fällen
eine absolut richtige Entscheidung einfordern. Realistisch ist einzig
die grösstmögliche Richtigkeitsgewähr und das Postulat, eine Ent-
scheidung möglichst rasch und unter Aufwendung von Kosten her-
beizuführen, die mit dem Wert des Streitgegenstandes in einem
vernünftigen Verhältnis stehen.»38

Delle-Karth folgerte, dass ausschliesslich eine beschränkte Berufung die-
sen Erfordernissen genüge, indem sie lediglich eine Prüfung des erstin-
stanzlichen Verfahrens und dessen Urteils bezwecke; so laufe sie nämlich
nicht darauf hinaus, der Partei die Wiederholung jenes Verfahrens und
dadurch die Beseitigung der ihr darin unterlaufenen Nachlässigkeiten zu
ermöglichen.39 Es sei prozessökonomisch der falsche Weg, über eine
volle Berufung die Gründlichkeit im Zivilprozess sicherstellen zu wol-
len. Vielmehr seien innerhalb des erstinstanzlichen Verfahrens die
sowieso bestehenden Mechanismen zwecks Gründlichkeit auszuschöp-
fen, so zum Beispiel die Erforschung des Sachverhaltes von Amtes
wegen (§§ 84, 178 und 179 FL-ZPO) oder mittels der materiellen Pro-
zessleitung (§§ 182 und 452 FL-ZPO).40 Verstösse dagegen bildeten übri-
gens einen Verfahrensmangel (§ 465 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 FL-ZPO), gegen
den in der Berufung erfolgreich vorgegangen werden könne.41

Der prozessökonomisch signifikante Unterschied zwischen einem
Zivilprozess mit beschränkter Berufung gegenüber einem solchen mit
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38 Delle-Karth, S. 40, Hervorhebungen E. S.
39 Delle-Karth, S. 40.
40 Delle-Karth, S. 40.
41 Delle-Karth, S. 40.



voller Berufung zeige sich weniger am Berufungsverfahren selbst. Viel-
mehr wirke beim ersteren die beschränkte Berufung derart auf das erst-
instanzliche Verfahren, dass der Zivilprozess insgesamt prozessökono-
mischer ausfalle. Denn wenn die Parteien und Anwälte bereits vor der
Erstinstanz sorgfältig und nach Kräften vollständig sämtliche Tatsachen
und Beweise vortragen, weil sie ansonsten Gefahr laufen, sie in der Beru-
fung nicht mehr vorbringen zu können, verhindert die beschränkte
Berufung dadurch Verzögerungen und taktische Verschleppungen.
Dabei bestätigten Erhebungen, dass eine beschränkte Berufung nicht
zwangsläufig Urteile nach sich ziehe, die der materiellen Wahrheit zuwi-
derlaufen. Überdies legten Erhebungen ebenso nahe, dass eine Wieder-
holung des Verfahrens vor der Berufungsinstanz «meist zum Nachteil
der wirtschaftlich schwächeren Partei»42 geschehe.43

Delle-Karth zog schliesslich folgende prozessökonomische Kon-
klusion:

«Im besonderen Masse gelten diese Erwägungen für das Fürsten-
tum Liechtenstein, das die österr[eichische] Zivilprozessordnung
rezipierte. Deren Neuerungsverbot hat sich als tragendes funktio-
nales Element eines schleunigen und kostengünstigen und damit
eines ökonomisch ebenso effizienten wie sozial gerechten Zivilpro-
zesses erwiesen. Die in Liechtenstein erfolgte Aufpfropfung der
Neuerungszulässigkeit auf das in den Grundzügen unverändert
gebliebene Berufungsverfahren der [österreichischen Zivilprozess-
ordnung] begründet nach meinem Dafürhalten zweifellos eine Sys-
temwidrigkeit, die verfahrensverzögernde und kostensteigernde
Auswirkungen hat. [. . .] Eine Neuerungserlaubnis für in erster
Instanz unvertretene Parteien und ein Neuerungsverbot nach
österr[eichischem] Muster für jene überwiegende Mehrzahl von
Prozessen, die erstinstanzlich durch [Rechtsanwälte] geführt wer-
den, wäre [meines Erachtens] eine massgeschneiderte Lösung für
den liechtensteinischen Zivilprozess mit allen dargestellten positi-
ven Konsequenzen.»44
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42 Delle-Karth, S. 41.
43 Zum vorangehenden Absatz Delle-Karth, S. 40 f. m. w. N., der unter anderem auf

Böhm, Neuerungsverbot, S. 239 f. und S. 243 f., verweist.
44 Delle-Karth, S. 41, Hervorhebungen E. S.



§ 12 Folgefrage: Rückkehr zum ursprünglichen
Konzept der Prozessökonomie?

Es hat sich erwiesen, dass Franz Klein in der österreichischen Zivilpro-
zessordnung von 1895 ein prozessökonomisches Konzept verfolgte und
in prozessökonomischen Mechanismen umsetzte.1 Gustav Walker hat
nicht nur diese Mechanismen, sondern auch dieses prozessökonomische
Konzept in die liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912 über-
nommen.2 Schon bald nach ihrem Inkrafttreten wurden beide Zivilpro-
zessordnungen gleichermassen unter prozessökonomischen Gesichts-
punkten novelliert, weil im Laufe der Zeit Veränderungen der Umwelt
eintraten, die an den Zivilprozess neue prozessökonomische Herausfor-
derungen stellten. Es fragte sich somit: Haben die Novellierungen in der
Zivilprozessordnung das ursprüngliche, bewährte prozessökonomische
Konzept und dessen Mechanismen zielführend und gewinnbringend
fortentwickelt? Konnte das ursprüngliche prozessökonomische Kon-
zept und konnten dessen Mechanismen auch die zeitgenössischen neuen
prozessökonomischen Probleme bewältigen und die zeitgenössischen
neuen Anforderungen an die Prozessökonomie erfüllen?

Solche Fragen und Überlegungen lösten in Österreich bereits
Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute andauernde Diskussionen um
eine Folgefrage (I.) aus, welche lautet: Soll de lege ferenda in der Zivil-
prozessordnung eine Rückkehr namentlich zu Franz Kleins ursprüngli-
chem Konzept der Prozessökonomie und dessen Mechanismen stattfin-
den oder nicht? Und bejahendenfalls: Wie lässt sich eine solche Rück-
kehr umsetzen? Das Spektrum der Meinungen (II.) hierzu deckte von
Befürwortung (1.) bis zu Ablehnung (2.) einer solchen Rückkehr alles
ab, wobei inzwischen die abwägenden Ansichten (3.) vorherrschen:

495

1 Siehe oben unter §  9/III./5.
2 Siehe oben unter §  9/II. und III.



Diese treten für eine grundsätzliche, vorwiegend praktische Rückbesin-
nung auf das Klein’sche prozessökonomische Konzept und dessen pro-
zessökonomische Mechanismen ein, zeigen sich indes bei wirklichem
Bedarf gegenüber Neuerungen und Änderungen aufgeschlossen.

Obwohl solche Diskussionen im Fürstentum Liechtenstein wenn
überhaupt, so nur ansatzweise geführt worden sind, stellt sich die Fol-
gefrage für den liechtensteinischen Zivilprozess mutatis mutandis. Eine
eigenständige Würdigung der Folgefrage für die liechtensteinische Zivil-
prozessordnung (III.) muss dabei zunächst die unausgesprochenen
Voraussetzungen und Grenzen des Klein’schen prozessökonomischen
Konzepts vergegenwärtigen und eingestehen (1.); sodann gilt es insbe-
sondere, der Prozessökonomie als Schlagwort kritisch entgegenzutreten
(2.) und sie dort zu entlarven, wo sie nur zum Wohlklang vorgebracht
wird. Das aktuelle Beispiel der Vereinheitlichung der Rechtsmittelfristen
(3.), welche im liechtensteinischen Landtag debattiert wurde, kann
schliesslich konkret aufzeigen, inwiefern eine Rückbesinnung auf das
prozessökonomische Konzept Kleins mitunter dazu beitragen kann,
zeitgenössische prozessökonomische Probleme zu lösen.

I. Diskussionen um die Folgefrage

Franz Klein bemerkte im Jahre 1914 – ein später berühmt gewordenes
Diktum –, «es schiene ihm, als legten sich Nebel um das Gebäude der
Zivilprozeßordnung, als zeigten sich Risse und Sprünge darin.»3 Ähnlich
fiel Kleins Kritik der österreichischen Gerichtsentlastungsnovelle von
1914 aus: «Es ist ein krauses Gemenge von Einflickungen, Textemenda-
tionen, Abschnitzel und Spänen, das zum größten Teile nur mit dem
Gesetzbuch in der Hand zu verstehen ist.»4 Mit den genannten beiden
Aussagen gab Klein zu verstehen, dass einerseits die Verwirklichung der
Zivilprozessordnung in der Praxis, auf die er stets soviel Wert gelegt
hatte, nicht mehr wie noch in den Jahren kurz nach dem Inkrafttreten
der Zivilprozessordnung im beabsichtigten und nicht zuletzt prozess-
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3 Zitiert nach Sperl, S. 439.
4 Klein, Zivilprozeß, S. 24. Siehe Klang, S. 87 f.



ökonomischen Sinne geschah.5 Andererseits schadeten Kleins Ansicht
nach komplizierte und allzu systemfremde Novellierungen, sogar wenn
sie wie die Gerichtsentlastungsnovelle in erster Linie angeblich prozess-
ökonomischen Zielen dienen sollten, der Zivilprozessordnung und
deren systematischer Prozessökonomie.

Angesichts solcher Entwicklungen sah sich bereits Klein notge-
drungen vor die sich daraus ergebende Folgefrage gestellt: Sollte und
konnte im Zivilprozessrecht de lege ferenda wieder zum ursprünglichen
prozessökonomischen Konzept der österreichischen Zivilprozessordnung
von 1895 zurückgekehrt werden, um bisherige nachteilige prozessöko-
nomische Entwicklungen zu beheben und künftig prozessökonomisch
vorteilhaftere Entwicklungen zu ermöglichen? Nachdem diese Frage
einmal aufgeworfen worden war, verschwand sie in Österreich bis heute
nie mehr gänzlich aus den Diskussionen um prozessökonomische Ent-
wicklungen de lege ferenda. Was die Antworten auf die Frage angeht,
gingen die Meinungen seit jeher auseinander: Es fanden sich befürwor-
tende, ablehnende sowie abwägende Stimmen. Während in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts alle drei Arten von Meinungen nebeneinan-
der bestanden, haben sich seither die abwägenden Ansichten allmählich
durchgesetzt und herrschen heute vor. Ansonsten aber ist ein feineres
zeitliches Muster nicht ersichtlich und die jeweils angeführten Argu-
mente bleiben damals wie heute dieselben. Daher werden im Folgenden
die Ansichten nicht chronologisch, sondern sachlich nach deren Position
als befürwortend, ablehnend sowie abwägend gegliedert, gleichwohl
aber mit Jahresangaben versehen.

Im Gegensatz zu Österreich wurde in Bezug auf die liechtensteini-
sche Zivilprozessordnung die Frage mangels eigenständiger zivilprozes-
sualer Lehre zwar nicht aufgeworfen. Die Frage stellt sich in der Sache
aber mutatis mutandis ebenso. Als liechtensteinische Besonderheit
infolge der Rezeption und Anpassung der Zivilprozessordnung lautet
die spezifisch liechtensteinische Folgefrage genaugenommen: Soll und
kann im liechtensteinischen Zivilprozessrecht de lege ferenda wieder auf
das ursprüngliche prozessökonomische Konzept zurückgegangen wer-
den, wie es Franz Klein entworfen und in der österreichischen Zivilpro-
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zessordnung von 1895 umgesetzt hatte und welches alsdann durch Gus-
tav Walker in der Fassung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
von 1912 rezipiert und, mit liechtensteinischen Anpassungen versehen,
zugrundegelegt wurde?

II. Spektrum der Ansichten

1. Befürwortend

Für eine allgemeine Rückkehr zur ursprünglichen Zivilprozessordnung
von 1895, wie Franz Klein sie entworfen hatte, sprach sich 1948 Fried-
rich Kübl aus. Indem er eine allgemeine Rückkehr zur Zivilprozessord-
nung von 1895 forderte, schloss er das prozessökonomische Konzept als
einen wesentlichen Teil davon mit ein. Kübl regte an,

«man sollte sie [die österreichische Zivilprozessordnung, E. S.],
wenn diese Wortneubildung gestattet ist, veraltern, das heißt, sie in
ihrer ursprünglichen Reinheit wiederherstellen. Fast alle Novellen
zu den Zivilprozeßgesetzen sind Behelfe, die vielleicht die Not der
Zeit erforderlich gemacht hat, die aber, sobald dieser Notstand
behoben ist, wieder verschwinden sollten, denn sie drohen das
Niveau der Zivilprozeßordnung herabzudrücken.»6

Obschon der durchgängig pathetische und Klein huldigende Ton in
Kübls Aufsatz zur Vorsicht mahnt, ist seine Position durchaus zu
berücksichtigen: Wenn es sich bedauerlicherweise schon nicht verhin-
dern lässt, dass systemlose und dem zugrundeliegenden ursprünglichen
Konzept zuwiderlaufende zivilprozessuale Novellierungen vorgenom-
men werden, sollten diese spätestens dann wieder rückgängig gemacht
werden, sobald sie nicht mehr unumgänglich erforderlich sind. Auf diese
Weise liesse sich mit partiellen, jeweils hinzutretenden und wieder ent-
fallenden Novellierungen den wechselnden aktuellen Anforderungen an
den Zivilprozess genügen und dabei zugleich auf Dauer das bewährte
Konzept der Zivilprozessordnung aufrechterhalten.
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2. Ablehnend

Im Jahre 1948 trat Hans Schima den seines Erachtens leichtsinnigen
Rufen nach einer generellen Rückkehr zur ursprünglichen Zivilprozess-
ordnung von 1895 entgegen. Seine Ausführungen zur Zivilprozessord-
nung galten dabei totum pro parte auch für die Forderungen nach einer
Rückkehr zum ursprünglichen prozessökonomischen Konzept:

«Unsere Justizgesetze sind aber ein schönes Beispiel dafür, daß sich
ein Gesetz auch jung erhalten kann. [. . .] Auch dürfen persönliche
Empfindlichkeiten, die jede Änderung des ursprünglichen Textes
als Gesetzesfrevel empfinden, keine Rolle spielen [. . .]. Die Novel-
len waren freilich Gelegenheitsgesetzgebungen mit allen ihren
Nachteilen, sie sind auch nicht so organisch ins Gesetz eingepaßt
[. . .], sie bilden aber in keiner Weise einen Fremdkörper [. . .].»7

Sich allein aus Gründen der Nostalgie sämtlichen zivilprozessualen
Neuerungen zu verschliessen, verurteilte Schima, weil die Gegenwart
neue Herausforderungen an den Zivilprozess heranträgt, die er als zeit-
gemäss-fortschrittlicher Zivilprozess bewältigen muss. Gewandelte Ver-
hältnisse erfordern einen sich wandelnden Zivilprozess. Es ist dabei
nicht hilfreich und zielführend, sich pauschal gegen jegliche Form von
Novellierungen zu sträuben, indem diese alle als unsystematisch und als
blosse zivilprozessuale Anlassgesetzgebungen, beispielsweise unter pro-
zessökonomischen Zielen, abgetan werden. Wohlüberlegte und sorgfäl-
tige Novellierungen vermögen sich durchaus in die Zivilprozessordnung
einzufügen, ohne dass sie störend wirken oder anderweitige kontrapro-
duktive Effekte zeitigen.
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7 Schima, S. 254 f. – Später allerdings einschränkend mit der Mahnung: «Ein Ruf nach
dem Gesetzgeber muß sorgfältig überlegt werden. Denn die Beseitigung von
Unstimmigkeiten erzeugt bekanntlich immer wieder neue Streitfragen, weshalb es
sich in vielem empfiehlt, bei einer einheitlichen Rechtsprechung zu bleiben, ohne
der Praxis durch eine Gesetzesänderung Rechnung zu tragen» (Schima, S. 260).



3. Abwägend

Eine abwägende Ansicht vertraten mehrere Stimmen in der Lehre.8 Hans
Sperl bemerkte bereits 1926 in seinem Nachruf auf Franz Klein, es be-
deute «vielmehr im Geiste von Franz Klein vorschreiten, wenn man seine
Grundgedanken auf teilweise veränderten neuen Wegen, wie die neue
Zeit sie erfordert, zu erreichen strebt.»9 Die oben10 erwähnten Beobach-
tungen Kleins, nämlich die Zivilprozessordnung weise Risse auf und
komplizierte Novellierungen schadeten ihr, griff Sperl auf und stellte es
einerseits der Praxis anheim, mit den gegebenen Mitteln für die Verwirk-
lichung eines prozessökonomischen Zivilprozesses zu sorgen. Anderer-
seits, so Sperl, stehe es ausser Zweifel, dass die tiefgreifenden Wandlun-
gen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft seit Schaffung der Zivilprozess-
ordnung auch Änderungen am Zivilprozess bedingten; der Leistung
Kleins und der Qualität seiner Zivilprozessordnung hafte dadurch kei-
neswegs ein Makel an, denn es handle sich um den Lauf der natürlichen
Entwicklung.11 Sperl plädierte folglich dafür, das ursprüngliche prozess-
ökonomische Konzept der Zivilprozessordnung zwar beizubehalten, es
jedoch angesichts der neuen Aufgaben des Zivilprozesses gesetzgeberisch
so auszugestalten und fortzubilden, wie es sich als erforderlich erwies.

Rainer Sprung in einem Aufsatz aus dem Jahre 1981 plädierte einer-
seits in gewissen Fragen dafür, anstelle einer übereilten Novellierung
einzelner Teile der Zivilprozessordnung die bestehenden Vorschriften
der Prozessökonomie so anzuwenden und auszuschöpfen, wie sie ohne
Änderung Abhilfe schaffen können:12

«Ich weiß freilich, daß eine solche Propagierung einer Rückkehr
zur Z[ivilprozeßordnung] mühsame Bemühungen erfordert und
solches weniger publicityträchtig ist als die ‹Reform›, solcher wäre
aber häufig der effektvollere Weg zu einer volksnahen und sozialen
Rechtspflege!»13
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8 Siehe so ausdrücklich Fasching, Weiterentwicklung, S. 116 mit Fn. 110.
9 Sperl, S. 440. Vgl. zustimmend Leonhard, S. 156 und S. 159.
10 Siehe oben unter §  12/I.
11 Sperl, S. 439.
12 So hinsichtlich der Verfahrensbeschleunigung Ballon, Verfahrensdauer, S. 8 und

S. 10; ebenso Jelinek, S. 609.
13 Sprung, Zielsetzungen, S. 346, vgl. S. 345.



Andererseits setzte Sprung sich dafür ein, dass die Zivilprozessordnung
in ihrem Wortlaut bereinigt und geklärt wird sowie mittlerweile zur lex
imperfecta gewordene Vorschriften entfernt werden.14 Darüber hinaus
schlug er gerade dort vor, Verbesserungen vorzunehmen, wo andere
Ansichten die zeitlose Stärke der Zivilprozessordnung Kleins situieren,
nämlich bei den Konzentrationsvorschriften.15 Bei der Abwägung zwi-
schen der Erhaltung und Wiederbelebung der ursprünglichen sowie der
zeitgemässen Erneuerung der derzeitigen Zivilprozessordnung sollte
laut Sprung eine «Gesamtschau»16 helfen. Aus deren Sicht lasse sich die
Entscheidung für und wider das eine oder das andere jeweils treffen:

«Sie vermeinen durch punktuelle, häufig systemfremde Aufpfrop-
fung vordergründigen Schlagworten einer häufig nur kurzlebigen
Tagespolitik nachzukommen, übersehen dabei aber, daß solche
punktuellen Neuerungen wegen ihrer, von den Reformern offen-
sichtlich unbedachten Auswirkungen auf das Gesamtkonzept unse-
res ‹sozialen Zivilprozesses› die heute mehr denn je gültigen Leit-
motive dieses Gesamtkonzepts zerstören. Der Zivilprozeß darf kein
Instrument der Tagespolitik sein, er hat den Gegenstand wohl-
überlegter Rechtspolitik zu bilden! Die erste Aufgabe verantwor-
tungsbewußter Reformer muß es daher sein, die den österrei-
chischen Zivilprozeß prägenden Leitlinien der Gegenwart in Erin-
nerung zu rufen und deren Ausformung in den einzelnen
zivilprozessualen Normen aufzuzeigen. [. . .] Hierzu ist es unum-
gänglich, die Zeit und Geistesströmungen sowie die sozialen und
wirtschaftlichen Daten von ‹damals› auf ihre Korrespondenz oder
Diskrepanz zu gegenwärtigen und künftigen Wertvorstellungen zu
prüfen und daraus die erforderlichen Konsequenzen für die Gestal-
tung von Einzelregelungen zu ziehen.»17

Hans W. Fasching befasste sich in zwei Aufsätzen, 1988 und 1998, unter
anderem mit der Frage nach einer Rückkehr zur ursprünglichen öster-
reichischen Zivilprozessordnung von 1895 de lege ferenda. Allem voran
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14 Sprung, Zielsetzungen, S. 349.
15 Sprung, Zielsetzungen, S. 349.
16 Sprung, Zielsetzungen, S. 349.
17 Sprung, Zielsetzungen, S. 349, Hervorhebungen E. S.



warnte er: Die «stereotype Berufung auf den Geist Franz Kleins – sie
kommt ständig vor – muß sich nämlich ihre mangelnde Überzeugungs-
kraft entgegenhalten lassen»18, und zwar insofern, als sie die inzwischen
grundlegend gewandelten Verhältnisse in Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft nicht berücksichtigt und stattdessen die Lösungen Kleins um ihrer
selbst willen verlangt.19 Fasching gelangte zum Ergebnis, dass der öster-
reichische Gesetzgeber bei den Änderungen im Zivilverfahrensrecht im
Grossen und Ganzen20 nach wie vor den grundlegenden, nicht zuletzt
prozessökonomischen Überlegungen Kleins folge, ihn aber erstaunli-
cherweise dabei nicht nenne.21 Sooft der Gesetzgeber sich nämlich von
den ursprünglichen Regelungen Kleins abgewandt und sie ersetzt habe,
seien solche Änderungen viel mehr im Sinne der Klein’schen Grundge-
danken gelegen, als Klein selbst es damals mit der betreffenden Regelung
umzusetzen vermocht habe.22 Würden die in der Zivilprozessordnung
vorhandenen prozessökonomischen Mittel in praxi auch angewendet,
liesse sich eine bedeutende Beschleunigung der Zivilprozesses allein
hierdurch erzielen.23 Das hänge indes von den zivilprozessualen Akteu-
ren ab und der Gesetzgeber allein vermöge das somit nicht zu steuern.24

«Wir haben in den Zivilverfahrensgesetzen ein schützenswertes
und funktionstüchtiges Gesetzeswerk, das eine sichere Basis für ein
Jahrhundert wohlgeordneter Rechtspflege geboten hat. Es liegt an
uns, alle seine Möglichkeiten auszunützen, so den Rechtsschutz
faktisch zu verbessern und das Weiterleben und die organische
Entwicklung der vor hundert Jahren in Kraft getretenen Zivilver-
fahrensgesetze in Österreich auch für die nächsten Jahrzehnte
sicherzustellen.»25

Walter H. Rechberger bezog sich in seinem Ausblick de lege ferenda im
Zivilprozessrecht aus dem Jahre 1998 explizit auf Fasching und hielt,
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18 Fasching, Weiterentwicklung, S. 101.
19 Fasching, Weiterentwicklung, S. 101, siehe S. 116 mit Fn. 109.
20 Differenzierend siehe Fasching, 100 Jahre, S. 30.
21 Fasching, Weiterentwicklung, S. 115.
22 Fasching, Weiterentwicklung, S. 116; vgl. Fasching, 100 Jahre, S. 30.
23 Fasching, 100 Jahre, S. 23, vgl. S. 21.
24 Fasching, 100 Jahre, S. 23, vgl. S. 21.
25 Fasching, 100 Jahre, S. 30. Vgl. Hochegger, S. 87. Zur Langlebigkeit der Zivilpro-

zessordnung und die Gründe hierfür siehe Lewisch, Analyse, S. 175 f.



ihm beipflichtend, fest, dass die «beschworene vollkommene Rückkehr
zu den ursprünglichen Regelungen Franz Kleins als nicht mehr zielfüh-
rend»26 angesehen werden könne. Infolge der im Laufe der Zeit geänder-
ten gesellschaftlichen Verhältnisse müsse, wie Klein selbst es dazumal
postuliert und getan habe, der Zivilprozess den heutigen Gegebenheiten
angepasst und seinen heutigen, namentlich prozessökonomischen
Anforderungen gemäss aus- und weitergestaltet werden.27 Mitunter
führe dies jedoch wieder auf Ansätze und Lösungen zurück, die Klein
dazumal vorgesehen habe, von denen der Gesetzgeber aber mittlerweile
– wohl kaum absichtlich28 – abgewichen sei.29 Die derzeitigen zivilpro-
zessualen und prozessökonomischen Missstände seien gleichermassen
den geänderten Verhältnissen zuzuschreiben wie ebenso sehr dadurch
selbstverschuldet, dass der Gesetzgeber von den Klein’schen Grundge-
danken abgegangen und stattdessen zur «Systemlosigkeit»30 seiner zivil-
prozessrechtlichen Novellierungen übergegangen sei.31 Kleins «Leitge-
danken»32 und «Grundprinzipien»33 in der österreichischen Zivilpro-
zessordnung vermöchten de lege ferenda durchaus heute noch
prozessökonomisch richtungsweisend zu wirken, weshalb es sie bewusst
aufzugreifen und nötigenfalls, und wirklich nur dann, mittels Novellie-
rungen in der Zivilprozessordnung auf die neuen Herausforderungen
gemünzt umzusetzen gelte.34 Allein anhand der bestehenden Vorschrif-
ten und mittels deren konsequenter Anwendung lasse sich ein prozess-
ökonomischer, namentlich rascher Zivilprozess nicht mehr bewirken, da
zur heutigen Zeit und in der heutigen Welt Sachverhalte und das anzu-
wendende Recht viel umfangreicher und komplizierter seien als noch zu
Zeiten Kleins.35
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26 Rechberger, Jahrtausendwende, S. 60 m. N., Hervorhebungen im Original vorlie-
gend weggelassen; vgl. auch Rechberger, Ziele, S. 58.

27 Rechberger, Jahrtausendwende, S. 60.
28 Vgl. Rechberger, Jahrtausendwende, S. 63.
29 Rechberger, Jahrtausendwende, S. 60.
30 Rechberger, Jahrtausendwende, S. 63.
31 Rechberger, Jahrtausendwende, S. 61 und S. 63.
32 Rechberger, Jahrtausendwende, S. 60.
33 Rechberger, Jahrtausendwende, S. 61.
34 Vgl. Rechberger, Jahrtausendwende, S. 61.
35 Vgl. Rechberger, Jahrtausendwende, S. 59.



III. Würdigung

Die unterschiedlichen Antworten auf die Frage, ob de lege ferenda auf
das ursprüngliche Konzept der Prozessökonomie zurückgekehrt wer-
den solle, bedürfen im Falle der liechtensteinischen Zivilprozessordnung
einer selbständigen Würdigung. Diese muss für die Prozessökonomie
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung zunächst klären, inwiefern
die Voraussetzungen des zugrundeliegenden prozessökonomischen
Konzepts heute noch tragfähig sind und künftig noch tragfähig sein wer-
den (1.). Sodann wird die Würdigung erweisen, weshalb einer oft auftre-
tenden schlagwortartigen Prozessökonomie stets kritisch begegnet wer-
den muss (2.). Anhand des Beispiels der Vereinheitlichung der Rechts-
mittelfristen, wie sie im liechtensteinischen Landtag unlängst postuliert
und debattiert wurde, lässt sich schliesslich zeigen, wie rechtsgeschicht-
liche Erkenntnisse hinsichtlich der Prozessökonomie in der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung dabei helfen können, aktuelle prozessöko-
nomische Probleme zu lösen (3.).

1. Voraussetzungen des prozessökonomischen Konzepts

Letztlich setzt die Frage, ob zum ursprünglichen prozessökonomischen
Konzept der Zivilprozessordnung zurückzukehren sei, zweierlei voraus:
zum einen, dass solch ein Konzept bestand; zum anderen, dass es sich
bewährt hat. Dass Klein von einem Konzept der Prozessökonomie aus-
gegangen war und es der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895
zugrundegelegt hatte, wurde oben bereits nachgewiesen.36 Ebenso hat
sich gezeigt, dass Gustav Walker dasselbe Konzept aufgriff und davon
bei der Rezeption sowie bei der Ausgestaltung der Prozessökonomie in
den Entwürfen zur liechtensteinischen Zivilprozessordnung ausging,
woraus es über die Änderungen der Entwürfe hinweg in die Urfassung
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung einging.37 Die grundsätzli-
che Bewährung des prozessökonomischen Konzepts – ohne sich Einzel-
heiten zuzuwenden – hat sich ebenfalls herausgestellt: Trotz Novellie-
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36 Siehe oben unter §  9/III./5.
37 Siehe oben unter §  9/II. und III.



rungen und trotz aller Änderungen der konkreten Ausgestaltung des
prozessökonomischen Konzepts steht in Österreich seit über und im
Fürstentum Liechtenstein die Zivilprozessordnung nunmehr seit ein-
hundert Jahren als verlässliche Verfahrensordnung in Kraft – und damit
ebenso das zugrundeliegende, latente Konzept der Prozessökonomie.
Ergo: «Ist es doch nicht Sache eines Gesetzgebers, auf Experimente aus-
zugehen und unerprobte Theorien in Rechtssätze umzuprägen, vielmehr
das als gut Bewährte zu erhalten und das, was Erfahrung zu Hause und
in fremden Ländern lehrt, sich zunutze zu machen.»38

Eine Antwort auf die Frage nach der Rückkehr zum ursprüngli-
chen prozessökonomischen Konzept hat ebenfalls eine implizite Voraus-
setzung. Eine Antwort kann nur insofern Sinn haben, als das ursprüng-
liche Konzept der Prozessökonomie überhaupt ermöglicht, kraft seiner
Überlegungen und vielleicht sogar mit seinen prozessökonomischen
Mechanismen den neuen, das heisst zeitgenössischen Herausforderun-
gen und Missständen zu begegnen. Franz Klein selbst hatte vorhergese-
hen, dass angesichts der nur beschränkt möglichen Neuerungen anläss-
lich der damaligen Justizreform es der künftigen Entwicklung und
Gesetzgebung vorbehalten bleiben müsse, weiterhin im Sinne des sozia-
len Zivilprozesses und der Prozessökonomie tätig zu werden.39 Zwar
können das prozessökonomische Konzept und dessen Mechanismen
nicht derart veralten, dass sie nicht mehr auf jene Missstände anwendbar
wären, die sie damals ins Auge fassten. Gerade die Stärke des Konzepts
liegt ja darin, dass es die Ausgestaltung flexibel belässt und nur die pro-
zessökonomischen Leitgedanken vorgibt, die zur Erreichung der pro-
zessökonomischen Ziele der Effizienz, Raschheit und Billigkeit führen.
Freilich aber hilft das Konzept der Prozessökonomie dort leider nur
bedingt weiter, wo es heutzutage auf Gegebenheiten trifft, mit denen es
ursprünglich keineswegs gerechnet hatte. Bedingte Hilfe bedeutet nicht,
dass das Konzept diesbezüglich völlig versagt; doch es bedeutet, dass es
einer gewissen Fortbildung bedarf, um auch auf heutige, wesentlich ver-
änderte Probleme und Vorgaben angewendet werden zu können. Mit
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38 Sperl, S. 437.
39 So schrieb Klein, Zivilprozeß, S. 128: «Zur Zeit der Zivilprozeßreform hatte das

Maß an Neuerungen seine Grenzen. Nun, da der Verkehr an manches sich gewöhnt
hat, könnten die Schnüre um einiges enger gezogen werden.» Vgl. Klein, Zivilpro-
zeß, S. 49.



anderen Worten liesse sich von einer heutigen clausula rebus sic stantibus
der Prozessökonomie sprechen, mit der das ursprüngliche prozessöko-
nomische Konzept wohl oder übel umgehen muss, um auch heutzutage
noch ergiebig zu sein.

Zu denjenigen Bedingungen, die zu Zeiten Franz Kleins und Gus-
tav Walkers im prozessökonomischen Konzept weder berücksichtigt
wurden, noch vorhergesehen werden konnten, die allerdings heutzutage
wesentliche Anforderungen an die Prozessökonomie stellen, gehören
namentlich folgende zwei Umstände: internationale rechtliche Standards
und Rechtsschutzversicherungen.

Völkerrechtliche Übereinkommen wie die Europäische Menschen-
rechtskonvention, die im Fürstentum Liechtenstein seit 1982 gilt,40 oder
die UNO-Pakte statuieren zusätzlich zu den Verfassungen verschiedene
Menschen- und Grundrechte, die prozessökonomisch einschlägig sind,
weil sie im Zivilprozess bestimmte Mindeststandards garantieren.41 Sie
stellen einerseits ein rasches und effektives Verfahren im Sinne der Pro-
zessökonomie sicher, andererseits gewährleisten sie aber auch die
(scheinbaren) Gegengewichte der Prozessökonomie, indem sie Rechts-
verweigerung verbieten und ein gründliches und faires Verfahren vor-
schreiben. Jedenfalls verkomplizieren solche internationalen Standards
und die entsprechende Judikatur das Konzept der Prozessökonomie und
müssen berücksichtigt werden, nicht zuletzt da den Betroffenen aus
ihnen zum Teil justiziable Ansprüche im Falle der Verletzung zustehen42.
Über all den ständigen reformatorischen Bemühungen um Prozessöko-
nomie neigen gerade die ausgleichenden Standards in den internationalen
Übereinkommen, aber auch in der Verfassung dazu, vergessen zu gehen,
wodurch die prozessökonomische Diskussion an einer Halbheit und
Einseitigkeit der Argumentation leidet.43 Insgesamt haben sich seit den
Zeiten Franz Kleins, als die zivilprozessuale Prozessökonomie noch vor-
nehmlich und weitgehend in der Zivilprozessordnung angesiedelt und
niedergelegt war, die Regelungen der zivilprozessualen Prozessökono-
mie in der Normenhierarchie nach oben verschoben. Auch heute kann
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40 Mittelberger, S. 202 m. w. H.
41 Für die liechtensteinische Rechtsordnung siehe hierzu Vogt, Verbot, S.605 f.

[Rn. 17 f.].
42 Vgl. Mittelberger, S. 202.
43 Vgl. Oberhammer/Domej, Delay, S. 259 f.



und muss die Zivilprozessordnung sehr wohl noch prozessökonomische
Mechanismen statuieren, doch die Garantie eines prozessökonomischen
Zivilprozesses fällt nicht mehr wie damals nahezu ausschliesslich der
Zivilprozessordnung zu. Vielmehr wurde die (mitunter justiziable) Ge -
währleistung zivilprozessualer Prozessökonomie in das übergeordnete
Recht, nämlich in die Verfassungen und in völkerrechtliche Verträge, auf-
genommen. Für den Rechtsuchenden ist das begrüssenswert, weil eine
dergestalt zugesicherte Prozessökonomie vermutlich in grösserem Masse
verwirklicht werden und notfalls erzwingbar sein dürfte. Dem Gesetz-
geber hingegen erschwert es sein Tätigwerden zugunsten der zivilpro-
zessualen Prozessökonomie, weil er sich nicht mehr nahezu allein auf
deren Umsetzung in der Zivilprozessordnung konzentrieren kann.

Das Aufkommen von Rechtsschutzversicherungen bewirkte eine
Wandlung im zivilprozessualen Verhalten der Rechtsuchenden, aller-
dings nicht im Sinne Franz Kleins. Private Konsumentenschutzorgani-
sationen raten heute, falls man keine Rechtsschutzversicherung hat, «lie-
ber eine Woche länger Ferien zu machen, statt eine Stunde mit ihrem
Anwalt zu plaudern. Jedenfalls, wenn es nur um ein paar Tausend Fran-
ken geht.»44 Franz Klein hätte diese Empfehlung zurückgewiesen und,
sofern sie tatsächlich fundiert ist, als Zeichen für ein Ungenügen des
Zivilprozesses und der Rechtsprechung in sozialer Hinsicht gewertet,
denn den Staat traf seiner Meinung nach die Pflicht, für einen jedermann
zugänglichen und prozessökonomischen Zivilprozess zu sorgen.45 Auf
der anderen Seite führen die Rechtsschutzversicherungen aber infolge
des «Prozessieren[s] ohne Kostenrisiko»46 auch zu vielen unnötigen
Zivilprozessen, was ebenso wenig im Sinne Franz Kleins gelegen hätte.47

2. Kritik schlagwortartiger Prozessökonomie

Gesteht man zu, dass sich das prozessökonomische Konzept der liech-
tensteinischen Zivilprozessordnung grundsätzlich bewährt hat und der
Gesetzgeber seit ihrem Inkrafttreten jeweils dort zugunsten der Pro-
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zessökonomie eingegriffen hat, wo es erforderlich war, zeigen sich heu-
tige Reformbemühungen zwecks Prozessökonomie in anderem Licht.
Man gelangt nämlich denklogisch zu folgendem Schluss, was die zivil-
prozessuale Verfahrensordnung betrifft:

«Legislators frequently attempt to accelerate proceedings by refor-
ming the law of procedure. However, the potential for improve-
ments in this field should not be overestimated. [. . .] Once the pro-
cedure is structured in an efficient way, additional acceleration is
not easily achieved – at least not without impairing the quality of
decision-making. Modern procedural law has already eliminated
many factors that previously used to cause delay. It is only natural
that there is little room left for substantial improvements in this
field.»48

Eine Zivilprozessordnung mit einem zugrundeliegenden weitreichenden,
strikten prozessökonomischen Konzept wie demjenigen Franz Kleins,
die der Gesetzgeber überdies auf der Höhe der Zeit gehalten und pro-
zessökonomisch mehr oder weniger an die zeitgenössischen Erforder-
nisse angepasst hat, erlaubt kaum mehr wesentliche prozessökonomische
Fortschritte. Jeder Reformbestrebung der Verfahrensordnung unter dem
Schlagwort der Prozessökonomie muss deshalb kritisch begegnet wer-
den, weil sie womöglich unter dem symbolischen Schein der Prozess-
ökonomie in Tat und Wahrheit entweder keinerlei prozessökonomischen
Fortschritt mit sich bringt oder gar einen prozessökonomischen Rück-
schritt bedeutet. Fehlende empirische Erhebungen und vorschneller
Rückgriff auf das vielseitige und wandelbare Argument der Prozessöko-
nomie deuten hierauf hin.49Ein weiteres Anzeichen ist es, wenn altherge-
brachte und bewährte Mechanismen der Prozessökonomie heute angeb-
lich plötzlich ausgedient haben und die Tendenz dahin geht, sie gerade
zwecks Prozessökonomie durch ihr jeweiliges Gegenteil zu ersetzen:

«Die Strukturen und Entscheidungsprozesse bürokratischer Ver-
waltung haben nicht nur ihren Status als Inbegriff von Effizienz
und Zeitrationalität verloren, sondern sie gelten geradezu als Para-
debeispiel der Ineffizienz, d[as] h[eisst] der Langsamkeit und der
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Inflexibilität, und zwar just aufgrund jener Prinzipien, in denen
[Max, E.S.] Weber einst ihre Rationalität und Schnelligkeit begrün-
det sah, wie der Aktenmässigkeit aller Vorgänge, der strikten Ein-
haltung der Dienstwege, der unilinearen Hierarchie der Befugnisse
und Anordnungen, der Herausbildung fester Arbeitsroutinen etc.
Weil Bürokratien zu langsam geworden sind, gilt die Entbürokra-
tisierung von Verwaltungsvorgängen heute als Königsweg zur
Beschleunigung von Entscheidungen.»50

Um das Ganze mit einem Ratschlag Franz Kleins zu formulieren, den es
in prozessökonomischen, allein die Zivilprozessordnung betreffenden
Angelegenheiten heute umso mehr zu beherzigen gilt:

«daß man sich es abgewöhnt, immer gleich nach der Gesetzgebung
zu rufen, statt zuerst zu versuchen, mit eigener Kraft im Rahmen der
gegebenen Normen den erwünschten Zustand herbeizuführen.»51

Gegenüber der Verfahrensordnung, wo sie kaum mehr möglich sind,
können prozessökonomische Verbesserungen heute in den anderen bei-
den Bereichen eingreifen, auf die – wohlgemerkt – Franz Klein und sein
Konzept der Prozessökonomie bereits vor einhundert Jahren grossen
Wert legten: bei der forensischen Praxis sowie bei der Gerichtsorganisa-
tion.52

Nach wie vor entscheidet auch heute noch die forensische Praxis
und die Handhabung der bestehenden Vorschriften der Zivilprozessord-
nung darüber, inwiefern ein prozessökonomischer Zivilprozess verwirk-
licht wird.53 Neuerungen zwecks zivilprozessualer Prozessökonomie
setzen daher mit Vorteil bei den Akteuren im Zivilprozess an, anstatt die
Verfahrensgesetze zu ändern:

«Even the existing, rather moderate possibilities are usually hand-
led quite reluctantly by the courts. [. . .] The practical situation in
this respect has not really changed since Klein’s reforms; if the
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judge is wellprepared and determined to conduct the proceedings
in an efficient fashion, the procedural rules of the Zivilprozessord-
nung are an adequate tool to do so. If, on the contrary, the judge is
unable or unwilling to act efficiently, the Zivilprozessordnung still,
after all reforms, creates an obvious danger of procedural delay.»54

Die Gerichtsorganisation schliesslich bietet ebenso weitere und bessere
Möglichkeiten, um die zivilprozessuale Prozessökonomie zu fördern, als
es Änderungen der Verfahrensordnung allein vermögen.55 So verlangt
das heute im Fürstentum Liechtenstein in Kraft stehende Gerichtsorga-
nisationsgesetz von 200756, durch welches das Gerichtsorganisations-
Gesetz von 1922 ersetzt wurde: «Die Auslastung, die Effizienz und die
Funktionstüchtigkeit der Gerichte sowie die Aufbau- und die Ablaufor-
ganisation sind in der Regel alle fünf Jahre durch Sachverständige zu
untersuchen» (Art. 51 Abs. 1 Satz 1). Daher werden heute die liechten-
steinischen Gerichte, namentlich in gerichtsorganisatorischer Hinsicht,
periodisch auf Möglichkeiten zur prozessökonomischen Verbesserung
hin überprüft. So wird verhindert, dass sich prozessökonomische Defi-
zite allmählich einschleichen sowie festsetzen können; zudem können
dadurch nachteilige Entwicklungen frühzeitig erkannt und es kann
ihnen mittels prozessökonomischer Vorkehrungen begegnet werden.

3. Anwendung auf das Beispiel der Vereinheitlichung 
der Rechtsmittelfristen

Die oben eingangs der vorliegenden Arbeit angeführte57 Frage nach der
Vereinheitlichung bzw. Verlängerung der Rechtsmittelfristen in der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung, die insbesondere die Rekurs-
frist von zwei auf vier Wochen anheben würde und die im liechtenstei-
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57 Siehe oben unter §  1/I./1.



nischen Landtag in den Jahren 2011 und 2012 debattiert wurde, kann
vorliegend als Beispiel dienen. Gerade beim Pauschalargument der Pro-
zessökonomie gilt es aufzuhorchen, weil sowohl Gegner als auch Befür-
worter der Fristverlängerung die Prozessökonomie als Argument zu
ihren Gunsten verwendeten. Klärung bringt der historische Rückblick
auf die Entstehung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung, indem
handfest und konkret nachgewiesen wird, weshalb die Rekursfrist heute
zwei Wochen beträgt und welche prozessökonomische ratio legis hierzu
geführt hatte.

Die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 hatte eine nicht
verlängerbare vierzehntätige Rekursfrist vorgeschrieben (§ 521 Abs. 1
Ö-CPO). Das weist darauf hin, dass sie mit Bedacht gegenüber sonsti-
gen Rechtsmittelfristen auf die Hälfte verkürzt worden war, wobei die
fehlende Verlängerbarkeit erhärtend hinzutritt. Die Recherche in den
Werken Kleins führt denn auch zurück auf folgende Passage in seinen
erläuternden Bemerkungen zum Entwurf einer österreichischen Zivil-
prozessordnung: «Die Recursfrist von vierzehn, beziehungsweise acht
Tagen [. . .] ist dadurch gerechtfertigt, dass es sich in der Regel um einfa-
che und bestimmt abgegrenzte Fragen handelt und von dem Beschwer-
deführer weder eine Sammlung von Beweismitteln, noch eine einge-
hende Rechtsausführung gefordert wird.»58 Abgesehen von der anschei-
nend in gewissen Fällen sogar auf acht Tage verkürzten Rekursfrist, hatte
demnach schon Klein die vierzehntätige Rekursfrist vorgesehen und
begründet. Insgesamt entsprach das auch dem prozessökonomischen
Konzept Kleins, das Rekursverfahren, wo es überhaupt stattfinden
konnte, zügig einzuleiten und zu beenden,59 um dadurch so wenig wie
möglich vom Hauptverfahren abzulenken und dieses dadurch nicht zu
verzögern. Die parlamentarischen Beratungen änderten an der Rekurs-
frist, wie sie Klein in den Entwürfen vorgeschlagen hatte, nichts.60 So
ging sie als vierzehntätige Rekursfrist in die österreichische Zivilpro-
zessordnung von 1895 ein. Der Entwurf Walkers einer liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung übernahm den betreffenden Paragraphen
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und die vierzehntätige Frist unverändert (§ 489 Abs. 1 FL-ZPO).61 Sys-
temwidrig war die Rekursfrist von zwei Wochen mit Neuerungsverbot
im Rekursverfahren nicht, sie erfuhr im Nachtragsgesetz von 1924 keine
Änderung (wohl aber ist die Berufungsfrist von vier Wochen ohne
Neuerungsverbot im Berufungsverfahren systemwidrig, welch Letzteres
sich aus dem Nachtragsgesetz von 1924 ergab).62 Die Kombination von
kurzen Rechtsmittelfristen mit einem Neuerungsverbot im Rechtsmit-
telverfahren bewirkt instanzenübergreifende Prozessökonomie und ein
insgesamt rasches Verfahren auch dann, wenn das Rechtsmittelverfahren
mündlich stattfindet.63Das legt nahe, dass eine zweiwöchige Rekursfrist
prozessökonomisch sinnvoller ist als eine vierwöchige, weil sie Zeit ein-
spart und lediglich eine Rekurssache betrifft. Skepsis in prozessökono-
mischer Hinsicht ist auch deshalb angebracht, weil hinter dem Schlag-
wort der Fristenvereinheitlichung sich häufig stillschweigend – in casu
indessen aber erklärtermassen – die Fristenverlängerung verbirgt, die
zwar als Vereinheitlichung von Fristen eine Vereinfachung mit sich
bringt, aber prozessökonomisch grundsätzlich ungünstig ist, da sie
zulasten der zeitlichen Straffheit geht.64 Somit ergibt sich, was bei der
Vereinheitlichung der Rechtsmittelfristen spezifisch die Verlängerung
der zivilprozessualen Rekursfrist von zwei auf vier Wochen betrifft, dass
eine solche aufgrund der ratio legis und der historischen Entwicklung
aus prozessökonomischen Gründen abzulehnen ist.

Aber: An diesem Ergebnis muss ein grosser Vorbehalt angebracht
werden. In Kenntnis des prozessökonomischen Konzepts Franz Kleins
und der prozessökonomischen Mechanismen und Elemente, die er ver-
wendete, ebenso in Kenntnis der Walker’schen Entwürfe und ihrer Aus-
gestaltung bis hin zur Urfassung der liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung muss gegenüber einer alleinigen Fristverlängerung beim Rekurs
zugestanden werden: Die Fristen nehmen – entgegen allem Erwarten –
unter all dem einen äusserst bescheidenen prozessökonomischen Platz
ein. Die Erhöhung der Rekursfrist auf vier Wochen, möge sie auch
grundsätzlich prozessökonomisch nicht ratsam sein, wird im Gesamtge-
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füge des Zivilprozesses und unter all den viel massgeblicheren prozess-
ökonomischen Mechanismen keinen signifikanten prozessökonomi-
schen Unterschied oder Mangel bewirken.

Im Endergebnis steht folglich fest: Es ist prozessökonomisch emp-
fehlenswert, die Rekursfrist mit einer kurzen Dauer von zwei Wochen
beizubehalten; sollten allerdings andere triftige Gründe wie die Verein-
fachung oder überwiegende Interessen dem entgegenstehen, kann sie
prozessökonomisch bedenkenlos auf vier Wochen ausgeweitet werden,
um jene anderen höherrangigen Ziele zu erreichen.

Das methodische Ergebnis anhand des Beispiels der Vereinheitli-
chung bzw. Verlängerung der Rechtsmittelfristen ist umso wichtiger,
weil es mutatis mutandis auf jeden anderen prozessökonomischen Zwei-
fel in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung übertragen werden
kann: Nicht nur die aktuelle Rechtsvergleichung, sondern auch der
rechtshistorische Blick zurück kann klärend sein und bei einer Entschei-
dung im Hinblick auf die aktuelle Prozessökonomie im Chaos von Für
und Wider zu einer Lösung führen. Um auch in dieser Hinsicht noch-
mals Franz Klein sprechen zu lassen:

«Beim Denken kommen wir sehr oft am weitesten durch die Anre-
gungen und Impulse, die fremde Gedanken uns geben. Sie fördern
uns vielleicht nicht direct, aber durch die Antithese oder durch die
Ausblicke, die sie auf Folgerungen eröffnen, über die man sonst
achtlos hinweggesehen hätte. Sie sind vielleicht selbst nicht richtig,
aber sie führen zum Richtigen.»65

Das gilt in besonderer Weise für die Prozessökonomie in der liechten-
steinischen Zivilprozessordnung.

IV. Ergebnis

Abschliessend lässt sich die Prozessökonomie in der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung und die Frage nach einer Rückkehr zum ursprüng-
lichen prozessökonomischen Konzept kaum besser würdigen, als Gert
Delle-Karth es getan hat:
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«Es ist die Aufgabe aller im Prozess berufsmässig Tätigen, das
Instrumentarium, das uns die Prozessordnung zur Verfügung
stellt, verantwortungsbewusst und konsequent zu nützen und
damit auch für eine straffe Prozessführung Sorge zu tragen. Dem
Gesetzgeber obliegt es, das Zivilprozessgesetz an die geänderten
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie an die
zum Teil gewandelten Aufgabenstellungen anzupassen. Dazu
gehören neben organisatorischen, personellen und administrativen
Massnahmen auch verfahrensrechtliche Reformen dort, wo prakti-
sche Erfahrungen diese erfordern. Die Reform der Z[ivilprozess-
ordnung] ist deshalb wie die Justizreform überhaupt eine perma-
nente Aufgabe.»66

Zunächst müssen die forensischen Akteure im Zivilprozess, das heisst
Gerichte, Parteien, Rechtsanwälte und allfällige weitere Beteiligte,
darum bestrebt sein, die Prozessökonomie in der Praxis bestmöglich und
so zu verwirklichen, wie es der Gesetzgeber in der Zivilprozessordnung
vorgesehen hat. Nur falls trotz dieser Bestrebungen prozessökonomi-
sche Missstände verbleiben, namentlich weil Zeit und Umstände sich
grundlegend verändert haben und die Gestalt des Zivilprozesses deswe-
gen nicht mehr zeitgemäss ist, soll der Gesetzgeber tätig werden und
gegen die prozessökonomischen Missstände vorgehen. Die Zivilprozess-
ordnung selbst bietet hierzu nur ein und zudem noch ein seit langem
bereits beackertes und weitgehend abgeerntetes Feld für prozessökono-
mische Verbesserungen. Aussichtsreicher, weil noch unerprobte und
vielfältigere Möglichkeiten gegenüber der Zivilprozessordnung bietend,
zeigt sich für den Gesetzgeber hingegen die Gerichtsorganisation. Ins-
künftig wird auf diesem Feld, sowohl für gesetzgeberische Eingriffe als
auch für anderweitige faktische Massnahmen, das überwiegende Poten-
zial für prozessökonomische Fortschritte und Verbesserungen liegen.
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§ 13 Erkenntnisse

Die vorliegende Untersuchung widmete sich der Prozessökonomie in
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912.1 Deshalb musste
die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 als ihre Rezeptions-
vorlage herangezogen und für diese wiederum auf das zugehörige
Schrifttum deren Schöpfers Franz Klein eingegangen werden.2 An diese
Untersuchungsgegenstände richteten sich die folgenden leitenden
Grundfragen3, um ihre jeweiligen prozessökonomischen Überlegungen
zu ergründen: Welche prozessökonomischen Missstände traten ein und
wurden berücksichtigt? Welchen Ursachen oder Gründen wurden sie
zugeschrieben? Welche Mittel und Vorkehrungen wurden dagegen
ergriffen? Und: Welche prozessökonomischen Besonderheiten prägten
spezifisch den liechtensteinischen Zivilprozess?

Die Erkenntnisse, die sich als direkt beweisbare Antworten auf
diese Fragen ergeben haben, können linear-chronologisch nach den
Untersuchungsgegenständen in zwei Gruppen unterteilt werden:
zunächst hinsichtlich der österreichischen Zivilprozessordnung von
1895 als Rezeptionsvorlage (I.) und sodann hinsichtlich der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung von 1912 (II.).
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I. Prozessökonomie in der Rezeptionsvorlage der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895

(1) Als er die österreichische Zivilprozessordnung von 1895 ausarbeitete,
legte Franz Klein seine Auffassung eines fortschrittlichen Zivilprozesses
zugrunde. Dazu gehörte namentlich, dass die Summe der Zivilprozesse
eine Massenerscheinung von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung dar-
stellten. Klein war deshalb bestrebt, die volkswirtschaftlichen und sozi-
alpolitischen Nachteile der Zivilprozesse bestmöglich einzudämmen.4

(2) Klein ging infolgedessen von einem zweistufigen System an
zivilprozessualen Zwecken aus. Auf der ersten Stufe stand der (atempo-
rale) übergeordnete zivilprozessuale Endzweck. Er bestand im Privat-
rechtsschutz an sich und verlangte somit die diesbezügliche Effektivi -
tät des Zivilprozesses überhaupt. Auf der zweiten Stufe folgten beson-
dere (charakteristische) zivilprozessuale Zwecke, deren einer die Pro-
zessökonomie bildete. Die Prozessökonomie setzte dem Zivilprozess als
Ziele die Effizienz (Aufwand), die Raschheit (Dauer) und die Billigkeit
(Kosten).5

(3) Da Franz Klein vom Zivilprozess allegorisch oft als von einer
Maschinerie sprach, kann man gewisse Vorschriften oder Gruppen von
Vorschriften der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 als 
prozessökonomische Mechanismen bezeichnen, weil sie in erster Linie 
die prozessökonomischen Ziele der Effizienz, Raschheit und Billigkeit
verfolgten.6

(4) Im Gerichtshofverfahren als Standardverfahren der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 lassen sich namentlich siebzehn
solcher prozessökonomischer Mechanismen aufdecken. Die Entwick-
lungen dieser prozessökonomischen Mechanismen können in der Chro-
nologie der Werke Kleins zurückverfolgt werden.7 Oftmals kollidierte
innerhalb dieser Mechanismen die Prozessökonomie mit der Gründlich-
keit und zwischen beiden wurde ein Ausgleich geschaffen, der in der
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jeweiligen Vorschrift deutlich erkennbar war.8 Die siebzehn prozessöko-
nomischen Mechanismen des Gerichtshofverfahrens waren:
1. Flexibilität der Klage9;
2. jeweils die Möglichkeit der Beseitigung von behebbaren Mängeln10;
3. Möglichkeit gerichtlicher Vergleichsversuche11;
4. die erste Tagsatzung und ihre Funktion12;
5. Eindämmung parteiseitiger Vorbehalte wie Einreden, Anträge,

Gesuche oder dergleichen13;
6. häufig fehlende Rekursmöglichkeit14;
7. vorbereitendes Verfahren einleitend zum Hauptverfahren oder

während des Hauptverfahrens15;
8. terminliche Straffung bezüglich Fristverlängerungen, Tagsatzungs-

erstreckungen, Ruhen des Verfahrens sowie ausgleichende Kosten-
folgen16;

9. konkrete, individuelle Präklusion anstelle einer gesamthaften
Even tualmaxime17;

10. die gerichtliche Prozessleitung bei der mündlichen Verhandlung,
nicht nur anlässlich der Streitverhandlung und in deren Umfeld,
sondern auch mittels Verbindung und Trennung von Verhandlun-
gen, bei Beweisaufnahmen sowie ganz besonders mittels gerichtli-
cher Zurückweisungsbefugnisse prozessökonomisch schädlichen
Vorbringens18;

11. Protokollierung und ihre Anwendung und Ausführung19;
12. gerichtliche Strafbefugnisse mit Ordnungs- sowie Mutwillstrafen20;
13. die Erklärung des Schlusses der Verhandlung21;
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14. die sofortige Urteilsfällung22;
15. Kostenverteilung und Kostenersatz bei ordentlichen sowie ausser-

ordentlichen Prozesskosten23;
16. Beschränkung der Anzahl besonderer Verfahren nebst dem ordent-

lichen Verfahren24;
17. Einschränkung der ordentlichen Rechtsmittel der Berufung und

Revision zugunsten einer instanzenübergreifenden prozessökono-
mischen Gesamtbilanz25.

(5) Das bezirksgerichtliche Verfahren der österreichischen Zivilprozess-
ordnung von 1895 vor dem Einzelrichter – das später in der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung aufgrund der bescheidenen liechtensteini-
schen Justizverhältnisse in erster Linie rezipiert werden sollte – unterzog
Klein einer zusätzlichen Prozessökonomisierung. Dazu gehörten als
zusätzliche prozessökonomische Mechanismen namentlich:
1. Entfall des Anwaltszwanges26;
2. weitgehend Verzicht auf (vorbereitende) Schriftsätze, stattdessen

Protokollierung27;
3. kein vorbereitendes Verfahren28;
4. Ladung zum vorgängigen gerichtlichen Vergleichsversuch29;
5. Führung eines konzentrierten Verfahrens in möglichst einer einzi-

gen Tagsatzung gleich zur mündlichen Verhandlung30;
6. unter Umständen mündliche Verhandlung noch am Tage der Kla-

geanbringung31;
7. effizientere gerichtliche Protokollierung32;
8. Verschärfung der Säumnisfolgen33.
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(6) Analysiert man eine repräsentative Auswahl an auffälligen prozess-
ökonomischen Vorschriften der österreichischen Zivilprozessordnung
von 1895, stellt sich heraus, dass sie sich aus typischen prozessökonomi-
schen Elementen34, das heisst einzelnen Bestandteilen oder Bauteilen wie
gewissen Tatbestandselementen, Rechtsfolgen, Formulierungen oder
dergleichen zusammensetzten. Das häufigste Element war die ausdrück-
liche Anhaltung und Ermahnung zur Prozessökonomie, um sie im kon-
kreten Zivilprozess zu realisieren. Häufig trat als Element die Schaffung
eines gerichtlichen Handlungsspielraums auf, der durch die Formulie-
rung «auf Antrag oder von Amtes wegen», durch eingeräumtes gericht-
liches Ermessen oder mittels gerichtlicher Beschlüsse ohne Anfech-
tungsmöglichkeit bewerkstelligt wurde. Dadurch sollten prozessökono-
mische Verstösse verhindert werden. Häufig waren auch Sanktionen
gegen eingetretene, drohende oder beabsichtigte prozessökonomische
Verstösse vorgesehen, die eine Haftung und/oder Strafe nach sich zogen.
Diesfalls wurden die nachteiligen Folgen der realiter (bzw. so gut wie)
verletzten Prozessökonomie ausgeglichen. Fristen waren wider Erwar-
ten keine besonders häufigen prozessökonomischen Elemente.35

(7) Zusätzlich zur neuen Verfahrensordnung der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895 liess Franz Klein flankierende faktische
und gerichtsorganisatorische Massnahmen zwecks Prozessökonomie
ergreifen, so dass die Zivilverfahrensreform zu einer umfassenden Jus-
tizreform wurde. Solche faktischen Massnahmen sollten gewährleisten,
dass der neue prozessökonomische Zivilprozess wie vorgesehen in der
forensischen Praxis verwirklicht werden würde. Deshalb wurden
Schriftsatzvorlagen und -muster geschaffen, Ausbildungen durchge-
führt, eine offizielle Fragenbeantwortung angeboten, gerichtsorganisa-
torische Neuerungen eingeführt, ein Prozessregister angelegt und an die
Richterschaft appelliert.36

(8) Bei einer Rezeption der Prozessökonomie der österreichischen
Zivilprozessordnung von 1895 – wie sie in der liechtensteinischen Zivil-
prozessordnung von 1912 später geschehen sollte – forderte Klein
anstelle einer unbedachten und unveränderten Übernahme zweierlei:
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Teils seien ersatzweise autonome Nachbildungen nötig und teils seien
besondere Anpassungen an die rezipierende Zielrechtsordnung erfor-
derlich.37

II. Prozessökonomie in der Ausgestaltung der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912

(1) Das Fürstentum Liechtenstein wandte sich ab dem Jahre 1812 im
19. Jahrhundert nach und nach politisch, wirtschaftlich, rechtlich und
namentlich auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts hin zum mächtigen
Nachbarland Österreich. Nicht nur österreichische (zivilprozessrechtli-
che) Erlasse wurden rezipiert (beispielsweise die Allgemeine Gerichts-
ordnung), sondern auch die liechtensteinischen (zivilprozessualen)
Rechtsmittelinstanzen waren nach Österreich ausgelagert. Am erstin-
stanzlichen Vaduzer Landgericht amtierte überdies ein aus Österreich
stammender Richter und dieser noch dazu als einziger Richter. Im Laufe
des 19. Jahrhunderts traten einige Debatten und Erlasse mit dem Ziel der
(zivilprozessualen) Prozessökonomie auf, die später in der Justizreform
Anfang des 20. Jahrhunderts aufgegriffen werden sollten: ein öffentli-
ches, mündliches, unmittelbares Verfahren mit freier Beweiswürdigung;
Ersetzung der weit entfernten ausländischen Rechtsmittelinstanzen
durch inländische; Entlastung des Landgerichts, insbesondere durch
Schaffung von Vermittlerämtern.38

(2) Im Jahre 1906 wurde die liechtensteinische Allgemeine Gerichts-
ordnung geändert, um dringliche prozessökonomische Missstände im
liechtensteinischen Zivilprozess zu beseitigen, wozu unter anderem For-
malismus, Weitläufigkeit und fehlende Sanktionen gegen prozessökono-
mische Verstösse gezählt wurden.39 Es war ein provisorisches Eingreifen
des liechtensteinischen Gesetzgebers bzw. Landtages zwecks zivilpro-
zessualer Prozessökonomie und richtete sich gegen einige besonders
dringende prozessökonomische Missstände. Im grossen Zusammenhang
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stellte dies einen Zwischenschritt hin zu einer umfassenden Reform des
liechtensteinischen Zivilprozesses dar und nahm deren prozessökono-
mische Anliegen unmissverständlich vorweg.40

(3) Im Jahre 1907 setzte sich alsdann eine (erste) Siebnerkommis-
sion, das heisst eine ausserordentliche Kommission des liechtensteini-
schen Landtages, mit den Grundfragen einer liechtensteinischen Justiz-
reform auseinander.41 Die Siebnerkommission stützte sich in ihren
Erwägungen weitgehend auf ein Gutachten Josef Peers.42 Es zeigte sich
damals im Gutachten und dem später darauf fussenden Bericht der Sieb-
nerkommission, dass im rechtspolitischen Hintergrund teilweise ein
Widerstreit zwischen der Prozessökonomie und einer staatlich selbstän-
digen Justiz bzw. der Justizhoheit des Landesfürsten herrschte, wobei
letztere schwerer wog als die Prozessökonomie.43 Zwecks Prozessöko-
nomie wurde ein neuerdings öffentliches, mündliches Verfahren mit
freier Beweiswürdigung nach dem Vorbild des österreichischen Zivilver-
fahrens angeregt, wofür auch die mannigfaltigen anderweitigen Ver-
flechtungen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Österreich
sprachen.44 Die gerichtsorganisatorische Erweiterung um einen zweiten
Landrichter und die Einrichtung einer inländischen Zweitinstanz wur-
den unter prozessökonomischen Gesichtspunkten erwogen.45 Nicht
zuletzt wurde die vorteilhafte volkswirtschaftliche Wirkung eines pro-
zessökonomischen Zivilprozesses für den liechtensteinischen Staat und
seine Bevölkerung hervorgehoben.46 Der liechtensteinische Landtag
beschloss infolgedessen eine Resolution zu einer liechtensteinischen Jus-
tizreform, um all die prozessökonomischen Überlegungen formell fest-
zuhalten.47 Die Vorschläge wurden dem Landesfürsten unterbreitet und
von ihm 1908 in einem Handbillett zustimmend und wohlwollend
beschieden.48
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(4) Anknüpfend an die vorangehenden Ereignisse, erarbeitete ab
1909 Gustav Walker im offiziellen Auftrag unter Rezeption der entspre-
chenden österreichischen Erlasse ein neues liechtensteinisches Zivilver-
fahren, so dass 1911 die Walker’schen Entwürfe einer liechtensteinischen
Zivilprozessordnung, Jurisdiktionsnorm und eines zugehörigen Einfüh-
rungsgesetzes im Landtag eingebracht werden konnten. Sie bildeten die
Grundlage für alle weiteren (sie nur geringfügig ändernden) Beratungen
und wurden schliesslich grösstenteils und in allem Wesentlichen zum in
Kraft tretenden Gesetzeswortlaut. Walker rezipierte im Entwurf der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung grundsätzlich das bezirksge-
richtliche Verfahren der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895,
weil am Vaduzer Landgericht nur ein einziger Landrichter amtierte.
Walker rezipierte mithin auch die bezirksgerichtlichen prozessökonomi-
schen Mechanismen: fehlender Anwaltszwang; Protokollierung statt
Schriftsätze; erste Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung; verstärkte
gerichtliche Prozessleitung. Dabei griff Walker die rechtspolitische
Bedeutung der Prozessökonomie, wie Franz Klein sie veranschlagt hatte,
für den liechtensteinischen Zivilprozess vollumfänglich auf. An den
nötigen Stellen passte Walker die Rezeptionsvorlage an die liechtenstei-
nischen Verhältnisse an, wovon auch prozessökonomische Mechanis-
men und besonders der Rechtsmittelzug betroffen waren. Flankierende
faktische Massnahmen der Prozessökonomie regte Walker nicht an.49

(5) Die Walker’schen Entwürfe durchliefen daraufhin etliche Bera-
tungen vor verschiedenen Gremien. Prozessökonomische Kritikpunkte
und Erörterungen wurden in der Erstberatung am fürstlichen Appellati-
onsgericht50, in der ordentlichen Vorberatung in der Kommission und in
der Erstberatung im Landtag51 sowie im Gutachten Martin Hämmerles52

aufgeworfen. Schliesslich resümierte der Bericht der zweiten Siebner-
kommission die prozessökonomischen Punkte, wog sie ab und stellte
entsprechende Anträge; diese fanden allesamt die Zustimmung des liech-
tensteinischen Landtages.53 Aus prozessökonomischer Sicht wurden
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somit durchaus Änderungen an den Walker’schen Entwürfen vorge-
nommen, indes blieb deren prozessökonomisches Grundgerüst unange-
tastet erhalten.

(6) In der Fassung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von
1912, in der sie am 1. Juni 1913 in Kraft trat, fügte sich die Prozessöko-
nomie aufgrund der Rezeption unter liechtensteinischen Anpassungen
zu einer Gestalt aus drei Stufen zusammen. Erstens wurden indirekt die
siebzehn prozessökonomischen Mechanismen des Gerichtshofverfahrens
aus der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 rezipiert.54 Zwei-
tens wurden nämlich direkt die darauf aufbauenden prozessökonomi-
schen Mechanismen des bezirksgerichtlichen Verfahrens aus der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 rezipiert; das bedeutete die
Änderung zweier Mechanismen sowie sechs zusätzliche prozessökono-
mische Mechanismen.55 Drittens wurden im Zuge der Anpassungen an
die liechtensteinischen Verhältnisse nochmals fünf Mechanismen abgeän-
dert und drei weitere prozessökonomische Mechanismen traten hinzu.56

Summa summarum ergaben sich somit in der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung von 1912 sechsundzwanzig prozessökonomische
Mechanismen:
1. Flexibilität der Klage;
2. jeweils Möglichkeit der Beseitigung von behebbaren Mängeln, bei-

spielsweise bezüglich der Prozessfähigkeit;
3. Möglichkeit gerichtlicher Vergleichsversuche vorgängig zum Ver-

fahren oder während des Verfahrens;
4. die erste Tagsatzung und ihre Funktion;
5. Eindämmung parteiseitiger Vorbehalte wie Einreden, Anträge,

Gesuche oder dergleichen;
6. häufig fehlende Rekursmöglichkeit;
7. vorbereitendes Verfahren einleitend zum Hauptverfahren oder

während des Hauptverfahrens;
8. terminliche Straffung bezüglich Fristverlängerungen, Tagsatzungs-

erstreckungen, Ruhen des Verfahrens sowie ausgleichende Kosten-
folgen;
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9. konkrete, individuelle Präklusion anstelle einer gesamthaften
Eventualmaxime sowie strengere Säumnisfolgen;

10. gerichtliche Prozessleitung im ganzen Umfeld der mündlichen Ver-
handlung, namentlich gerichtliche Zurückweisungsbefugnisse
gegen verschleppendes Vorbringen; darüber hinaus verstärkte
gerichtliche Prozessleitung;

11. effizientere Protokollierung;
12. gerichtliche Strafbefugnisse mit Ordnungs- und Mutwillstrafen;
13. Erklärung des Schlusses der Verhandlung;
14. sofortige Urteilsfällung;
15. Kostenverteilung und Kostenersatz bei ordentlichen sowie ausser-

ordentlichen Prozesskosten;
16. Beschränkung der Anzahl besonderer Verfahren nebst dem ordent-

lichen Verfahren;
17. Einschränkung der ordentlichen Rechtsmittel der Berufung und

Revision zugunsten einer instanzenübergreifenden prozessökono-
mischen Gesamtbilanz; darüber hinaus weitere Einschränkung der
Rechtsmittel durch grundsätzlich keine mündliche Verhandlung
und keinen Anwaltszwang vor Rechtsmittelinstanzen;

18. kein Anwaltszwang;
19. weitestgehend keine (vorbereitenden) anwaltlichen Schriftsätze,

stattdessen Protokollierung;
20. kein vorbereitendes Verfahren;
21. Ladung zum vorgängigen gerichtlichen Vergleichsversuch, und

zwar unabhängig vom Streitwert;
22. Führung eines konzentrierten Verfahrens in möglichst einer einzi-

gen Tagsatzung gleich zur mündlichen Verhandlung, namentlich
bei niedrigen Streitwerten;

23. unter Umständen Klageeinreichung und Verhandlung gleichentags;
24. eine Regelung gegen Missbrauch des Armenrechts;
25. keine Verständigung seitens des Gerichts über Ruhen des Verfah-

rens;
26. eine längere Frist zur Behebung von Formmängeln.

(7) Nach Inkrafttreten der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von
1912 brachten die darauffolgenden rund zehn Jahre einige wesentliche
prozessökonomische Weiterentwicklungen mit sich. Sie verliehen der
Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung dieje-

528

§ 13 Erkenntnisse



nige Erscheinung, in der sie grundsätzlich bis heute noch vorliegt. So
bezweckte das Vermittlerämtergesetz von 1915 die Entlastung des Land-
gerichts von unnötigen, weil vermittelbaren Streitigkeiten.57 Die neue
Landesverfassung von 1921 und das darauf fussende Gerichts-Organisa-
tionsgesetz von 1922 schufen erstmals einen gänzlich inländischen
Instanzenzug und gewährleisteten damit ein durchgängig mündliches
und öffentliches Verfahren sowie insgesamt einen raschen Zivilprozess.58

Das Nachtragsgesetz von 1924 zum liechtensteinischen Zivilverfahren
erlaubte die volle Berufung und beseitigte die Eventualmaxime zwischen
erster und zweiter Instanz.59
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§ 14 Thesen

Mit den im Vorangehenden dargelegten Erkenntnissen wurde ein Teil
des oben1 einleitend gesetzten Erkenntnisinteresses erfüllt. So konnten
in rechtshistorisch-kompilatorischem Vorgehen die prozessökonomi-
schen Mechanismen der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von
1912 aufgedeckt werden. Diese liessen sich in der Rezeptionsvorlage der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 ins bezirksgerichtliche
sowie ins Gerichtshofverfahren zurückverfolgen und dadurch ihre
jeweilige prozessökonomische ratio legis erhellen. Manche der prozess-
ökonomischen Mechanismen konnten sogar bis ins frühe Schrifttum
Franz Kleins zurückgeführt werden.

Zwei Punkte des Erkenntnisinteresses bleiben indes noch zu klä-
ren. Zum einen verlangt das angestrebte umfassende historische Ver-
ständnis der Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung von 1912, dass auch hinter die Gestalt der Prozessökonomie
und deren Mechanismen geblickt und deren inhärentes Konzept der
Prozessökonomie verdeutlicht wird (I.). Zum anderen muss noch ausge-
führt werden, inwiefern das historische Verständnis der Prozessökono-
mie de lege ferenda genutzt werden kann (II.). Diese beiden Punkte kön-
nen nicht als direkt beweisbare Erkenntnisse behandelt werden; sie las-
sen sich vielmehr lediglich als Thesen formulieren und indirekt belegen.
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I. Kleins Gesamtkonzept der Prozessökonomie

(1) Gustav Walker rezipierte in seinem Entwurf einer liechtensteinischen
Zivilprozessordnung die prozessökonomischen Mechanismen der öster-
reichischen Rezeptionsvorlage unter Anpassung an die liechtensteini-
schen Verhältnisse. Darüber hinaus griff Walker im rechtspolitischen
Hintergrund nahezu wortgleich die Überlegungen und Ausführungen
Kleins zum Zivilprozess und dessen Prozessökonomie auf. Demnach
stützte sich Walker nicht nur beim unverändert Rezipierten, sondern
auch dort, wo bei der Rezeption der Prozessökonomie autonome Nach-
bildungen und Anpassungen im liechtensteinischen Zivilprozess erfor-
derlich waren, auf die prozessökonomischen Leitgedanken Kleins.2 Klein
selbst hatte mit Blick auf die (prozessökonomische) Rezeption zu solch
einem Vorgehen geraten.3

(2) Auf den flexiblen, weil bloss leitenden, aber dennoch rich-
tungsweisenden Leitgedanken der Prozessökonomie bei Franz Klein
beruhten letztlich alle prozessökonomischen Mechanismen, die Klein in
der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 eingearbeitet hatte.
Zu den prozessökonomischen Leitgedanken Kleins gehörte es, zunächst
die an sich prozessökonomisch neutralen, bipolaren Verfahrensgrund-
sätze wie Heimlichkeit versus Öffentlichkeit, Verhandlungs- versus
Untersuchungsgrundsatz, Mittelbarkeit versus Unmittelbarkeit, Schrift-
lichkeit versus Mündlichkeit sowie die freie Beweiswürdigung gegenei-
nander so auszutarieren (und sodann prozessökonomisch auszuklam-
mern), dass sie später die prozessökonomischen Mechanismen nicht
behinderten.4 Sodann mussten für Klein die prozessökonomischen Maxi-
men der Verfahrenskonzentration und der gerichtlichen Prozessleitung
durchgängig in der Zivilprozessordnung zur Geltung kommen.5 Bei der
Umsetzung der Prozessökonomie in der Zivilprozessordnung legte Klein
als Leitgedanken zugrunde, dass ein prozessökonomisch förderliches
materielles Recht vorausgesetzt war; dass es unnötige Verfahren jeglicher
Art zu vermeiden galt; dass trotz Prozessökonomie die materielle Wahr-
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heit erforscht werden und Gründlichkeit des Verfahrens herrschen
sollte; dass prozessökonomische Vorschriften bzw. Mechanismen
zweckmässig, ausgewogen in der Relation von Aufwand und Ertrag und
möglichst einfach sein mussten; dass die Akteure des Zivilprozesses sich
die anfallende Arbeit untereinander sinnvoll teilten; und dass die pro-
zessökonomischen Mechanismen insgesamt in einem systematischen
Ganzen zusammenwirkten, dennoch flexibel miteinander kombinierbar
waren und genügend Anpassungsvermögen für den konkreten Zivilpro-
zess aufwiesen.6 Die auf der Zivilprozessordnung beruhende Verwirkli-
chung der Prozessökonomie in der Praxis richtete Klein nach folgenden
prozessökonomischen Leitgedanken aus:7 Jeder prozessökonomische
Mechanismus musste praktikabel sein, den Umgang der Praxis mit ihm
einkalkulieren und die Rechtswirklichkeit berücksichtigen. Unvermeid-
licher prozessökonomischer Missbrauch in praxi sollte als Leitlinie de
lege ferenda zu dessen Beseitigung dienen. Somit bildeten auch die pro-
zessökonomischen Missstände des früheren Zivilprozesses eine ständige,
zu korrigierende prozessökonomische Kontrastfolie des neuen Zivilpro-
zesses. Und was die Quantifizier- und Messbarkeit der Prozessökono-
mie betraf, warnte Klein davor, sie auf (wenn überhaupt vorhandene)
empirische Daten zu reduzieren.

(3) Zwar hatte Klein seine prozessökonomischen Leitgedanken
nicht ausdrücklich zu einem Konzept ausformuliert oder zusammenge-
stellt. Seine prozessökonomischen Ausführungen waren über seine
Werke verteilt. Doch zusammengenommen ergeben sie in einer Gesamt-
schau sehr wohl ein systematisches und stimmiges Konzept der Pro-
zessökonomie, welchem Klein in seinem zivilprozessualen Wirken
folgte.8 Ergänzt man dieses prozessökonomische Konzept um all die
weiteren prozessökonomischen Überlegungen Kleins, wie sie sich oben
herausgestellt haben, lässt sich ein vierstufiges prozessökonomisches
Gesamtkonzept Franz Kleins gewinnen, nach dem er in der österrei-
chischen Zivilprozessordnung von 1895 vorging:
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1. Das prozessökonomische Konzept im engeren Sinne bestand aus
den prozessökonomischen Zielen9, den prozessökonomischen Ma-
ximen10 sowie den (übrigen) prozessökonomischen Leitgedanken11.

2. Die dogmatische Umsetzung der Prozessökonomie in der Verfah-
rensordnung erfolgte in prozessökonomischen Mechanismen12, die
sich aus typischen prozessökonomischen Elementen13 zusammen-
setzten.

3. Sodann erforderte die Prozessökonomie die praktische Verwirkli-
chung in der Rechtswirklichkeit, das heisst in den realen Zivilpro-
zessen in praxi, was gefördert wurde durch prozessökonomische
Massnahmen14 .

4. Künftige prozessökonomische Missstände, das heisst Mängel und
Missbrauch, bildeten schliesslich als actio mit daraus hervorgehen-
der gesetzgeberischer reactio den Motor der weiteren prozessöko-
nomischen Entwicklung15.

Die erste Stufe bildete das prozessökonomische Konzept Franz Kleins im
engeren Sinne. Es ergab sich aus den prozessökonomischen Zielen (Effi-
zienz, Raschheit und Billigkeit), den prozessökonomischen Maximen
(Verfahrenskonzentration und gerichtliche Prozessleitung) sowie den
prozessökonomischen Leitgedanken (betreffend Umsetzung und Ver-
wirklichung der Prozessökonomie). Das prozessökonomische Konzept
nach Franz Klein enthielt folglich grundlegende und grundsätzliche
Überlegungen und Entscheidungen spezifisch zur Prozessökonomie so-
wie ihrer Umsetzung in der Zivilprozessordnung, ohne konkrete Mecha-
nismen und deren Ausgestaltung vorwegzunehmen und dadurch einzu-
schränken. Auf der zweiten Stufe ging es um die konkrete Umsetzung der
Prozessökonomie in der Zivilprozessordnung. Sie bewerkstelligte Klein
mit einer Reihe von prozessökonomischen Mechanismen, die sich aus ei-
nem numerus clausus an typischen Elementen als kleinsten Bausteinen
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zusammensetzten. Auf der dritten Stufe legte Klein über das prozessöko-
nomische Konzept und dessen Umsetzung in der Zivilprozessordnung
hinaus besonderen Wert auf deren Verwirklichung in der Praxis. Denn
die forensische Praxis war seiner Meinung nach massgeblich dafür, inwie-
fern die Prozessökonomie vor Gericht lebensfähig sein würde. Deshalb
ergriff Klein auch Massnahmen, die günstige faktische, organisatorische,
personelle und dergleichen mehr Voraussetzungen herstellten. Auf der
vierten Stufe war mit Blick in die Zukunft absehbar, dass früher oder spä-
ter prozessökonomische Missstände eintreten würden, seien sie verfah-
rensrechtliche Mängel oder parteiseitige Missbräuche. Auf sie müsste als-
dann der Gesetzgeber neuerdings reagieren, und zwar wiederum ausge-
hend von der ersten Stufe und vom prozessöko nomischen Konzept über
die dogmatische Umsetzung der Prozessökonomie hin zu ihrer Verwirk-
lichung in der Praxis, bis sich neue prozessökonomische Missstände ein-
stellen würden – und so fort. So würden prozessökonomische Miss-
stände zum Antrieb der dauerhaften prozessökonomischen Entwicklung.

(4) Walker stützte sich in seinem Entwurf einer liechtensteinischen
Zivilprozessordnung auf all die prozessökonomischen Leitgedanken
Kleins, teils wortwörtlich, teils sinngemäss. Keine der folgenden Bera-
tungen zog diese prozessökonomischen Leitgedanken grundsätzlich in
Zweifel, sondern alle billigten sie stillschweigend, ungeachtet der jewei-
ligen konkreten prozessökonomischen Kritikpunkte bei der Ausgestal-
tung der prozessökonomischen Mechanismen. Im Gegensatz zu den
rezipierten, geänderten und ergänzten prozessökonomischen Mechanis-
men aus der österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 als äussere
Gestalt gingen mithin die prozessökonomischen Leitgedanken und das
prozessökonomische Gesamtkonzept Franz Kleins ungeschmälert in die
liechtensteinische Zivilprozessordnung von 1912 als eine umfassende,
grundlegende ratio legis ein. Gerade weil es ein flexibles, richtungswei-
sendes, dabei aber lösungsoffenes Gesamtkonzept war, konnten ihm
auch die prozessökonomischen Weiterentwicklungen nichts anhaben:
Das Vermittlerämtergesetz 1915, die neue Landesverfassung 1921 mit
dem Gerichts-Organisationsgesetz 1922 und das Nachtragsgesetz 1924
betrafen grundsätzlich (mit Ausnahme der Einführung der vollen Beru-
fung16) lediglich die äussere Gestalt der Prozessökonomie, änderten die
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Grundausrichtung und das zugrundeliegende Konzept der Prozessöko-
nomie jedoch nicht.

(5) Das beschriebene prozessökonomische Konzept Kleins wirft
zwangsläufig eine Folgefrage auf, die in der österreichischen Lehre im
20. Jahrhundert denn auch lebhaft diskutiert worden ist:17 Soll de lege
ferenda im Zivilverfahren wieder (stärker) auf das Konzept der Prozess-
ökonomie, wie Franz Klein es entwarf, zurückgekehrt werden? Mit
anderen Worten und auf den liechtensteinischen Zivilprozess gemünzt:
Ist das prozessökonomische Konzept Kleins, sofern noch bestehend,
nach wie vor zeitgemäss und zukunftsträchtig für die liechtensteinische
Zivilprozessordnung? – Das lässt sich grundsätzlich bejahen. Doch muss
man sich die (stillschweigenden) Voraussetzungen des Konzepts, das
Klein aus dem Geist seiner Zeit schuf, vergegenwärtigen. So kann das
Konzept durchaus an Grenzen stossen, jenseits derer es auf aktuelle Fra-
gen keine Antwort zu geben vermag, weil sich gewisse gänzlich neue
Verhältnisse eingestellt haben.18 Jedenfalls kann das prozessökonomische
Konzept Franz Kleins sowohl aufschlussreich als auch hilfreich sein.
Aufschlussreich: Es ermöglicht das rechtshistorische Verständnis pro-
zessökonomischer Mechanismen de lege lata in der liechtensteinischen
Zivilprozessordnung.19 Hilfreich: Es bietet eine schlagkräftige, argumen-
tative Waffe gegen den zunehmenden Gebrauch der Prozessökonomie
als universal-stützendes Schlagwort, als welches es nicht zuletzt de lege
ferenda häufig eingesetzt wird.20

II. Liechtensteinische Prozessökonomie de lege ferenda

(1) All den blossen Mutmassungen beim Blick in die Zukunft, wie sich
die Prozessökonomie im liechtensteinischen Zivilprozess de lege ferenda
entwickeln wird, fehlt es an einem festen argumentativen Untergrund,
auf den sie sich stützen könnten. Anders verhält es sich beim Blick
zurück in die Vergangenheit und in die liechtensteinische Rechtsge-
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schichte, wenn man den Weg der Entstehung der Prozessökonomie in
der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912 nachzeichnet.
Daraus erhellt, welche konkreten prozessökonomischen Erwägungen
dazumal angestellt wurden, welche prozessökonomischen Entscheidun-
gen getroffen wurden und welche prozessökonomischen Erfahrungen
sich eingestellt haben. Gerade für das Fürstentum Liechtenstein als
Kleinstaat sind solche eigenständigen Erkenntnisse auf prozessökonomi-
schem Gebiet von besonderem Wert. Oft genug fehlen nämlich spezi-
fisch liechtensteinische Erfahrungen und bedingen dadurch eine nicht
immer sinnvolle diesbezügliche Übernahme von Ergebnissen der grös-
seren (Nachbar-)Staaten. Die spezifisch liechtensteinische Vorgehens-
weise als Kleinstaat bei der Weiterentwicklung der zivilprozessualen
Prozessökonomie wird in den Grundzügen dieselbe bleiben, wie sie an
der Entstehung der liechtensteinischen Zivilprozessordnung von 1912
ablesbar ist. Denn während das Wohin der prozessökonomischen Ent-
wicklung nur schwerlich vorauszusagen ist, folgt das Wie der prozess-
ökonomischen Entwicklung der liechtensteinischen Zivilprozessord-
nung heute wie vor hundert Jahren den Gegebenheiten und Bedürfnis-
sen des Kleinstaates: Mangels eigener Forschung und infolge der
kleinräumigen Verhältnisse wird der prozessökonomisch vergleichende
Blick auf die Zivilprozessordnungen der kontinentaleuropäischen Staa-
ten nach wie vor nötig bleiben. Ebenso nötig wird in jedem Fall aber
auch bleiben, prozessökonomische Neuerungen oder Rezeptionen auf
die liechtensteinischen Gegebenheiten und Ziele massgeschneidert anzu-
passen. Der Einbezug von Praxis und von (ausländischen) Sachverstän-
digen, wie er schon bei der Ausarbeitung der Zivilprozessordnung von
1912 erfolgte, wird weiterhin unabdingbar sein. Und nach wie vor wer-
den die staatlichen Verflechtungen wie dazumal diejenigen mit Öster-
reich, heute hingegen die generelle internationale Ausrichtung des Klein-
staates Liechtenstein besonders berücksichtigt werden müssen.

(2) Abgesehen von dieser grundsätzlichen Ausrichtung der
Zukunft der Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung bietet deren historisches Verständnis aber auch handfeste
Ergebnisse. Zwar gibt das historische Verständnis auf aktuelle prozess-
ökonomische Fragen nicht eine einzige richtige Antwort, aber es ver-
sorgt uns mit Erkenntnissen, Erfahrungen und Argumenten. Zwar nicht
hinsichtlich der Prozessökonomie, sondern mit Bezug zum liechtenstei-
nischen Laienrichtertum hat dies im Jahre 2010 Alois Ospelt in seiner
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«Geschichte des Laienrichtertums in Liechtenstein»21 eindrücklich
bestätigt: Dieser umfassende Aufsatz wurde im Auftrag der liechtenstei-
nischen Regierung erstellt und diente als Grundlage für Änderungen de
lege ferenda mit Blick auf das liechtensteinische Laienrichtertum, indem
dessen Entwicklungen und die Gründe für diese Entwicklungen nachge-
zeichnet wurden.22 Wie in der vorliegenden Arbeit am Beispiel des
 Postulates betreffend die Vereinheitlichung von Rechtsmittelfristen23

deutlich wurde, kann die rechtsgeschichtliche Überprüfung auch bei
prozessökonomischen Anregungen de lege ferenda in der liechtensteini-
schen Zivilprozessordnung aufschlussreich sein und Entscheiderhebli-
ches zutage fördern – und dadurch prozessökonomische Missverständ-
nisse und Scheinkämpfe vermeiden.

(3) Das folgende Schema soll bei einer rechtsgeschichtlichen Über-
prüfung von prozessökonomischen Vorschlägen de lege ferenda in der
liechtensteinischen Zivilprozessordnung dabei helfen, die einschlägigen
Quellen und Werke zu lokalisieren. Anhand der Quellen und Werke
kann sodann überprüft werden, ob es sich bei einer de lege ferenda ange-
strebten prozessökonomischen Neuerung tatsächlich oder bloss ver-
meintlich um eine Neuerung handelt. Man kann überdies herausfinden,
welche rechtshistorischen Argumente allenfalls bereits vorgebracht und
erörtert worden sind. Auszugehen ist dabei von der betreffenden Vor-
schrift der liechtensteinischen Zivilprozessordnung:
1. Handelt es sich um eine spezifisch liechtensteinische prozessökono-

mische Vorschrift? Das heisst: Ist sie durch eine liechtensteinische
Novellierung entstanden? Ist sie in den Walker’schen Entwürfen
oder deren Beratungen zu finden?
a) Bejahendenfalls: Welche rechtspolitischen Gründe der Prozess-

ökonomie wurden dabei vorgebracht? Womit hängt die Vor-
schrift gemäss damaliger Entstehung zusammen? Was bedeutet
das für ihre Änderung de lege ferenda?

b) Verneinendenfalls: Handelt es sich um eine prozessökonomi-
sche Vorschrift, die unverändert aus der Rezeptionsvorlage der
österreichischen Zivilprozessordnung von 1895 übernommen
wurde?
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aa) Bejahendenfalls: Welche rechtspolitischen Gründe der Prozess-
ökonomie nennen die Materialien und Franz Kleins Werke?
Womit hängt die Vorschrift gemäss damaliger Entstehung
zusammen? Was bedeutet das für eine diesbezügliche Änderung
de lege ferenda?

bb)Verneinendenfalls: Wurde der betreffende prozessökonomische
Punkt überhaupt jemals bereits erwogen? Wenn ja: wo, inwie-
fern und in welchen Zusammenhängen, die bei einer Änderung
de lege ferenda berücksichtigt werden müssten?

2. Vergleich: Inwiefern sind neue Verhältnisse seit Entstehung der
betreffenden Vorschrift eingetreten, die eine Änderung de lege
ferenda prozessökonomisch erfordern und rechtfertigen?

3. Prognose: Wie wird sich die beabsichtigte prozessökonomische
Änderung voraussichtlich auswirken? Wie kann sie mit den pro-
zessökonomischen Mechanismen der liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung und dem zugrundeliegenden prozessökonomischen
Konzept Franz Kleins in Einklang gebracht werden?

In den Fällen a), aa) oder gegebenenfalls bei bb) können die prozessöko-
nomischen Erwägungen Walkers, Kleins oder der damaligen Gremien
aus rechtshistorischer Sicht als Würdigungen, Erfahrungen und Erklä-
rungen dienen. Sie können aktuelle prozessökonomische Positionen
untermauern oder infrage stellen. Jedenfalls kann dadurch geklärt wer-
den, weshalb eine prozessökonomische Vorschrift so geschaffen wurde,
wie sie geschaffen wurde und wie sie uns heute vorliegt.
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§ 15 Schlussbemerkung

Bei all den Bemühungen um Prozessökonomie, so notwendig und sinn-
voll sie auch sind, sollte letztlich nie vergessen werden, dass die Prozess-
ökonomie nicht ins Unendliche weitergetrieben werden kann. Prozess-
ökonomie allein um ihrer selbst willen kann und darf nicht das Ziel sein.
Jeglicher Prozessökonomie sind menschliche Grenzen gesetzt und es
würde von Unverständnis und Überheblichkeit zeugen, diesbezüglich
auf frühere Zeiten verächtlich zurückzublicken, denn die menschlichen
Akteure sind nach wie vor die gleichen. Ebenso ist derjenige Akteur des
Zivilprozesses, von dem die Prozessökonomie im Guten wie im Schlech-
ten ihren Ausgang nimmt, der gleiche geblieben: der Richter. Auch sind
die Anforderungen der Prozessökonomie an ihn heute noch prinzipiell
die gleichen wie in vergangenen Zeiten und so können wir heute mit
Gewinn aus früheren prozessökonomischen Lösungen und Erfahrungen
lernen, wenn wir uns mit ihnen auseinandersetzen.

Daran erinnert uns auch Plinius der Jüngere (62–114 n. Chr.), der
in seiner erfolgreichen Laufbahn als römischer Advokat, Richter und
hoher Beamter tätig war, in einem seiner Briefe. Er fragte:
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Plinius, Epistulae VI,2,6–9, 
edd. M. Schuster/R. Hanslik 
An nos sapientiores maioribus nos-
tris, nos legibus ipsis iustiores, quae
tot horas, tot dies, tot comperendi-
nationes largiuntur? Hebetes illi et
supra modum tardi, nos apertius di-
cimus, celerius intellegimus, religio-
sius iudicamus, qui paucioribus
clepsydris praecipitamus causas,
quam diebus explicari solebant? [. . .]

Oder sind wirweiser als unsere Vor-
fahren, gerechter als selbst die Ge-
setze, die so viele Stunden, so viele
Tage, so viele Aufschübe bewilligen?
Waren jene schwerfällig und außer-
gewöhnlich langsam? Und sprechen
wir deutlicher, begreifen wir schnel-
ler, urteilen wir gewissenhafter, die
wir die Prozesse in weniger Stunden
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Equidem quotiens iudico, [. . .] quan-
tum quis plurimum postulat aquae,
do. Etenim temerarium existimo di-
vinare, quam spatiosa sit causa inau-
dita, tempusque negotio finire, cuius
modum ignores, praesertim cum
primam religioni suae iudex patien-
tiam debeat, quae pars magna iusti-
tiae est. At quaedam supervacua di-
cuntur. Etiam: sed satius est et haec
dici quam non dici necessaria. Prae-
terea, an sint supervacua, nisi cum
audieris, scire non possis.

überstürzt hinter uns bringen, als sie
sonst in Tagen abgewickelt werden?
[. . .] Sooft ich freilich zu Gericht
sitze, [. . .] gewähre ich jedem soviel
Redezeit, wie er fordert. Denn ich
halte es für unbesonnen, Vermutun-
gen anzustellen, wie umfangreich
eine Rechtssache ist, die man noch
nicht angehört hat, und die Zeit für
eine Verhandlung zu bestimmen, de-
ren Ausmaß man noch nicht kennt,
zumal ein Richter für seine gewis-
senhafte Sorgfalt zuerst Geduld
braucht, die ein wichtiger Teil der
Gerechtigkeit ist. «Aber es wird
manches Überflüssige gesagt.» Ja;
aber es ist besser, daß auch dieses ge-
sagt wird, als daß Notwendiges
nicht erwähnt wird. Außerdem kann
man nicht wissen, ob etwas über-
flüssig ist, wenn man es nicht gehört
hat. (übersetzt von H. Philips, Her-
vorhebungen im Original)
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II. KOMMENTARE

Die Zitierung in den Fussnoten erfolgt gemäss jeweiligem Zitiervermerk.

1. Liechtenstein

Elkuch, Ivo/Gassner, Arthur/Gassner, Cornelia/Heiterer, Thomas/Mähr, Hannes (alle
zugleich Hrsg.): Gesetz über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten (liechtensteinische Zivilprozessordnung). Aktualisierte, nicht amtliche Textaus-
gabe (letzte berücksichtigte Änderung: LGBl 1999/169) mit Kommentierung, Konkor-
danz- und Entscheidverweisen, inklusive Leitsätzen der Entscheidungen (Stand: LES
2002 Heft 1), sowie Sachregister zu den einzelnen Paragraphen (Schaan 2002). Zitiert:
GMG-Komm. FL-ZPO, § [. . .] N. [. . .]

2. Österreich

Rechberger, Walter H. (Hrsg.): ZPO, Zivilprozessordnung. Kommentar, 3. Aufl. (Wien
2006). Zitiert: Ö-ZPO Komm.-BearbeiterIn, § [. . .] N. [. . .]
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Quellen- und Materialienverzeichnis

I. LIECHTENSTEIN

Dokumente im Sinne von Quellen und Materialien aus dem liechtensteinischen Landesar-
chiv werden in den Fussnoten folgendermassen zitiert:

(1) Kennung des Landesarchivs «LI LA»;
(2) Signatur des Faszikels mit Jahr und gegebenenfalls Nummer;
(3) allenfalls eine hier kursiv gesetzte Bezeichnung aus dem Titel;
(4) allenfalls Datierung;
(5) zitierte(n) Seite(n), sowohl wie im Original numeriert als auch in Klammern, falls

abweichend, wie sie relativ zur Gesamtseitenzahl des Dokuments gezählt werden; bei
einseitigen Dokumenten entfällt eine Seitenangabe.

Im vorliegenden Verzeichnis wird am Schluss in Klammern jeweils angegeben, ob es sich
um eine Handschrift (Hs.), eine Schreibmaschinenabschrift (Sa.), einen Frakturdruck (Fd.)
oder einen Antiquadruck (Ad.) handelt. Bei Veröffentlichung eines Dokuments in mehre-
ren dieser Formen wird der Ad. dem Fd., der Fd. der Sa. usw. vorgezogen.

1. Historische Rechtsquellen

Historische Rechtsquellen sind Erlasse, welche vor 1863 und mithin nicht im seither
erscheinenden amtlichen liechtensteinischen Landesgesetzblatt (LGBl.) ausgegeben wur-
den. Die historischen Rechtsquellen sind online in Transliteration unter <http://www.e-
archiv.li/> abrufbar. Die Zitierung in den Fussnoten erfolgt gemäss jeweiligem Zitierver-
merk.

LI LA DS 100/1781/01: Allgemeine Gerichtsordnung für Böheim, Mähren, Schlesien,
Oesterreich ob und unter der Ennß, Steyermarkt, Kärnten, Krain, Görz, Gradiska,
Triest, Tyrol und die Vorlanden vom 1. Mai 1781 Wien. (Ad.; 76 S.) Zitiert: §/§§ [. . .]
FL-AGO

LI LA RB G1 1812: [Fürstliche Verordnung betreffend die Einführung des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches, der allgemeinen österreichischen Gerichtsordnung und des
österreichischen Gesetzbuches über Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen
vom 18. Februar 1812]. (Ad.; 1 S.) Zitiert: fürstliche Verordnung vom 18. Februar 1812

LI LA SgRV 1818: [Landständische] Verfassung vom 9. November 1818 (Ad.; 5 S.) Zitiert:
§ [. . .] landständische Verfassung 1818
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LI LA SgRV 1862: Amts-Instruktion für die Staatsbehörden des souveränen Fürstenthums
Liechtenstein [vom 26. September 1862]. (Ad.; 16 S.) Zitiert: § [. . .] Amtsinstruktion
1862

LI LA RE 1871/426 [Hs.]: Amtsinstruktion für die Landesbehörden des Fürstenthums
Liechtenstein [vom 30. Mai 1871]. (Ad. [nach LGBl. 1871 Nr. 1: Fürstliche Verordnung
vom 30. Mai 1871 über die Trennung der Justizpflege von der Administration {mit
Amtsinstruktion für die Landesbehörden des Fürstentums Liechtenstein}]; 9 S.) Zitiert:
§ [. . .] Amtsinstruktion 1871

2. Landtag

a) Unveröffentlichte Dokumente

LI LA LTA 1907 L1 [ebenso: LI LA LTA 1907 S03]: Liechtensteinischer Landtag. Session
1907. Tagesordnung für die auf Samstag den 14. Dezember, vormittags 91⁄4 Uhr und auf
die folgenden noch näher zu bestimmenden Tage anberaumten Landtagssitzungen,
S. 1–4 ff. [Antrag der Siebnerkommission betreffend die Justizreform]. (Fd.)

LI LA LTA 1907 S03: Z. 11/Landtag. [Schreiben des Landtagspräsidenten Albert Schäd-
ler] An die hohe fstl. Regierung in Vaduz [vom 16. Dezember 1907]. (Sa.; 2 S.)

LI LA LTA 1913/L01: Liechtensteinischer Landtag. Session 1913. Tages-Ordnung für die
auf Donnerstag den 18. Dezember und Samstag den 20. Dezember, vormittags 91⁄4 Uhr
anberaumten Landtagssitzungen, S. 5 f. Beratungsgegenstände: [. . .] 4. Kommissionsan-
trag betreffend die Einführung von Vermittlerämtern. (Fd.)

b) Landtagsprotokolle 1862–1949

Die Landtagsprotokolle der Jahre 1862 bis 1949 sind online unter <http://www.e-ar
chiv.li/> als Scans sowie in Transliteration abrufbar.

LI LA LTP 1906: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 11. Dezember 1906,
S. 47–54 (S. 1–8). (Sa.)

LI LA LTP 1906: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 13. Dezember 1906,
S. 66–72 (S. 1–7). (Sa.)

LI LA LTP 1911: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 20. November 1911,
S. 14–19 (S. 1–6). (Sa.)

LI LA LTP 1911: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 11. Dezember 1911,
S. 43–47 (S. 1–5). (Sa.)

LI LA LTP 1912: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 14. November 1912,
S. 16–22 (S. 1–5). (Sa.)

LI LA LTP 1912: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 16. November 1912,
S. 37–43 (S. 1–7). (Sa.)

LI LA LTP 1913: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 8. November 1913,
S. 16–21 (S. 1–6). (Sa.)

LI LA LTP 1913: Protokoll der öffentlichen Landtagssitzung vom 18. Dezember 1913,
S. 94–100 (S. 1–7). (Sa.)
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c) Landtagsprotokolle ab 1997

Die Landtagsprotokolle ab dem Jahre 1997 sind online unter <http://www.landtag.li/> ab-
rufbar. Die Zitierung in den Fussnoten erfolgt gemäss jeweiligem Zitiervermerk.

Postulat «Überprüfung der Verfahrensgesetze bzw. Vereinheitlichung der Rechtsmittel-
fristen, insbesondere die Zivilprozessordnung (ZPO), die Strafprozessordnung (StPO)
sowie das Gesetz über die allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG), auf vier
Wochen» vom 24.8.2011 der Abgeordneten Marlies Amann-Marxer, Christian Batliner,
Manfred Batliner, Gisela Biedermann, Gerold Büchel, Peter Büchel, Pepo Frick, Diana
Hilti, Peter Hilti, Elmar Kindle, Gebhard Negele, Harry Quaderer, Thomas Vogt und
Renate Wohlwend, in: Protokoll über die öffentliche Landtagssitzung vom 21./22. Sep-
tember 2011. Teil 1, S. 1349–1456, S. 1392–1394. Online abrufbar unter <http://www.
landtag.li/protokolle/default.aspx?mode=lp&prim=2011&value=9&id=4830&backurl
=?mode=lp\%26prim=2011\%26value=9> (besucht am 18. Dezember 2012). Zitiert:
Landtagsprotokoll Postulat Vereinheitlichung 21. September 2011, S. [. . .]

Postulatsbeantwortung betreffend die Vereinheitlichung von Rechtsmittelfristen auf vier
Wochen und die Einführung von Gerichtsferien in anderen Verfahren (Nr. 19/2012), in:
Protokoll über die öffentliche Landtagssitzung vom 21./22./23. März 2012. Teil 1,
S. 19–127, S. 118–124. Online abrufbar unter <http://www.landtag.li/proto kolle/
default.aspx?mode=lp&prim=2012&value=3&id=7094&backurl=?mode=lp\%26prim
=2012\%26value=3> (besucht am 18. Dezember 2012). Zitiert: Landtagsprotokoll Pos-
tulatsbeantwortung Vereinheitlichung 21. März 2012, S. [. . .]

d) Parlamentarische Eingänge

Postulat «Überprüfung der Verfahrensgesetze bez[iehungsweise] Vereinheitlichung der
Rechtsmittelfristen, insbesondere die Zivilprozessordnung (ZPO), die Strafprozessord-
nung (StPO) sowie das Gesetz über die allgemeine Landespflege (LVG), auf vier
Wochen» vom 24. August 2011 der Abgeordneten Marlies Amann-Marxer, Christian
Batliner, Manfred Batliner, Gisela Biedermann, Gerold Büchel, Peter Büchel, Pepo
Frick, Diana Hilti, Peter Hilti, Elmar Kindle, Gebhard Negele, Harry Quaderer, Tho-
mas Vogt und Renate Wohlwend. (3 S.) Zitiert: Postulat Vereinheitlichung Rechtsmit-
telfristen 24. August 2011, S. [. . .]

3. Regierung

a) Unveröffentlichte Dokumente

LI LA RE 1906/0911: Liechtensteinischer Landtag. Session 1906. Tagesordnung für die auf
Dienstag den 11. Dezember, vormittags 91⁄4 Uhr und auf die folgenden noch näher zu
bestimmenden Tage anberaumten Landtagssitzungen, S. 1–10 ff. [Justizgesetzentwürfe
a) betreffend Zusatzbestimmungen zur allgemeinen Gerichtsordnung]. (Fd.)

LI LA RE 1906/0911: [Schreiben des Landtagspräsidenten Albert Schädler] An die hohe
fstl. Regierung in Vaduz [vom 13. Dezember 1906]. (Sa.; 1 S.)

LI LA RE 1906/0911: Z:7351 [Schreiben des fürstlichen Appellationsgerichts an die fürst-
liche Regierung in Vaduz vom 12. Oktober 1906]. (Sa.; 3 S.)

LI LA RE 1906/0911: Regierungsvorlage. Gesetz womit Zusatzbestimmungen zur allge-
meinen Gerichtsordnung erlassen werden. (Hs. und Sa.; 2 S.)

559

Quellen- und Materialienverzeichnis



LI LA RE 1906/0911: [Handbillett des Landesfürsten Johann II. an den Landesverweser
Karl von In der Maur vom 30. Dezember 1906]. (Sa.; 1 S.)

LI LA RE 1908/0570: [Schreiben Josef Peers an den Landtagspräsidenten Albert Schädler
vom 7. Februar 1908 mit angefügtem Gutachten Peer]. (Sa.; 8 S.)

LI LA RE 1908/0570: Abschrift [des fürstlichen Handbillett des Landesfürsten Johann II.
an den Landesverweser Karl von In der Maur vom 8. Oktober 1908]. (Sa.; 2 S.)

LI LA RE 1908/0570: [Aktennotiz von Karl von In der Maur] 2160, 8. März 1909. (Hs.;
1 S.)

LI LA RE 1908/0570: [Schreiben Karl von In der Maur an Gustav Walker vom] 8. März
1909. (Sa.; 2 S.)

LI LA RE 1908/0570: Verzeichnis der im Fürstentum Liechtenstein geltenden Prozeßge-
setze. (Sa.; 3 S.)

LI LA RE 1911/1390: Bemerkungen des k. k. Landgerichtsrates Schöpf zum Walker’schen
Elaborate betreffend Reform des Zivilprozesses. (Sa.; 5 S.)

LI LA RE 1911/1390: Auszug aus dem Schreiben des Herrn fstl. Hofrates Hermann von
Hampe vom 14. Oktober 1911 No. 13381. (Sa.; 1 S.)

LI LA RE 1911/1390: Liechtensteinischer Landtag. Session 1911. Tages-Ordnung für die
auf Montag den 11. und Dienstag den 12. Dezember 1911, vormittags 91⁄4 Uhr anbe-
raumten Landtags-Sitzungen, Beratungs-Gegenstände: 1. Regierungsvorlage: Gesetz-
entwürfe zur Reform des Zivilprozesses [. . .]. (Fd.; 12 S.)

LI LA RE 1911/1390: Z. 14/Landtag [Schreiben des Landtagspräsidiums durch Albert
Schädler] An die hohe fstl. Regierung in Vaduz [vom 12. Dezember 1911]. (Sa.; 2 S.)

LI LA RE 1911/1390: [Schreiben Gustav Walker an Karl von In der Maur vom 21. Juni
1911]. (Hs.; 10 S.)

LI LA RE 1911/1390: Abschrift des an den k. k. Landesgerichtsrat Dr. Gustav Walcher
[sic!, E. S.] in Wien gerichteten Schreibens [von Karl von In der Maur vom 26. Juni
1911]. (Sa.; 3 S.)

LI LA RE 1911/1390: [Schreiben Gustav Walker an Karl von In der Maur vom 3. Juli
1911]. (Hs.; 7 S.)

LI LA RE 1911/1390: [Schreiben Karl von In der Maur an Gustav Walker vom 23. Juli
1911]. (Sa.; 7 S.)

LI LA RE 1911/1390: No. 12264 [Schreiben Hofrat Hermann von Hampe an Karl von In
der Maur vom 21. September 1911]. (Sa.; 2 S.)

LI LA RE 1911/1390: Protokoll über die am 6. November 1911 [am fürstlichen Appellati-
onsgericht in Wien] stattgehabte Beratung über die Gesetzentwürfe zur Reform des
Zivilprozesses im Fürstentume Liechtenstein. (Fd.; 4 S.)

LI LA RE 1911/1390: 2560/Reg. Bericht betreffend die Zivilprozessreform in Liechten-
stein [von Karl von In der Maur an den Landesfürsten Johann II. vom 11. November
1911]. (Sa.; 3 S.)

LI LA RE 1912/114: [Walker, Gustav:] Gesetzentwürfe zur Reform des Zivilprozesses im
Fürstentume Liechtenstein [(Wien 1911)]. (Fd.; 255 S.)

LI LA RE 1911/1390: Abschrift [Schreiben von Gustav Walker an den Landesfürsten
Johann II. vom 1. Dezember 1911]. (Sa.; 4 S.)

LI LA RE 1912/114: Protokoll über die am 11. April 1912 [am fürstlichen Appellationsge-
richt in Wien] stattgehabte Beratung über die Gesetzentwürfe zur Reform des Zivil-
prozesses im Fürstentume Liechtenstein. (Sa.; 6 S.)
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LI LA RE 1912/114: Gutachten des Landgerichtsrates Dr. Martin Hämmerle in Feldkirch
(früheren Vorstehers des fürstl. Liechtenstein’schen Landgerichtes in Vaduz) über die
Gesetzentwürfe zur Zivilprozessreform im Fürstentum Liechtenstein, erstattet über
Auftrag der vom Landtage zur Vorberatung eingesetzten Siebnerkommission [vom
24. Mai 1912]. (Sa.; 18 S.)

LI LA RE 1912/114: [Schreiben des Landesverwesers In der Maur an Hofrat von Hampe
vom 19. Juni 1912]. (Sa.; 6 S.)

LI LA RE 1912/114: [Schreiben des Landesverwesers In der Maur an Gustav Walker vom
26. Juli 1912]. (Sa.; 3 S.)

LI LA RE 1912/114: Bericht der Siebnerkommission über die Gesetzentwürfe zur Reform
des Justizwesens im Fürstentume Liechtenstein. (Fd.; 6 S.)

LI LA RE 1912/114: Z. 7/Landtag [Schreiben des Landtagspräsidiums durch Albert
Schädler] An die hohe fstl. Regierung in Vaduz [vom 16. November 1912]. (Sa.; 1 S.)

LI LA RE 1912/114: No: 18434 [Schreiben von Hofrat Hermann von Hampe an die fürst-
liche Regierung Vaduz vom 10. Dezember 1912]. (Sa.; 1 S.)

LI LA RE 1913/2471: Z. 3/Landtag [Schreiben des Landtagspräsidiums durch Albert
Schädler] An die hohe fstl. Regierung in Vaduz [vom 8. November 1913]. (Sa.; 1 S.)

LI LA RE 1915/4173: Zl. 24/Landtag [Schreiben des Landtagspräsidiums durch Albert
Schädler] An die hohe fstl. Regierung in Vaduz [vom 18. Dezember 1913]. (Sa.; 1 S.)

LI LA DS 94/1915/2B: Kommissionsbericht zum Gesetzesentwurfe über die Vermittler-
ämter. (Fd.; 12 S.)

LI LA RE 1915/4173: Z. 17/Landtag [Schreiben des Landtagspräsidiums durch Albert
Schädler] An die hohe fürstl. Regierung in Vaduz [vom 27. November 1915]. (Sa.; 1 S.)

b) Bericht und Antrag

Die Berichte und Anträge der Regierung ab dem Jahre 2000 sind online unter
<http://www.landtag.li/> abrufbar. Die Zitierung in den Fussnoten erfolgt gemäss Zitier-
vermerk.

Postulatsbeantwortung der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein
betreffend die Vereinheitlichung von Rechtsmittelfristen auf vier Wochen und die Ein-
führung von Gerichtsferien in anderen Verfahren vom 24. August 2011, Nr. 19/2012,
28. Februar 2012. (26 S.) Zitiert: Postulatsbeantwortung Vereinheitlichung Rechtsmit-
telfristen 28. Februar 2012, S. [. . .]

4. Zeitungen

Die folgenden Artikel aus Zeitungen werden in den Fussnoten mit dem jeweiligen Zei-
tungskürzel, dem Datum sowie der/den Seitenzahl(en) zitiert.

a) Liechtensteiner Landeszeitung

L. Lz. vom 5. Juni 1865, S. 57 f.: Landtagsverhandlungen [zum Schuldentriebgesetz].
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b) Liechtensteiner Vaterland

L. Va. vom 16. Juni 2010, S. 5: Die glorreiche Troika – Erkenntnisse aus fünf Jahren Zivil-
rechtsmediationsgesetz.

L. Va. vom 2. April 2011, Beilage Wirtschaft regional, S. 5: (Mit Gert Delle Karth sprach
Patrick Stahl:) «Die Hemmschwelle ist tief».

L. Va. vom 2. September 2011, S. 3: (Brunhart, Richard:) Vermittleramt kaum mehr
erwünscht.

L. Va. vom 22. März 2012, S. 6: Trotz Kritik keine Diskussion [Bericht zur Behandlung der
Postulatsbeantwortung zur Vereinheitlichung der Rechtsmittelfristen im Landtag am
21. März 2012].

c) Liechtensteiner Volksblatt

Die Artikel des Liechtensteiner Volksblatts aus den Jahren 1878 bis 1940 sind online als
Scans unter <http://www.eliechtensteinensia.li/> abrufbar. Bei sämtlichen Artikeln handelt
es sich um Frakturdrucke.

L. Vo. vom 15. Juli 1887, S. 1 f.: Landtagsbericht. Zweite Sitzung am 30. Juni 1887.
L. Vo. vom 29. Juli 1887, S. 1 f.: Landtagsbericht. Dritte Sitzung am 16. Juli 1887.
L. Vo. vom 21. Dezember 1906, S. 5 f.: Beilage zu Nr. 51 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 11. und 13. Dez. 1906.

L. Vo. vom 28. Dezember 1906, S. 5: Beilage zu Nr. 52 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 11. und 13. Dez. 1906.

L. Vo. vom 11. Januar 1907, S. 1: Amtlicher Teil. Kundmachung. Seine Durchlaucht der
regierende Fürst haben das nachstehende Höchste Handbillet gnädigst zu erlassen
geruht: [. . .].

L. Vo. vom 20. Dezember 1907, S. 5 f.: Beilage zu Nr. 51 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzung vom 14. Dezember 1907.

L. Vo. vom 3. Januar 1908, S. 5–8: Beilage zu Nr. 1 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzung vom 14. Dezember 1907 (Schluß).

L. Vo. vom 6. November 1908, S. 3–5: Beilage zu Nr. 45 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 17. und 22. Oktober 1908.

L. Vo. vom 25. Juni 1909, S. 1: Nichtamtlicher Teil. Vaterland. Justizreform.
L. Vo. vom 26. November 1909, S. 5–7: Beilage zu Nr. 48 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 15. u[nd] 17. November 1909 (Fortsetzung
und Schluß).

L. Vo. vom 24. Dezember 1909, S. 5–7: Beilage zu Nr. 52 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 16. und 18. Dezember 1909.

L. Vo. vom 24. November 1911, S. 7 f.: Beilage zu Nr. 47 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 20. und 21. November 1911.

L. Vo. vom 15. Dezember 1911, S. 5 f.: Beilage zu Nr. 50 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 11. und 12. Dezember 1911.

L. Vo. vom 29. November 1912, S. 5 f.: Beilage zu Nr. 48 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Bericht über die Landtagssitzungen vom 14. und 16. November 1912.

L. Vo. vom 3. Dezember 1915, S. 5–7: Beilage zu Nr. 49 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Genehmigtes Protokoll der Landtagssitzung vom 8. November 1915.
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L. Vo. vom 17. Dezember 1915, S. 5: Beilage zu Nr. 51 des «Liechtensteiner Volksblatt».
Genehmigtes Protokoll der Landtagssitzung vom 27. November 1915.

d) Oberrheinische Nachrichten

Die Artikel der Oberrheinischen Nachrichten sind online als Scans unter <http://www.
eliechtensteinensia.li/> abrufbar. Bei sämtlichen Artikeln handelt es sich um Frakturdrucke.

O. Na. vom 13. Juni 1914, S. 1: Ueber unsere Zivil- u. Strafprozeßordnungen.
O. Na. vom 4. Dezember 1915, S. 5: Beilage zu Nr. 50 der «Oberrhein. Nachrichten».
Bericht über die Landtagssitzung vom 25. November 1915.

O. Na. vom 4. Dezember 1915, S. 6: Beilage zu Nr. 50 der «Oberrhein. Nachrichten».
Kommissionsbericht zum Gesetzesentwurfe über die Vermittlerämter.

O. Na. vom 24. Dezember 1915, S. 6: Beilage zu Nr. 53 der «Oberrhein. Nachrichten».
Kommissionsbericht zum Gesetzesentwurfe über die Vermittlerämter.

O. Na. vom 12. April 1919, S. 1: Los von Wien! I. 
O. Na. vom 16. April 1919, S. 1: Los von Wien! II.
O. Na. vom 29. März 1922, S. 1 f.: Bericht zu den Gesetzesentwürfen betreffend die
Gerichtsorganisation, das Nachtragsgesetz zur Zivil- und Strafprozeßordnung, von
Dr. Beck (Aus den Landtagsverhandlungen).

O. Na. vom 9. April 1924, S. 1: Tages-Ordnung für die Donnerstag, den 10. April, vormit-
tags 9 Uhr stattfindende Landtagssitzung.

5. Personen und Körperschaften

a) Unter www.e-archiv.li

Auf <http://www.e-archiv.li> sind Angaben zu Personen und Körperschaften abrufbar, die
in der Geschichte des Fu� rstentums Liechtenstein bedeutsam waren. Solche biographischen
Informationen werden in den Fussnoten mit dem Vermerk «s. v.» mit dem jeweiligen
Namen der Person sowie dem Hinweis «<www.e-archiv.li>» zitiert.

s. v. «Peer, Josef»
s. v. «Walker, Gustav»

b) Unter www.koeblergerhard.de/juristen

Auf <http://www.koeblergerhard.de/juristen> sind Angaben und Daten zu Juristinnen
und Juristen abrufbar. Solche biographischen Informationen werden in den Fussnoten mit
dem Vermerk «s. v.» mit dem jeweiligen Namen der Person sowie dem Hinweis «<www.
koeblergerhard.de/juristen>» zitiert.

s. v. «Klein Franz, Prof. Dr.»
s. v. «Walker Gustav, Prof. Dr.»
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II. ÖSTERREICH

Die Zitierung in den Fussnoten erfolgt gemäss jeweiligem Zitiervermerk.

1. Entstehung der Zivilprozessordnung

[An den Kaiser Franz Joseph I.] Alleruntertänigster Vortrag des treugehorsamsten Justiz-
ministers Friedrich Grafen Schönborn vom 16. März 1893 mit der Bitte um Allergnä-
digste Ermächtigung zur Einbringung der Entwürfe betreffend die Reform des zivilge-
richtlichen Verfahrens im Reichsrat, abgedruckt in: Peter G. Mayr (Hrsg.): 100 Jahre
österreichische Zivilprozeßgesetze (Wien 1998), S. 219–235. Zitiert: Vortrag Schönborn
1893, S. [. . .]

[An den Kaiser Franz Joseph I.] Alleruntertänigster Vortrag des treugehorsamsten Leiters
des Justizministeriums, Sektionschefs Dr. Karl Ritter von Krall, vom 22. Juli 1895 mit
Vorlage der Gesetzesentwürfe über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen sowie der dazu gehörigen Einfüh-
rungsgesetze behufs Erwirkung der Allergnädigsten Sanktion, abgedruckt in: Peter 
G. Mayr (Hrsg.): 100 Jahre österreichische Zivilprozeßgesetze (Wien 1998), S. 241–254.
Zitiert: Vortrag Krall 1895, S. [. . .]

[Klein, Franz]: Erläuternde Bemerkungen zum Entwurfe eines Gesetzes über das gericht-
liche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Civilprocessordnung), in: K. k.
Justizministerium (Hrsg.): Materialien zu den neuen österreichischen Civilprocessge-
setzen, Bd. 1 (Wien 1897), S. 187–385. Zitiert: Klein, Bemerkungen CPO, S. [. . .]

2. Formularien, Vorlagen und Muster

Verordnung des Justizministeriums vom 7. October 1897, Z. 22.891, betreffend die For-
mularien für gerichtliche Erledigungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Exe-
cutionssachen, Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums XIII (1897) XXI, Ver-
ordnung Nr. 38, S. 315–331. Zitiert: K. k. Justizministerium, Verordnung Formularien
1897, S. [. . .] Ziff. [. . .]

Mittheilung des Justizministeriums. Vorbereitung der Civilprocessreform. Aeussere Form
der Eingaben an die Gerichte [betreffend den Erlass vom 27. October 1897, Z. 24459],
Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums XIII (1897) XXIII, S. 394–398. Zitiert:
K. k. Justizministerium, Mittheilung Eingaben 1897, S. [. . .]

K. k. Justizministerium (Hrsg.): Formularienbuch zur Civilprocessordnung und Executi-
onsordnung. 3. Abdruck (Wien 1898). [XXXII + 322 S.] Zitiert: K. k. Justizministe-
rium, Formularienbuch, S. [. . .]

Kundmachung des Justizministeriums. Beispiele für Verhandlungsprotokolle, Urtheils-
und Beschlussausfertigungen. Beispiele für Schätzungsprotokolle. Beispiele bücherli-
cher Anmerkungen auf Grund der Executionsordnung, Verordnungsblatt des k. k. Jus-
tizministeriums XIV (1898) XVIII, Kundmachung Nr. 19, S. 227 f. Zitiert: K. k. Justiz-
ministerium, Kundmachung Verhandlungsprotokolle 1898, S. [. . .]

K. k. Justizministerium (Hrsg.): Beispiele für Verhandlungsprotokolle, Urtheils- und
Beschlussausfertigungen. Beilage zum Justizministerial-Verordnungsblatt Stück
XVIII/1898 (Wien 1898). [III + 118 S.] Zitiert: K. k. Justizministerium, Beispiele Ver-
handlungsprotokolle, S. [. . .]
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3. Fragenbeantwortung

Verordnung des Justizministeriums vom 3. December, 1897, Z. 25801, betreffend die
Beantwortung der Fragen, welche dem Justizministerium über Bestimmungen der
neuen Processgesetze vorgelegt wurden, Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums
XIII (1897) XXIII, Verordnung Nr. 44, S. 391–393. Zitiert: K. k. Justizministerium,
Verordnung Beantwortung 1897, S. [. . .]

K. k. Justizministerium (Hrsg.): Beantwortung der Fragen, welche dem Justizministerium
über Bestimmungen der neuen Processgesetze vorgelegt wurden (Verordnung des Jus-
tizministeriums vom 3. December 1897, Z. 25.801, J. M. V. Bl. Nr. 44 [Beilage]) (Wien
1897). [138 S.] Zitiert: K. k. Justizministerium, Beantwortung der Fragen, S. [. . .]
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Zum Autor

Emanuel Schädler, geboren 1983 in Altstätten (SG), Sohn der Alice (ge-
borene Hoop) und des Georg Schädler, liechtensteinischer Staatsbürger.
1990 bis 1995 Primarschule Triesenberg. 2003 Matura Typus B am
Liech tensteinischen Gymnasium Vaduz. Studium der Rechtswissen-
schaften an der Universität Bern (Bachelor of Law 2007; Master of Law
2009). 2009 bis 2013 wissenschaftlicher Assistent am Departement für
Grundlagenfächer (römisches Recht, Rechtsgeschichte) der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Bern. 2013 Promotion zum
Doctor iuris. 2013 und 2014 Rechtspraktikant beim Rechtsdienst der
liechtensteinischen Regierung und Gerichtspraktikant am Fürstlichen
Landgericht Vaduz. Seit 2014 Konzipient bei einer liechtensteinischen
Rechtsanwaltskanzlei.
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